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A^OEREDE.

„loh will das Verwundete verbinden
und des Schwaclien warten."

Hesekiel 34, 16.

Dieses Buch ist als Eatgeber für alle diejenigen bestimmt,

die sich mit Krankenpflege beschäftigen wollen, sei es im Pflege-

rinnen- und Pflegerberuf, sei es in der Familie, in der ärztlichen

Praxis oder beim Unterricht. Vorwiegend werden die „kleinen

Handgriffe" der Krankenpflege besprochen. Doch habe ich mich

bemüht, auch allgemeine Gesichtspunkte hervorzuheben, nament-

lich den „höheren Sinn", mit dem die Krankenpflege ergriffen

werden mufs. Alles, was das Zartgefühl einer verständigen Frau

verletzen müfste, ist vermieden worden, wie es am Krankenlager

vermieden werden kann. Von anderen Lehrbüchern der Kranken-

pflege unterscheidet sich dies Buch:

1. durch die besondere Berücksichtigung der chirurgisclmi

Krankenpflege, sowie der Krankenpflege im Kriege;

2. durch die grofse Zahl der eingefügten Abbildungen.^) (Wer
sie der Reihe nach blätternd betrachtet, der wird, wie

beim Gang durch eine Ausstellung, ein gutes Stück der

äufserhchen Krankenpflege sich rasch vergegenwärtigen.)

;

3. durch einen kurzen Überblick über die Geschichte der

öffentlichen Krankenpflege, mit dem ich manchen meiner
Leser eine besondere Freude zu machen hofi"e.

"Wo genügende eigene Erfahrung mir abging, da habe ich

bewährte Fachmänner reden lassen. So Hecker und v. Mundy
über Geisteskrankheiten; Koch und Strümpell über ansteckende

1) Dieselben sind gröfstenteils nach meiner Angabe von Fräulein
Luise Meyer in Dresden (Wölfnitzstrafse 6. I.) gezeichnet.



IV Vorrede.

Krankheiten; Entlicher über die Pflege der Blinden; Sengel-
mann über die der Blöden; v. Criegern, Wichern, Billroth
und die amtlichen „Ordnungen": über die Krankenpflege im
Kriege

;
Uhlhorn, Häser u. A. über die Geschichte, Guttstadt

u. A. über den jetzigen Bestand der öffentlichen Krankenpflege.
Bei der Durchsicht der Korrekturbogen hatte ich mich der

freundlichen Unterstützung der Herren Hofrat Dr. Förster, Dr.
F. Hänel, Stabsarzt Dr. Müller und Stabsarzt Dr. Schill' hier

zu erfreuen.

Dresden, im Juli 1890.

Dr. PAUL RUPPRECHT.
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EINLEITUNG.

§ 1. Eine der schönsten Bethätigungen der Nächstenliebe
ist die Pflege der Kranken. Wer jemals selbst einen Unfall er-

litt oder an schwerer Krankheit daniederlag, der schätzt jene oft

kleinen und niedrigen Dienste, die ihm freundlich pflegende Hände
erwiesen haben, unendlich hoch. Doppelt hoch aber wird er diese
Pflegerdienste schätzen, wenn sie von Händen geleistet werden,
die nicht nur willig und freundlich, sondern auch geübt und ge-
schult und von ärztlicher Einsicht geleitet sind. In Fällen leichter
Erkrankung mag die Pflege eines treuen Dieners, eines anstelligen
Freundes, einer Mutter genügen. In schwerer Krankheit aber
und namentlich bei Verletzungen und chirurgischen Operationen
ist die Hilfe geschulter Krankenpfleger und geschulter Kranken-
pflegerinnen unentbehrlich. Immer lauter erschallt heutzutage
der Kuf nach Krankenpflegern und vor allem nach Kranken-
pflegermnen von „Beruf". Überall in unserem deutschen Vater-
lande bestehen und entstehen Vereinet), welche die Ausbildung
von Pflegern und Pflegerinnen anstreben und welche in der Lage
sind, zahlreichen Jungfrauen, Frauen und Männern einen schönen
Beruf zu geben. Die Zeiten liegen gottlob hinter uns, in denenman glaubte, die berufsmässige Pflege der Kranken sei etwas Ent-
ehrendes zur Hilfe bei chirurgischen Operationen gehöre eine ge-
msse Gefühllosigkeit und ßohheit und das Personal der Kranken-
pfleger und Krankenpflegerinnen müsse den niedrigsten Schichten

dll
angehören. Gerade das Gegenteil davon hat

s ch als richtig erwiesen. Niemand ist zur Krankenpflege zu gut:
viele aber sind dazu zu schlecht. Und besonders zm Pflege de^

KripZ^ff?J?^''
^^''^'^

^^^i^^^
Maschinen, Verkehrsmit fl und

^l ol ''T' ™' <i«^ j^t^t so alltäglich gewor-

ST^ •'.J^'?
Operationen gehört das tiefste Mitgefühl undder höchste sitthche Ernst. In immer weiteren und besserenKreisenmgt^sich die Wahrheit durch, dafs die Krankenpflege

1) Vergleiche § 138.

RuppBEOHT, Krankenpflege. .



2 Einleitung. — Zeichen bei unblutigen Verletzungen.

äufserlich zwar "bisweilen abschreckend, innerlich aber herrlich

und schön sei, weil Gott durch sie unzähligen Schwergeprüften

Heilung und Glück oder doch Besserung und Trost im Leiden

sendet. — Wer die Krankenpflege in gedeihlicher Weise ausüben

will, der mufs folgende Bedingungen erfüllen; er mufs:

1. durch Herzensreinheit und wahre Frömmigkeit hoch über

all dem Niedrigen stehen, was ihm (auch im Verkehr mit kran-

ken Menschen) etwa entgegentritt. Er mufs aber nicht nur das

Herz, er mufs auch
2. den Kopf auf dem rechten Flecke haben. Eine gewisse

anstellige Klugheit und eine genügende Volksschulbildung sind

notwendig. Eine sogen, höhere Bildung ist vorkommenden Falles

ganz gut verwendbar, aber doch entbehrlich.

3. Müssen Krankenpfleger und Pflegerinnen durchaus gesund

und flink sein. Die Kjrankenpflege nimmt nicht nur Herz und

Verstand, sondern auch die Körperkräfte in Anspruch. — Man
sagt wohl: zum Pflegen der Kranken, namentlich der chirurgi-

schen Kranken, gehörten „starke Nerven" und eine „zarte Hand"

und die habe nicht jeder. Doch ist das ein Irrtum. Starke Nerven

hat jeder vernünftige Mensch, der den aufrichtigen Wunsch hat,

zu helfen, und eine zarte Hand hat jeder, der sich Mühe giebt,

nie weh zu thun.

4. Den Kranken gegenüber müssen Pfleger und Pflegermnen

zwar ernst und gemessen und nicht zu vertraulich, aber dabei

stets freundlich und geduldig und vor allem unverdrossen und

pflichttreu sein.

5. Der Arzt verlangt von Pflegern und Pflegermnen: person-

liche Sauberkeit und Ordnungsüebe, Schweigsamkeit und Wahr-

heitsliebe, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, vor aUem: eme

gewisse IJebung in der Krankenpflege und widerspruchslose Be-

scheidenheit (vergleiche § 117).

Wie aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Buches ersehen wer-

den kann, ist das Gebiet der Krankenpflege ein ziemlich grofses.

Wir gehen nun mitten in dieses Gebiet hinein und betrachten als

ERSTES KAPITEL

Die Hilfe bei unblutigen Verletzungen. - Heben, Tragen, Fort-

schaffen und Lagern Verletzter und Kranker. - Verbandlehre.

s 2. Zeichen bei unblutigen Verletzungen. Die häufig-

sten unblutigen Verletzungen sind : Quetschungen der Weichteüe,

i^ochenbrüche, VerstauchWn und Verren^ng^^^^^^

innere Verletzungen der Eingeweide. Die Haut ist dabei stets



Verhalten bei schwerer innerer Verletzung. 3

unverletzt und es blutet aus der verletzten Stelle nicht. Ge-
quetschte Körperteile zeigen sich sofort oder nach einigen Stun-

den geschwollen und schmerzliafl, namentlich hei Berührung und
bei Bewegung. Ein Ghed mit einem Knochenbruch kann vor

Schmerz bald nicht mehr aufgehoben und nicht mehr benutzt

werden, auch sieht es oft krumm oder zu kurz aus, oder es ist

beweglich an Stellen, wo kein Gelenk ist, und dabei fühlt man
bisweilen ein hartes Reiben oder Knacken an der Bruchstelle des
Knochens. Nicht selten werden Leute nach einer heftigen Ver-
letzung alsbald ohnmächtig oder es -stellt sich auch ein deutliches

Frostgefühl ein. Später verfärbt sich die Haut an der verletzten

Stelle meist blau und braun und rot und gelb. Nach Knochen-
brüchen pflegt in den ersten 8 Tagen ein schmerzhaftes Zucken
im gebrochenen Gliede und dadurch Auffahren aus dem Schlaf
einzutreten, was sich bei zweckmäfsiger Lagerung des Gliedes von
selbst verliert. — Fliefst bei Kopfverletzungen sofort Blut aus
Nase oder Ohr, so ist die Kopfverletzung eine gefährliche, und
wenn nach einigen Stunden sich TJnbesinnlichkeit und Bewufst-
losigkeit hinzugesellen, oder nach einigen Tagen Fieber, Krämpfe,
Irrereden oder Lähmung, so ist infolge der Verletzung das Ge-
hirn miterkrankt. Ist der nach einer Verletzung zuerst entleerte
Urin bluthaltig oder blutig gefärbt, so ist die Blase oder die
Niere zerrissen. Bluthusten, Beklemmung und Athemnot im An-
schlufs an eine Verletzung deuten auf Zerreifsung der Lunge.
Blutiger Stuhlgang und furchtbarer Leibschmerz mit entsetzlicher
Kälte, Blässe und Schwäche des ganzen Kranken zeigen eine Zer-
reifsung des Darmes oder anderer Baucheingeweide an (verel
Fig. 357). ^

*

Alles das kann wieder heilen. Was thut man bei einem Ver-
letzten bis zur Ankunft des Arztes? und wie hüft man dem
Arzte bei seinen ersten Verordnungen?

^ 1^
^ Y®'^*l*en bei schwerer innerer Verletzung. Han-

delt es sich um eine schwere innere Verletzung, sei es des Kopfes
der Bust oder des Bauches, so sorge man dafür, dafs der Ver-
letzte in em Hospital gebracht werde. Bis dahin oder bis zur
Ankunft des Arztes lasse man den Verletzten ordentlich lagern,

Wein, Kaffee oder frisches Wasser, legeemen kühlen Umschlag auf die verletzte SteUe und beschränke
steh darauf den Verletzten genau zu beobachten, damit man demArzte berichten könne, ob Blut aus Nase oder Öhr flofs oS

de? KraZ ;fw?*T H^*^^^^ wurde, ob

a^kS rbfr^^^^
besten ist es,

fä£ . ^2 ^f'^r/'d'^^ des Verletzten in einem Ge-talse oder an den beschmutzten Kleidern, Tüchern u s w deniArzte zur Besichtigung aufzuheben. In jWem Me wird etwa^
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Anderes zu beobachten und zu berichten sein, was sich hier nicht
alles aufzählen läfst. Auch über den Hergang und das Zustande-
kommen der Verletzung lasse die Schwester sich unterrichten und
berichte dem Arzt.

§ 4. Entkleiden Verletzter. Um einen verletzten Kör-
perteil zu besichtigen und zu verbinden, mufs man den Verletzten

zumeist entkleiden. Will man den Rock oder die Hose aw^ziehen,

so ziehe man immer die nicht ve?Hetzte Seite zuerst aus und dann
erst die verletzte Seite. Will man einem Verletzten Rock oder

Hose abziehen, so ziehe man immer die verletzte Seite zuerst an,

also umgekehrt wie beim Ausziehen! Den verletzten Teil soll

man dabei gar nicht oder nur ganz behutsam anfassen. Im Not-

fall, wenn das Ausziehen zu weh thut, wird die Kleidung mit

einer recht grofsen Schere aufgeschnitten oder in der Naht auf-

getrennt. Festgeklebte Stellen umschneidet man und läfst sie

einstweilen auf der Haut sitzen. Lange Stiefeln niemals ausziehen

wollen am verletzten Fufse, sondern immer abschneiden! Alles

behutsam

!

§ 5. Besehen, nicht betasten! Für gewöhnlich giebt der

Verletzte selbst an, wo es ihm weh thut. Bei unvernünftigen

Kindern aber oder bei Betrunkenen und bei Bewufstlosen ist es

manchmal nicht leicht, die verletzte Stelle herauszufinden, wenn

es nicht blutet. Man mufs in solchen Fällen beide Arme, beide

Beine, überhaupt beide Körperhälften besehen und mit einander

vergleichen, um zu merken, wo die Schwellung sitzt oder die

Formveränderung oder die blaurote Verfärbung der Haut, welche

den Ort der Verletzung anzeigt. Durch Betasten des Körpers die

verletzte Stelle herausfinden zu wollen — bei deren Berühi'ung

der Kranke vor Schmerz zuckt — , das ist der Schwester nicht

erlaubt, und doch mufs sie über den Sitz der Verletzung klar sem,

wenn sie für den Transport des Verletzten nach semer Wohnung

oder nach dem Hospital einen Verband (Notverband, Transport-

verband) anlegen will und ein Arzt nicht in der Nähe ist.

§ 6 Notverband hei unblutigen Verletzungen. Auf

gequetschte Glieder, verstauchte Gelenke, zerbrochene Knochen

irgend etwas zu legen in der Meinung, die Heilung zu befördern,

ist teils überflüssig (z. B. Arnicaumschläge), teils sogar schadkch

(z B. heifse Breiumschläge, Eisblasen, Schröpfköpfe ,
Butegel).

Wohlthuend ist dagegen dem Verletzten meist etwas Kühles und

vor allen Dingen etwas Feststellendes, was die unfreiwilligen Be-

wegungen des verletzten Teiles unmöglich macht. Man umwickelt

deshalb verstauchte Glieder zweckmäfsig mit einer moghchst lan-

gen Leinenbinde oder mit leinenen llü<^\i%m {nicht zu Jestl)

nachdem auf die verletzte Stelle ein grünes Blatt oder ein in

kühlem Wasser ausgedrücktes Taschentuch (Kompresse) gelegt ist-
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Auch kann man die Binden mit Spiritus oder Wasser beträufeln,

durch dessen Verdunstung angenehme Kühlung entsteht. Darauf
lagert man das verletzte Glied möglichst so, dafs es überall sicher

und weich aufruht und dafs es nicht herabhängt: den Arm im
Ellbogen gebeugt in eine sogenannte Mitella (Eig. 1— 6), das Bein

Pig. 1—6.
Verschiedene Formen der MiteUa als Notverband für den Arm.

iSjf® gezeugt auf seiner Aufsenseite auf untergeschobene weicheK sen oder Decken (Fig. 79). Zur Mitella benutzt man im Not-fall den Eockschofs, oder die Schürze, oder einen Zeugstoeifen

e" cMgeÄTz^BT ''t'
^-^-^-^-^^el, oder eTntrotes

DiP S f/ w/^ dreieckig zusammengelegte Serviette)

L Tn^ht^ ' V^^ dafs man den%inen Zipfeldes Tuches zwischen Arm und Brust hindurch über die Schulter

veriet^ffa'^ f^1^^^' ^^^^ andereS zipM vor demÄn ditTo-^/'^'^J-^^f
^'^"^d« Schulter schlägt und iSNacken die beiden Zipfel zusammenbindet. Die stumpfe EcS



6 Wann soll der Arzt kommen? — Transportverband.

des Tuches kommt an den Ellbogen zu liegen, wird hier einge-

klappt und mittelst einer Stecknadel befestigt. Der ganze Vorder-

arm mufs gestützt sein. Die Hand mufs etwas höher liegen als

der Ellbogen.

§ 7. Wann soll der Arzt kommen? Wenn der Verletzte

an Ort und Stelle bleiben soll, so ist nach dessen Erquickung,

Entkleidung und Lagerung und nach Anlegung des ersten Not-

verbandes alsbald ein Arzt herbeizurufen.

Man wird gut thun, diesem eine kurze schriftliche Meldung zu schicken,

enthaltend: den Namen, die Wohnung und das Alter des Verletzten, den

Sitz und die Natur der Verletzung, namentlich auch, ob dieselbe eine blutige

oder eine unblutige sei. — Bei allen blutigen Verletzungen und bei schweren

inneren Verletzungen (an Kopf, Brust, Bauch) soll der Arzt bald kommen,

möglichst vor Ablauf von 24 Stunden. Bei den meisten unblutigen Ver-

letzungen der Glieder aber (bei Quetschungen, Verstauchungen und Kno-

chenbrüchen) , schadet es nicht viel , wenn der Arzt den Verletzten erst

nach 1—2—3 Tagen sieht. Länger jedoch darf nicht gewartet werden.

§ 8. TransportYerl)and für yerletzte Grlieder. Soll ein

Verletzter fortgeschafft werden, so kann dies bei Verletzungen des

Kopfes, des Rumpfes und bei allen nicht sehr schmerzhaften Ver-

letzungen der Glieder ohne Weiteres geschehen. Handelt es sich

aber um Fortschaffung eines Menschen mit einem Arm- oder

Beinbruch oder mit einem anderen sehr schmerzhaften Knochen-

oder Gelenkleiden an den Gliedern, so ist das kranke Ghed vor-

her mit einem zweckmäfsigen feststellenden Transportverband zu

versehen. — Da ein solcher Verband nur für ganz kurze Zeit zu

dienen hat und oft in grofser Eile angelegt werden mufs, so waWt

man dazu den ersten besten Gegenstand, den man findet, z. B.

6\Q Kleider des Verletzten oder etwas von den eigenen Kleidern

;

oder Äste, Zweige, Binsen, Stroh, Baumrinde; oder irgend em

Haus- oder Hofgerät, z. B. nach v. Esmaech i)

:

ausgestopfte Strümpfe oder ßockärmel oder Hosen, Filz von Hüten

Spazierstöckef Sonnen- und Regenschirme; ferner Leitungen oder Pappe

(von Büchern, Journalen, Hutschachteln); - femer Binsen, Stroh, Baum-

rinde Zweige- - ferner Bretter, Cigarrenkisten ,
Schusterspane

,
Spane,

Cen, Besenstiele, Blumenstöcke, Mäermafse, EUen, Gejech /on Kort^^^^

Blumentopfgitter, ßouleaux, EfstischroUdecken (ausgezeichnet!), Kochlöffel,

Feuerzangen Biechstreifen ; ferner im Kriege: Seitengewehre, Bajonette,

ISscheSen, Laäf^ Leder oder Füz vom Sattelzeug, Steighugelriemen,

Telegraphendraht, aufgeschnittene Stiefeln (als Futslade!).

Ein ganz zweckmäfsiger „feststellender Not- oder Transport-

verband" ist ein Bett-Kopfkissen (mit Federn, Eofshaar oder btroh

gefüllt) mit Hilfe von B^den, Stricken, Eemen, Hosent,^^^^^^^^

lerschnittenen Kleidern, Tüchern, Schürzenbandem ,
Strohseüen,

Weidenruten u. s. w. um das Ghed gebunden.

1) Leitfaden für Samariterschulen. 7. Aufl. Leipzig, Vogel, 1888.
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Auch eine Reisedecke, Steppdecke oder Pferdedecke, von

zwei Seiten her zusammengerollt, so dafs zwischen den beiden

Rollen das verletzte Glied ruht, ist sehr zu empfehlen ; ferner kann

man Teppiche, Fufsabstreicher, Läufer, Strohmatten, Zweige,

Mäntel u. s. w. leicht in ähnlicher Weise verwenden (Fig. 7— 9=^).

Oder man stopft lange Strümpfe, abgeschnittene Ärmel,

Hosenteile u. s. w. voll Stroh, Moos, Laub, Leinentücher u. dergl.

und bindet sie der Länge nach an zwei Seiten des verletzten Gliedes.

Fig. 7.

Fig. 9»

Fig. 8.

Im Notfalle bindet

man ein zerbrochenes Bein
einfach an das andere,

unverletzte Bein und be-

nutzt somit letzteres als

Schiene (Fig. 9^).

Besonders gut zu aller-

hand Transportschienen zu-

rechtzuschneiden und auch
überall leicht zu finden (in

Form von Plakaten, Land-
karten, Bücherdeckeln) ist

Pa/7/^e(Fig. 10—13). Auch
Zeitungen, vielfach zusam-
mengelegt, um ein verletztes Glied herumgewickelt und durch
Fäden oder Tücher befestigt, bilden einen guten Transport-
verband.

Hier sollte die Erfindungsgabe und die Geschicklichkeit der
Schwestern durch häufige Übung in den Unterrichtsstunden ge-
schult werden!

Fig. 9''.

Notverbände fUr das verletzte Bein.
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Natürlich mufs ein feststellender Transportverband möglichst
lang sein (so lang oder besser noch länger, als das verletzte Glied)

und die verletzte Stelle mufs
ungefähr in der Mitte der
feststellenden Schiene sich

befinden

!

Auch müssen selbstver-

ständlich die als Not- und
Transportschienen benutzten
harten Gegenstände mit
Watte, Werg, Moos, Laub,
Stroh, wollenen Tüchern oder
dergl. sorgfältig und dick um-
polstert werden, nachdem vor-

her das kranke Glied selbst

mit weichen Stoffen dick ein-

gehüllt ist, namentlich über
den Knöcheln, der Schien-

beinkante u. s. w.

Fig. 10—13.

Notverbände aus Pappe.

Nach Anlegung eines Verbandes

sind Eockärmel oder Beinkleider oft

zu eng und können nicht über das

verbundene Glied an- oder von ihm

abgezogen werden. Dann hilft man
sich, wie in Fig. IS'' und Fig. 13^

zu sehen ist.

Fig. 13\

Ordnung des Kleides Uber dem
verbundenen Arm.

Fig. ISi».

Beinkleid aufgeschnitten und mit Bändern

verseben (Uber einem Verband am Fufs).
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§ 9. Halten beim Verbinden. Mufs die Schwester einen
Notverband allein anlegen, so thue sie es, wo möglich ohne das
verletzte Glied aufzuheben, um dem Kranken Schmerzen zu sparen

!

Man schiebt Tücher, Bänder u. s. w. leise quer unter das zer-

brochene Glied, bedeckt dieses mit Watte, Heu u. dergl., legt die

gepolsterten Schienen aus Pappe, Baumrinde, Dachschindeln u.s.w.
neben das Glied oder auf das Glied und bindet zusammen. Nun-

Fig. 14—16'^.
Notbehelf zum Unterstutzen der GHeder beim Verbinden.

geJckelt vverdpn wnh '^'^ nochmals sorgfältig ein-

iS Ess n einer ä ih'\T -^^^^ ^"«^^ einem Stein.
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liehst wenig Schmerzen machen, 2) dem Arzte Fiats lassen, damit
er verbinden könne, ohne von den helfenden Händen behindert
zu werden. — Also das Glied nie an der verletzten Stelle selbst

anfassen, sondern möglichst entfernt davon oberhalb und unter-

halb! Dabei darf das Glied nicht wackeln oder gar fallen, son-

dern mufs fest und sicher angefafst und gehalten werden, so wie

der Arzt es haben will und wie aus den Fig. 17—25 für die am
häufigsten vorkommenden
Fälle zu ersehen ist. Bei

Knochenbrüchen thut man
am wenigsten weh; wenn
man beim Halten tüchtig

und gleichmäfsig am Gliede

sieht. Oft ist besondere

Lagerung des ganzen ver-

letzten Menschen nötig und
müssen mehrere Personen

ein Glied halten, damit der

verletzte Teil frei schwebe

und bequem umwickelt

werden könne (Fig.24—36).

Fig. 17—19.

Beim Halten einer zu verbindenden Hand faCst man immer nur 3 Finger an!

Immer halte die Schwester das Glied mit ausgestreckten Armen

und stelle sich möglichst zurück, um den Arzt mcht zu betun-

dern (Fig. 24—28). Soll ein Glied von der Seite her unterstutzt

werden, so mufs der haltende Arm mit dem kranken Gliede einen

rechten Winkel bilden! Niemals darf er /ä/zr/* des kranken Gliedes

sich befinden. - Das Halten beim Verbinden erfordert oft grofse

Geschicklichkeit und tTbung, die sich natürlich nur praktisch er-
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lernen läfst (s.

nochmals Fig.

17-25). Hier
sei noch er-

wähnt, dafs,

wenn man eine

zu verbindende
Hand an den
Fingerspitzen

hält, man einen

Finger frei
lassen soll (Fig.

17, 18, 19);
sonst würden
die Finger in

aneinander-

geprefstemZu-
20-25.

Stande emge- Das Halten kranker Körperteile zur Erleichterung des Verbindens.
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wickelt, was dem Kranken lästig ist. Immer greife man ein ver-
letztes Glied mit ganz flach ausgestreckten Fländen, niemals mit
krallenförmig gekrümmten Fingern an. Manchmal mufs eine
Hand das Glied da unterstützen, wo der Arzt auch einwickeln
will. Dann mufs die Hand jedesmal geschickt an eine andere
Stelle ausweichen, ohne das Glied loszulassen oder unsanft zu
stofsen, oder beide Hände müssen sanft einander abwechseln. Bei

sehr grofsen

Schmerzen
läfst der Arzt

den Verletzten

chloroformie-

ren , um ihn

zu verbinden.

Bei unverstän-

digen Men-
schen(Kindem)

muss man oft

nicht nur das

verletzte, son-

dern auch die

gesunden Glie-

der festhalten.

Fig. 26-27. Das Lagern der Kranken zur Erleichterung des Verbindens.

s 10. Stützende Geräte für schwierige Verbände.

Manchmal ist es zweckmäfsig, die haltenden Hände durch stützende
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Geräte zu ersetzen, z. B. wenn geübte Hände nicht zur Hand
sind (s. Fig. 14— 16'') oder wenn der Eumpf mit verbunden wer-

den soll bei Leuten, die weder stehen noch sitzen können (z, B. bei

Bewufstlosen, Schwerverletzten u. dergl.), wobei die Kraft helfender

Hände nicht ausreichenwürde,

den ganzen Körper längere

Zeit ruhig in der Luft schwe-

bend zu halten (s. Fig. 26— 30,

auch Fig. 195 und 204=). In

Hospitälern hat man hierzu

besondere Beckenstütze?i(Eig.

31), Bänkchen (Fig. 32),

Schraubzwingen (Fig. 33),

deren Gebrauch aus Fig. 27

und 28 erhellt. Doch kann

man auch Stühle, Fufsbänke,

Kisten, Blumentöpfe, Rollen

und Matratzenstücke zur

Stütze des Körpers verwen-

den (Fig. 14— 16 und 34—36).

§11. Transport Verletz-
ter und Kranker. Man
kann mit wenigen Ausnahmen
(Sterbende) jeden Kranken

und jeden Verletzten unbe-

denklich fortschaffen lassen:

in seine Heimat, zum Arzt,

in ein Hospital. Wenn aber dabei

gröfserer Schmerz oder Schaden ver-

mieden werden soll, so mufs der

Transport von geübten Leuten ge-

schehen, am besten von Krankenwär-

tern chirurgischer Ki'ankenhäuser. "Wo

solche nicht zu haben sind, da soll

die Schwester wissen, was zu thun ist,

um den Transport eines Verletzten

richtig leiten zu können. Natürlich

muls nötigenfalls ein Transportver-

band angelegt werden (vergl. Fig. 1

bis 13, auch Fig. 201, 202 und 203).

Schnürende Kleidungsstücke werden beim Beginn des Transportes

gelöst.^) Auch lasse man sich etwaige Wertsachen des Verletzten

'^^'^i^^^^ gegen heftige Schmerzen beim Fortschaffen kann nur

der Arzt verordnen.

Fig. 31.

Beckenstutze.

Fig. 33.

Schraubzwinge.

Fig. 32.

Beckenbänkchen.
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vor Zeugen aushändigen, sorge für einen Labetrunk und sende
einen Boten, Brief oder Telegramm voraus, die Ankunft des Ver-

Fig. 37. Tragbahre.

Fig. 38. Siechkorb.

letzten zu melden, damit Vorbereitung für seinen Empfang ge-

troffen werde. Für kurze Strecken bedient man sich zum Fort-

schaffen der Tragbahren.

Das sind Stangengerüste,

auf welchen ein Stück

derbes Zeug ausgespannt

ist (Fig. 37). Um auf

offener Strafse den Ver-

letzten den neugierigen

Blicken der Vorüber-

gehenden zu entziehen,

sind besser die bedeckten

Kranken- oder Siech-

körbe (Fig. 38). Noch
zweckmäfsiger, weil von

einer Person leicht zu

handhaben, sind die so-

genannten Räderbahren

(Fig. 39 und 442). Statt

dieser kann man auch

Fahrstühle (Fig. 39") ver-

wenden; jedoch nur für

Kranke , welche sitzen

können und nur auf guten

Pig. 39». Fahrstubi. Wepu Für den Trans-

Der Sitz mittelst dnrcligesteokter Stangen abhebtar port aUI LrOppen gieOl OS

und als Tragbahre zu benutzen.

Fig. 39. Räderbahre.
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besondere Tragstühle (Fig. 40). Ist keine Tragbahre vorhanden,

so benutzt man als Notbah7'e, was gerade zur Hand ist, z. B. Lei-

tern, Bänke, Fenster-

läden, Thüren, Bret-

ter, Teppiche, Ma-
tratzen, Betttücher,

Keisedecken u. s. w.,

an deren vier Enden
man anfafst. Besser

ist es, wenn man diese

Gegenstände an zwei

Stangen befestigen

kann, z. B. man
schneidet von einem
Kornsack unten beide
Ecken ab, oder man
näht mit Bindfaden
und Packnadel einen

zusammengeklapp-
ten Teppich zusam-
men und steckt zwei
Stangen durch (Fig.

41 und 42). Auch aus
jungen Baumstäm-
men und Weiden-
ruten können ganz
zweckmäfsige Not-
bahren hergestellt

werden. Im Kriege
benutzt man als Not-
bahren Gewehre oder
Lanzen , an denen
TJniformstücke, Tor-
nister und Sattelrie-

men befestigt werden
(siehe Fig. 437). End-
lich kann man durch

Strohseile oder
Stricke Stangen mit-
einander verbinden,

Kleidungsstücke dar-
auf legen und die

Bahre ist fertig

Fig. 40.
TreppentragstuU (aucli als leicht transportables

Ruhebett zu benutzen).

Fig. 41. Sackbahre.

Fig. 42. Deckenbahre.

Beim Heben der Verletzten auf eine Bahre ist Folgendes 711
beachten. Fassen die Hebenden von der Unken Seite desSken

RuppBECHT, Krankenpflege. „
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an, wie in Fig. 6
1 , so mufs die Bahre auf die rechte Seite neben

den Kranken gestellt werden, Kopfende neben dessen Kopf; und
umgekehrt. Steht aber die Bahre hinter den Hebenden, so dafs

diese mit dem Verletzten sich umdrehen müssen, so soll das
Kopfende der Bahre dem Fufsende des Verletzten entsprechen
und umgekehrt. Fassen die Hebenden von beiden Seiten des
Kranken an, wie in Fig. 60 und 61", so mufs die Bahre zu Raupten
oder zu Füfsen des Verletzten gestellt werden, Kopfende an die

Füfse, oder Fufsende an den Kopf. (Vergleiche auch S. 29 und 30.)

Das Niederlegen des Kranken erleichtert man sich durch Aufheben-
lassen der Bahre (Fig. 42^). Für weitere Strecken mufs man zu jeder

Fig. 42»,

Erleichterung beim Niederlegen auf die Bahre.

Tragbahre vier Träger haben, die, mit Schulterriemen versehen, ein-

ander abwechseln. Als Regelnfür die Bahrenträyer gelten folgende:

1. Sie müssen kurze Sehritte machen.

2. Sie dürfen nicht in gleichem Schritt und Tritt gehen, wie

die Soldaten. Dabei würde die Bahre viel zu sehr schwanken.

Vielmehr sollen sie mit ungleichen Füfsen, der eine links, der

andere rechts und niemals zu gleicher Zeit auftreten.

3. Auf Treppen und Bergen mufs bergab immer das Fufs-

ende, bergauf immer das Kopfende vorangetragen werden.

4. Arme oder Beine des Getragenen dürfen nicht seitwärts

über die Tragbahre hervorragen, worauf besonders beim Tragen

durch Thüren und enge Gänge zu achten ist!

Für gröfsere Entfernungen benutzt man einen Wagen, oder

besser einen Schlitten oder ein Schiff, die man mit Betten, Stroh

u s w. anfüllt, um den Kranken ohne Weiteres oder auf der

Tragbahre hineinzulegen. Letztere mufs mit Stricken gut befestigt
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werden. Der Iransport zu Pferde ist für gewöhnlich unzweck-

mälsig, dagegen kann man, im Besitze eines Pferdes, Ochsen oder

Fig. 43. Transportachleife in unwegsamen Gegenden.

Esels, nach Esmaech mit
Hilfe zweier langer Stan-
gen sich eine sogenannte
Schleife herstellen, die auf
schlechten Gebirgswegen
sehr brauchbar sein soll

(Mg. 43). Auf der Eisen-
bahn fährt ein Leichtver-
letzter im Personenwagen,
ein Schwerverletzter auf
der Tragbahre im Gepäck-
wagen

, selbstverständlich

mit einem Begleiter, wel-
cher mit Geld sowie mit
einer Urinflasche (oderUn-
terschieber) versehen sein
mufs und welcher auf der
Station des Ankunftsortes
Krankenträger telegra-
phisch zu bestellen hat.
Wegen Benutzung eines
Gepäckwagens mufs der
Bahnhofsinspektor gefragt
werden. Wünschenswert

Fig. 44". Fahrtisch.

Fig. 441^ Bettfalirhebel.

2*



20 Führen, Aufheben, Tragen und Umbetten.

wären nicht nur in Kriegs-, sondern auch in Friedenszeiten beson-
dere telegraphisch bestellbare Krankentransport- Waggons auf allen

gröfseren Eisenbahnstationen, wie denn in gröfseren Städten bereits

telephonisch erreichbare Krankejitransport- Institute bestehen.

Beim Heben eines Verletzten in ein Coupe, eine Droschke

oder dergl. mul's zuerst ein Helfer in den Wagen steigen und von
hier aus dem Kranken unter die Arme greifen, während ein zweiter

ihn an den Beinen hineinhebt. Die beiden Wagensitze werden,

wenn nötig, durch ein Bre.t überbrückt zur Unterstützung der

Beine des Kranken.

Um Schwerkranke aus einem Zimmer in ein anderes zu

schaffen, bedient man sich in Krankenhäusern teils schmaler

Fahrtische oder Fahrbetten (Fig. 44"),

teils der sogenannten Bettjahrhebel

(Fig. 44^), welche das Krankenbett so

zu sagen auf Rollen setzen und leicht

lenkbar machen.

§ 12. Führen, Aufheben, Tra-

gen und Umbetten Schwerver-

letzter und Schwerkranker. Das

Führen Hinfälliger (z. B. Ohnmäch-

tiger) geschieht auf eine kurze Strecke

(z. B. nach einem Ruhebette) in fol-

gender Weise. Man zieht mit der

rechten Hand den rechten Arm des

Kranken über den eigenen Nacken.

Mit der linken Hand umfafst man die

Hüfte des Kranken und schiebt ihn

dann mit der eigenen linken Hüfte

von hinten her vorwärts (Fig. 45).

Häufiger, als das Führen, wird in

der Krankenpflege das Aufheben hilf-

loser Menschen notwendig. Entweder

wird 7iur ein Körperteil aufgehoben,

z. B. der Kopf beim Füttern, die

Schultern beim Umkleiden, ein verletztes Gh^d (um ihm eine

bessere Lage zu geben), die Mitte des Körpers (Kreuz und Becken),

wenn eine Unterlage, ein Stechbecken, ein Luftkissen unterge-

schoben werden soll oder wenn das Kreuz g^^schen und aut

wundgelegene Hautstellen geprüft werden muls. — öder aoer

der oLt Mensch soll aufgehoben werden, z.B. ihm im Bett

eLe 'bessere Lage zu gebeX ihn umzubetten ihn auf eine Bahre

auf einen Operationstisch, in eine Badewanne u. s. ™^
zurück zu heben. - All dieses Aufheben auch erwachsener Kran-

Ter kann den Schwestern durchaus nicht erspart werden. Zum

rig. 45.

Führung Ohnmächtiger und
Schwacher.
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Glück erfordert es nicht immer viel körperliche Kräfte, immer
aber einiges Geschick und einige Kenntnisse ! Die folgenden all-

gemeinen Regehi sind hierbei zu merken:
1. Das Aufheben mufs möglichst schonend für die Kran-

ken geschehen! Man soll deswegen:
a) niemals von oben her mit krallenförmig gekrümmten Fin-

gern den Kranken anfassen, sondern ihn immer von unten her
unterstützen mit gans flach ausgestreckten Händen l (Fig. 58, 61
und 245'=);

b) niemals darf beim Aufheben die kranke oder die ver-
letzte Körperstelle selbst angefafst werden und mufs man sich
nötigenfalls vor dem Zugreifen über den Sitz des Leidens erkun-
digen, um nicht unnötig weh zu thun!

c) ist das linke Bein, der linke Arm u. s. w. krank, so hebt
man meist den Kranken von der rechten Seite auf! und umge-
kehrt !

d) das Aufheben soll zwar sanft und schonend, aber dabei
nicht unsicher und ängstlich, sondern so zweckmäfsig und so
kräftig geschehen, dafs der Kranke das
Gefühlvollkommener Sicherheit hat (siehe

unten !)

;

e) ist der ganze Kranke aufzuheben
und ist derselbe bei Bewufstsein, so for-
dert man ihn auf, seine Arme um den
Nacken des Tragenden zu schlingen ! ist

derselbe aber bewufstlos, so mufs ein
zweiter Helfer den Kopf und die Glieder
des Gehobenen unterstützen, damit diese
nicht durch Herabhängen oder Anstofsen
geschädigt werden! Ganz besonders ist
dies notwendig, wenn Leute mit frischen,
noch nicht geschienten Knochenbrüchen
oder Leute mit schmerzhaften Gelenk-
leiden aufgehoben werden (Fig. 60 u.61);

a, f
^i^derkgen eines aufgehobenen Gliedes oder eines

aufgehobenen Kranken soll nicht ein Niederwerfen sein, sondern
soll savjt geschehen. Aus Fig. 42^ und aus Fig. 45=^ ist ersicht-
lich, wie man sich dabei unterstützen läfst!

2. Das Aufheben erwachsener Kranker soll mit möfflichst

a) immer erst aufheben nach gehöriger VorbereÜnna aller

SVertoÄ:: if Rückenwafchl^s^
ües yerbindens, des Unterlageuwechsels u.s.w.), damit das Hebennicht unnötig lange dauere (Fig. 46 und 46'^)!

Fig. 45«.

Hilfe beim Niederlegen
in das Bett.
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b) es sollen womöglich immer mehrere Personen einen

schweren erwachsenen Kranken aufheben;
c) das Aufheben eines Kranken durch mehrere Personen soll

nach einem verabredeten Kommando geschehen, z.B. : „hebt— auf!"

(beim Aufheben) oder: „setzt — ab!" (beim Niederlegen);

d) womöglich suche man sich das Aufheben sowohl, als das

Niederlegen der Kranken zu erleichtern durch Erhöhvnrj der

Lagerßäche. Aus einem hohen Bett kann man einen Kranken
viel leichter herausheben, als aus

einem niedrigen oder gar aus

einer tiefen Badewanne. Also:

hohe Betten (80<='") ! Badestützen

(Fig. 378^)! die Tragbahre auf-

heben lassen (Fig. 42^)

!

e) man kann sich das Auf-

heben der Kranken sehr erleich-

tem durch Geräte und Maschi-

nen, von denen die brauchbarsten

nachher genannt werden sollen.

Wie verfährt man nun nach

diesen allgemeinen Regeln beim

Aufheben im einzelnen Falle?

Will man den Kopf eines hilf-

losen Kranken (z. B. beim Trin-

kenlassen) aufheben, so fasse

man nicht den Kopf selbst an.

Derselbe rollt leicht zur Seite

von der Hand herunter. Man
schiebe vielmehr die flache Hand
sammt demVorderarm unter das

Kopfpolster und hebe mit diesem

zusammen den Kopf behutsam

auf j — "Will man ein krankes

Glied aufheben, so schiebe man
nicht eine, sondern beide flach

ausgestreckte Hände unter das-

selbe (die eine Hand in der Mitte,

die andere am Ende des Gliedes). Nur so wird das Glied nicht

fallen und vor Beugung und unnötiger Bewegung möglichst be-

wabrt werden (Fig. 245' . Bei Beinbrüchen und Huftgelenkleiden

mufs aufserdem gleichmäfsig am kranken Glied gezogen werden

(siehe Fig. 194, 195, 204 und 204^

t vi^ Schultern und den Rumpf hebt man auf um das

Kopfpolster zu wenden, den Rücken zu kühlen, das Hemd am

Mcken g att zu streichen, um dem Arzte die Untersuchung des

Fig. 46—46».

Aufheben Hilfloser im Bette
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Rückens bei hinfälligen Kranken zu ermöglichen u. s. w. Man
fafst zu diesem Zwecke beide Oberarme des liegenden Kranken an,

zieht ihn in halbsitzende Stellung, greift dann hinter die Schultern

des Kranken und hält ihn so sitzend, bis der zweite Helfer das

Bett oder Hemd geordnet oder bis der Arzt seine Untersuchung
vollendet hat.

Am häufigsten hebt man bettlägerige Kranke in der Mitte

auf, um am Kreuz (wo sie sich am leichtesten beschmutzen und
durchliegen) nachzusehen, zu waschen, abzutrocknen oder zu
verbinden, oder um frische Unterlagen, Luftkissen u. s. w. dort

unterzuschieben. Die hierbei vorteilhaften Handgriffe sind aus
Fig. 46 und Fig. 46^, ferner aus Fig. 204 und 204" ersichtlich.

Besonders der in Fig. 46=^ dargestellte

Handgriff mit Stellung des einen Helfers
im Krankenbette ist für schwer aufzu-

hebende Kranke sehr zu empfehlen. Immer
sind bei diesen Handreichungen mehrere
Reifer notwendig. "Wo es an Helfern fehlt,

da sucht man sich dieselben durch ein

Gerät zu ersetzen, welches den Namen
„Aufheber'^ führt (Fig. 47). Ein solcher
Aufheber ist ein kurzer, kräftiger Stab,
der über dem Bette an einem Strick von
der Zimmerdecke herabhängt, so hoch, dafs
ihn der Kranke eben ergreifen kann. Ist
der Kranke bei Bewufstsein und einiger-
mafsen bei Kräften, so nimmt er diesen
Aufheber in beide Hände, stemmt sich mit
den Fülsen auf das Bett und kann auf
diese Weise seinen Oberkörper soweit von
der Bettfläche aufheben, dafs ein Wärter
oder eine Wärterin unter ihm das Nötige Fig. 47-48. Aufheber,
besorgen kann. In Krankenhäusern pflegt
man diese Aufheber nicht an der Zimmerdecke aufzuhängen, son-
dern an emeni (am Kopfende der Betten angebrachten) eisernen
Galgen (Fig. 48). i) So kann man den Standort des Bettes ver-
andern, ohne jedesmal einen neuen Haken in die Decke schlagen
zu müssen (siehe auch Fig. 66). Nicht zu verwechseln mit diesenAufhebern smd die sog. Avfriehter (Fig. 49), welche es dem Kran-

Z WpI ^''^f
'^^^ ^^^^^^'^^ Stellung einzunehmen.

Sie bestehen ebenfalls aus einem Stabe, der aber nicht über dem

ano^ Vin^f^® T°.^
aufrechten Schenkels des Galgens (von der BettflärhP

Ätab d;rA^Tf
des wagrechten Schenkels d?s GaKsrcoo? _ Deryueratab des Aufhebers hangt ungefähr 60-n über der Bettfläche.
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Bette, sondern am Fufsende des Bettes mittelst Stricken befestigt

ist. Der Kranke mufs sich dabei mit den Füfsen unten anstem-
men können. Diese „Aufrichter" sind

nützlich, wenn es sich darum handelt,

Bewegungsübungen in versteiften Hüft-
gelenken vornehmen zu lassen, z. B.
nach der Resektion des Hüftgelenks.

Ein Handtuch, am Fufsende des Bettes

befestigt, thut dieselben Dienste.

Soll ein ganzer Mensch aufge-
hoben werden, so kann dies ent-

weder durch geschickte Äj^me oder durch besondere Maschinen
geschehen.

Z. B. es ist ein hinfälliger Schwerkranker ,>im Bette herab-

gerutscht" und man will ihm wieder eine bessere Lage geben.

=©1

Fig. 49. Aufrichter.

Pig. 50. Krankenheber aus Stangen und Gurten.

Ist der Kranke klein und leicht, so schiebt ihm die Pflegerin

(allein) eine Hand unter das Kreuz, die andere unter Kopf und

Schultern, hebt dann den Kranken ein wenig und schiebt ihn

nach der Mitte und nach dem Kopfende des Bettes hinauf. Ist

ein solcher Kranker aber sehr schwer, so müssen sich sivei

Schwestern unter seinem Kreuz die Hände reichen (Fig. 53), wah-

rend gleichzeitig eiiie dritte Schwester vom Kopfende des Bettes

her unter die Achseln des Kranken greift und diesen zu sich

heraufzieht.
, , a

Manchmal fehlt es indessen in der Krankenpflege .an ge-

nügend zahlreichen und geschickten Händen zum Aufheben Schwer-

kranker und Schwerverletzter. Auch giebt es emzelne Kranke,

denen iede, selbst die leiseste Berührung der Schmerzen wegen

eine Qual ist. Will man in solchen Fällen den Rucken des



Führen, Aufheben, Tragen und Umbetten. 25

Kranken besichtigen, reinigen und verbinden, das Bett ordnen,

überhaupt den unglücklichen Kranken nicht in seinem Unrat ver-

kommen lassen, so mufs man sich gewisser Maschinen bedienen,

um das Aufheben bequem und schmerzlos zu ermöglichen.') Die

bewährtesten dieser Maschinen sind:

1) Der einfache Krankenheher aus 2 Slangen und 4 Gurten (Fig. 50).

Man schiebt vier b7-ei/e Gurte unter den Kranken: einen unter Kopf und
Hals, einen unter Eüclien und Kreuz, einen unter die Hüften und einen
unter die Waden. Dann werden zwei Stangen durch die Schlaufen (oder

Ösen) gesteckt, welche sich beiderseits an den Gurten befinden. Nun wird
der Kranke aufgehoben. Die beiden durchlöcherten Querhölzer («) schiebt
man oben und unten über die Enden der Stangen , damit letztere den
nötigen Abstand voneinander behalten.

2) Der Bebe-
rahmen (Fig. 51).

Derselbe besteht aus
einem festen, mit Se-
geltuch überspann-
ten Holzrahmen,wel-
cher etwas kleiner

als die Bettfläche ist

und in der Mitte eine

Oefihung hat für die

Ausleerungen des
Kranken. Oben und
unten (bei a) kön-
nen an ihm Rollen-
träger angebracht
sein, wenn der
Kranke gleichzeitig

im Streckverband
liegen soll. Bei b
sind an dem Eahmen
Handgi-ifle aus Gur-
ten befestigt, mit
deren Hilfe man den Rahmen samt dem Kranken aufhebt, um ein Stech-
becken unterzuschieben. Bei c hat der Heberahmen Holzfüfse, die man
herunterklappt, wenn der Rahmen gehoben wird, und hinaufklappt, wenn
der Rahmen wieder auf die Matratze herabgelassen werden soll. Ver-
gleiche auch Flg. 419''.

Fig. 51.

Eahmen zum Aufheben Schwerkranker bei der Stuhl-
entleerung nach V. Volkmann.

3) Ber in Fiff. 52 dargestellte Rrankenheber aus gepolsterten eisernenZangen bei ^), Rollen, Stricken und Galgen mit Zahnrad und KurbeT Der-selbe ist ziemlich teuer (zu beziehen von Hanhart und Klopfer Bern

?B SS Ärr"^'-K%'^- '-^^ •'^'^«'^^ manche Kranke"z B. mit Bruch der Wirbelsaule, mit schwerer Lähmung und gleichzeitifferschwerer Eiterung, ist er fast unentbehrlich. Mit ihm kann eine einSPerson den schwersten und hilflosesten Kranken bequem sicher und

»ÄVsTrÄd^i beliebigen Zwec\e aufhät S^eJ

Soll ein Verletzter oder ein Kranker nicht nur aufgehoben
sondern auch eme Strecke weit yelragen werden, so kann dies

der irzfveÄrn.^'"'
Erleichterung schmerzhaften Verbindens) darf nur
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auf verscMedene Weise geschehen. Für weitere Strecken bedient
man sich der Tragbahren (vergl. Seite 16 und 11). Auf kürzere
Strecken (z. B. aus einem Zimmer oder aus einem Stockwerk ins

andere) und für Kranke, die nicht sehr hinfällig sind, bedient man
sich der Sitztragen. Eine solche Sitztrage bilden zwei Helfer leicht

aus ihren eigenen Händen (Fig. 53 und Fig. 53°), oder sie ver-

schaffen sich eine besondere Sitztrage aus Segeltuch mit Hand-
griffen und Schulterriemen (Fig. 54) oder einen einfachen Stroh-

kranz (Fig. 55). Auch jeder beliebige Stuhl kann als Sitztrage

benutzt werden (Fig. 56 j.

Fig. 52. Krankenheher nach Haase.

Handelt es sich um einfache Umlagerung oder Umbettung

des Kranken z. B. von einer Bahre auf den Operationstisch oder

aus einem Bett in ein anderes, so sind alle Geräte überflüssig

und das Heben und Tragen der Kranken mufs mit Armen und

Händen geschehen. Es ist eine auffaUende Thatsache, dafs auch

schwache Frauen ziemlich schwere erwachsene Personen mit

Leichtigkeit auf ihren Armen einige Schritte weit tragen kön-

nen, wenn sie nur dabei geschickt zugreifen. Anfänger machen

gewöhnlich den Fehler, dafs sie den Kranken unter den Achseln

und unter den Kniegelenken anfassen und so wie in Fig. 57 tort-
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tragen wollen, indem sie sich nach vorne neigen. Dabei hat aber
der Kranke das Gefühl grosfer Unsicherheit und der Tragende
mufs sich übermäfsig anstrengen. Man mufs vielmehr, wie in
Fig. 58, die eine Hand unter die Oberschenkel, die andere Hand

unter das Ge-
säfs des Kran-
lien schieben,

dann läfst man
sich die Arme
des Kranken
um den Nacken
schlingen und
trägt ihn fort,

iyidem man sich

hinten über-

biegt!(mg.b8\)

So fühlt sich

der Kranke si-

cher und dem
Tragendenwird
die Last leicht

!

Soll ein auf

dem Boden lie-

gender Kran-
ker aufgehoben

Fig. 57.

Falsch angefafst!

Fig. 58. [Handgriff beim Tragen.

Fig. 58".

Körperhaltung beim Tragen.

Fig. 59.

Falsch angefafst!

und fortgetragen werden, so kniee man neben dem Kranken nieder,

fasse ihn in der Mitte an, setze ein Knie auf und hebe den Kran-

ken zunächst auf dieses Knie. Dann erst richte man sich auf

und trage den Kranken fort, wie eben beschrieben.
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Schwere Kranke müssen natürlich immer von mehreren
Schwestern getragen werden. Aber niemals, wie in Fig. 59, son-

dern immer so, dafs hauptsächlich die Mitte des Kranken unter-

stützt ist (Fig. 60, 61 und 61"). Kopf und Beine müssen beson-

ders gestützt werden. Nie-

mals darf ein Arm des

Kranken hera/jhäfujen, wie

in Fig. 60 und 61

!

Das Niederlegen des

Kranken auf sein Lager ist

nur dann gut möglich, wenn
die Tragenden alle aufder-
selben Seite den Krajiken

anqefafst haben (wie in

Fig. 61) und wenn diesel-

ben von der richtigen Seite

Fig. 61".

Tragen eines schweren Kranken.
Fig. 60-61. Tragen zu Dreien.

Der Arm des Kranken soll nicht herabhänsren

her an das Lager herantreten, so dafs der Kopf des Krankennicht etwa auf das Fufsende des Bettes zu Hegen kommt^

Stellujig der beiden Lagerstätten zu einander vorher gehöric, zu
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Fig. 62.

in

a.

c.

überlegen ! Die beiden Betten (oder Tragen) sollen, wenn sie nur

von einer Seite her zugänglich sind, immer so aufgestellt sein,

dafs das Kopfende des einen neben dem Fufsende des anderen

Bettes stellt. Also wie in Fig. 62, 62' und 62'' und nicht wie in

Fig. 62% 62'' und 62® ! Steht hingegen eines der Betten oder stehen

beide Betten frei von beiden Sei-

ten her zugänglich, so kommt
auf die Stellung ihrer Kopf- und
Fufsenden zu einander nichts an.

Man mufs aber in diesem Falle

den Kranken immer von der-

selben Seite her in das Wechsel-

bett legen, von welcher her man
ihn aus dem ersten Bett gehoben

hat, wie Fig. 62^ erläutert (vergl.

Seite 18).

§ 13. Die Lagerung Ter-
letzter und Schwerkranker
ist eine besonders wichtige Auf-

gabe für die pflegenden Schwe-

stern. Ein schlechtes Lager

l)ereitet den Kranken leicht

Schmerzen und Unbehagen, stört

ihren Schlaf und ihre Stimmung
und kann ihre Heilung hinaus-

schieben oder selbst vereiteln.

Durch Unkenntnis oder Nach-

lässigkeit in der Lagerung

Schwerkranker können neue

Krankheiten (Spitzfufs, Wund-
liegen u. s. w.) und selbst der

Tod des Kranken verschuldet

werden. Auf der anderen Seite

kann sich die Pflegerin durch

nichts leichter das Vertrauen

und die Dankbarkeit der Kran-

ken erwerben, als durch Sorg-

falt und Sachkenntnis bei deren

Lagerung. Auch werden in der

chirurgischen Krankenpflege be-

sondere Arten der Lagerung ge-

radezu als Heilmittel benutzt. Es giebt also für die Lagerung

Kranker und namentlich Verletzter mancherlei zu merken:

1 Das Bett, in welchem der Kranke liegt, soll womoghch

niemais mit einer Langseite an der Wand stehen, sondern immer

d.

f-

Fig. 62-62''.

Stellung der Betten beim Umbetten.
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Fig. 63. Urinflasche.

von beiden Seiten her zugänglich sein, damit alle Handreichungen
leicht besorgt werden können.

2. Über die Beschaffenheit der Krankenbetten ist § 96 bis

§ 101 nachzulesen. Hier sei erwähnt, dafs Leute mit frischen
Verletzinigen xmd schmerzhaften Gelenkleiden sehr schlecht auf
Sprungfedermatratzen liegen und sich viel wohler auf Eofshaar-
matratzen mit fester Unterlage befinden.

3. Man mul's immer einen kleinen "Vorrat von Kissen und
Rollen in verschiedener Gröfse, teils weich mit "Watte oder Federn,
teils hart mit Häcksel oder Eofshaar gefüllt, bereit halten, welche
man dem Kranken je nach seinen
Klagen oderWünschen unter den Kopf,
unter den Nacken, unter das Kreuz,
unter die Kniekehle oder unter die

Ferse u. s. w. schiebt , bis er erklärt,

er hege bequem. Man redet demnach
in derKrankenpflege von Äoy?//;o/*^erw,

Nackenpolstern, Kreuzpolstern, Knie-
und Fersenpolstern (vergl. Fig. 79
und 81).

4. Für bettlägerige Kranke denke
man immer an Urinflasche (Fig. 63)
und Unterschieber (Fig. 64 und 65)

'),

für bewufstlose und unreinliche Kranke
auch an die nötigen „Unterlagen''
zum Schutze des Bettes. Als "Unter-
lage dient entweder ein dickes, mehr-
fach zusammengelegtes Leinentuch
oder ein grofses Stück wasserdichten
Stoffes (Wachstuch oder Gummilein-
wand).

5. Bettluch und Unterlagen sollen
immer ohne Falten unter dem Kran-
ken liegen. Sie müssen daher oft nach-
gesehen, straff gezogen, am Bettrande
unter die Matratze gestopft und an letzterer mit grofsen Sicherheitsnadeln festgesteckt werden. Da die Kranken auf Gumniflpfn

Fig. 64. ünterschieber

(Fabrik von Villeroy & Boch
in Dresden).

Fig. 65. Stechbecken

(Fabrik von Heinrich Bänsch
in Lettin bei Halle a. S.).
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6. Für gewöhnlicli lagert man Verletzte und Schwerkranke
gerade ausgestreckt auf den Rücken, den Kopf leicht erhöhl durch
ein Keilpolster (wie in Fig. 74 und 75) oder durch eine Eolle

oder durch ein flaches Polster (wie in Fig. 416) und darüber

meistens noch durch ein dünnes Federkissen (Fig. 85^), Wünscht
der Kranke auch mit den Schultern hoch zu liegen (Kurzatmige!),

so legt man mehrere Keilpolster und Federkissen hinter seinen

Eücken, oder man gieht ihm durch eine sogenannte „Rücken-
stülze" (Fig. 66) eine halbsitzende Lage. Diese notenpult - ähn-

liche Rückenstütze kann im Notfalle auch durch einen Stuhl er-

setzt werden (Fig. 278).

Fig. 66.

EückenstUtze. Galgen (mit Aufricliter).

7. Kranke mit grofsen Verletzungen (z. B. mit Verbrennungen)

am Rücken müssen manchmal Monate lang auf der Seite oder

auf dem Bauche liegen. •
i -dt f

8 Sehr schwache Kranke, namentlich solche, die viel Blut

verloren haben, oder solche, die erbrechen müssen, lagert man

mit dem Kopfe tief Man entfernt also in solchen Fallen alle

Keilkissen und alle unnötigen Kopfpolster aus dem Bette, und

wenn gleichzeitig die Beine hoch liegen sollen, so baut man aus

4 Keilkissen eine schiefe Ebene, wie in Fig. 67.
, ^. , ,

9. Bei manchen Verletzungen oder Krankheiten der Wirbei-

säule oder des Hüftgelenks mufs die Mitte des Körpers erhöht

gelagert werden. In diesen Fällen hilft man sich, wie m Fig. 68,

69 und 70 zu sehen ist.

10. Besondere Schwierigkeiten bietet die Lagerung vnrem-

licher Kranker, welche ihre Leibesentleerungen ohne Weiteres
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„unter sich gehen lassen". Für Fälle vorübergehender Unrein-

lichkeit genügt eine grofse Gummiunterlage (etwas breiter als das

Bett und von '/3 der Bettlänge!) und der verunreinigte Kranke
ist durch eine unverdrossene Pflegerin jedes Mal zu waschen und

Fig. 67. Lagerung nacli starkem Blutverlust.

frisch zu kleiden (vergl. § III und § 112). Ist aber die Unrein-
lichkeit derartiger Kranker eine dauernde, so sind besondere Vor-
kehrungen notwendig. Für Leute, welche nur den Urin nicht
halten können, giebt es, falls der dauernde Gebrauch einer Urin-

Pig. 68. Lagerung mit erhöhtem Kreuz,

flasche nicht durchführbar ist, Betten, deren Matratze mit Gummi
III^T l Th^' vertieften Mitte eine Oeffnmin

m2rwJtf t^^f Siechenhause Bethefda in
Niederlofsmtz bei Dresden benutzt man zu demselben Zwecke

täalichiwasrh^lS^Pn^^ir^
derartiger Gummibetten bekämpft man durch

Ser ÄeolLT^^^^^^ ^»'^ übermang^ausaurem Kali

RuppRECiiT, Krankenpflege. n
o
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Betten mit einem häufig zu wechselnden Häckselsack, durch wel-
chen der Urin leicht hindurchträufelt. Der Häckselsack ruht auf
einem dem Rost widerstehenden verzinkten Drahtgitter. Unter dem
Bett steht ein Gefäfs zum Auffangen des Urins. (Vergl. Fig. 419).— Leute, welche auch den Kot nicht halten können, legt man in

ein kastenartiges Bett, loelclies mit Sägespänen oder mit Wei-
denrutensclinle ausgefüllt ist. Durch diese billige Vorkehrung
wird Geruchlosigkeit und Trockenheit des Lagers sehr einfach und
bequem erreicht. Natürlich bekommen solche unglückliche Kranke

Fig. 69—70. Matratzenheber.

in der Körpermitte kein Betttuch. — Unreinliche Kranke, welche

gleichzeitig sehr hilflos und schwer aufzuheben smd oder bei jeder

Berührung Schmerzen empfinden (z. B. unreinliche Kranke mit

Bruch der Wirbelsäule oder des Schenkelhalses), lagert man ent-

weder auf den Heberahmen (Fig. 51 und Fig. 419>^), oder, wenn

es sich um jüngere Personen handelt, auch in das sogenannte

Stekbett (Fig. 71). Letzteres wird mit Jute sehr dick und sorg-

fältig ausgepolstert und durch aufgenagelte und umgeschlagene

Gummileinwand am Bande seines hinteren Ausschnittes vor Be-

schmutzung geschützt. Der hineingelegte Kranke wird durch breite



Das "Wundliegen. 35

Flanellbinden darin befestigt. Beim Umbetten (was nur 1—2 mal
wöchentlich zu geschehen braucht) hebt man den Kranken nicht

heraus, sondern man legt ihn nach Entfernung der Binden samt
dem Stehbett auf den Bauch und hebt letzteres von ihm ab, um
es zu reinigen und frisch zu polstern. Das Stehbett hat für ge-

wisse, nur unter Schmerzen berührbare und gelähmte Kinder den
grofsen Vorzug, dafs man sie darin schmerzlos und bequem rein-

halten, ins Ereie schaffen und an einen Tisch zum Spielen mit
anderen Kindern stellen kann. — Ueber die Lagerung der Kranken
im sogen, immerwährenden Wasserbad vergleiche § 55 und Eig. 258.

§ 14. Das Wimdliegen und seine
Verhütung. Bei hettlägerigen Kranken,
namentlich wenn dieselben sehr schwer
und unbeholfen, oder wenn sie sehr mager
oder gelähmt sind, oder wenn sie viel

nafs liegen, tritt sehr leicht das soge-
nannte Wundliegen {Decubitus) ein, ein

Übelstand, der für die Kranken schmerz-
haft und heilungsverzögernd, für die

pflegende Schwester aber immer ein Vor-
wurfist. ') Gewöhnlich am Kreuz, manch-
mal auch an den Schulterblättern oder
an den Eersen, dort wo die Haut zwischen
Bett und Knochen leicht cfedrückt wird,
entsteht zunächst auf der Haut ein blau-
roter Eleck. Wird dieser Fleck rechtzeitig
bemerkt, so kann das Unglück noch ver-
hütet werden. Ist aber die Pflegerin un-
erfahren oder nachlässig, so wird aus dem
blauroten Eleck nach wenigen Tagen ein
nässendes, Eiter absonderndes Geschwür
oder der Fleck färbt sich schwarz. In
diesem Falle redet man von brandigem
Wundliegen Das brandige Wundliegen kann bis auf die Knochendrmgen und kann dem Kranken das Leben kosten.

W.irfZf ^^'^''P,^^i''^.^i(^!^9
der Hanl sowie durch Sauberkeit,Weichheit und Faltenlosigkeit des Lagers kann das WundUegenziemlich sicher vermieden werden! Es ist deswegen mcht der

SÄrÄT^^^^ r^'^'^
'''' nnd\SgendearanKe täglich auf die Seite za drehen, um sie am Eüoken miiKreuz zu besiehtigeu, mit liühlem Wasser zu waschen und dannatatrocknenMDanach kann die Haut mit einer SnenscSe

Fig. 71.

Transportables Holzbett fUr
sehr hilflose und unreinliche
Kranke (uamentlicli Kinder)

sogenanntes Stehbett.

3*
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abgerieben werden.) Aucb für häufigen Wechsel und für falten-

lose Straffheit des Betttuches und der Unterlagen ist Sorge zu
tragen! Ein sehr weiches, kühles und faltenloses Lager erzielt

man durch ein Federkissen und eine (mit den Haaren nach unten)
darübergelegte Reh- oder Renntierhaut. Doch eignet sich dieses

Lager nur für reinliche Kranke. Sehr mageren Kranken legt man
unter das Kreuz ein sogenanntes Kranzkissen (Fig. 72). Ein solches

Kranzkissen besteht entweder in einem ringförmigen Watte-, Jute-

oder Rofshaarpolster oder in einem mit Luft aufgeblasenen Gummi-
ring (Luftkissen, Fig. 72). Die gefährdete Hautstelle kommt in den

Ausschnitt des Kranzes zu liegen. Sehr unbeholfene Schwerkranke

legt man, um das Wundliegen zu verhüten, am besten auf ein

sogenanntes Wasserbett oder Wasserkissen (Fig. 73).

Zur Verhütung des Durchliegens bei ^^n-

j^einlichen Kranken dient als Unterlage am
besten ein häufig zu wechselndes Polster mit

Häcksel oder Hirsespreu gefüllt (vergleiche

Fig. 243); im Notfall das immerwährende

Wasserbad (Fig. 258).

Wenn trotz aller dieser Yorsichtsmafs-

regeln eine wunde Stelle auf der Haut sich

gebildet hat, so ist das Abreiben mit Citrone

. _ nicht mehr statthaft, weil dies dann dem Kran-
Pig. 72.

^gj^ ^^^^ würde. Dagegen ist die Rein-
Luftkissen oder Gummi-

ii^f^j,^n,j,ß,g^ verdoppeln uud ein auf Leder

gestrichenes Bleipflaster auf die Wunde zu

legen, welches täglich erneuert wird. Hierbei wird jedes Mal die

Haut ringsumher reichlich mit Seifenwasser gewaschen und gut

abqetrocknet! Pflasterreste wischt man mit Benzin, Spiritus oder

Kölnerwasser ab. Das brandige Wundliegen ist nach ärztlicher

Vorschrift zu behandeln (Waschungen und Umschläge mit essig-

saurer Thonerde; Kohlenpulver u. s. w.). Auf alle Falle lagert man

wundgelegene Kranke auf ein Feder-, Luft- oder Wasserkissen

oder man rückt die dreiteilige Matratze so auseinander, dajs die

wunde Hautstelle „hohl'' liegt, — oder man legt den Kranken

auf die Seite.

Luftkissen (Fig. 72) darf man nicht unbedeckt unter f^f^^nken legen,

weU die Berührung der blofsen Haut mit dem Gummi häufig _em unange-

nehme , brenneSef Gefühl erzeugt. Man muCs vielmehr stets eine doppelte

Lage Leinwand über das Luftkissen^ breiten. -- Luftkissen dürfen
^^^^^^

alllustark aufgeblasen werden, weil s e dadurch leiden und ^^^^e
auf einem mäCsig aufgeblasenen Luftkissen besser hegt. — JJas Auioiasen

d?r StkisS glschieht (nach dem Aufdrehen 4er Schraube) mit dem Munde.

Während des zShens der Schraube drückt man die Oefinung mit dem

Sger zu Sobald ein Luftkissen aufser Gebrauch gesetzt, wird
,

ist die

LuffLrauszulassen. Luftkissen verderben (wie aUe Gummiwareu) leicht,

wenn man sie in der Kälte aufbewahrt.
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Wasserkissen (Fig. 73) sind zwar ziemlich theuer ') , aber zum Ver-
hüten und Heilen des Wundliegens sehr werthvoll. Sie werden mit warmem
Wasser von 28° ßöaumur oder
35° Celsius gefüllt mit Hilfe eines

Trichters durch den aufgeschraub-
ten Schlauch. Vor dem Zuschrau-
ben des Schlauches streicht man
(bei erhobenem Schlauche) alle

Luft aus dem Kissen heraus, da-
mit das Lager nicht rundlich,
sondern flach sei. Es wird soviel

Wasser eingefüllt, bis man (bei

zugeschraubtem Schlauche) mit
beiden aufgelegten Vorderarmen
die Unterlage nicht mehr durch
das Kissen hindurchfühlt. Etwa
alle 4 Wochen wird das Wasser
erneuert. Kranke mit Oberschen-
kelbruch liegen in den ersten Ta-
gen nach der Verletzung auf einem
Wasserkissen deswegen schlecht,
weil dasselbe zuviel schmerzhafte
Bewegung verursacht.

Das Wechseln des Betttuches ist bei unbeholfenen und schwer
zu hebenden Kranken nicht ganz leicht. Man hilft sich entweder
wie aus Mg. 46, 46\ 50, 51 und 52 ersichtlich ist, oder man ver-
fahrt, wenn man ohne alle Hilfe auf sich allein angewiesen ist,

Fig. 73.

Wasserkissen.

Fig. 74. Wechseln des Betttuches.

äteStlYrr^ "^'^ ^^^ttuch von der oberen und
^^^^^^^^^^^^

zu emer Doppelrolle zusammen (Fig. 74), schiebt

50 Marti^'"
Wasserkissen von 70-- Länge und 60cn> Breite kostet etwa
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dieselbe (nach Entfernung des alten Betttuchs) quer unter den
Rücken des Kranken und rollt nun nach oben und nach unten
auseinander.

Das Wechseln der Unterlage kann bei schwer zu hebenden
Kranken in folgender Weise geschehen. Man legt ein grofses

Betttuch lang und schmal zusammen, schiebt das eine Ende davon

unter den Kranken und stopft das andere zusammengerollt unter

die Matratze. So oft die Unterlage gewechselt werden soll, ent-

faltet man die Rolle (Eig. 75) und zieht das Tuch ein Stück weiter,

so dafs der Kranke wieder trocken liegt. Zuletzt näht man ein

neues Betttuch an das alte und zieht nach Bedarf immer weiter.

Auf der anderen Seite des Bettes taucht man das beschmutzte

Ende der Unterlage sofort in einen Eimer Kaliseifenwasser, — Dies

Verfahren ist nicht ganz sauber, aber im Notfall doch zweckmäfsig.

Fig. 75. Wechseln der Unterlage.

§ 15. Lagerung kranker und yerletzter G^lieder. In

8 13 haben wir besprochen, worauf man Bedacht zu nehmen

hat bei der Lagerung eines ganzen Menschen. Jetzt wollen wir

sehen, was bei der Lagerung eines verletzten oder erkrankten

Gliedes (Arm oder Bein) zu berücksichtigen ist.

Die Aerzte lassen ein krankes GUed bald krumm, bald ge-

rade lagern, je nach dem Heilzweck, den sie verfolgen, bie be-

dienen sich dabei gewisser „Lagerungsschienen", von denen auf

Seite 43-47 die Rede sein wird. - Mitsamt diesen Schienen

lagert man den kranken Ar7n hei nicht bettlägerigen Kxmkm^m

besten in die sogenannte Mitella, die wir in Fig. 1-6 schon ken-

S gelernt habln (vergl. auch Fig. 146). Bd bettlagertgen Er^n-

ken bereitet man dem kranken Arme em möglichst zweckmafsiges

Lager entweder auf einem locker gefüllten Häcksel- oder Spreu-



Lagerung kranker Glieder. 89

ktssen (Fig. 76); oder auf einem hartgestopften keilförmigen Lage-

rungskissen (Fig. 77), wenn vom Arzte die Hochlagerung des kran-

ken' Gliedes verordnet ist (Fig. 78). Selbstverständlich kann man
über ein hartgestopftes Lagerungskissen auf Wunsch noch ein

weiches Federkissen legen. Wenn der verletzte Arm feucht abson-

dert, so sind diese Kissen durch eine Gummiunterlage zu schützen.

Ein krankes Bein

lagert man vorübergehend

mit gebeugtem Knie- und
Hüftgelenk auf die äufsere

Seite (z. B. bei Beinbruch
bis zur Ankunft des Arztes

!

Fig. 79); für die Dauer
aber stets gerade ausge-

streckt mit aufwärts ge-

richteter Fufsspitze! Be-
merkt man dabei, dafs die

Fufsspitze die Neigung hat,

nach aufsen umzufallen,

so binde man den Unter-
schenkel zwischen zwei ziemlich fest mit trockenem Sand ausge-
stopfte rollenförmige Sayidkissen oder Sandsäcke (Fig. 80). Be-
merkt man hingegen, dafs die Fufsspitze nach vorn herabfällt
(Spitzfufs oder Hängefufs), so sorge man durch eine Fufsstütze
dafür, dafs die Fufsspitze gut aufgerichtet bleibe. Als Fufsstütze

Fig. 76. Spreukissen

oder Häckselkissen.

Fig. 77. Keilförmiges

Lagerungskissen.

Fig. 78.

Hochlagerung der Glieder.

dient emfach em Klotz, eine Kiste, ein dickes Buch oder ein
Kissen welches man zwischen die Sohle des Kranken und die Bett-wand klemmt (Flg. 81 und 66). Um den Druck der Bettdecke auf

pili'if'Pr It'-''
^^™e^<i^n (wodurch bei langem Krankenlager

ebenfalls die Neigung des Fufses zu Spitzfufsstellung herbeigeführt
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wird), stellt man mit Vortheil über den kranken Fufs eine soge-
nannte Reifenbahre (auch Drahtkorb genannt). Eine solche Eeifen-
bahre besteht aus 3— 4 Drahtbogen, zusammengehalten durch

3 Holzstäbe (Fig. 82). Man
kann dieselbe sehr einfach

ersetzen durch einen quer
über das Bett gespannten
Fafsreifen (Fig. 385). —
Wie schon angedeutet, ent-

stehen durch unzweck-
mäfsige Lagerung derBeine

Fig. 79.

Seitenlage mit gebeugtem und unterstütztem

Knie bei Beinbruch (als einstweiliger Not-

behelf).

Fig. 80.

Lagerung des Unter-

schenkels zwischen zwei

Sandrollen.

Fig. 81.

Lagerung des Beines mit Knie- und Fersenpolstcr,
"

FufsstUtze und Reifenbahre.

Fig. 82.

Eeifenbahre (oder Draht-

korb).
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in langem Krankenlager leicht "Verkrümmungen in Hüft-, Knie-

oder Tufsgelenk, welche den Kranken später am Gehen hindern

und deren Beseitigung nachträglich dem Arzte viel Mühe ver-

ursachen kann. Zur Bekämpfung
eines auf diese Weise entstehenden

„ Spitzfufses
" oder „ Hängefufses

"

wickelt man Fufs und Unterschenkel

mit einer Flanellbinde ein und spannt

Fig. 83.

Elastischer Verband gegen Spitzfufs.

Fig. 84.

Einfaches Lagerungsbret für

kranke Beine.

dazwischen einen Gummi-
schlauch, wie Fig. 83 angiebt
(vergleiche auch Fig. 402).

Pig. 84".

Lagerungs-Schemel fUr den kranken Fufs
(bei b Krankentiscb)

; vergl. Fig. 412.

Fig. 84''.

Fahrbares Ruhebett mit Fufsstütze.

«n,-f,o^?.n*
'''''' ausgestreckt mit aufwärts gerichteter Fufs-

?^ LlX.^^^^^^^ ^t/"
^^g«^-'

i^^^
«o^ge Lch dafür, Zs

JITT f- 1 ^ herabhange, sondern immer loaqerecht oderwen qstens erhöht gelagert werde bis zur Heilung' Am bestenlegt man daher alle Kranken, selbst mit geringfügigen vSznngen und Krankheiten der Beine ins ^efroderTch auf ein

^cx, xig. o^;, oaer aut Jahrbares Ruhebett mit Fu/'s-
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stütze (Fig. 84"). Handelt es sich

aber um schwere Verletzungen
oder Erkrankungen der Glieder,

so genügt oft die einfache wage-
recht ausgestreckte Lage noch
nicht, sondern es ist notwendig,

das erkrankte Glied erhöht zu

Fig. 85",

Arm, aufgehängt an einem Galgen.

Fig. 85b.

Arm, aufgehängt an einem Nagel an

der Wand.

lagern , wie in

Fig. 78, oder es auf

kürzere oder län-

gere Zeit in senk-

?'eckt aufgerich-

teter Stellung auf-

zuhängen , wie in

Fig. 85° und 85",

sowie in Fig. 86 dar-

gestellt ist.

Zu bedenken ist

bei diesem Aufhängen
derGliederFolgendes:

1. das Aufhängen
ist ein ausgezeichnetes

Mittel, um Blutungen

zu verhüten, Schmer-

zen zu mildern , Ent-

zündungen und An-

Fig. 86. Bein, senkrecht aufgehängt (vergl. Fig. 260). Schwellungen der GUe-
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der zu beseitigen, drohenden Brand erfrorener Glieder hintanzuhalten, die

Beschmutzung der Verbände bei kleinen Kindern zu vermeiden u. s. w.

;

2. das Aufhängen wird von Kindern Wochen lang gut ertragen, so-

wohl an den Armen als an den Beinen (vergleiche Fig. 86 und 200). Er-

wachsene vertragen das Aufhängen auf die Dauer nur an den Armen,
hingegen nicht an den Beinen;

3. das Aufhängen darf nicht mit Hilfe einer um das Glied gelegten

Schlinge geschehen, welche leicht einschnüren würde. Man befestige viel-

mehr entweder am Ende der Lagerungsschiene oder längs des wohl einge-

wickelten Gliedes (mit zahlreichen Stecknadeln) ein Band, einen Leinwand-
streifen oder Strick und knüpfe letzteren an einen über das Bett gestellten

Galgen oder an einen Napl in der Wand (siehe Fig. 85—86);
4. beim Aufhängen eines Armes mufs man den Oberarm und den Ellen-

bogen durch ein untergeschobenes Kissen wohl unterstützen (Fig. 85")

;

5. aufgehängte Glieder, namentlich aufgehängte Beine bei Kindern,
mufs man durch ein umgehängtes und mit Sicherheitsnadeln befestigtes

warmes Tuch vor Kälte schützen.

§ 16. Schienen zur Lagerung verletzter oder erkrankter
Arme und Beine werden in der chirurgischen Krankenpflege tag-
täglich benutzt. Von „Notschienen" war schon auf Seite 6—8 die

Eede. Im Krankenhause aber giebt es zahlreiche, zu verschie-
denen Zwecken sorgfältig ausgedachte „Lagerungsschienen". Die
gebräuchlichsten derselben mufs die Schwester kennen, weil sie

dieselben vorkommenden Falles herbeiholen und immer in gutem
Stande erhalten mufs. Es sind hier zu nennen:

1. Das Handbrett, aus Holz, für Verletzungen der Finger und
der untern Hälfte des Vorderarms. (Fig. 87.)

3Z3I

Fig. 87. Pig. 88.
Handbret aus Holz (oder Pappe). Schiene aus eingenähten Holzstäbchen.

2. Die eingenähte {unterbrochene) Arm-Schiene; zwei Lagen
Leinwand werden in Abständen von 2'=°' der Länge nach auf ein-
ander genaht und in die dadurch entstehenden Hohlräume werden
Holzstabchen geschoben. Für einen Vorderarmbruch sind zwei
solcher Schienen notwendig. (Fig. 88.)

d. Schiene für Bruch und Verstauchung des Handgelenks,

S?- ^^'^^^^-^«^ff '
Holz. Die Finger bleiben frei und um^

InT^gMX'tJ^clÄ '''''''''''' '^''^'''^
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5. Seitliche Winkelschienc zur Befestigung des Ellenbogeji-
gelenks m verschiedener Winkelstellung ; mit einem festzuschrau-
benden Scharniergelenk versehen; aus Holz und Eisen. (Pig 91)

Fig. 89». pig. 89".

Schiene für Bruch am Handgelenk (sog. Radius-Schiene);

a links, b rechts.

Fig. 90.

Vordere Ellbogenschiene.

Fig. 91.

Seitliche Ellbogenschiene

mit Gelenke,

6. Sogenannte Supinations-Schiene zur Befestigung des ganzen
Armes nebst Hand ; aus Holz und Draht. (Fig. 92.)

Fig. 92.

V. Volkmann's Armschiene (sogen. Supina-

tionsschiene) für den rechten Arm.

Fig. 93.

STROHMEYEB'sches Kisscu

für Bruch des Oberarms.

7. Keilförmiges Polster zur Feststellung des verletzten Ober-

arms und Schultergelenks. (Fig. 93.)
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Fig. 94.

Vordere AufhängescMene für

den Unterschenkel.

8. Vordere Aufhängeschiene aus Holz mit 3 Drahtösen für

Fufs und Unterschenkel. (Fig. 94 und 95.)

9. Hintere sog. Kniekehlenschiene,

aus Holz, zur Befestigung des Kniege-
lenks. (Fig. 96.)

10. V. VoLKMANN'sclie Schiene, zur

Euhigstellung des ganzen Beines, aus
Blech mit sog. T-Stütze, welche letztere

das Rollen des Gliedes verhindert. (Fig.

97.) Vergleiche auch Fig. 188 und 201.

§ 17. Das Polstern der Schie-
nen. Beim Gebrauch
sämmtlicher Schie-

nenist es zwar selbst-

verständlich, dafs sie

den Kranken wund
drücken müssen,
wenn sie ohne ge-

nügende Polsterung
an Arm oder Bein
gewickelt werden.
Dennoch wird hier

oft gefehlt und sieht

man nicht selten

Druckgeschwüre an
verletzten Gliedern,

welche von schlech-
ter Schienenpolste-
rung herrühren und

Fig. 95. Unterschenkel wagerecht aufgehängt.

u. s. w. das

welche oft
längere Zeit zur Heilung in An-
spruch nehmen, als die ursprüng-
hche Verletzung. Ein für alle Mal
fertig gepolsterte Schienen sind un-
zweckmäfsig, weil durch Schweifs,
Wundabsonderung
Polster leicht be-
schmutzt wird. Des-
halb mufs die Polste-
rung der Schienen
leicht entfernbar, bil-

Hg und leicht zu er-

neuern sein. Das
Schienenpolstern

mufs von den Schwe-
stern mitVerständnis

Fig. 96.

Kniekehlenschiene.

I'ig. 97. V. VoLKMANN'sche Beinschiene.
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Fig. 98. Kniekehlenschiene gepolstert.

und mit einer ins Kleinste dringenden Sorgfalt besorgt werden.
Jede Ecke und Kante der Schiene mufe gewissenhaft mit weichen

Stoffen dick be-

deckt werden,

an Fvfsschie-

nen besonders

die Stelle hinter

der Ferse, so

dafs die Ferse

völlig in der

Luft schwebt
und nicht ge-

drückt werden
kann(s.Fig.99).

Als Material

zum Polstern

kann man im
Notfall alles

Mögliche be-

nutzen : Laub,

Stroh,Heu, wei-

ches Papier, Pa-

pierschnitzel,

Lumpen , Tü-
cher, Kleider

u. s. w. Für ge-

wöhnlich

nimmt mau
dazu Watte

(Fig. 98), die

man in passend

lange und
breite Streifen

reifst ') , oder

mit der Schere

schneidet. Von
diesen Watte-

Streifen (die

man durch Ein-

schlagen in

Fig. 99. Beinschiene gepolstert.

Fig. 99^
Gestepptes Wattepolster.

Fig. 99''.

weiche Stücke Lint oder Barchent und Durchsteppen auch zu

netten Polstern verarbeiten kann, Fig. 99^ und 99") legt man so

n TafelmaUe reifst sich nur der Länge nach (jleichmäfsig, der Breite

nach aber ungleichmäCsig ! (Mufs praktisch geübt werden!)
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viele übereinander, bis man die Kanten der Schiene nicht mehr
deutlich durchfühlt, klappt die "Wattestreifen (oder Polster) gehörig

über den Rand der Schiene um und befestigt sie an letzterer mit

einer weichen, locker umgelegten Binde. Ist an dem verletzten Glied

eine offene Wunde, welche Feuchtigkeit absondert, so mul's man die

gepolsterte Schiene mit wasserdichtem Stoff einhüllen. Wählt man
hierzu Gummipapier, so klebt man dessen Ränder mit Chloroform
aneinander. Ein zweckmäfsiges Material zum Schienenpolstern ist

statt der Watte auch das sog. Oakum (mit Theer getränktes Werg)
oder Jute, beide zu haben in allen Verbandstofffabriken.

§ 18. Schienen aus Papier, Pappe, Leder, Guttapercha, Schellaclf-
fllz, Drahtgitter u. s. w. Mcht immer werden vom Arzte Schienen aus
Holz, Blech und Eisen benutzt. Auch aus vielfach zusammengelegtem
Papier, aus Pappe oder den anderen hier genannten Stoffen kann man
leicht und rasch sehr zweckmäfsige Schienen für verschiedene Zwecke zu-
recht biegen und schneiden. Man benutzt dazu grosse, scharfe Küchen-
messer oder Rosenscheren oder Blechscheren. Die wichtigsten Modelle
sind aus Fig. 10—13 sowie aus Fig. 163- 165 zu ersehen. Pappe (3"">),

Sohlenleder und Guttapercha (4— S-""» stark) werden vorher in heifses Wasser
getaucht, um sie der Oberfläche des mit Watte gepolsterten Gliedes gut
anpassen zu können. Nach dem Trocknen bilden sie der Form des Gliedes
entsprechende feste Hohlrinnen, die man mit Tüchern oder Binden am Glied
befestigt, immer natürlich nach gehöriger Polsterung. — Schellackfils macht
man m heifser Luft biegsam (Ofenröhre) und wickelt ihn dann auf das mit
nasser Binde umhüllte Glied. Die nasse Binde soll bis zum Hartwerden
der Schiene die Verbrennung des Gliedes verhindern. Schellackfilz stellt
man her, indem man trockenen Füz mit einer Lösung von 1 Teil Schellack
in 2'/2 Teilen starken Spiritus wiederholt auf beiden Seiten mittelst Pinsel
derb bestreicht und dann trocknen läfst (§ 26). - Während man in grofsen
Städten und Krankenhäusern alle Geräte, Schienen u. s. w. für jeden Zweck
vorraüg hat und die Schwester sie nur zu kennen braucht, um sie herbeizu-
holen und zu verwenden, ist man in der Einzelpflege, namentlich auf dem
Lande oft gezwungen, Tischler und Zimmermann, Klempner und Sattler inBewegung zu setzen, um das Nötigste für gute Lagerung des Verletzten her-ncnten zu lassen.

§ 19. Binden und Bindenyerbände. Fast bei jedem
Verletzten, ja fast bei jedem chirurgisch Erkrankten gebraucht
man Binden sei es, um einen verletzten Teil einfach einzuwickeln
(wodurch Schwellung oder schmerzhafte Bewegung bekämpft wer-
den soll), sei es, um Umschläge, Salben, antiseptische Verbände
Schienen u. s. w. an einem verletzten Gliede zu befestigen. DieSchwester mufs deshalb mit der Herstellung und mit der Anwen-
dungsweise der Binden gut vertraut sein.i)

J]^Qx Binden versteht man lange, schmale Streifen aus MuH
Gaze^Cambric^Nessel, Flanell, Barchent, Trikot odi Leinwand,'

verhaül'^9 "wcf'^r ^''''^^ des Verbandes unterscheidet man: 1. Druck-



48 Binden.

welche mit der Hand (Fig. 100) oder mit sog. Bindenwickelmaschi-
nen (Fig. 101) fest zusammengerollt werden. Locker zusammen-
gerollte Binden sind unbrauchbar. Wo grofser Bedarf an Binden

ist, wickelt man gleich ein ganzes

Stück Zeug zu einer breiten Rolle zu-

sammen und zerschneidet diese mit
Hilfe eines grol'sen, scharfen Messers

(Fig. 102). Für gewöhnlich reifst man
ein mehrere Meter langes Zeugstück in

so viel Längsstreifen, als die Breite des

Stückes erlaubt und rollt die so erhal-

tenen Streifen einzeln zusammen. Der
Rand derBindenstreifen wird möglichst

von heraushängenden Fäden befreit,

aber nicht gesäumt. Auch darf eine

gute Binde 7iicht

Fig. 100.

Bindenwickeln mit der Hand.

1

Fig. 101. Maschine zum Bindenwickeln

(an einen Tisch angeschraubt).

Fig. 102. Bindenschneiden.

aus mehreren

kurseji Streifen

zusammengeflickt

sein. Der Saum
würde drücken

;

die Naht würde
reifsen!DaszH72ere

Ende der Binde,

welches an derums
Glied gewickelten

Binde zum äufse-

ren wird, soll durch

einen bunten Wollfaden

oder Tintenstrich ausge-

zeichnet werden, damit

die Stelle leicht erkenn-

bar sei, an welcher die

Wiederabnahme des

Verbandes zu beginnen

hat. Durch diese Klei-

nigkeit wird, namentüch

bei Gazebinden, dem
Arzte viel Zeit und un-

erspart. Binden für die
nützes Suchen nach dem Bindenende . ,

Cger Erwachsener und für Arme oder Beine kiemer Kinder sind

dSchnittüch 3-4- breit und 3-4- lang. Die gebrauchhch-

SSn sind etwa G-lOe^ breit und ,

den Rumpf und für die Hüften Erwachsener smd 10-1 o Dreii

und 8-10- lang. - (Gipsbinden [siehe § 23j macht man kurzer,
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nicht über 3— 5"" lang und wickelt sie nicht fest, sondern locker
zusammen.) — Leinwandbinden werden jetzt nur noch selten ge-
braucht, da sie hart, wenig nachgiebig und teuer sind. Häufiger
benutzt man Binden aus Flanell, Nessel oder Cambric, besonders
als Druckbinden oder Schutzbinden auf solche Glieder, deren Ver-
letzung gröl'stenteils geheilt ist, die aber noch angeschwollen sind
und die vor Reibung und Bewegung noch behütet werden sollen.
Flanell-Binden sind etwas teuer, können aber lange benutzt wer-
den und sind wegen ihrer Weichheit und Nachgiebigkeit dem
Kranken angenehm. Noch angenehmer sind baumwollene TrikoU
binden. — Am häufigsten werden heutzutage Binden aus Mull oder
Gaze benutzt. Dieselben sind billig, bei aller Zartheit haltbar und
können mehrmals gewaschen und wieder verwendet werden. Für
gewöhnlich wählt man Binden aus weichem, nicht appretirtem
Mull, namentlich zu Verbänden, die oft gewechselt werden müssen
z. B. zu Salbenverbänden oder zu feuchten Umschlägen. Soll der
Verband lange liegen (Schienenverband, antiseptischer Verband)
^ nimmt man Bmden aus steifer, appretirter Gaze, welche in
Wasser getaucht, ausgedrückt und feucht angelegt werden Die-
selben bilden nach dem Trocknen infolge ihres Stärkegehaltes einen
unverschieblichen harten Panzer. Man darf sie deshalb nie auf die
blojse Haut wickeln, sondern mufs letztere immer vorher durch
weiche Bmden oder Watte sorgfältig polstern! - Bei offenen

S'w'' alle Binden nach einmaligem Gebrauch ver-mchtet oder ausgekocht und gründlich gewaschen werden
Das Umwickeln der Binden um kranke Körperteile sieht sehrleicht und emfach aus, ist aber ziemlich schwierig. Es erUrdertrecht viel sorgfältige Übung, bis man lernt, eil? BMe so anTu-

S« {L'"
t^'r'^f-ltenlos dafs sie fest und unverscl'ebbar

„sitzt
,

ohne den Kranken zu belästigen. Namentlich darf di^Binde weder rutschen, noch drücken oder g^s^nüren ihonbeim Anlegen der Binde mufs man bestrebt sL, an dem vertetztenGhede nicht durch unzai^te Bewegungen Schmerz zTerzeuZiEine zu fest angelegte Binde kann das Glied brandig machenMan steht am besten zur Linken des einzuwickelnden ?eiles uM
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Fig. 103.

Festhalten des Gliedes und Abrollen der

Binde bei jeder Kreistour.

oder Sicherheitsnadel, oder man reifst es der Länge nach ein,

führt die so entstandenen beiden Zipfel in verschiedener Richtung
um das Glied herum und
knüpft eine Schleife (Fig. 104).

Das einmalige Herumführen
der Binde um einen Körper-

teil nenntman eine Ki^eis- oder

ZirkeUour. Soll ein Glied der

Länge nach eingewickelt wer-

den, so legt man eine jede Zir-

keltour etwas höher hinauf, so

dafs sich dieselben einander

etwa zur Hälfte decken (Fig.

103). Wechselt dabei das ein-

zuwickelnde Glied seinen Um-
fang (z. B. an der Wade), so

macht man nach jeder Zirkel-

tour einen sog. Umschlag

{renve?'se, Fig. 105). (Bei Be-

nutzung der dünnen Gaze-

binden dreht man die Binde

einfach um und führt sie un-

geachtet einiger dünner Falten

in anderer Richtung weiter.)

Die Einwickelung eines Glie-

des mit Kreistouren (ohneUm-
schlag) nenntman eine Hobet-

binde, welche aufsteigend sein

kann (Fig. 103), oder abstei-

gend (Fig. 104). Gewöhnlich

geschieht die Einwickelung

der Glieder aufsteigend. Will

man schnell mit der Binde den

Ort wechseln, um das Glied

an einer entfernten Stelle ein-

zuwickeln, so führt man mit-

telst einiger sog. Schlangen-

oder Spiraltouren die Binde

um das Glied herum (Fig. 1 06).

Besondere Kunstgriffe sind

notwendig bei Einwickelung

der Ferse, des Knie- und Ellen-

bogengelenks. Hier müssen

sich die Touren auf derBeuge-

Fig.105. ümschlagsbinde (Kenvers^). Seite des Gliedes decken, wäh-

Fig. 104.

Gespaltenes Bindenende zur Schlussschleife,
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rend sie auf der

Streckseite aus-

einander weichen.

Diese Art der Ein-

wickelung nennt

man vonAlters her

eine Schildkröte

(Eig. 107-108); Pig.ioe
an der Eerse kom-
men dazu noch die

sog. Steigbügel-

touren (Eig. 106
bei fl). Einwicke-

lung von Schulter

oder Hüfte mit
gleichzeitiger Ein-

wickelung des an-

stofsenden

Eumpfteiles; oder

Einwickelung
eines Eingers mit
einigenTourenum
den Vorderarm —
wobei die Verbin-
dungstouren sich

immer an einer

bestimmten Stelle

kreuzen — nennt
man eine Korn-
ähre oder Spike.

Man redet also von
Schulterspike

(Fig. 109), von
Hüftspike (Eig.

110), von Dau-
menspike (Fig.

lir— lUb). Die
Einwickelung eiu-

zelnerEinger siehe

inEig.20aufS.ll.
Für die kranke
weibliche Brust
hatman besondere
sog. Tragbinden
ersonnen, eine ein-

Schlangen- oder Spiraltour (bei a SteigbUgeltour).

Pig. 107—108.
Scilildkrötenbinde (am Ellenbogen und Knie).

Fig. HO.
Huftspike.

Fig. 111« -III''. Daumcnspike.

4*
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fache (Fig. 112) und eine doppelte (Fig. 113'— 113''). Eine
Tragbinde für den Arm bei Schulterverletzungen stammt von
dem französischen Arzte Desault (Fig. 114'— 11 4'=). Verbände
an Brust und Bauch rutschen viel weniger leicht, wenn man
ihnen einige Spiketouren um die Schulter oder um die Hüfte

Fig. 112.

Einfache Tragbinde

fUr die Brust.

Fig. 113»—113".

Doppelte Tragbinde für die Brüste.

Fig. 114"—114-=.

Verband für Verletzungen an der Schulter nach Desault (in der Achselhöhle

bei a ein keilförmiges Polster).

hinzufügt (Fig. 115— 116). Ebenso sitzen Verbände am Halse

v^^l befser fst und verschieben sich bei den Bewegmigen des

Konfes viel weniger leicht, wenn man gleichzeitig Kopf und

fchu terrmreinwickelt (Fig. 117). Für die Emwickelung des
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Fig. 115. Einwickelung der Brust. Fig. 116. Einwickelung des Bauches.

Fig. 117. Fig. 118. Fig. 119.

Einwickelung von Kopf, Einwickelung des Einwickelung von Kopf,
Hals und Brust. Kopfes Kinn und Hals

(einfache Halfterbinde), (doppelte Halfterbiude).

'. Doppelte Augenbinde. Fig. 121. Einfache Augenbinde.
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Kopfes sind zu merken: die einfache und die doppelte Ealfter-
binde (Fig. 118 und Fig. 119), ferner die einfache und doppelte
Augenbinde (Fig. 120 und 121). Immer thut man bei Kopf-
binden gut, eine oder mehrere Touren um das Kinn hinzu-
zufügen, wodurch der Verband sicherer sitzt (Fig. 118). Diese
Kinntour darf aber nicht zu fest sein, sonst kann der Kranke
beim Essen den Mund nicht öffnen. Augen und Ohren lässt man
womöglich frei. Mufs man sie mit einwickeln, so bedecke man
erstere mit Leinwand, letztere mit Watte. Noch ist zu erwähnen
die etwas schwierige Einwickelung der Amputaiionsstümpfe (Fig.

122— 124). Es wäre zwecklos, alle diese Verbandarten genauer

Fig. 122-124.

Einwickelung der Amputationsstümpfe.

mit Worten zu be-

schreiben. Sie kön-

nen nur p?'aktisch

durch viele Uebung
erlernt werden. Na-
mentlich ist das An-
legen glatter, falten-

loser Verbände, das

Mittehalten zwischen

fest" und,zu zu

locker", endlich das rasche und für den Kranken schmerzlose

Einwickeln eine reine Uebungssache. — Beim Ahnehmen der Bin-

den soll man das abgewickelte Bindenende nicht lang herabhän-

gen lassen, sondern zusammenraffen und aus einer Hand in die

andere werfenl Dadurch wird viel Zeit gespart.

§ 20. Pflasterverbände. Statt der Bindeneinwickelung kann

man in gewissen Fällen (z. B. bei schmerzlosen Gelenkschwellun-

gen oder bei kleineren Unterschenkelgeschwüren [Fig. 125j oder

um einen zerbrochenen oder verstauchten Finger ruhig zu stel-

len [Fig. 126J), EinWickelungen mit Heftpflasterstreifen machen.

1 bis 2 Finger breite Heftpflasterstreifen (bei Fingerverbänden
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V-' bis 1'=™ breite) führt man glatt um das Glied herum, so dafs

jede nachfolgende Tour die vorhergehende um die Hälfte deckt

und sclmeidet den Streifen nach Vollendung einer einzelnen Zirkel-

tour jedesmal mit der Schere ab. Zu merken ist hierbei, dafs

diese Heftpflastereinwickelungen auf

gesunder Haut mehrere Wochen, über

einem kleinen Geschwür aber nur

wenige Tage liegen dürfen. Liefse

man über einem Geschwür das Heft-

pflaster länger ohne Erneuerung lie-

gen, so würde die Haut darunter wund
werden. Vor der Anlegung von Heft-

pflasterverbänden ist die Haut jedes-

mal sorgfältig zu waschen und noch

sorgfältiger abzutrocknen, nötigenfalls

auch zu rasieren. Über den Heft-

pflasterverband wickelt man zweck-

mäfsig noch eine trockene Binde. Das
Heftpflaster hält sich am besten, wenn
man es im Winter warm, im Sommer
kühl aufbewahrt. Es klebt besser an,

wenn man es nötigenfalls vor dem
Gebrauch über einem Licht, am Ofen
oder durch Streichen zwischen den
Fingern erwärrnt hat. Man findet es

in allen Apotheken — streifenweise in

Blechbüchsen verpackt — vorrätig. Im
Notfall kann man sich selbst Heftpfla-

ster bereiten nachfolgenden Recepten:

1. Bleipflaster (Emplastrum Lithargyri) 500 Teile
Gelbes Wachs

)

Dammarrharz > von jedem 50 s

Colophonium
J

Terpentin 5 ,

•oder: 2. Bleipflaster
[ 300 s

Hausseife, gelbes Wachs u. Eindstalg, von jedem 30 =

Dammarrharz und Fichtenharz, von jedem . . 75 =

Benzin 250 s

Erstere Mischung mufs in einem Tiegel oder Blechtopf über Feuer erhitzt und
mittelst Löffelstiel, Spatel, Messerklinge etc. in geschmolzenem Zustande auf
bhirting, Leinwand oder Leder gestrichen werden. Die zweite Mischung bleibt
von selbst durch ihren Benzingehalt in gut verschlossenen Flaschen flüfsig
und kann jeder Zeit ohne vorherige Erwärmung auf Stoff gestrichen werden

Man soll die Heftpflastermasse recht dünn und gleichmäfsiq
auf den ZeugstoflF aufstreichen und bedient sich dazu in Hospitälern
einer Maschine (Fig. 127) oder eines besonderen Pflasterstreichers
(Flg. 128). Im Notfall schneidet man von der festen Pflastermasse

Fig. 125—126.

Heftpflastereinwickelung.
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Fig. 127. Maschine zum Pflasterstreichen.

imt einem an einem Kerzenlicht erwärmten Messer dünne Scheiben
ab und streicht sie auf, indem man immer von Neuem die

Messerklinge an der
Flamme erwärmt. Die
Entfernung ankleben-

der Pflasterteile von
den eignen Fingern
oder alter Pflastermas-

sen von der Haut des

Kranken geschieht am
besten durch Abreiben
mit Benzin oder Ter-

pentin oder Schwefel-

äther oder mit Spiri-

tus oder Kölnerwasser
oder durch derbes Reiben mit einem in

warmes Seifenwasser getauchten Hand-

rig.128. Pflasterstreicher.
" Man benutzt das Heftpflaster

auch, um ganz kleme verbände auf ganz

kleinen Wunden zu befestigen (Fig. 129)

und ferner zu Streckverbänden, von denen
im § 27 die Rede sein wird. Beim Bruch
des Schlüsselbeins ist der in Fig. 130'

und 130'' abgebildete Verband aus brei-

ten Heftpflasterstreifen sehr zweckmälsig;

darüber kommt eine weiche Mullbinde,

wie in Fig. 114'^. Endlich pflegt man
bei der Behandlung kindlicher Klump-
füfse Heftpflaster auf kleine, nach der

Form der Sohle geschnittene Holzbrett-

Deckpflaster und Pflasterkreuze, chen ZU streichen, diese mit Heftpflaster-

streifen an dem Fufse

des Kindes zu be-
1/5' A festigen und endlich.

Mull- oder Gipsbinden

darüberzuwickeln

(Fig. 131" und 131").

Bei Rippenbrüchen

klebt man handbreite

Heftpflasterstreifen

rings um die aus-

atmende Brust und

spart dadurch dem
Kranken viel Schmer-

Fig. 130»—ISO''. /TjA-Q. -tons

Heftpflasterverband bei Schlusselbeinbruch.
^en ^rij,. loi.).

Fig. 129.
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Fig. 131^-131^.

Pflasterbrett und Pflasterstreifen fUr Klumpfufa-
verbände.

§ 21. Crumniibiudeu und Grummistrilmpfe. Manchmal verordnet
der Arzt Einwickelung kranker Glieder mit Gummibinden oder das Tra-
gen von Strümpfen und
Strumpfabschnitten aus
Gummigewebe. Die Gummi-
binden bestehen entweder
aus reinem schwarzen
Gummi (sog. MARTiN'sche
Binden , welche Abends
abgenommen , kalt ge-
waschen und Nachts ge-
trocknet werden) oder sie

sind aus aneinander ge-
webten übersponnenen
Gummifäden hergestellt.

Letztere dürfen keinen
straffen, sondern müssen stets einen lockern
Zug haben und wehe der Schwester, die
eine Gummibinde zu fest anlegt und nicht
rechtzeitig wieder abnimmt! Brand des
ganzen Gliedes könnte die Folge solcher
Unbedachtsamkeit sein. Man läfst die
Gummibinden m ganz lockeren Zirkellouren
um das Glied laufen, zieht sie nur ein ganz
klein wenig nach jeder Zirkeltour an und
verläßt den Kranken nicht eher, als bis er
(Umernd erklärt, dafs ihm die Bifide 7iicht
zu fest sitze und bis man sich überzeugt
hat, daß Finger oder Zehen nicht blau und

^ kalt und gefühllos, sondern dafs sie röt-
' lichrveifs und warm und fühlend sind und
vom Kranken auf Wunsch bewegt werden
können! — Gummistrümpfe (ebenfalls aus in- loo
zusammengewebten Gummifäden) findet man
bei jedem guten Bandagisten. Man unter- -Pflasterverband bei Eippenbruoh.
scheidet Fersenstücke, "Wadenstücke, Knie-
stücke und ganze Gummihosen (Fig. 133 und r34) Sie
dürfen ebenfaUs nicht zu eng und straff sein und sind
besonders bei Krampfadern zu empfehlen. Über die
sogenannte EsMARCH'sche Gummibinde zur Blutstillun«'
siehe § 34. °

§ 22. Tücher und anderer
Jirsatz für die Binden. Alle möcr-
lichen Formen der Bindeneinwicke-
lung kann man im Falle der Not
ersetzen durch Verbände mit drei-
eckigen Tüchern. An allen Körper-
teilen kann man mit Hülfe solcher
Tücher Wundverbände, Druckver- ^^e- 134. Fig. 133.
bände, feststellende Verbände und Kniestuckaus Gummistrumpf.
Jieftverbände (für Schienen und feuchte

^'i™™!-

unTShtt?i"f Tuchverbände niemals so gutund gleichmafsig fest, wie sorgfältig angelegte Bindenverbände;
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dafür aber ist ein dreieckiges Tuch überall und jederzeit leicht

zu beschaffen. Man braucht nur ein Taschentuch oder eine Serviette

Fig. 137".

Schleuderverband

fUr die Stirn.

Fig. 138«.

Kinntuch und Hals-

tuch.

Fig. 137^

Schleuderverband

für den Hinterkopf.

Fig. 138".

Augentuch.

Fig. 137^

Schleuderverband

für den Scheitel.

Fig. 138"=.

Kopftuch.

Fig. 138<i.

Kinn- und Wange
mit Obrschlit'
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entweder zu einem schmalen Streifen (Fig. 138'') oder dreieckig

(Fig. 138'^) zusammenzulegen. Mit Hülfe von gespaltenen Tüchern

(Fig. 135— 136) macht man an Kinn und Kopf die sog. Schleuder-

bitjde (Yig. 137"—137"). Statt langer Beschreibung solcher Tuch-
verbände empfehle ich das eingehende Studium und die fleifsige

Fig. 140«—140'!.
Tuchverbände für Sohle, FuCsspitze, Ferse und ganzen Fufs.

Nachahmung der durch die Figuren 137-143^ dargestellten
Verbände m den Unterrichtsstunden. Tagtäglich kann in der
Krankenhaus- wie m der Einzelpflege ein solcher Verband von der
Schwester verlangt werden. - Für wichtige Verbände sind Tücher
auf die Dauer 7ucht zu gebrauchen, tveil sie zu locker sitzen!
Sie haben nur Wert für kleinere oder für Notverbände f
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Für manche Fälle sind sowohl die Bindenverbände als auch
die Tuchverbände unbrauchbar oder unbequem und mufs die

Fig. 141«.

Tuchverband für die untere

Hals- u. obere Brustgegend.

Schwester in solchen

Fällen etwas erfin-

derisch sein. So z. B.

kann man einen Ver-

band auf dem Kopfe

ganz zweckmäfsig

durch eine Nacht-

Haube oder Zipfel-

mütze befestigen.

Für Fingerverbände

kennt Jeder den

Däumling odeiHand-
schuhfiyiger, der mit-

telst Band oder

Fig. 141''— 141^

Tuchverbände für Schulter und Arm.

Fig. 142» -142''.

Tuchverband für die Brust.

Fig. 143«—143b.

Tuchverbände für die Huftgegend.

Fig. 143"=.

Tuchverband an Gliedern und

Amputationsstümpfen.
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Fig. 144.

FingerliUlse

aus Leder oder

Stoff.

Schnur hinter dem Handgelenk befestigt wird und den man aus

Leder oder schwarzem Stoff sich auch besonders nähen kann

(Fig. 144). Statt schmaler Binden für Fingerverbände nimmt man
ganz passend 1— 1 1/2*^" breites, weiches, baumwollenes

Band. Um Brust und Bauch kann man ein Handtuch

schlagen, dasselbe mit Sicherheitsnadeln befestigen

und ferner durch angesteckte oder angenähte Lein-

wandstreifen, die über die Schultern oder zwischen

den Schenkeln durchlaufen, vor Fältelung schützen

(Fig. 147"). Auch durch enge Tricotjacken, durch

"Westen und Mieder kann man Umschläge und
Salbenverbände an Schulter, Brust und Rücken be-

festigen, am Unterleib und Becken durch Schwimm-
hosen und Bruchbänder, am Fufs und Unterschenkel
durch Strümpfe u. s. w. Für Auge, Ohr und Nase
kann man sehr praktische Schutzverbände herstellen

aus Pappdeckel oder aus Steifgaze, die man wattirt,

mit schwarzem Stoffübernäht und mit einer daran genähten Gummi-
schnur um den Kopf befestigt (Fig. 1 45'— 1 45''). Aehnlich kann auch
eine Mitella hergestellt

werden (Fig. 146). Fer-

nerlassen sich aus Lein-
wandläppchenund Strei-

fen einfache Schutzver-
bände für Auge, Wange,
Ohr u. s. w. zurecht-

schneiden und zusam-
mennähen (Fig. 147" bis

147«). Um die weifsen
Binden vor Beschmutz-
ung zu schützen oderum
aufder Strafse nicht auf-

zufallen, lieben es viele

Kranke, ihren Verband
durch ein dunkles Tuch
zu verhüllen oder aber
schwarzesBandvon ver-
schiedener Breite statt

der weifsen Binden zu
benutzen.

§23.0ipsYerbän(le
finden oft Verwendung bei Verstauchungen, Knochenbrüchen und
Gelenkentzündungen

; auch bei Verkrümmungen der Glieder und
der Wirbelsaule (z. B. bei Klumpfufs und bei schmerzhaftem Spitz-
Duckel), endüch nach mancherlei Operationen.

Fig. 145"—145'!.

Deckplatten für kranke Augen, Nasen, Ohren u. s. w.
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Die Schwestern dürfen Gipsverbände für geivöhntich nicht
selbst anlegen, weil durch unvorsichtig a?igelegte Gipsverbände

arger Schaden für die Kranken entstehen

Fig. 146.

Kapselmitella.

Fig. 147^—147''.

Deckverbände aus Leinwand illr die Augengegend.

einem Gipsverbande gebraucht wird und
wie man dabei den Aerzten hilft.

Zur Anlegung eines Gipsverbandes ge-

braucht man:
1. Lagerungsge-

räte und einen oder

mehrere Helfer mit

Fig. 147"=—M?"!.

Brustverbände aus Servietten, Zeugstreifen und
Sicherheitsnadeln.

Fig. 147«.

Sogenannte T-Binde.

geübten Händen, welche letztere das einzugipsende Glied ohne

allzugrofse Unbequemlichkeit für den Kranken frei schwebend

halten und dem Arzt das Nötige darreichen müssen. Für ge-

wöhnlich genügt ein mit einem weichen Polster bedeckter Tisch

oder ein Stuhl (wie in Fig. 14, 15, 24 und 25) und ein geschickter

Handgriff (wie in Fig. 17-19, 23, 25 und 34). Häufig smd die
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uns bereits aus § 10 bekannten stützenden Geräte notwendig,

nämlich: eine Beckenstütze (Fig. 31) oder ein Bänkchen (Fig. 32)

mit Schraubzwmje (Fig. 33).

2. Werden gebraucht: weiche Stoffe {sogenannte Futterstoffe),

welche zum Schutz gegen den harten Gips zunächst auf die Haut
des einzugipsenden Gliedes aufgepolstert werden. Man benutzt

hierzu entweder J^/flne//^rää'e??, oder (wenn es auf Billigkeit ankommt)
Watte und Mullbinden, oder (wenn der Verband recht dünn und
knapp werden soll) Strümpfe, Tricotjacken und Tricotschläuche ').

Watte, welche zum „Füttern" oder „Polstern" der Gipsverbände
dienen soll, wählt man am besten ungeleimt und möglichst ohne
harte Körnchen, welche die Haut reiben könnten. Geleimte Watte
kann man zwar benutzen, man mufs sie aber der Fläche nach aus-

einanderreii'sen und mit den geleimten Flächen zusammenlegen, so

dafs auf die Haut die innere, weiche Watteschicht zu liegen kommt.
Knochenvorsprünge (z.B. Ellbogen, Schienbein, Knöchel und Ferse)
sind besonders dick zu polstern. Für einen gröfseren Gipsverband
verbraucht man eine ganze Tafel Watte und mehr. Dieselbe wird
entweder in grofse viereckige Stücke gerissen und um das Glied ge-
legt oder in schmale Längsstreifen geschnitten und wie eine Binde
um das Glied gewickelt. Letzteres ist stets vorher gut abzutrocknen.

3. Gebraucht man Gipsbinden. Dieselben werden aus Steif-
gazebinden und gebranntem Gipspulver in der Weise hergestellt,
dafs man in eine trockene Schüssel oder auf einen trockenen Tisch
eine reichliche Menge Gipspulver schüttet und durch diesen Haufen
von Gips einen Gazebindenstreifen langsam hindurchzieht. Das
Gipspulver muTs dabei mit der Hand in die Maschen des Binden-
streifens sorgfältig eingerieben (nicht locker aufgestreut!) werden.
Sobald ein kleines Stück des Bindenstreifens mit Gipspulver ein-
gerieben ist, wird es locker zusammengerollt und so fort, bis die
Binde fertig ist (Fig. 148). Bei gröfserem Bedarf bedient man sich
der in Fig. 149 dargestellten Gipsbindenmaschine. Während man
andere Binden möglichst fest zusammenrollt, dürfen Gipsbinden,
wie schon gesagt, nur locker (doch nicht allzulocker!) zusammen-
gerollt sein

!
Man macht ferner Gipsbinden zwar ebenso breit, jedoch

mir 2/3 so lang, als gewöhnliche Binden (vergleiche Seite 48). In
Krankenhausern müssen Gipsbinden von verschiedener Breite und
Lan_ge stets in grofser Anzahl vorrätig gehalten werden, ebenso eine
genugende Menge Gipspulver, um jederzeit Gipsverbände und Gips-
binden herstellen zu können. Da gebrannter Gips in feuchter Luft
für Yerbandzwecke unbrauchbar wird, so sind alle Vorräte von

WinfpVfl?,r S'iT./^M'^f Strumpfwaarenfabrik des Herrn Achtenich in

M2-M5 Mark.
'° Baumwolle 25-55 Pfennige; in Wolle

2) Mufs in den Unterrichtsstunden geübt werden!
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Gipspulver und Gipsbinden an einem möglichst trockenen Orte in
wohlverschlossenen Holz- oder Blechkästen aufzubewahren. Man
darf niemals mit nassen Händen in diese Kästen hineingreifen,
sondern, wenn ein Gipsverband angelegt werden soll, so nehme
man worÄer mit trockenen Händen die erforderliche Anzahl von
Gipsbinden heraus und lege sie auf einem Teller oder auf einem
Bogen Papier zum Gebrauch zurecht. Durch Feuchtigkeit ver-
dorbenes Gipspulver kann man wieder brauchbar machen, indem
man es in einer trockenen Pfanne über Feuer ausglüht, bis kein

Wasserdampf mehr auf-

steigt. — Zum Anlegen
eines Gipsverbandes ge-

braucht man endlich

4. eine möglichst .9rq/*e

Schüssel, mit lauem Was-
ser bis zum Rand, ge-

füllt. Man thut gut, in

dem Wasser dieser Schüs-
sel einen Esslöffel voll

Alawi oder Pottasche

aufzulösen, weil dadurch
das Hartwerden des Gips-

verbandes rascher und
sicherer geschieht.

Nachdem also der

Kranke bequem gelagert

ist , nachdem ferner

weiches Polstermaterial,

Gipsbinden und Alaun-

wasserschüssel zurecht-

gestellt sind, hilft man
dem Arzt beim Anlegen
des Gipsverbandes in fol-

gender Weise:

a) eine Helferin hält das einzugipsende Glied fest und sicher

und ohne den Arzt zu behindern, wie auf Seite 9—12 beschrieben

wurde. Besonders häufig mufs gehalten werden, wie in Fig. 19,

24, 28 und 165 dargestellt ist. Man bemühe sich dabei, den

noch weichen Gipsverband entweder gar nicht oder nur mitfach

ausgestreckten Händen anzufassen. Auch vermeide man es, das

am Kande des Gipsverbandes hervorstehende weiche Futter zu be-

rühren, welches der Arzt absichtlich hervorstehen läfst, um die^Haut

vorKeibung durch den hartwerdenden Gipsverband zu schützen;

b) eine zweite Helferin reicht dem Arzte das Nötige zu.

Zuerst eine Flanellbinde, einen Tricotschlauch , oder Watte und

Fig. 148.

Herstellung der Gipsbinden mit der Hand.

Fig. 149.

Gipsbindenmascbine.
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Mullbinde. Sobald damit das Glied gepolstert ist, reicht man
eine durch Untertauchen in der Alaunwasserschüssel nafs ge-

machte und wieder ausgedrückte Gipsbinde, Die unterzutauchende

Gipsbinde fasse man stets sehr behutsam an. Man lasse sie leise

in das Wasser hineinfallen und berühre sie darin nicht, bis sie

aufgehört hat, Luftblasen auszutreiben! Man nehme sie alsdann

vorsichtig aus dem Wasser, drucke sie zwischen den beiden flach

ausgestreckten Händen mäfsig aus und reiche sie zuletzt dem
Arzt mit etwas abgewickeltem Ende. Indem man mit der einen

Hand die nasse Gipsbinde abgiebt, legt man mit der andern schon
wieder eine zweite in die Wasserschüssel und so fort, bis zur

"Vollendung des Verbandes. Es stört die Verbandanlegung sehr,

wenn die eingetauchten und umzuwickelnden Gipsbinden nicht
durch und durch nafs geworden, wenn sie vielmehr inwendig trocken
geblieben sind. Dieser Übelstand tritt ein: wenn die Binden zu
fest gerollt sind, wenn sie zu kurze Zeit im Wasser liegen oder
wenn in der Schüssel zu wenig Wasser sich befindet.

Die nassen Gipsbinden werden vom Arzte (unter fortwähren-
dem Glattstreichen mit flachen Händen) um das wohlgepolsterte
kranke Ghed herumgewickelt. Ein frisch angelegter Gipsverband
mufs binnen 5—10 Minuten hart geworden sein. Das geschieht
aber nur, wenn der benutzte Gips gut gebrannt und trocken auf-
bewahrt und wenn in der Wasserschüssel etwas Alaun ist. Andern-
falls bleibt der Gipsverband weich und unbrauchbar. Das Hart-
werden des Gipsverbandes erkennt man daran, dafs er sich warm
anfühlt und beim Anklopfen einen hellen Klang giebt. Jetzt erst
darf die haltende Schwester das eingegipste Glied loslassen und
vorsichtig auf eine Unterlage legen. Thut sie dies zu früh, so
bekommt durch unvorsichtige Bewegungen des Gliedes der frische
Gipsverband leicht Eisse und Sprünge und alle Arbeit ist dann
vergebens.

Nach Vollendung des Gipsverbandes sorge die Schwester für
Waschwasser (mit Zusatz von etwas Kochsalz), für ein Handtuch
und womöglich für eine Bürste zum Reinigen der gipsbedeckten
Hände. Auch der gipsbespritzte Fufsboden mufs feucht abgewischt
die etwa vorher ausgebreitete Schutzdecke mufs beseitigt werden'
In den ersten Stunden nach Anlegung eines Gipsverbandes achte
die Pflegerin ferner stets auf die Finger oder die Zehen des
frisch verbundenen Gliedes! Wenn diese blau oder blafs aus-

rW^F^rfr ^.^tf^^^^l^^ellen und gefühllos werden und wenn sie

^Zlluf r'^T^- (^ip^^erband zu eng

lltTt/f ^

«"/sre.c/^.e^/m loerden! Dasselbe mufs geschehen,

lu^t^ LfT ' ^^^!,™^^ber Schmerzen unter dem Verbände

vt£i ?A l'T^'''
^'aiike keine Klage und bleiben seineFinger oder Zehen warm und roth und fühlend und beweglich

Kupprecht, Kraukenpflego. p-
& J

o
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SO bleibt der Gipsverband unberührt, bis der Arzt dessen Ent-
fernung anordnet. Länger als höchstens ein Vierteljahr darf der-
selbe Gipsverband nicht liegen bleiben, weil sonst die Haut darunter
anfängt, zu schuppen oder zu nässen, oder weil Wanzen und anderes
Ungeziefer sich gelegentlich darunter einnisten können.

Die Entfernung eines Gipsverbandes ist eine lästige Arbeit.
Sie mufs mit Geduld, Kraft und Vorsiebt gethan werden. Man
schneidet den Verband auf der Vorderseite der Länge nach auf,
entweder mit einem kräftigen Messer (Taschenmesser, Kücben-
messer— Fig. 1 50) ; oder mit einer besonderen Gipssäge (Fig. 152)

;

oder mit einer Rosenschere (Fig. 151), deren unteres Blatt schlank
und vorn stumpf ist und deren Griffe (im Interesse der Schwestern-
hände) mit Holz belegt sind. Man kann sich die Arbeit erleich-

tern, wenn man den Gipsverband vorher erweicht, durch Bäder,

bandes und hebt zuletzt das Glied vorsichtig aus seiner Hülle

heraus. Danach wird das kranke Glied gebadet oder mit lauem
Seifenwasser gewaschen und sorgfältig abgetrocknet. Wunde Stellen

bedeckt man mit Streupulver oder Salbe. Nach dem Weglassen
des Gipsverbandes pflegt man Einwickelungen mit Flanell- oder

Cambricbinden für einige Zeit anzuraten.

Eine erfahrene Schwester mufs für die Hilfe beim Gipsver-

band auch mit folgenden Dingen vertraut sein:

1. Gipsbrei wird hergestellt, indem man in einem mit wenig Wasser
gefüllten Waschbeclien unter allmählichem Zusatz von Gipspulver mit der

Hand oder mit einem Blechlölfel so lange herumrührt, bis ein nicht zu

dicker Brei entstanden ist. Dieser bald erstarrende Brei mufs rasch ver-

wendet werden, z. B. zum
2. GipsKinsMag. Zwischen zwei Lagen von Leinwand oder Flanell

wird Gipsbrei gegossen. Das Ganze wird rasch um das geölte Glied herum-

geschlagen und mit einer Binde befestigt. Den so in einfacher Weise her-

gestellten Gipsverband kann man leicht längs einer Linie aufschneiden, in

welcher man die beiden Leinwand- oder Flanellstücke doppelt aufeinander

genäht hatte, weil zwischen die beiden Nähte kein Gips zu liegen kam.

3. Gipslonguelten dienen zur Verstärkung des Gipsverbandes an der

Ueberschläge oder
Bestreichen mit

Salzwasser.'Naoh-

Yig. 150—151. Fig. 152-153.

Instrumente zum Aufschneiden des Gipsverbandes.

dem die Gips-

schicht durch-

schnittenist, biegt

man dieselbekräf-

tig auseinander,

durchschneidet

sodann mit einer

derben Schere

(Fig. 153 und 240')

das Futter desVer-
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Beugeseite der Gelenke. Man kann sie rasch von jeder gewünschten Länge
aus einer nassen Gipsbinde anfertigen (Fig. 154).

4. Streifen von Rollspan, Schusterspan oder Blech können ebenfalls

zur Verstärkung der Gipsverbände dienen. Man legt sie der Länge nach
zwischen die Gipsbindentouren. Auch durch Wasserglasbinden , die man
über einen dünnen Gipsverband wickelt, macht man Gipsverbände dauer-

hafter (siehe nächsten Paragraph).

5. Wasserdichte Gipsverbande (mit denen die Kranken baden können)

stellt man her, indem man Gipsverbände mit spirituöser Schellack- oder

Damarrharzlösung bestreicht und an den Rändern des Verbandes durch
umgewickelte Gummibinden das Futter vor Durchnässung schützt.

Fig- 154.
. Fig. löSo— lös-:.

Herstellung einer Gipslonguette. a und b Gelenkschienen, e Haken,
aus biegsamem Metall, zum Einfügen

in Gipsverbände.

6. Unierbrochene Gipsverbätide, welche Gelenkbewegungen gestatten
sollen, entstehen, indem man Schienen und Haken (Fio- 155"—155C) so in
den Verband einfügt, wie Fig. 156 es darstellt.

7. Abiehmbare Gipsverbände. Man spaltet
einen Gipsverband der Länge nach und läfst
ihn mit Schnürvorrichlung versehen '{Fig. 166).
Oder man spaltet ihn der Länge nach doppelt,
wodurch Halbrinnen entstehen, die man mit
Binden an dem Gliede befestigt (Fig. 162—164).
Die scharfen Ränder dieser Rinnen rundet man
durch übergeklebte Heftpflasterstreifen ab.

8. Gel'ensterle Gipsverbände kommen dann
zur Verwendung, wenn an dem einzugipsenden
Gliede eine Wunde sich befindet, die man täg-
lich sehen und verbinden will (Fig. 157). Den
Punkt, an welchem das Fenster geschnitten
werden soll

, macht man durch einen auf die
Wunde gelegten Wattebausch oder durch einen
Gipsnagel (Fig. 158) kenntlich. Das Einschnei-
den des Fensters geschieht sofort nach Voll-
endung des Gipsverbandes: durch die Gips-
schicht mit scharfen Messern (Fig. 159), durch
das Futter mit einer gebogenen Schere (Fig 153)
Alan kann das Fenster auch beim Umwickeln der Gipsbinden von vornherein aussparen. Jedenfalls ist es notwendig, den Äerrand ?or Be-

5*

Fig. 156.

ünterbrochenerGipsverband mit
Gelenkschieneu und Haken. An
letzteren eine elastische Schnur.
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schmutzung durch die Wundabsonderung zu schützen. Dies geschieht bei
jedem Verbandwechsel durch untergestopfte Wattestreifen (Umrändern des

Gipsfenslers, Fig. 160).

9. Bindenzügel aus
Leinwandstreifen be-
nutzt man beim Ein-
gipsen verltrümmter
Glieder, um diesen, bis

der Gipsverband er-

starrt ist, die ge-

wünschte Stellung zu
geben. Der Bindenzügel

Fig. 157.

Gefeiisterter Gipsverband.

Fig. 158.

Gipsnagel.

Fig. 159. Fig. 160. Umrändern des Gips-

Fensterschneiden, fensters mit antiseptischer Watte.

Fig. 161. Trctschlinge beim Eingipsen des

verkrümmten Kniegelenks.

wird mit eingegipst und
nachträglich dicht am
Gipsverbande abge-

schnitten. Den in Fig.

dargestellten Bin-

denzügel nennt man eine

Tretschlinge.

§ 24. Leichter und
dabei dauerhafter als

Gipsverbände sind

die WasserglasYcr-
bände. Da dieselben

erst nach 1—2 Tagen
völlig hart und

trocken werden, so

kann man sie dort

nicht benutzen, wo es

auf schnelles Erstar-

ren des Verbandes

ankommt, z. B. nicht



Wasserglasverband. 69

zum Verband frischer Knochenbrüche. Man verlangt in der

Apotheke oder vom Droguisten 33procentiges NatriumWasserglas
(eine sirupartige Flüssigkeit) und bewahrt dasselbe, da es an der

Luft eintrocknet, in gut verkorkten Flaschen auf. Zu einem
gröfseren Wasserglasverband gebraucht man 1 Liter Wasserglas,

reichlich Futterwatte und Gazebinden; bisweilen (zur Verstär-

kung) Streifen von Rollspan oder Pappe, Nachdem das Glied
genügend gepolstert ist, taucht man locker gerollte Steifgazebin-

den in einer Schüssel unter Wasserglas. Hier saugen sich die-

selben in kurzer Zeit voll, werden danach ausgedrückt und dem
Arzt übergeben, der sie so anlegt, dafs oben und unten am Ver-
bände das weiche Wattefutter genügend hervorragt (Fig. 157 u. 159).

Nach Vollendung des Verbandes hülle man das Glied in einen
Bogen Papier, weil ein noch feuchter Wasserglasverband an Betten
und Kleidern leicht sehr fest anklebt. Fenster schneide man vor
dem Erhärten mit einer guten Schere in den Verband. Um das
Erhärten des Wasser-
glasverbandes zu be-

schleunigen, lasse man
denselben 24 Stunden
lang unbedeckt oder

man bespritze ihn aus
einem Zerstäuber mit
Aether oder Spiritus.

Jedoch nicht in der
Nähe eines Lichtes

!

Aufgeschnittene Was-
serglasverbände , mit
Flanell gefüttert und
an den Rändern mit Heftpflasterstreifen überklebt, bilden sehr
hübsche abnehmbare Hülsen oder Rinnen für kranke Glieder
(Fig. 162—164). Gipsverbände am Fufs, auf denen der Kranke
umhergehen soll, macht man haltbar, wenn man deren Sohlenteil
durch Wasserglasbinden verstärkt und vorher dem Wasserglas
etwas Kreidepulver zusetzt. Auch Schienen und Haken kann
man m Wasserglasverbände einfügen (Fig. 155 und 156). Das
Abnehmen der Wasserglasverbände geschieht ebenso, wie die Ent-
fernung der Gipsverbände (Seite 66). Wasserglasflecke entfernt

Wasser"''
bänden, Fufsböden u. s. w. durch warmes

kranlÄ PHp^r^ll^
^^"^ (^ips und Wasserglas. Feststellende Verbände fürkranke Glieder kann man statt durch Gips oder Wasserglas auch durchPappe und Binden aus Steifgaze herstellen. Man schneidet nicht zuschwache grme Pappe in passender Form zurecbt (Fig 10-13) zieht siedurch warmes Wasser, um sie besser schmiegsam zu äachen i ml rundifcdurch Schaben mit einem Messer oder durch Reiben mT den F n^ern alle

Fig. 162—164.
Rinnen aus Wasserglasverbänden für Fufs, Arm

und Bein.
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scharfen Kanten gut ab. Die also hergericbteten Pappschienen bedeckt
man mit hyatle und wickelt sie mittelst nafs ausgedrückter Sleifqazebinden
auf das durch Flanellbinden oder durch Watte und weiche Mullbinden
reichlich gepolsterte Glied. Statt der Steifgazebinden kann man Zwecks
gröfserer Haltbarkeit auch Leinwandbinden benutzen, die man mit Kleister
oder mit Leim oder mit einem dünnen Brei aus Gummiarabicum und Kreide-
pulver bestreicht.

§ 26. CorsetverbJlude aus Gips werden unter gewissen Umständen
angelegt bei den so häufigen Entzündungen und Verkrümmungen der Wirbel-
säule. Nachdem der Oberkörper des Kranken entblöfst ist, werden die
Kleider handbreit unterhalb der Taille festgebunden. Sodann wird der

Kranke von den Hüften bis zu den
Schultern in einen enganliegenden
Trico [schlauch eingehüllt und mit-
telst einer Schwebe (Fig. 165) in die

Höhe gezogen. Dieses Emporziehen
darf niemals ruckweise, sondern soll

immer gleichmäßig und langsam ge-
schehen! Auch dürfen dabei die

Fufsspitzen des Kranken niemals den
Boden verlassen! Nachdem der Strick
der Schwebe in passender Höhe an
einem Haken in der Nähe festge-

bunden ist, hat die Schwester den
aufgehängten Patien ten an den Hüften
zu halten, so dafs ersieh nicht drehen
kann (Fig. 165). Alsdann polstert der
Arzt alle vorspringenden Körperteile

mit Watte, mit Ringen aus Feuer-
schwamm, Filz oder dergl. und legt

nun über die Tricotjacke einen Gips-

verband. — Die Gipsbinden müssen
aus feinstem, trockenem Gips her-

gestellt und nicht dick mit Gips be-

streut sein, damit der Corsetverband

nicht zu plump und schwer werde.

Auch mufs die Schwester während
des Anlegens der Gipsbinden helfen,

dieselben sorgfältig aufeinander zu

reiben und zu streichen. Da der

Kranke nicht zu lange hängen darf,

so mufs alles gut vorbereitet sein

und rasch geschehen. Sobald das

Gipscorset hart geworden ist, löst

man den Strick der Schwebe vom
Haken, läfst den Kranken langsam

auf seine Füfse herunter und bringt

Fig. 165.

Sayre'sche Schwebe zur Anlegung des Gips-

Corsetverbandes.

ihn für eine Viertelstunde in horizontale Rückenlage. Jetzt wird unter den

Achseln und vorn unten quer über den Leib mit einem scharfen Messer

vom Rande des Gipscorsets so viel weggeschnitten, dafs die Armbewegungen

und das Sitzen bequem möglich bleiben. Die überstehenden Enden des

Tricotschlauches klappt man um und befestigt sie nachträglich durch

schmale Gipsbindentouren oder, wenn das Gorset sehr dauerhaft werden

soll durch eine Wasserglasbinde. Nach zwei bis drei Monaten wird das

Corset abgeschnitten und nachdem der Kranke gebadet hat, je nach Be-

stimmung des Arztes, erneuert.
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Man kann ein frisch angelegtes Gipscorset, noch während der Kranke

hängt, mit einem scharfen Messer auf einem vorher untergelegten Watte-

streifen vorn der Länge nach spalten und vom Sattler

mit Schnürvorrichtung versehen lassen. Ein solches

abnehmbares Gipscorset ermöglicht es dem Kran-

ken, täglich zu baden und frische Wäsche unter-

zuziehen. Bei gewissen schmerzhaften Wirbelleiden

ist indessen ein geschlossenes , nicht abnehmbares

Gipscorset dem abnehmbaren vorzuziehen. Oft sieht

man wirbelkranke Kinder, die traurig zu Bett lagen

und bei jeder Berührung vor Schmei-z wimmerten,

sofort nach Anlegung der geschlossenen „Gipsjacke"

fröhlich umherlaufen. Befindet sich am Rücken eine

Fistel, so schneidet man in das Gipscorset ein

Fenster. Sitzt das Wirbelleiden zwischen den Schul-

terblättern und höher, so fügt man in den Rücken Fig. 166.

des Gipscorsets einen sogenannten Jury-mast ein Abnehmbares Gipscorset
(Fig. 167). Derselbe besteht aus einer biegsamen mit Schnurvorrichtung.

Pig. 167. Fig. 168. pig, ie9.
Jury mast mit Kopfkränz. Geschlossenes Gips- Gipspanzer bei Hals-

corset mit Jury-mast. wirbelleiden.

Eisengabel mit Blechstreifen, aus einem unbieg-
samen Stahlgalgen und aus einem gepolsterten,
ledernen Kopfkranz. Mittelst des letzteren wird der
Kopf angezogen und an dem „Galgen" befestigt
(Fig. 168). Bei gewissen Halswirbelleiden macht man
bisweilen von einem dünnen Gips- Wasserglaspamer
Gebrauch, wie er in Fig. 169 dargestellt ist. Zu
diesem Zwecke wird der gut rasierte Kopf mittelst
einer Bleipflaslerschlinge Fig. 170 in der Schwebe
(Fig. 165) leise emporgezogen. Die Pflasterschlinge
wird nach dem Erstarren des Panzers abgeschnitten
wie ein Bindenzügel (Fig. 161).

Fig. 170.

Bleipflasterschlitige
zum Euiporzielien des
einzugipsendon Kopfes.
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§ 27. StreckTerbände haben den Zweck, bei Knochen-
bmchen, Verkrümmungen und schmerzhaften Gelenkleiden am
Kopfe oder an den Gliedern einen dauernden Ziig auszuüben,
wodurch Yerkrüppelung oder Schmerz häufig wirksam behämpft
werden. Gewöhnlich wird der Zug durch ein angehängtes Ge-
wicht erzeugt und der Kranke liegt dabei zu Bett. Ausnahms-
weise werden Streckverbände auch ohne Gewichte hergestellt,
selbst so, dafs der Kranke dabei umhergehen kann (siehe Schlufs
dieses Paragraph).

Um einen Stj^eckverbafid am Kopf anzubringen, bedient man
sich eines Kopfkranzes aus Leder und eines Eisenbügels, Fig. 171.
Hieran wird das Gewicht befestigt, wie Fig. 172 es darstellt. Das
anzuhängende Gewicht beträgt bei Kindern 1— Z^^, bei Er-
wachsenen 2— Der Kopf darf nicht erhöht, sondern mufs

möglichst flach gelagert werden. Der Kranke schläft mit dem
Gewicht und darf dasselbe nur beim Essen oder beim Kämmen
abhängen lassen. Das Bett wird am Kopfende hochgestellt (wie

in Fig. 190 am Fufsende).

Häufiger als am Kopf, kommen Streckverbände an den Beinen

zur Verwendung. Man benutzt hier einen Streifen aus soge-

nanntem Segeltuchheftpßaster, den man, etwa 4— 7<=" breit und

von der doppelten Länge des Gliedes, aus einem Stück zurecht

schneidet. Ein aus mehreren Stücken zusammengeflickter Pflaster-

streifen ist unbrauchbar. Auf die Mitte des Streifens klebt man

das sogenannte Spreizbrett (Fig. 173) und befestigt beide an-

einander noch durch zwei quer herumgeklebte Pflasterstreifen

(Fig. 174). Der lange Pflasterstreifen wird der Länge nach zu

Fig. 171.

Lederner Kopfkranz
mit Eisenbügel.

Fig. 172.

Streckverband am Kopf. Kopfende des Bettes

erhöht.
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beiden Seiten des Gliedes so auf die Haut geklebt, dass das Spreiz-

brett in einem Abstand von 3

Mittelst einiger Kreis- oder

Spiraltouren aus Heftpflaster

wird sodann der Pflasterstrei-

fen noch besonders an dem

• 5'="' der Fufssohle gegenüber stebt.

9
Q

Fig. 173.

Spreizbrett.

Fig. 174.
Einfacher Pflasterstreifen mit Spreizbrett,

Gewichtsschnur und Bolzen.

Bein befestigt (Fig. 175, 176 und 178). Endlich wird das ganze
Bein mit einer weichen und darüber mit einer nafsgemachten

Fig. 175. Pig
Pflasterstreifen, angelegt

eingewickelt. Um die Gewichtsschnur am Spreiz-E T 5f ^^"f
„^"^«l^schneidet man das Pflaster überdem Loch m der Mitte des Spreizbrettes, schiebt dadurch später
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das schlmgenförmige Ende einer Schnur und steckt durch die
Schlinge einen Bolzen (Nagel, Holzpflock oder dgl.— Fig. 174 u. 185).

Dieser einfachste Streckverhand ist für bettlägerige Kranke
berechnet. Soll der Kranke nur Nachts gestreckt werden, am.

Fig. 177.

Doppelter dreigetheilter Pflasterstreifen mit Schnallen, abnehmbarem
Spreizbllgel und Hakenschnur.

Tage aber umhergehen, so tritt an Stelle des Spreizbrettes eine

abnehmbare Vorrichtung. Man schneidet dann statt eines ein-

fachen langen, zwei dreigetheilte kürzere Segel-

tuch-Pflasterstreifen zurecht, deren jeder am
unteren Ende auf einem Stück Leder eine Schnalle

trägt, der nicht klebenden Seite des Pflasterstrei-

fens entsprechend (Fig. 177). Das breite, mittlere

(kürzere) Ende dieser Streifen entspricht der Länge

des Gliedes ; die schmalen, seitlichen Enden sind

länger. Das Ganze wird, wie in Fig. 178, an das

Bein geklebt, so dafs die Schnallen etwas ober-

halb der Knöchel sitzen. Nachdem hierüber zu-

letzt das Glied mit einer weichen, nötigenfalls

noch mit einer nassen Steifgazebinde eingewickelt

ist, kann der Spreizbügel (aus starkem Draht)

angeschnallt und das Gewicht mittelst Haken-

schnur angehängt werden (Fig. 177).

Soll ein Bein gestreckt und dabei gebadet

werden, so ist der ganze Streckverband abnehm-

bar einzurichten. Pflasterstreifen sind in diesem

Falle unbrauchbar. Man wählt entweder eine wohl-

gepolsterte, eng anliegende Gamasche (Fig. 179)

oder man führt mehrfache ajigefeuchlete und an

einem Spreizbrett befestigte Leinwandbinden spi-

ralig um das nackte Bein und umwickelt darüber

das Glied sorgfältig mit Gazebinden. Sehr zweck-

mäfsie ist auch der sogenannte Slecknadelstreckverband. Zu bei-

den Seiten des mit einer Flanellbinde sorgfältig emgewickelten

Gliedes befestigt man durch zahlreiche Stecknadeln enien langen,

Fig. 178.

Dieselben Streifen,

angelegt.
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derben Leinwandstreifen mit Spreizbrett. Darüber kommt eine

zweite Elanellbinde (Fig. 180).

Für den Gebrauch der Heftpflasterstreckverbände ist zu mer-

ken, dafs die Haut vorher gewaschen, sorgfältig abgetrocknet,

ohne nässende Stellen und , wenn nötig, auch rasiert sein mufs.

Durch Nichtbeachtung dieser Eegeln entsteht entweder unter dem
Verbände ein nässender Hautausschlag oder das Abnehmen des

Verbandes wird schmerzhaft sein infolge Einklebens der Haut-
haare in das Heftpflaster. (Vergleiche Seite 56). — Heftpflaster-

streckverbände können nach Bedarf 2—3 Monate unberührt liegen

bleiben. Häufig wird man beim Abnehmen die

Haut an einzelnen Stellen wund finden. Durch
einige Bäder, einen Salbenverband oder etwas
Streupulver wird dieser Uebelstand bald beseitigt.

Die Gewicht tragende
Schnur kann, wie wir oben
sahen, von dem zu strecken-

den Gliede jederzeit entfernt

und wieder angehängt werden,
Sie darf keine Knoten haben,
Sie mufs genügend lang und
fest sein (4—5'^°' dicke Hanf-
schnur). Sie läuft über zwei
in das Bett eingeschraubte
Eollen (siehe Fig. 172 und
Fig. 188). Die gewöhnlichen
sogen. Vogelrollen sind un-
brauchbar, da die Schnur aus
ihnen leicht heraus rutscht.

Nur Rollen mit tief einge-
schnittener Rinne (Fig. 181)
sind zu empfehlen. Die Eollen
werden entweder unter Zu- o, ^ ^f^-
bilfPTia}iTT>oD,-Tioo\ron.„iK^v,

Streckverbaiid aus Gamasche als Streck-
ÜlitenahmeemesNagelbohrers Flanellbinden, Lein- verband.m die Bettstelle geschraubt, wandstreif und Steck-

oder in einen Rollenlräger nadeln.

(Fig. 182^) den man mittelst einex Schraubzwinge (Fig. 1821^) an
der Bettste le befestigt, wie Fig. 183 zeigt. An der Schraub-zwmge muls die Platte am inneren Ende der Schraube dreh-
Dar sein.

_

Zur Belastung benutzt man entweder Steine, eiserne Ge-

S!f"i? ^^^^^^ ^"''dsäcke, die man durch Ausleeren und
Nachfullen trockenen Sandes beliebig leichter und schwerer machen

Swti,
ein Kinderbein pflegt man an das Bein eines

Erwachsenen ß-lö^^s anzuhängen; beim Pflasterstreckverband
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jedoch erst nach Verlauf von
Anhängen der Gewichte das

Fig. 181.

Rolle zum Streck-

verband.

Fig. 182».

Rollenträger.

1—2 Stunden, weil durch zu frühes
Pflaster sich lockert. Gewöhnlich
hängt man zuerst das niedrigste

der genannten Gewichte an und
fügt täglich 1—2 Pfund hinzu, bis

der Zweck erreicht ist, z. B. die

schmerzlose Lage, die gleiche Länge
beider Beine, die Streckung eines

verkrümmten Gliedes. Klagt ein

Kranker im Streckverbande an-

dauernd über heftige Schmerzen,
so darf die Schwester ausnahms-

weise das Gewicht

Fig. 182'>.

Schraubzwinge.

Fig. 183.

Rollenträger, an das Bett angeschraubt;

Kiste zum Anstemmen des gesunden Beines;

V. VoLKMANN'scher Schlitten.

Fufsbretts wird zwischen Fufssohle

entfernen. Für ge-

wöhnlich aber

werden die

Schmerzen ver-

schwinden, wenn
der Arzt die Ver-

mehrung des Ge-
wichtes anordnet.

Soll ein Bein
nicht nur ge-

streckt, sondern

auch am Hin- und
Herrollen verhindert werden,

so legt man Fufs und halbe

Wade sammt Pflasterverband

oder Gamasche auf das so-

genannte schleifende Fiifs-

brell (Fig. 184) und damit
auf den sogenannten Schlitten

(Fig. 183— 185). Selbstver-

ständlich mul's die eiserne

Rinne des Fufsbretts sehr

dick und sehr sorgfältig ge-

polstert werden. Namentlich

mul's ein reichliches, weiches

Polster hinter der Ferse diese

in der Luft schweben lassen

und vor Druck bewahren

(vergleiche Fig. 99). Der

Sohlenteil des schleifenden

und Spreizbrett durch die

beiden Schenkel der Zugschlinge hindurch gesteckt. Dann wird
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Fig. 184.
Schleifendes Fufsbrett mit Schlitten

(nach V. VolkmannJ.

2.

3.

der Fufsrücken gut mit Watte bedeckt und zuletzt der Fufs
mittelst Gazebinden auf dem Fufsbrett festgewickelt, wobei auf
gehörige Lage der Ferse zu achten ist. Der Querbalkeii des

schleifenden Fvfsbretts kommt auf die dreikantigen Schlittenhölzer

zu liegen und da?]/ niemals

zum Anliäiigen des Gewichtes
oder sonst als Handhabe be-

nutzt werden. Hierzu dient

ausschliesslich das Spreiz-

brett!

Nach Anlegung eines

Streckverbandes (Fig. 185) ist

es die Aufgabe der Schwester,

dessen Wirksamkeit zu über-
wachen. Letztere beruht auf
dem ununterbrochenen Ge-
wichtszug. Dieser kann gestört und unterbrochen werden:

1. wenn die Schnur zu lang ist, so dafs der Sandsack den
Boden berührt;

wenn die Schnur aus der Eolle gerutscht ist;

wenn der Querbalken des schleifenden Fufsbretts den Schlitten
verläfst oder irgendwo am Bette sich anstemmt;

4. wenn das Bett zu kurz ist; oder
5. wenn der Kranke im Bette herabrutscht, so dafs das Spreiz-

brett die Rolle berührt.
Alle diese Stö-

rungenmufs die

Pflegerin ken-
nen, beachten
und abzustellen

wissen.

Die Hilfs-

mittel gegen
Störung 1— 3

ergeben sich

von selbst.

Schwieriger ist

die Verlänge-
rung eines zu
kurzen Bettes.

Man hilft sich

hier,indemman

^Ltl ™^«^«^.Hälfte des Bettes ein über dessen Fufsende hin-
ausragendes mit Rollen versehenes Brett befestigt und das zustreckende Bern darauf legt (Fig. 186). Es giebt auch Betten

Fig. 185. Fertiger Streckrerband.
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deren untere Wand wagerecht umgeklappt werden kann. Wenn
trotz gehöriger Länge des Streckbettes (vergl. § 9S) der Gewichts-

Pig. 186. Notbehelf zum Streckverband bei zu kurzem Bett.

i

Fig. 187. Gummiscblaucb zum Gegenzug.

Fig. 189.

Notbebelf zum Streck-

verband bei zu schmalen

Betten.

Fig. 188.

Stellung des Gliedes, des Gegenzu»

und der Rollen bei der Mehrzahl all

Streckverbftnde.
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zug dadurch unwirksam wird, dafs der Kranke im Bette herab-
rutscht, so hilft man sich: entweder durch eine Kiste, gegeyi
ivelche der Kranke das gesunde Bein anstemmen miifs (Fig. 185)
oder indem man durch untergestellte Steine oder Klötze das
Fvfsende des Bettes erhöht (Fig. 190), oder durch Anwendung
eines Gegenzuges (Fig. 187 und 188). Den Gegenzug bringt man
am Oberschenkel an, entweder auf der gesunden oder auf der
kranken Seite, je nachdem das kranke Bein auswärts oder ein-
wärts gezogen werden soll (vergl. Fig. 175 und 176). In der Mehr-
zahl der Fälle wird das Bein auswärts gestreckt, der Gegenzug
kommt auf die gesunde Seite, die Rollen stehen an den Ecken
des Bettes (wie in Fig. 188) und das Bett mufs besonders breit

Fig. 190.
Dreifacher Streckverband bei KnieverkrUmmung. Fufsende des Bettes erhöhtum das Herabrutschen des Kranken zu verhüten.

sein Ist es zu schmal, so hilft man sich, wie Yis 189 es an
deutet.

_

Den Gegenzug vermittelt am besten dn &er weichetMf odT/.^''"'
^^^^«^ Hakenichnu'

± lg. 187) oder em zusammengeklapptes Handtuch nebst StnVlrLetzterer lauft ebenfalls über 2 Rollen am Kopfende de Be tt

Ss'trohtTr^^-'^'^^ l'""''^''
Gewichtsschnur d

anSinken Sä^'LTT ^."^ ^''^^^'^'^ I^i^^itunganzubringen. Alsdann bedarf mau geleilier Matratzen (Fig. 190)

.,vi,f L ^'f^'"^
Streckverband sich aufrichten dürfe oder

Snd Ähwp^ '^'f f sfr^ckTer^^^^^^^^^^

^oll da. r} Z ^^/"^^f
genden Gewichtes. Die Pßenerlsoll das Gexoxcht niemals abhängen, weder beim Gebrauch des
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Untej'schiebers , noch beim Ord7ien des Bettes, noch beim Ve?'-

bandwechsel im Bette (vergl. Fig. 198 und 198''). Auch beim

Tragen derjenigen Kranken, die wegen eines schmerzhaften Hüft-

Fig 191—192. Tragen der Kinder mit Huftleiden.

Fig. 193. Streckverband am Arm.

Ipidens u s. w. im Streokverbande liegen, denke die Pflegerin

mmei daran, am Beine selbst oder am Spreizbrett der Zug-

schUnge (niemals am Querbalken des Fufsbretts!) ma^fhorhch

fuJhen (Fig. 60; ^fm-mi
Der Streckverband für den Arm erhellt aus Jiig. Ud.
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Sireckverbände ohne Gewichte werden hergestellt, indem man
den mit Kopfkränz, Pflasterstreifen, Gamasche oder dergl. ver-

Pig. 194. Tragbares Streckbett fUr kleine Kinder.

Fig. 195».

Streckverband in THOstis'scher
Schiene.

Fig. 195. TnoMAs'sche Schiene.

sehenen Körperteil gegen einen festen
Gegenstand (z. B. gegen die Lagerstätte
oder gegen eine dem Körper angefügte
Schiene) fest heranzieht und dort be-
festigt. Gewöhnlich ist dabei ein Gegen-
zug notwendig. Für den Kopf haben
wir emen Streckverband ohne Gewichte
kennen gelernt in dem sog. Jury-Mast-
Corset (Fig. 168). Für die Glieder findet
diese Art des Streckverbandes Verwen-
dung:

1. als Streckverband an den Beinen
kleiner Kinder (Fig. 194);

2. bisweilen, um Hüftkrankeu das' ^.
Umhergehen im Streckvei'bande zu er- , ^.

R„„
«/"/tue er- Streckverband zum Umherffehen.
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möglichen. Die hierzu nötige TnoMAs'sche Schiene (Fig. 195) besteht aus
zwei Eisenstangen, verbunden durch zwei eiserne Ringe, deren oberer ge-
polstert ist. Das mit einem Heftpflasterscbnallenverband versehene Bein
wird hineingesteckt und an dem unteren Ringe festgeschnallt (Fig. idb^)

;

3. als Notst7'eckverband, bestehend aus

3 Tüchern und einer durchlöcherten Latte

(Fig. 196 und 196=^);

4. als Iransportstreckver.band mittelst

TnOMAs'scher Schiene (Fig. 195'') oder mit-

telst Tragbahre (Fig. 197).

§ 28. SchTvierige Pflege bei Schen-
kelbrüchen und schmerzhaften flüft-

leiden. Gewöhnlich handelt es sich bei

Verwendung des Streckverbandes um Leute

mit zerbrochenem Schenkel oder mit schmerz-

haftem Hüftleiden. Häufig ist hier jede Be-

^ rührung des kranken Beines und jede Be-

wegung des Körpers, namentlich auch der

ungeschickte Gebrauch eines TJnterschiebers,

so schmerzhaft,

1%, dafs diese hilf-

losen Kranken
bald anfangen,

sich „unrein-

lich zu halten"

und dafs sie

bisweilen nach
monatelanger

Qual am „Wundliegen" zu Grunde gehen. Eine erfahrene mid

unverdrossene Pflegerin kann in solchen Fällen sehr viel zur Er-

leichterung beitragen und das Äufserste verhüten. Da ununter-

Pig. 196—196».

Durchlöcherte Latte als Notstreckverband für zerbrochenea

Oberarm oder Oberschenkel.

Fig. 197.

Transportstreckverband (für Kranke mit schmerzhaften Huftleiden

oder mit Oberschenkelbruch).

hrochener Zug die Schmerzen dieser Kranken am besten ündert,

so soll die Pflegerin mit der Ueberwachung des Streckverbandes

vertraut sein (siehe vorigen Paragraph). Ferner mufs sie die
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schwierige Aufgabe lösen, diese Krmikm sauber zu halten, ohne
ihnen Sehmerzen zu machen! Beim Wechseln des Betttuchs und.
der Unterlage verfahre sie nach Fig. 74 und 75. Sie verwende
einen Unterschieber, bei dessen Benutzung es nicht nötig ist, den
Kranken aufzu-

heben (Fig. 64 und
65). Hält der

Kranke sich trotz-

dem unreinlich, so

lagere man ihn auf

den sogenannten
Heberahmen (Fig.

51 und 412''), oder

wenn ein solcher

nicht vorhanden
ist, wenigstens auf
ein Luftkissen mit
Boden (stark auf-

geblasen). Ist es

unvermeidlich,

den Kranken auf-

zuheben (z.B. zum
Verbinden wund-
gelegener Stellen

am Kreuz) , so

fasse man stets

unter Rücken und
Schultern des

Kranken (Fig. 46,

46% 198 und 198=^),

niemals an das
kranke Bein

!

Oder man nehme
den Aufheber zu
Hilfe (Fig. 47, 48
und 66) ! Nament-
lich hänge man
bei allen Hand-
reichungen im
Bette niemals das

Gewicht des

Streckverbandes
ab; auch vergesse man nicht
kranken Beine unaufhörlich
Vergleiche ausserdem über das

Fig. 188—198».

tL^äSlolT'h^^'^'^rr Streckverband (das Gewichtwird dabei nicht abgehängt, das kranke Bein nicht berührt!).

beim Tragen dieser Kranken am
zu ziehen (Fig. 60, 191 und 192)!

Aufheben der Kranken: § 12;
6*
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Über die Verhütung des Wundliegens : § 1 4 ; über die Ausleerungen
im Bette: § 1.11; über die Pflege unreinlicher Kranker: § 112.

§ 29. Massage. Nach überstandener Erkrankung oder Ver-
letzung bleiben die Glieder öfters lange Zeit geschwollen, abge-
magert, versteift, schmerzhaft. Zur Bekämpfung dieser Uebel-
stände verordnet der Arzt zu passender Zeit die „Massage" (auf

Deutsch: Knet- oder Streichkur) mit oder ohne vorhergehende
warme Bäder, mit oder ohne nachfolgende kalte Dusche. Zum
Massieren gehört nicht immer viel Körperkraft, aber immer viel

Fig. 199. Kneten. Fig- 200. Reiben.

Fio'. 201. Streichen. Fig. 202. Klopfen.

Fig. 199—202. Massage.

Geduld und Sorgfalt. Durch zu starkes Massieren thut man dem

Kranken unnötig weh und stiftet Schaden. Ebenso durch eigen-

mächtiges Massieren in Fällen, die sich zur Massage nicht eignen.

Die Knetkur sollte daher nur auf Anraten und unter Leitung

kundiger Ärzte ausgeführt werden.
, , tt ^-„.lo^n

Man legt das zu massierende Glied auf eine harte Unterlage.

Darauf bestreicht man dasselbe reichlich mit Vaseline Coldcream,

Oel Eett oder Seifenschaum. Nötigenfalls ist das Glied zu rasieren.

Zunächst wird mit Daumen und Zeigefinger (deren Nagel be-

schnitten sein müssen) die Haut des zu massierenden Korperteiles
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in Falten gehoben und gedrückt, als sollte ein darunter befind-

licher Teig geknetet werden (Fig. 199). Dann wird dieselbe Stelle

mit beiden fest aufgelegten Daumen wiederholt „kreisförmig" oder
„strichweise" gerieben (Fig. 200). Ferner wird mit der Fläche oder
mit dem Ballen der Hohlhand das ganze Glied ringsum, etwa
25 Mal, der Länge nach gestrichen (Fig. 201), anfangs leise, all-

mählich etwas kräftiger immer weit über den geschwollenen Teil
hinweg und immer von der Spitze des Gliedes nach dem Rumpfe
zu, nicht umgekehrt ! Abgemagerte Glieder (mit schwachen Mus-
kehi) werden geklopft (Fig. 202). Man klopft mit den im Hand-
gelenk erschlafften Händen von der Kleinfingerseite her so lange,
bis die Haut sich rötet. Beim Massieren versteifter oder ver-
krümmter Gelenke mufs
nichtnur das ganzeGlied
geknetet, gerieben, ge-

strichen und geklopft,

sondern auch das steife

Gelenk bewegt werden,
anfangs sehr behutsam,
ganz allmählich stärker

und stärker, nie in un-
natürlicher Richtung

!

(An Hand-, Ellbogen-,

Fufs- und Kniegelenk:
Beugung und Streck-
ung; an Schulter und
Hüfte : auch Avswärts-
führung und Drehung.)

Das Kneten, Rei-
ben und Streichen ge-
schwollener, das Klopfen
abgemagerter, das Be-
wegen versteifter Glie

Fig. 203.
Maschine zum Bewegen des versteiften Kniegelenks

nach Bonnet.

der geschieh womöglich täglich, jedesmal 5-10 Minuten lang

Heilung' ^T^'^'^«.^'^^^^' Fortschritte de^;

§ 30. Bewegungsmascliineii kommen gegen Gelenkver-
s eifung u. s. w. als Ersatz der Massage zur Vefwendunf wenndie Handmassage zu ermüdend oder zu teuer ein würd; Diebekanntes e Bewegungsmaschine ist die von Bonne? für das

MS'oosr^n^tnf 1

"^'^''"^ Kranken Sst über!

Min l'bfel\pbr
Hamburg, Baden-Baden undEv^ ^f^^ zweckmaisige, durch Dampfkraft getriebeneMaschmen zur Massage und zur Bewegung der Gelenk?, (^ewai?
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ist dabei immer zu vermeiden. Geduld und Ausdauer sind un-

erläfslicli.

§ 31. Einreibungen mit verschiedenartigen Stoffen, z.B.

mit Franzbranntwein, Campbor- oder Ameisenspiritus, Opodeldoc

;

ferner mit Oel, Talg, Vaseline u. s. w. werden vielfach in der Ab-
siebt angewendet, Schmerzen zu lindern, lahme Glieder zu be-

leben, Anschwellungen und Gelenkversteifungen zu beseitigen. In

der That sind diese Einreibungen nützlich. Nur ist das Keiben

(Massieren) dabei die Hauptsache, die Wahl des Spiritus oder

des Fettes ziemlich gleichgiltig. — Man benetzt mit einem der

genannten Stoffe die Hohlhand oder einen Manelllappen und reibt

damit täglich 1—2 Mal, etwa 5 Minuten lang, je nach der Em-
pfindlichkeit leise oder derb, die kranke Körperstelle. Vergl. § 77.

§ 32. Bäder und Dusehen. WesentUch unterstützt wird

der Erfolg einer Knet-, Bewegungs- oder Einreibungskur durch

gleichzeitige Anwendung warmer Bäder und kalter Duschen. Reiche

Leute, die nach erlittenen

Verstauchungen, Knochen-

brüchen oder Gelenkentzün-

dungen Schwäche oder

schmerzhafte Versteifung

eines Gliedes zurückbehalten

haben, gehen deshalb nach

Pig. 204. Wiesbaden, Töplitz, Gastein

Armbadewanne aus Zinkblech oder Steingut. Armen Leuten kann man zu

demselben Zwecke überall

leicht warme Seifenbäder herrichten. Man benutzt entweder eine

grofse Wanne für Vollbäder (Fig. 369=^ u. 369>') oder, wenn nur

ein einzelnes Glied zu baden ist, einen Eimer, ein Waschbecken

oder eine sogen. Armbadewanne (Fig. 204). Dem Wasser giebt

man eine Wärme von 28—30»Kund setzt ihm soviel geschabte

Hausseife (oder Seifenspiritus) zu, bis eine deutliche Trübung ent-

steht Das Bad wird womöglich täglich wiederholt und dauert

10—20 Minuten. Während des Bades müssen die. Gelenke des

versteiften Gliedes fleifsig bewegt werden, entweder vom Kranken

selbst unter Zuhilfenahme der gesunden Hand, oder von der i'üe-

gerin Nach dem warmen Bade folgt eine kalte Dusche auf das

Glied und zuletzt nach dem Abtrocknen Massage odw spirituose

Einreibung. Die kalte Dusche ist ein Strahl kalten Wassers aus

1_1 1/2- Höhe. Sie dauert mehrere Minuten. Sie darf nie kalter

sPin als -M3« R. Entweder bedient man sich besonderer Dusche-

rorrichtutgen oder man hält in der Küche das (^hed unter die

Wasserieit'ung oder man giefst aus --^ÄlS
kaltes Wasser auf das über eme Wanne gehaltene (Jlied (Fig 372)

Sobald die Haut sich rötet und zu prickeln anfangt, hört die
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Dusche auf und der geduschte Körperteil wird mit einem rauhen

Tuch tüchtig abgerieben.

Glieder, welche massiert, gebadet und geduscht werden, dürfen

gewöhnlich nicht in der Mitella getragen und nicht mit Binden
eingewickelt werden. Dieselben sind vielmehr fleifsig zu bewegen
und zu benutzen.

ZWEITES KAPITEL.

Hilfe bei blutigen Verletzungen.

(Blutstillung. Wundverband. Pflege Verwundeter.)

§ 33. Unterschiefl zwischen unblutigen und blutigen
Verletznngen. Während bei unblutigen Verletzungen die Haut
niemals mitverletzt ist und das Blut daher nur ausnahmsweise
auf Umwegen (durch die natürlichen Körperößhungen) zu Tage
treten kann (Seite 3), so ist bei den blutigen Verletzungen stets

die Haut mitverletzt und immer blutet es im Anfang aus der
verletzten Stelle. Die unblutigen Verletzungen nennt man „ge-
schlossene", die blutigen hingegen „offene" Verletzungen. Letztere
werden auch Wunden i) genannt. Nach der Entstehungsart unter-
scheidet man: Schnitt-, Stich-, Schufs-, Quetschwunden u. s. w.
Die schlimmsten Quetschwunden sind die durch Eisenbahnräder,
Maschinen, Sprenggeschosse, Verschüttung oder dergl. herbeige-
führten sogenannten „Zermalmungen". Ob eine Wunde „schwer"
oder „leicht" sei, hängt teils von der Entstehungsart, teils von der
Gröfse der Wunde ab, besonders aber von ihrem Sitz. Hiernach
unterscheidet man: Kopf- und Eingerwunden, Wunden der Haut,
der Sehnen, der Gelenke, der Knochen, der Nerven, der Pulsadern'
der Augen, der Eingeweide u. s. w. Selbstverständhch ist durch
jede Verletzung, sie sei blutig oder unblutig, die spätere Brauch-
barkeit des betroffenen Körperteils mehr oder weniger gefährdet
Wahrend aber unblutige Verletzungen insofern ungefährlich sind
als sie das Leben des Verletzten nur ausnahmsweise bedrohen
so kann durch jede auch die kleinste blutige Verletzung ieder
beliebigen Korperstelle das Leben des Verwundeten auf zwe erlei
Weise gefährdet werden, nämlich

L durch Austritt des Blutes aus der Wunde (Blutverlust,
Verblutungstod) ;

'

^" ^^''''^^Eintritt schädlicher Schmutzsloffe in die Wunde
(Entzündung, Eiterung, Wundfieber).

nend Yof8°e'lb5^"nfff«',-r^'i'
^""'^^ Verletzung, sondern anschei-Yon selbst „offen" ist, nennt man nicht Wunde, sondern Geschwür.
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Im vorigen Kapitel sahen wir, dafs die Aufgabe der Pfleger
und Pflegerinnen gegenüber einer unblutigen Verletzung darin
besteht: den Verletzten zu beruhigen, zu erquicken, ihm die Klei-
der zu lösen, den verletzten Teil zu besichtigen und nötigenfalls
mit einem Verband zu versehen, für Portschafl"ung und gute
Lagerung des Verletzten zu sorgen, endlich: bei den Verbänden
und Verordnungen des Arztes behilflich zu sein. — Ganz das
Gleiche geschieht auch bei den blutigen Verletzungen. Nur kommt
hier noch zweierlei hinzu, nämlich

1. Blutstillung,

2. Reinicjung und saubere Bedeckung des verletzten Körper-
teiles.

§ 34. Blutstillung. Ein geringer Blutverlust findet aus
jeder Wunde statt und ist unbedenklich. Ein gröfserer Blutver-

lust hingegen ist immer etwas Unerwünschtes. Er schwächt den
Kranken, vermindert dessen Widerstandskraft gegen etwaiges

Wundfieber, kann die Wundheilung verzögern und den Tod her-

beiführen. ^) Das Blut durchströmt unsern Körper gröfstenteils

in haarfeinen Kanälchen, teilweise aber auch in federkiel- bis

fingerdicken Eöhren, den sogenannten Blutadern (Venen) und den
sogen. Puls- oder Schlagadern (Arterien). Während blutführende

Haarkanälchen fast allüberall im Körper vorkommen, so finden

sich in der Haut Blutadern nur stellenweise und gröfsere Schlag-

adern gar nicht. Letztere liegen vielmehr mehr oder weniger

versteckt in der Tiefe. Weil Wundblutungen aus Haarkanälchen

sehr rasch von selbst aufzuhören pflegen und weil Blutungen aus

Schlagadern sehr selten sind, so haben Pfleger und Pflegerinnen

bei Besorgung einer offenen Wunde meist nur die geringe Blu-

tung aus den Blutadern zu stillen. Man sieht aus gröfseren

frischen Wunden gewöhnlich dunkelrotes Blut langsam und gleich-

mäfsig hei^ausßiefsen und sobald man das verwundete Glied hoch

lagert (Fig. 5, 78, 84, 85), sieht man die Blutung aufhören. Legt

man dann auf die Wunde einen Umschlag mit kaltem Wasser

(Bleiwasser) und wickelt darüber mäfsig fest ein Tuch oder eine

Binde, so wird in den meisten Fällen die Blutung „stehen" und

nie wiederkehren. Denn Hochlageruiig , Kälte und Druck-

l)inde sind für gewöhnlich ausreichende Blutstillungs-

mittel.
Bei Operationen kann man häufig sehen, wie aus durch-

schnittenen Schlagadern hellrotes Blut stürmisch und stofsweise

hervorspritzt und wie der Arzt auf die blutende Ader sofort den

Finger drückt und diese dann zubindet oder zudreht. Bisweilen

1) Neugeborene Kinder können durch einen Blutverlust von nur

30 Gramm (= 2 Efslöffel) das Leben einbüfsen.
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geschieht es auch, dafs durch Sturz in Glasscherben, durch Messer-

stiche, Revolverschüsse u. s. w. eine plötzliche lebensgefährliche

Schlagaderblutung entsteht. Ausnahmsweise tritt bei bösartigen

Eiterungen und Verschwärungen oder nach chirurgischen Opera-

tionen ebenfalls eine ganz unerwartete, starke Blutung auf. In

solchen Fällen darf eine tüchtige Schwester nicht den Kopf ver-

lieren, sondern durch Kenntnisse und raschen Entschlufs geleitet,

soll sie versuchen , dem Blutenden das Leben zu retten ! Was
soll in solchem Falle die Schwester wissen?

Sie soll 1. wissen, dafs eine Blutung
bedenklich ist, wenn reichliches hellrotes

Blut sich aus der Wunde in den Ver-
band oder in die Kleider des Kranken
ergiefst und wenn Letzterer dabei rasch

blal's und ohnmächtig wird.

Sie soll 2. wissen, dafs an der Schläfe,

am Halse zu beiden Seiten des Kehl-
kopfs, in der Achselhöhle, an der Innen-
seite des Oberarms, in der Ellenbeuge,
dicht über der Hohlhandseite des Hand-
gelenks, in der Hohlhand selbst, in der
Schenkelbeuge, vorn innen am Ober-
schenkel, in der Kniekehle, hinter dem
inneren Knöchel des Pufsgelenks, end-
lich auf der Mitte des Fufsrückens die

wichtigsten Schlagaderstämme liegen
Hier kann man den Puls
Kör-per klopfeji fühlen!
also aus einer Wunde hell-

unaufhaltsam herausquillt,
soll dann die Schwester thun?
1. Schleunigst zum Arzt schicken.
2. So schnell als möglich die Klei-

der oder einen etwaigen Verband auf-
schneiden; in die Wunde hinein ohne
jede Rücksicht den Finqer führen; die
fest zusammendrücken, dafs die Blutung aufhört ln7nicht wied7r
loslassen, bis ärztliche Hilfe herbeikommt l Dabei womöglich das
blutende Uied senkrecht emporziehen lassen!

Im Yolke glaubt man, dafs ein aufgelegtes Geldstück, ein
Spmnengewebe oder dergl. Dinge imstande seien, eine ernste Blu-
tung zu stillen Das ist ein gefährlicher Irrtum. Nichts Andereskann bis zur Ankunft des Arztes eine Schlagaderblutung hem-men, als ein kräftiger Druck auf die blutende Ader. DieserDruck geschieht: zunächst durch die Finger (Fig. 206-210); an

(Fig. 205).

am eigenen

Wenn
rotes Blut

was

Di

Fig. 205.

Haupt-Pulsaderstämme.

blutende Schlagader so
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den Gliedmafsen sodann durchschnürende Binden (Fig. 211—214)-
oder, wo Umschnürung nicht zulässig ist (z. B. am Hals), durch

festes Ausstopfen der Wunde (Fig. 21 5).

Das Zudrücken einer blutenden
Schlagader mit den Fingern mufs immer
das Erste sein ! Es geschieht entweder
in der Wunde selbst (Fig. 206) oder
zwischen der Wunde und dem Herzen
durch die unverletzte Haut hindurch.
In letzterem Falle drückt man an Kopf
und Hals imterhalO der Wunde auf den
Pulsaderstamm (Fig. 207), an Arm oder
Bein aber oberkalb der Wunde (Fig.

208—210), weil das Schlagaderblut vom
Herzen ?i)e</strömt (Fig. 205). Ob man
dabei auf die richtige Stelle drücke,

erkennt man daran, dafs die Blutung
aus der Wunde aufhört. Einige Hebung

Fig. 206.

Zudrücken einer verletzten

Pulsader in der "Wunde.

Fig. 208, Zudrücken der Oberarm-
soblaaader obe7-lialb der Wunde.

Fig. 207. Zudrücken der Hals-

schlagader unterhalb der Wunde.

Fig. 209. Zudrücken der ünterarm-

schlagader (oberhalb).

Fig. 210. Zudrücken der Ober-

schenkelschlagader (oberhalb).

ist freilich hierzu notwendig. Diese kann sich aber jede Pflegerin

leicht erwerben. Das Zudrücken einer Schlagader mit den Fingern
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kann man nicht lange aushalten, auch wenn man dabei mit den

Händen abwechselt.

An den Ghedmafsen beherrscht man deswegen eine Blutung

bis zur Ankunft des Arztes bequemer und sicherer, als mit den

Fingern, durch Umschnürung des blutenden Gliedes. Während
man durch Fingerdruck die Ader verschlossen hält, läfst man
durch einen anderen Helfer das hochaufgerichtete Glied von der

Spitze bis zur Wunde fest mit Bindentouren einwickeln und um-
schnürt es zuletzt oberhalb der Wunde so kräftig und so rasch

als möglich mit einer herbeige-

brachten Gummibinde (Fig. 211)

oder mit einem dicken Gummi-

Fig. 211. V. Esmarch's Gummibinde Fig. 212. v. Esmabch's Gummi-
ais Aderpresse. schlauch als Aderpresse.

Fig. 212».
Elastische Hosenträger, nach v. Esmakch als Aderpresse verwendbar.

schlauch, z.B. mit einem Gasschlauch (Fig. 212). Bei Männern
kann man zu dieser TJmschnürung im Notfall zweckmäfsig die
Hosenträger verwenden (Fig. 212^). Wenn Gummibinde, Schlauch
oder Hosenträger nicht zur Hand sind, so macht man ein soge-
nanntes Knüppel-Tourniquet 0 in folgender Weise: ein Tuch, Gurt
oder ein aus den Kleidern herausgeschnittener derber Zeugstreifen
wird zu einem Kranze zusammengeknotet, über das blutende Glied
gestülpt und oberhalb der Wunde fest zusammengedreht mit Hilfe
eines Stockes, Schlüssels oder dergl., bis die Blutung aufhört
(Flg. 213); zur Befestigung ist darüber ein zweites Tuch oder
em zweiter Zeugstreifen zu wickeln. Besser ist das sogenannte
Schraubentourmquet, bestehend aus einem kleinen Lederpolster

1) Tourniquet heifst Aderprease.
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und einerbesonderen Schraubenvorriclitung, beide an einem Schnall-
gurt. Das Polster kommt auf die Ader, der Gurt um das Glied
herum zu liegen und mittelst Schnalle und Schraube wird die
Umschnürung bewerkstelligt (Fig. 213'0. Eine Aderpressc kann

man auch so herstellen, dafs man ein
gerolltes Tuch, einen Bindenkopf, einen
eingewickelten flachen Stein u. s. w.
auf die blutende Stelle oder oberhalb

Fig. 213.
KnUppeltourniquet als Aderpresse.

Fig. 213".

Schraubentourniquet (Aderpresse).

derselben auf den Stamm der Schlagader auflegt und darüber
fest eine Binde oder ein schmal zusammengefaltetes Tuch um
das Glied herumwickelt; oder bei Blutungen am Oberarm legt

man eine derbe Rolle, einen umwickelten Stock, Schirm oder dergl.

in die Achselhöhle und wickelt den Arm
fest gegen den Brustkorb (Fig. 214). Eine

Umschnürung ist jedenfalls wünschenswert
an Gliedern, welche durch Maschinen, Eisen-

bahnräder oder grobes Geschütz gröl'sten-

teils abgerissen sind, obwohl es bei so

schweren Verletzungen meist auffallend

wenig blutet. Alle sclmiirenden Yer-
bäiide (Gummibinden, Tourniquets) dür-
fen niemals länger als etwa 3 Stun-

, - — den liegen bleiben, weil sonst das

\^ ^ Glied brandig absterben würde! Nach
2 Stunden muis ärztliche Hilfe zur Stelle

Fig. 214. oder der Verletzte in einem Hospitale sein.
Gerolltes Tuch als Ader- ^^q^^ ^as uicht möglich ist, dann: das

?r\?mfertatTirB;S Glied senkrecht aufhängen (Seite 42)! den

gewickelt. schnürenden Verband entfernen! die Wmide
sehr fest ausstopfen (mit reiner Leinwand,

Watte, Verbandgaze) ! darüber eine mäi'sig feste Einwickelung mit

Tuch oder Binde! — Das Ausstopfen (Tamponieren — Fig. 215)

empfiehlt sich besonders, wenn eine starke Blutung am Halse oder

am Rumpfe stattfindet. Am Kopfe genügt ein leichter Druck-

verband aus Watte und Tuch oder Binde.
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Auf die Dauer kann kein Fingerdruck, kein Umschnüren und

Hochhängen des Gliedes, kein Ausstopfen der Wunde die Blutung

aus einer gröfseren Schlagader stillen. Das Alles sind nur einst-

weihge Notbehelfe und das bedrohte Leben des Kranken wird nur

dann erhalten werden können, wenn der Arzt baldigst die blutende

Ader umsticht oder

unterbindet. Zur Um-
stechung ist eine Um-
stechungsnadel nötig

(Fig. 227''). Zur Unter-

bindung braucht der

Arzt: ein Messer, zwei

Haken, zwei Pincetten,

eine Schere, Schieber-

oder Klemmpincetten
(Fig. 324—325), bis-

weilen eine stumpfe
Unterbindungsnadel

(Fig. 215^) und vor allen

I3ingen Seide oder Cat-

gut (§ 50).

Nach starkemBlut-
verlust findet man den
Kranken bleich, kühl,

fröstelnd, sehr hinfällig, pulslos und halb bewufstlos. In diesem
Zustande darf man ihn nicht aufrichten, weil dadurch das Gehirn
blutleer werden und der Tod erfolgen kann. Man lagere solche
Kranke vielmehr mit den Beinen hoch und mit dem Kopfe tief
(Fig. 67) ! Man treibe ihnen das Blut nach dem Herzen, indem

Fig. 215.

Ausstopfen (Tamponieren) einer stark blutenden
Wunde mit Gaze. (Darüber eine fest angelegte Binde

!)

Pig. 215». Unterbindungsnadel oder Aneurysmanadel.

man beide Arme und Beine mit Binden umwickelt! Man hülle
sie m gewärmte Decken, wärme ihre Füfse und gebe ihnen wenig
Wein und reichlich Wasser oder ivarmen Thee zu trinken' -
Oft dauert es lange Zeit, ehe ein Kranker nach reichlichem Blut-
verlust die frühere Farbe und die frühere Kraft wiedergewinnt.

Ueber die Hilfe bei Bluthusten, Blutbrechen, Blutlufs der
Jbrauen u. s. w. vergleiche § 93.

Nur wenige Worte noch über 1. das Nasenbluten •-> die Krami.faderblutungen am Unterschenkel und 3. die NacSSlStSgen aus flutS
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Bei heftigem Nasenbluten darf der Kranke nicht schnauben, sondern
soll öfters die Luft leise einziehen. Alles Abwischen und Ausspritzen der
Nase ist ebenfalls schädlich, weil dadurch die blutstillenden Gerinnsel ent-
fernt werden. Am besten läfst man aus der hohlen Hand etwas Essig-
wasser oder Eiswasser wiederholt leise in die Nase ziehen. Manchmal ist
es nützlich, die Nase zwischen zwei Fingern so lange zusammenzudrücken,
bis die Blutung aufhört. Schlimmsten Falls mufs der Arzt gerufen wer-
den, der die Nase von aufsen und vom Munde her ausstopft. Zu diesem
„Tamponieren" der Nase werden gebraucht: Wundwatte oder Jodoform-
gaze, starke Baumwollfäden, ein weicher Katheter und laues Wasser (bis-
weilen das sogen. BELLOCQUE'sche Röhrchen, Fig. 342).

Krampfaderblutungen am Unterschenkel stillt man zunächst durch
Fingerdruck auf die Wunde, Entfernung des Strumpfbandes und Hoch-
lagerung des Beines; sodann wird der Unterschenkel gewaschen und ein
sauberer Druckverband angelegt.

Bei übermäfsiger Nachbildung aus Blutegelstichen wickelt man ein
wenig blutstillende Watte fest auf die blutende Stelle ; im Notfall ruft man
den Arzt, der die kleine Wunde mit Nadel und Catgutfaden umsticht oder
mit einer heifs gemachten Stricknadel betupft.

§ 35. Ursache der Wundentzündung und des Wund-
fleTbers. Während die Gefahr einer bedenklichen Blutung bei der

Mehrzahl der Wunden nicht vorhanden ist, so tritt dagegen eine

gefährliche Entzündung oder ein gefährliches Wundfieber leicht

zu jeder, auch der kleinsten Wunde hinzu, wenn der verwundete

Teil nicht sorgfältig gereinigt, die Wunde nicht sauber bedeckt

und vor jeder unsauberen Berührung behütet wird. — Überall, in

der Luft, an allen Dingen und an allen (selbst den saubersten)

Personen ist Staub und Schmutz vorhanden. Darin erkennt das

Yergröfserungsglas unzählige kleinste Pilze (Kokken, Bakterien,

Bacillen). Besonders zahlreich und bösartig finden sich diese

giftigen Pilzchen im Eiter, in der Absonderung schlecht heilender

Wunden und in allen der Fäulnis ausgesetzten Stoffen. Dem
unverletzten Menschen können diese Pilze nichts anhaben. Ge-

langt aber davon eine unsichtbare Menge in Form von Staub

oder Schmutz in eine Wunde, so vermehren sich darin jene Pilz-

keime massenhaft und Entzündung, Eiterung, Wundrose oder

tödliche Blutvergiftung kann davon die Folge sein '), je nach der

Art des giftigen Staub- oder Schmutzteilchens. Das ScMimmste

für einen Verwundeten ist deswegen meist nicht seine Wunde,

sondern deren Verunreinigung durch die verletzende Gewalt selbst,

durch schmutzige und staubige Kleider, durch den Schmutz an

der verletzten Haut, durch Berührung mit unsauberen Händen

und Lappen oder durch Instrumente, Verbandstoffe und Geräte,

welche vorher mit Wundeiter in Berührung waren, wozu ja m
Krankenhäusern leicht Gelegenheit geboten ist! Früher glaubte

1) Die Krankheiten der Kartoffeln, der Trauben, der Rosen entstehen

in ganz ähnlicher Weise. - Doch giebt es auch nützliche Pilzchen, z. B.

im Sauerteig, in der Hefe u. s. w.
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man, einzelne Menschen hätten eine gute, andere eine schlechte

„Heilhaut", d. h. man suchte die Ursache eines schlechten Wund-
verlaufs in dem Verwundeten selbst. Diese Ansicht ist falsch.

Denn zu den unblutigen Verletzungen tritt niemals Entzündung,

Eiterung oder dergl. hinfeu, weil Staub und Schmutz durch eine

unverletzte Haut nicht eindringen können. Dagegen sieht man
nicht selten an einer ganz geringfügigen offenen Verletzung ge-

sunde Menschen sterben, wenn die Wunde durch Staub oder

Schmutz verunreinigt wurde. Die Verunreinigung der Wunden ist

gröfstenteils vermeidbar. Die VerantwoiHiing für einen schlechten

Wu7idverlauf trägt also nicht der Verioundete , sondern in den
meisten (nicht in allen!) Fällen der Arzt oder die Pßegerin.

Diese ernste Wahrheit soll jeder, der Verwundete verbindet und
pflegt, stets vor Augen haben. Das Mittel, Verwundete vor Ent-
zündung, Eiterung, Wundfieber u. s. w, nach Möglichkeit zu
schützen, heilst — Eeinlichkeit. Eeinlichkeit im chirurgischen
Sinne

!

§ 36. Die chirurgische Reinlichkeit bezieht sich 1. auf
Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, 2. auf den Kranken und dessen
verwundeten Körperteil, 3. auf alle bei der Wundbehandlung be-
nutzten Gerätschaften.

Dafs Ärzte und Pflegerinnen häufig baden und stets sauber
gekleidet erscheinen müssen, ist selbstverständlich. Vor Allem
ist es Pflicht derselben, bei jeder Handreichung an Verwundeten
sich jedesmal vorher gründlich die Hände zu waschen (§ 37). Wer
mit unsauberen Händen oder mit schwarzen Nagelrändern Ver-
wundete berührt oder verbindet, der macht sich eines groben
Fehlers schuldig!

Die Eeinhaltung der Kranken bezieht sich auf deren Körper,
auf deren Zimmer, Bett und Kleidung und namentlich auf die
Haut in der Umgebung ihrer Wunde (§ 38).

Alle bei der Wundbehandlung nötigen Geräte, wie Schüsseln
und Handtücher, Spülkannen und Verbandschalen, Instrumente
und Verbandstoff"e, Schwämme und Tupfer, Naht- und Unterbin-
dungsfäden u. s. w. dürfen nur dann benutzt werden, wenn sie in
pemlich sauberem Zustande sich befinden (§ 49—54).

_

Es ist unglaublich, mit welcher Unkenntnis und mit welchem
Leichtsinn man ofi-ene Verletzungen im gewöhnlichen Leben häufig
behandeln sieht. Schmutzige Hände berühren die Wunde der
ers e beste Schwamm oder ein Handtuch von zweifelhafter Sau-
berkeit dienen zum Eeinigen der Wunde, ein schmutziger Lappenzum Bedecken derselben, ein unsauberes Bett als Lager des Ver-
wundeten u. s. w. Wenn trotz solcher Unreinlichkeit die Heilung
nicht unmog ich ist, so bleibt es doch zweifeUos, dafs Verwundete
iraher unendlich häufiger an Wundfieber erkrankten und staxben
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als jetzt, da die „chirurgische Reinlichkeit" eingeführt ist. Was
aber eine saubere Hausfrau im gewöhnlichen Leben unter Rein-
lichkeit versteht, das ist für die chirurgische Krankenpflege durch-
aus ungenügend, wie wir alsbald sehen werden.

§ 37. Sauberkeit der Hände is<)»beim Verbinden Verwun-
deter und zur Hilfe bei Operationen vor allem von der gröfsten
Wichtigkeit. Jeder, der sich hierbei beteiligen will, hat sich
jedesmal vorher in folgender Weise zu waschen: mit Seife und
mit reichlichem warmen Wasser werden unter starker Schaum-
entwickelung Vorderarme und Hände minutenlang kräftig ge-
bürstet (Fig. 216). Waschwasser und Waschung sind zu erneuern,
sobald dabei ersteres eine graue Farbe annimmt. Nach dieser
I. Reinigung schabt man sorgfältig unter allen zehn Fingernägeln
jeden sichtbaren Schmutz heraus! Danach folgt die II. Reinigung,
ebenso gründlich als die erste, mit Bürste und Sublimatlösung
1 : 1000. Dieses Reinigen der Hände darf nie flüchtig, sondern

Danach folgt die III. Waschung, wie im gewöhnlichen Leben unter

Benutzung eines Handtuchs.

Wer genötigt war, übelriechende Wunden (namentlich solche

mit Wundrose), eiterdurchtränkte Verbände, beschmutzte Wäsche

und Kleidungsstücke, Leichenteile u. s. w. zu berühren, der be-

teilige sich entweder gar nicht am Verband frischer Wunden oder

nur, nachdem er sich umgekleidet und seine Hände mit 5 proc.

Carbolsäure gebürstet hat. Dadurch werden allerdings die Hände

rauh und spröde, aber durch Einreiben mit Seifenschaum und

Borax (oder mit öl und Borax) werden sie wieder geschmeidig.

Wer an seiner eigenen Hand eine eiternde Stelle hat, sollte

von Verwundeten sich ebenfalls fern halten, bis er geheilt ist,

um sich der gefährlichen Eiterübertragung in fremde Wunden

nicht schuldig zu machen. —
Während des Verbindens und Operierens soll man endlich

gewissenhaft vermeiden, Möbel, die eignen Kleider, das eigne

Fig. 216.
EeinigungsbUrsten, unter Carbolwasser.

mufs stets durchaus ge-

wissenhaft vorgenom-
men werden ; auch mufs
sich die Schwester eine

Prüfung ihrerHände auf

tadellose Reinheit sei-

tens der Ärzte gefallen

lassen. Abgetrocknet

werden die Hände nach
der I. und II. Waschung
nicht, sondern bleiben

feucht bis nach Voll-

endung des Verbandes.
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Eopfhaar, überhaupt irgendwelche staubige oder unsaubere Gegen-

stände zu berühren oder sich die Nase zu schnauben. Ist der-

gleichen unvermeidlich, so soll man die genaue Reinigung der

Hände von Neuem vornehmen. Wie die Reinigung der eigenen

Hände, so darf auch

§ 38. das ßciuigen des yerwundeten Körperteiles in

keinem Falle bei blutigen Verletzungen unterlassen werden. Es soU

bald nach stattgehabter Verwundung vor Anlegung des ersten Ver-

bandes und ferner bei jedem Verbandwechsel geschehen. Man
vermeide dabei, die Wunde selbst zu berühren und reinige mit

sauberen Händen, mit sauberen Geräten, zart, geduldig und gründ-

lich nur die Haut in der Utngebung der Wunde, bis diese min-
destens 3— 4 Hände breit rings um die Wunde herum tadellos

rein erscheint. Die erstinalige Reinignng eines verwundeten Kör-
perteils mufs immer eine dreifache sein. Sie geschehe I. mit
Hürste und warmem Seifenwasser, II. mit Bürste und 1 : 1000
Sublimatwasser, III. durch Abreiben der Haut mit Wundwatte
und Benzin. Leinentücher dürfen nur nach der ersten dieser drei

Reinigungen (zum Abreiben gröberer Schmutzteile) benutzt wer-
den. ') Nach der II. und III. Reinigung wird nicht abgetrocknet.
Niemals lasse man sich verleiten, mit einem beliebigen Schwamm
oder mit jenen Waschläppchen, wie sie auf Waschtischen be-
liebt sind, einen verwundeten Teil zu waschen. Das wäre für
den Verwundeten lebensgefährlich und ist streng verboten!'^)
Schalen und Waschbecken sind vor ihrer Benutzung reinlich aus-
zuwischen. — Bei kleineren Kopfwunden müssen (abgesehen von
der dreifachen Reinigung der Kopfhaut) die Haare 3—4 Finger
breit rings um die Wunde kurz abgeschnitten werden. Bei
gröfseren Kopfwunden ist der ganze Kopf zu rasieren. Mit be-
sonderer Sorgfalt sind im Falle einer Verwundung die Achsel-
höhle, der Nabel und die Schenkelfalte zu reinigen, ebenso die
Nägel bei blutiger Verletzung an Händen oder Füfsen. Schwierig-
keiten verursacht oft die Reinigung der geschwärzten Hände bei
Schlossern, Maschinenarbeitern u. s. w. Hier mufs immer von
Neuem gebadet und gebürstet und immer von Neuem mit Benzin
abgerieben werden. Statt Benzin kann man auch Schwefeläther,
lerpentin, Spiritus oder Kölnerwasser benutzen, zumal wenn man

H«nflf( X.iT^^
kleine viereckige Tücher, nicht die üblichen langenHandtücher, welche im Herabhängen leicht besudelt werden. Niemals be-nutze man ein Handtuch von zweifelhafter Reinheit'

rp«,-iLf'Ä^"^'"°'^''^^°'w^''.?"'^" täglichen Reinigung ihres

SZl Schwämme oder Waschlappen nicht benutzen. Diesllben sind

Th l/r"- tr''?^
^^'^^ .können „unreine Haut" bewirken. Man wasche

SSÄTen^"^^^^^^^ narsgemachten!

EuppRBCUT, Krankenpflege.
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Ol-, Salben- oder Pflasterkrusten von der Haut abzuwischen hat.
Die genannten Flüssigkeiten verursachen übrigens in der Wunde
heftiges Brennen

; auch sind dieselben feuergefährlich. Man hüte

Fig. 216^

Mittel zur ersten Reinigung und zum ersten Verband einer Wunde.

sich deswegen vor zu reichlicher Anwendung derselben, komme
damit dem Lichte nicht zu nahe und lasse die Benzin- oder

Ätherßasche ?iie?nals offen stehen! Man drücke vielmehr immer
nur einen kleinen Wattebausch auf

die Mündung der betreffenden Flasche,

kehre dieselbe um, verschliefse sie

sofort wieder und reibe nun mit der

wenig befeuchteten Watte leise die

Haut ab. Wo man viel mit Wunden
zu thun hat, z. B. im Krieg und in

Krankenhäusern, da pflegt man wall-

nufsgrofse Bäusche von Watte, Jute,

Holzwolle oder Moos in weiche Gaze-

stückchen einzuhüllen und in grofser

Anzahl (trocken oder unter antisep-

tischer Flüssigkeit) aufzubewahren.

Derartig vorbereitete Bäusche nennt

man Tvpfe?^ oder künsiliche Schwämme

(Fig. 217). Zur wiederholten Reinigung der Haut beim Verband-

wechsel genügt gewöhnlich das leise Abwischen der Haut mit

einem derartigen in Carbol- oder Sublimatlösung getauchten Watte-

bausch oder Tupfer. Krusten und Schuppen schabt man behutsam

Fig. 217.

Tupfer (sog. künstlicher

Scliwamm).
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von der Haut mit dem Fingernagel, mittelst eines Spatels (Fig. 289)

oder einer Pincette (Fig. 298).

Zur ersten Reinigung eines frisch Verwundeten gehören dem-

nach zahlreiche Dinge, nämlich, wie in Fig. 216°' zu sehen ist:

Seife und Bürste, warmes Wasser und saubere Tücher, Sublimat-

lösung 1:1000, Wundwatte und Benzin, nötigenfalls Kamm,
Schere und Rasiermesser, dazu Waschschalen für die Reinigung

der eigenen Hände und zum Eintauchen der Wattebäusche, ferner

eine Spülkanne (Fig. 243) oder eine Giefskanne, auch eine saubere

Unterlage, um alle diese Gegenstände darauf auszubreiten, end-

lich ein Eimer oder eine Wanne zur Aufnahme der verbrauchten

Flüssigkeiten und Wattestücke.

Man sei bei der Rei?iigmig verwundeter Körperteile durch-

aus unverdrossen! Diese anscheinend niedrige Handreichung ist

für die glückliche Heilung des Verwundeten von gröfster Wich-
tigkeit! Zweierlei Fehler werden bei dieser Reinigung öfters ge-

macht : 1 . die beim Abwischen beschmutzten Tücher oder Watte-
bäusche sieht man bisweilen in der Verbandschale auswaschen
und nochmals zum Abwischen des Verwundeten benutzen. Das
ist falsch, denn das antiseptische Wasser in der Verbandschale
wird dadurch verunreinigt. Man werfe jedes beschmutzte Stück
alsbald in den Eimer und wasche mit immer neuen Tüchern oder
Wattebäuschen! — Es ist 2. ein Fehler, Blut oder Eiterlachen
aus einer Wunde herauswischen oder herausdrücken zu wollen.
Durch die Entfernung des Blutgerinnsels kann eine frische Wunde
von Neuem anfangen, zu bluten, und Eiter aus einer Wunde zu
entfernen, ist Sache des Arztes. Pfleger und Pflegerinnen sollen
das Innere der Wunden in Ruhe lassen! Nur gröbere Verun-
reinigungen (Haare, Stroh, angetrocknete Lappen, Holz- oder Stein-
splitter, Insekten u. s. w.) dürfen sie entfernen, wenn es sich
mühelos ausführen läl'st.

§ 39. Wenn ein Notyerband für blutige Verletzungen
bis zur Ankunft des Arztes anzulegen ist, so gelten im allge-
meinen dieselben Regeln, welche auf Seite 4 für den Notverband
bei unblutigen Verletzungen gegeben wurden. Also : den verwun-
deten Körperteil behutsam entblöfsen und besichtigen! an dem
verwundeten Gliede nicht unnötig herumtasten ! das verletzte Glied
durch eme Mitella oder einen anderen feststellenden Verband
(beite 5—8) vor schädlichen Bewegungen schützen! Ferner ver-Mre man im Falle einer Blutung nach § 34, im Falle einer
Ohnmacht nach § 93 Das Wichtigste aber ist die Reinheit der
helfenden Hände, die Reinigung der Haut an der Wunde und —
die saubere Bedeckung der Wunde. Am besten bedeckt man biszum Eintreffen ärztlicher Hilfe die Wunde mit einem feuchten
Umschlag. Man wringt ein sauberes Tuch in kühlem, klarem
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Wasser aus, legt es sanft auf die verwundete Stelle, wickelt darüber
(nicht zu fest!) ein zweites Tuch oder eine Binde (allenfalls auch
ein Band oder eine Schnur) und lagert das verwundete Glied
hoch! Dem Wasser kann man etwas Wein, Branntwein oder
Essig zusetzen. Am besten befeuchtet man den Umschlag mit
Bleiwasser oder mit 1 o/o essigsaurer Thonerdelösung. Durch wieder-
holtes nachträgliches Befeuchten des Verbandes vermeidet man
dessen Austrocknung. Zum Beispiel: man giebt einem fortzu-

schaffenden Verwundeten eine Flasche mit stark verdünntem Wein
oder Essig auf den Weg, woraus derselbe sowohl seinen Verband
wie seine Lippen befeuchten kann. Nach dem Vorbilde des
Samariters kann man anstatt eines feuchten auch einen in Öl
getränkten Notverband auf die Wunde legen (oder einen mit
Sahne, Butter oder Fett bestrichenen Lappen) und darüber ein

sauberes Tuch binden. Weniger gut, als ein feuchter oder öliger,

ist ein trockener Notverband für Wunden, weil derselbe auf den
Wunden festklebt und später unter Schmerzen langsam abgeweicht

werden mufs. Im Notfall mufs man aber auch zu einem ti'ockmen

Notverband seine Zuflucht nehmen, um die Wunde wenigstens

vor Staub, Schmutz, Sonnenglut, Insekten u. s. w. zu schützen.

Man umhülle in solchem Falle das verwundete Glied dick mit sau-

beren Sägespänen, Torfmull, Moos, Löschpapier, Watte, trockenen

Tüchern oder dergleichen und befestige das durch umgewickelte

breite Tücher oder Binden, die man im Notfall aus den eigenen

Kleidern oder aus denen des Verwundeten reifsen mufs.

Im Anfang des 16. Jahrhunderts herrschte in Frankreich die Sitte,

Schufswunden mit siedendem Holhmderül auszubrennen, weil man sie füi-

vergiftet hielt. Der 19 jährige Wundarzt Ambroise Parö hatte nach einem

Gefecht zwischen Franzosen und Italienern eine schlaflose Nacht, weil ihm

das Öl ausgegangen war und er einen Teil seiner Verwundeten ungebrannt

lassen mufste. Diese heilten aber besser, als die Gebrannten und a,l8 Parö

später berühmt und einflufsreich wurde, schaffte er jene grausame Sitte ab.

TJeber den heutigen Notverband bei Schufswunden im Kriege vergl. § 135.

§ 40. Die Verbandtasche der Schwestern und Kranken-

pfleger, welche (in der Gemeindepflege) in die Lage kommen

können, bei frischen Wunden einen Notverband anzulegen, sollte

enthalten : eine Schere zum Aufschneiden der Kleider, Abschnei-

den der Haare und Zurechtschneiden der Verbandstoffe (Fig. 240''),

eine Reinigungsbürste (Fig. 216), ein Stück Seife, einen Kamm,
50—100 Gramm Wundwatte, 50 Gramm Äther, 30 Gramm Blei-

essig (vergl. § 44 unter Bleiwasser), Pincette und Spatel, einige

dreieckige Tücher von weifser Baumwolle, einige Mullbinden, ein

Fieberthermometer. — Schere, Pincette, Spatel und Thermometer

befinden sich am besten in einem kleinen Lederetui (Fig. 440),

die Flaschen in Metallhülsen (Fig. 218), die Seife in einer Zink-

blechdose; Watte, Tücher und Binden in einem Pappkasten, —
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Fig. 218.
FlaschenhUlse aus

Metall.

alles zusammen in einer Handtasche (Fig. 216'' bei a). So ausge-

rüstet wird man in jedem Falle (auch wenn Wasser und Wasch-

schalen nicht erreichbar wären) einen Ver-

wundeten reinigen, ihm einen Notverband an-

legen, ihn durch Einflöfsen von 10 Tropfen

Äther stärken und feststellen können, ob er

Wundfieber hat oder nicht (vergleiche § 56

und § 120).

§ 41. Wann soll der Verwundete in

ärztlielie Behandlung kommen? Nach-

dem die Schwester die erste Reinigung und
die Anlegung des Notverbandes besorgt hat,

soll sie für den Verwundeten unter allen Um-
ständen baldige ärztliche Hilfe in Anspruch
nehmen.

Eine Wunde kann sehr unbedeutend erscheinen
und doch kann aus ihr unter Umständen eine töd-
liche Nachblutung erfolgen, es kann durch sie eine
tödliche Blutvergiftung eintreten oder es kann in ihr eine Sehne, ein Ge-
lenk, ein Nerv, ein Eingeweide verletzt und der Verwundete dadurch der
Gefahr der Verkrüppelung oder des Siechtums ausgesetzt sein! Diese
Gefahren möglichst abzuwenden, ist nur der Arzt imstande und auch nur
dann, wenn seit der Verwundung nicht mehr als ein Tag verstrichen istl

Während bei unblutigen Verletzungen die ärztliche Hilfe
etwas länger Aufschub duldet (§ 7), so soll eine blutige Verletzung
möglichst innerhalb der ersten 24- Stunden von einem Arzte „anti-
septisch" versorgt werden!

§ 42. Bie antiseptische Wundbehandlung (erfunden von
dem englischen Arzte Joseph Lister um das Jahr 1866) stellt
einen Ungeheuern Fortschritt der ärztlichen Kunst dar und entfaltet für
die Verwundeten einen früher ungeahnten Segen. Während bis in die
60 er Jahre unseres Jahrhunderts sowohl Verletzungs- als Operationswun-
den verhältnismäfsig häufig einen üblen Ausgang nahmen und namentlichm Krankenhäusern die Verwundeten und Operierten in erschreckender An-
zahl von Wund- und Eiterfieber, von Wundrose und von dem sog. Wund-
oder Hospitalbrand dahingerafft wurden, so kommen seit Einführung der
antiseptischen Wundbehandlung diese bösartigen Feinde der Verwundeten
nur noch ganz ausnahmsweise vor, und immer sicherer und kühner hat sich
dadurch die operative Kunst gestaltet. Freilich ist die antiseptische (fäul-
mstvtarige) Wundbehandlung so schwierig und so verantwortungsreich, dafs
dieselbe nur von Ärzten geübt werden kann und aufserdem erfordert die-
selbe so zahlreiche, kunstvoll und kostspielig vorzubereitende Hilfsmittel,
dals sie am besten in Krankenhäusern, weniger gut in Privathäusern und
nur notdurftig m den Hütten der Armut oder auf Schlachtfeldern durch-
zufuhren ist. - Trotzdem müssen Pfleger und Pflegerinnen von der anti-
s^ptischen Wundbehandlung soviel wissen, dafs sie im Krankenhaus dieArzte dabei verständnisvoll unterstützen und in der Gemeindepflege Ver-wundete zweckmäfsig verbinden können. Sie mögen daher zweierlei
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1. Die antiseptische Wundbehandlung erfordert von Jedem,
der mit Wunden zu thun hat, eine bis ins Kleinste getriebene
Sorge für Reinlichkeit bei allen Handreichungen!

2. Die antiseptische Wundbehandlung erfordert eine ganz
besondere Zubereitung, Aufbewahrung und Verwendung der für
den Wundverbnnd gehrauchten Hilfsmittel, als da sind: Wund-
wässer, Wundstreupulver, Wundsalben, Tupfer und Schwämme,
Nähnadeln und Seidenfäden, Unterbindungsfäden, Drainageröhren,
Verbandstoffe, Verbandgeräte u. s. w.

Was die Reinlichkeitssorge bei der antiseptischen Wundbe-
handlung anbetrifft, so war davon in § 35—38 die Rede und auch
in den folgenden Paragraphen wird noch viel davon die Rede sein.

Einen wirklichen Begriff von der „chirurgischen" oder „antisep-
tischen" Reinlichkeit kann man sich aber nur unter der Leitung
eines antiseptisch geschulten Arztes erwerben.

Auch die antiseptisshe Zubereitung, Aufbewahrung und Ver-
wendung der verschiedenen Wundbehandlungsmittel kann nur in

einem chirurgisch geleiteten Krankenhause gründlich erlernt wer-
den. In den folgenden Paragraphen (§ 43—53) sollen diese Hilfs-

mittel der antiseptischen Wundbehandlung genauer besprochen
werden.

§ 43. Aiitiseptische LSsungen und ihre Verwendung'. — 1 : 1000
Sublimatlösung (1 Teil Quecksilbersublimat in 1000 Teilen Wasser gelöst)

ist ein billiges und .wirksames Mittel zum Reinigen der Hände des Pflege-

personals und der Arzte, ferner zum Reinigen der Haut der Verwundeten
und der zu Operierenden, endlich zum Ausspülen kleinerer Wunden. —
Diese Lösung verdirbt Stahl und Eisen, ätzt bei längerer Berührung die

Haut an und ist giftig! Man darf deswegen Sublimatlösung nur in irdenen

oder in gläsernen Gefäfsen benutzen, Metallinstrumente damit nicht in Be-

rührung bringen, sie zu feuchten Umschlägen oder Wundverbänden nicht

verwenden, ebensowenig zum Ausspülen des Mundes oder des Darmes oder

gröCserer Wundhöhlen, namentlich nicht bei schwachen Kranken und bei

Kindern

!

2V2% Carbolsäurelösung dient zum Eintauchen der Instrumente^ und

der Schwämme bei Operationen. — Da Carbolsäure ein Gift ist, so eignet

sich dieselbe nicht zum Ausspülen der Wunden und nicht zum Wundver-

band. Selbst das Reinigen der Haut mit dieser Flüssigkeit ist bei Kindern

bedenklich

!

5> Carbolsäurelösung dient zum Aufbewahren der Schwämme, Tupfer,

Seidenfäden, Drainageröhren und Operationstücher, ferner zum Reinigen

der Katheter und Morphiumspritzen, auch zum Reinigen der Hände, wenn

man ansteckende Kranke oder Leichenteile angefafst hat (§ 37). — Als

ätzendes Gift darf diese Lösung an Wunden vom Arzte nur mit gi-ofser

Vorsicht gebraucht werden.

30/0 Borsäurelösiing dient (erwärmt) zum Ausspülen der Blase.

V3% SaliculsäurelSsung ist das einzige ungiflige Wundivasser ! Man

könnte davon ohne Schaden ein Liter trinken. Sie dient deswegen zum

Ausspülen gröfserer Wunden, besonders bei Kindern. (Als dauernd be-

nutztes Mundwasser verdirbt Salicylsäurelösung die Zähne!)

Bleiwasser ist ein sehr zweckmäfsiges Mittel zum feuchten Wundver-

band bei kleineren Verletzungen und zum kühlen Umschlag (^ !>() bei
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schmerzhafter Entzündung. — Für Umschläge auf das Auge ist Blei-

wasser zur Hälfte mit Wasser zu verdünnen. Innerlich eingenommen ist es

giftig (§ 93).
"
l_2<»/o essigsaure Thonerdeiösunt/ ist entschieden das beste Mittel zum

Ausspülen der tVunden, sowie zum feuchten Wundverband (siehe S. 114).

Auch ist sie bei äufserlicher Anwendung nicht giftig. Leider ist sie etwas

teuer und verdirbt Metallinstrumente.

Yo_to/o Chamuleonlösung (übermangansaure Ralilösung) ist ein billiges,

geruchtilgendes Mittel zum Abwaschen übelriechender Gummiunterlagen und

Luftkissen, auch zum Abspülen stinkender Wunden.
'/2"/o Kreolinlösung benutzt man mit Vorteil zum feuchten Verband

übelriechender Wunden und Geschwüre.

§ \A. Die Herstellung antiseptischer Lösungeu ist ein Geschäft,

welches die Schwestern bei der Pflege chirurgischer Kranker häufig be-

sorgen müssen. Hierbei ist die gröfste Sorgfalt anzuwenden, denn zu

schwache Lösungen erfüllen ihren Zweck nicht, zu starke Lösungen hin-

gegen wirken ätzend oder vergiftend! Es ist deswegen ganz unstatthaft,

z. B. aus einer mit Carbolsäure gefüllten Flasche nach Belieben etwas in

ein mit Wasser gefülltes Waschbecken zu giefsen und zu glauben, nun
habe man eine richtige Carbolsäurelösung. Man bediene sich vielmehr bei

der Bereitung antiseptischer Lösungen ausschliefstich solcher Gefäße, deren
Ratminhalt (Qemichlsinhall) man kennt und aufserdem einer Mefskanne
(Fig. 219) mit ablesbarer Inhalts - Stufenleiter. Ferner erinnere man sich,

dafs ein Liter Wasser 1000 Gramm wiegt. Um also eine

einprozentige Lösung herzustellen, mischt man 10 Gramm
des antiseptischen Stoffes zu 1 Liter Wasser; um eine
2'/2prozentige Lösung zu machen, mischt man 25 Gramm
zu 1 Liter Wasser u. s. w. In Privathäusern hat man
nicht immer eine Mefskanne, wohl aber Gefäfse von be-
kanntem Rauminhalt zur Hand, nämlich Efs- oder Kaffee-
löffel und Weinflaschen. Ein Efslöfifel enthält 15 Gramm,
ein Kaffeelöffel 5 Gramm und eine Weinflasche enthält
^/4— 1 Liter. Damit kann man antiseptische Lösungen
hinreichend genau in folgender Weise bereiten: I'ig- 219.

Sublimatlösung 1 : 1000. Man halte sich eine Auf- Mefskanne.

lösung von Sublimat in Spiritus (1 : 10) vorrätig. Davon
thue man 2 Kaffeelöffel in ein Liter oder r/2 Kaffeelöffel in eine Wein-
flasche voll Wasser. — In den Apotheken giebt es auch Pastillen (Plätz-
chen) zu kaufen, welche V2 oder l Gramm Sublimat enthalten. Dieselben
kann man bequem mit sich führen und in einer Wein- oder Literflasche
voll Wasser auflösen.

Um Carbolsäurelösung zu bereiten, mufs man zunächst die reine Car-
bolsäure, welche einen eisähnlichen, festen Körper darstellt, flüfsig machen.
Dies geschieht durch Zusatz von lü7o Wasser, Spiritus oder Glycerin. Von
^Lf% 90 prozentigen, flüssigen Carbolsäure giebt man einen
Efsloäel voll zu einer mit Wasser gefüllten Weinflasche, um eine 2'/-.- bis
3prozentige Carbollösung, hingegen zwei Efslöffel voll, um die öprozentiffe
Lösung herzustellen. •

°

.
Borsäurelösung i'^jo. IV2 Efslöffel voll Borsäurekrystalle in einer

Weinflasche oder 2 Efslöffel voll Borsäure in einem Liter warmen Wassers
aufzulösen.

_
Salicylsäurelösung Vfjo. 1/2 Kaffeelöffel voll Salicylsäurepulver in

einem Liter oder m einer Weinflasche voll warmen Wassers umzuschüttein.
Wenn sich nicht alles löst, so ist das unbedenklich.
•

1 ^.''f
ist in den Apotheken fertig zu kaufen. Man kann es sich

jederzeit selbst bereiten, indem man 20 Tropfen Bleiessig in einen Tassenkopf
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oder Suppenteller voll Wasser tröpfelt und umrührt, bis eine milchweifs©
Trübung entsteht. (Für die Augen nur 10 Tropfen 1)

Essigsaure Thonerdelösiing l-2''/o. Man giefse von der in den
Apotheken käuflichen sogen. Eurow'schen Lösung (12proz. Liquor der
essigsauren Thonerde) 5-10 Efslöffel voll in eine Weinflasche voll Wasser— Die Burow sehe Lösung kann man sich selbst machen. Man mischt
60 Gramm Alaun, 100 Gramm Bleizucker und 800 Gramm destilliertes
Wasser, stellt die Mischung 4 Tage an einen kühlen Ort und erhält dann
durch filtrieren den l2prozentigen Liquor. — Oder aber: man läfst
1000 Teile Thonerdehydrat mit 800 Teilen verdünnter Essigsäure bei iO»-
Temperatur 36 Stunden lang stehen und filtriert dann. Man erhält so einen
15proz. Liquor, von welchem man 3 oder 6 ECslöffel in einer Weinflasche
voll Wasser löst, je nachdem man eine Iproz. oder 2proz. Lösun«^ der
essigsauren Thonerde zu haben wünscht.

°

Übermangansaure Ralilösung. Man wirft wenige Körnchen des roten,
Krystalls in ein mit Wasser gefülltes Glas oder Waschbecken und rührt
um, bis eine hellrosa oder violette Färbung entsteht.

Creolin, 1 Theelöffel auf 1 Liter Wasser.
Am besten verwendet man zu allen diesen Auflösungen deslillierles

und filtriertes Wasser. Indessen lehrt die Erfahrung, dafs abgekochte»
Wasser, ebenso das Wasser aus einer guten städtischen Wasserleitung voll-

ständig ausreicht. Im Not-
fall kann man sich auch
mit gewöhnlichem Brun-
nen- oder Quellwasser be-
gnügen. Immer thue man
zuerst die antiseptische
Arznei, dann erst das Was-
ser in das Mischgefäfs und
rühre oder schüttele tüch-
tig , damit die Auflösung
eine vollständige sei. — Bei
gröfserem Verbrauch (in

Krankenhäusern) füllt man
• die antiseptischen Lösun-
gen nicht in Weinflaschen,
sondern in grofse 10 Liter-

flaschen (Fig. 220), wohlverschlossen durch eingeriebene Glasstöpsel (ver-

gleiche auch Fig. 261). Da die meisten der antiseptischen Lösungen giftig

sind, so bewahre man sie mit Vorsicht auf und lese vor dem Gebrauch
jedesmal die Aufschrift des Erkennungszettels. Statt des letzteren dient

in Krankenhäusern ganz zweckmäfsig eine besondere Färbung der ver-

schiedenen antiseptischen Lösungen, so' dafs man auf den ersten Blick er-

kennen kann, welche Lösung man vor sich hat. Zum Färben dient ein

geringer Zusatzvon Carmin oder Anilin.

§ 45. AuCser den soeben genannten antiseptischen Lösungen benutzt

man noch zahlreiche andere Arzueien für die Behandlung der Wunden.
Die wichtigsten davon sind folgende:

Benzin oder Schwefeläther. Hierüber ist § 38 nachzulesen.

Absoluter (wasserfreier) Alkohol. Derselbe dient zum Aufbewahren

von Seide, Catgut, Nadeln, Trokarröhren
,
Kathetern, in Glasbücbsen mit

eingeriebenem Stöpsel — Fig. 221 und 222.

Olivenöl. Wird benutzt zum Wundverband oder zum Abweichen von

Borken oder Krusten von der Haut durch Ölumschläge (Lint, Gaze oder

Watte in Öl ausgedrückt, darüber Wachspapier und Binde, — täglich zu

erneuern). — Auch Salben- und Pflasterreste pflegt man von kranker Haut

Fig. 220.
Tisch mit Flaschen und Schalen.
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Fig. 221.
Seide auf Rollen

(unter Alkohol oder

5proz. Carbolsäure).

mit Öl abzureiben. Endlich dient Öl bisweilen zum Einölen der Finger
und mancher Instrumente. — Öl soll man niemals in offenen Schalen auf-

bewahren (weil es sich darin mit Staub bedeckt!), sondern in wohlver-
schlossenen Flaschen. Das Eintauchen von Instrumenten, Pinseln oder
Fingern in die Ölflasche ist verboten, weil dadurch das Öl trübe und unrein
wirdl Nur ganz klares Öl darf benutzt werden.

Morphixmlösung und Cocainlösung (beide 2%)
benutzt man, um Schmerzen zu stillen oder um bei

bevorstehendem Verband, operativem Eingriff, Trans-
port u. s. w. Schmerzen zu verhüten. Man spritzt

davon {jedoch nur auf ärztliche Anordnung!) eine
halbe bis ganze Pravaz'sche Spritze voll unter die

Haut oder man bepinselt damit die schmerzende
Wunde. — Beide Lösungen müssen vollständig klar
sein. Das Fläschchen mufs weithalsig, mit einge-
riebenem Stöpsel und mit deutlich erkennbarer Auf-
schrift versehen sein. — Giftl — (Vergleiche Fig. 273
und 274).

Höllensleinlösung dient zum Bepinseln wunder
Haut- oder Schleimhautstellen, auch zu Einspritz-
ungen in Wundkanäle. Man benutzt Lösungen von
verschiedener Stärke (lo/oo zu Einspritzungen in die
Blase, '^»/o zum Bepinseln kranker Augen, S^/o an
Geschwüren der äufseren Haut). Wenn Höllenstein-
lösungen nicht in brauner oder schwarzer Flasche
aufbewahrt werden , so verderben sie. Auf Haut
und Wäsche erzeugt Höllenstein schwarze Flecke,
die durch 10 > Jodkalilösung beseitigt werden
können.

Höllensteinslifte (Fig. 317) dienen hier und da
zum Atzen solcher Wunden, aus denen das fleisch
herauswuchert. Gespitzt werden dieselben durch
Abreiben mit feuchter, gereinigt durch Abreiben mit
trockener Watte. Sie sind im Dunkeln aufzube-
wahren.

Jodoform, siehe den folgenden Paragraph.
§ 46. Eine weitere Art der Wundarzneien sind

die Wund-Streupulver. Hier sind zu nennen:
1. Das Zinkslreupulver. Besteht aus Zink-

blumen und Stärkemehl zu gleichen Teilen. Man
kann damit nässende Hautausschläge und kleine
Hache Hautwunden rasch zur Heilung bringen.

a..
Teerslreupulver. Besteht aus 1 Teil

flüssigem Teer mit 3 Teilen Gips (zusammengerieben).Man bedeckt damit reichlich und mehrmals täglich
stinkende Geschwüre und brandige Wunden

Lindenkohle oder Torfmull. Dienen dem-
selben Zweck wie das Teerstreupulver.

^ft^-fOdoform ist ein giftiges, goldgelbes
sufshch riechendes Pulver. Man darf dasselbe n«;
unter Vorwissen des Arztes, nicht täglich
und nur auf kleinere Wunden streuen

'

andauerndes Einstreuen gröfserer Mengen
und — geisteskrank werden kann! TJeber
eine Lage Watte oder

"

Arztes.

Fig. 222.
Katheter in reinem
Alkohol aufbewahrt.

nur in ganz kleinen Mengen
weil der Verwundete durch
dieses Mittels sehr hinfällig

„• , „ ; das Streupulver wickelt maneinen anderen Verband, je nach Verordnung des
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Fig. 223.

Pulverbläser.

§ 47. Da8 Einstreuen des Streupulvers auf Wunden oder kranke
Hautstellen geschieht entweder, indem man das Pulver ohne Weiteres aus

seiner Flasche oder Schachtel heraus-
schüttet oder, wenn nur kleine Mengen
nötig sind, mittelst Messerspitze, Spatel,
Löffel, Pinsel, Puderquast, Wattebausch,
Streubüchse oder Pulverbläser. Das letzt-

genannte Instrument (Fig. 223) hat bei a
einen abschraubbaren Pulverbehälter
und wird durch Druck auf die Gummi-
pumpe (b) in Betrieb gesetzt. Welches
Instrument man auch beim Einstreuen
benutzen möge, niemals berühre man

damit die Wunde und streue imme?- nur aus der Ferne, um durch das
Instrument nicht die Wunde und durch die Wunde nicht das Instrument
zu besudeln!

§ 48. Salben , SalbeumuH nud Pasten. Bei der Behandlung
der Wunden spielten die Salben früher eine viel gröfsere Rolle als jetzt.

Bei kleinen, oberflächlichen und trocknen Wunden benutzt man noch
folgende Salben: 1. Borsalbe (3 Teile Borsäure mit 30 Teilen Vaseline)
oder 2. Balsamsalbe (3 Teile peruvianischer Balsam mit 3ü Teilen Vaseline
verrieben). — Soll ein Salbenverband angelegt werden, so bedarf man eines

sauberen Tellers oder einer sauberen Plalle (Fig. 223") und eines Spatels

(Fig. 289), den man durch ein Messer oder
einen Löffel ersetzen kann; ferner eines kleinen

Läppchens aus Leinwand, Shirting, Nessel, Bar-
chent oder Lint. Niemals darf man die Salbe

mit den Fingern aus der Salbenbüchse heraus

und auf das Läppchen slreichen! Um das un-

saubere und zeitraubende Salbenstreichen zu ver-

Fig. 223^. meiden, kann man in der Apotheke die verschie-

Salbenläppchen auf weiCser denartigsten Salben gleich fertig auf Mull ge-

Platte. strichen unter dem Namen „Salbenmull" kaufen.

Von diesem schneidet man Läppchen nach Bedarf

mit der Schere ab, um sie auf die Wunde zu legen. Darüber trockne

Wiindtvatte und Binde! (§ 54).

Eine Paste ist eine zähe Salbe, welche man auf oberflächlich wunde

Hautstellen streicht. Sie soll als Schutz auf der wunden Haut zu einer

Kruste eintrocknen. Eine vielgebrauchte derartige Paste ist die Salicyl-

paste (1 Teil Salicylsäure, 25 Teile gelbe Vaseline und je 12 Teile Zink-

blumen und Stärkemehl). Man reibt sie täglich mit Ol ab und streicht sie

wieder neu auf, bis das Wundsein der Haut verschwunden ist. Wasser ist

hierbei zu vermeiden!

§ 49. Tupfer und Schwämme. Mit dem ersten besten Schwämme

einen Verwundeten (oder eine Wöchnerin) zu waschen, wäre entweder grobe

ünwifsenheit oder grober Leichtsinn (siehe § 36 — 38). Man benutzt zum

Reinigen der Verwundeten ausschlieflich Wundwatte oder die sogenannten

künstlichen Sclmümme (Tupfer, Fig. 217), hergestellt aus Wundwatte, Holz-

wolle, Moos oder Jute. — Zum Auftupfen des Blutes bei Operationen be-

nutzt man allerdings Schwämme. Diese Operalions-Scimämme darien. aber

keinem anderen Zwecke dienen und müssen mit der gröfsten Sorgfalt und

Gewissenhaftigkeit in folgender Weise vorbereitet werden: möglichst weiche

Schwämme werden durch Klopfen und wiederholtes Auswaschen in heifsem

Wasser vom gröbsten Schmutz und Sand gereinigt und dann gebleicht.

Um Schwämme zu bleichen, wirft man sie in ein Waschbecken mit starker,

dunkelvioletter Lösung von übermangansaurem Kali. Nach einigen Stunden
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giefst man diese Lösung von den schwarzgofärbten Schwämmen ab und
wäscht letztere wiederholt in Wasser aus. Darauf bringt man die Schwämme
in eine 2 proz. Lösung von unterschwefiigsaurem Natron und setzt dieser

pro Liter 20—30 Tropfen reine Salzsäure zu. Unter Umrühren, nötigenfalls

unter weiterem Zusatz von unterschwefiigsaurem Natron und Salzsäure fängt
das Wasser bald an, sich milchig zu trüben und nach Schwefel zu riechen.

Alsdann werden die Schwämme schön weifs und sauber herausgenommen.
Dieselben werden nun in 2 '/a proz. Carbolsäure
ausgewaschen und in einem Glastopf mit einge-
schliffenem Deckel unter 5 proz. Carbolsäure auf-
bewahrt (Fig. 224). Zum Gebrauch bei Operationen
nimmt man die nötige Anzahl von Schwämmen
mit einer Kornzange aus der Aufbewahrungs-
büchse und legt sie in eine Schüssel mit 272 proz.
Carbol- oder 1 : 1000 Sublimatlösung. Nach jedes-
maligem Gebrauche werden die Schwämme wieder-
holt in heifsem Wasser ausgewaschen, liegen dann
einige Stunden in Wasser mit Zusatz von Seifen-
spiritus und dai-auf eine Nacht hindurch in lOproz.
Carbolsäure. Zuletzt kommen sie wieder in die
Aufbewahrungsbüchse mit 5 proz. Carbol zurück. Fig. 224.
Jede Woche mufs die Carbolsäure in der Auf- Schwämme und Tupfer,

bewahrungsbüchse erneuert, je nach Bedarf mufs 5 proz. Carbolsäure auf-

das Bleichen der Schwämme wiederholt werden bewahrt,

(vergleiche auch § 61).

§ 50. Seidenfäden und Catgut. Zum Zunähen der Wunden und
zum Unterbinden der Blutgefäfse darf der Arzt nur ganz saubere, mit
der grofsten Sorgfalt zubereitete und aufbewahrte Fäden benutzen. Ge-
drehte, Tveifse Seidenfaden von verschiedener Stärke werden auf Holzrollen
gewickelt und IV2 Stunden lang auf einem kleinen Petroleumkocher in
5 proz. Carbolsäurelösung gekocht. Während des Kochens mufs man mehr-
mals etwas reine Carbolsäure zu-
giefsen. Die gekochten Seidenrol-
len werden, wie Fig. 221 zeigt,
unter 5 proz. Carbolsäure aufbe-
wahrt. Zum Gebrauch bei Opera-
tionen hebt man eine Rolle mit
der Kornzange aus der Aufbe-
wahrung-sbüchse und legt sie in
eine Schale mit Alkohol. Caigut
bereitet man aus feinen Darm-
saiten von verschiedener Stärke,
die man auf Glasrollen oder
Arzneiflaschen fest aufwickelt, in
eine wässerige Sublimatlösung
(1:1000) 12 Stunden lang einlegt
und dann unter Alkohol aufbe-
wahrt. Dem Alkohol setzt man
0,20/0 Sublimat und (zur Erhöhung
der Geschmeidigkeit) lü> Gly-
cerin zu. Auch unter Wach-

Pig. 225.
Glaskasten für Catgut oder Seide.

SrnffirSP '^"^ kf^'Lpan das Catgut aufbewahren. Zum
SaktS Fig. 225 abgebildete Glaskasten recht

I-r?ifha ^'-r 8 sogenanntes Chrom- CaUjul , das sich durch grofseHaltbarkeit auszeichnet, bereitet man so: 1 Teil Chromsäure 200 TVil!Carbolsäure, 4000 Teile destilliertes Wasser und 200 GeStsteileD™£
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zusammengethan. Nach 3 Stunden die Darmsaite herausgeholt, getrocknet
und in 20proz. öliger CarboUösung aufbewahrt.

§51. Nadeln und Nadelhalter. Metallfäden und Drahtschnürer.
Wenn der Arzt eine Wunde durch die Naht verschliefsen will, so ist es
(namentlich bei Operationen) Aufgabe der Schwester, die für die Wund-
naht erforderlichen Gerätschaften genau zu kennen und dieselben ohne
Zeitverlust gebrauchsfertig darzureichen. Man benutzt zur Wundnaht
gerade oder gekrümmte ISähnadeln von verschiedener Länge, Stärke oder
Krümmung (Fig. 227). Kurze, stark gekrümmte Nadeln benutzt man zur

d

Fig. 227.

Verschiedene Nähnadeln (bei d Umstechungsnadel).

Blutstillung und nennt sie Vmstechungsnadeln (Fig. 227 bei d). Man be-

wahrt die Nadeln trocken oder unter Alkohol in einem Glase auf. Es ist

darauf zu achten, dafs sie niemals rostig und immer scharf sind. Ueber

feinste Nadeln zur Darmnaht ist § 138 (gegen Ende) nachzulesen. Vor

dem Gebrauch fädelt man die Nadeln mit Seide oder Catgut em. Von

Wichtigkeit ist es , die eingefädelte Nadel , ehe man sie dem Arzte zum

Gebrauch tiberreicht, richtig in den NadeUialter einzulegen, weil durch

falsches Einlegen der Nadel unnötiger Zeitverlust entsteht. Man nehme,

wie Fig 228» und 228i^ es zeigen, den Nadelhalter in die rechte Hand, dte

Spitze der Nadel in die linke Hand und sehe in die Aushöhlung der Nadel
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hinein! Hier und da wird mit Silberdraht genäht. Diesen ßidelt man
ebenso ein, wie Seide und Catgut und sorgt gleichzeitig für einen Draht-

Fig. 228''. Hagedobn's Nadelhalter. Fig. 228\ Nadelhalter.

Fig. 228'=. DrahtschnUrer.

schriürer mg.22^% Kleine durchbohrte Glasplatten werden bisweUen mit
durchbohrten Bleiperlen Silberdraht und Eolzstäbchen zur sogenannten
Plattennaht verwendet, wie Fig. 226 es angiebt. Endlich dienen zum Ab-

J°°
Gewachsen solide Gummischnuren von Stricknadel- bis Blei-

w«lS ~
In

Gerätschaften sind vor dem Gebrauch in Carbol-wasser oder in Alkohol einzulegen!

^ornn!^t^<:
^^''Jji^a&eröhreii (Abflulsröhren für die flüssige Wundabson-

sfrh! ^"-'^v.
Verletzungen und Operationen gebraucht.

habeSeMift biX?'"" Ä^^'"^^
i*^«^^.

rotem) Gummischlauch Sndnaoen Uleistitt- bis Daumenstarke. Mit der in Fig. 229 absebildfttfin Lnrh.eisenzange schneidet man seitliche Löcher in den SchlauchlS iS Fi^^und bewahrt ihn unter öproz. Carbolsäure auf (Fig. 231) Zum GelSauch

übeSt"'^« t passendes Stück Drainagerohr ^mit der Schüre ab JnS
^L™'« 7«nJ'"^! ^'K ™*

i° ^^g- 232 abgebUdeten Kornzange(1.ISTEE 8 Zange) oder auf einer Sonde (wie in Fig 233) aufffesnanntwöhnlich mufs das der Wunde zugekehrteÄ des VraSrs mitS
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Lw^- ^^''^L*^!®'^^".'"^." Drainrohr hält entweder von
selbst in der Wunde fest oder es wird vom Arzte an die Haut genäht oder

Fig. 229. Fig. 230.
Locheisen-Zange zum Anfer- Drainageröhre, ängs-
tigen von Drainageröhren. schlungen.

Pig. 231.

Drainageröhren unter

5> Carhol.

man befestigt, damit es nicht in die "Wunde hineinschlüpfe, an dem heraus-

ragenden Ende eine Sicherheitsnadel (Fig. 234) oder einen Seidenfaden

(Fig. 230).
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§ 53. Mit Verbandstoffen bedeckt man die Wunden, um dieselben

vor Koibung und vor jeder, auch der feinsten staubförmigen Verunreinigung

zu schützen. Aufserdem soll der Verbandstoff die feuchte Absonderung aus

den "Wunden sanft heraussaugen. Ein guter Verbandstoff ftir Wunden mufs
deswegen nicht nur weich, slaiihdicltt und sauber, sondern auch entfettet sein.

Fettige Verbandstoffe (z. B. Wolle oder die gewöhnliche Tafelwatte) saugen
Flüssigkeiten zu schwer auf. — Den Anforderungen der Weichheit und
Staubdichtigkeit entsprechen sehr viele Stoffe. Natürlich wählt man solche,

welche nicht teuer sind, z. B. Baumwolle (in Form von Gaze, Lint, Wund-
watte) oder Sägespäne, Fliefspapier

,
Moos, Torfmull, Jute, Werg u. s. w.

Es bleibt Sache des Geschmackes, sowie des Kostenpunktes, welchem dieser
Stoffe man den Vorzug geben will. Nur mufs der gewählte Stoff nötigen-
falls durch Kochen in Kaliseifenlauge entfettet werden (so' entsteht z. B.
aus der Tafelwatte die Wundwatte) und auf alle Fälle mufs jeder zu Wund-
verbänden bestimmte Stoff gründlich gereinigt sein, nicht nur von sichtbarem

Fig. 235.
Zum Gebrauch vorbereitete Verhandstoffe (bei a
ein Moospolster, bei b Watte mit Salbenfleck,
beide auf untergebreiteten Leinentüchern).
Unter dem Tische bei e ein Kasten mit Ver-

bandstoffen.

fs \^^ nf.« i!nv L'^"^^^",
^''''^

T?.",
unsichtbaren giftigen Pilzkeimen

^«Sf JlT W^''^'''}^ ^""^ ^"""^^^ Einlegen der Verbandstoffe in heifsen

?S.l/SSfSr^ "^'^ ^Yf T^-änkung derselben mit antisepSunJ^ivsswlceiten siehe unten). Aufserdem ist dafür Sorge zu trafen dafs diV

^SA^lÄdlch ^-bandstoffe stets .S.L^Ä/llSSf c/ K 1

^^ch sauber vcrrvendel werden! - Jedermann weifsleicht Staub durch feine Spalten in undichte Kästen und Schränke e^ndnngt Wir wissen dafs dieser Staub für die wSn Sft enSt Man

Platte, SchüsToder LdnwZl t4lg"m ""^ ^""^

Die wichtigsten und brauchbarsten Verbandstoffe sind folgende:
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1. Gewöhnliche Tafehvatte oder Jule. Dieselbe dient nicht zum
Reinigen und Bedecken der Wunden, sondern nur zum Auspolstern der
Schienen {§ 17), zum Bedecken der Knochenvorsprünge bei mageren Kran-
ken und zum Schutze der Haut gegen den Druck steifer Gazebinden.

2. JodoforrrKjaze 20— SO^/o dient in kleineren
Mengen zum Bedecken oder zum Ausstopfen man-
cher Wunden. Sie wird in folgender Weise her-
gestellt: Entfettete, engmaschige, weiche Gaze
(MuH) wird getränkt in einer Lösung von 60 Jodo-
form, 1 Glycerin, 4 Golophonium und 200 Spiritus,
dann leise ausgedrückt und getrocknet. Zur Auf-
bewahrung schneidet man sie in lange Streifen,

wickelt diese auf eine Rolle und hängt letztere

in einen sogen, geschlitzten Kasten (Fig. 235").

Von dem heraushängenden Ende des Gazestreifens
kann man nach Bedarf abschneiden, ohne den
Kasten zu öffnen, was der Reinlichkeit za Statten

kommt.
3. Sublimatgaze '/a : 1000 dient zum grofsen

antiseptischen Wundverband (Seite 114 unter 3).

Dieser Verbandstoff wirkt weder bei Erwachsenen, noch bei Kindern giftig.

Nur darf man ihn nicht in nassem Zustande verwenden, weil er sonst auf
der Haut Pusteln erzeugt. — In einer Lösung von 3 Sublimat, 240 Glycerin,

600 Kochsalz, 3000 Spiritus und 3000 Wasser werden 40°' Mull getränkt,

mittelst Wringmaschine (Fig. 236) sehr stark ausgeprefst und dann ge-

Fig. 235\
Geschlitzter Kasten mit
Jodoformoraze-ßoUe.

Fig. 236.
Wringmaschine zur Bereitung antiseptischer

Verbandstolfe.

trocknet. Das Tränken geschehe in einem Kübel aus Eichenholz oder in

einem GefäCs aus emaillirtem Eisen, das Trocknen in einem staubfreien

Räume, das Aufbewahren in einem mit Glas gefütterten oder mit Ol ge-

strichenen Kasten. — SublimalrvaUe wird nötigenfalls ebenso bereitet.

4 Salicultvatte 47o oder lOo/o dient als Wundverband in solchen t allen,

in denen Sublimatverbände die Haut gereizt haben oder aus anderen Grün-

den nicht zuträglich sind. Auch als Verband bei Verbrennungen ist Salicyl-

watte zweckmäfsig. Sie wird hergestellt, indem man Wundwatte in einer

4proz. oder lOproz. Auflösung von Salicylsäure m Spiritus trankt und

dann trocknet.
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5. Borsäure-Lint {kxivz^eg Borlint genannt) ist ein guter Verband für
kleine Geschwüre. Man pflegt es in Wasser anzufeuchten und darüber
etwas Ölpapier zu legen. — Um es herzustellen, taucht man entfettetes

Lint (siehe unten bei 9) in eine Lösung von 1 Borsäure zu 3 Alkohol. Nach
dem Trocknen mufs das Borlint spröde Tafeln darstellen, die mit einer
glitzernden Kruste von Borsäurekrystallen überzogen sind.

6. Holzwolle besteht aus gereinigten und durch Sublimat 1 : 2000 des-
infizierten Sägespänen. Sie wird in Gazebeuteln in Form von „Polstern"
auf die Wunden gelegt.

7. Das Torfmoos,
einen sehr billigen und sehr
brauchbaren VerbandstofiF,

kann man sich im Walde
sammeln lassen und durch
Dampf oder Eintauchen
in 1 : 2000 Sublimatwasser
desinfizieren. Nach dem
Trocknen wird es zwischen
zwei Gazeblättern zu soge-
nannten Verbandpolstern Pig- 237. Verbandpolster.

{Fig. 237) verarbeitet.

Sehr schöne Moospolster kann man aus der sogenannten Moospappe^)
bereiten. Dieselbe bildet 2-3 Millimeter dicke Tafeln und besteht aus
zusammengepresstem Moos. Hiervon schneidet man beliebig grofse Stücke
ab, zieht sie langsam durch ein Gefäfs mit 1:2000 Sublimatwasser, legt
sie auf sauberer Unterlage (am besten auf einer Glasplatte) zwischen zwei
Gazeblätter und wartet einige Stunden. Alsdann ist die dünne Pappe zu
einem dicken, gleichmäfsigen Rasen aufgequollen, um welchen man die Gaze
durch einige Nähte befestigt. Das auf diese Weise mühelos, sozusagen
von selbst entstandene Polster, hängt man durch 24 Stunden in einem
trocknen Kaume auf. Gut geirocktiet, lassen sich diese Moospolster in
einer gJasgefütterten Kiste lange aufbewahren. Brauchbar sind dieselbenam besten in halbtrocknem Zustande.

Txr
^^"fser diesen selbstbereiteten Verbandstoffen gebraucht man für die

Wundbehandlung:
B Entfettete Watte, sogen. Wundwatte. Man stellt darans Tupfer

bälfden her
'
feuchte Umschläge oder die Bedeckung von Salbenver-

«,„11
sogenannte englische Charpie, ist ein lockerer, weicher Baum-

wollenstoff, den man auch durch weichen Barchent, Nessel oder Shirting
ersetzen kann. Man verarbeitet es zu Borlint (siehe oben unter 5) oder

gSt veJwenE
°" ^"""^ '''^ l^leineren feuchten Umschlägen kann man Lint

10. Schutzlaffet (auf Englisch : silk protective). Derselbe wird immernur in ganz kleinen Stückchen auf die Wunde un er den Verbind StVorher in Garbol- oder Sublimatwasser abzuspülen! Er soll das häfsliche

verhütfn?
^"'•^'^'^ ^'"^ n^ra.nili,-^ an deren Sn!

11. Gummipapier, Wachspapier, Oelpapier ^) verwendet man zu Priefs-nitzumschlagen (§ 87), zur Bedeckung feuchter wSverbäSe undweilen zum Schutz der Verbände (am Mund u. s. w ) oder zum Schu^^^^ de;Schienenpolsterung bei unreinlichen Kranken.
öcnutze aer

21 A'l,^?«?F«r-^'^P°^ ni'^'A''^''^*™m in Neu-Strelitz (Mecklenburg)
2) Aus der Fabrik von Dietrich in Helfenberg bei Dresden.

^

BuppRECHT, Krankenpflege.
g
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§ 54. TTundverband und Verbandwechsel. Nachdem
in § 43 — 53 die für die Wundbehandlung nötigen Hilfsmittel
besprochen sind, so entsteht die Frage: wie wird eine Wunde
regelrecht •) verbunden ? Auf sehr verschiedene Weise ! Am
häufigsten mit einem fettigen Salbenverband, mit einem feuchten
Umschlag oder mit einem grofsen trockenen antiseptischen Dauer-
verband.

1. Der Salbenverband. Ein Lintstückchen, wenig gröfser als

die Wunde, wird unter Zuhilfenahme nicht der Finger, sondern
eines Spatels, Löffelstieles oder Messers auf einer sauberen Unter-
lage dick mit Salbe bestrichen und mit der bestrichenen Seite

auf die Wunde gelegt. Darüber wird reichlich Wundwatte durch
eine weiche Binde befestigt. Alles wird täglich erneuert ! Jedes

Mal werden dabei die Salbenreste des vorigen Verbandes sorg-

fältig und leise von der Haut weggeschabt (Pincette oder Spatel)

oder weggewischt (Benzinwatte).

2. Der fetichte Wundumschlag. Eine stark fingerdicke Schicht

Wundwatte bedeckt man mit einer einfachen Lage weichen MuEs.
Von dieser mullbedeckten Watte schneidet man ein beliebig

grofses Stück mit der Schere ab, taucht es in einer gehörig grofsen

Schüssel unter eine 1—2proz. Lösung von essigsaurer Thonerde

und drückt dieses nasse Verbandstück wieder soweit aus, dafs es

nicht mehr trieft. Hierauf legt man es mit der Mullseite auf die

Wunde und befestigt darüber mit weicher Binde ein Stück Gummi-
oder besser Ölpapier. Letzteres mufs etwas gröfser sein, als das

feuchte Verbandstück. — Die Erneuerung dieses Verbandes ge-

schieht täglich. Statt der mit Mull bedeckten Wundwatte kann

man auch eine 4—8 fache Lage von Lint oder eine 12 fache Lage

von weichem Mull verwenden. Ebenso kann statt der essigsauren

Thonerdelösung, Bleiwasser oder Salicylwasser, — aber nicht

Sublimat- oder Carbolwasser — benutzt werden (§ 43).

Die Gröfse und Dicke eines Wu?idverbandes fliehtet sich

nach der Gröfse der Wunde und nach der Menge ihrer Abson-

derung. Im Allgemeinen soll der Wundverband nicht zu dünn

sein und soll die Wunde nach allen Seilen hin 1—2 Hände breit

überragen! Ueber das Darüberwickeln der Binden vergl. § 19.

3. Der trockene antiseptische Dauerverband. Auf die Wunde

kommt zunächst ein kleines Stückchen Jodoformgaze oder Schutz-

taffet (Silk) zu liegen. Darüber legt der Arzt reichlich Sublimat-

1) Über den „Notverband" für Wunden siehe § 39.

2) Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, dafs man dieselben Ver-

bandstofie beim Erneuern eines Wundverbandes nicht wiederbenutzen dartl

Man soll vielmehr Mal neue Verhandstotfe und jedes Mal neue Binden

nTmen ! Die abgenommenen Verbandstücke werden, jenachdem, entweder

vernichtet oder der „Wäsche" übergeben.
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mnll in Form von „Krüllgaze" (Fig. 238) oder in Form eines

lockeren „Gazeballens" (Fig. 238'^) und befestigt diese sogenannte

„verlorene Gaze" mit einer ebenfalls aus Sublimatmull gefertigten

Binde. Darüber schlägt er aul'serdem eine grofse, das verwundete

Glied rings umgreifende „Gazeplatte" (8— 10 fache Schicht von

Sublimatgaze, Fig. 239^—239«) oder ein grofses „Polster" aus Moos

T

Fig. 239" -239'^.
AnleguDgsweise der Verbandplatten und Polster.

oder Holzwolle (Fig. 237). Die Eänder der Platte oder des Polsters
werden mit Watte bedeckt und sodann wird alles mit mehreren
nais ausgedruckten Steifgazebinden sorgfältig umwickelt. Zuletzt
wird das verbundene Glied nötigenfalls auf einer wohlgepolsterten
Schiene mit Binden befestigt (§ 16-18). Dieser trockene „anti-
septische Dauerverband" kann Tage, selbst Wochen lang liegen

8*
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Die Erneuerung eines Verbandes nennt man einen Verbmid-
wechsel. Ein solcher Verbandwechsel ist entweder eine sehr ein-
fache oder eine sehr umständliche Handreichung, je nachdem
ein kleiner oder ein grofser Verband gewechselt werden soll. In
Krankenhäusern geschieht der Wechsel gröfserer Verbände nur
ausnahmsweise in den Krankenzimmern, weil dadurch das Be-
hagen der übrigen Kranken sowie die Ordnung und Sauberkeit
des Krankenzimmers gestört wird. Auch verbindet man die
Kranken nicht gern in ihrem Bett, weil dies unbequem und nicht
immer streng sauber wäre. A.m besten wechselt man alle (ji'öj^sereii

Verbände im Operationszimmer, wohin die Leichtkranken sich
zu Fufs begeben, die Schwerkranken mittelst Tragbahre getragen
oder mittelst Fahrbett oder Bettfahrhebel (Fig. 42"^, 44% 44^)

gefahren werden. Hier hat man alles ohne Zeitverlust zur Hand
und kann Schwerkranke (nötigenfalls unter Zuhilfenahme von
Lagerungsgeräten) auf einem sauberen und zweckmäfsigen Tische
bequem und sicher reinigen. Nur einzelne schwer fortzuschaffende

Kranke verbindet man in ihrem Zimmer, sehr unsaubere Kranke
im Badezimmer. Dort mufs ein Verband-Tisch, sowie ein gröfserer,

gut verschliefsbarer Glas- oder Blechkasten vorhanden sein, wel-

cher in sauberen Fächern alles Nötige zum Verbinden einschliefst

(Fig. 235, bei c).

Wenn der Arzt einen Verbandwechsel vornimmt, so haben
die Schwestern oder Krankenpfleger vorher, aber auch wälwend
des Verbandwechsels und ?iach demselben verschiedenerlei zu über-

legen und zu besorgen. — Die Vorbereitungen für den Verband-

wechsel sollen weder zu früh, noch zu spät geschehen. In ersterem

Falle würde der unvermeidliche Staub die zurechtgelegten Ver-

bandstoffe u. s. w. (wenn auch unsichtbar) besudeln und in letz-

terem Falle würden unnötiger Zeitverlust, unnötig lange Ent-

blöfsung der Wunde und unnötige Unruhe aller Beteiligten die

Folge sein. Vielmehr sollen unmittelbar vor Beginn des Ver-

bandwechsels folgende Dinge zurechtgestellt werden:

1. Für die Reinhaltung des Zimmers: ein Abfalleimer (Fig. 264)

und ein Eiterbecken (Fig. 241). BeimVerbandwechsel im Bett: eine

grofse Gummiunterlage oder ein grofses flaches Blechbecken.

2. Für die Reinigung aller beteiligten Hände: Seife, Eeini-

gungsbürste, grofse Flasche mit Sublimatwasser (1:1000) oder

Carbolwasser (2 '/2 "/o). Wo Wasserleitung nicht vorhanden ist,

sorge man für Waschbecken und Wasserkrug, zuletzt für ein

Handtuch.
3. Für die Lage?^u?ig des Kranken reinige man den Opera-

tionstisch, sorge für Lagerungskissen und nötigenfalls Lagerungs-

geräte (Fig. 26—36), auch für genügend zahlreiche Personen zum

„Halten beim Verbinden" (§ 9).
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4. Fiii^ die Reinujjmg des ve?'wundsten Gliedes stelle man
zurecht: eine Benzinfl'asche mit Watte, eine Becherspritze oder

Spülkanne (Fig. 243" und 243^), bisweilen auch einen sogenannten

Zerstäuber (Spray) (Fig. 242 und 242^). Niemals darf man eine

Wunde verbinden ohne

eine Verbandschale mit

2^2% Carbolwasser zu-

rechtzustellen, worin die

nötigen Instrumente

und einige Tupfer wohl-

untergetaucht liegen

(Fig. 240). Schwämme
dürfen beim Ver-
binden einer Wunde
niemals rerwendet
werden ! (Vergleiche

§ 49).

5. Für die smibere

Ausbreitung und Hand-
habung der Verband-

stoffe bedarf es einer

sauberen Fläche: (Glas-,

Marmor- oder Schiefer-

platte, reines Leinen-
tuch, Papierbogen).

Fig. 240.
Waschbecken f\lr den Ver-

bandwechsel.

Fig. 240«.
Verbandschere.

Fig. 241.
Eiterbecken aus Steingut.

Fig. 242.
Zerstäuber (Spray), vergl. Fig. 247

und 248).
Fig. 242".

Dampfzerstäuber.

n,Pr,»^f' T" t^if sauberen Verbandstoffe, als auch die abgenom-menen beschmutzton Verbände niemals auf Möbel oder Betton oder g^r
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zusammen auf eine Verbandschale legen darf, ist selbstverständlich. Jene
gehören auf eine tadellos saubere Unterlage! Diese gehören in den Abwurf-
eimer! (vergleiche § 53).

6. Fü7' die Erneuerung des Verbandes sind zurechtzulegen:
eine Verbandschere (Fig. 240°); eine Pincette und eine CooPER'sche
Schere (Fig. 335), beide in der Verbandschale unter Carbol-
wasser; bisweilen einige Drainageröhren (Fig. 230—234); aufser-
dem eine genügende Menge der gebräuchlichen Verbandstoffe in
der vom Arzte gewünschten Gröfse und Form, jedesmal frisch
dem Verbandkasten zu entnehmen (vergl. Fig. 237—239«). Auch
weiche Mullbinden und gestärkte Gazebinden von passender Länge
und Breite (§ 19), endlich Stecknadeln und Stoffe zum Schienen-
polstern.

Nachdem alle diese Dinge für den Verbandwechsel vorbe-
reitet sind, wird der Kranke in -passende Lage gebracht (Fig. 14
bis 36 und Fig. 249) und der zu verbindende Teil gekörig ent-

blöfst^), damit die Bett- oder Kleidungsstücke des Kranken die

Zugänglichkeit zur Wunde, sowie die Sauberkeit des Verbindens
nicht stören. Alsdann wird der alte Verband aufgeschnitten oder

abgewickelt und während der Arzt an der Wunde beschäftigt ist,

verteilen sich die Schwestern in folgender Weise:

Die I. übernimmt das Halten des zu verbindenden Gliedes (§ 9).

Die II. übernimmt das Reinigen der Haut durch Abwischen
mit Benzinwatte, durch Abspülen mit Spülkanne oder Zer-

stäuber oder durch Abbürsten (§ 38).

Die III. behält die Übersicht: sorgt dafs alles da sei, über-

reicht dem Arzte unaufgefordert alles zu rechter Zeit und
hilft, wo immer es nötig erscheint. 2)

Mit der Spülkanne (Wunddusche, Irrigator) umzugehen, mufs erlernt

werden. Anfängerinnen machen damit gewöhnlich, anstatt des verwundeten

Teiles, sich und die Umstehenden nafs. Eine Spülkanne ist ein Literge-

fäfs aus Glas. Dieses trägt an einem unten befindlichen Abflufsrohr einen

geschmeidigen, 1 Meter langen (schwarzen oder roten ! nicht grauen !) Gummi-
schlauch mit einem kurzen Ausflufsröhrchen von Hartgummi. Soll der Was-

1) In Gegenwart der Schwestern soll man die Schamteile der Kranken

unter allen Umständen mit einem kleinen Tuch oder mit einem Stück Watte

bedeckt halten. Nötigenfalls bittet man die Schwestern, sich zu entfernen.

2) Das Aufbewahren, Vorbereiten und Darreichen der Drainage-

röhren, Fäden, Instrumente, Verbandstoffe, Binden u. s. w., sollte im Ver-

bandsaal eines Krankenhauses für längere Zeit immer durch eine und die-

selbe Schwester geschehen. Dieselbe darf während ihres Dienstes nichts

anderes anfassen, als antiseptische Dinge. Eine solche „mliseptische Ver-

trauensperson" ist von unschätzbarem Werte für das Gelingen der arzt-

lichen Bemühungen ; aber auch für die Kasse des Hospitales. Sie gewähr-

leistet die „chirurgische Keinlichkeit " und sie steuert dem unnötigen

Materialverbrauch , wie er bei mangelnder Einheitlichkeit hier leicht ein-

reifst (vergleiche auch § 131).
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«erstrahl aus der Spülkanne laufen, so hebt man die Kanne und senkt den

Schlauch ' Soll der Wasserstrom aufhören, so hebt man den Schlauch und

senkt die Kanne 1 (Fig. 243» u. 243"). SoU die Schwester jemandem die Spülkanne

"aus der Hand nehmen, so führe sie das empfan-

gene Gefäfs sofort in die Tiefe, mit der anderen

Hand ergreife sie den Schlauch und drücke ihn

(aber nicht am Abflufsröhrchen !) zusammen! Will

man die Spülkanne aus der Hand stellen, so hänge

man zuvor den Schlauch mit dem Ausflufsröhr-

a ü

Fig. 243"—243^
T. Esmabch's Wunddusche (bei a m Thätigkeit,

bei b in Euhe).

Fig. 244.
Not -Wunddusche
nach Thiersch.

eben in das Gefäfs hinein. So wird die Flüssigkeit nicht unnötig verspritzt
werden! — Eine Spülkanne kann man sich im Notfall selbst machen,
wenn man etwas Schnur, einen Kork, eine Federspule, einen Gummi-
schlauch und eine Flasche hat (Fig. 244). Man reibt (nach v. Mosetig-
MooRHOF, Kriegschirurgie, Seite 19) zwischen zwei straff nebeneinander
gespannten Schnüren das untere Ende der Flasche so lange, bis es heifs
ist. Durch übergegossenes kaltes Wasser springt dann der Flaschenboden
leicht ab, oder läfst sich ohne Splitterung glatt abschlagen. — Bei häufigem
Gebrauch der Spülkanne ist es zweckmäfsig, dieselbe an die Wand zu
hängen oder hochzustellen und den Schlauch mit einem Quelschlialm zu
Tersehen (Fig. 245). — Den Handgriff zum Gebrauche des Quetschhahnes
{^ig. 246) und denjenigen zum Betriebe des Gummigebläses am Zerstäuber
(I?ig. 242 und 247-248), sollten jüngere Schwestern einüben, damit sie vor-
kommenden FaUes keinen unnötigen Zeitverlust veranlassen.

Gegen Schlufs des Verbandwechsels sorgt eine der Schwestern
für Erneuerung des etwa besudelten oder durchnäfsten Schienen-
polsters, für richtige Stellung der Tragbahre (Seite 18 und 30),
sowie für Keinigung und Ordnung des Krankenbettes.
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w f
f^l^/erbandwechsel wird der Verbundene mit frischerWasche bekleidet, nötigenfalls erquickt und in seinem Bette be-

haglich gelagert (§ 13-15). Nichtbett-
lagerigen Kranken sei die Schwester beim
Wiederankleiden behilflich (§ 4). Bisweilen
kann es gut sein, wenn die Schwester über
die wichtigsten Vorkommnisse beim Ver-
bandwechsel Notizen macht (z. B. : Schulze.
I.April 1888. Verbandwechsel. Drainagen
entfernt). Sodann ist das Zimmer zu ord-
nen. Zuerst werden die sauberen Verband-
stoffvorräte wieder „staubsicher" verpackt.
Dann werden die beschmutzten Wäsche-
und Kleidungsstücke samt dem Verband-

Fig. 245.
Heberschlauch alsWunddusche.

Fig. 246.
Quetschhahn in Thätigkeit.

Fig. 247—248.
Gebrauch des Gummigebläses (siehe Fig. 242).

eimer aus dem Zimmer getragen und der Fufsboden des letzteren

aufgewischt. Eiterdurchtränkte Verbandstücke werden verbrannt.

Binden werden in die Wäsche gegeben.

PFewra Schwestern oder Krankenpfleger einen Meineiden Wund-
verband selbstständig wechseln sollen, so mögen sie folgendes be-

achten. Den zu verbindenden Körperteil soll man vor allem ge-

hörig zugänglich machen und, je nachdem, gehörig unterstützen

lassen oder lagern (Fig. 249, auch Fig. 14—36). Dazu werden
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1

Iii

Fig. 249.
Reinigung eines Gliedes auf dem

Operationstisch.

Öfters mehrere Helfer nötig sein. Alle waschen sich zunächst

die Hände, so wie in § 37 vorgeschrieben ist. Vorher ist alles

Erforderliche zurechtzulegen

:

Verbandschere, Verbandschale

mit Tupfern (Fig. 240), Abwurf-

eimer, Wunddusche mit Eiter-

becken, Benzinflasche, Verband-

stoffe, Binden und Stecknadeln.

Nur ausnahmsweise werden (sehr

unsaubere oder unentwirrbare)

Verbände abgeschnitten. Wenn
man die in Fig. 24^ abgebil-

dete Verbandschere nicht zur

Hand hat, sondern eine spitze

Schere benutzen mufs, so sei

man behutsam und ziehe beim
Zudrücken die Schere etwas

zurück, anstatt sie vorzustofsen,

wobei man leicht die Haut
verletzen könnte. Gewöhnlich
wird man sparsamerweise den Verband abwickeln. Das Ab-
wickeln weicher Binden hat keine Schwierigkeit. Beim Abnehmen
fest zusammengepappter Steifgazebinden aber ist Einiges zu be-
achten. Die Stecknadel des abzunehmenden Verbandes sitzt in
diesen Binden oft so fest, dafs man sie mit den Fingern nur dann
entfernen kann, wenn man die Binden in deren Nähe anfeuchtet.
Oft spannen sich

beim Abwickeln
steiferGazebinden
einzelne Fäden in

störender Weise
an. Man soll die-

selben durch-

schneiden, nicht

zerreifsen , weil

hierbei das ver-

wundete Glied
einen schmerz-
haften Kuck erlei-

den könnte. Auch
soll man das abzuwickelnde Ende der Steifgazebinden niemals
zurückschlagen und dann abreifsen (Fig. 250-), sondern mehr ab-
heben oh^Q die Emde zurückzuschlagen (Fig. 250"). Am besten
erleichtert man sich das Abwickeln der Steifgazebinden, indemman sie tüchtig mit Wasser begiefst. Wenn aber das zu verbin-

Fig. 250»—250''.
Das Abwickeln der Steifgazebinden

(bei a falsch, bei b richtig).
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dende Glied auf einer Schiene liegt, so sei man mit diesem
„Begiefsen" des Verbandes vorsichtig, um das Schienenpolster
nicht unnötig nafs zu machen, dessen allzuhäufige Erneuerung
Zeit, Mühe und Geld kosten würde. Das „letzte Verbandstück''
soll man nie hastig oder gewaltsam von der Wunde reifsen,
sondern immer geduldig abweichen unter Zuhilfenahme der Wund-
dusche oder indem man wiederholt nafse Wattetupfer über der
Wunde ausdrückt. Was sich von der Wunde bei leisem Zuge
nicht ablöst, lasse man lieber sitzen ! Bas Innere der Wunde
wird niemals ansgespült oder ausgewischt! Die Wunde
selbst wird überhaupt niemals berührt! Auch auf die
nächste Umgebung der Wunde darf niemals gedrückt
werden !') Die Haut um die Wunde herum wird leise ge-
duscht oder abgewischt. Dazu dürfen niemals geleimte Watte,
unsaubere Tücher oder Schwämme benutzt werden! Sauber-
keit und ungestörte Ruhe! Das sind für die Heilung der
Wunden ebenso wichtige Bedingungen, wie Regen und Sonnen-
schein für das Gedeihen der Pflanzen. Deswegen soll man auch
den neuen Verband recht behutsam auf die Wunde legen, aber
doch so fest, dafs er nicht rutschen noch reiben kann. Dann
soll man das verbundene Glied schonend auf seine Unterlage
niederlassen (Mitella Fig. 1— 6, Lagei^ungskissen Fig. 76—84%
Lagerungsschiene Fig. 87— 99) oder, wenn es sehr geschwollen

ist, aufhängen (Fig. 85—86). Das Anbinden einer Schiene an
verwundete Glieder empfiehlt sich in den meisten Fällen des-

halb, weil dadurch alle schädlichen Bewegungen unmöglich ge-

macht werden.

Wie oft soll der Verbandwechsel stattfinden? Eine kurze

Antwort läfst sich auf diese Frage nicht geben. Gewisse Um-
stände können unaufschiebbar einen Verbandwechsel erheischen,

z. B. wenn eine Blutung eintritt, wenn der Verband sich ge-

lockert oder verschoben hat, wenn die Wundabsonderung den

Verband stark durchfeuchtet, wenn der Verbundene dauernd über

heftigen Wundschmerz klagt, wenn ein übler Geruch aus dem
Verbände dringt , wenn der Verwundete Fieber bekommt u. s. w.,

Vorkommnisse, welche sofort dem Arzte zu melden sind. Unter

geordneten Verhältnissen hat dieser den Zeitpunkt des Verband-

wechsels in jedem Falle festzusetzen. Im Allgemeinen wird die

Häufigkeit des Verbandwechsels nickt durch die Gefährlichkeit

oder Gröfse der Verletzung bestimmt, sondern durch die Menge

1) Das ganz unnötige Ausdrücken des Eiters aus einer Wunde kann

dem Verwundeten das Leben kosten, da der Eiter dabei in die Blutbahnen

gedrückt werden kann ! Wenn in der Tiefe einer Wunde Eiter sitzt, so soll

der Arzt einen Einschnitt machen und ein Drainagerohr in die Wunde legen.



Wahl des Wundverbandes. 123

der Wundabsonderung. Grofse oder kleine Wunden, welche wenig

absondern, verbindet man möglichst selten; Wunden, welche

verhältnismäl'sig viel absondern, verbindet man häufig. Im täg-

lichen Leben gestaltet sich die Sache gewöhnlich so, dafs der

trockne antiseptische Dauerverband, unter dem die Wunden gar

nicht oder wenig eitern, nur 2 oder 1 Mal wöchentlich oder

noch seltener gewechselt wird; während man Salbenverbände und

feuchte Wundverbände, die bei eiternden Wunden Verwendung

finden, gewöhnlich täglich, selbst i7iehrmals täglich, wechseln

mul's. Wenn die Wunde sehr reichlich absondeiH, so ist es er-

laubt, das Innere der Wunde auszuspülen (mit lauem Salicyl-

wasser aus der Becherspritze Fig. 243) Kranke mit starkeitern-

den, vielleicht auch übelriechenden Wunden viele Monate lang

tagtäglich verbinden, das ist eine schwere und doch schöne Auf-

gabe für die Schwestern. Wer diese Aufgabe mit unverdrossener

Liebe erfüllt, der beglückt jene unglücklichen Dulder und rettet

ihnen das Leben bisweilen noch da, wo Siechtum und Tod schon

unvermeidlich schienen. Manchmal befinden sich derartige Kranke

am besten im immerwährenden Wasserbad (siehe nächsten Para-

graph unter 13).

§ 55. Walil des WniidTerbandes. Es ist durchaus nicht

gleichgiltig, welche Art von Verband man auf eine Wunde legt.

Manche Wunden heilen besser unter einem trocknen, andere besser

unter einem feuchten Verbände. Um in jedem Falle die beste

Verbandweise auszuwählen und anzuwenden, dazu gehört bei der

nach Sitz, Form, Gröfse, Alter, Absonderung u. s. w. sehr grofsen

Mannigfaltigkeit der Wunden, die Einsicht und die Kunst eines

Arztes. In Krankenanstalten wird die Art des Wundverbandes
vom Arzte bestimmt und die Schwestern oder Krankenpfleger
sind lediglich bei der „Ausführung" des Verbandes behilflich.

Wenn aber schon hier die Ausführung des Wundverbandes be-
sonders geübten Pflegern oder Pflegerinnen in einzelnen Fällen
anvertraut werden mufs und darf, so treffen aufserhalb dieser An-
stalten (in der Gemeinde- und Armenpflege) noch viel häufiger
Umstände zusammen, welche für das Verbinden mancher Wun-
den Schwesternhände sehr erwünscht machen. Das weifs jeder
Armenarzt. Um diesem die ermüdende Wiederholung mündlicher
Auseinandersetzungen und den Schwestern, wo sie auf sich allein
angewiesen sind, Ratlosigkeit zu ersparen, mögen einige Finger-
zeige zur zweckmäfsigen Auswahl der Verbände für einige be-
sonders häufig vorkommende Fälle gegeben werden. Eine ver-
ständige Schwester wird dabei, wenn rnöglich, immer den A7'zt
zu Rate ziehen und einsehen, dafs sie durch selbstständiges
Kurieren leicht Schaden stiften könnte. Für viele Fälle kann
das hier Empfohlene als bewährt gelten:
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^' Bei /7<icÄeHÄa/7«?i Bautalschürfungen: Streupulververband splfpn

pinsele darüber etwa. CoUodium. itatt de» letzteren .eich™ TOrtber

iie^SÄLeTnr",'"" ^" »ÄbeTSi
3. Für meisten gröfseren Wunden, so lange sie „frisch" d h nicht

t^i^nt iSf - -«septische DauLerband

•
^" 1,"^"^^ «^«'^'««ife Wunden und auf i?'«^««/« lege man , wenn sie sehrwenig absondern, einen Salbenverband (Seite 114) oder - bei reichliche?

band?-"°^
- einen feuchten Verband! niemals einen trocknen Ver-

„ II ü ^^A^
'^^'i.'^erfahren bei Brandmunden und bei vergifteten Wunden

(tolle Hunde, giftige Schlangen und Insekten) vergleiche § 93
l^unden im Munde: fleifsig den Mund spülen lassen oder

ausspritzen (Flg. 365) mit Wasser, dem man 1 -2 7« Borax, Chlorkali,
Myrrhentmktur oder dergl. zusetzt. Dabei flüssige Nahrung! mit Schnabel-
kanne oder Schlundrohr (Fig. 350 und 351).

7. Bei Wunden am Afler: Häufige Waschungen der Umgebung (S 38)-
nach jedem Stuhlgang ein Sitzbad (Fig. 369). Aufserdem feuchter Umschlag
später Salbenverband und T-Binde (Fig. 143'^ und 147<=). Anfangs schmale
und stopfende Kost (§ 73 unter 3 und 5); vom 6. Tage an „leichte" Kost
und Abtührmittel. Keine Klystiere!

8. Bei Schrunden und Aufgesprungensein der Finger und der Hände:
Einreibungen mit Glycerin oder Perubalsam und Tragen eines Gummi-
fingers (Fig. 144) oder Gummihandschuhs. — Reinlichkeit!

9. Blutschwären (Furunkel) und entzündete Finger (Panaritium) ver-
binde man nicht trocken, sondernfettig oder feucht unter Zuhilfenahme
täglicher Bäder (§ 32). Entzündete Hände befestige man mit Binden auf
einem Handbrett (Fig. 87) und lagere sie hoch oder hänge sie auf! (Fig. 5,
78 und 85). Baldiger Einschnitt durch den Arzt!

10. Bei Viiterschenkelgeschwüren: immer zunächst den ganzen Fufs
und Unterschenkel durch Fufsbad oder Waschung gründlich reinigen!
nötigenfalls rasieren! — Bei sehr kleinen Geschwüren: Jodoformpulver
und Watte, die unter einer Schutzbinde unberührt bleibt bis zur Heilung.— Bei Geschwüren bis zu Markstückgröfse , wenn sie nicht zu nahe den
Knöcheln sitzen: Einwickelung mit zahlreichen breiten Heftpflasterstreifen
(Fig. 125). — Bei gröfseren Geschwüren oder bei Sitz nahe den Knöchebi:
feuchter Borüntverband mit Öipapierbedeckung. Darüber weithin sorg-
fältige Einhüllung mit Watte und Binden. — Bei Wundsein der Haut in
der Umgebung des Geschwürs: kein Wasser! sondern auf das Geschwür
Salbe und auf die Haut Streupulver (§ 46—47) oder Salicylpaste ! (§ 48);
darüber reichlich trockene Watte und Binde. — Bei sehr grofsen Ge-
schwüren: Aufnahme in ein Krankenhaus zur Heilung mittelst operativer
Hautüberpflanzung! — Unterschenkelgeschwüre heilen rascher, wenn der
Kranke liegt und dabei das Bein hoch lagert!;

11. Sehr grofse und übelriechende Geschwüre lasse man täglich mit
Wasser baden, dem man einige Körnchen von übermangansaurem Kali zu-

setzt. Dann dick mit gepulverter Lindenkohle oder mit einem Pulver aus
Gips und flüfsigem Theer (3 : 1) bestreuen und darüber reichlich trockene
Watte oder Jute wickeln mit immer sauberen Binden! Auch feuchte

Creolinumschläge (l Theelöffel auf 1 Liter Wasser) sind hier nützlich.

12. Auf brandige Glieder wickele man nach täglicher Waschung mit
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übermangansaurer Kalilösung oder mit 1> Creolinlösung ein in Wasser
ausgedrücktes dickes Torfmullpolster.

13. Es giebt Kranke, deren Wunden so ausgedehnt sind oder so stark

absondern, dafs es eine Unmöglichkeit ist, sie schmerzlos zu lagern imd sauber

zu verbinden; z. B. Leute mit grofsen Brandwunden, Beckeneiterungen,

Decubitus u. s. w. Diese Aermsten befinden sich am wohlsten im sogen.

imniermährenden Was-
serbad (Fig. 251), worin
sie nötigenfalls Monate
lang bei Tag und Nacht
verweilen. Wenn eine

besondere Einrichtung
hierfür nicht zu haben
ist, dann hilft man sich

so : auf 2 Klötze stellt

man eine Badewanne
mit Abflufshahn und
füllt sie mit Wasser
von 26—28» R. Dieses
ist täglich zu erneuern
und immer auf gleicher
Wärme (durch Ablas-
sen des kalten und Zu-
giefsen einer gleichen Menge warmen Wassers) zu erhalten. Man hänge
in das Wasser ein Badethermometer (Fig. 418) und bedecke die Wanne
bis an das Gesicht des Kranken mit Brettern und wollenen Decken. Der
Kranke ruht auf einem in der Wanne ausgespannten Betttuch oder auf
einer Hängematte. Unter seinem Kopf befestigt man ein Luftkissen aus
Gummi. Unter seine Achseln schnallt man feste Sicherheitsriemen. Die
Fufssohlen des nackt im Wasser liegenden Kranken werden täglich abge-
trocknet und dick mit Vaseline eingerieben.

§ 56. Pflege der Verletzten und Verwundeten. Aus
dem Bisherigen (Kap. I und II) wissen wir, wie man einem Ver-
letzten die „erste Hilfe" bringt, wie man ihn fortschafft, lagert,

verbindet u. s. w. Unsere Sorge für den Verletzten darf aber erst
aufhören, wenn (was bisweilen nach wenigen Tagen oder Wochen,
bisweilen erst nach Monaten oder Jahren geschieht) der Verletzte
geheilt oder gestorben ist. Ist nun ein Verletzter dort angekom-
men, wo er bis auf Weiteres verbleiben soll, so entsteht die Erage

:

wie soll man ihn „pflegen"? — Bei unblutig Verletzten ist die
Pflege verhältnismäi'sig einfach. Man sorgt, falls diese Verletzten
überhaupt bettlägerig sind, für Sauberkeit und Ordnung ihres
Zimmers, Lagers, Körpers, Verbandes. Man lagert sie zweck-
mafsig und bequem (§ 13—16). Man bringt ihnen ihre Nahrung
und hilft ihnen, falls die Hände verletzt sind, beim Essen und
Trinken. Man bemüht sich nach Kräften um ihr Behagen undum alles, was ihnen frommt. Man hält sich dabei streng an
alle Vorschriften des Arztes !

— Von besonderer Wichtigkeit ist
die Sorge für die Ruhe des verletzten Körperteiles. Betrifft
daher die Verletzung die unteren Gliedmafsen, so darf der Ver-
letzte nicht umhergehen, auch wenn die Verletzung eine leichte

Fig. 251.
Immerwährendes Wasserbad.
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ist. Alte Leute bringt man hingegen, auch wenn sie schwer ver-
letzt sind

, möghchst bald aus dem Bette in einen Lehnstuhl,
weil sie im Bett leicht Lungenentzündung bekommen. Leute
mit leichter Verletzung an der oberen Körperhälfte dürfen umher-
gehen Von ihrer gewohnten Arbeit aber sollten alle Verletzten
sich fern halten. Die Kost der Verletzten ist (natürlich mit Aus-
nahmen) die Kost gesunder Menschen. — Besonderer Vorkehrun-
gen bedürfen diejenigen Verletzten, bei denen ein äufseres oder
inneres Eingeweide betroffen ist. Bei Verletzung der Augen ist
das Licht abzublenden und das Lesen zu verbieten. Bei Ver-
letzungen im Munde bedarf es einer besonderen Ernährungs-
weise (§ 73 und § 110) und, wenn das Sprechen erschwert ist,

einer Schreibtafel. Verletzungen des Afters oder der Blase er-
fordern besondere Sorge um Stuhl- oder Urinentleerung (§ 82
und § III, auch § 55 unter 6 und 7). Bei schwerer Verletzung
des Unterleibs : einen Tag hungern lassen, dann längere Zeit sehr
vorsichtig ernähren und keine Abführmittel geben ! Bei schwerer
Brustverletzung halb sitzende Lage im Bett (Fig. 66) ! Bei schwerer
Kopfverletzung: kein Lärm! kein grelles Licht! keine geistige Auf-
regung! Bisweilen sind besondere Nachtwachen notwendig (§ 122).
Alles das gilt für unblutige wie für blutige Verletzungen in gleicher
Weise. — Bei blutigen Verletzungen aber erwachsen dem Pflege-
personal noch 3 weitere Pflichten, nämlich: 1. für den Eall einer

Blutung die Kenntnis der Blutstillungsmittel (§ 34), 2. die Sorge
um den Wundverband (§ 36—55), 3. die tägliche Messung der
Körpertemperatur ! — Die Kenntnis der Körpertemperatur ist

für den Arzt ein feines Hilfsmittel, etwaige Störungen der Wund-
heilung rechtzeitig zu erkennen und zu verhüten. Auch für das

Pflegepersonal ist es wichtig, zu wissen, ob die Körpertemperatur
des Verwundeten erhöht ist (ob Wundßeber besteht), oder nicht.

In letzterem Falle wird die Pflege viel einfacher sein, als in

ersterem. Ein fiebernder Verletzter ist immer bettlägerig, be-

darf einer besonderen Ernährung und verlangt eine mühsamere
Pflege (§ 123), als ein fieberfreier, der umhergehen darf. Jeder,

auch ein leicht Verletzter, kann, wie wir in § 35 sahen, durch

zufällige Verunreinigung seiner Wunde schweres, selbst tödliches

Wundfieber bekommen. Die sorgfältige Messung der Körpertem-

peratur ist deswegen bei der Pflege aller Verwundeten notwendig

!

siehe § 120.

Vielfach ist in der Verwundetenpflege die Rede von gutem

oder schlechtem Aussehen der Wunde, von gutem oder schlech-

tem Wundverlauf. Schwestern oder Krankenpfleger dürfen sich

in dieser Weise nicht ausdrücken. Niemals sollen sie bei der

Berichterstattung über das Befinden eines Verwundeten ihr eigenes

Urteil, sondern stets nur eine nüchterne Beschreibung dessen aus-
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sprechen, was sie wahrgenommen haben. Was kann an einem

Verwundeten wahrgenommen werden?

Entiveder: die Wunde schmerzt wenig oder gar nicht, sie sondert nur

wenig Flüssigkeit ab, sie verbreitet keinen üblen Geruch, sie sieht (wenn

sie klafft) im Innern körnig und rot aus ; die Haut in ihrer Umgebung ist

weder gerötet noch geschwollen {die feinen Hautfältchen beachten!), der

Verwundete zeigt keine wesentliche Erhöhung der Körpertemperatur und

keine Beschleunigung des Pulses, er hat Efslust, ungestörten Schlaf, Kraft-

gefühl und heitere Stimmung. Die Heilung der Wunde erfolgt selbst bei

ausgedehnter und gefährlicher Verletzung (wenn nicht zuviel Haut fehlt)

in wenig Wochen.
Oder: die Wunde schmerzt (namentlich bei Berührung), sie sondert

reichlich ab, sie verbreitet bisweilen einen üblen Geruch, sie sieht (wenn

sie klafft) im Innern schmierig und gelb aus ; die Haut an der Wunde ist

mehr oder weniger gerötet und geschwollen, der Verwundete zeigt erhöhte

Körpertemperatur, beschleunigten Puls, verminderte Efslust, unruhigen

Schlaf, Mattigkeit, Verstimmung. Die Heilung der Wunde läfst Monate
und Jahre auf sich warten oder der Tod tritt ein, selbst bei kleiner und
geringfügiger Verletzung.

Die Heihmg einer Wunde ist vollendet, sobald die feuchte

Absonderung aus derselben vollständig aufgehöi't hat. Dann erst

darf der Wundverband weggelassen, die Narbe mit etwas Fett

bestrichen und mit Watte bedeckt, das kranke Glied mit einer

Schutzbinde umwickelt werden. Später Massage, Bewegungen,
Einreibungen, Bäder (§ 29—32). Ueber das Baden frisch Verwun-
deter vergleiche § 104. Ueber die Pflege der Verwundeten im
K?'iege ist Kap. IX nachzulesen.

DRITTES KAPITEL.

Hilfe bei chirurgischen Operationen.

§ 57. Vorbereitung des Kranken. Für eine bevorstehende
Operation mufs der Kranke körperlich und geistig vorbereitet wer-
den. Der Entschlufs zu einer Operation fällt jedem Menschen
schwer. Deshalb suche die Schwester dem zu Operierenden in
ruhiger Weise Zuversicht und Gollvertrauen einzuflöfsen. Wenn
es oft eine traurige Pflicht des Arztes ist, über wirkliche ernste
Gefahren einer notwendigen Operation den Kranken aufzuklären,
so bleibt es eine schöne Aufgabe der Schwester, dem von Angst
und Zweifeln gepeinigten Kranken die Hoffnung auf einen glück-
lichen Ausgang der Operation zu stärken. Auf keinen Fall darf
die Schwester dem Kranken mitteilen, wie es bei einer Operation
hergeht, wie lange es dauert, wie tief geschnitten wird u. s. w.
Auf solche Fragen antwortet die Schwester: das wisse sie nicht,
das sei jedesmal anders oder dergl. Vielmehr erzähle die Schwester
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von ähnlichen, glücklich abgelaufenen Fällen, oder zeige dem
Kranken glücklich Geheilte, die etwa noch im Krankenhaus ver-
weilen. Nicht selten ist es, dals die Kranken vor einer Operation
Ihren letzten Willen aufsetzen lassen oder das heilige Abeiidmahl
begehren. Immer lasse die Schwester bei solchen Gelegenheiten
aus ihren Keden die trostreiche Hoffnung auf eine glückliche Ge-
nesung herausleuchten. Soll die Operation in einem Hospitale
stattfinden, so ist es gut, den Kranken nicht gleich am Tage seiner
Ankunft zu operieren, sondern ihn vorher wenigstens eine Nacht
im Hospital verbringen zu lassen. Dadurch beruhigt sich der
Kranke, indem er sieht, dafs die Schwestern freundlich und auf
sein Wohl bedacht sind und dals zahlreiche, vor ihm Operierte
sich wohl befinden. — Kindern sagt man natürlich von einer be-
vorstehenden Operation gar nichts. Dieselben dürfen aber nur
mit Zustimmung der Eltern operiert werden.

Manchmal ist es unerläfslich , einen in dringender Lebens-
gefahr dem Krankenhause zugeführten Menschen sofort und ohne
sorgfältige Vorbereitung zu operieren. Gewöhnlich aber ist eine
längere körperliche Vorbereitung zur Operation notwendig. Vor
allem mufs die Pulszahl und die Körpertemperatur schon vor
der Operation festgestellt und aufgeschrieben werden, weil es für

den Arzt von Wichtigkeit sein kann, zu wissen, ob nach der

Operation bemerktes Fieber von dieser herrührt oder schon früher

bestand und ob es nach der Opera-
tion sich mindert oder mehrt. Fer-

ner bekommt jeder Kranke am Tage
vor der Operation ein Reinigungs-

bad und ein Kli/stier; auf Anord-
nung des Arztes auch Abführmittel,

Darmausspülungen, Ausspülungen
der Blase u. s. w. ') Stehen Opera-

tionen am Kopfe oder im Gesicht

bevor, so sorge die Schwester, dafs

bei Männern der Bart geschoren

wird und verschmähe es nicht, das

Kopfhaar ^mi oder teilweise eigen-

händig abzurasieren, mit leichter

Hand und flacher Messerstellung

(Fig. 252). Frauen flicht man vor

der Operation das Haar bis dicht

an den Kopf und steckt die Zöpfe zusammen, bedeckt sie auch

wohl, zumal bei Operationen an Hals und Gesicht, mit einer wasser-

dichten Badehaube, um sie vor blutiger Durchtränkung zu schützen.

Fig. 252.
Flache Messerhaltung heim Rasieren

1) Siehe § 81-83.

!



Vorbereitung des Kranken zur Operation. 129

Ein Kranker, der zur Operation geht, soll nüchtern sein. Es
wäre verkehrt, ihn durch Wein und kräftige Speisen unmittelbar

vor der Operation etwa stärken zu wollen. Gewöhnlich wird alles

wieder erbrochen und durch diese Schmutzerei, sowie durch die

dabei oft recht störenden Brechbewegungen wird die Operation

in peinhchster Weise unterbrochen und verzögert. Am letzten

Morgen vor einer Operation geniefse der Kranke entweder gar
nichts oder höchstens eine Tasse Thee und einen Zwieback. Das
letzte Fleisch darf sechs bis sieben Stunden vor der Operation
genossen werden.

Der Kranke mufs mit frischer Leibwäsche und sauberen
Kleidern zur Operation kommen.

Bei Be-
ginn der Opera-

tion wird der

Kranke ent-

kleidet, warm
zugedeckt,

aul'serhalb des

Operationszim-

mers chlorofor-

miert, sodann
auf den Opera-
tionstisch gelegt und auf dem-
selben festgeschnallt (E'ig.l^b

bis 257). 0 Männer behalten
gewöhnlich nur Hemd und
Strümpfe an, Frauen aufser-

dem noch einen Rock. Rock-
bänder und Halsbinden sind
auf alle Fälle zu lösen, Cor-
sets sind ganz zu entfernen. Pig, 253—254.
Für gewöhnlich bedeckt man Schutzdecken aus wasserdichtem Stoff,

den Kranken mit einer wolle-
nen Decke Stehen eingreifende und lange dauernde Operationen
bevor, so hüllt man den Kranken in warme Binden aus Filz oderm lange «Jo//e«e Strümpfe und in eine wollene Jacke oder Decke
Zuletzt bedeckt man ihn mit einer waschbaren Piqueedecke oder^m^x Schutzdecke aus Gummistoff, welche den Zweck hat, den

vfri^^^^'^^-''^^'^^^^''^!^'^'^ (Fig. 253-254 und
Flg. 266). Die abwehrenden Bewegungen, welche auch von chloro-

mit Armen und Beinen nicht selten ausge-
fuhrt werden und welche für den Operateur in hohem Mafse

1) Wo zahlreiche kräftige Helfer sind, ist diese Mafsregel entbehrlich
Rüi'i'RECHT, Krankenpflege.

g
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Störend sind müssen durch entschlossenes Zugreifen der um-
stehenden Schwestern verhindert werden oder durch zweckmäfsiee
Schnallgurte (Fig. 255, 256, 257). Ein besonders wirksamer Hand-

griffzum Pest-
''y':^:^'-'^:^^^=r^— *—r— halten unruhi-

ger Kranker ist

der in Fig. 258
dargestellte

:

Man fafst die

Hände des

Kranken dicht

über den Hand-
gelenken,

drückt sie zur

Seite des Kran-
ken fest auf die

Tischfläche

nieder,während
man den eigenen Vorder-
arm oberhalb der Knie-
gelenke des Kranken quer
über dessen Schenkel legt

und dadurch diese, unter
Zuhilfenahme der eigenen

Körperlast, niederdrückt.

Ganz besonders wichtig

ist nicht nur die Reinigung
des Kranken am Tage vor

der Operation, sondern auch
die Reinigu7ig des zu ope-

riereiiden Körperteiles un-
mittelbar vor der Opera-
tion.

Vom Rasieren des Kopf-
und Barthaares war bereits

die Rede. Stehen Opera-

tionen an Händen und
Füfsen bevor, so werden
die Nägel beschnitten und
gereinigt und wiederholte

Sodabäder gegeben. Aus-

spülungen des Ohres, der

Nase, des Mundes (auch

257 Zähnebürsten!), ferner Sitz-

Festhalten bei Operationen am sitzenden Kranken, bäder, Ausspülungen der

Fig. 255-256.
Schnallgurt zum Festhalten der Beine

bei Operationen.
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Blase, Abführmittel und unverdrossene Darmausspülungen sind

am Tage vor der Operation, je nachdem, notwendig. Die Haut-

steile, an welcher operiert werden soll, wird bei Beginn der Ope-

ration nochmals rasiert,

ferner mit warmem Sei-

fenwasser und Bürste,

mit warmer Sublimat-

lösung und Bürste, end-

lich mit Wundwatte und
Benzin oder Schwefel-

äther wiederholt und
gründlich weithin abge-

rieben. Etwaige Wun- X —
7 /r-te^

den und Geschwüre wer- Cög!^<=g;f^^'!r'"!r'^^^"^^
^^^^

den mit Carbolcompres- J^,^^;̂ ^^''!^~':\lS'~r~-
sen bedeckt, ^^!r~

„ 58. Vorberei- /

tuiig der Seilwestern. ^

Die Schwesteru, welche „ ^ .

bei Operationen helfen,
^"^^^"^ """"^

b? oteratlonen
''''' ^'""^^

müssen zu diesem
schwierigen und verantwortungsvollen Amte geistig und körper-
liph vorbereitet sein. Nur eine kluge Frau mit edler Herzens-
bildung (wozu weder Gelehrsamkeit noch bevorzugte Lebensstel-
lung, wohl aber ein feines Gefühl für das Wahre und Gute nötig
ist) wird imstande sein, allen Anforderungen zu genügen. Das
erste Zagen, welches beim Anblick einer blutigen Operation wohl
Jeden überkommt, wird bald überwunden sein. Sind doch durch
die Entdeckung des Chloroforms und des antiseptischen Opera-
tionsverfahrens die Schrecken einer Operation und ihrer Polgen
bei Weitem nicht, mehr so grofs wie noch vor dreifsig Jahren und
ist doch der Lohn für all das Abschreckende, was den Operationen
nun einmal anhaftet, das beglückende Gefühl: zur Rettung oder
doch zur Erleichterung eines Menschen beigetragen zu haben
Freilich, um sich bei Operationen wahrhaft nützlich zu machen,
dazu gehören nicht nur ein bereitwilliges Herz und ein ruhiger
Mut sondern vor allen Dingen Kenntnisse und jahrelanqe Uebunq
im Operationssaal eines Krankenhauses. In wenigen Wochen wird
hier Nichts erlernt!

Zur Hilfe bei gröfseren Operationen sind gewöhnlich vier
Schwestern notig. Die unerfahrenste hat die Schwämme auszu-
waschen und darzureichen. Eine etwas erfahrenere übernimmt
die Darreichung der Instrumente. Von den beiden erfahrensten
hat die eme das Chloroformieren zu besorgen, die andere behält
die allgemeine Uebersicht: sie setzt auf Wunsch die Spülkanne

9*
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oder den Zerstäuber in Gang, sie sorgt für Catgutfäden zum Unter-
binden, sie fädelt die Nadeln ein und legt sie richtig in den Nadel-
üalter«), sie überwacht die jüngeren Schwestern und sorgt, dafs
aUes rechtzeitig bei der Hand sei. Denn durch Zeitverlust,
injolge ungeschickter Hilfe, wird die Dauer der Operation ver-
längert und der Kranke geschädigt! Durch Unterricht und un-
verdrossene Uebung müssen deshalb die Schwestern geistig vor-
bereitet sein.

Auch körperlich müssen die Schwestern zur Hilfe bei Ope-
rationen sich rüsten. Wer sich krank fühlt, der bleibe lieber aus
dem Operationszimmer weg. Ebenso wer durch Nachtwachen,

Reisen oder anstrengende Arbeit ermüdet ist;

denn bei den oft stundenlang dauernden Opera-
tionen mufs der Körper in jeder Hinsicht frisch
und leistungsfähig sein. — Aber auch sauber
soll die Schwester an den Operationstisch kom-
men. Häufiges Baden und häufiger Wäsche- und
Kleiderwechsel wird von den Schwestern nicht
nur mit Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit,
sondern auch mit Rücksicht auf die Kranken
erwartet. War eine Schwester bei einer Leichen-
öffnung zugegen, oder hatte sie mit übelriechen-
den Krebsgeschwüren oder mit Diphtheritis,

Wundrose, Eiterfieber, Blutvergiftung und anderen
übertragbaren Krankheiten zu thun, so halte sie

\

sich von Operationen und Wundverbänden so

lange fern, bis sie gebadet, frisch gekleidet und

Fig. 259. Händen und Armen gründlich desinficiert ist.

Leinener Ueberwurf Letzteres geschieht durch mehrmaliges Bürsten
bei Operationen, mit warmem Scifeuwasser , durch gründliches

Waschen mit Sublimatlösung 1 : 1000 und durch
sorgfältige Reinigung der Nägel. Die Ärmel sind bis zur Hälfte

des Vorderarms umzuschlagen ; der Anzug ist durch einen hellen,
j

waschbaren Ueberwurf (Fig. 259) zu schützen. '

(Auch die Ärzte bedienen sich jetzt bei Operationen leinener Wasch-
röcke. Gummiröcke sind sehr heifs und die vor zwanzig Jahren noch be-

liebten „Operationsröcke" aus dunklem Wollenstoff, welche die Spuren
vorausgegangener Operationen an sich zu tragen pflegten, waren ebenso

,

widerwärtig, als für den Kranken lebensgefährlich.)

§ 59. Das Operationszimmer und seine Instandlial-

taug. Um das Operationszimmer eines Krankenhauses in ge-

ordnetem Zustand erhalten zu können, mufs die Schwester über

dessen Einrichtung und Inhalt unterrichtet sein. Das Operations-

zimmer mufs hell, rasch zu erwännen, leicht su reinigen und

1) Siehe Fig. 228»—228".
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mit allen den sahireichen Geräten ausgestattet sein, welche heut-

zutage hei Operationen gehraucht werden. Das Tageslicht fällt

am besten von oben und gleichzeitig durch grofse seitliche Fen-

ster herein. Letztere sind gewellt oder matt geschliffen und da-

durch für die Blicke Neugieriger undurchdringlich. Das bei man-

chen Untersuchungen sehr erwünschte Sonnenlicht kann nach

Bedarf durch graue Drellvorhänge abgeblendet werden. Für die

Nacht befindet sich über dem Operationstisch eine grofse Doppel-

Lampe und rings an den Wänden eine genügende Anzahl Lampen.

Die Fenster des Operationssaals stehen so viel wie möglich offen.

Sobald operiert werden soll, mufs der Raum rasch bis auf 15« R.

(bei eingreifenden Operationen bis auf 20 <> R.) geheizt werden

können. Die gewöhnlichen Öfen erwärmen zu langsam; Luft-

heizung ist nicht genügend sauber. Besser ist Dampf- oder Wasser-

heizung, oder ein Gasofen. — Auf die Reinlichkeit des Operations-

zimmers wird ein so hohes Gewicht gelegt, dafs man dasselbe von
vom herein so einrichtet, dafs es jederzeit bequem und gründlich

gereinigt werden kann. Es besteht fast nur aus Fliesen, Schiefer-

platten, Glas und emaillirtem Eisen. Es hat Abflufs im Fufsboden,

nirgends staubfangende Winkel und Flächen, eingemauerte Schränke
und möglichst wenig glatte, ölgestrichene Möbel, so dafs der ganze
Raum nebst Inhalt mittelst Schlauch und Wasserleitung jederzeit

gründlich abgespritzt werden kann. Kalte und warme Wasser-
leitung ist in jedem Operatio7issaal notwendig. Die notwendigen
Möbel und Geräte eines Operationssaales sind folgende:

1. Ein Waschtisch {Fig.260). Der-
selbe besteht aus einer Schieferplatte,
in welche 3—6 Waschbecken mit Ab-
flufsröhren eingelassen sind, hat also
keinen staubfangenden Innenraum. Für
jedes Becken je ein kalter und ein
warmer Wasserhahn. Seife liegt in Körb-
chen aus verzinntem Drahtgeflecht, in
denen sich kein Wasser sammeln kann.
Bürsten liegen in 5> Carbolsäure
(Fig. 216).

2. Ei?i Wandbrett mit großen
Spülflaschen oder Spüleimern in Höhe
von 2-2'/^" über dem Boden (Fig. 261).

3. Ein Wäscheschrank für die
Operationswäsche (Decken, Handtücher,
Wischtücher). Darin können auch die
nötigsten Schienen untergebracht wer-
den, sowie einige Stärkungsmittel
(Wein).

4. Ein Verhandschrank für den
täglichen Bedarf an Verbandstoffen, Bin-
den und Medicamenten. Tiefe 60'^™. — Fächer herausziehbar. — Verband-
stoüe wohl eingehüllt oder in gut verschlossenen Blechkästen.

Fig. 260.
Waschtisch ohne staubfangende
Winkel. — Seife in verzinntem

Drahfgitterkörbchen.
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Fig. 261.
Wandbrett mit grossen "Wundduschen zu

10-30 Liter Inhalt.

T^.nK f"'
Instrumentenschrmk. Möglichst breit, aber nicht über IVs»hoch und nicht über 4ücm

tief. Innen Glasplatten in 25-45- Abstand.
Vcrschliefsbare Rollthüren.

6. Ein Flaschentisch für
Zerstäuber, Handirrigatoren,
Schalen, Flaschen und Glas-
gefäfse mit Schwämmen, Cat-
gut, Seide, DrainagerÖhren,
antiseptischen Lösungen und
Compressen') (vergl. Fig. 220,
221, 224, 225, 231 und 262).
Nicht zu grofs. Glasplatte.

7. Ein Ferhandlisch; mög-
lichst grofs ; mit Glas-, Schie-
fer- oder Marmorplatte zum
Ausbreiten und Zurecht-
schneiden derVerbandstücke
(Fig. 235).

8. Ein Inslrumenienlisch
(Fig. 263). Geht auf Rollen.
Trägt statt der Platte einen
45'^»' langen und 32<=«i breiten,
flachen Kasten aus Glas oder
Steingutmitverschliefsbarem
Abflufsrohr.

9. Ein Operationstisch
oder mehrere (Fig. 30 u. 255).

10. Ein Operalionssluhl
(Fig. 257).

11. Einige einfache, ölge-

strichene Stühle, Sessel und
Bänke (Fig. 216^).

12. Zahlreiche, nicht zu
kleine, meifse Waschbecken.

13. Einige Abwurfeimer
(Fig. 264) fürVerbandstücke,
Tupfer, Flüs.sigkeiten u. s.w.,

die vernichtet werden sollen.

14. Einige Ahmurfkörbe
(Fig. 265) für abgenommene
Binden, beschmutzte Wäsche
u. 8. w., die zur Wäsche be-
stimmt sind.

15. Ein Zimmerthermo-
meter.

16. Eine Wanduhr.
17. Einige Kleiderhaken.

Der Operationstisch ist 50

bis GO-^'" breit, Qö""" hoch und

Fig. 262.
Compressen in ö^/o Carbol.

Fig. 264.
Abwurfeimer für be-

schmutzte Tupfer und
Verbandstücke.

Fig. 263.
Instrumententisch mit

Glasschale.

Fig. 265.
Abwurfkorb für ab-

genommene Binden
u. s. w.

1) Antiseptische Compres-
sen (in ö^/o Carbolsäure auf-

bewahrte Leinentücher) wer-

den bei Operationen in der

Umgebung der Wunde über

den Kranken gebreitet.
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y«' lan" Seine Tischplatte hat am besten an abhängiger Stelle ein Abflufs-

rohrmlt darunter gestelltem Porzellaneimer. (Vergleiche Fig. 30 und 255.)

Darauf liefen drei gleichgrolse dicke Gummiplatten oder wachstuchüber-

zcene Polster, getragen von einem leicht zu reinigenden Lattenrost. Letz-

terer kann zu einem Drittel aufgerichtet werden für Operationen in sitzen-

der Stellung (Fig. 26G). Der Operationstisch steht auf Rollen und kann

durch einfache Hemmschuhe (hufeisenförmige Brettchen, Fig. 267) leicht

festgestellt werden. Für Operationen an den Händen ist ein zweiter, klei-

nerer Operationstisch zweckmäfsig (Fig. 268). Rings um den Operations-

tisch herum legt man einen nicht zu schweren Lattenrost (mit Kanten-

stellung der Latten), welcher den Umstehenden die Durcbnässung der Füfse

erspart.

Es ist nicM leicht

für die im Operationssaal

waltende Schwester, alle

die tausend Dinge, die

hier gebraucht werden,

vollzäh/ig, sauber und in

Ordjiung zu halten. Täg-

lich wird der Operations-

saal gelüftet, gefegt, ge-

spritzt, geschrubbt. Nach
jeder Operation wird der

Operationstisch mit Sei-

fenwasser und Sublimat-

lösung abgegossen und
abgewischt. Die Eimer
werden fleifsig mit Was-
ser gespült. Die Becken,

Schalen und Irrigatoren

werden vor und nach jeder

Benutzung auf das Pein-

lichste gereinigt und alle

Flaschen täglich abge-

wischt und nachgefüllt.

Seife,Wischtücher, Drain-
röhren, Catgut, Seide,

Schwämme, Tupfer, anti-

septische Compressen,
Verbandstücke u. s. w.

müssen immer reichlich

vorhanden, in sauberem Zustande und leicht zu finden sein. Im
Instrumentenschranke hat jedes der zahlreichen Instrumente seinen
bestimmten Platz und mufs immer ohne Rost und blank geputzt sein. 0

Fig. 266.
Operationstisch mit aufgeklappter EUckenstUtze.

Fig. 267-268.
Kleiner Operationstisch für Hand und Arm.

Bei n Hemmschuh.

1 )
Der Vorrat an Gipsbinden und an Schienen befindet sich am besten

aufscrhalb des Operationszimmers.
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.T,,^ o^^
' öpei-ationen, sondern auch alle Untersuchungenund alle grofseren Verbände, welche in Krankenhäusern nSwerden, finden am besten im Operationszimmer, nicM mÄkenzimmer statt Hier würden diese Vorgänge für die übrigen

^'hPnnpJ'"'i''S- ""f
^^««breckend, für Schwestern und Se

«k d^wr^-^^^^f-^^f?'^ selbst viel weniger nützlich sein
als dort, wo sein Bett mcht durchnäfst werden kann und wo alles
Notige ohne Zeitverlust zur Hand ist. Das üperationszimmer
eines Hospitales sollte 7nehrere Nebenzimmer haben, in welchenem Schreibtisch für die Arzte, Ruhebetten für die Operierten und
I'ahrbetten (Fig. 44=^) vorhanden sind, auf welchen die chlorofor-
mierten Kranken m den Operationssaal hineingeschafft werden
können. Denn es wäre grausam, die zu Operierenden im Opera-
tionssaal selbst zu chloroformieren. An den Wänden dieser Neben-
zimmer einen tröstenden Bibelspruch aufzuhängen, ist eine schöne
nachahmungswerte Sitte der Diakonissenhäuser.

'

J^^^
Vorbereitung der Geräte und Instrumente

lur eine Operation ist verschieden, je nachdem die Operation
in einer Privatwohnung oder im Opera-
tionssaal eines Krankenhauses stattfin-

det. Im ersteren Falle entferne man
aus dem Zimmer alle Teppiche und alle

unnötigen Möbel, welche durch die Nässe
verdorben werden
könnten; ferner

allen unnötigen,

unsauberenKram.
Alsdann wische
man allen Staub
ab,namentlichvon
denjenigen Flä-

chen, die man zum
Ausbreiten der

Verbandstoffe und
Instrumente nötig

hat. Durch Besei-

tigung dunkler

Gardinen sorge

man für Helligkeit

und durch dünne
Vorhänge für das Abhalten neugieriger Blicke. Findet die Opera-
tion bei Nacht statt, so stelle man zahlreiche brennende Lampen
auf Schränke und Tische rings um das Operationslager herum. Das
Licht einer Petroleumlampe kann man durch eine doppelt durch-

bohrte, blank polierte halbe Hohlkugel aus Messingblech (Fig. 269)

Fig. 269.
DoppcltdurchbohrteHalbkugel
aus blankpoliertem Messing-

blech.

Fig. 270.
Wachsfackel und Suppen-
teller für Operationen in der

Nacht (im Notfall).
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Fig. 271.
Operationstisch für den Notfall.

bedeutend verstärken. Auch eine Fackel aus drei bis vier zu-

sammengedrehten Wachsstockkerzen, hinter welche man zur Ver-

stärkung des Lichtes einen Suppenteller hält, ist zweckmäfsig.

(Fig. 270.) Soll aber eine Petroleumlampe von einem beliebigen

Angehörigen des zu Operierenden gehalten werden, so bringe man
dieselbe bei Zeiten in Sicherheit, wenn, wie gewöhnlich, diese

Personen blafs werden, taumeln und in Ohnmacht zu fallen drohen.

Es ist nicht zweckmäfsig, den Kranken auf einem Sopha oder in

seinem Bette zu operieren. Diese Möbel werden unnötig durch-
näfst, die Ärzte können in gebückter Stellung nur unbequem und
langsam arbeiten, und der Kranke
verliert dadurch mehr Blut als wün-
schenswert ist. Vielmehr lege man
auf einen langen schmalen Küchen-
tisch eine Matratze, darauf Bett-

tuch und Gummiunterlage und
darauf den Kranken. Im Notfall

bindet man zwei schmale, kurze
Tische aneinander und, wenn der
Kranke halb sitzend operiert wer-
den soll, darauf einen umgekehrten
Stuhl (Fig. 271).

Für Operationen in Privatwohnungen ist ferner zurechtzu-
stellen auf sauberen Tischen oder Bänken:

1. Reichlich Waschgelegenheit (Bürsten, Seife, Handtücher, Becken
und laues Wasser in Krügen).

2. Mehrere leere Eimer oder Wannen zum Ausgiefsen.

^ Reichlich kaltes und warmes Wasser in grofsen Krügen, dazu
Lfslöffel und gespülte leere Weinflaschen zum Selbstbereiten antiseptischer
Lösungen (vergleiche § 44).

4 Eeichlich desinficierte Schwämme oder Tupfer (aus Wundwatte.
Jute, Holzwolle oder dergl.).

'

5. Ein Waschbecken zum Einlegen und eines zum Auswaschen der
bchwamme, eines zum Einlegen der Instrumente, eines zum Eintauchen

•I o^,",-
Operateur; — zusammen vier Waschbecken, sämtlich

mit bublimatlosung gefüllt, nur das für die Instrumente mit Carbolsäure-
losung 2V270.

6. Gegen Schlufs der Operation mufs Folgendes bereit stehen: eine

rli^fJlh
(Suppenteller)

,
reine Hemden und Handtücher (gewärmt), ein

mulel fSfw.f" Gummiunterlage, Wärmflasche und Erquickunif.

tiXritze'-''FTg.1l3r " ^'""^ ^^'^^ ^"j^^"

Für Instrumente, Chloroform, Verbandstoffe, Catgut, Seide
und Bmden sorgt der Arzt selbst. Immer gehört zu Operationenm Pnvatwohnungen em_ gewisser Wohlstand des Operierten. Sehr
vie Handtucher, sehr viel Leibwäsche, sehr viel Bettwäsche, sehr
viel teure Verbandstoffe, mehrere luftige Stuben, eine besondere
Warterm und reichlich kräftige Nahrungsmittel müssen vorhanden
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IIb Z^'''' i"''' 'if
gj'istiger Erfolg bei gröfseren Operationen

erreicht werden soll. In den elenden und schmutzigen Behau-
sungen der Armut sauber zu verbinden und zu operieren, ist etwas
Unmögliches. Für diese unglücklichen Leute ist die Kranken-
hausbehandlung eine unentbehrliche Wohlthat.

Unter viel günstigeren Bedingungen werden sämtliche Opera-
tionen in dem Operationssaal eines Krankenhauses ausgeführt
weil man hier mit einer grofsen Anzahl von Hilfsmitteln arbeiten
kann, welche man nur schwer jedesmal sämtlich in eine Privat-
wohnung zusammentragen kann.

Für Operationen im Krankenhause hat die Operationssaal-
schwester Folgendes vorzubereiten:

1. Zur Reinigung des Kranken: Seife, Rasiermesser, Bürsten, Wasch-
becken und kleine Giefskanne mit warmem Seifenwasser, Wischtücher
Irrigator mit Sublimatwasser, I^enzinflasche mit Wundwatte, Schere und
Messer zum Nägelputzen, manchmal einen scharfen Löfiel zum Abschaben
der Haut.

2. Eimer und Körbe zum Ausgiefsen des Wassers und zum Wegwerfen
gebrauchter Verbandstücke, Tupfer, Binden u. s. w. (Fig. 265).

3. Chloroform und die dazu nötigen Geräte: ein Hörrohr, eine Mor-
phiumspritze, einen Mundspiegel, eine Kornzange, eine Brechschale, ein
Wischtuch, eine Chloroformkappe (Fig. 273—283).

4. Einen Schnallgurt zum Festschnallen des Kranken auf dem Ope-
rationstische (Fig. 255 bis 257).

5. Wollene Strümpfe und Binden, wollene Jacke,
wollene Decke oder Piquöedecke und ivasserdichte
Schutzdecke.

6. Bei Operationen an Armen und Beinen : Gummi-
binden zur EsMAHCH'schen Blutleere. Dazu gewöhnlich
eine starke Sicherheitsnadel.

7. Carbolcompressen, d. h. in 5^0 Carbolwasser auf-
bewahrte Handtücher (Fig. 262), mit denen man die
Umgebung des Operationsfeldes bedeckt.

8. Ein Waschbecken mit SublimatTvasser stellt man
in die Nähe des Arztes , der sich darin wiederholt die

Hände reinigt.

Fig. 272. 9. Eine Eisdusche. Man zerschlägt Eisstücke, die

Eis -Dusche. man nicht auf eine harte Unterlage, sondern in die

linke Hand legt, über einem grofsen Becken durch Ham-
merschläge mit der rechten Hand. Von den Eisstücken legt man einige

in das Sublimatwasser des Handirrigators oder, wenn das Eis unsauber

ist, in den Innern Raum eines doppelwandigen Irrigators (Fig. 272).

10. Drainaqeröhren ,
Catgut , Seide, dazu die nötigen Nadeln und

Nadelhalter, sowie eine Schere (vergleiche Fig. 230 — 234, 225, 221, 227

bis 228'').

11. Zwei Waschbecken für die Schwämme: ein grofses mit warmem
Wasser zum Auswaschen, ein kleineres mit Sublimatwasser zum Einlegen.

12. Die nötigen Instrumente legt man in eine flache Glasschale oder

in den Instrumententisch unter 2'/27o Carbolwasser (Fig. 263). Fast bei

allen Operationen gebraucht man : Messer, Schere, Pincette, einige Schieber-

pincetten und zwei scharfe Wundhaken (Fig. 298, 299, 307, 324, 327, 335).

13. Einige Eilerbecken zum Hineinlegen des entfernten Körperteiles

oder zum Auffangen des Eiters (Fig. 241).
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14. Die nötigen Verbandstoffe und Binden. Dazu Stützgeräte (Fig. 26

bis 32) und einige Stecknadeln. Häufig eine wohlgepolslerle Schiene.^

15. Spritze für Ätherinjectionen , ferner einen Gas- oder Spiritus-

kocher (um rasch etwas Würzwein oder Kaffee mit Rum erwärmen zu

können).
16. Ein frischbezogenes Bett mit Gummiunterlage und Wärmflasche,

nötigenfalls mit Luft- oder Wasserkissen oder mit Häckselkissen, keilför-

migem Lagerungskissen, Rollenträger, Galgen zum Aufhängen oder dergl.

n. Endlich soll eine Tragbahre mit Gummiunterlage und wollenen

Decken bereit stehen, wenn das Bett nicht in der Nähe ist.

§ 61. Verhalten der Schwestern während einer

Operation. Nachdem die ebengenannten zahlreichen Dinge bereit

gestellt sind und der Kranke chloroformiert ist, reinigen sich alle

Beteiligten nochmals die Hände, die Vorderarme und besonders

die Fingernägel! Dann erst darf die Operation beginnen und
jede der Schwestern begiebt sich an den ihr zugewiesenen Platz.

Es mvfs bei einer Operation durchaus die gespannteste Aufmerk-
samkeit und Ruhe herrschen und Alles mvfs möglichst rasch

geschehen!

Während einer Operation darf nicht gesprochen werden. Man
darf nichts hören, als die kurzen Kommandoworte des Arztes.

Meint aber die Schwester dem Arzte eine wichtige Mitteilung

machen zu müssen, so thue sie es kurz und mit laut vernehm-
licher Stimme!

Die Schwester vermeide es, sich zwischen den Arzt und das
Licht zu stellen.

Die Schwester beobachte nicht neugierig das Thun des Ope-
rateurs, sondern denke allein an die ihr zugewiesene Aufgabe, die

sie willig und unermüdlich, rasch aber ohne angstvolle Ueber-
stürzung erfüllen mufs.

Wo viele Schwestern bei einer Operation behilflich sind, da
darf nicht hin und her und durcheinander gelaufen werden. Jeder
besorge das Seine und nicht das einer andern Schwester Aufge-
tragene. Wenn aber nur wenige Schwestern beim Operieren hel-
fen, dann müssen sie natürhch zuspringen und angreifen, wo es
eben fehlt! Sie sollen immer nur an den Kranken denken und
sich keiner Arbeit schämen!

Eine Schwester, welche es versteht, mit klarer Umsicht und
ohne viele Worte immer zur rechten Zeit und unaufgefordert be-
hifUch zu sein, ist für den Kranken ein Segen und für den Arzt
ein Glück. .Jüngere Schwestern müssen zunächst bei einer Reihe
von Operationen lernen : Schwämme auswaschen und darzureichen.
Nachdem sie sich einige Kenntnis der Instrumente erworben haben,
müssen sie bei einer zweiten Reihe von Operationen lernen: die
Instrumente darzureichen. Bei einer dritten Reihe von Opera-
tionen lernen sie dann das Einfädeln und Einklemmen der Nadelnm den Nadelhalter, das Glühendmachen des Platinbrenners (siehe
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Fig. 316), das Abspülen der Wunde mit Zerstäuber oder SdüI-
kanne, das Darreichen der ünterbindungsfäden (drei Finger laneH
zuletzt auch ausnahmsweise das Helfen an der Operationswunde
selbst und das Chloroformieren.

1. Bas Darreichen der Schwämme, welche in einer Carbol-
oder bublimatschüssel ruhen, geschieht auf den Ruf des Arztes
schnell, indem dabei der Schwamm kräftig ausgedrückt wird.
Namentlich bei Operationen an der Luftröhre und im Munde
müssen die dargereichten Schwämme scharf ausgedrückt sein,
damit nicht Flüssigkeit verschluckt oder eingeatmet werde. Ver-
langt der Arzt einen nassen Schwamm, so wird er nur wenig
ausgedrückt und „triefend" überreicht. Niemals überreiche die
Schwester dem Arzte zwei Schwämme gleichzeitig, weil einer
davon gewöhnlich zu Boden fällt. Zu Boden gefallene Schwämme
und Instrumente hebe man nicht auf, denn sie dürfen einstweilen
nicht wieder benutzt werden. Die von dem Arzt aus der Hand
gelegten oder zurückgegebenen Schwämme (und Instrumente)
nimmt die Schwester ohne Zeitverlust wieder zurück, wäscht sie

in warmem Wasser aus und legt sie wieder zurück in die Car-
bolschüssel. Anders verfährt man mit den Tupfern. Dieselben
werden nicht wieder ausgewaschen und nicht wieder benutzt, son-
dern nach einmaligem Gebrauch sofort in den Abfalleimer ge-
worfen. Manchmal werden die Schwämme an langen Fäden oder
an dem in Fig. 326 dargestellten Instrument befestigt. Dann redet
man von „Fadenschwämmen" und „Stielschwämmen". Für manche
Operationen (z. B. in der Bauchhöhle) werden besondere Schwämme
vorrätig gehalten, welche mit Eiter, Wundjauche u. s. w. niemals
in Berührung kommen. Für die meisten Operationen genügen
5—10 Schwämme. Am Schlufs gewisser Operationen pflegt man
die Schwämme zu zählen, um sicher zu sein, dafs keiner in der

Wunde zurückblieb.

2. Zum Da7'reichen der Instrumente ist es notwendig, die

wichtigsten derselben zu kennen (vergleiche § 64). Denn wenn
dieselben nicht rasch und ohne Zeitverlust überreicht werden, so

dauert die Operation zu lange und der Kranke verliert zu viel

Blut. Man fai'st die Instrumente stets an der Spitze an und giebt

sie dem Arzte stets mit dem Griff in die Hand, damit unbeab-

sichtigte Verletzungen vermieden werden. Reicht der Arzt die

Instrumente nach dem Gebrauch zurück, so nehme man sie rasch

und unaufgefordert aus dessen Hand und lege sie wieder in die

Carbolschale, deren flüssiger Inhalt öfters zu erneuern ist, wenn

er durch Blutbeimischung undurchsichtig geworden. Kleine In-

strumente (z. B. Nadeln) nehme man nicht mit den Fingerspitzen,

sondern mit der Hohlhand in Empfang. So wird Zeitverlust und

Niederfallen am besten vermieden. Wird ein Meifsel verlangt,
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SO überreicht man gleichzeitig einen Hammer. Wird eine Unter-

hindungspincette verlangt, so macht man sofort auch einen Unter-

bindungsfaden zurecht und wenn dieser geknüpft ist, so überreicht

man unaufgefordert eine Schere.

3. Das Helfen an der Operationswunde kann den Schwestern

nur ausnahmsweise gestattet werden. Es handelt sich dabei um
Blutauftupfen und Hakenhalten. Der Schwamm wird herzhaft

auf die blutende Stelle gedrückt und rasch wieder seitwärts ent-

fernt, damit der Arzt die von Blut befreite Stelle sofort über-

sehen könne. Wo ein Blutstrahl spritzt, wird sofort der Zeige-

finger aufgedrückt. Man greift womöglich unterhalb der operie-

renden Hände in die Wunde. Haken fafst man am entferntesten

Ende des Griffes und hält die eigenen Hände immer möglichst

fern von den Händen des Arztes.

4. Das Chloroformieren wird in § 63 besprochen werden.

Wer während einer Operation etwas Anderes anfafste, als Sub-
limat- oder Carbollösung, der mufs sich, neuerdings seine Hände
gründlich waschen und desinficieren (vergleiche § 37).

§ 62. Verlialten der Schwestern nach der Operation.
Nach beendeter Operation hat die Schwester an Viererlei zu

denken: 1. an den Operierten, 2. an dessen Angehörige, 3. an die

Instrumente, 4. an das Operationszimmer.
Noch ehe der Operierte zu Bett gebracht wird, sollen ihn

die Schwestern von blutigen und durchnäfsten Kleidern befreien,

seinen Körper mit Tüchern und warmem Wasser, den Kopf
nötigenfalls mit einem nassen Kamm gehörig reinigen, dann ab-
trocknen, verbinden helfen und mit frischer, gewärmter Wäsche
bekleiden. Die Ueberführung in das Krankenzimmer geschieht
in Hospitälern mittelst Tragbahre oder Fahrbett, in Privat-
wohnungen durch einige kräftige Arme. In den ersten Stunden
nach der Operation ist für den Operierten das Wichtigste : Wärme,
zweckmäfsige Lagerung, Ueherwachung und vor allen Dingen
Ruhe. Bis an den tiefgelagerten Kopf hüllt man den Kranken
in warme Deckbetten ein und beschränkt sich darauf, ihn ge-
wissenhaft zu beobachten. Hierbei hüte sich die Schwester vor
allzu grofser Geschäftigkeit. Ein freundliches Wort '), ein kühler
Trunk ist, neben ungestörter Ruhe, Alles, was der Operierte nötig
hat. Em soeben Operierter darf nicht allein gelassen werden!
Die Schwester erbitte sich vom Arzte genaue Vorschriften und
achte im Allgemeinen auf Folgendes:

1. Auf etwaigen Krafteverfall des Kranken (siehe „Collaps"m § 93).
^

1) Die älteren französischen Wundärzte pflegten ihren Operierten zusagen
: L'opdration est achev^e. Que Dieu vous gudrisse!" (Se oSioSist gethan. Gott möge Sie heilen!)

v^^o vypt,ia,uon
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^
etwaiges Erbrechen. Dasselbe tritt besonders leichtem wenn der Kranke zu früh etwas geniefst oder den Kopf auf-

richtet Beides soll er in den ersten Stunden vermeiden. Beim
Erbrechen dreht man den Kopf auf die Seite (Fig. 288), ohne ihn
aufzurichten und hält unter den Mund eine flache Schale (Suppen-
teller). Schultern und Bett schützt man durch umgestopfte Tücher.

3. Schmerzen hat jeder Operierte mehr oder weniger. Die-
selben verlieren sich aber meist nach wenigen Stunden von selbst
und müssen ertragen werden. Man achte avf die Farbe und
Beweglichkeit der Zehen- und Fingerspitzen, weil ein zu fest
angelegter Verband die Ursache solcher Schmerzen sein kann!

4. Nachblutungen sind nicht immer anzunehmen, wenn an
dem Verband ein blutiger Fleck sich zeigt, sondern nur dann,
wenn das Blut reichlich und anhaltend durch den Verband in
die Unterlage tropft. Wird dabei vollends der Kranke bleich
und kraftlos, dann eilig zum Arzt schicken ! bis dahin helfen, wie
in § 34 beschrieben!

Den glücklichen Ausgang einer Operation den im Neben-
zimmer angstvoll harrenden Angehörigen sobald als möglich mit-
zuteilen, — das ist ein Amt, welches die Schwestern immer gern
übernehmen. Man dulde aber nicht, dais Unberufene unmittelbar
nach einer Operation, oder gar während einer Operation an das
Krankenbett treten, und auch den Besuch der nächsten Ange-
hörigen suche man in den ersten Tagen wo nicht abzuweisen, so
doch abzukürzen, denn ein Operierter braucht, wie gesagt, die

allergröfste Ruhe.
Das Operationszimmer ist nach stattgehabter Operation so

bald wie möglich zu reinigen und zu ordnen. Zunächst werden
die Instrumente in eine Schale mit warmem Wasser, Seifenwasser

oder mit 5 o/o Sodalösung gelegt und baldmöglichst abgetrocknet

(siehe auch § 64, Schlufs). Alle blutigen Kleider, Verbandstücke
und Flüssigkeiten sind schnell zu beseitigen und alle Spuren der

Operation an Möbeln, Fufsboden u. s. w. möglichst rasch zu ver-

wischen.

Die durch die Operation entfernten Körperteile werden ins

Feuer oder in die Aschengrube geworfen. Ganze Glieder läfst

man in die Erde vergraben. Vorher aber befrage die Schwester

den Arzt, was er zur Untersuchung aufzubewahren tvünscht!

Derartige aufzubewahrende Teile werden in ein feuchtes Läpp-

chen, sodann in wasserdichten Stoff und endlich in Zeitungspapier

eingewickelt, oder in ein gut verkorktes Fläschchen mit Carbol-

Sublimatlösung oder Spiritus gethan und dann ebenfalls einge-

wickelt dem Arzt übergeben.

§ 03. Das Chloroformieren wird in manchen Krankenhäusern zur

Zufriedenheit der Ärzte von Schwestern ausgeführt, doch kann dieses ver-
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antwortungsvolle Geschäft nur ganz besonders erprobten Schwestern an-
vertraut werden und niemals darf eine Sclmeslcr allein, ohne Beisein eines

Arztes, einen Menschen chloroformieren! Denn durch
Chloroform können, auch bei der gröfsten Vorsicht,

Todesfälle herbeigeführt werden. Der zu Chloro-

formierende darf seit sechs Stunden nichts genossen
haben, er mufs bis auf das Hemd entkleidet sein

und mit tiefliegendem Kopf gelagert werden. Das
Chloroform mufs klar und darf nicht zu alt sein,

es mufs wie Apfel riechen und darf bei Höllenstein-
zusatz nicht trübe werden. Kinder, Frauen und
Greise chloroformieren sich leichter, als kräftige

Männer. Diesen pflegt man 10 Minuten vor Beginn
des Chloroformierens eine Morphiumeinspritzung^)
zu machen. Zum Chloroformieren gebraucht man
jedesmal folgende Gegenstände: 1. ein Hörrohr
(Fig. 275). 2. eine Chloroformflasche, 3. eine Chloro-
formkappe (auch Maske genannt), 4. einen Mund-
spiegel, 5. eine Kornzange zum Hervorziehen der
Zunge, 6. eine Brechschale und 7. ein Wischtuch
zum Abwischen des Mundes. Mit dem Hörrohr über-
zeugt sich der Arzt zuvor Jedesmal von dem Zu-
stande des Herzens! Die Chloroformflasche (Fig. 276)
hat einen doppelt durchbohrten Kork mit einem

Fig. 275.
Hörrohr (Stethoskop).

1) Zu Einspritzungen unter die Haut bedient man sich einer kleinen
Spritze, welche 1 Gramm Flüssigkeit enthält und deren Spitze in eine
feine, durchbohrte Nadel ausläuft
(Fig. 273). Man saugt aus einer
weithalsigen Flasche diese Spritze
halb oder ganz voll Flüssigkeit, sticht
sie wie in Fig. 274 in eine aufge-
hobene Hautfalte und drückt mit
dem Zeigefinger den Stempel langsam
nieder. Natürlich mufs die Haut-
stelle vorher gewaschen werden!
Auch ist die Spritze vor jedem Ge- Fig. 273.
brauch in ö^/o Carbolsäure zu des- Morphiumspritze und weithalsige Flasche,
inficieren und
nach jedem Ge-
brauch sorgfältig

abzutrocknen.
Namentlich ist in

die Höhlung der
Nadel immer ein
feines Draht-
stückchen einzu-
schieben, um das
Zurosten zu ver-

hindern. Ein-
spritzungen(Mor-
phium, Cocain
oder Äther) darf
die Schwesternur

Fig. 274. Einspritzung unter die Haut.

im Auftrag eines Arztes machen. Vorsicht! (§ 45). Jedesmal vorher die
Mlasc/ie ansehen und die Aufschrift lesen!
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Pig. 276.
Chloroformflasche und Chloroformkappe,

kurzen Abflufsrohr und einem langen Luftzuführungsrohr Im NotfaUschneidet man in einen gewöhnlichen Flaschenstöpsel eine Längsrinne
(Fig. 277). Das Chloroform
läuft aus, sobald man die
Flasche umdreht. Chloro-
formkappen giebt es in ver-
schiedener Form. Sie be-
stehen in einem Drahtkorb
mit Stoffiiberzug (die Skin-
NEE'sche Kappe siehe Fig.
276 und 284; die Esmaech-
sche Kappe siehe Fig. 278).
Der StoifÜberzug der Kap-
pen mufs sauber gehalten
und von den Schwestern
oft erneuert werden. Giebt
man ihm eine halbkugelige

Form und durch Aufnähen eines Gummi-
bandes einen elastischen Rand, so ist der
Stoffüberzug leicht über das Drahtgestell
zu stülpen. Als Stoff wählt man Baum-
wollentrikot oder dünnen Flanell. Trikot
darf nicht zu weitmaschig sein, weil sonst
das Chloroform durchtröpfeln und das Ge-
sicht anätzen würde. Flanell darf nicht
zu oft gewaschen sein, weil er dadurch zu
dicht und undurchgängig für die Luft wird,
welche neben dem Chloroform immer mit
eingeatmet werden mufs. Umständlich und
zeitraubend ist die Benutzung des soge-
nannten JuNKEE'schen Apparates (Fig. 279),

° dessen Maske aus Hartgummi besteht und
" welcher durch ein Gummigebläse in Gang

Fig. 277. gesetzt werden mufs. Im Notfall kann man
Chloroformflasche für den Notfall, mit jedem Taschentuch chloroformieren;

Fig. 278. Fig. 279. Fig. 280.

Andere Cliloro- Junkers Chloroforragerät. Taschentuch als Chloroform-

formkappe, kappe.

nur sorge man, dafs der Kranke dabei Luft mit atmen könne (Fig. 280). Um
die Chloroformkappe zu beträufeln, mufs man sie jedesmal vom Gesicht ent-

fernen, damit kein Tropfen Chloroform auf die Haut oder ins Auge falle.
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Mundspiegel (Fig. 281) U7id Kornzange (Fig. 282) müssen immer zur

Hand sein, tim bei stockender Atmung den Mund öffnen ') und die Zunge

Fig. 281.

EosERscher
Mundspiegel.

Fig. 282.
Zangen zum Hervorzielien

der Zunge.

Fig. 283.
Kasten fUr Chloroformgeräte,
am Operationstisch hängend.

hervorziehen zu können (Fig. 286). Am besten legt man alle nötigen „Chloro-
formgeräte" in einem, an jeden Operationstisch leicht anzuhängenden Kasten
bequem zur Hand (Fig. 283). Der Chloroformierende mufs beide Hände
frei behalten.

Beim Beginn des Chloroformierens mufs die Schwester jedesmal den
Mund des Kranken untersuchen und künstliche Gebisse, Kautabak, Speise-
teile oder andere
Fremdkörper

sorgfältig da-
raus entfernen!
Das Chlorofor-
mieren läfst sich

nicht durch ge-
lesene Beschrei-
bung , sondern
nur durch lange
Uebung unter
Aufsicht eines

Arztes erlernen.

Jedenfalls mufs
die damit be-
traute Schwester
sich dabei um
nichts anderes
kümmern, als um
die Atmung, den
sbgenanntenLid-
reflex die Gesichtsfarbe und den Puls dos Kranken. Der Chloroform-
scblat ist eingetreten, sobald die erste Unruhe vorüber ist und sobald der

1) Kann statt des Mundspiegels auch mit einem einfachen Holzkeil
geschehen.

KüppREcuT, Krankenpflege.
I^q

Fig. 284.
Prüfung der Tiefe des Chloroformschlafes.
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Fig. 285.
Vorschieben des Unterkiefers.

^7-»» des Kranken willenlos herabfällt, ivenn man ihn aufhebt (Fie 284)Alsdann ?vtrd die Maske vom Gesicht entfernt, bei wiederkehrender Un-ruhe aber von Neuem vorgehalten. Sobald die Atmung des Chlorofor-
mierten krampfhaft oder geräuschvoll wird oder gar wegbleibt (was man

am besten in der Magengrube beob-
achtet) , so wird sofort die Maske vom
Gesicht entfernt und der Unterkiefer
nach vorn geschoben. Dieser Plandgriff
(Mund auf! Kiefer vor, Mund zu! —
Fig. 285) ist sehr wichtig und macht das
Hervorziehen der Zunge (Fig. 286) meist
überflüssig. Am schlafenden Kranken
wird von Zeit zu Zeit mit dem Mittel-
finger das obere Augenlid erhoben, so-
dann mit dem Zeigefinger der Augen-
stern leise berührt und dabei beobachtet,
ob das untere Augenlid zuckt oder sich

in feine Falten legt

(Prüfung des Lid-
reflexes — Fig. 287).

Sobald das Lid nicht
mehr zuckt, befindet
sich der Chlorofor-
mierte in Gefahr und
darf kein Chloro-
form mehr bekom-
men, bis er wieder
anfängt, unruhig zu
werden. Hiernach
mufs bei stunden-
langem Chlorofor-
mieren die Maske
abwechselnd bald

entfernt, bald wieder vorgehalten wer-
den. Sollte das Gesicht des Kranken
plötzlich blafs werden und sollten die

Pujnllen sich ermeilern oder Puls und

Fig. 286. Hervorziehen der Zunge.

Fig. 287. Fig. 288.

Handgriff zur Prüfung der Lidzuckung. Handgriff beim Erbrechen.

Atmung plötzlich verschwinden, dann hat die Schwester sofort laut und

vernehmlich dem Arzte Mitteilung davon zu machen, der die nötigen
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"Wiederbelebungsversuche anstellen wird (§ 94). Bei grofser Unruhe des

Chloroformierten: Festhalten! oder Schnallgurt 1 (Fig. 258 und 255). Beim

Erbrechen: den Kopf nicht aufrichten, sondern seitwärts drehen (Fig. 288)1

"Während der ersten Stunden nach dem Chloroformieren : den Kopf tief

lagern und nichts geniefsen lassen, als Eisstückchea oder wenige Löffel

schwarzen Kaffees.

§ 64. Kenntnis und Instandhaltung der Instrumente.

Die zahllosen chirurgischen Instrumente braucht eine Schwester

Fig. 292. Fig. 291.
Fig. 293. Ohrtrichter (auch Lichtwerfer (Eeflex-
Nasenspiegel. Ohrspiegel genannt). Spiegel).

Fig. 294. Kehlkopfspiegel.

nicht sämtlich zu kennen. Die häufig gebrauchten aber sollen
ihr geläufig sein, damit sie dieselben richtig herbeiholen und bei
Operationen ohne Zeitverlust überreichen könne. Als solche sind
zu nennen:

L Inslrumente zur Untersuchung, z.B. der Zungenspatel (Fig. 289)
und der Schutzfinger (Fig. 290), der Reflexspiegel (Fig. 291), der Ohrtrich-
ter (Flg. 292), der Nasenspiegel (Fig. 293), der Kehlkopfspiegel (Fig. 294),

10*
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das Bandmafs (Fig. 295), die Knopfsonde mit Myrtenblatt (Fig. 296), die
Hohlsoude (Fig. 297).

^ ^ ^^u^, uic

rig. 295.- Bandmafs.

Fig. 296. Knopfsonde mit Myrtenblatt.

Fig. 297. HoUsonde.

II. Instrumente zum Fassen, Greifen und Ziehen, z. B. die gewöhn-
liche oder anatomische Pincette (Fig. 298), die Hakenpincette (Fig. 299), die

Ohrpincette (Fig. 300), die Kornzange (Fig. 301),
die Muzeux'sche Hakenzange (Fig. 302), die
Balkenzange oder Klemmzange mit Verschlufs
h. cremaillere (Fig. 303), die Schlundzange (Fig.

304 und 305), der Schlundstöfser mit Schwamm
und Münzenfänger (Fig. 306), der vierzinkige
scharfe Haken (Fig. 307), der stumpfe zweizin-
kige sog. Muskelhaken (Fig. 308), das einzinkige
sog. Schielhäkchen (Fig. 309), der breite stumpfe

Fig. 298. Fig. 299.
Anatomische Haken-
Pincette. pincette.

Fig. 300,
Ohrpincette.

Fig. 301.

Kornzange.

Fig. 302.
Muzeux'sche
Hakenzange,
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Fig. 303.
Balkenzange mit Cre'maillfere-

Verschlufs.

Fig. 304-305.
Schlundzangen.

Fig. 306.
Schlundsonde mit Schwamm und MUnzenfänffer.

Fig. 307.
Scharfer Wundhaken

(vierzinkig).

Fig. 308.
Stumpfer Muskelhaken (zweizinkig).

Fig. 309. Schielhäkchen.

Fig. 310. Resectionshaken.

3)
Fig. 311. Knoohenhaken.
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Resectionshaken (Fig. 310), der scharfe einzinkige Knochenhaken (Fis 311)
die Zahnzangen (Flg. 312, 313, 314, 315).

&-^^'h

Fig. 312.
Zahnzange für

Oberkiefer.

Fig. 813.
Zahnzange für Unter-

kiefer.

Fig. 314.
Wurzelzange für

Unterkiefer.

Fig. 315.

"Wurzelzange

fUr Oberkiefer.

ni. Instrumente zum Brennen, Atzen, Schaben und Stechen, z. B. der

Paquelin'sche Thermokauter (Fig. 316)'), der Höllensteinstift (Fig. 317)'-'),

das Schabeisen oder Easpa-
torium (Fig. 318 und 319), die

scharfen Löffel (Fig. 320 und
321), die gestielte Durchstech-
ungsnadel mit Öhr zum Durch-
ziehen von Fäden durch Ge-
wächse (Fig. 322) ; der Trokart,

bestehend aus Stilet und Röhre,
zum Abzapfen von Flüssig-

keiten (Fig. 323); die Näh-
nadeln (vergl. Fig. 227), welche

teils gerade, teils krumm ge-

braucht werden. Die krum-
men Nähnadeln sind teils auf

die Fläche gekrümmt (Fig.

227''), teils auf die Kante (Fig.

227«= und 227<i). Die gekrümm-
ten Nadeln stellen entweder

Vs Kreis vor oder Kreis.

In letzterem Falle nennt man
Fig. 316.

Paquelin's Platinbrenner (Thermokauter).

1) In der mittleren Flasche befindet sich ein mit Benzin getränkter

Schwamm. Die Spitze des Instruments wird in die Spiritusfiamme gehal-

ten bis sie sich rötet. Dann erst darf das Gummigebläse gedrückt wer-

den ~ wie beim Spray (Fig. 242, 247 und 248). , . ^
2) Dieser ist nach dem Gebrauch sofort trocken abzuwischen und im

Dunkeln aufzubewahren!
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sie ümstechungsnadeln (Fig. 227 rf). Das Einlegen -der eingefädelten Nadeln

in die verschiedenen Nadelhalter mufs von den Schwestern geübt werden

{vergl. 228»—228'').

Fig. 317. Fig. 318—319.
Höllensteinstift. Schmales und breites Schabeisen (Easpatorium).

Fig. 320-321.
Eunder und kahnfOrmigcr scharfer

Löffel.

Fig. 322. Fig. 323.
Durchstechungs- Trokart (zum Ab-

nadel. zapfen).
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sind die s.e. Schleberpincettef(o'^^r ffiÄu„gJp£SS*?-^."Ä

n

Fig. 324.
Schieberpincette.

Fig. 325.
Koeberld's Klemmpincette.

Fig. 326.
Schwamnistiel.

Koeberlö'schen Klemmpin cetten (Fig. 325) und die Stiele zum Einklemmen
der Schwämme und Tupfer (326).

V. Instrumente zum Schneiden, Meifseln und Sägen. Hier sind zu
nennen: a) Messe)- ; man unterscheidet Skalpelle, die aus einem Stück ge-

IS

Fig. 327«-327''.iTaJ ~ Fig. 328.
Bauchiges und spitzes Messer (Skalpell). Bistouri.

Fig. 329.
Lanzette.
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n

macht sind (Fig. 327" und 32T^); und Bistouris, an denen die Klinge in den

Griff hineingeklappt werden Isann (Fig. 328); ferner Lanzetten (Fig. 329),

welche verkleinerte

Bistouris darstellen. i

— Nach der Form
der Klinge unter-

scheidet man bau-

chige Messer (Fig.

327"), spitze Messer
(327''), geknöpfte
Messer(Fig. 330) und
sichelförmig ge-

krümmte Messer
(Fig. 331). Letztere
heifsen auch Seh-
nenmesser oder Te-
notome. Ein viel-

gebrauchtes Messer
ist das Impfmesser
(Fig. 332). Die bei

Amputationen ge-

brauchten Messer
sind zum Teil zwei-

schneidig. Im übri-

gen unterscheiden Fig. 330.
sie sich von gewöhn- Geknüpftes

liehen Skalpellen nur Messer,

durch ihre GröCse.

Die sogen. Lappen-
messer und die Resectionsmesser sind grofs und
derb gearbeitete bauchige oder spitze Messer. Von

Fig. 331.
Sichelmesser oder

Sehnenmesser
(Tenotom).

Fig. 332.
Impfmesser (nach

Chalybaeus).

r'^'f
-

f^K^-
?'^S;334. Fig. 335. Fig. 336.

Gerade Schere. Knieschere oder Hohlschere oder Knochenschcrc oder
Richter sehe Cooper'sehe Schere. Liston'sche Schere.

Schere.

^)
Scheren haben wir die sehr praktische sog. Verbandachere mit stumpfer

J:'iatte an dem unteren Scherenarme in Fig. 240" schon kennen gelernt.
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Man unterscheidet gerade Scheren (Fig. 333), Kniescheren (Fig. 334) undHohlscheren (Fig. 335). Letztere werden auch Cooper'sche Sehten ge-nannt, und am meisten gebraucht. Knochen schneidet man entwS mit

mer (big. 337). Die Meifsel sind je nach der Form ihres schneidenden

Fig. 337.
Hammer.

u
Fig. 338". Fig. SSS"". Fig. 338=.
Gerader Hohlmeifsel. Gekrümmter
Meifsel. Hohlmeifsel.

Fig. 339.
Hohlmeifselzange

nach LüER.

Endes entweder gerade Meifsel (Fig. 338«), oder Hohlmeifsel (Fig. 338''),

oder gekrümmte Hohlmeifsel (Fig. 338<=). Auch mit der c) Hohlmeifselzange
von LüER (Fig. 339)
kann man den Kno-
chen schneiden oder
mit d) Sagen. Die
am häufigsten ge-

brauchten Sägen
sind die Blattsäge
(Fig. 340) und die

Stichsäge (Fig. 341).

Die Gipssäge siehe

Fig. 152.

I^VI. Verschiedene
Instrumente. Dieven
Ohrenärzten, Augen-
ärzten,Frauenärzten
u. 8. w. benutzten In-

strumente wird die

Schwestergegebenen

Falles bald kennen lernen. Selten gehrauchte Instrumente Avird sich der

Arzt sellist zurechtlegen. Hier seien als wichtige Instrumente noch er-

wähnt: Das sog. Bellocque'sche Röhrchen (Fig. 342) zum Ausstopfen der

Nase vom Munde her bei sehr heftigem Nasenbluten; der Trousseau'sche

Erweiterer der Luftröhre (Fig. 343) und die Tracheotomie-Canüle (Fig. 344),

Fig. 340. Blattsäge (stellbar).

Fig. 341. Stiohsäse.
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welche beim Luftröhrenschnitt Verwendung finden und der sog. Katheter

(Fig. 345) zum Abnehmen des Urins aus der Blase. Katheter sind gebogene

Fig. 342.
Bellooque'sches Eöhr-

chen {zum Ausstopfen

derj blutenden Nase).

Fig. 343.
Trousseau's Erweiterer

der Luftröhre.

Fig. 344.
Röhre für den Luftröhrenschnitt

(Tracheotomie-Canüle).

Röhren aus Silber oder aus lacküberzogener Lein-

wand, deren Benutzung die allergröfste Reinlichkeit

erfordert (vergl. § 82). Die Metallkatheter werden
vor dem Gebrauch am besten in Wasser über einer

Gas- oder Spiritusflamme ausgekocht (Fig. 346) und
unter absolutem Alkohol aufbewahrt (Fig. 222). Die
Stoffkatheter heifsen auch elastische Katheter. Man
reinigt sie durch Einlegen in 5"/o Carbol- oder l°/oo

Sublimatlösung und durch Nachspülen mit warmem
Wasser.

Es ist Sache der Schwestern, für ge-

hörige Instandhaltung der Instrumente und
für Ordnung und Sauberkeit im Instrumenten-
schrank zu sorgen.

Fig. 345.

Katheter.

Fig. 346.
Gaskocher zum Kocheu
röhrenförmiger Instru-

mente.

Frisch vom Instrumentenmacher gekommene Instrumente sind
trotz ihrer blanken Politur schmutzig und deshalb auszukochen
und zu reinigen, bevor man sie in Gebrauch giebt.
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nn^^^^io^^^""^^
Instrumente, um sie vor Rost zu schützen, istunsauber und deswegen unerlaubt. Geölte Instrumente reinigtman durch 5 o/o Losung von kohlensaurem Natron

Jedes irgendwie beschädigte Instrument ist ungesäumt zum

WiedTersatz"''' ™ ^^^^^^serung oder zum

Messer, Meifsel, Scheren (auch Sägen) müssen beim Ge-
brauch stets frisch geschliffen sein.

Vor dem Gebrauch prüft man alle Rinnen und Fugen der
Instrumente auf ihre Sauberkeit (nötigenfalls Bürste!) und legt
sie in eine Schale mit 21/20/0 Carbolsäure (Fig. 240 u 263) Alle
anderen Wundwässer, als: Salicyl-, Sublimat-, Borsäure-, Blei-
und namentlich essigsaures Thonerdewasser machen die Metall-
instrumente unansehnlich und rostig.

Röhrenförmige Instrumente (Trokarts) werden vor und nach
einem jeden Gebrauch mit Sonde, Watte und 50/0 Carbolsäure
mwendig so oft gereinigt, bis die Watte ungefärbt herauskommt
(Flg. 347).

Fig. 347.
Eeinigung röhrenförmiger Instrumente mit ö^/o Carbolsäure,

Watte und Sonde.

Nach dem Gebrauch bringt man die blutbefleckten, nassen
Instrumente sofort in eine Schüssel mit warmem Wasser und Seife

oder etwas kohlensaurem Natron. Nach kurzer Zeit bürstet man
sie dann in reinem Carbolwasser und trocknet sie baldigst sorg-

fältig ab, wobei sie möglichst auseinanderzunehmen sind. Nach
dem Abtrocknen fügt man sie wieder zusammen und legt jedes

einzeln genau auf seinen Platz im Instrumentenschrank.

Häufig sind die Instrumente zu putzen, mit Putzseife und
trockner Leinwand.

Von Zeit zu Zeit ist auch der Instrumentenschrank auszu-

räumen und zu reinigen.

Wenn Metallinstrumente in der Nähe einer Flasche mit Jod-

tinktur oder rauchender Salpetersäure liegen, so rosten sie bald
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sehr arg. Diese und andere Flüssigkeiten darf man deshalb im
Instrumentenschrank niemals dulden.

Darf ein Pfleger oder eine Pflegerin selbstständig Operationen aus-

führen? — Nein! — Mit einziger Ausnahme der Operation schmerzhafter

Hühneraugen. Man schneidet mit scharfem Messer in flachen Scheiben

die harte Hornhaut so lange ab, als es nicht blutet und nicht weh thut

(Sauberkeit!), üebrigens kann man dieses Leiden auch durch tägliches

Aufpinseln einer Lösung von 1 Teil Salicylsäure in 5 Teilen Collodium
beseitigen.

VIERTES KAPITEL.

Gesundheit, Krankheit und Tod. — Gesundheitspflege.

Wer den Beruf hat, kranke Menschen zu pflegen, der wird
gewifs das Bedürfnifs empfinden, einige Belehrung zu empfangen

:

1. über den regelrechten Bau und die ungestörten Verrichtungen
des menschlichen Körpers {Gesundheitslehre); 2. über die wich-
tigsten Störungen dieses Baues und dieser Verrichtungen {Tod— Krankheitslehre); 3. über die Mittel zur Erhaltung der Ge-
sundheit {Gesundheitspflege). Davon soll in diesem Kapitel die
Rede sein.

In den späteren Kapiteln wird dann die Besprechung der Mittel fol-
gen: zur Wiederherstellung der gestörten Gesundheit (Heilmitlellehre und
Krankenpflege).

§ 65. Bau und Verriclitungen des menscliliclien Kör-
pers. Der Körper hat ein hartes Stützgerüst, bestehend aus
etwa 180 einzelnen Knochen. Die Schädelkapsel, die Kiefer mit
den 32 Zähnen'), die 24 Wirbel, von denen die 12 Brustwirbel
je 2 Rippen tragen, die beiden Schlüsselbeine, die Schulterblätter,
die Hüftbeine, den Oberschenkel, das Schienbein u. s. w. kennt
em jeder, der je ein Gerippe ansah. Weniger bekannt ist es,
dafs die menschliche Hand aus 28 einzelnen Knochen besteht
ebenso jeder der beiden Füfse aus 26. Beide Hände und Füfse
haben demnach zusammen 108 Knochen, d. i. mehr an Zahl
als der ganze übrige Körper!

'

Die bewegliche Verbindung zweier Knochen untereinander
nennt man ein Gelenk (z. B. Hüft-, Knie-, Schulter-, Ellenbogen-
gelenk u. s. w.).

°

.rfnij'w .Zahnen^' der Kinder, d. h. der Durchbruch ihrer ersten Zähne
fi S c, T

1.''''''^'°
f'^^y'' ™ ^- schwächlichen K ndern im

6. bis 9 Lebensmonat Dieses verspätete Zahnen gilt als ein Zeichen von
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Meist liegen in der Nähe der Gelenke Sehnen. Die Bewegung
der Knochen in den Gelenken geschieht mittelst der Muskeln,
deren Enden von den Sehnen gebildet werden. Ein gesunder
menschlicher Körper verdankt seine Fülle hauptsächlich den
Muskeln. Ihr Schwinden bedingt die Magerkeit und Schwäche
kranker Menschen, während bei auffallend dicken Leuten die

Fülle nicht aus Muskeln, sondern aus Feil besteht. Zwischen

den Muskeln liegen die grossen Stämme der Pulsadern und in

deren Nähe die Nei'venstämme (vergl. Fig. 205). Erstere leiten

das Blut überallhin, letztere vermitteln das Gefühl und leiten

den Willen der Seele nach den Muskeln, wodurch diese in Be-

wegung gerathen. Die Rückführung des Blutes nach dem Herzen

geschieht in den grossen Fenewstämmen (Blutadern), welche teils

unter der Haut, teils in der Tiefe neben den Pulsadern liegen.

Aus der nebenstehenden

Fig. 348 ergiebt sich die Lage

der Eingeweide: im Kopf das

Gehirn, welches wir als den Sitz

der Seele betrachten dürfen. In

der Wirbelsäule das Rücken-

mark. In der Mitte des Halses

Kehlkopf und Luftröhre. In

der Brust die beiden Lungen

und zwischen diesen das Hers.

Die Lungen dienen der Atmung,

das Herz zur Bewegung des Blu-

tes in den Adern. Im Ober-

bauch rechts die Lieber, links

die Milz und in der Mitte der

Magen. Den gröfsten Raum im
Bauch nimmt der Darm ein.

Dahinter zu beiden Seiten der

Wirbelsäule liegen die Nieren,

welche aus dem Blute das Was-

ser auffangen und nach der in

der Mitte des Unterleibs gelegenen Blase schaffen. Magen und

Darm sind bekanntlich die Organe der Ernährung und Verdauung,

während Leber und Milz nebst Knochenmark als blutbereitende

Werkstätten gelten. Im Kehlkopf entsteht die Stimme. Ver-

schiedene Bewegungen des Mundes bilden die Laute beim Sprechen.

Alle Organe des Körpers werden aussen von der Haut be-

deckt innen dagegen von der Schleimhaut. - Die Sinnesorgane

fAuf^en Ohren, Geruchs-, Geschmacks- und Gefühlsnerven) dienen

unsereik Körper als Wächter zum Schutz vor Gefahren und ver-

mitteln gleichzeitig die Belehrung unserer Seele.

Fig. 348.
Lage der Eingeweide.
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Der berühmte englische Anatom und Chirurg Sir Chables Bell ge-

wann im Anfang unseres Jahrhunderts einen vom Grafen Bridgewater aus-

gesetzten Preis dafür, dafs er ein Buch (Bell, die menschliche Hand; aus

dem Englischen von Haupf. Stuttgart, Paul Neef, 1836) schrieb, v/elches

lehrt, aus dem kunstvollen Gefügo der menschlichen Hand die Macht,
Weisheit und Güte Gottes zu erkennen. Auch beim Betrachten eines

Auges oder eines Ohres wird einem sofort klar, dafs diese vollkommenen
Instrumente von einem Schöpfer gebildet sein müssen, der das, was die

Menschen Optik und Akustik nennen, versteht wie keiner unter den Men-
schen. Durchsichtig und geformt wie die Linsen eines kunstvollen Ver-
gröfserungsglases

,
ausgestattet mit einem unnachahmlich feinen Mecha-

nismus der Einstellung für verschiedene Entfernung und Helligkeit sind

die Augen. Abgestimmt auf leise und laute, tiefe und hohe, ganze und
halbe Töne sind die wunderbaren Teile des inneren Ohres.

Wie ein greises Volk aus Millionen einzelner Menschen, so

bestehen alle Orgaue des Meuschenleibes aus Millionen kleiner

„Zellen". Das ist der Name jener mit blofsem Auge nicht er-

kennbaren Eiweifsklümpchen , die einen Kern und verschiedene
Form haben, die sich bewegen und vermehren können und welche
nach verschieden langer Zeit zerfallen — sterben. Die zahllosen
Zellen unseres Körpers werden zusammengehalten durch ein Netz
feiner Fasern — das sog. Bindegewebe. Beides — Fasernetz und
Zellen — nennt man kurzweg „Gewebe^
welche in gesonderten feinen Kanälen teils

farbloser Lymphsaft, teils rotes Blut strömt— zur Ernährung der Körpergewebe (Fig.

349). Die Fasern und die meisten Zellen
sind farblos. Die Blutzellen sind rot.

Manche Zellen sind schwarz (Leberflecke,
Negerhaut}. Wie in einem Volke immer
neue Menschen sterben und immer neue
geboren werden, so treten auch in unse-
rem Körper immer neue Zellen an Stelle
der abgestorbenen. In fieberhaften Krank-
heiten geht der Zellentod rascher vor sich,
als der Wiederersatz. Daher die Abmage-
rung z. B. nach einem Typhus. Nach einer
von Gott bestimmten Zeit werden die ab-
sterbenden Zellen nicht mehr durch neue
ersetzt — der Tod des Körpers an Alters-
schwäche tritt ein.

§ 66. Merkmale der GesimdJieit. Ein gesunder Mensch
hat eme ruhige und heitere Gemütsstimmung, einen klaren Ver-
stand, eme starke Willenskraft, ein feines Gewissen. Ein ge-
sunder Mensch spricht geläufig und mit klarer Stimme. Er
emphndet em Bedürfnifs nach Abwechselung von Thätigkeit und
-Kuhe, er thut nichts Anstöfsiges, er hält sich reinlich. Er be-

' des Körpers, durch

Fig. 349.
Form der Gewebe

(ein Stückchen Darm-
schleimhaut).
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sitzt die seiner Rasse zukommende Körpergröl'se, Körperform und
Hautfarbe. Er ist im ungeschmälerten Besitz aller seiner Glieder
(namentlich auch aller Zähne) und der seinem Alter entsprechen-
den Körperkräfte. Er kann hören, sehen, riechen und schmecken.
Er fühlt Kälte, Wärme und jede Berührung, aber keinerlei

Schmerz. Er kann aufrecht stehen und gehen. Er kann alle

Glieder auf Wunsch bewegen oder ruhen lassen. Er schläft täg-

lich 6— 8 Stunden. Sein Herz oder Puls schlägt in jeder Minute
75 Mal (der Kinderpuls öfter, vergl. § 119). Er hat eine Körper-
wärme von 37,50 Celsius. Er atmet in jeder Minute 16 Mal. Er
hat eine feuchte, rote Zunge. Er ifst und trinkt mit Behagen
täglich eine angemessene Menge Nahrungsmittel (§71). Er ent-

leert täglich einmal (Kinder öfter) geformten und durch Galle

gefärbten Stuhl. Er entleert in 24 Stunden 1— 1 '/2 Liter Harn.

Dieser Harn ist vollkommen durchsichtig, von gelber Farbe und
sauer (§ 118). Der Harn gesunder Menschen enthält weder Eiweifs

noch Zucker und hat ein specifisches Gewicht von 1015, das

heifst: wenn 1 Liter Wasser loOO Gramm wiegt, so wiegt 1 Liter

Harn 1015 Gramm. Ein gesunder Mensch erreicht ein Alter

von 70—80 Jahren.

§ 67. Merkmale der Krankheiten. Über die zahlreichen

Krankheitserscheinungen, welche bei den mannigfaltigen Krank-

heiten des Menschen beobachtet werden, liefse sich sehr viel sagen.

Hier kann nur das Wichtigste kurz angedeutet werden.

A) Die Merkmale einer kranke?i Seele sind ungefähr fol-

gende ')

:

1. Irrlümlicher Gedankeninhall (Störung des Vorstellungsvermögens).

"Während ein Geistesgesunder seinen Irrtum einsieht, so hört z. B. ein

Geisteskranker Stimmen, die in Wirklichkeit gar nicht sprechen und han-

delt demgemäfs (Si)mestäuschu7ig)\ oder er bildet sich unthatsächliche

Dint^e ein und diese unbegründeten Gedanken (lUusioncn) drängen sich

ihm°trotz aller Unwabrscheinlichkeit immer wieder a.uUZ7vanf/svorslellung).

Derartige Zwangsvorstellungen können den Kranken zu Gewaltthaten (Mord

oder Selbstmord) veranlassen. Leichtkranke dieser Art nennt man „ab-

sonderlich", Schwerkranke 7vahnsinnig oder verrückt.

2. Geistige Erregung. Hierher gehört die Sucht, zu argern unü Un-

frieden zu stiften oder die Sucht, zu gefallen und aufzufallen, z. B. durch

Verläumden, Witzeln, durch kindische und überspannte Handlungen
;
terner

die Genufssucht mit Hintansetzung der guten Sitte. Im gewöhnlichen Leben

spricht man hier von Bosheit, Eitelkeit, Sittenlosigkeit oder von — ona-

rakterfehlern, die sich bis zum sog. „moralischen Irresetti" steigern können.

Hierher gehört auch die übertriebene Heiterkeit und Selbstschatzung b s

zum GröTscnmahn und endlich die Unruhe, Aufregung, Vielgesprachigkeit

bis zur Tobsucht und Zerstörungswut. p„„„ Knminpr
3 Geisliae Hemmunq. Uebertriebene Bescheidenheit, Reue, Kummer,

Angst beherrschen hier die Seele so, daCs sie unfähig wird, zu denken und

Ij Zum Teil nach Dr. Heckeb in Pfeiffkb's Taschenbuch f. d. Kran-

kenpflege. Weimar 1883.
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handeln. Derartige vorübergehende „Gemtltsverstimmung" kommt auch

bei Geistesgesunden vor. Dauert sie an, so redet man von Trübsinn und
Schwermut (Melancholie), die bis zur Nahrungsverweigerung , zum Selbst-

mord oder zum Mord der liebsten Verwandten sich steigern kann.

4. Geistige Schwäche kann sich sowohl in einzelnen, als in allen Teilen

des Seelenlebens zeigen. Mangel an Selbstbeherrschung führt zu Schwatz-
haftigkeit und Zornmütigkeit; Mangel an Beharrlichkeit und Thatkraft zu
Faulheit und Furchtsamkeit

;
Mangel an Selbstgefühl und an Besonnenheit

zur Verzweiflung (z. B. Selbstmord we^en eines geringen Vergehens)
;
Mangel

an Gemüt nennt man Teilnamlosigkeit und Stumpfsinn; mangelnde Denk-
kraft äufsert sich als Gedächtnisschwäche, Schwachsinn u. s. w. Wenn
aÜes zusammen mangelhaft ist, so redet man von Verblödung (oft in Ver-
bindung mit Unreinlichkeit, bisweilen mit Sammeltrieb).

5. Auch Geistesgesunde können vorübergehend geisteskrank sein, z. B.

im Traum, im Fieber, im Rausch, im Säuferwahn, unter dem Einflufs des
Chloroforms und anderer Gifte und bei grofser Schwäche. In solchen
Fällen spricht man von Irrereden, Phantasieen, Delirien (vergl. § 128).

B) Von den Merkmalen körperlichen Krankseins mögen
folgende aufgezählt werden:

1. StJ5ruug-eu der natürlichen Körperform und Glröfse. Hierher
gehören die Abmagerung durch Hunger, durch Fieber u. s. w. ; die allge-
meine Schwellung durch Fettsucht , Wassersucht oder Riesenwuchs ; die
örtliche Schwellung durch Wassersucht, Blähsucht, ünterleibsbrüche, Eiter-
ansammlungen, Gewächse; die Verh-üppelung durch Mifsbildung oder Ver-
krümmung (z. B. Hasenscharte, Klumpfufs); die Verkümmerung (z. B. durch
Zwergwuchs oder angeborenen Mangel ganzer Körperteile).

2. Störungen der natürlichen Hautbeschaffenheit. Durch Blut-
verlust, Blutarmut, Hunger, Stubenluft und langwierige Krankheiten ent-
steht die Blässe der Haut. Die Gelbsucht bei Leberkranken, die Blau-
sucht bei Herz- und Lungenkranken, die Hautröte bei der Wundrose und
beim Scharlachfieber, die „blauen Flecke" nach manchen Verletzungen
sind bekannt. Aufser diesen veränderten Färbungen findet man an der
Haut kranker Menschen gelegentlich Blasen, Pusteln, Beuleti, Ausschläge,
G-eschwüre

, widernatürliche Öffnungen, Wunden, Ungeziefer. Etwas
sehr häufiges ist die iScÄ/m/^absonderung der Haut, worüber in § 113
Genaueres.

3. Störungren in der Beschaffenheit der Schleimhäute, z. B. Blässe
oder Blausein oder Borkigsein der Lippen; Belegtsein oder Trockenheit

Schwellung, Eiterung oder Blutung am Zahnfleisch ; Schwämm-
chenbildung am Gaumen

; weifse Flecken- oder Hautbildung auf den Man-
deln; Ubier Geruch aus dem Munde; blutiger, schleimiger oder eitriger
Ausflufs aus Augen, Ohren, Nase u. s. w.

+ ir r |.t^'*'^nS'?» des allgemeinen Kräftezustandes. Man kann eine
toüliche Krankheit an sich tragen und dabei sehr kräftig sein. Schwäch-
lichkeit i^i nicht immer ein Zeichen von Krankheit. Am meisten schwinden

Sil« 1 'i''''^

Magen- und Darmkrankheiten, Herz- und Lungenkrank-

SkpV nÄ-''?'.''^'^
reichliche Eiterverluste, Blutverluste, Schlaf-S rrnVlP Ä' giftungen und besonders durch Fieber. Je nach

ÄpShlfLi -f ''*'^^T?-^^r"n?'^^^''^^
«P^i<=^t Mattigkeit oder

KrfSrffn nJn^f'""
Hinfälligkeit oder Kräfteverfall. Einen langsamen

LSÄ If * ffüt.'^i^.""*' ^
ii*^" plötzlichen nennt man Zusammen-

P nhl^^Ä' § ^^1" schlechter Kräftezustand geht nicht immer
ÄLr^ Abmagerung. Bettlägerigkeit ist nicht immer ein Zeichen von

dfith
erzwungen durch Unboholfenheit (z.B. zarte Jugend),durch Schmerzen oder durch den Willen des Arztes.

RuppRECHT, Krankenpflege.
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5. Spracbstörungen finden sich; als Heiserkeit bei Kehlkopfleiden;
als Stimmlosifilceil nach dem Luftröhrenschnitt; als Störungen der Laut-
bildung bei Itrankheiten im Munde; als Störungen der Wortbildung bei
Gebirnleiden ; als vollständiger Sprachenmangel (Taubstumm heil) bei früh-

zeitigem Gehörverlust. Das Stottern beruht auf unwillkürlichen Zuckun-
gen, welche beim Sprechen im Munde eintreten.

6. Störuiig-en der Sinn esthätigkeit zeigen sich als Lichtscheu, Blind-

heit, Schwerhörigkeit, Ohrensausen, Taubheit, Sinnestäuschungen u. s. w.

7. BeAvegungsstörung-en. Regungslosigkeit einzelner Körperteile

findet sich freiwillig: infolge von schmerzhafter Verletzung oder Entzün-
dung; unfreiwillig: infolge von Gelenkversteifung oder Nervenlähmung , zMch

infolge von Erstarrung (durch Kälte oder einschnürende Verbände). Be-

wegungen, welche ein Kranker gegen seinen Willen ausführt, nennt man
Zuckungen oder Krämpfe. Bei Behinderung des Gehens spricht man von

Hinken oder Lahmsein.
8. (xefühlsstörungen. Wenn ein Körperteil weder Kälte noch Wärme,

weder leise noch schmerzhafte Berührung empfindet, so kann er gelähmt,

erstarrt oder brandig abgestorben sein. Das Gegenteil dieser Gefühllosig-

keit nennt man Empfindlichkeit oder Schmerzhaftigkeit. Der Schmerz be-

gleitet die Krankheiten in sehr verschiedener Weise. Sehr ernste Krank-

heiten können ganz ohne Schmerzen verlaufen. So ist z. B. der Krebs

zuerst meist völlig schmerzlos. Erst spät, wenn er aufbricht und ein

Krebsgeschwür bildet, erzeugt er Schmerzen.') Besonders heftige Schmerzen

werden erzeugt 1. durch eitrige Entzündungen (z. B. der Zahnwurzebi, der

Finger, der Knochen, der Gelenke u. s. w. ; 2. durch gewisse Nervenleiden,

sog. Neuralgien (z. B. nervösen Kopfschmerz, Gesichtsschmerz u. s. w.);

3. durch Steinleiden (z.B. Gallen-, Nieren-, Blasensteine); 4. durch sog.

Koliken oder innere Krämpfe (z. B. Magenkrampf, Leibschneiden, Blasen-

krampf u s. w.). Die Schinerzen, welche 7iach Verletzungen und Operationen

empfunden werden, sind getvöhnlich nicht sehr bedeutend. Man gehe durch

die chirurgischen Säle eines guten Krankenhauses und man wird sich wun-

dern, wie die Mehrzahl der Kranken nach den schwersten Verletzungen

und Operationen sehr bald ohne Schmerzen und wohlauf ist.

9. Störung des Schlafes. Nächtliches Aufschreien hört man beson-

ders von (gesunden und kranken) Kindern, besonders aber im 1< alle

schmerzhafter Gelenkleiden und bei gewissen Hirnleiden. Vnruhiger Schlaf

findet sich bei sehr zahlreichen Kranken, namenthch bei fiebernden.

Schlaflosigkeit kommt vor bei Greisen, geistig Ubererregten, Bekumn^erten,

Geisteskranken. Schlafsucht begleitet manche Hirn- und Nierenleiden,

schwere Kopfverletzungen und manche fieberhafte Krankheiten (vergl.§ 114).

10. Störung des Pulsschlags. Beschleunigter und dabei scimacher

Puls findet sich bei Schwächezuständen (Erbrechen Ohnmacht, Blutver-

lust, Kräfteverfall, Todesnähe). Beschleunigter und dabei kräftiger Puls

findet sich in zahlreichen, namentüch fieberhaften lü-ankheiten, aber auch

bei Gesunden nach körperlicher Anstrengung. Verlangsamter Puls findet

sich bei einzelnen Hirnkranken und Kopfverletzten, aber auch b^ Ge-

nesenden tnach überstandenem Fieber) und bei fast allen gesunden Woch-

Sen'nnen Unregelmäfsiger Puls, wenn er in Krankheiten sich plotzl ch

ein teilt, ist bedenklich ;%nbedenklich dagegegen wenn er dauernd be-

steht (wie z. B. öfters bei gesunden Greisen). AuCserdem ist § 119 nach

zulesen.

1) Wenn eine weibliche Person jenseit des 3> Jahres in einer Brust

einen Knoten hat, welcher nicht wehlhut , so ist das gewöhnlich ein

Krebsknoten
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11 Störung der Körperwarme. Erniedrigte Temperalur findet man

beim piötzUcheu Kräfteverfall (sogen. Collaps § 93), z.B durch Blutver-

lust, nach schweren Operationen oder Verletzungen, bei Vergiftungen, bei

Cholera, bei Bauchfellentzündung u. s. w. Erhöhte Te^nperalur findet man

beim so^en. Hitzschlag oder Sonnenstich (§ 93) und ferner ist die Steigerung

der Körperwärme ein Hauptmerkmal des sogenannten Fiebers. Hieruber

sind {} 120 und § 123 nachzulesen.
,^ „ , ^ , .

12. Störung- der Atmung:. Oherfiäehhches Atmen findet man bei

Schlafenden, Ohnmächtigen, Schwachen und bei solchen Kranken, denen

das Atmen schmerzhaft ist. Mühsames und dabei oft geräuschvolles Atmen

findet man bei Asthmatischen, Erstickenden, Sterbenden. Man bezeichnet

ihr Atmen als „stöhnend-', „pfeifend", „röchelnd". Schmerzhaftes Atmen

findet sich bei Verletzungen und Entzündungen der Rippen und der Lun-

gen. Vnreqelmüfsiges Atmen, wobei rasch aufeinanderfolgende Atenazuge

mit langen Ätmungspausen abwechseln, ist ein Merkmal bestehender Lebens-

gefahr. Beschleunigtes Atmen (z. B. 26 mal statt 16 mal in der Minute)

findet man bei Gesunden nach heftigen Anstrengungen, bei manchen Kran-

ken schon nach geringer Anstrengung (z.B. nach dem Aufrichten im Bette),

bei Fiebernden und Schwerkranken auch in der Ruhe ; sehr beschleunigte

Atmung ist ebenso lebensgefährlich, wie sehr beschleunigter Puls oder sehr

hohe Temperatur! Unwillkürliches krampfhaftes Ausatmen, zum Zweck
fremde Stoffe (meist Schleimmassen) aus Nase oder Brust zu entfernen,

nennt man ISiefsen und Husten. Der Husten deutet gewöhnlich (nicht

immer!) auf eine Erkrankung des Kehlkopfs oder der Lunge. Man unter-

scheidet trockenen und feuchten Husten, je nachdem er Auswurf zu Tage

fördert, oder nicht. Der Auswurf ist eitrig - schaumig bei gewöhnlichem

Katarrh, eitrig - klumpig bei Lungenschwindsucht, rostbraun bei Lungen-
entzündung, blutig bei Lungenverletzung u. s. w. Unwillkürliches krampf-

haftes Einatmen nennt man Schluchzen (Singultus). Das laute Schnarchen
im Schlafe deutet auf Anschwellungen in der Nase oder an den Mandeln.

13. Störung der Nahrungsaufnahme. Schmerzhaftes und er-

schwertes Schlucken findet sich bei Halsentzündungen, nach Operationen

im Munde und am Halse, bei manchen Verschwärungen der Zunge und
des Schlundes. Unmöglichkeit zu schlucken deutet auf Verengerung der
Speiseröhre. Vermindertes Nahrungsbedürfnis (Appetitmangel) findet man
bei Magenkranken, bei Fiebernden, bei Leuten mit trüber Gemütsstimmung
(Nahrungsverweigerung der Geisteskranken). Gesteigertes Nahrungsbe-
dürfnis zeigt sich bei Zuckerkranken und in der Genesung nach schweren
Fiebern. Vermehrter Durst stellt sich ein im Fieber, nach Blutverlusten,
in der Zuckerkrankheit.

14. Störung der Verdauung und der Stuhlentleerung. Erbrechen
sieht man: bei Unmäfsigen (Kindern!), bei Vergifteten (z. B. sehr häufig
nach dem Gebrauch von Morphium oder Chloroform), ferner bei Magen-
kranken, bei Hirn- und Nierenkranken, im Beginn mancher hitzigen Krank-
heiten (Wundrose, Scharlach), am Ende des Anfalls bei nervösem Kopf-
schmerz, ganz besonders heftig bei Dünndarmverschluss (z. B. durch
Einklemmung eines Unterleibsbruches). Aufstofsen nennt man das Erbre-
chen geringer Mengen von Luft oder Speisen. — Leibschmerzen stellen sich
vorübergehend nach Genufs verdorbener Nahrungsmittel oder von Gift ein.
Eegelmäfsig nach jeder Mahlzeit wiederkehrende Schmerzen deuten auf ein
Magenleiden, regehnäfsig vor jeder Stuhlentleerung auftretende Schmerzen
auf ein Darmleiden. Leibschmerzen , welche in kurzen Zwischenräumen
abwechsebid verschwinden und wiederkehren , nennt man Kolikschmerzen

;

man trifft sie bei Gallen- und Nierensteinen, bei Magen- und Darmver-
schlufs. Leibschmerzen, welche andauern und beim Atmen, Husten, Niefsen
sich steigern, findet man bei ünterleibsentzündung. — Die Darmentleerung

11*
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(der Stuhlgang) erfolgt entweder rogelmäfsig oder beim Durchfall zu häufig,
bei Stuhlverstopfung (HarUeihigkeit) zu selten, bei dem gefürchteten Darm-
verschluCs gar nicht (vergl. § 93). Die Darmentleerung geschieht bei Mast-
darmkranken oft unter Schmerzen oder mit nachfolgenden Schmerzen, bei
manchen Schwerkranken auch unwillkürlich (dieselben „lassen unter sich
gehen"). — Die ausgeleerten Massen (Stühle) sind entweder regelmäfsig
geformt, oder unregelmäfsig geformt (knollig, brandartig), oder ungeformt
{breiig, flüssig). Auch die Farbe der Stühle ist oft geändert ; sie ist z. B.
aschgrau bei Gelbsüchtigen; grün nach Calomelgenufs und bei manchen
Kinderdurchfällen

;
schwarz, wenn bei Operationen Blut geschluckt wurde,

bei Darmblutungen, nach Genufs von Eisen in Medicinform; die Stühle
erinnern ferner an Erbssuppe bei Typhus, an Sagoschleim bei Ruhr, an
Reifswasser bei Chglera. Auch frevidartige Beimengimgen finden sich
bisweilen in den Stühlen, z. B. Eiter, Blut, Würmer, Fremdkörper.

15. Störung der Harneutleerung'. Die Harnentleerung kann bei
Blasenkatarrh unter Schmerzen und zu häufig erfolgen. Dann redet man
von Wasserschneiden und Harndrängen. Sie kann auch zu selten erfolgen

oder gar nicht, z. B. bei schwer Fiebernden, bei Gelähmten, bei Bewufst-
losen. In solchen Fällen von Harnverhaltung mufs man daran denken,
den Harn mit dem Katheter abzunehmen (§ 82). Vollständiger Verschlufs
der Harnwege ist ebenso, wie der Darmverschlufs, lebensgefährlich. Harn-
iräufeln oder unwillkürliche Harnentleerung findet man bei Kindern und
Altersschwachen, bei Bewufstlosen, bei Gelähmten, nach Verletzungen der
Blase, bei bestehenden Blasentisteln. Zu viel Harn (bis zu 3 oder 4 Liter

in 24 Stunden) wird entleert von Zuckerkranken; zu wenig von Fiebern-

den, von Nierenkranken, von Leuten mit Verschlufs der Harnwege. Als

krankhafte Bestandteile im Harn findet man bisweilen Blut, Eiter, Salze,

Sand, Steine, Eiweifs'), Zucker u. s. w. Die Farbe des Harns ist hell-

gelb, braun, blutig, auch bisweilen grün (z. B. bei Carbolvergiftung). In

Bezug auf seine Durchsichtigkeit ist der Harn entweder klar oder trübe.

16. Heilungsstörung' bei Verletzungen. Unblutige Verletzungen,

z. B. Verrenkungen und Knochenbrüche können mit Verkrüppelung heilen,

so dafs der Verletzte nie wieder gehen oder seine betroffene Hand benutzen

lernt. — Bei blutigen Verletzungen kann die Wundheilung gestört werden

durch Blutung, Mtej'ung, Entzündung, Wundfieber, Wundrose, Wund-
brand, Wunclstarrkrampf u. s. w., Störungen, welche nicht nur Verkrüppe-

lung, sondern sogar den Tod herbeiführen können. Vergleiche § 2, 33,

34 und 56.

§ 68. Merkmale und TJrsaclien des Todes. Die Er-

scheinungen, unter denen das Sterben eintritt, sind sehr ver-

schieden. Einmal erfolgt der Tod unter zunehmender Bewufst-

losigkeit, ein anderes Mal bei vollem Bewufstsein. Einmal gleicht

das Sterben einem ruhigen Einschlafen, ein anderes Mal einem

harten Kampfe mit Schmerz und Stöhnen und Unruhe des Kör-

pers, wie des Geistes.

Als Merkmale des herannahenden Todes gelten neben grofser

Hinfälligkeit: 1. ein schwacher und schneller Puls, so dafs der-

selbe kaum fühlbar und nicht mehr zählbar ist; 2. sehr häufiges

oder sehr lange aussetzendes, mühsames Atmen; 3. eintretende

Kälte an Händen und Füfsen; 4. bläuliche und bleiche Verfär-

1) Über Harnuntersuchung vergl. § 118.
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bung des Gesichtes. Doch kann in solchen Fällen das Leben

noch wiederkehren, ebenso wie bei voller Gesundheit plötzlich

der Tod eintreten kann. Auch für erfahrene Schwestern und

Ärzte ist es im einzelnen Falle nicht immer leicht, mit Sicher-

heit vorherzusagen, ob und wann der Tod erfolgen wird.

Merkmale des eingetretenen Ixodes sind folgende: vollstän-

diges Fehlen von Atmung und Pulsschlag, zunehmende Kälte

und gänzliche Bewegungslosigkeit des Körpers. Nach einigen

Stunden tritt Gerinnung in den Muskeln und dadurch Starrheit

der Glieder ein — Totenstarre. (Durch rasches Eintreten der

Totenstarre können Leichen bisweilen einen Arm erheben, oder

stöhnen). Bald wird die Hornhaut des Auges trübe und faltig.

Nach Verlauf von 24 Stunden bilden sich am Rücken grofse, rote

oder blaurote „Totenflecke" und die seitlichen Teile des Leibes

verfärben sich grünlich. Um alle Zweifel über etwaigen „Scheintod"

zu beseitigen, pflegt man wohl geschmolzenen Siegellack auf die

entblöfste Brust des Toten zu tröpfeln und nachzusehen, ob in

der Umgebung der heifsen Tropfen die Haut sich rötet oder nicht.

Im letzteren Falle ist das Leben entflohen. Am sichersten be-

weist den eingetretenen Tod eine Körpertemperatur von weniger
als 27 0 C.

Ursache des Todes ist immer ein Herzschlag oder ein Lungen-
schlag, mit andern Worten: das Atifhören der Thätigkeit der
Lungen oder des Herzens. Die von der Geburt bis zum Tode
ununterbrochene Thätigkeit dieser beiden Organe kann auf ver-

schiedene "Weise vernichtet werden:
1. Lunge oder Herz selbst werden durch Abnutzung, Verletzung oder

Krankheit beschädigt (z. B. durch Alter, Ueberarbeitung, Herzwunde, Herz-
oder LuDgenleiden)

;

2. die ürsprungsslelle der Herz und Lunge bewegenden Nerven im
Gehirn wird beschädigt (Gehirnleiden, schwere Kopfverletzung) oder die
Thätigkeit dieser Nerven wird behindert (Wundstarrkrampf, Zerstörung
des Halsmarks, z. B. beim sog. Genickbrechen);

3. die Lunge arbeilet wegen mangelnder Luftzufuhr umsonst (Er-
sticken, Ertrinken, Einatmen giftiger Gase);

4. das Herz arbeitet wegen mangelnden Blutes umsonst (Verblutung,
Säfteverlust, z. B. in der Cholera);

5. das Herz bewegt verdorbenes Blut, welches zur Ernährunq der
Körpergewebe nicht mehr geeignet ist (Vergiftung mit unbelebten Giften,
z. B Arsenik; Vergiftung mit lebenden Bakterien — Fiebertod; Vergiftung
durch im Körper zurückgehaltene Auswurfsstoffe — Urin- oder Kotver-
haltung; mangelnde Zufuhr der NahrungsstofFe zum Blute — Verdurstung,
Hungertod; Uberhitzung oder tlbermäfsige Abkühlung des Blutes - Hitz-

KrankhliteSr""'^"^'
"^""""^^ krankhafte Blutbildung bei verschiedenen

Vielfach wirken mehrere Todesursachen zusammen. Zur
Feststellung der Todesursache dienen die Leichenöffnungen. Über
die Vorbereitungen hierzu, sowie über die Pflege der Sterbenden
und der Toten vergl. § 129.
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§ 69. Verschiedene Art, Entstehung und Bedeutung
der Krankheiten. Die Kranklieiteii kann man in sehr ver-

schiedener Weise in verschiedene Arten sondern. Je nach dem
Lebensalter, in welchem sie den Menschen zu befallen pflegen,

unterscheidet man Kinderkrankheiten und Alterskrankheiten. Je

nach dem Orte, an dem sie den Menschen besonders leicht be-

fallen, unterscheidet man z. B. Tropenkrankheiten, Sumpffieber,

die Bergkrankheil, die Minenkrankheit, die Seekrankheit, den

Hospilalbrand u. s.w. Je nach den Verhältnissen, unter denen

sie die Menschen zu befallen pflegen, spricht man z. B. von Kriegs-

und Friedensverletziingen, vom Kriegstyphns, vom Hungertyphus,

von Gewerbekrarikheiten , von Krankheiten der Armen und der

Üppigen, von Wochenbettkrankheiten, von Wundkrankheiten u. s.w.

Je nachdem die Krankheiten leicht von einem Menschen auf den

anderen übergehen oder nicht und je nachdem sie rasch nach

einander viele Menschen befallen oder nicht, redet man von an-

steckenden und nichtansteckenden Krankheiten, von Seuchen (Epi-

demien) und Einzelkrankheiten. Je nach der Gefahr der Krank-

heiten unterscheidet man sie in heilbare und unheilbare. Je

nach ihrer Dauer und ihrem Verlauf unterscheidet man die Krank-

heiten in kurzdauernde (hitzige, akute) und in langwierige {chro-

nische). Je nach besonderen Eigentümlichkeiten in der äufseren

Erscheinung der Krankheiten spricht man z. B. von Bleichsucht,

Gelbsucht, Wassersucht, Fallsucht, Tobsucht; von Gewächsen,

von Flechten, von Verkrümmungen, von Entzündungen, von

hitzigen Fiebern, vom kalten Brand u. s. w., u. s. w. Je nachdem

die Krankheit den ganzen oder nur einen Teil des Körpers be-

fällt, redet man von Allgemeinkrankheiten (z. B. Wundfieber,

Scharlach, Aussatz) oder von örtlichen Krankheiten (z. B. Diph-

theritis, Cholera, Krebs). Je nach dem Sitze, den diese orthchen

Krankheiten im Körper einnehmen, sondert man dieselben in

Hautkrankheiten, Muskel-, Knochen-, Gelenk-, Nerven-, Magen-,

Lungen-, Nieren-, Gehirnkrankheiten u. s. w.

Für die Erkenntnis des Wesens der Krankheiten erscheint

es den Ärzten am zweckmäfsigsten , die Krankheiten nach ihren

Ursachen folgendermafsen einzuteilen:

1. Vererbte Krankheiten (z. B. manche Mifsbildungen und Geistes-

krankheiten). 2. Angeborene (aber nicht notwendig vererbte) ^rmkhetten

£T Hasenscharte, Vasserkopf). 3. Gewüchse (z. ß^Krebs Fettgewach

B utschwamm). Von diesen drei Krankheitsgruppen ist die Ursache voll-

Smen unbekannt. 4. Verletzungen, wobei die Ursache leicht erkennbar

x^stT S. Fall Wagenrad, Säbelhieb, Blitzschlag, Verbrennung u s. w^^

_ Sehf viele Krankheiten entstehen durch ^^wtckmafgge Leben^^^^

ÄJiechtu.:
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6 durch dauernden, Genufs [imzmeckmärsu/er Lebensniiüel QntstohQn die

sog Ernährungsstörungen, z. B. die so häufige „englische Krankheit

(Kxi'ochenerweichung) der Kinder durch unpassende Ernährung derselben

8 l->5) die Gicht durch zu üppige Ernährung, die allgemeine Korper-

schwäche und Schwindsuchtsanlage durch dauerndes Einatmen unreiner

Luft und .zu geringe Nahrung. 7. die Vergiftungen mit unbelebtem Gift

entstehen durch Genufs oder Einatmung besonders schädhcher Stofle, wie

z B von Säuren, Laugen, Pflanzengiften, geistigen Getränken ; auch durch

vieles Tabakrauchen und durch Atmen in giftigen Gasen oder m Zimmern

mit grüner Arseniktapete (vergl. § 93). 8. Die sog. Infektionen sind Fcr-

aiftunqen mit belebten Giften. Diese belebten Gifte sind entweder Tier-

chen (z. B. Krätzynilbe, Trickine) oder Pflänzchen {Bakterien, Bacillen),

welche meist nur durch Vergröfserungsgläser erkennbar sind und welche

teils in verdorbenen Speisen, teils im Staube der Wohnungs- und Strafsetiluft,

teUs im Schmutz (z. B. im Eiter und in fauligen Stoffen) sich vorfinden. Sie

gelangen in unseren Körper, oft ohne daCs wir davon etwas merken, durcb

unreine Atmungsluft, durch unreine Speisen und Getränke, durch unreine

Berührung aller Art oder durch Verunreinigung von HautVerletzungen

(Impfung, Wundkrankheiten). Zu diesen sehr zahlreichen und häufigen

„Schmutzvergiftungen" gehören Katarrhe, Geschwüre, Eiterungen, Ent-

zündungen, fieberhafte Krankheiten und ansteckende Krankheiten, also

z. B. das Ohrenlaufen, der Schwär, der Abscefs, die Lungenentzündung,

der Gelenkrheumatismus, das Wundfieber und Kindbettfieber, die Schwind-

sucht, der Typhus, der Scharlach u. s. w. 9. Eine andere häufige Krank-

heitsursache ist die Narbenbildung , welche nach Blutung, Entzündung,
Verschwärung oder Verletzung zurückbleibt. Narben führen z. B. im Ge-

sicht zu Entstellung, an den Sinnesorganen zu Blindheit und Taubheit;

an den Nerven zu Schmerz, Krampf oder Lähmung; an den Eingeweiden
zu Lageveränderung, Schrumpfung, Kanalverstopfung; an den Gliedern zu
Verkrümmung und Versteifung. tO. Eine sehr überschätzte EoUe unter

den Krankheitsursachen spielt die Erkältung. Weil viele fieberhafte Krank-
heiten (auch wenn der Erkrankende in geheizter Stube im Bette liegt) mit
Frostgefühl beginnen, so meint man fälschlich, dieser Anfang der Krank-
heit sei deren Ursache. Langdauernde und heftige Abkühlungen vermin-
dern allerdings die Widerstandskraft des Menschen gegen „Infektionen"
(siehe oben), z. B. nasse Kleidung, das ruhige Sitzen in ungeheizter Stube
oder das Tragen dünner Kleider im Winter. Geringe und kurzdauernde
Abkühlungen aber sind nicht nur unschädlich, sondern sogar nützlich,

-z. B. kalte Bäder und frischer Luftzug.

Die Krankheiten haben eine sehr verschiedene Bedeutung:
1. für das Pflegerpersonal; 2. für den Kranken selbst; 3. für

-dessen Umgebung.
Für das Pflegepersonal unterscheiden sich die Krankheiten

sehr wesentlich nach dem Grade und nach der Dauer der Hilf-
losigkeit, in welche die Betroffenen versetzt werden (nichtbett-
iägerige und bettlägerige, unbeholfene, bewusstlose, unruhige, un-
reinliche Kranke; kurzes und langwieriges Kranksein — Siechtum).

Für den Kranken selbst hängt die Bedeutung der Krank-
heit davon ab, ob dieselbe zur Heilung, zum Tode oder zur Er-
werbsunfähigkeit führt und im letzteren Falle davon, ob die Er-
werbsunfähigkeit kurze oder lange Zeit oder für immer andauert.
Auch wenn Hilfe (augenblicklich oder überhaupt) nicht möglich ist,

so kann es doch von grofsem Nutzen sein, durch einen erfahrenen
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Arzt feststellen zu lassen, wie der Krankheitsfall voraussichtlich
verlaufen wird. Unfehlbar tödliche Krankheiten giebt es, Gott
sei Dank, nur sehr wenige. Hierher gehört z. B. die ausgebro-
chene Hundswut (die aber nicht nach jedem Bifs toller Hunde
ausbricht)

! Viele Krankheiten haben zwar eine bedeutende Lebens-
gefahr, sind aber durchaus nicht immer unheilbar, z.B. die Schwind-
sucht, die Cholera, die Kehlkopfdiphtheritis kleiner Kinder, der
Wundstarrkrampf, die Eückenmarkslähmung , die Epilepsie und
der Krebs. Heilung ist auch bei diesen Krankheiten möglich und
namentlich ist der Krebs durch frühzeitige und gründliche Opera-
tion durchaus nicht selten vollständig zu beseitigen ! Unheilbare
Krankheiten führen nicht immer zum baldigen Tode, sondern oft

zu langem, langem Siechtum, z. B. Eückenmarkslähmung, Epilepsie,.

chronische Gelenkgicht u. s. w. Glücklicherweise aber führt die

Mehrzahl aller Krankheiten entweder naturgemäfs zur Genesung
oder durch das Zuthun kundiger Menschen zur Heilung. Ge-
nesung und Heilung sind entweder vollkommen (wenn die volle

Gesundheit wiedererlangt wird), oder unvollkommen (wenn Leben
und Wohlbefinden durch eine erträgliche Schädigung des Körpers
erkauft werden, z. B. durch den Verlust eines Gliedes).

Für die Angehörigen und für die sonstige Umgebung des

Kranken haben die Krankheiten ebenfalls sehr verschiedene Be-
deutung. Die Angehörigen fragen zunächst nach der Gefuhr und
nach der Dauer des Leidens. Die weitere Umgebung des Be-
fallenen (Haus, Schule, Genossenschaft, Gemeinde, Volk) fragt

aufserdem nach der Verbreitungsweise der Krankheit und nach
ihrer Häufigkeit. Krankheiten, die sich durch „Ansteckung" oder

sonstwie sehr leicht und häufig verbreiten, sucht der Einzelne zu

vermeiden und die berufenen Vertreter der Gesammtheit suchen

sie zu unterdrücken oder in ihrer Ausbreitung zu beschränken.

Derartige „krankheitsverhütende" Bestrebungen der Öffentlichkeit

und Einzelner bezeichnet man als:

§ 70. Oeffeiitliche und persönliche (xesundheitspflege.

Diejenigen Krankheiten, welche durch die weite Verbreitung ihrer

Ursachen besonders häufig sind oder welche durch ihre Ansteck-

ungsfähigkeit leicht auf viele andere Menschen übergehen, diese

gehören entweder zu den Ernährungsstörungeii (wie z. B. die

„englische Krankheit" und der ,,SommerdurchfaH" der Kinder,

§ 125) oder zu den Schmutzvergifungen (wie z.B. Pocken, Ty-

phus, Cholera, Tuberkulose, Wundfieber, Kindbettfieber u. a. m.,

§ 69 unter 8). Gerade deswegen aber sind diese Krankheiten

bis zu einem gewissen Grade verhütbar und vermeidbar, — ver-

hütbar durch öffentliche Vorkehrungen und vermeidbar durch ver-

ständige Lebensführung des Einzelnen. — Aus diesem Grunde

sind die Hauptziele der öffentlichen Gesundheitspflege folgende:
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1. Soi-ge für Licht vnd reine Atmungslvf't in den Strafsen, Höfen und
Häusern: durch baupolizeiliche Vorschriften und durch Lüftungseinrich-

tungen in Fabriken, Kasernen, Schulen und Verkehrsmitteln.

2. Sorge für gute und reine Speisen: durch Überwachung des Nah-
rungsmittelverkaufs; durch Bestrafung des Verkaufs verdorbener und ver-

fälschter Nahrungsmittel (namentlich des Fleisches und der Milch); durch

Kegelung der Beköstigung in öffentlichen Anstalten, z. B. in Krankenhäusern,
Gefängnissen, Erziehungsanstalten, Kasernen.

3. Sorge für reines Trinkwasser : durch öftere Untersuchung der

Brunnen und Quellen; durch Schliel'sung verunreinigter Brunnen und
Quellen; durch Ueberwachung und Bestrafung der Verunreinigung öffent-

licher Gewässer; durch Ausführung öffentlicher Wasserleitungen.

4. Sorge für Reinlichkeit in den Wohnungen und im Boden: durch
gesetzliches Verbot des allzudichten Zusammenwohnens der Menschen

;

durch Überwachung der Reinlichkeit namentlich in öffentlichen Anstalten
(z. B. in Findelhäusern, Krankenhäusern, Gefängnissen, Fabriken, Kaser-
nen u. s. w.); durch Überwachung der Senkgruben und ihrer Entleerung
(öffentliches Abfuhrwesen oder Kanalisirung grofser Städte); durch Des-
infection unreiner Örtlichkeiten ; durch Ueberwachung der Begräbnisstätten

;

durch Entwässerung von Sümpfen u. s. w.
5. Sorge für giftfreien und gefahrlosen Betrieb der Gewerbe und

Fabriken.
6. Kampf gegen die Schädlichkeiten des Verkehrs an unreinen Orten

und mit unreinen Personen, z.B. die Absperrung der Choleraschiffe; die
öffentliche Desinfection der Verkehrsmittel (Droschken, Eisenbahnwagen,
Schiffe) ; die gesetzliche Desinfection und Absperrung ansteckender Häuser
oder ansteckender Personen; die öffentliche Vernichtung ansteckender
Gegenstände u. s. w. Vergleiche hierüber § 127.

7. Kampf gegen die Blattern durch den öffentlichen Impfzwang.
Menschen, welche die Wahrheit nicht kennen, hört man bisweilen den
Impfzwang als etwas Unnötiges, ja Schädliches bezeichnen. Es ist richtig,
dafs die Impfung, wie alles menschliche Thun, ausnahmsweise auch schaden
kann. Die Impfung schützt aber vor einer der widerwärtigsten und ver-
heerendsten Volkskrankheiten mit grofser Sicherheit.

Die wichtigsten Hilfsmittel der persönlichen Gesundheitspflege sind:
1

.
Zufriedenheit und Fröhlichkeit. 2. Wechsel zwischen Arbeit und Ruhe.

3. Viel Bewegung im Freien. 4. Hautpflege durch Bäder und kühle Wasch-
ungen. 5. Gesunde Wohnung. 6. Gesunde Kleidung. 7. Gesunde Nahrung
8. Vermeidung von Vergiftung

, Verletzung und Ansteckung. 9. Reinlich-
keit bei allen Verrichtungen

!
— Wie sollst du also deine eigene Gesund-

heit pflegen? So: Erfülle deine Pflicht und sei genügsam! — Schlafe
täglich 8 Stunden! Kinder lafs 10-12 Stunden schlafen! Geh zeitig zu
Bett und stehe früh auf! Vermeide ermüdende Lustbarkeiten! — Ist deine
Arbeit im Freien, so ruhe täglich 4 Stunden im Zimmer. Ist deine Arbeitim Zimmer, so bewege dich täglich 4 Stunden im Freien! Kinder lafs denganzen Tag im Freien sich tummeln! - Bade dich im Winter 27" R., imSommer 1/« R., womöglich täglich! Oder wasche dir Winter und Som-mer täglich den ganzen Leib mit kühlem Wasser (nicht unter 13« R •

kleine Kinder nicht unter 25°)! - Vermeide im Keller oder in feuchtenZimmern zu wohnen Lüfte deine Wohnung je mehr, desto besse?! dasSchlafzimmer womöglich auch in der Nacht! Dasjenige Zimmer, in deS
Sh.r"?7 T?*'?fn?.'''^'

sonnigste! Heize nicht unter und nicS
llX Z r^^w l'

""^ P'ätte weder im Wohnzimmer
r.rli

Schlafzimmer! Wohne und schlafe nicht in Zimmern, die mit

hS- Ä^!?l'w\^^''^'^'^*-'H' ^^^'"^''i« ^iel« Teppiche'und Vor-hange! Halte deine Wohnung peinlich sauber! Wische den Staub überaU
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täglich, feucht! — Kleidung und "Wäsche wechsele häufig! Trage nicht
schöne, sondern saubere und zweckmäfsige Kleidung! bei heifsem Wetter
dünne, bei kaltem Wetter warme Kleider! Vermeide Durchnässung der
Kleider und namentlich der Fufsbekleidung! Trage bequeme, vorn breite
Stiefeln! — Sei mäfsig im Essen und Trinken! Deine Nahrung sei ein-
fach, aber nicht kärglich (vergl. nächsten Paragraph)! Kindern gieb viel

abgekochte Milch (§ 125)! — Hüte dich vor geistigen Getränken (§ 73
unter 10) und vor allen Giften (§ 93 am Ende)! Rauche nicht zuviel! Wo
Gefahr einer Verletzung oder Ansteckung besteht, da bleibe fern! Ruft
dich aber dahin deine Pflicht (z. B. auf ein Schlachtfeld oder an das Bett
ansteckender Kranker), so gehe getrost! — Befleifsige dich stets der gröfsten

Sauberkeit an deinem Körper! namentlich an deinen Händen und im Munde!
Spüle den Mund nach dem Schlafen und nach dem Essen! Wasche deine

Hände nach jeder unsaubern Verrichtung! Hast du unsaubere Arbeit, so

führe deine Hände nie nach den Augen oder nach dem Munde, ohne sie

gewaschen zu haben ! Benutze beim Waschen weder unsaubere Handtücher,

noch die beliebten Schwämme oder Waschläppchen (vergl. § 38 Anmerk. 2)

!

Ifs nicht im Krankenzimmer!

§ 71. Nahrung für Gresunde. Man kann untersclieiden

:

Nahrungsstoffe, Nahrungsmittel und fertig zubereitete Speisen.

Der Mensch mufs, um zu leben, 5 Nahrungsstoffe täglich ein-

führen: Mehl, Eiweifs, Fett, Salz und Wasser. Um gesund zu

bleiben, mufs er diese 5 Nahrungsstoffe in einem bestimmten

Mengenverhältnis zu sich nehmen, nämlich: 4 Teile Mehl auf

1 Teil Eiweifs, dazu ein wenig Fett und Salz ; Wasser nach Be-

dürfnis.— Selten findet man die Nahrungsstoffe unvermischt. Die

Nahrungsmittel, welche die Natur uns bietet, sind vielmehr ver-

schiedenartige Gemische von Nahrungsstoffen. Es überwiegt aber

in den pßa'nzlichen Nahrungsmitteln das Mehl (z. B. in Hülsen-

früchten, Graupen, Gries, Brot, Kartoffeln, Reis). In den tierischen

Nahrungsmitteln überwiegt das Eiweifs (z. B. in Fleisch, Fisch,

Ei, Milch, Käse). Das Fett entnehmen wir künstlich teils dem

Pflanzenreich, teils dem Tierreich (z.B. Olivenöl, Mohnöl, Talg,

Speck, Eigelb, Butter). Nur Salz und Wasser überliefert uns die

Natur fertig. — Weder von einem Nahrungsstoff allein, noch

von einem Nahrungsmittel allein kann der Mensch auf die Dauer

leben und gesund bleiben. Er mufs vielmehr ein Gemenge von

Nahrungsmitteln zu sich nehmen, welches aus 4 Teilen pflanz-

licher und aus 1 Teil tierischer Nahrung, dazu aus etwas Fett

und Salz zusammengesetzt ist! (Viel Wasser wird am besten

nicht zur Mahlzeit genossen, um den Verdauungssaft des Magens

zu dieser Zeit nicht zu verdünnen.) Welche Gemenge von JSahr-

unqsmitteln, d. h. welche Speisen sind demnach zweckmäßig und

qesundf Milch mit Brot! Butterbrot mit Fleisch oder mit Kasel

Kartoffeln mit Speck und Ei, oder mit Butter und Fisch '.
Fleisch

mit Fett und Reis! u. s. w. u. s. w., alles ein wenig gesalzen
!

-
Da das Mehl der Menge nach der wichtigste Nahrungsstqff ist,

so lebt man in der Hauptsache in Asien vom Reis, in Europa



Nahrung für Gesunde. 171

vom Getreide. Kinder leben wesentlich von Milch, welche alle

5 Nahrungsstoffe in passendem Verhältnis gemischt enthält und

welche deshalb als das vollkommenste Nahrungsmittel bezeichnet

werden mul's! — Auf die Dauer können Leben und Gesund-

heit nur bestehen, wenn die Nahrungsmittel in wechselnder Form

genossen werden. Deswegen treibt uns der Geschmackssinn,

Abwechselung in unsere Ernährung zu bringen. Die Luft, die

Erde und das Meer durchsuchen wir nach wechselnden Nahrungs-

mitteln und die Kochkunst mengt sie. Zwar mengt sie immer

nur Mehl mit Eiweifs, Fett, Salz und Wasser, aber so, dafs in

unzähügen Speisen ebenso oft ein neuer Geschmack entsteht. Sie

erreicht das, indem sie die verschiedenartigsten Pflanzen- und

Fleisch- und Fettsorten hundertfältig mengt und zubereitet, und

indem sie diesen Gemengen teils Zucker, teils verschiedene Ge-

würze zusetzt. Die Lust am Wohlgeschmack geht oft zu weit

und die Genufssucht unterscheidet nicht mehr zwischen Nahrungs-

mittel und Genufsmittel. Zu letzteren gehören z. B. Fleischbrühe,

Kaffee, Thee, Essig, Gewürze, geistige Getränke. Selten und in

kleinen Mengen genossen, sind diese Genufsmittel für gesunde

und kranke Menschen wohlthätig. Täglich und im Uebermafs

genossen verderben sie Leib und Seele ! — Die Kochkunst sorgt

übrigens nicht nur für den Wohlgeschmack der Speisen, sondern

auch für deren Verdaulichkeil, indem sie aus den Nahrungsmit-
teln Unverdauliches ausscheidet, dieselben zerkleinert und durch
Wässern oder Erhitzen weich macht. Die Menge der aujzu-

nehmenden Nahrung soll sich nicht nach dem Wohlgeschmack,
sondern nach dem empfundenen A^aArMw^^Aerfär/ww richten (Appetit,

Hunger). Das Nahrungsbedürfnis ist bei verschiedenartigen Men-
schen je nach Alter und Lebensweise verschieden. Auch bei ein

und demselben Menschen wechselt es. Es ist stärker im Winter,
nach körperlicher Bewegung und bei heiterer Gemütsstimmung;
schwächer im Sommer, bei ruhiger Lebensweise und bei trüber
Gemütsverfassung.

Goldene Regeln fürs Essen und Trinken sind folgende:

1. Wann sollst du essen und trinken? — Ks 4—5 mal täglich! Über-
gehe keine Mahlzeit! Ifs nicht vor dem Schlafengehen! Vermeide vor
dem Essen Tabak und geistige Getränke ! Deinen Durst lösche nicht beim
Essen!

2. Was sollst du essen und trinken? — Wähle deine Speisen ein-
fach, ohne viel Fett und Gewürz! Ks nicht vielerlei durcheinander! Ifs
nicht Fleisch mit Brot oder Gemüse, sondern Brot oder Gemüse mit Fleisch

!

(übertriebene Fleischnahrung ist ebenso ungesund, wie ausschliefsliche
Pflanzenkost.) Trink zum Essen nur ein kleines Glas voll: Wasser, ein-
faches Bier oder Wasser mit Wein! — Etwaige Spelzen, Schalen, Kerne,
Sehnen, Knochen nicht mitessen!

3. Wie sollst du essen? — Vermeide bei Tische viel Suppe und
Getränk! Ifs weder unmäfsig, noch kärglich! Ifs in Ruhe und zerkleinere
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die Speisen gründlich! (eilig Genossenes belästigt den Magen und wird
schwer verdaut). ICs nichts Heifses ! Trinke nichts Kaltes ! beides verdirbt
deine Zähne! Ks nur mit sauberen Händen! Eeinige dir nach dem Essen
den Mund!

Ueber Krankenkost ist § 73 nachzulesen.

FÜNFTES KAPITEL.

Heilmittellehre.

§ 73. Mannigfaltigkeit der Heilmittel. VerscMeden-
artigkeit des Heilberafes. Um die gestörte Gesundheit wieder
herzustellen oder doch deren Störung erträglicher zu machen,
bedient man sich der sogenannten Heilmittel. Man darf nicht

Heilmittel mit Arznei verwechseln. Man benutzt zur Heilung
der Kranken ausser den Arzneien, die man in der Apotheke findet,

noch sehr viele andere mannigfaltige Dinge, z. B. Ruhe (durch

Entfernung aus den alltäglichen Geschäften) oder, wie wir im
I. Kapitel gesehen haben, bestimmte Lagerungen, Einwickelungen

oder Bewegungen des kranken Körpers ; ferner die sog. Operationen

(Kapitel III). Alsbald werden wir unter den Heilmitteln weiter

kennen lernen : eine besondere Auswahl der Speisen und Getränke

{Krankenkost), besondere Arten, die Krankenkost oder Arzneien

darzureichen (z. B. in Form von Einspritzungen, Einatmungen,

Einreibungen), ferner die Elektrizität, das Wasser, Kälte und
Wärme in verschiedener Form, Stützmaschinen, künstliche Glieder,

Krücken u. s. w. Eines der allerwichtigsten Heilmittel endlich

ist die Krallkenpflege , die wir in den letzten Kapiteln dieses

Buches genauer kennen lernen werden.

Jeder Mensch hat nicht nur das Recht, sondern sogar die

Pflicht, seinem Nebenmenschen in Krankheitsfällen beizustehen.

Da aber durch Heilmittel nicht nur genützt, sondern auch ge-

schadet werden kann, so wird man als Helfer nur dann erspriefs-

lich auftreten können, wenn man durch empfangenen Unterricht

hierzu einen „Beruf" erworben hat. Den Heilberuf besitzen Ärzte

und Krankenpfleger oder Krankenpflegerinnen, aber beide in ver-

schiedener Weise ! Das Wissen des Arztes beruht nicht auf seiner

geringen eigenen Erfahrung, sondern vor allem auf seiner Kennt-

nis und Verwertung der ungeheuer reichen Erfahrungen Anderer

(der bewährtesten Zeitgenossen und Vorfahren). Dies ärztliche

Wissen ist und bleibt den Krankenpflegern versagt. Die Be-

stimmung über die Auswahl der Arzneimittel mufs demnach deji

Ärzten überlassen werden! Die Schwestern haben lediglich die

Aufgabe: 1. den Kranken in ihrer Schwachheit beizustehen; 2. den
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Ärzten bei der Anwendung der gewählten Heilmittel behilflicli

zu sein (z. B. bei Verbänden und Operationen); 3. einzelne von

den Ärzten angeordnete Heilmittel in deren Auftrage gewissen-

haft anzuwenden! Dafs die Schwestern das letztere richtig zu

besorgen jederzeit im Stande seien, ist von grofser Wichtigkeit.

Wir betrachten zuerst:

§ 73. Die Krankenkost und ihre Darreichung. In

jedem Krankheitsfalle frage die Pflegerin den Arzt nach den-

jenigen Speisen und Getränken, welche der Kranke geniefsen

darf oder vermeiden soll. Der Arzt wird, um lange Aufzählungen

zu vermeiden, eine sogenannte Diät- oder Kostform (d. h. die

kurze Bezeichnung für eine bestimmte Gruppe von Nahrungs-

mitteln) nennen und die Schwester mufs wissen, was darunter zu

verstehen sei. Man unterscheidet:

1. Volle Kost. Hierbei sind dem Kranken alle Speisen und

Getränke gestattet, welche auch von Gesunden verständigerweise

genossen werden. Kranke mit Verletzungen und Operationen an

den Gliedmafsen dürfen, wenn sie nicht fiebern, die volle Kost

geniefsen.

2. Leichte Kost ist die häufigste Kost für Kranke. Dabei

müssen sehr fette und schwer verdauliche Speisen vermieden wer-

den, z. B. Aal, Lachs, Saugen und Pasteten, Wurst, Speck ; ferner

Hülsenfrüchte, Kohl, Kartoffeln, Schwarzbrot. — Dagegen sind

erlaubt : Eierspeisen und zartes Fleisch, z. B. Fisch, Geflügel, Wild,

Kalb- und Eindfleisch (letzteres nie roh!); ferner zarte Gemüse,
wie Hirse, Eeis, Sago ; endlich gekochte oder eingemachte Früchte,

dazu Weifsbrot, Milch, Bier, Wein u. s. w.

3. Schmale Kost (für Magenkranke) besteht hauptsächlich
aus Schleimsuppen, Fleischbrühsuppen mit Mehl oder Sago ; ferner
aus Warmbier, Milch, Cacao, Thee mit Milch, Semmel und Zwie-
back ohne Butter.

4. Flüssige Kost wird bei Schwerkranken, besonders nach
Bauchoperationen und bei Typhus verordnet. Alle festen Nahr-
ungsmittel, selbst eingeweichte Semmeln und Zwieback sind hier
verboten! Nur magere Kraftbrühe (mit oder ohne Eigelb), kalte
Milch, Thee oder Kaffee mit Milch, Eiermilch, Eierwasser, Zucker-
bier, Wein mit Eigelb, Brotwasser, Wasser mit Fruchtsaft, Limonade,
Mandelmilch und Ähnliches wird löffelweise gereicht.

5. Stopfende Kost (bei Durchfall und nach Verletzungen und
Operationen am Mastdarm) besteht in Mehl- und Schleimsuppen,
Cacao, Warmbier, Sago, Maizena (mit Rotweinzusatz), Kalbsbrühe,
tockner Semmel, Rotwein.

6. Eröffnende Kost bezweckt offenen Leib. Buttermilch,
Honig und Honigkuchen, Obst (Apfelmus, gekochte Pflaumen)
spielen hierbei die Hauptrolle.
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7. Mästende Kost wird skrophulösen Kindern und Leuten
mit Schwindsuchtsanlage empfohlen. Viel Speck, Butter, Rahm,

,(
Olivenöl oder Leberthran!

II
8. Kräftiffende Kost wählt man sorgfältig für herunterge-

kommene Kranke mit geringer Efslust und geschwächtem Magen.
Abwechselung und Wohlgeschmack sind hier die Hauptsache. Man
versucht erst Kraftbrühe mit Ei, Ochsenschwanzsuppe oder Schild-

krötensuppe. Wenn diese widerstehen, so giebt man pikante

Sachen, z. B. Caviar, Austern, Kalbshirn mit Citronensaft, kaltes

Rostbeaf (fein geschabt). Letzteres ist diesen Kranken weit an-

genehmer, als warmer Braten. Dazu starkes Bier (Malzextrakt,

Porter) oder Wein. Ferner Bisquits oder feines Weifsbrot (ohne

Zuckerzusatz). Zum Glück giebt es auch für arme Leute zwei

treffliche Stärkungsmittel, nämlich : Milch und Ei in vielfach ver-

schiedener Zubereitung.

9. Erquickungsmittel werden bei Fieberkranken viel gebraucht.

Man bietet z.B. säuerliche Obstgallert, Selterswasser mit säuerlichen

Fruchtsäften, Wasser mit etwas Essig- oder Citronensaft. Auf die

Dauer bleibt frisches (eisgekühltes) Wasser am erquickendsten.

10. Als Reizmittel oder Wiederbelebungsmittel benutzt man

heifsen Thee oder Kaffee mit Rum; ferner Glühwein, Portwein,

Champagner, gläserweise zu reichen, z. B. bei Schüttelfrost oder

bei plötzlichem Kräfteverfall (vergl. § 93).

Geistige Gelränke (Wein, Bier, Rum) sind bei der Behandlung man-

cher Krankheiten als wertvolle Heilmittel zu betrachten. Jedoch soll man

sie in sröfseren Mengen nur bei drohender Lebensgefahr in hitzigen Krank-

heiten reichen („als eine Peitsche für das erlahmende Herz", wie man

treffend gesagt hat). In langwierigen Krankheiten und in gesunden lagen

sollte man sie entweder gar nicht oder nur in kleinen Mengen geniefsen.

Besonders schädüch ist der fortgesetzte Genufs des Weins oder starken

Biers für Kinder! Es ist durchaus ein Irrtum, zu glauben, dafs der regei-

mäfsige Genufs geistiger Getränke für Kraft und Gesundheit nützlich wäre

Im Gegenteü! Wenn eine schwere Krankheit kommt, so erliegen Trinker

viel eher als MäCsige.

Die Darreichung der Nahrung an Kranke ein sehr

wichtiges Amtßtr Pfleger und Pflegerinnen. -Mm ^^ge dem

Kranken seine Nahrung pünktlich und regelmäßig 5 mal an jedem

Tage in sauberem Geschirr appetitlich angerichtet, nicht zu heils

und nicht zu kalt. Kranken, welche selbst essen können, gebe

man Löffel, Gabel, Messer und ein Tuch zum Abwischen des

Mundes. Bettlägerigen Kranken reiche man das Efsgeschirr auf

dnem sogen. Eßbrett, damit dieselben nicht geno igt seien, TeUer

Td Näpfe in der Hand zu halten oder auf die Bettdecke zu

stellen. ^Im Notfalle genügt hierzu jeder Kistendeckel. Besser

s nd n edrSe Bänke, über die Schenkel des Kranken in das Bett

zu set en^An Kinderbetten befinden sich Spiel- oder Efsbre er

Se den Seitengalerien des Bettes (Fig. 409). Sehr zweckmafsig
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Fig. 350.
Schnabelkanne (mit Gummischlauch).

sind die sog. Krankenefilische (Fig. 403 bei h) mit 40'=°' breiter und
90"" langer, beliebig feststellbarer Tiscbplatte, die man auch als Lese-

pult benutzen kann (Fig. 84'''). — Zahnlosen Greisen, kleinen Kin-

dern und Kranken, welche nicht kauen können, müssen die Speisen

in Milch u.s.w. eingeweicht oder fein geschnitten (gewiegt, hachiert)

werden, weil diese Personen durch das Verschlucken grober Bissen

Verdauungsbeschwerden bekommen würden. Ferner müssen sehr

schwache und bewui'stlose Kranke, auch kleinere Kinder und Leute

mit Krankheit beider Arme ge-

füttert werden. Das Fiiltern der

Kranken geschehe stets mit lieb-

reicher Geduld und Freundlich-

keit! Man füttere langsam, nicht

zu grofse Bissen und, da es schwer
fällt, bei tiefliegendem Kopfe zu

schlucken, so hebe man stets mit
der linken, unter das Kopfpolster

geschobenen Hand den Kopf des Kranken ein wenig auf. Be-
sondere Vorsicht ist beim Füttern von Flüssigkeiten nötig. Trink-
gläser reiche man stets nur halbgefüllt, weil ein Lie-
gender aus einem vollen Glase nicht trinken kann, ohne
sich zu beschütten. Um letzteres zu vermeiden, kann
man vorteilhaft eine sog. Schnabelkanne benutzen (Fig.

350), deren obere Mündung vorn zur Hälfte bedeckt
ist und deren Schnabel man dem Kranken in den Mund
schiebt. Man hüte sich, zuviel Flüssigkeit auf einmal
in den Mund zu giefsen, weil dadurch leicht Verschluck-
husten eintritt. Namentlich gilt dies für Bewufstlose
und Mundkranke, denen das Schlucken schwer fällt.

Um Bewufstlosen Flüssigkeit einzuflöfsen, bediene man
sich weder des Glases, noch der Schnabelkanne, son-
dern des Theelöffels, den man bei seitwärts gedrehtem
Kopfe in den mit dem Finger geöffneten Mundwinkel
ausgiefst; ein Efslöfifel voll wäre hier schon zuviel auf
einmal! Mundkranke können bisweilen trotz umfang-
reicher Zerstörung desMundinnern erstaunlich geschickt
schlucken, jedoch besser breiförmige, als flüssige Nahr-
ung. Vielfach kommt bei der Darreichung flüssiger
Nahrung an Schwerkranke der Nährschlauch (ein ein-
facher Gummischlauch) zur Verwendung. Armkranke
benutzen denselben als Saugrohr. Mundkranken und Fig. 351.
Bewulstlosen, die nicht schlucken können ferner nahr- ^"^^"'i'^-

ungsverweigernden Geisteskranken führt man nicht sei-
ten emen solchen Nährschlauch durch Mund oder Nase bis in
den Magen hmab und kann dann flüssige Nahrung sehr bequem
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eingiefsen. Bisweilen läfst der Arzt eine solclie Magensonde (auch
Schlundsonde genannt, Fig. 351) zu jeder Mahlzeit einführen, eine
Handreichung, welche von geschickten Schwestern und von den
Kranken selbst erlernt werden kann. Wenn der Schlauch weich
genug ist und es sich um verständige Kranke bandelt, so kann
ein solcher Nährschlauch Wochen lang im Magen liegen bleiben.

Derselbe ragt dann aus dem Munde hervor, wird am Kopfe mit-

telst Binden befestigt, durch einen Quetschhahn (Fig. 246) ge-

schlossen und beim Füttern mit einem
Glastrichter versehen (Fig. 352). Durch
Senken des verlängerten Magenschlau-
ches kann man den mit Flüssigkeit ge-

füllten Magen auslaufen lassen, wie

Fig. 352.
Ernähriin": mittelst Magensonde.

Fig. 353.
Ausspülung des Magens.

durch den Heber ein Fafs (Fig. 353). Diesen Umstand benutzt

man zu Ausspülungen des Magens mit Wasser, Sodawasser, Milch

u. s. w., zum Beispiel bei Vergiftungen (§ 93). Wenn ein kranker

Magen gar nichts annehmen will, d. h. alles herausbricht, so kann

man den Kranken bisweilen durch Nährklystiere eine Zeit lang

erhalten, über welche § 83 nachzulesen ist. Auf alle Falle ist

es Pflicht der Pflegerin, Schwerkranken, welche wenig MJslust

j^eiqen, NahrungsmiUel häufig {z. B. stündlich!) in kleinen Men-

gen anzubieten! Auch durch häufiges Eeinigen des Mundes kann

man bei Schwerkranken die Efslust erwecken. Bei Kranken und

Genesenden, welche essen soUen, aber nicht mögen, sei man uner-

müdüch in der Sorge für Abwechselung in den Speisen (siehe oben

unter 8). Bisweilen ist in diesen Fällen eine sogenannte „bunte

Schüssel" zweckdienlich, auf welcher vielerlei leckere Speisen m

WdZMengen zum Essen verlocken. - Über die Überwachung

der Krankenkost in Krankenhäusern vergleiche § uu.
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§ 74. Einige Formeln für die Krankenküehe mögen hier

Platz finden, obwohl es selbstverständlich ist, dafs eine Pflegerin

in Küche und Kochbuch genügend Bescheid wissen mufs.

1. Kraftbrühe oder Fleischthee (beef-tea). 1 Pfd. feingeschabtes Rind-
fleisch (oder Rindfleisch mit Hühnerfleisch zu gleichen Teilen) wird mit

1 Tasseukopf voll Wasser in einem mit Pergamentpapier fest verschlos-

senen Einmachglase in kaltes Wasser gestellt und darin 3 Stunden gekocht.

Alsdann der Inhalt des Glases durch ein feines Tuch geprefst und etwas
Salz zugesetzt.

2. Fleischsuppe. Ein halbes Huhn mit Liter Wasser gekocht, das
Fleisch von den Knochen geschnitten, fein gewiegt, noch einige Male in

der Brühe gekocht, durch ein Haarsieb gerührt, zuletzt mit etwas Salz
und einem Eidotter darzureichen.

3. Eiermilch. Liter Milch mit 2 Eidottern und etwas Zucker ge-
quirlt; warm oder kalt zu trinken.

4. PVarinbier. \'4 Liter Bier, 1 frisches Ei, 30 Gramm Zucker, etwas
Zimmt oder Gitronenschale zusammen auf raschem Feuer gekocht und
dabei tüchtig gequirlt.

5. Eierjvasser. 1 Ei, 1 Theelöffel Zucker, Liter laues Wasser
zusammengequirlt (für Kinder).

6. Brodwasser. Schwarzbrod in Scheiben geschnitten und geröstet,
oder Brodrinde in kochendem Wasser '/i Stunde ziehen lassen und filtrieren.

Dazu einige Citronenscheiben und etwas Zucker.
7. Gerslenrvasser. Gerste mit kochendem Wasser und einigen Citronen-

scheiben oder etwas Weinessig eine Stunde lang aufs Feuer gesetzt, dann
durchgesiebt und mit Zucker versüfst.

8. Semmelsuppe. Semmelscheiben mit Butter gestrichen und mit Salz
bestreut, mit kochendem Wasser (oder heiCser Milch) Übergossen.

9. Schleimsuppen. Hafergrütze, Graupen, Reis, Sago oder Maizena
<l Tassenkopf voll) werden mit 1 Liter Wasser oder Milch V2 Stunde ge-
kocht. Dann wird eine Messerspitze Salz und wenig Zucker zugesetzt. Bei
Durchfall giebt man dazu etwas Rotwein.

10. Mandelmilch. 125 Gramm geschälte, gewaschene und fein geriebene
süfse Mandeln mit I Liter kalten Wassers vermischt, durch ein sauberes
(vorher in heifses Wasser getauchtes) Tuch stark durchgeprefst und ver-
süfst. Hält sich, kaltgestellt, drei Tage lang.

Tr ,u
Ein 2Vi'='» langes und ebensobreites Stück trockener

Kälbermagen (12 Stunden lang in etwas kaltes Wasser gelegt) wird sammt
dem Wasser in 1 Liter langsam kochende Milch gerührt und darin '/i Stunde
lang weitergekocht, bis Gerinnung der Milch eintritt. Dann wird durch
ein sauberes, gebrühtes Tuch durchgegossen und das Abgeflossene nach
Vorschrift, des Arztes dem Kranken gereicht.

1 Jl- ApMtrank. 8 Stück mit der Schale in 4 Teile geschnittene Äpfel,
der baft einer ganzen und die Schale einer halben Citrone, '/2 Tasse ge-
waschene Rosinen, ebensoviel Corinthen, ein Stück Zimmt; mit 2 LiterWasser weichgekocht, durchgesiebt, versüfst und kalt getrunken.

13. UlronenUmonade. Der Saft einer halben Citrone und 3 Thee-
löffel Zucker mit einem Glase voll Wasser gemischt. Statt der Citronenkann man auch Apfelsinen, Himbeeressig oder gewöhnlichen Essig ver-wenden (oder Citronensaurepulver, '/^ Theelöffel auf l Liter).

7n.\.l A

' ^l^'^^t ? l''^?^^
Eidotter, nach Belieben gestofsenen

Zucker und eine Spur Muskatnufs zu '/i Liter Weifswein gequirlt.

7;™ f

<i^/i<Wi. V2 Liter Rotwein kochend gemacht; darin 1 Stück

BeU?ben
Gewürznagel einmal aufgekocht. Dazu Zucker nach

BuppBBciiT, Kraakenpflege.
12
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§ 75. Arzneiformel!. Darreielmng der innerlichen
Arzneien. Man unterscheidet die Arzneien als innerliche und
als ävfserliche. Die innerlichen Arzneien werden „eingenommen"^
oder „eingegehen" ; das heifst, sie werden vom Kranken ver-

schluckt. Äufserliche Arzneien hingegen werden auf die Haut
oder auf die Schleimhaut (z. B. des Auges, Ohres, Mundes u. s. w.)

gebracht und dürfen niemals verschluckt werden ! Um Verwechse-

lungen zu vermeiden, klebt der Apotheker auf die innerlichen

Arzneien einen weifsen, auf die äufserlichen Arzneien einen bunten

[blauen oder roien) Zettel! Dieser aufgeklebte Zettel {Etikette}

ist vor dem Gebranch der Arznei jedes Mal zu betrachten und

zu lesen!

Die Herstellung der Arzneien wird in grofsen Krankenhäusern und

in Kriegslazaretten bisweilen von besonders vertrauenswürdigen Schwestern

unter Aufsicht eines Apothekers besorgt. Hierfür ist zu merken, daCs

innerliche sowohl, wie äufserliche Arzneien flüssig, pidverförmig, geformt

und ireiförmig sein können.

Zu den flüssigen Arzneien gehören die Mineralwässer, welche z. B.

in Wildungen, Ems, Friedrichsball, Karlsbad u. s. w. fertig aus der Erde

quellen. Ferner gehören hierher die Aufgüsse oder Tliees (deren Herstellung

jedermann bekannt ist), die Abkochungen der ArzneistofFe mit heifsem

"Wasser (welche filtriert werden müssen) und endlich die Auflösungen von

Arzneistoffen in Wasser, Spiritus, Äther, Öl u. s. w. — Flüssige Arzneien

werden in Flaschen verabfolgt.
, n , . . , ,

In den zum innerlichen Gebrauch bestimmten i??//wra hndet sich der

Arzneistoff meist mit Zucker verrieben und diese Pulver werden in kleinen

Papierhülsen oder in Schachteln verabreicht. Uber Streupulver zum äufser-

lichen Gebrauche vergl. § 46.
.

Geformt werden die Arzneien: für den innerlichen Gebrauch als

mien (Kügelchen) oder als i'aslillen (Plätzchen) unter Zuhiltenahme von

Svrup, Gummischleim u. s. w. ; für den äufserlichen Gebrauch als

chen, Kuqeln oder Zäpfchen unter Zuhilfenahme von Gelatine, Cacao-

butter u s. w. Erstere sowohl , als letztere werden in Schachteln verab-

reicht, letztere aufserdem einzeln in Wachspapier gewickelt. Zu den

geformten Arzneimitteln gehören auch die Pflaster (^erg\. 5? 20 u. § a).

Breiförmige Arzneien für den innerlichen Gebrauch sind die soge-

nannten Latwergen, welche (wie die Tamarindenlatwerge) musartig einge-

dickte Pflanzensäfte darstellen und in Töpien oder Buchsen verabreicht

werden. Die Salhen sind breiförmige Arzneien für den äufserlichen Ge-

brauch, hergestellt durch Yerreiben eines Arzneistoffes mit Fett, Ol und

Wachs,' Vaseline u. s. w. (vergl. § 48).

Für die Darreichung der innerlichen Arzneien ist Folgendes

zu merken:

Mineralwässer giebt man in Gläsern oder Bechern zu 250

Gramm, meist früh nüchtern, bisweilen erwärmt. Das Erwarmen

bewerkstelligt man durch Einstellen der Flasche m emen Topf

TufSe'^drihees giebt man in Tassen (ebenfalls etwa

250 Gramm enthaltend). Von den T^^ee' verordneten Bla^^^

tern oder Binden übergiefst man m emer Tasse etwa 1-2 Thee-
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löffei voll mit heifsem Wasser, wartet 5—6 Minuten und giefst

dann den Aufgufs durch ein Sieb oder Tuch in eine andere Tasse,

Abkochungen und Auflösungen werden entweder löffelweise

oder tropfenweise eingegeben, je nachdem sie in gröfseren Fla-

schen zu 120—200 Gramm oder in Fläschchen zu 20—30 Gramm
verschrieben sind. Man benutzt beim
Eingeben dieser flüfsigen Arzneien : Efs-

töffel = 15 Gramm, Kinderlöffel =
10 Gramm, Kaffee- oder Theelöffel =
5 Gramm. Da die in den Häusern ge-

bräuchlichen Löffel an Gröfse sehr ver-

schieden sind, so verwende man die in

Fig. 354.
Arzneilöflfel aus Porzellan.

Fig. 354».
Arznei - Einnehmeglas
(natürliche Gröfse).

den Apotheken käuflichen Arsneilöffel aus Porzellan (Fig. 354),
welche stets von gleicher Gröfse und leicht zu reinigen sind!
Besser noch, als diese Löffel, sind die so-

genannten Einnehmegläser (Fig. 354^), in
welchenmanje nach Bedarf Eis-, Kinder- oder
Theelöffel (15, 10 oder 5 Gramm) abmessen
kann. Tropfen werden in der vorgeschrie-
benen Anzahl auf ein Stück Zucker geträu-
felt oder in einem Glase mit etwas Wasser
vermischt dargereicht. Das Auströpfeln aus
der Medizinflasche erfordert einige Übung.
Das unerwünschte Hervorschiefsen einer un-
gezählten Tropfenmenge kann man vermei-
den, wenn man den Rand der Medizinflasche
durch Darüberstreichen mit dem nassen
Stöpsel vorher anfeuchtet. Es giebt Träufel- Fig. 355.
Fläschchen, deren eingeriebenen Stöpsel Einnehmeglas fur Tropfen

man nur zu drehen braucht, um bequem (naturliche Gröfse).

eine bestimmte Anzahl von Tropfen ausgiefsen zu können. Am
besten benutzt man Tropfen-Einnehmeqläschen (Fig. 355), welche
von 5 zu 5 Tropfen abgeteilt, im Ganzen 60 Tropfen fassen. In

12*
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diese Gläschen braucht man die Medizin nur bis zu einem be-

stimmten Teilstrich hineinzugiefsen. Man erspart sich dadurch das
mühsame Tropfenzählen. Kleinen Kindern wird bisweilen „ein

halber Tropfen" verordnet. In diesem Falle giebt man einen

Tropfen in ein Mefsgläschen oder in einen Löffel mit Wasser
und giefst vor dem Eingeben die Hälfte weg. Man beßeifsige

sich beim Eingeben der Arzneien der gröfsten Genauigkeit und
gebe nie mehr, als auf dem angeklebten Zettel vorgeschrieben

ist! Löffel oder Einnehmeglas halte man peinlich sauber! Gröfsere

Medizinflaschen stelle man in ein Gefäfs mit Wasser und an einen

kühlen Ort, weil Medizin durch längeres Warmstehen leicht ver-

dirbt! Schlecht schmeckende flüssige Arzneien (z. B. Chininlösung

oder Eicinusöl) reiche man in heifser Milch, in Haferschleim, in

schwarzem Kaffee oder in süfsem Ungarwein.

Pulver giebt man entweder ?nesserspiisenweise oder aus klei-

nen abgeteilten Papierhülsen auf die Zunge und läfst etwas Wasser

nachtrinken. Besser ist es, das Pulver in einem Glase oder Löffel

mit wenig Wasser zu mischen, umzurühren (nicht mit dem Finger!)

und trinken zu lassen. Schlechtschmeckende Pulver (z. B. Chinin

oder Salicylsäure) kann man in Pflaumenmus einhüllen oder in

eine angefeuchtete grofse Oblate oder man verlangt sie vom Apo-

theker in sogenannten Kapseln aus Oblate, die man angefeuchtet

verschlucken läfst.

Eine zumal für Kinder sehr zweckmäfsige Arzneiform sind

die Pastillen oder Zuckerplälzchen, welche den Arzneistoff bei-

gemischt enthalten,

Pillen läfst man zu 1-3 Stück ohne Weiteres verschlucken.

Wenn dieselben im Halse „stecken bleiben", so lasse man nicht

Flüssigkeit nachtrinken, sondern gebe etwas Brod oder Fruchtmus,

Man kann auch von vorn herein die Pillen in schlüpfrige Speisen

hüllen, um das Schlucken derselben zu erleichtern.

Man giebt die Arzneien gewöhnlich vor dem Essen ein, da-

mit sie in dem leeren Magen ihre Wirkung ungehindert entfalten

können. Nur scharfwirkende Stoffe (Säuren, Arseniktropfen) giebt

man nach dem Essen. Sehr selten ist es nötig, Arzneien auch

während der Nacht einzugeben. Wenn die Verordnung lautet:

stündlich, 2- oder 3 stündlich einzugeben, so geschieht dies nur

am Tage. Für die Darreichung von Abführmitteln ist zu merken,

dafs man diejenigen, welche rasch wirken (z. B. Sennesblatter,

Bitterwasser, Calomel) nicht vor dem Schlafengehen geben dart,

um dem Kranken die Nachtruhe nicht zu stören. Langsam wir-

kende Abführmittel hingegen (z. B. Tamarinden, Faulbaum, A oe,

Khabarber, Ricinusöl) giebt man, wie die Schlafmittel, vor dem

Schlafengehen. - Ueber Einspritzung von Arznewn unter die

Haut \QTg\ Fig. 274. — Bisweilen werden Arzneien auch m den
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Mastdarm gespritzt (§ 83) oder in Form von Stäbchen oder Zäpf-

chen (Fig. 356) in den Darm geschoben, z. B. zur Linderung von

Durchfall oder von Blasenschmerzen (s. § 83 am Ende).

Nach der Verschiedenheit ihrer Wirkung un-

terscheidet man die Arzneien als: belebende, fieber-

widrige, schmerzlindernde, nervenberuhigende,

schlafbringende , schleimlösende ,
harntreibende,

schweifstreibende, Efslust erregende, brechenerre-

gende, abführende, stopfende u. s. w. Die meisten

Arzneien dürfen von Pßogern und Pßegerijinen

nur unter Vorwissen des Arztes den Kranken ge-

geben werden ! Namentlich gilt das vomMorphium

!

Es giebt aber einige ^aM*-o</er Volksmittel, welche

auch ohne ärztliche Vorschrift in Fällen der Not stlihlzäpfchen

ohne Schaden gegeben werden dürfen. Hierher (natürliche Gröfse).

gehören z. B.: Hofmann'scher Geist (10 Tropfen)

gegen Ohnmacht und grofse Schwäche; Baldriantropfen, Baldrian-

thee oder Brausepulver ') gegen Nervenaufregung ; Althäasyrup oder

Brustthee gegen Husten; Pfefferminz- oder Kamillenthee gegen
Leibschmerz; Leinsamenthee gegen Blasenkrampf; Faulbaumthee
gegen Hartleibigkeit u. s. w. Vergleiche auch § 93.

§ 76. lusserliehe Arzneien tragen die Aufschrift auf
einem bunten Zettel. Man bringt dieselben nicht in den Magen,
sondern auf die Haut oder auf die Schleimhäute (z. B. des Kehl-
kopfes, des Mundes, des Auges, der Nase, des Ohres, der Blase
u. s. w.). Man läfst diese Arzneien nicht einnehmen, sondern ein-

atmen oder gurgeln oder man träufelt, pinselt, streut, reibt, klebt
und spritzt sie auf die erreichbaren kranken Teile in folgender
Weise

:

1. Zu Einatmungen benutzt man Luft, erfrischende Wohl-
gerüche, auch Wasserdämpfe (mit oder ohne Arzneizusatz). —
Jeder Mensch thut gut, in staubiger Luft mit geschlossenem
Munde, in staubfreier Luft hingegen „in vollen Zügen" zu atmen.
Diese sogen, Atmungs- oder Lungengymnastik betreibt man besser
in Wald und Feld, als in Städten und Häusern, besser an Winter-
und Regentagen, als an heifsen Sommertagen. Es giebt auch
Gerätschaften, aus denen man die Kranken Sauerstoff, verdichtete
Luft u. s. w. einatmen läfst. — Ohnmächtige und Verunglückte
läfst man gern an ein Fläschchen mit Essigäther oder mit Kölner-

I) Zum Brausepulver gehören jedesmal zwei Pulver, das eine in
weifsem das andere in buntem Papier. Man löse zuerst das eine der
beiden Pulver in einem mit Wasser halbgefüllten Glase, dann schütteman das zweite Pulver dazu und lasse die brausende Flüssigkeit alsbald



182 Anwendung der äufserlichen Arzneien.

wasse?'^) riechen. In manclien Krankenzimmern ist es angenehm,
Kölnerwasser zu zerstäuben (Fig. 242) oder auf einer heifsen Platte

zu verdampfen. Nur darf man darüber das öffnen der Fenster

nicht versäumen! — Wasserdämpfe lälst man von Kranken mit
Kehlkopf- oder Luftröhrenleiden mit Vorteil mehrmals tägUch
einatmen. Die Kranken müssen dabei entweder den geöffneten

Mund über einen Topf mit heifsem Wasser halten oder in den
Sprühregen eines sog. Zerstäubers (Fig. 242=^) , wobei die Kleider

durch ein wasserdichtes Tuch zu schützen sind. Die Dauer der

Einatmungen sowie etwaigen Arzneizusatz zum Wasser bestimmt

der Arzt.

2. Gurgelungen und Mundausspülungen werden bei Hals- und
Mundleiden häufig verordnet. Man läfst sie 2— 3 mal täglich

oder noch öfter vornehmen. Zum Gurgeln giebt man einen Schluck

Flüssigkeit in den Mund, läfst den Kopf rückwärts neigen und

bei geöffnetem Munde rrr sagen. Zum Mundausspülen läfst man
einen Schluck Flüssigkeit durch Bewegungen der Zunge und der

Wangen in dem geschlossenen Munde hin und her werfen. Man
halte eine Schale zum Ausspeien und ein Tuch zum Abwischen

des Mundes bereit. Kinder unterrichte man bei Zeiten im Gur-

geln, damit dieselben im Falle einer bösartigen Halsentzündung

darin geübt seien. Gurgeln und Mundausspülen geschieht ge-

wöhnlich mit lauem Wasser, dem man einige Tropfen Pfeffer-

minz- oder Myrrhentinktur zusetzen kann. Bei

üblem Geruch aus dem Munde wähle man eine rosa

Lösung von übermangansaurem Kali oder 1 — 2o/o

chlorsaures Kali (nicht verschlucken !J. Bei zähem

Schleim im Halse gurgele man mit 1—2o/o kohlen-

saurem Kali oder Natron. Bei Schwämmchen im

Munde mit Borsäure oder Borax 3o/o. Salicylmund-

wasser ist auf die Dauer schädlich, weil es die Zähne

verdirbt. Über Zahnpulver und über Mundpflege bei

V Schwerkranken vergleiche § 105.

^ 3. Einträufelungen geschehen am häufigsten m
^ das Auge, in das Ohr oder auf kleine Geschwüre.

Fig. 357. Am zweckmäfsigsten ist es, sich hierbei eines sogen.

Tropfröhrohen Tropfröhrchens (Fig. 357) zu bedienen. Letzteres hat
(Pipette).

^.^^^ ^^^^ geschlossenen Gummiaufsatz, mit dessen

Hüfe man einige Tropfen Flüssigkeit leicht einsaugen und genau

austräufeln kann. Im Notfall kann man zum Träufeln auch em

\) Ein vortreffliches Kölnerwasser kann man von jedem Dro^uen-

l m etwa 1 Mark das halbe Lit^) nach folgender Vorschr£e -

hÄn Ber^amottöl 5 Gr., Citronenöl 3 Gr., Rosmarmöl und Orangen-

Senöl vonTeäem «/^ Gr.', 90O/o Spiritus 250 Gramm. Je alter, desto

wohlriechender

!
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Olasstäbchen oder einen kleinen Pinsel benutzen. Niemals führe

man diese kleinen Instrumente in die Flasche, welche die einzu-

träufelnde Arznei enthält! Man giefse vielmehr von letzterer eine

kleine Menge in ein Schälchen und fülle von hier aus das Tropf-

röhrchen oder den Pinsel. Nur so ist es möglich, den Inhalt der

Flasche vor Verunreinigung zu schützen. Auch hüte man sich

sorgfältig, mit Tropfröhrchen oder Pinsel die kranken Teile

selbst zu berühren ! Man träufele vielmehr immer aus der Ferne

!

ISTur so ist es möglich, die Träufelinstrumente vor Verunreinigung

zu schützen, was doppelt wichtig ist, wenn dieselben bei mehreren

Kranken gleichzeitig benutzt werden müssen ! Weil eitrige Augen-
entzündungen, Geschwüre u. s. w. meist übertragbar sind, so thut

man am besten, ein für allemal jedem Kranken seinen besonderen

Pinsel zu geben oder statt der Pinsel lieber Glasstäbchen zu be-

nutzen, die leichter rein zu halten sind. — Bei Einträufelung in

die Augen mui's der Kranke auf dem Rücken liegen. Man zieht

das untere Augenlid mit dem Finger leise abwärts und läl'st einen

Tropfen von der vorgeschriebenen Flüssigkeit in das Auge fallen

;

•oder man träufelt 1—2 Tropfen bei geschlossenem Auge auf den
inneren Augenwinkel und öffnet nachträglich das Auge, um die

Flüssigkeit eintreten zu lassen. Kinder müssen bei dieser Hilfe-

leistung meist von einem zweiten Helfer festgehalten werden.
Augenwasser kann sich der Kranke auch selbst in das Auge
bringen, indem er die (saubere!) Fingerspitze anfeuchtet und damit
•das halbgeöffnete Auge bestreicht. — Bei Einträufelungen in das
Ohr mufs der Kranke auf dem gesunden Ohre liegen oder den
Kopf auf die gesunde Seite neigen. Das Fläschchen mit den
Ohrtropfen mufs vorher in einem Topf mit heifsem Wasser warm
gestellt werden. Darauf wird das erkrankte Ohr einfach aus der
Flasche vollgegossen. Nach 5 Minuten erhebt sich der Kranke,
läfst durch Neigen des Kopfes die Flüssigkeit wieder auslaufen
und verstopft das Ohr mit rosa gefärbter Watte, die nicht so
•auffallend ist, als weifse. — Auf kleine Geschwüre bringt man
mit Hilfe des Tropfröhrchens einen Tropfen Flüssigkeit und ver-
bindet dann nach ärztlicher Vorschrift.

4. Pinselungen macht man auf die Haut mit Jodtinktur, mit
CoUodium u. s. w. ; in die Nase, den Mund u. s. w. mit flüssigen
Arzneien oder mit Salben. Über Jodpinselungen ist § 78 nach-
zulesen. CoUodium ist eine syrupartige Flüssigkeit, welche an der
Luft zu emer harten Kruste eintrocknet. Man benutzt dasselbe
zur Bedeckung ganz kleiner Stichwunden (vergleiche § 55), ferner
als 20

o/o Sahcyl-Collodium zur Beseitigung schmerzhafter Hühner-
augen. Letztere werden damit täglich bepinselt, bis sie abfallen.
Man hüte sich, Zehen oder Finger ringsherum mit CoUodium zu
bepinseln, weil diese kleinen Glieder durch die Collodiumkruste
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brandig werden können. Collodium ist aufserdem feuergefährlich.
IJie Ullodmmflasche mufs stets gut verschlossen werden. Durch
Collodium hart gewordene Pinsel kann man durch Eintauchen in
Äther wieder weich und brauchbar machen. — Um Pinselunaejim der Nase auszuführen, stelle man den Kranken mit dem Kopfe
gegen eine Wand, hebe mit dem Daumen der linken Hand die
Isasenspitze auf, führe einen mit flüssiger Arznei oder Salbe ge-
tränkten Kameelhaarpinsel in der Eichtung des Mundes tief in
die Nase hinein, drücke alsdann die Nase zu und ziehe den Pinsel

wieder heraus. — Piiiselmigen im Mvnde be-
treffen entweder das kranke Zahnfleisch, oder
Zunge, Gaumen und Wangenschleimhaut, oder
endlich die hinteren Teile des Mundes (Mandeln
und Schlund, Fig. 423). In letzterem Falle mufs
der Pinsel einen langen Stiel haben (Fig. 358)
und die Zunge mul's durch einen Löffelstiel oder
Spatel niedergedrückt werden. Nachträglich mul's
sich der Kranke den Mund ausspülen, weshalb
ein Glas Wasser, eine Schale zum Ausspeien und
ein Tuch zum Abwischen des Mundes vorher zu-

rechtzustellen sind. — Für alle Pinselungen gilt

das schon beiden „Träufelungen" Gesagte: nie-

Fig. 358. '"ö/ä den F/nsel in die Arzncifiasche, sondeim
Schlundpinsel, stets in ein besonderes Schälchen eintauchen t

Niemals denselben Pinsel bei mehreren Personen
benutzen! Der Pinsel ist jedesmal nach dem Pinseln gut auszu-
waschen.

5. Uber das Aufstreveii von Streupulvern auf kranke Haut-
steilen findet sich das Nötige gesagt in § 46 und 47. Daselbst
findet sich auch in Fig. 223 ein Pulverbläser abgebildet, mit dessen

Hilfe man Pulver in die Nase, das Ohr, den Mund oder in Höhlen-
wunden eijiblasen kann.

§ 77. Hauteinreibungen und Pflaster spielen unter den
Hausmitteln eine grofse Rolle. Ganz zweckmäfsig ist es, eine

spröde oder eine durch oberflächliches Wundsein schmerzhafte

Haut mit Talg, Öl, Vaseline oder Cold-cream einzureiben. Wie
man bei Lähmung der Glieder oder bei Versteifung derselben

nach Verletzung die Haut erfolgreich mit verschiedenartigem

Spv'itus einreibe, wurde in § 31 auseinandergesetzt. Man kann

durch Einreibung von Arzneien auf gröfsere Hautstrecken ganz

ebenso Heilwirkungen erzielen, als ob man die betreffenden Arz-

neien in den Magen gebracht hätte; selbst Vergiftungen kann

man durch ausgedehnte Einreibung der Haut z. B. mit Carbol-

säurelösung erzeugen. Einreibungen gröfserer Hautstrecken oder

gar des ganzen Körpers mit Arznei dürfen daher nur unter
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Vo7'tvissen des Arztes vo?'genommen iverden! Am häufigsten wer-

den ausgedehnte Hauteinreibungen verordnet mit Teeriösuntf bei

Hautleiden, mit Pernbalsam bei der Krätzkrankheit und mit
grauer Quecksilbersalbe bei verschiedenen Krankheiten. Zu Teer-

einreibungen benutzt man am besten einen gröfseren Borsten-
pinsel und hält sich lediglich an die erkrankten Hautstellen. Bei
Einreibung der Krätzkranken kommt es hauptsächlich darauf an,

den ganzen Körper mit Ausnahme des Gesichtes zweimal in

24 Stunden einzureiben, alsdann den Kranken vollständig frisch

zu kleiden und innerhalb der ersten acht Tage nicht baden zu
lassen. Wenn man die Einreibung mit Hilfe eines Lappens vor-
nimmt, so hat man Ansteckung nicht zu fürchten. Bei Queck-
silbereinreibungen handelt es sich darum, eine gröfsere Haut-
strecke mindestens 15 Minuten lang so gründlich einzureiben,
dal's die Salbe in die Haut möglichst eindringt. Um die Queck-
silbersalbe nicht in die Haut der eigenen Hände einzureiben,
ziehe man bei dieser Handreichung dicke lederne Handschuhe an.
Auch entferne man etwaige goldene Ringe von den Fingern, weil
diese durch Berührung mit Quecksilber weifs werden und dann
geputzt werden müssen.

Pflaster sind Arzneien, die durch Zusammenschmelzen mit
Wachs und Harz klebrig gemacht und in Stangenform aufbe-
wahrt werden

! Zum Gebrauch schmilzt man sie in einem Blech-
topfe und streicht sie auf Shirting, Segelleinwand oder Leder,
um sie alsdann in verschiedener Form und Gröfse und zu ver-
schiedenem Zweck auf die Haut zu kleben. Vom Gebrauch des
sogen. Eeflpflasters zu Pflastereinwickelunge7i und zu Streckver-
banden war in § 20 und in § 27 ausführlich die Rede. Über
den Gebrauch des Bleipflasters für wundgelegene Hautstellen
siehe § 14. Eiternde Pocken oder Pusteln im Gesicht bedecke
man (namenthch bei Mädchen!) bei Zeiten mit einem Quecksilber-
pflaster und erneuere dasselbe täglich bis zur Heilung, — um
nachfolgende häfsliche Narbenbildung zu verhüten. HäfslicheHlecke oder Geschwüre am Hals oder Gesicht kann man um
sie weniger auffallend zu machen, mit einem roten Seifenpflaster
bedecken 0?// fleischfarbenes Leder gestrichen. Manche Leute
glauben Linderung tiefsitzender Schmerzen zu empfinden, wenn

r«n'"L Pflf.'^^''^'i,T^^^^
^^"^ Pflaster kleben. Eheman ein Pflaster aufklebt, soll man die Haut stets sorgfältig

abtrocknen; auch dasselbe Pflaster nicht allzlngfhegen lassen, damit darunter die Haut nicht wund werde BeiS

ÄS:rnL^4"i^^'''''^ ^S^^^ Haut mit ö I Benz^Äther oder Kolnerwasser Die meisten Pflaster sind vor dem Auf-kleben zu erwarmen Nur das englische Pflaster ist beim Auf-kleben anzufeuchten (nicht mit Speichel, sondern mit Carbolwasser')
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§ 78. Hautreize werden vom Arzte verordnet, um innere

Schmerzen zu lindern oder tiefgelegene Entzündungen abzukürzen.

Die gebräuchlichsten Hautreize, mit deren Anwendung Pfleger

und Pflegerinnen vertraut sein müssen, sind Senfteige, Schröpf-

köpfe, Jodpinselunqen und spanische Fliegen.

1. Senfleig. Man rührt einige Efslöfifel voll Senfmehl mit
lauem Wasser (wenn die Wirkung stark sein soll : mit Essig und
Wasser) zu einem dicken Brei. Diesen Brei streicht man stroh-

halmdick auf dünne Leinwand (oder Shirting) und deckt darüber

ein zweites Leinwandstück, so dafs der Brei zwischen zwei Lein-

wandlagen sich befindet. Einen derartigen Senfteig (auch Senf-

pflaster genannt) legt man etwa 1—2 Hände grofs auf die vom
Arzt bezeichnete Hautstelle. — Nach 10—20 Minuten, wenn der

Kranke heftiges Brennen verspürt, entfernt man das Pflaster und

wäscht die gerötete Haut mit kühlem Wasser ab. Bequemer an-

zuwenden sind die in der Apotheke käuflichen sogenannten Senf-

blältchen, die man mit lauem Wasser angefeuchtet auflegt (die

rauhe Seite auf die Haut). — Weniger kräftig, als ein Senfpflaster

wirkt eine Eifu^eibung mit Senfspiritus.

2. Schröpfköpfe sind kleine Glashüt-

chen (Fig. 359''), die man einen Augenblick

mit der Oeffnung über eine Spiritusflamme

hält und schnell auf die Haut aufsetzt. Hier

saugen sich dieselben infolge der durch die

Wärme erzeugten Luftverdünnung fest (Fig.

359^). Meist werden 3—6—12 Stück auf

einmal angesetzt. Nach 10— 20 Minuten

fallen dieselben von selbst ab oder werden

vorsichtig abgenommen (nicht abgerissen !j.

Sie hinterlassen auf der Haut einen runden

geröteten Fleck, um
den man sich nicht

weiter kümmert. In

Ermangelung einer

Spirituslampe kann

man ein Schwämm-
chen oder Watte-

bäuschchen verwen-

den, das man an einer

Haarnadel befestigt, in Spiritus taucht, anzündet und unter den

Schröpfköpf führt. Damit die Schröpfköpfe beim Erwärmen nicht

sorint^en, lege man sie vorher in warmes Wasser. — bchropt-

köpfe° kommen mehr und mehr aul'ser Gebrauch. Das Aufsetzen

derselben auf wundgeritzte Hautstellen, um Blut auszusaugen

(blutiger Schröpfköpf j, wird nur noch von Augenärzten angewendet.

Fig. 359 ^
Trockner Schröpf köpf.

Pig. 359".

Trockner Schröpfkopf

in Thätigkeit.
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3. Jodpinselun(]en macht man in der Weise, dafs man die

vom Arzt bezeichnete Hautstelle mit Jodtinktur aus der Apotheke

bepinselt und den entstandenen braunen Fleck mit Watte be-

deckt. Weil Jodtinktur die Haut leicht wund macht, so soll man
loiederholte Jodpinselungen nicht alltäghch, sondern nur jeden

2. oder 3. Tag vornehmen und bei sehr zarter Haut nicht reine

Jodtinktur, sondern eine Mischung von Jod- und Galläpfeltinktur

verwenden. Bisweilen wird die Haut nach öfteren Jodpinselungen

so spröde und hart, dal's man sie in dicken Hornschildern ab-

heben kann. Ist trotz aller Vorsicht die Haut wund geworden,

so bestreue man sie mit Zinkstreupulver oder lege etwas Salbe

auf. Braune Jodflecke beseitigt man von der Haut (z. B. von den

eigenen Tingem) durch Keiben mit verdünntem Salmiakgeist. Auf
gestärkter Wäsche erzeugt Jodtinktur blaue Flecke, die man mit
Seifenwasser auswäscht.

4. Spanische Fliegenpflaster dürfen nur unter Vorwissen des

Arztes auf die Haut gelegt werden; niemals gröfser als hand-
grofs ! Unvorsichtiger Gebrauch derselben kann Nierenentzündung
hervorrufen ! — Spanische Fliegen sind Käfer, die einen scharfen

Stoff enthalten. Der Apotheker zerstampft dieselben, mischt sie

mit Öl, Wachs und Terpentin und stellt dadurch ein schwarz-
grünes Pflaster her, das sogen, spanische Fliegen- oder Blasen-
pflaster. Man pflegt dieses Pflaster mit dem Daumen auf ein
Stück gestrichenes Heftpflaster (von Markstück- bis höchstens
Kartenblattgröfse) so aufzustreichen , dafs ein fingerbreiter Rand
des Heftpflasters ringsherum freibleibt. Damit klebt man das
Pflaster auf die vom Arzt bezeichnete Hautstelle und befestigt
das Ganze durch eine Binde. Nach 6— 12 Stunden entfernt man
das Pflaster vorsichtig, schneidet die darunter beflndliche Haut-
blase mit Pincette und Schere weg, trocknet sauber ab und be-
deckt die zurückbleibende Wunde mit Zinkstreupulver und ein
wenig Watte. Es bildet sich alsdann ein trockner Schorf, den
man in Ruhe läfst, bis zur Heilung.

§ 'O. Bitttegel sind Tiere, die sich auf der Haut des Menschen
testbeifsen, daselbst etwa einen Efslöffel voll Blut aussaugen und dann
abfallen.

_
Diese Art der Blutenlziehung wird bisweilen als Heilmittel be-

nutzt. Die Hautstelle, an welcher die Egel saugen soUen, bezeichnet der
Arzt, ebenso die Zahl der zu „setzenden" Blutegel (1-6—12 Stück). Die
betreffende HautsteUe wird gewaschen, nötigenfalls rasiert, gut abgetrocknet
und mit einem Tropfen Zuckerwasser, Milch, Bier oder Blut befeuchtet.Nur solche Blutegel sind brauchbar, welche auf dem dunkelgi'ünen Rücken6-8 gelbe Langsstreifen haben, bei leiser Berührung sich zusammenziehen
und längere Zeit nicht gesogen haben. Man faCst die Egel mit einem Lein-
wandlappchen am hinteren (dicken) Ende an und hält sie mit dem vorderen
(dünnen) Ende so lange auf die Haut, bis sie anbeifsen. Hautstellen, andBnen eine gröfsere Ader durchschimmert, müssen dabei vermieden werdenWer Bich fürchtet, Blutegel anzugreifen, der thue sie in ein Schnaps- oder
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Reagensgiaschen (Fig. 360) und drücke dieses auf die Haut. Ebenso kann
man den lopt, in dem sich Blutegel befinden, mit der Öffnung auf die
Maut drucken, wenn mehrere Blutegel gesetzt werden sollen. Blutegeln,

die im Mundo anbeifsen sollen,

zieht man vorher mit einer feinen
Nähnadel einen Faden durch das
hintere Ende und hält sie daran
fest, damit sie nicht verschluckt
werden. Man läfst die Blutegel
saugen, bis sie von selbst abfallen.

Saugen sie aber länger, als eine
Stunde, so entferne man sie nicht
durch Abreifsen , sondern durch
Aufträufeln von etwas Salzwasser.
Danach unterstütze man die Nach-
blutung eine halbe Stunde lang
durch öfteres Abwischen der Yför-

migenWunde mit warmemWasser,
wobei nicht ein Schwamm, sondern saubere Watte zu benutzen ist. Zu-
letzt stillt man die Blutung durch Auflegen von Watte und Umwickeln
einer Binde. Will die Blutung dadurch nicht aufhören, so drücke man
mit dem Finger so lange auf die Wunde, bis der herbeigerufene Arzt
kommt (siehe § 34, Schlufs). — Die abgefallenen Blutegel thue man in ein

wohlverschlossenes Gefäfs, damit dieselben nicht entweichen. Wenn ein

Blutegel unglücklicherweise ver-

schluckt wird, so gebe man reich-

lich Salzwasser zu trinken.

§ 80. Elektrizität. Man be-

nutzt in der Krankenpflege zwei

Arien von elektrischen Geräten:

Mg. 360.
Ansetzen eines Blutegels.

Fig. 361.

Faradisoher oder Inductionsstrom.

Fig. 362.
Galvanischer odtr constanter Strom.

1 den mit einem schnarrenden Geräusch arbeitenden Faradischen oder

Inductionsstrom (Fig. 361) und 2. den stillen Galvanischen oder consfanten

Strom (Fig. 362). tJber Anwendung und Instandhaltung dieser beiden Ge-

räte lasse sich die Schwester vom Arzte belehren. Hier sei nur bemerkt,

dafs die an den herabhängenden Schnuren befindhchen GriHe beim Ge-

hrauch anzufeuchten und genau auf die vom Arzt bezeichneten HautsteUen
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5—10 Minuten lang täglich aufzusetzen sind. Durch zu starke elektrische

Ströme verursacht man unnötigen Schmerz und selbst Lebensgefahr.

§ 81. Einspritzungen geschehen teils unter die Haut, teils

in die natürlichen Körperhöhlen (Nase, Mund, Ohr, Blase u. s. w.).

Zu den Einsprüsungen unter die Haut bedient man sich

kleiner (1 Gramm Flüssigkeit fassender) Stempelspritzen, deren

Ausflufsröhrchen in Form einer feinen Hohlnadel durch die Haut
gestochen wird. Derartige Einspritzungen, über welche § 63
Anmerkung (Fig. 273 und 274) nachzusehen ist, dürfen nur im
Auftrage eines Arztes ausgeführt werden.

Emspritsungen in Nase, Mund, Ohr u. s. w. geschehen 1. zur

Blutstillung, 2. zur Reinigung, 3. um mit gelösten Arzneimitteln
auf die kranke Schleimhaut dieser Höhlen einzuwirken. Man be-
dient sich dabei der Stempelspritzen, der Ballonspritzen oder der
Becherspritzen.

Beim Gebrauch der Slempelspritzen (Fig. 364 und 365) ist dafür Sorge
zu tragen, dafs der Stempel den Spritzenkörper gut ausfülle und doch
darin leicht beweglich sei, denn mit locker gehendem Stempel kommt man
nicht zum Ziel und bei hartgehendem Stempel
kann man den Kranken verletzen. Bewegt sich
also der Stempel zu locker, so tauche man ihn
in heifses Wasser oder umwickele ihn mit einem
Faden; bewegt er sich zu schwer, so tauche
man ihn in kaltes Wasser und öle ihn ein. Um
eine Stempelspritze zu füllen, tauche man das
Spritzende unter Wasser und ziehe den Stempel
la,ng8am zurück. Ehe man die Einspritzung vor- ^fg- 363.
nimmt, überzeuge man sich, dafs keine Luft mit Ballonspritze aus weichem
in der Spritze sei. Zu diesem Zwecke schiebt Gummi,
man bei aufwärts gerichteter Spritze den Stempel
so lange langsam vor, bis nicht mehr Blasen, sondern Tropfen austreten.
Alsdann kann die Einspritzung geschehen. Nach jedesmaligem Gebrauch
einer Stempelspritze nehme man den Stempel heraus, trockne sorgfältig
das Innere der Spritze und führe den frisch geölten Stempel wieder ein.
JNur wenn so verfahren wird, bleibt die Spritze auf die Dauer in brauch-
barem Zustande. — Ballonsprüzen aus Gummi (Fig. 363) führt man zu-
sammengedrückt unter Wasser und hält sie darin locker, so dafs sie sich
von selbst füllen können, worauf man durch Druck auf den gefüllten Ballon
die Flüssigkeit im Strahle austreibt. - Der Gebrauch der Becherspritze

g^M!^t^tl!^ Ä'iT*""" § beschrieben und ab-

...
Spritzen haben am Ausflufsteü verschiedenerlei Ansatz-

stucke oder Ausßufsröhrchen. Den Nasen- und Ohrenspritzen
giebt man kurze und dicke (olivenförmige) Ausflufsröhrchen (Fig.
364), damit Verletzung durch allzutiefes Eindringen der Spritze
unmöglich sei Mundspritzen haben zweckmäfsig ein siebförmiges
Ansatzstuck (Flg. 365), damit der Wasserstrahl sich breit und
milde gestalte. Die winkelig gebogenen, fingerdicken Mutter-
rohren bestehen der Remlichkeit wegen am besten aus Glas oderZmn. Zu Darmeinspritzungen benutzt man lange biegsame Röhren
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aus elastischem Gewebe oder weichem Gummi, auch dicke Zinn-
röhren (Fig. 368) oder kurze, dünne Hornröhrchen (Fig. 366 u.367).

Einspritzungen in den Magen
geschehen mitHilfe der Schlund-

sonde (Mg. 351).

Sämmtliehe Spritzeji sind mit

d/er gröjsten Peinlichkeit aus-

wendig und inwendig sauber zu
halten! Ballonspritzen, hei denen
dies schwierig ist, sind deswegen
die unzweckmäfsigsten und fin-

den nur bei unruhigen Kindern
ihrer Weichheit wegen Verwen-
dung. Niemals sollte dieselbe

Spritze bei verschiedenen Per-

sonen verwendet werdefi, es sei

denn, dafs man die Spritze jedes-

mal gründlich ausgekocht und
desinfiziert hat ! Namentlich ist

das bei übertragbare?i und a7i-

steckenden Krankheiten zu be-

achten! — Bett und Kleidung

des Kranken sind bei allen Ein-

spritzungen durch eine Gummi-
unterlage oder durch ein Lei-

nentuch vor Durchnässung zu

schützen. Eine Schale zum Auf-

fangen und ein Eimer zum Aus-

giefsen der Flüfsigkeit müssen
zur Hand sein.

olivenförmigera Ende Siebspritze (für Blutstillende Einspritzungen
(für Oiir und Nase). Mnnd u.Hals).

^^^^^ ^.^ eiskaltem Was-
1/2 naturl. Gröfse.

nacheinander, bis die

Blutung steht. Bei Frauenblutungen bisweilen auch mit heifsem

Wasser von 30** K.

Reinigende Einspritzungen (auch Ausspritzungen genannt)

macht man lauwarm und so oft hintereinander, bis das einge-

spritzte Wasser rein und klar zurückfliefst.

Arznei- Einspritzungen geschehen lauwarm, jedesmal nur

1—2 mal. Dieselben werden täglich einmal oder mehrere Male

wiederholt, je nach der ärztlichen Vorschrift.

Bei Einspritzungen in die Nase soll der Kranke mit oflenem

Munde ruhig atmen und das Schlucken vermeiden! Das mittelst

der Olivenspritze (Fig. 364) in das eine Nasenloch emgespntzte

Wasser läuft dann bei nach vom gesenktem Kopfe ruhig zum

Fig. 364.
Stempelspritze mit
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anderen Nasenloch wieder heraus. Bei unruhigen Kindern : Ballon-

spritze! Dem lauwarmen Spülwasser setze man eine Messerspitze

voll Kochsalz zu.

Bei Einspritzungen in den Mvnd darf der Kranke weder

atmen noch schlucken! Auch soll nicht zuviel Flüssigkeit auf

einmal eingespritzt werden, damit kein Verschluckhusten eintrete.

Kinder, die den Mund nicht öflEnen wollen, zwinge man dazu

durch Zuhalten der Nase ! Statt der Siebspritzen (Fig. 365) kann

man zu Einspritzungen in den Mund auch Zerstäuber benutzen,

deren Ausflufsrohr die Form eines Zungenspatels hat, wenn die

hinteren Teile des Mundes getroffen werden sollen.

Bei Einspritzungen in das Ohr vermeide man auf jeden Fall,

mit einem dünnen Spritzenende tief in das Ohr einzugehen, weil

man das zarte Trommelfell zerstofsen könnte! Man ziehe die

Ohrmuschel ein wenig rückwärts, setze das dicke Ende der Oliven-

spritze locker an die Ohröffnung und spritze mit gewäi^mtem Wasser
sanft und langsam! Durch zu heftiges Spritzen werden die Kran-
ken leicht ohnmächtig und durch zu kalte Einspritzungen kann
Ohrentzündung entstehen. — Eiternde Ohren reinigt man mehr-
mals täglich mit lauem'Wasser, am besten mit Hilfe der Becher-
spritze. Kamillenthee darf in kranke Ohren nicht eingespritzt

werden, weil die darin enthaltenen kleinen Pflanzenteilchen im
Ohre schädlich wirken. tTber das Ausspritzen von Fremdkörpern
aus dem Ohr ist § 93 nachzusehen.

Einspritzungen in Nase, Mund oder Ohr können sowohl am
sitzenden, als am liegenden Kranken ausgeführt werden. Ein-
spritzungen bei Frauen geschehen am besten im Liegen über
einem Unterschieber mittelst Becherspritze und Mutterrohr. —
Einspritzungen in den Magen sind in § 73 erwähnt und abgebildet.

§ 82. Die künstliche Entleerung und die Ausspülung
der Harnblase sind zwei in der ernsteren Krankenpflege recht
häufige und recht wichtige Handreichungen, die man nur beson-
ders geübten und vertrauenswürdigen Pflegern oder Pflegerinnen
(je nachdem es sich um männliche oder weibliche Kranke han-
delt) anvertrauen kann.

Die Entleerung der Blase auf künstlichem Wege wird not-
wendig bei Harnverhaltung (§ 67), sowie vor und nach man-
cherlei Operationen am Unterleib. Sie geschieht durch Einführung
eines sogenannten Katheters (einer kleinen Köhre aus Silber ode?
bummi, Flg. 345) in die Harnblase. Diese Einführung ist nicht
immer leicht und mufs vor allen Dingen mit der peinlichsten
baubcrhen geschehen! Man wasche zunächst die betreffenden
leile und die eigenen Hände! Ferner stelle man einen Napf,
eme Flasche oder ein Stechbecken (Fig. 63-65) zum Auffangen
des abfliefsenden Urins zurecht. Endlich ist der Katheter auf
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das Gründlichste zu reinigen, einzuölen und behutsam einzu-
führen.

AT .
Reinigen und Einölen des Kalhelers geschieht in folgender Weise :

Metallkatheter werden entweder stets unter Alkohol aufbewahrt (Fi". •222)
oder jedesmal vor dem Gebrauch gekocht oder in 37o Carbolsäurelösung
untergetaucht. Gummikatheter bewahrt man trocken (wohleingehiillt in
einem sauberen Kasten) auf und taucht sie vor jeder Benutzung ebenfalls
unter 370 Carbolsäure- oder l>o Sublimatlösung. Vor dem Einölen wer-
den die Katheter mit einem ganz sauberen Tuche oder mit frischer Ver-
bandgaze abgetrocknet. Behufs EinÖlung tauche man die Katheter nicht
in eine Flasche mit trübem Öl, sondern man giefse aus einer Flasche mit
klarstem Olivenöl ein wenig in die frischgewaschene Hohlhand und ziehe
das Instrument hindurch. Das eingeölte Instrument lege man nicht aus
der Hand und berühre damit weder Kleider noch Betten. Zum Schlüpfrig-
machen des Katheters kann man statt des Olivenöles auch Glycerin ver-
wenden (mit 470 Borsäure). Metallkatheter kann man unter diesem Bor-
säure - Glycerin aufbewahren. Man erspart sich dadurch das jedesmalige
Reinigen und Einölen beim Gebrauch. Nach dem Gebrauch ist der Ka-
theter mit heifsem Wasser oder mit GarboUösung (37ol auszuspülen. — Wer
nicht nach diesen Vorschriften handelt, der fügt durch seine Schmutzerei
dem Kranken grofsen Schaden zu!

Das Ausspülen der Harnblase geschieht durch den einge-

führten Katheter hindurch unter Zuhilfenahme einer Spülkanne
mit warmer Flüssigkeit von 28« ß. ein bis mehrere Male täglich,

je nach Verordnung des Arztes. Die Kranken können dabei liegen

oder stehen.

Etwa einen Meter hoch über der Mündung des eingeführten Kathe-
ters hängt oder stellt man einen Irrigator auf, mit l Liter Inhalt. — Unter
die Mündung des Katheters stellt man ein Gefäfs zum Auffangen des ab-

fliefsenden Spülwassers. Alsdann stülpt man den Irrigatorschlauch über

die Mündung des Katheters und läfst durch Öffnen des eingeschalteten

Hahnes die Blase volllaufen. Sobald Harndrang entsteht, schliefst man
den Hahn , entfernt ihn vom Katheter und läfst durch diesen den Inhalt

der Blase wieder herauslaufen. Dies wird so oft wiederholt, bis l Liter

Flüssigkeit verbraucht ist oder bis das Spülwasser klar und durchsichtig

aus der Blase zurückkommt. Um die Klarheit (Durchsichtigkeit) des Harns

oder des Spülwassers zu prüfen, halte man diese Flüssigkeit in einem Glas-

geschirr gegen das Licht. Als Spülwasser für die Blase wird am häufig-

sten erwärmte 37o Borsäure-Lösung benutzt. Man bereitet dieselbe, indem

man in einem Liter Wasser von 30" R. zwei Efslöffel voll Borsäurekrystalle

umrührt. Blasenspülwässer müssen vor dem Gebrauch durch feine Lein-

wand durchgeseiht werden und, um etwaige Verunreinigungen des einzu-

spülenden Wassers vorher zu erkennen, sollten zu Blasenausspülungen stets

gläserne Spülkannen benutzt werden.

§ 83. Einspritzungen in den Darm (Klystiere oder

Lavements) macht man zu sehr verschiedenen Zwecken: zur

Stuhlentleerung, zur Stuhlverstopfung, zur Reinigung des Darmes,

zur Beruhigung, Abkühlung oder Ernährung des Kranken, auch

zur Einführung von Arzneien. Man benutzt dabei eine sogenannte

Klystierspritze (Fig. 366) oder eine Becherspritze (Spülkanne,

Fig 367) In dem hohlen Griffe der Klystierspritzen findet man
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gejvöhnlich eine durchbohrte Hornsfilze, welche man eingeölt in

den After des auf der Seite liegenden Kranken in der Richtung

seines Rückgrats leise drehend einführen soll. Danach soll man

Fig. 366.
Klystierspritze (mit eingeschaltetem Guminischlauch).

die Spritze an das Röhrchen fügen und die Einspritzung voll-

enden. Es sind wiederholt Unglücksfälle dadurch entstanden,
dafs beim Gebrauch schwergehender Stem-
pelspritzen das Röhrchen den Darm durch-
bohrte. Man thut deswegen gut, entweder
sehr weiche Ansatzröhrchen von Gummi
anzuwenden, oder zwischen Hornspitze und
Stempelspritze ein Stückchen Gummi-
schlauch (Fig. 366 bei a) einzuschalten oder
sich lieber der Becherspritze zu bedienen.
Unruhige Kinder mufs man beim Einführen
des geölten (oder mit Wasser benetzten)
Klystierröhrchens festhalten lassen.

Um einen Stuhlgang herbeizuführen,
genügt zum Klystier bei Erwachsenen ein
Tassenkopf voll Lein- oder Tafelöl, oder

'A— 1/2 Liter lauwarmen oder kalten Was-
sers. Kindern giebt man nur die halbe
Menge. Gewöhnlich wird schon nach we-
nigen Minuten der Unterschieber verlangt.
Bei zögernder Wirkung setzt man dem
Wasser ein wenig geschabte Hausseife oder einen Löffel voll Koch-
salz, eine Tasse Leinöl oder einen Löffel Ricinusöl zu. — Auchem wemg Glycerin und Wasser zu gleichen Teilen ist wirksam.

TTf.i/^ff 1

^'Ä"
f''

Klistieren nimmt man bei Kindern einen
Ji^lslofiel voll Starke, verrührt diese mit 4 Efslöffeln heifsen Was-

E;.!^ n^^'^.^'^^.^P'^*'^ ''^"^^^"«'^ Erv7achsene be-

n?l 1 K -^V^^TP'".'- .^'^'^ ^^^«^ Vorwissen des Arztes undmemals bei Kmdern darf diesem Stärkeklystier Opium zugesetzt

Beruhigende Klystiere mit Zusatz verschiedener Arzneien ver-
ordnet der Arzt Da dieselben im Darm zurückbleiben sollen, sodürfen sie, wie die stopfenden Klystiere, nur wenige Löffel betrafen

KuppRECUT, Krankonpflege.

Fig. 367.
Becherspritze (Spülkanne)
mit Winkelröhrchen und

Quetschhahn.
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Nährklystielte sollen ebenfalls nur in kleinen Mengen, dafür
aber öfter wiederholt gegeben werden. Man spritzt, nachdem der
Darm vorher durch ein gröfseres Wasserklystier gereinigt ist,

z. B. zwei bis drei Löffel Milch ein, oder starke Bouillon, starken
Wein, starkes Bier (alles mit Eigelb verrührt).

Abkühlende Klystiere (1—2 Tassenköpfe voll kalten Wassers)
sind bei unruhigen und fiebernden Kindern namentlich zur Nacht-
zeit recht nützüch. Im Sommer kann man das Wasser mit Eis
kühlen.

Reinigende Klystiere, z. B. bei Euhr, Mastdarmgeschwüren
u. s. w. giebt man reichlich mittelst der Spülkanne und setzt dem
Wasser antiseptische Stoffe zu, aber niemals Carbolsäure oder

Sublimat (Gift!), sondern Salz, Salicylsäure
,
Alaun, essigsaure

Thonerde, übermangansaures Kali, Gerbsäure
Sehr häufig kommen in der Krankenpflege die

sogenannten Massenklystiere vor (auch Eingiefsungen

oder Darmausspnlmigen genannt), welche den Zweck
haben, den Darm vollständig von seinem Inhalt zu

befreien. Der Kranke befindet sich in Seitenlage am
Rande des Bettes. Neben dem Bett steht ein Eimer
oder eine grofse Wanne. Bett und Fufsboden werden

durch Unterlagen geschützt. Mittelst Spülkanne und
eines möglichst dicken, in Fig. 368 abgebildeten An-

satzrohres (oder eines langen biegsamen Rohres) läfst

man laues Wasser, Liter auf Liter, so lange einlaufen,

bis die Entleerungen farblos zurückkehren.

Stuhlzäpfchen (Fig. 356) bestehen entweder aus

Cacaobutter oder aus Seife. Man bestreicht sie mit

öl und schiebt sie vorsichtig in den After, bis sie

darin verschwinden. Mit dem nächsten Stuhlgang
Fig. 368. gehen dieselben wieder ab. Zäpfchen aus Cacaobutter

^'Sr enthalten gewöhnlich Opium oder Belladonna und die-

Damausspul- nen zur Beruhigung von Unterleibsschmerzen. Seifen-

ungen. Zäpfchen schneidet man sich selbst zurecht und be-

nutzt sie, um bei Kindern Stuhlgang herbeizuführen.

§ 84. Bäder. Dem Zwecke nach unterscheidet man : Erfrischungs-

bäder, ßeinigungsbäder, Abkühlungs- oder Entfieberungsbäder, Schwitz-

bäder Arzneibäder, elektrische Bäder und Bäder zum Ablösen festsitzender

Verbände. Je nach dem StofPe, in dem gebadet wird, unterscheidet man:

Wasserbäder, Dampfbäder, Heifsluftbäder, Sandbäder, Moorbäder. Je

nach dem Orte, an welchem das Bad genommen wird, unterscheidet man

:

Seebäder, Flufsbäder, Wannenbäder, Hausbäder, Bäder in Kurorten Je

nach der Art und Weise, in welcher das Bad genommen oder verabfolgt

wird unterscheidet man: Tauchbäder, Schwimmbäder, Strahlbader und

Kegenbäder (Strahl- oder Regenduschen). Je nach dem zu badenden Kör-

perteil unterscheidet man: Nasenbäder, Ohrbäder, Gesicbtsbader, Hand-

Snd Armbäder, Fufsbäder, Sitzbäder und Vollbäder. Je nach der Tempe-
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rafur des Bades unterscheidet mau: kalte, kühle, laue, warme und heifse

Bäder. Je nach der Dauer der Bäder unterscheidet man : kurzdauernde,

langdauernde und sog. immerwährende Bäder. Je nach dem ArzneistoiFe,

welchen der Arzt dem Bade zusetzen läfst, unterscheidet man: Seifen-,

Soda-, Sool-, Kleien-, Malz-, Fichtennadel-, Senf-, Schwefel-, Sublimat-

bäder u. s. w.

ETj'rischungsbäder sollte jeder Gesunde bei warmem Wetter

in Flüssen und Seen, bei kühlem Wetter im Hause (durch Ab-

reiben seines Körpers mit Wasser von 16" R.) womöglich täglich

nehmen. Auch für Kranke, die lange das Bett hüten müssen,

können tägliche kalte Waschungen der Arme, der Brust und des

Eückens nicht genug empfohlen werden.

Von den Reinigitngsbädern wird in § 104 genauer die Rede
sein. Man nimmt dazu warmes Wasser von 26—28 " R. und setzt

etwas Soda oder Seife zu.

Abkühlende Bäder werden hauptsächlich bei hohem, lang-

dauerndem Fieber verordnet. Hier erbitte sich die Schwester vom
Arzte ganz genaue Vorschriften. Meistens mufs in solchen Fällen
bei Tag und bei Nacht 2— 3 stündlich die Temperatur des Kran-
ken gemessen werden (vergl. § 120). Sobald dieselbe 39,0" C.

übersteigt, wird ein Vollbad gegeben von 24" bis herab zu 160R.,
5—10 Minuten lang, je nach der Höhe des Fiebers und je nach
dem Alter und dem Kräftezustand des Kranken. Kinder und
Greise badet man natürlich kürzere Zeit und nicht so kalt, als

kräftige Personen mittleren Alters. Sobald der Fieberkranke im
kühlen Bade anfängt, zu frieren, wird er mit Wein gestärkt, ab-
getrocknet und zu Bette gebracht. Auch mufs nach dem Bade
sofort seine Körpertemperatur von Neuem gemessen und aufge-
zeichnet werden, damit der Arzt erfahre, ob und wie stark das
Bad den Kranken abgekühlt hat. Typhuskranke und Kranke mit
schwerer Wundrose bekommen so bisweilen 20— 50— 100 ab-
kühlende Bäder im Verlaufe einiger Wochen. — Sträuben sich
einzelne Kranke gegen das kalte Bad, so wende man nie Gewalt
an, sondern setze sie zuerst in ein laues Bad und kühle dieses
durch Zugiefsen von kaltem Wasser langsam ab!

Schwitzbäder sind entweder Heifsluftbäder, Moorbäder, Sand-
bäder (vergleiche § 85) oder heifse Wasserbäder von 30" R. Tem-
peratur. Sie dauern nicht länger, als 5—10 Minuten. Zweck-
malsig beginnt man mit 28» R. und steigert durch allmähliches
Zugieisen von heifsem Wasser auf 30» bis 31». Dem Kranken
lege man dabei auf den Kopf einen kalten Umschlag. Häufig
lalst man die Kranken nach derartigen heifsen Vollbädern noch
eingepackt nachschwitzen (Fig. 370). Über die Behandlung
Schwitzender siehe § 113.

.
Elektrische ßäder sind Wannenbäder mit hindurchgeleiteten elek-

trischen Strömen. Den Gebrauch der betreffenden Vorrichtungen lasse
sich die Schwester an Ort und Stelle vom Arzte erklären.

13*
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D^°»Pfbäderii Heifsluftbädern, Sandbädern, Moor-Dadern, btrahl- und Regenbadern wird weiter unten die Rode seinVon Seebädern, Flufsbädern, Bädern in Kurorten und Schwimm-
bädern genügt es, den Namen hier genannt zu haben.

Nasenbäder giebt man, nicht indem man die Nase unter-
tauchen, sondern indem man warme Flüssigkeiten aus der
Hohlhand mehrmals täglich 2—3 Minuten lang in die Nase ein-
schlürfen läfst.

Ohrbäder geschehen ebenfalls nicht durch Eintauchen des
Ohres, sondern durch Einträufelung erwärmter Flüssigkeiten in
das Innere des Ohres (§ 76).

Gesichtsbäder giebt man vielfach Kindern mit scrophulösen
Ausschlägen und Augenentzündungen. Man taucht das Gesicht
des Kindes täglich einige Sekunden in eine Schüssel kalten Was-
sers und trocknet mit sauberem Tuche ab.

Zu Handbädern benutzt man Waschbecken, zu Armbädern
die in Fig. 204 abgebildete Badewanne, zu Fufsbädern am besten
gröfsere Eimer. Die Hand wird bis über das Handgelenk, der
Arm bis über den Ellbogen, der Fufs bis zur halben Wade auf
10— 20 Minuten eingetaucht, meist in laues Seifenwasser von
25—28*' R., dann abgetrocknet und warm eingehüllt.

Sitzbäder erfordern einen gröfseren

Kübel, oder eine besondere Sitzbade-

wanne (Fig. 369). Beide sind, um das

Überlaufen zu vermeiden, nur halb

anzufüllen, mit kaltem oder warmem
Wasser mit oder ohne Arzneizusatz,

je nach Verordnung. Entweder legt

man vor die Wanne einen Teppich
oder man giebt dem Kranken Filz-

schuhe. Während der entkleidete

Kranke das Hemd fallen läfst, hängt
man ihm von vorn eine wollene Decke
um, steckt diese im Nacken zusam-
men und breitet sie, während sich

der Kranke niedersetzt, rings um die

Wanne. Nach 5—15 Minuten steht

der Kranke auf, und während er sich

die Decke im Nacken lossteckt, hängt man ihm von hinten ein

Betttuch über die Schultern zum Abtrocknen.

Vollbäder erfordern eine Badewanne, in welcher der ganze

Mensch liegend oder halbsitzend bis an die Schultern untertau-

chen kann (Fig. 369''). Die Badewannen, denen man für Kinder

und für Erwachsene eine verschiedene Gröfse giebt, bestehen ge-

wöhnlich aus Zinkblech (durch häufiges Scheuern mit Zinnsand

Fig. 369.
Sitzbadewanne.
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und Soda sauber zu halten!). Manchmal sind sie aus Steinqut-

ßiesen oder Marmortafeln gemauert. Ausnahmsweise benutzt man
auch Holzwannen (zu Schwefelbädern, welche Zink und Marmor
verderben). Über die Her-

richtung von Notbadewannen
im Kriege siehe § 138 (unter

„ Lazarettbedürfnisse ", An-
merkung zu e). Schwerkran-
ken fährt man bisweilen der

Bequemlichkeit wegen die auf

Rollen gehende Badewanne
neben das Bett (Kopfende an

^.^^ y^^,
Fufsende, Seite 30). Um aber Kurze Badewanne°auf Eoilen mit Rücken-
im Krankenzimmer Unruhe lehne (Bodenlänge iis«^").

und Durchnässung zu ver-

meiden, ist es besser, wenn die Kranken ein besonderes Bade-
zimmer benutzen, wohin sie geführt oder auf einer Bahre getragen
werden. In Krankenhäusern rechnet man auf 15— 20 Kranke
eine Badewanne, deren 2 in einem Badezimmer stehen dürfen.
Ansteckende Kranke sollen in einem abgesonderten Badezimmer
und in einer besonderen Wanne baden! Zur Ausstattujig eines
Badezimmers gehört (aufser 1—2 Wannen) folgendes: 1. Heiz-
barkeit, 2. Steinfufsboden, 3. ölanstrich der Wände und undurch-
sichtige Fenster. 4. Kalte und warme Wasserleitung. 5. Vorrich-
tung zur Strahl- und Regendusche. 6. Kleiderhaken. 7. Ruhebank.
S. Holzlattenrost und Cocosteppich für die Füfse. 9. Badethermo-
meter (Fig. 418). — Zur Vorbereitung eines Vollbades wird das
Badezimmer auf 17» Reaumur (nie unter 15«

!j geheizt und das
„Bad eingelassen", d. h. die Wanne wird unter Benutzung des
Badethermometers mit Wasser „halb" gefüllt. tTber die Tem-
peratur sowie über die Bauer des Bades ist der Arzt zu be-
fragen.

Kalte Bäder haben eine Temperatur von 13—16" R. und dauern1—5 Minuten.
KiMe Bäder haben eine Temperatur von 17— 20" R. und dauern4—8 Minuten.

-
^"-^^^^ ^^'''^^ Temperatur von 20— 25° R. und dauern0—10 Minuten.

• A .-^^T™^. ^^^^^ ^^"ö Temperatur von 25— 28» R. und dauern
10— lo Minuten.

^ u- ^^-^^^^^ ^^i^l' ^^^^^ ^^^^ Temperatur von 29— 31» R. und dauern
5 bis höchstens 10 Minuten.

Bei Kindern gelten laue Bäder schon als kühle u?id kühle
als kalte Bader! Kinder bleiben durchschnittlich nur halb so
laiige im Bade, üls Erwachsene! Bisweilen verordnet der Arzt
verschiedenartige Arzneizusätze zum Badewasser. Die Vorschriften
iur die wichtigsten Arzneibäder mögen hier genannt werden-
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Seifenbäder: 4— 8 Efslöffel voll feingeschabte Hausseife, eine Hand
voll Schmierseife oder 2—3 Efslöffel Seifenspiritus zum Vollbad

Sodabader: 'Ja KUo rohe Potasche oder ^U—l Kilo Soda zum Voll-
bad (100—200 Gramm Soda zum Fufsbad).

Soolbäder sollen 2— 3»/o Viehsalz, Kochsalz, Seesalz oder Mutter-
laugensalz enthalten ; also auf ein Vollbad für Erwachsene (welches 20 Eimer
a 10 Liter enthält): 4-6 Kilo, auf ein Vollbad für Kinder 1—2 Kilo Salz.

Kleienbäder: 2 Kilo Weizenkleie in einem Leinwandbeutel mit 6 Liter
Wasser '/a Stunde gekocht. Abkochung und Beutel dem Bade zugesetzt.')

Malzbäder: 2 Küogr. Gerstenmalz mit 6 Liter Wasser in einem Lein-
wandbeutel') 72 Stunde gekocht. Abkochung und Beutel zum Vollbad.

Fichtennadelbäder : V-»— V2 Kilo Fichtennadelextrakt zum Vollbad.
Senfbüder: 2 Gramm Senföl in 25 Gramm Spiritus gelöst, oder

200 Gramm Senfmehl mit kaltem Wasser verrührt dem Bade zuzusetzen.
Schwefelbäder: 50 Gramm Schwefelkalium mit 25 Gramm roher

Schwefelsäure; oder 100 Gramm unterschwefligsaures Natron mit 50 Gramm
Essig zum Vollbad. Weder Zink- noch Marmorwanne ! sondern Holz- oder
Steingutwanne 1

Sublimat- oder Quecksilberbäder : 2— 10 Gramm Sublimat (Gift!) in
Spiritus oder Wasser gelöst zum Vollbad. Holzwanne!

Von der Dauer der Bäder war oben die Rede. Wir sahen,

dafs sowohl die heifsen als die kühlen Bäder um so kürzere Zeit

andauern sollen, je mehr deren Temperatur von der Körpertem-
peratur des gesunden Menschen abweicht und je jünger der Ba-
dende ist. Bei einer Temperatur des Bades von 28" R. oder 35 ^ C.

hingegen, welche der Temperatur des gesunden Menschen un-

gefähr gleich ist, dürfen Erwachsene sowohl wie Kinder Stun-

den lang und selbst Monate lang im Bade verharren. Nur mul's

dabei die Temperatur des Bades sich immer gleich bleiben ! So

benutzt man z. B. zur Beruhigung aufgeregter Nerven die sogen.

pi^otrahierten Wa?'mwasserbäder, welche V2 bis mehrere Stunden

andauern und zur Behandlung gewisser Wunden die sogen, penna-

nenten (d. h. immerwährenden) Warmwasserbäder, über welche

§ 55 nachzulesen ist.

Nachdem der Kranke entkleidet ist, soll man beim Beginn

des Bades nach der Ühr sehen, damit die vorgeschriebene Dauer

des Bades genau innegehalten werde. Auch wenn der Kranke

imstande ist, sich allein aus- und anzukleiden, sowie allein die

Badewanne zu betreten und zu verlassen, sollte doch ein Wärter

oder eine Pflegerin zugegen sein und diese sollten den Kranken

wäh7^end des Bades nie verlassen! Weshalb? Um dem Baden-

den zu helfen, um die Temperatur des Bades und des Badezim-

mers zu überwachen, um etwaige Vorkommnisse zu verhüten. Hat

es sich doch ereignet, dafs z. B. Kinder oder sonst hilflose Per-

sonen, aber auch Gesunde, die von Ohnmacht oder Krämpfen be-

1) Das Kochen mufs in einem Leinwandbeutel geschehen, damit die

Getreidehülsen nicht in das Badewasser und von da an die Haut des Kran-

ken gelangen können, wo sie heftiges Jucken erzeugen würden.
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fallen wurden, in der Badewanne ertrunken sind! Beim Baden

Bewufstloser oder sehr schwerer hilfloser Personen sind mehrere

Helfer notwendig, welche den Kranken in die Wanne hinemheben,

während des Bades an Kopf und Achseln und durch Druck auf

die Knie unterstützen und zuletzt wieder aus der Wanne heraus-

heben müssen. Das Herausheben schwerer, unbeholfener Kranker

aus der Tiefe einer Badewanne ist schwierig. Man benutzt hierbei

mit Vorteil sogenannte Badestülzen, welche einesteils das Hinab-

rutschen des Kranken in das Wasser verhüten, andernteils das

Herausheben desselben

aus dem Bade erleich-

tern. Als Badestütze

benutzt man entweder

ein Betttuch, das Netz

einer Hängematte oder

einen mit Segeltuch be-

spannten Rahmen aus

dickem Eisendraht (Fig.

369^),woran einigeTrag- Lange Badewanne "mü Eingen zum EinknUpfen

gurte sich befinden. Die der BadestUtze (Bodenlänge 190'="').

Enden des Betttuches,

des Netzes oder die Traggurte des Rahmens knüpft man in die

an der Aufsenseite der Badewanne befindlichen Ringe. — Gegen
Ende des Bades breitet man über das Ruhebett ein erwärmtes
Betttuch (sogenanntes Badelaken), um den Kranken nach Be-
endigung des Bades sofort darauf zu legen, einzuhüllen und ab-

zuti'ocknen. Dann kleidet man den Kranken an, bringt ihn zu
Bett, sorgt für eine Erquickung und für möglichste Ruhe. Zu-
letzt ist das Badezimmer wieder in Ordnung zu bringen, nament-
lich die Wanne zu entleeren. — Der Gebadete soll bei kaltem
Wetter nicht sofort ins Ereie gehen.

§ 85. Schwitzkuren. Fieberhafte Krankheiten gehen bis-

weilen unter Schweifsausbruch in Heilung über. Es ist deswegen
ein beliebtes Yolksmittel, plötzlich Erkrankte einmal schwitzen
zu lassen. Dazu hüllt man den Kranken in Federbetten und giebt
ihm reichlich heifsen Thee (Flieder oder Lindenblüten) zu trinken.
Ärztlicherseits werden gegen manche Krankheiten (Nierenleiden,
chronischer Rheumatismus u.s.w.) Schwitzkuren empfohlen. Hier-
bei wird der Kranke Wochen und Monate lang täglich (oder jeden
2. Tag) auf einige Stunden in Schweifs gebracht durch feuchte
Einpackungen des ganzen Körpers, durch heifse Sand-, Moor-,
Wasser-, Dampf- oder Luftbäder in verschiedener Form oder
durch schweifstreibende Arzneien.

Feuchtwarme Einpackungen werden in folgender Weise aus-
geführt. Man breitet auf ein Bett 1 — 2 wollene Decken und
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Fig. 370.
Feuchte Einpackung.

darüber em m lauem Wasser ausgerungenes Bettlaken Aufdieses Lager legt man den entkleideten KrLken und schlägt umIhn zuerst das nasse Tuch, sodann die trockenen Decken zusaT
men (Fig. 370). Um unbehagliches
Kratzen der wollenen Decken zu
vermeiden, legt man unter das Kinn
ein kleines Leinentuch. Eine feuchte
Einpackung dauert durchschnittlich
2—3 Stunden. Dieselbe dient ent-
weder für sich allein zum „Schweifs-
treiben", oder man benutzt sie, um
Kranke für einige Stunden „weiter-
schwitzen" zu lassen, nachdem die-
selben durch heifse Bäder verschie-
dener Art in Schweifs gebracht sind.

Heifse Sandbäder werden so ver-
abfolgt, dafs man den ganzen Kran-
ken bis zur Brust in einer Vollbad-
Wanne mit Sand von 29—31» R.
vorsichtig beschüttet und auf den
Kopf desselben einen kalten Um-
schlag legt. Dauer des Sandbades

:

- , „
, ^ .

10—30 Minuten. Nach dem Sand-
bad folgt eme Waschung oder ein Bad mit lauem Wasser von
250 E. — Auch einzelne Glieder können in Sand gebadet werden
(Fig. 204).

Für heifse Moo?^bäder müssen zwei Badewannen vorhanden
sein. In der einen mischt man 50 Kilo Moorerde (aus Elster,
Franzensbad, Teplitz) mit heifsem Wasser zu einem Brei von
29— 310 E. und nachdem darin der Kranke 10—30 Minuten ge-
sessen und tüchtig geschwitzt hat, steigt er einige Minuten lang
zur Eeinigung in ein Wasserbad von 25—280. — Für ein Fufs-
oder Handbad gebraucht man 5 Kilo Moorerde. — Vergleiche
§ 87 unter 7.

Heifse Wasserbäder siehe im vorigen Paragraph unter Voll-
bäder. Auch bei ihnen ist ein kühler Kopfumschlag notwendig.

Dampfbäder (auch russische Bäder genannt) nennt man den
Aufenthalt in einer mit heifsem Wasserdampf gefüllten Stube
(V2 bis mehrere Stunden lang).

Heifsluftbäder (auch römische Bäder genannt) sind stark

geheizte Stuben, in denen der Kranke sich 10—30 Minuten auf-

hält, bis er tüchtig schwitzt. Da die Einrichtung russischer und
römischer Badestuben für die meisten Privathäuser und auch für

viele Krankenhäuser zu teuer ist, so kann mau Heifsluftbäder zum
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Schwitzen auch in einem geheizten Mantel, Kasten oder Bett her-

richten.

Schioitzma?itel. Der auf einem Stuhl sitzende entkleidete

Kranke wird in einen Mantel aus wasserdichtem Stoflf eingehüllt.

Unter dem Stuhl brennt in einem Topfe V2— 1 Stunde lang eine

Spirituslampe.

Schwitzkasten. Der Kranke sitzt entkleidet in einem schrank-
ähnlichen Holzkasten, aus welchem nur der Kopf herausragt. Die
Luft im Kasten wird durch eine unter dem Sitz brennende Spiritus-

lampe erhitzt.

Schwitzbetten sind heizbare Betten, Man schiebt z. B. eine

gebogene armstarke Blechröhre unter die auf Reifen ruhende Bett-
decke und stellt unter das äufsere Ende der Röhre eine Spiritus-

lampe. Empfehlenswerter ist ein Schwitzbett, unter dessen Ma-
tratze in starken eisernen Röhren heifses Wasser strömt. Mittelst
eines kleinen am Bette befindlichen Ofens wird das Wasser er-

wärmt (Fig. 371 und 371^).

i

(c-

'^"^^ -r—--r-r-^ ^^-T"-^.niJ,.

Fig. 371 - 371».
Schwitzbett nach Heusneb (zu beziehen von Pönsgen in Düsseldorf).

„^i^e/euchtwarme Einpackung dauert also etwa 2 Stundenem Schwitzbad durchschnittlich V2 Stunde. Wenn im Schwitzbade'
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Beängstigung und „Hitze nach dem Kopf" eintritt, so ist das Bad
sofort zu unterbrechen. Nach dem Schwitzbad wird der Kranke
abgetrocknet (schrittweise unter wollener Decke !) und mit trockener
Wäsche zu Bett gebracht. Man vermeide es, gleich nach dem
Schwitzen in kühle Luft zu gehen (vergleiche hierüber auch § 113).

§ 86. Kaltwasserkuren sind regelmäfsig wiederkehrende
Berührungen der Haut mit kühlem Wasser. Sie sind sehr wohl-
thätig für Gesunde sowohl, wie für zahlreiche Kranke : besonders
für Brustkranke, Nervöse und Willensschwache, Fiebernde und
solche Kranke, die aus irgend einem Grunde lange Zeit zu Bett

liegen müssen; bisweilen auch für unruhige Geisteskranke und
für Betäubte.

Die milde Form der Kaltwasserkur besteht in kalten Ab-
reibungen oder kalten Einwickelungen des ganzen Kranken (oder

wenigstens des Eumpfes).
Die kräftige Form der Kaltwasserkur besteht in kalten tTber-

giefsungen oder kalten Duschen (für den ganzen Körper oder

einzelne Glieder).

Fig. 372.

Kalte Abreibung.

Kalle Abreibungen geschehen auf zweierlei Weise. Man taucht

ein Leinentuch in kaltes Wasser (12— 16o R.) und damit reibt

man entweder den Körper (meistens nur Rumpf und Arme) 1 bis

2 Minuten lang ab ; — oder man hüllt den entkleideten Kranken

in das nafskalte Tuch vollständig ein und reibt ihn darin mit den

Händen 1—2 Minuten lang am ganzen Leibe (Fig. 372). — Da-

nach sofort abtrocknen und ankleiden!

Kalte Einwickelungen {Einpackungen) geschehen ebenso, wie

die im vorigen Paragraph beschriebenen feuchtwarwe« Empack-
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ungen zum Schwitzen, nur mit dem Unterschied, dafs sie nicht

so lange dauern, wie jene und dafs das Wasser nicht warm, son-

dern kalt genommen wird, Dauer der kalten Einpackung 5 bis

10 Minuten und Temperatur des "Wassers 13— 16» R. (Dort

2-3 Stunden und Wasser von 20— 25» E.) Bei Fiebernden,

namentlich bei fieberkranken Kindern, kann man die umständ-

lichen kalten Bäder bisweilen durch kalte Klystiere und kalte

Einpackungen ersetzen. Man wiederholt in diesen Fällen die Ein-

wickelung halbstündlich so oft, bis das Kind ruhig schläft oder

das Fieber sich mindert. — Sofort nach der Einpackung trockene

Wäsche anziehen!

Kalte üebei'giefsungen dürfen ohne ärztliche Verordnung nicht

vorgenommen werden! Das Wasser darf für Erwachsene nicht

unter IG», für Kinder nicht unter 20" sein! Vor der Ueber-
giefsung sind beide Ohren mit Watte su verstopfen, weil durch
das plötzliche Eindringen kalten Wassers Ohrenleiden entstehen

können! — Der entkleidete Kranke wird in eine Wanne gesetzt

oder auf einen Lattenrost gestellt und alsdann wird aus Eimern
oder Krügen kaltes Wasser mehrmals hintereinander über dessen
Nacken gegossen. — Nicht allzulange wiederholen und bald wieder
ankleiden

!

Eine kalte Dusche ist eine kalte Uebergiefsung in Form eines
einfachen oder mehrfachen Wasserstrahles, den man beliebig lange
oder kurze Zeit auf jeden Körperteil
richten kann. Die Temperatur des
Wassers schwankt zwischen 20 und
160 K. Die Kraft des Strahles kann
eine verschiedene sein, je nach der
Fallhöhe und der Dicke des Strahles.

Die einfache

Strahldusche

ist kräftiger, als

die mehrfache
Sieb- oder Re-
gendusche. In
den meisten

Badezimmern
sind Dusche-
vorrichtungen

in einer Höhe „„„
^ «Tir j.

Flg. 373.
von l-2Meter Kalte Dusche einfachster Art.
über der Bade-
wanne angebracht. Diese benutzt man, wenn der ganze Körper
(kalt oder warm) geduscht werden soll. Soll nur ein einzelner

Fig. 374.
Augendusche.

Körperteil (z. B. eine Hand oder ein Fufs) geduscht werden, so
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kann man die Wasserleitung oder eine Giefskanne benutzen
(Fig. 373 und 249). Die Kleider des Kranken sind durch eine
umgesteckte Gummiunterlage zu schützen. Eine kalte Dusche
dauert gewöhnlich 3—5 Minuten, bis die Haut sich rötet und zu
prickeln anfängt. Danach wird mit einem rauhen Tuche trocken
abgerieben. Vergleiche § 32. — Die Augendusche ist eine feine

Siebdusche (Fig. 374).

§ 87. Umscliläge haben im Gegensatz zu den Bädern, Ab-
reibungen, Einpackungen und Übergieisungen den Zweck : Kälte,

Wärme oder Hitze nicht kurz vorübergehend, sondern Stunden,
Tage oder Wochen lang; nicht auf den ganzen Körper, sondern
nur auf einen Körperteil einwirken zu lassen. Man erreicht diesen

Zweck in verschiedener Weise:
1. Kalte Umschläge. Ein Handtuch, eine Serviette, ein

Taschentuch oder je nach Bedürfnis ein noch kleineres Stück

Leinwand legt man in passender Form zu einer 4— 8 fachen Lage
zusammen. Die so entstandene „Compresse" taucht man in kaltes

Wasser oder legt sie angefeuchtet für einige Minuten auf Eis,

drückt sie dann soweit aus, dafs sie nicht mehr tropft und legt sie

auf den leidenden Teil, z. B. auf den Kopf, das kranke Auge u. s. f.

Da ein derartiger Umschlag Kälte zuführen soll, auf dem Körper

aber bald warm und trocken wird, so mufs derselbe sehr häufig,

etwa alle 2—3 Minuteii erneuert oder gewechselt weTden., zu welchem

Zwecke man in einer zur Hand stehenden Schüssel immer einen

zweiten Umschlag bereit halten mufs.') Keinlicher verfährt man,

wenn man swei Schüsseln und drei Compressen benutzt, so dafs

immer abwechselnd eine Compresse in der „Kühlschüssel", eine

auf dem Kranken und eine in der „Reinigungsschüssel" ruht.

Kalte Umschläge sind wenig wirksam, für den Kranken lästig

und für die Pflegerin unbequem. Eine viel zweckmäfsigere Art

der Kälteanwendung ist

2. der Eisbeutel, das ist ein mit Eis gefüllter Beutel aus

wasserdichtem Stoff. Am besten benutzt man die in den Apo-

theken, Verbandstoffhandlungen, Gummiwarengeschäften oder beim

Bandagisten käuflichen Eisbeutel mit guter Verschlufsvorrichtung

(Fig. 375"). Im Notfall verfertigt man sich selbst einen Beutel

durch einen Faden und ein Stück Gummileinwand oder man ver-

wendet eine Tierblase vom Fleischer (letztere niemals bei Wun-

den !). Man füllt den Beutel nur zur Hälfte mit haselnufsgrofsen

Eisstücken und legt ihn nicht auf die blofse Haut, sondern immer

1) Offene Wunden werden in dieser Weise nur sehr selten behandelt,

weU die Ruhe der Wunde dabei leiden würde. Jedenfalls müfste in sol-

chen Fällen dem Wasser etwas Bleiessig oder essigsaure Thonerde zuge-

setzt werden (vergl. § 43 und 44).
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Fig. 375»— STSi».

Eisbeutel (bei a leer, bei b gefüllt).

auf ein untergelegtes Stück von Flanell oder 4 facher Leinwand.

Ohne diese Vorsicht könnte unter der Eisblase Frostbrand der

Haut entstehen ! Sobald der Eisbeutel sich weich

und warm anfühlt, mufs das geschmolzene Eis

ausgegossen und der Beutel mit neuen Eisstück-

chen gefüllt werden {halbstündlich bis zweistünd-
lich). Damit der Eisbeutel sich flach auf die

Haut auflege (Fig. 3 7 5^),

mufs beim Füllen des-

selben jedesmal vor dem
Vei'schliefsen die Luft
ausgedrückt werden.
Man kann den Eisbeu-
tel, damit er nicht ab-
fällt, an einem Eeifen
aufhängen (Fig. 376),
man kann ihn,

wenn der

Kranke nicht

ruhig liegt, mit
Binden oder
Tüchern am
Körper festbin-

den oder man
giebt ihm eine

besondere
Form, z. B.
Wurstform für

den Hals oder
Helmform für

den Kopf (Fig. 377=^ und 377^). Den Eis-
vorrat bewahrt man. um das vorzeitige
Schmelzen zu verhüten, im Keller auf
(auf Stroh oder in einem irdenen Sieb
Uber einem Eimer, bedeckt mit wollenen
Tüchern). Die Zer-
kleinerung des
Eises nimmt man,
um Lärm zu ver-

meiden, fern vom
Krankenzimmer
vor , nicht mit
Spitzhammer,

auch nicht mit Meifsel und Hammer und nicht auf einer harten
Unterlage, sondern mit einem stumpfen Eisenhammer, wobei die

Fig. 376.
Eeifen zum Aufhängen des Eisbeutels.

Fig. 377^
Eisbeutel für den Hals.

Fig. 377''.

Eisbeutel für den Kopf.
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linke, durch ein Tucli geschützte Hand den Eisblock frei in der
Luft über eine Wanne hält.

Um Kälte einwirken zu lassen, benutzt man in neuerer Zeit
statt kalter Umschläge und statt der Eisbeutel auch die sogenannten

"i. Kühlschlangen. Das sind biegsame Röhren aus Zinn oder
Gummi, durch Bänder in Form einer enggewundenen Uhrfeder zu-

sammengehalten. Die-

selben schmiegen sich

jeder Körperform gut

an und werden von kal-

tem Wasser durch-

strömt, wie aus Eig.378
ersichtlich ist. Die Pfle-

gerin hat nichts weiter

zuthun, als denSchlauch
„anzusaugen", von Zeit

zu Zeit den unteren

Eimer auszugiefsen, den

oberen mit kaltem Was-
ser nachzufüllen und
durch Fadenumschnür-
ung des Ausflufsendes

dafür zu sorgen, dafs

die Strömung eine lang-

durch untergelegte Lein-

Fig. 378.
Kühlschlange.

same sei. Auch hierbei ist jdie Haut
"wand zu schützen.

4. Die Priefsnüz- Umschläge (so genannt nach ihrem Erfinder

Peiessnitz) sollen auf die Haut nicht Kälte, sondern eine gleich-

mäfsige Wärme einwirken lassen und dabei die Haut feucht hal-

ten. Man nennt sie daher feuchtwarme Umschläge (compresses

echauffantes) und wechselt sie nur 1—2 mal in 24 Stunden. Für

Hals oder Glieder wählt man ein schmal zusammengelegtes Taschen-

tuch, für Brust oder Leib ein viereckig gelegtes Handtuch, oder

man schneidet passende Stücke Leinwand, Barchent oder dergl.

in 4— 8 facher Lage zurecht, wringt diese Compressen in lauem

Wasser aus, legt sie glatt und faltenlos um den Hals, um einen

Gliedabschnitt, um eine Brusthälfte oder auf den Leib und be-

festigt darüber mittelst Tuch oder Binde ein Stück wasserdichten

Stoffes, welches ringsum etwas gröfser sein mufs, als die feuchte

Compresse (Fig. Als wasserdichten Stoff kann man Wachs-

papier, Guttaperchapapier, Gummileinwand (im Notfall auch dickes

Wollenzeug) benutzen. Zum Wasser verordnet der Arzt bisweilen

einen ZusJtz von l-2o/o Salz, oder (bei offenen Wunden) von

antiseptischen Stoffen (vergleiche: feuchter Wundumsch ag § 54).

Nur ungern legt man Priefsnitzumschlage auf Handteller und
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Fufssohlen, weil das Aufquellen der dicken Haut daselbst schmerz-

haftes Unbehagen erzeugt. Nötigenfalls reibe man vorher die

Haut mit öl oder Vaseline ein ! Unter län-

gere Zeit fortgesetzten Priefsnitzumschlägen

bilden sich auf der Haut leicht kleine Eiter-

bläschen, die man durch Weglassen der

Feuchtigkeit, Einreiben mit öl oder Auf-

streuen von Zinkstreupulver (§ 46) besei-

tigt. Es ist ein Irrtum zu glauben, durch

diese Eiterbläschen schaffe der Umschlag
die Krankheit aus dem Körper. Die Bläs- Priefsnitzumsdi'ilg (wasser-

chen sind vielmehr eine unerwünschte Ne- dichter Stoff die feuchte

benwirkung der Priefsnitzumschläge. In Compresse uberragend),

vielen Fällen wirken feuchtwarme Um-
schläge sehr wohlthuend und können in keinem Falle schaden. —
Ohne weiteres klar ist der Zweck der:

5. Heifswasser- Umschläge. Man macht dieselben genau, wie

Kaltwasser-Umschläge (siehe oben unter 1), nur dafs man statt

kalten "Wassers, solches von 30 " Reaumur wählt. Zur dauernden

Einwirkung von Hitze dienen besser die sogenannten

6. heifsen Brei-Umschläge. Man kocht zerquetschte Hafer-

grütze oder Leinsamen mit Wasser zu einem dicken Brei. Den-
selben streicht man in gewünschter Ausdehnung fingerdick auf
Leinwand und schlägt deren überstehende Ränder so um, dafs

ein eingehüllter sog. „Kuchen" (Kataplasma) entsteht. Ehe man
diesen Umschlag auflegt, ist die Haut des Kranken einzuölen
und die Hitze des Umschlages am eigenen Handrücken zu prüfen!
Man wechselt heifse Breiumschläge
zweistündlich, stündlich oder öfter.

Bei offenen, eiternden Wunden (z. B.
beim sogenannten Karbunkel) mufs
bei diesem Wechsel der Sauberkeit
wegen jedesmal ein neuer Kuchen
aufgelegt werden. Bei unverletzter
Haut kann man denselben Kuchen
einen Tag lang benutzen, nur mufs
man denselben immer heifs erhalten.
Dies geschieht am besten mittelst eines
kleinen, doppelwandigen Blechkastens
mit Spiritusheizung (Fig. 379), Kala-
plasmawärmer genmnt. In der Doppel- Wärmofen fiir Breiumschläge,

wand befindet sich heifses Wassers, im
Innern des Kastens ruht einer der beiden Breiumschläge und
unter dem Ganzen brennt eine Spirituslampe. Der Brei ist täg-
lich frisch zu kochen, damit er nicht sauer und übelriechend
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Fig. 380.
Wärmflasche aus Metall.

werde. Das Breikochen geschieht aufserhalb des Krankenzimmers
und damit der Breivorrat weder erkalte, noch anbrenne, mufs man
den Breitopf auf untergelegten Holzstücken in einem halb mit
Wasser gefüllten Topfe in der Ofenröhre aufbewahren.

7. Moor- Umschläge benutzt man wie Breiumschläge, indem
man Moorerde mit heifsem Wasser zu Brei rührt und in Lein-
wand eingeschlagen Stunden lang auf die eingeölte Haut legt.

§ 88. Trockene Wärme gehört zu den Grundbedingungen
alles Wohlbefindens und ist in der Krankenpflege unentbehrlich.
Schon dem gesunden Körper ist nichts unbehaglicher als dauernde

Nässe und Kühle, nichts behaglicher
als trockene Wärme. Kranke hüllen

sich fröstelnd in warme Decken und
Pelzwerk, suchen die Sonne oder die

Nähe des Feuers, und um ein krankes

Glied sieht man sie ängstlich Katzen-
felle oder warme Tücher schlagen.

In der That ist in unseren Zonen
der Avfenthalt in der Sonne Gesun-
den wie Kranken (mit Ausnahme
der Augenkranken) wohlthätig und

der beste Aufenthalt für die meisten Schwer-
kranken ist die gleickmäfsige Wä?'me des Bettes.

Kleinen Kindern, Greisen und Kranken wird eine

erfahrene Pflegerin stets Wäsche, Kleidung und
Bett gehörig ivärmen ') und auch einzelnen er-

krankten Körperteilen wird sie im Einverständnis

mit dem Arzte häufig trockene Wärme zuführen

müssen. — Wie soll das letztere geschehen? —
Kranke Gliedmafsen steckt man bisweilen Stun-

den lang in Säcke, die mit gewärmter Kleie oder

mit warmem Sand gefüllt sind {Kleienbäder,

Sandbäder, § 85). Um das Gesicht zu wärmen,

sind Ki^äutersäekchen beliebt. Das sind kleine

Leinwandbeutel, die man mit aromatischen Kräu-

tern füllt, im Ofen erwärmt und wechselsweise

auflegt. Leib und Rücken pflegt man durch einen

heifsgemachten Stein [Ziegelstein; polierten, flachen Wärmstein mit

Handgriff) oder durch ein nicht zu heifses Bügeleisen zu wärmen.

Am gebräuchlichsten sind irdene Flaschen {Steinkrüge) oder die

allbekannten Wärmflaschen, die man mit Sand oder heifsem

Wasser anfüllt, um damit Wäsche oder Betten zu wärmen, oder

um sie den Kranken an die Seite oder an die Fülse zu legen.

Fig. 381.
Wärmflasche aus

Gummi.

1) Besonders für Säuglinge wichtig! (§ 125).
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Gewöhnlich benutzt man Wärmflaschen aus Metall (Zinn, Kupfer,

Fig. 380). Doch sind mit Wollstoff überzogene Wärmjtaschen aus

Gummi (Fig. 38
1
) den Kranken angenehmer wegen ihrer Leichtig-

keit und Weichheit.

Die Schwestern sollten stets daran denken, dafs man nicht

nur durch zu grolse Hitze der hier genannten Wärmemittel,
sondern auch durch sorglosen Verschlufs der Wärmflaschen (Aus-
flielsen des heii'sen Wassers) die Kranken verbrennen kann. Also
Vorsicht ! Kleien- und Kräutersäcke zuvor an sich selbst prüfen

!

Wärmsteine und Wärmflaschen stets in Tücher einhüllen! Die
Wärmflaschen sorgfältig {Sleinkimge durch Kork und Faden)
verschliefsenl Ferner soll man wissen, dafs die Wärmflaschen
platzen und Unheil anrichten können, wenn man sie verschlossen
auf den Ofen stellt oder wenn sie zu voll sind

;
endlich, dafs die-

selben schmelzen, wenn sie leer auf dem Ofen stehen.

§ 89. Bruchbänder imd Leibbinden.. 1. Bruchbänder haben den
Zweck, die üblen Folgen der sogen. Unterleibsbrüche zu verhüten. Ein
Unlerleibsbruch (Bruchschaden) besteht darin, dafs ein Baucheingeweide
seinen Platz verläfst und als „Bruchgeschwulst- unter die Haut des Unter-
leibs tritt, besonders an der Falte zwischen Leib und Schenkel (Leisten-
falte)

,
seltener am Nabel. Kleine Brüche (von Kirsch- bis Apfelgröfse)

sind nicht jederzeit sichtbar, sondern nur bisweilen treten sie heraus!
Alsdann findet man die Bruchgeschwulst weich und wenig schmerzhaft-
wenn man darauf drückt oder wenn der damit Behaftete sich niederleo-t,
so verschwindet sie, während sie durch Husten oder Pressen (auch durch
schwere Arbeit) gröfser wird. Bleibt ein Bruchschaden sich selbst über-
lassen, so tritt er immer öfter „heraus", wird immer gröfser, immer
schwieriger hineinzudrücken und nach und nach kann er durch seine Gröfse
(Koptgrolse) oder durch häufige Verdauungserschwerung recht lästig wer-
<len. Gelegentlich kann sich auch ein Bruch einklemmen, wodurch plötz-
hche Lebensgefahr entsteht (s. § 93 „Darmverschlufs"). Alles das kann yQv-mieden werden durch /6^*t;rt^toz^/26-/«^?5 Tragen eines passenden Bruchbandes

Sfoi,if i'^

Bruchband besteht aus einer den halben Unterleib umfassenden
btahlteder, welche an einem Ende ein kleines Polster (die sogen. Pelotte)™ ""/^r?^

anderes Ende sich in einen durchlöcherten Riemen (den

sofpn«nn/fTri ^'"^ ^^^^^r hängt aufserdem der

SZl t ^t'^'ff'^?^''''
~ Ob ein Bruch vorhanden sei (und welcher?).

St SaS^i'^HTif^
Das Anfertigen und Aussuchen des Bruchbande

v^rL T''^"''^?P°^'' ^^^''^l
Schwestern oder Kranken-

tSer mtx.T'''-
'^^^' Bru<=^^f>^nd anzumessen ) und anzulegen

Sann fehS ,^,n T^"" .^Fanken sich entkleiden und niederlegen.

rill w«f/ ,

^^"^ Leibriemen handbreit unter der Taille umdie Hüften, bringt durch sanftes Drücken und HinZdherstreichen rC
Ä'7n'?;n'^r'''"T/"^^f'^^^ ^" '^^^ S^S^ToTunT^^Ter ii,

eineJ'ceÄtdÄÄ.^SÄ^^
Kopprecht Krankenpflege. .

,
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gelegt werden. Die meisten bruchbehafteten Menschen können (im Besitz
eines gut sitzenden Bruchbandes) ihren Geschäften nachgehen. Nur sollen

sie bei etwaigen Hustenanfällen auf die Pelotte drücken, dürfen nicht

schwer heben, nicht pressen und müssen für offenen Leib sorgen. Für
den Fall notwendiger Ausbesserungen sollte immer ein zweites Bruchband
zur Verfügung stehen. Am besten thut man, das Bruchband auch in der

Nacht zu tragen und dasselbe nur während der täglichen Bäder oder

Waschungen abzulegen. Wird unter der Pelotte die Haut wund, so ver-

doppele man die Reinlichkeit, lege das Bruchband für einige Tage ab und
verbinde mit etwas Salbe. Man unterscheidet Lei-

sten-, Schenkel- und Nabelbruchbänder. Schenkel-

bruchbänder haben meist ein kleineres Polster und
einen kürzeren Hals, als Leistenbruchbänder. (Unter

Hals des Bruchbandes versteht man den vorderen

Teil der Feder vom Krümmungsgipfel bis zum Pol-

ster.) Schenkel- und Leistenhruchbäncler sind ent-

weder links- oder
rechtsseitig, bei bei-

derseitigem Bruch
doppelt. Hingegen
sind die Nabelbruch-
bänder unpaarig

(Fig. 383). Letztere

bestehen aus einem
Gürtel mit rund-

lichem Polster. Der
Gürtel ist aus Gummi

Fig. 382.
Bruchband für die

rechte Seite.

Fig. 383.
Nabelbruchband aus Gummi

i'Ur Kinder.

oder aus einer Stahlfeder gefertigt und kommt um den Leib ,
das Polster

auf den zurückgeschobenen Bruch zu liegen. Bei Leuten ohne laille

(jüngeren Kindern und dicken Erwachsenen)

verschieben sich die Nabelbruchbänder leicht.

Bei Kindern hilft man sich, bis sie Taille bekom-

men, dadurch, dafs man eine halbe Muskatnufs

auf den Nabel legt und dort mittelst Pflaster und

Binde befestigt. Bei grofsen Nabelbrüchen fett-

leibiger Personen bleibt oft nichts übrig, als eine

2. Leibbinde tragen zu lassen, wie sie auch

unterleibskranken Frauen häufig verordnet wird.

Form und Anlegung ergeben sich aus Fig. 384.

Eine gute Leibbinde darf nicht rutschen, muls

eng anliegen und darf sich vorn nicht falten
!

Sie

mufs demnach Schenkelriemen, seitliche Gummi-

einsätze und vorn ein Lederschild (oder eingenähte

Fischbeinstäbchen) haben. Im Notfall genügt eine

sorgfältig angelegte Flanellbinde (Fig. 116).
_

8 90. Orthopädische Maschinen und (Gymnastik. Es ist nicht

Sache der Pfleger oder Pflegerinnen, die zahlreichen Stützmaschinen, künst-

lichen Glieder^und Streckmaschinen oder gar alle gymnastischen Übungen

zu kennen, welche gegen Lähmung, Verkrüppelung und Verkrümmung m
Gebrauch sind Man lasse sich vom Arzte vorkommenden Falles belehren

nnd handele nach dessen Vorschrift. Zwei Formfehler des menscbhchen

Srpers'aber sfnd so häufig, dafs sie hier erwähnt werden müssen, nam-

Fig. 384. Leibbinde.
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vorgestreckten Halses gleichmälsig zu sehr nach rückwärts gewölbt ist. —
c) l)ie seitliche Rückenverkrümmung (Skoliose), bei welcher der Rücken
nicht gleichmäfsig , sondern nur auf einer Seite zu sehr gewölbt ist, wäh-
rend das Rückgrat (nach der gewölbten Seite) verbogen und die Höhe der

Hüften sowie der Schultern
ungleich erscheint (Fig. 386).

— Der Spitzbuckel findet sich

hauptsächlich bei skrofulösen

Kindern; er ist ein schmerz-
haftes undgefährlichesLeiden,
welches zwar still stehen, aber
nie verschwinden kann (§ 26).

Der runde Rücken findet sich

bei Greisen, seltener bei jun-
gen Personen und in letzteren

Fällen kann der in Fig. 385 ab-
gebildete Geradehalter nütz-
lichsein. Die seitliche Rücken-
verkrümmung findet sich vor-
wiegend bei heranwachsenden
Mädchen und ist (wie der runde
Rücken) mehr ein Schönheits-
fehler, als eine Krankheit. Nur
ausnahmsweise wird die seit-

liche Rückenverkrümmung so
hochgradig, dafs sie die Ge-
sundheit und Leistungsfähig-

Fig. 385.
Geradehalter für den
sog. runden Rucken.

Fig. 386.
Seitlich verkrUmmter

Rücken.

keit stört. Völlig heilen kann man die seitliche Rückenverkrümmung selten
Gewöhnlich mufs man sich begnügen, sie zum Stillstand zu bringen. Im
20. Lebensjahre tritt dieser Stillstand des Leidens
von selbst ein. Bis dahin mufs je nach dem Alter
des Mädchens und je nach der Form und dem
Verlauf des Leidens auf letzteres eingewirkt wer-
den: durch Arznei und ausgewählte Kost; durch
Bäder, Duschen und Einreibungen; durch pas-
sende Schulbänke, erhöhte Sohle und schiefen
Sitz; durch Geradehalter und steife Corsets; oder
endlich durch Turnübungen und Rückenmassage;
manchmal durch mehreres hiervon gleichzeitig
oder wechselnd, zu passender Zeit, so lange bis
das Mädchen erwachsen ist! Vielfach machen
sich bei der Behandlung seitlicher Rückenver-
krümraungen gewinnsüchtige Turnlehrerinnen und
Bandagisten breit. Man lasse die Mädchen, welche
eine seitliche Rückenverkrümmung haben, all-
jährlich 2 -3 mal von einem uneigennützigen und
erfahrenen Arzte untersuchen, welcher in der
Lage ist, den Grad der Verkrümmung zu messen
und thue, was dieser rät. Vom 20. Lebensiahr
ab mag an die Stelle des Arztes die Schneiderin
treten, welche durch passende Polsterung den
P ehler möglichst verhüllt. Nicht die Verordnung Fig. 387.
und Auswahl, sondern nur die Anfertigung eines Geradehalter für seitliche
Geradehalters überlasse man dem Bandagisten Ruckcnverkrlimmung.

kanVvi? Mifff ^'''i'^'ff'^
''^iiliche Rückgratsverkrümmung {Fig. 387)kann von Muttern oder Pflegerinnen besorgt werden. Letzteres geschieht

14*
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in folgender Weise. Man schiebt von hinten her auf den nur mit einem
Hemd bekleideten Kücken den Geradehalter so, dafs dessen Krücken
unter die Achseln zu liegen kommen. Sodann schnallt man: zuerst den
Beckengürtel (möglichst fest!); danach die Achselbänder (möglichst locker!);

drittens den breiten

Leibgürtel, der an kei-

nem Geradehalter feh-

len darf (märsig fest!);

zuletzt die für den vor-

springenden Rückenteil
bestimmte Druckplatte
(fest!). Die hier be-
zeichnete Reihenfolge
ist beim Anschnallen
streng zu beachten ! In
der Nacht wird der
Geradehalter abgelegt.

Ebenso bei etwaigen
gymnastischen Übungen
(von denen einige der
wichtigsten in Fig. 165,

388 und 389 dargestellt

sind) und bei der
Rückenmassage (Fig.

390). Dauer dieser
Übungen : täglich mehr-
mals einige Minuten
oder wöchentlich mehr-
mals eine halbe Stunde,
Jahre lang, je nach An-
ordnung des Arztes.

2. Über Hängefufs
bei bettlägerigen Kran-
ken vergleiche § 15. Bei
Gelähmten sieht man
häufig auch im Umher-
gehen die Fufsspitze
herabhängen , so dafs
dieselben damit leicht

anstol'sen und allmäh-
licTa einen dauernden
Spitzfufs bekommen,
der ihnen das Gehen
fast mehr erschwert, als

die ursprüngliche Läh-
mung. Gelähmte sollten

daher für die Dauer
ihrerLähmung nichtnur
beim Umhergehen einen

Schienensliefel ti'agen,

der das „Herabfallen"'

der Fufsspitze verhin-

hindert (Fig. 392), son-

dern auch während der
unschädlich zu machen,
durch den in Fig. 393

Fig. 388.
Hängeübung bei rechts-

seitiger RückenverkrUm-
munpr.

Fig. 889.
BewegungsUbung bei

rechtsseitiger Rücken •

Verkrümmung.

Fig. 390.
Muskelklopfen (Massage) der Ruckenmuskeln.

liacht (Fig. 391), um die Last der Bettdecke

Leichte Spitzfüfse bei Kindern werden bisweilen
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abgebildeten Verband geheilt. Ein mit Heftpflaster bestrichenes Sohlen-

brettchen, Binden und Heftpflasterstreifen, etwas Gummischlauch und einige

Fig. 391.
Nacbtstiefel aus Filz

für gelähmte Füfse.

Fig. 392.
Scarpa'scher ScMe-

nenstiefel fUrgelähmte
Fufse zum Gebrauch
beim Umhergehen.

Fig. 393.
Elastischer Verband
gegen Spitzfufs der

Kinder.

selbstgefertigte Haken und Ösen aus Messing-
draht (Fig. 394) sind alles, was man zu diesen
Verbänden gebraucht. Mit der in Fig. 395 dar-
gestellten Zange kann
man Metalldraht sehr
bequem beliebig biegen
und schneiden.

§ 91. Krücken
und andere Lauf-
geräte. Hilfe beim
Gehen zu leisten ist

nicht selten eine Auf-
gabe der Schwestern,
z. B. wenn jemand
plötzlich ohnmächtig
zu werden droht,nach
längerem Kranken-
lager zum erstenmal
das Bett verläfst oder
wenn jemand lahm
ist. Das erschwerte
Gehen derartigerPer-

Fig. ,394.
Haken und Öse aus Mes-
singdraht (mit Heftpfla-

sterstreifen).

Fig. 395.
Zange zum Biegen u. Schnei-

den von Metalldraht.
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sonen erleichtert man entweder, indem man sie führt oder indem
man ihnen stützende Gerätschaften zur Benutzung giebt. Wie man
Kraftlose führt, ist schon in § 12 (Fig. 45) besprochen. Lahme

Fig. 396.
Notbehelf zum Gehen mit Fig. 397.

krankem Fufs. Laufkorb für Kinder.

führt man ganz ähnlich. Man weist sie an, ihre Arme über den

Nacken eines oder zweier Helfer zu legen oder sich in die winkehg

Fig. 398. Laufbahn.

gebeugten Ellbogen derselben mit den Armen kräftig einzuhängen.

Bisweilen sind zwei Führer nötig, wenn die Lahmheit eine hoch-

gradige ist. Wejin ein Führer genügt und 7wr ein Bein lahm ist,
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so soll man flicht auf der kranken, sondern auf der gesunden

Seite führen. Wer eines scliinerzhaften Fufses wegen nicht auf-

Fig. 398^ Laufgestell nach Dr. Heusnek. Fig. Z9&'^. Laufbänkchen.

treten kann, der mag sich zur Not eine

kurze Strecke „hüpfond" fortbewegen oder

einen Stuhl benutzen, wie in Fig. 396. Immer
soll, wenn es sich um „erste Gehversuche"
handelt, der Helfer in der Nähe des Kran-
ken bleiben, um ihn im Falle des Strau-

cheins zu halten. Um peinliche Vorkomm-
nisse (z. B. einen Beinbruchrückfall) zu ver-

meiden, dürfen die ersten Gehversuche nur
unter Vorwissen des Arztes vorgenommen
werden, dann aber auch beharrhch, selbst

wenn die allerersten Versuche mifsglücken.
Lahme Kinder benutzen (wenn sie nur
kräftige Arme haben!) mit Vorteil einen
auf Rädern gehenden Laufkorb (Fig. 397)
oder, wenn sie schon etwas gröl'ser sind, die
in Fig. 398 abgebildete Laufbahn. Diese
Laufbahn, 4—6 Meter lang, kann hoch und
niedrig gestellt werden zum Gebrauch für
Personen von verschiedener Körpergröfse.
An ihren beiden Enden stellt man zum Ausruhen Stühle auf. An
Stelle der Laufbahnen, die viel Platz wegnehmen und den Kran-
ken an Ort und Stelle bannen, kann man auch die mitnehmbaren
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und weniger umfangreichen Laufqeslelle (Fig. 398-) benutzen oder
die Lavßmkchen (Fig. 398»^). — Die meisten Kranken suchen die
Iner genannten schwerfälligen Stützgeräte möglichst bald mit
Krücken oder mit Stöcken zu vertauschen (Fig. 399 und 1951^)
Für den Gebrauch der Krücken gelten folgende Regeln

:

1. Um für ein Paar Krücken Mafs zu nehmen, mifst man die Länge
von der Achselhöhle bis zum Boden und die Armlänge (von der Achsel-
höhle bis zur Mitte der Hohlhand).

2. Breite der Achselstützen nicht über 3— 4"»! Gute Polsterung 1 sonst
entsteht heftiger Druckschmerz, selbst Lähmung des Arms!

3. Am unteren Ende soll man die Krücken täglich mit Colophonium-
pulver einreiben oder mit Gummihülse versehen lassen, um das Ausrutschen
zu verhüten! Gilt ebenso für Stelzfüfse.

4. "Wenn ein Bein gesund und das kranke fähig ist, ein wenig auf-
zutreten, so genügt eine Krücke (oder 1 Stock). Dieselbe ist nicht an die
kranke, sondern an die gesunde Seile zu nehmen!

5. Wenn ein Bein "fehlt (oder zum Auftreten unfähig ist) oder wenn
beide Beine krank (z. B. gelähmt) sind , so sind zwei Krücken notwendig.

6. Wenn beide Beine fehlen, so sind anfangs 2 Stelzfüfse und 2 Krücken
zum Gehen erforderlich. Später (je nach der Geschicklichkeit des Kran-
ken) statt der Krücken : 2 Stöcke oder nur 1 Stock.

7. Jeder, der nur mit Hilfe einer mühsam anzuschnallenden Stütz-
maschine, eines künstlichen Beins oder dergl. zu gehen imstande ist, sollte

Nachts zwei Krücken neben sein Bett stellen, um letzteres im Notfall rasch
verlassen zu können.

8. Gelähmte sollen sich der Krücken so wenig wie möglich bedienen,
lieber ihre gelähmten Beine in passenden Stützmaschinen zum Auftreten
benutzen, wodurch der Verkümmerung des Beines am besten gesteuert wird.

Namentlich gilt dies für Kinder.

SECHSTES KAPITEL.

Hilfe bei plötzlichen Unfällen.

§ 92, Allgemeine Verhaltungsmafsregelu. Bei plötz-

lichen Unglücksfällen möchte jeder gern helfen. Aber die meisten

Menschen, welche bei solchen Ereignissen zufällig zugegen sind,

sind ratlos. Sie thun entweder im Übereifer Schädliches oder

sie ahnen infolge ihrer TJnerfahrenheit nicht, welche schwere und

dringliche Lebensgefahr durch ein anscheinend unbedeutende»

Ereignis herbeigeführt wurde, z. B. wenn ein Kind eine Bohne in

die Luftröhre „verschluckte" oder wenn ein Unterleibsbruch sich

einklemmt u. s. w. Ist bei plötzlichen Unglücksfällen eine Schwe-

ster anwesend, so soll sie nicht durch viele Worte, sondern durch

ihre Rvhe die Angst der Umstehenden beschwichtigen und vo?^

allem soll sie den Verunglückten vor dem Unverstand und vor

dem unheilvollen Eifer etwaiger unberufener Helfer bewahren,

bis der Arzt kommt. In jedem Falle wirkt es wohlthuend, wenn

die Schwester in ruhiger Freundlichkeit u?mötige Zuschauer ent-
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fernt, dem Verunglückten die Kleider lüftet, ihn zweokmäfsig lagert,

zudeckt und durch Wasser, Wein oder Kaffee labt; wenn sie auf

den kranken Teil einen kühlen Umschlag legt (§ 87), die Schläfen

des Verunglückten mit Kölnischem Wasser reibt und wenn sie

nach einem Arzte oder nötigenfalls nach Leuten aussendet, welche

die Überführung des Verunglückten nach Hause oder in ein Kran-

kenhaus bewerkstelligen können, Dem Boten ist immer eine

schriftliche Meldung mitzugeben mit kurzer Angabe über den Ort

und die Art des Unglücksfalles (§ 7).

In manchen Fällen dringender Not wird eine erfahrene Schwe-
ster auch ohne den Arzt einigen Nutzen stiften und sogar durch
kluges und entschlossenes Eingreifen ein bedrohtes Leben retten

können. Doch gehören dazu Kenntnisse ! Zur Unterstützung des

Gedächtnisses diene der folgende Paragraph, in welchem, um
rasches Nachlesen zu ermöglichen, die wichtigsten Unfälle in

alphabetischer Reihenfolge aufgezählt werden.

§ 93. Besondere Vorscliriftcn für plötzliehe Un-
glüeksfSlle.

Bewufstlosigkeit findet sich nach manchen Kopfverletzungen, bei
Schlaganfällen, bei Krampfanfällen, bei Betrunkenheit u. s. w. — Hals und
Brust frei machen und mit kaltem Wasser bespritzen! Kalte Umschläge
auf den Kopf, der bei blassem Gesicht tief, bei rotem hoch zu lagern ist I

Zunge hinter die Zähne schieben, wenn sie eingeklemmt ist, wobei nötigen-
falls ein Holzkeil zwischen die Kiefer gedrängt wird, um die Zunge zu be-
freien! Auf UrinVorhaltung achten! Arzt holen!

BiCs toller Hunde. l)ie Wunde in warmem Wasser ausbluten lassen
und reinigen! Dann sobald als möglich mit kaustischem Kali oder Sal-
miakgeist (trotz der Schmerzen) gründlich auswischen! Zuletzt: lockeren
Bleiwasserumschlag! Den Betroffenen trösten! Denn von 100 Gebissenen
erkranken und sterben nur 30, während 70 Geätzte gesund bleiben ! Den
Hund einsperren und beobachten lassen! Arzt holen!

Blitzschlag. In frische Luft bringen ! Künstliche Atmung ! 10 Tropfen
Hofmann'scben Geist! Auf verbrannte Stellen Ölumschlag!

Blutflufs, d. h. hochgradiger Blutverlust aus den weiblichen Teilen.
Bettruhe!

_
Kopftieflage (Fig. 67)1 Heifse Einspülungen (30« ß.)! Aus-

stopfen mit antiseptischer Watte oder Gaze! Arzt holen!
Blutsturz, d. h. hochgradiger Blutverlust aus Mund und Nase. —

Bettruhe! Kopftieflage! Eisblase auf Herz- und Magengegend ! Eispillen
und emen Theclöfiel voll Kochsalz mit wenig Wasser, sonst nichts ae-
niefscn lassen

! Nicht sprechen ! Nicht schnauzen ! Nicht husten ! Arzt holen 1Blutung, siehe § 34.
Blutvergiftung ist ein Fieberzustand, der sich an grofse, aber auch

^L^!f°^™Q^^^"u?'^1^"^^'^'^^^""g^"'
^-I^- einen Stich mit einer Steck-nadel oder Schreibfcder anschlielsen kann. Häufig bei Dienstmädchen, diemit schmutzigem Wasser und faulem Fleisch hantieren. Von gutart gern

Jnff i!'^''"/"*^'^'/'^'* "'^^ Blutvergiftung dadurch, dafs die Be-

ifpÄnrl
erscheinen und dafs das verletzte Glied sehr rasch

tttunl Tzttdfenl
Teil reinigen und mit Bleiwasser

1) Ortspolizei
1 oder in grofsen Städten: Bezirkspolizei!
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Brandwunden, siehe Verbrennung.
Brechdurchfall. Gewärmtes Bett! Glühwein! Schleimsuppe' Bei

Kindern auf einige Tage die Milch weglassen und durch Haferschleim er-
setzen! Arzt holen! vergl. § 125.

Brustbeklemmung entsteht bei verschiedenen Herz- und Lun-^en-
krankheiten, sowie bei tiefdringenden Brusiwunden. Solche Wunden"um
keinen Preis berühren! Nach sanfter Reinigung der Umgebung mit trockner
Watte und sauberem Tuch verbinden! Bettruhe mit halbsitzendem Ober-
körper (Fig. 66)! Bei Herz- oder Lungenleiden Senfteig auf die Brust!
Arzt holen! (Vergleiche auch Fig. 424.)

Collaps oder Kräfteverfall wird beobachtet nach starkem Blutver-
lust, schweren Verletzungen und eingreifenden Operationen, ferner bei
Darmverschlufs und Bauchfellentzündung, manchmal nach Diphtheritis und
nicht selten im Verlauf schwerer fieberhafter Krankheiten, z. B. der Wund-
rose, des Kindbettfiebers, des Typhus u. s. w. Der Kranke bekommt ein
bleiches Gesicht mit eingefallenen Augen und spitzer Nase, er sinkt in sich
zusammen, vermag nur langsam zu antworten, kalter Schweifs bricht aus,
Füfse und Hände und Nasenspitze fühlen sich kühl an, Pulsschlag ist kaum
bemerkbar, die Temperatur beträgt 36,0 oder gar nur 35,0, schmerzhafte
Berührung, z. B. das Zunähen einer Wunde wird von dem Kranken kaum
empfunden. — Hier gilt es zu handeln! Kopftieflage (Fig. 67)! Wärm-
flaschen! Gewärmtes Federbett, nötigenfalls Schwitzbett (Fig. 371)! Glüh-
wein! Wo Blutverlust im Spiele war: reichlich warmen Thee (Linden-
blüten oder chinesischen Thee) mit Rotwein trinken lassen oder in den
Darm eingiefsen! Eine bis vier Spritzen voll Äther oder Kampferöl unter
die Haut ! Den Körper, namentlich Sohlen und Waden bürsten oder tüchtig
mit rauhen Tüchern reiben! 15 Tropfen Hofmann'schen Geist eingeben!
Den Arzt holen!

Darmverschlufs und eingeklemmter Bruch. Wenn 12—24 Stun-
den lang weder Stuhl noch Luft abging, so besteht Lebensgefahr! — Treibt

dann in den nächsten Tagen unter Leibschmerz und Erbrechen der Bauch
auf und stellt sich unter zunehmender Hinfälligkeit zuletzt kotiges Er-
brechen ein, so kommt die Hilfe meist zu spät. Also zeitig den Arzt holen!

Bis dahin: Lagerung wie in Fig. 67! Eisblase auf den Bruch oder auf den
Leib! (§ 87). Klystiere! keine Abführmittel!

Erbrechen. Nach dem Erbrechen erfolgt gewöhnlich tiefes Ein-

atmen, wodurch erbrochene Massen aus dem Halse oder Munde in die

Luftröhre geraten können. Auf diese Weise ist es vorgekommen, dafs

Leute beim Erbrechen erstickt sind. Kranke, welche im Stehen erbrechen,

sollen deswegen den Kopf nach vorne neigen. Kranken hingegen, welche

im Liegen erbrechen, soll man den Kopf nicht aufrichten, sondern auf
die Seite drehen (Fig. 288), weil bei seitwärts gewendetem Kopfe Erbro-

chenes weniger leicht in die Luftröhre gelangen kann. Um die Verunrei-

nigung des Kranken beim Erbrechen zu verhüten, stopft man rasch ein

Tuch zwischen Kinn und Schulter oder man hält eine flache Schale (z. B.

einen Teller) unter den Mund. Nach dem Erbrechen ist es den Kranken

angenehm, wenn man ihnen Wasser und ein Tuch reicht zum Reinigen

des Mundes. Handelt es sich um bewufstlose Erbrechende (z. ß. beim

Chloroformieren), so mufs man bisweilen die erbrochenen Massen herzhaft

mit dem Finger aus dem Munde heraiiswischen. Um die Wiederkehr des

Erbrechens möglichst zu verhindern, lasse man den Kranken einen halben

Tag lang nichts geniefsen, als einige Lötfei schwärzen Kaffee, Selterwasser

oder Eisstückchen. .„

Erfrorene, in der Kälte erstarrte Menschen sind bewulstlos steit,

kalt, bleich, an Händen und Füfsen blau. Man bringe sie nicht gleich in

ein warmes, sondern zunächst in ein kaltes Zimmer, entkleide sie vorsichtig,
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bringe sie in ein kaltes Bad von 16° R. oder reibe sie zunächst eine Viertel-

stunde lang mit Schnee oder mit kalten, nassen Tüchern. Gleichzeitig

mache man einige Äthereinspritzungen tief unter die Brusthaut (2—3 Spritzen

voll ! vergleiche § 63, Anmerkung) und mache eine Stunde lang künstliche

Atembewegungen, wie Fig. 401"— 401'' zeigt. Kehren allmählich Atmung

und Bewufstsein wieder, so reiche man etwas Wein oder Kaffee (beides

kalt!), heize nunmehr erst das Zimmer ganz wenig und bringe zuletzt

(etwa nach Verlauf einer halben oder ganzen Stunde) den Kranken in ein

kühles Bett (ohne Wärmflasche!). Auch wenn der Erfrorene wieder zu

sich kommt, so bleiben manchmal die Hände oder die FüCse kalt, blau und
gefühllos, bedecken sich mit Blasen und werden nach mehreren Tagen
schwarz — brandig. Um dieses Brandigwerden auf einen möglichst kleinen

Gliedabschnitt zu beschränken, lagere man das erfrorene Glied so hoch wie

möglich oder hänge es auf (Fig. 85—86).
Erhängte sind sofort abzuschneiden, aber so, dafs sie nicht herab-

fallen. Dann Kleider lüften und Wiederbelebungsversuche durch künst-

liche Atmung! Dann erst weglaufen, um einen Arzt zu holen!

Erstickungsgefahr kommt am häufigsten vor bei diphtheritischer

oder anderweiter Kehlkopferkrankung und bei Vergiftungen durch giftige

Gase. — Erstickungsnot bei Kehlkopfkranken erkennt man an dem laut-

keuchenden oder pfeifenden Atemgeräusch des bleichen, aufrecht sitzenden
Kranken, dessen Magengrube bei jedem Atemzuge sich einzieht, anstatt

sich zu heben. Bald den Arzt holen zum Kehlkopfschnitt ! vergleiche hier-

über § 126. — Erstickungsgefahr durch giftige Gase entsteht, wenn jemand
in einem Zimmer schläft mit Kohlenheizung bei geschlossener Ofenklappe '),

oder mit offen stehendem Hahn einer Gasröhre; ferner wenn jemand in einen
Keller geht, worin sich gährenderWein oder gährendes Bier befindet; endlich
beim Hinabsteigen in schlecht gelüftete Senkgruben oder Abzugskanäle. In
solchen Fällen rät Esmabch zunächst rasch Thüren und Fenster von aufsen
einzustofsen, damit ein frischer Luftzug den Raum durchströme. In Zim-
mern, die nicht zur ebenen Erde liegen, mufs man (bei Leuchtgasunglück
ohne Licht!) rasch eindringen, ein Fenster nach dem anderen einstofsen,
jedesmal den Kopf hinausstecken, um Luft zu holen und sodann den Be-
wufstlosen aus dem gefährlichen Raum heraustragen! Keller oder Senk-
gruben, in denen sich ein Erstickter befindet, soll man durch aufgespannte
Regenschirme ebenfalls erst gründlich lüften, ehe man zur Rettung hinein-
steigt. Mutige Männer lassen sich wohl an ein Seil binden und dringen
rasch (am besten mit Ätmungsschlauch versehen) in den gefährlichen Raum.
Ist der Verunglückte glücklich herausgeholt, so werden ihm draufsen die
Kleider gelüftet! dann Wiederbelebungsversuche durch künstliche Atmung
<Fig. 401»-401b) bis zur Ankunft eines Arztes!

Ertrunkene, welche nicht allzuspät aus dem Wasser gezogen wur-
den (sogar wer über eine Stunde lang unter Wasser lag, kann wieder zum
Leben gebracht werden !) lege man zunächst auf den Bauch , damit das
Wasser aus Mund und Nase herauslaufe. Dann drehe man sie auf den
Rucken, lütte die Kleider, kitzle die Nase, schlage die entblöfste Brust mit
nassen iuchern, bis sich wieder Atemzüge einstellen. Kommen diese aber

4n I J.ft9>^
^ nieder, dann eine Stunde lang künstliche Atmung (Fig. 400,

_
Fremdkörper im Auge, z. B. Kohlenstückchen, Staubteilchen oder

kleine Insekten sitzen gewöhnlich unter dem oberen Augenlid. Manchmal
Kann man sie mit dem Thränenstrom herausschwemmen, indem man den

1) Die Ofenklappe ist eine Klappe in dem Abzugsrohr des Ofens.Man findet sie jetzt nur noch selten.
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S«rl !?f • °"^p*'i?''
zwei Fingern das Auge offen zu halten und

starr auf einen Punkt am Boden zu sehen. Wenn das keinen Erfolg
hat, so Stulpe man das obere Augenlid um und wische den Fremdkör-
per mit einem zusammengedrehten Taschentuchzipfel fort. Ist er aber

f "l,
sichtbar, 80 enthalte man sich alles Wischens und Reibens, machtkühle Wasserumschläge (am besten mit verdünntem Bleiwasser) und sendezum ATZXf

Fremdkörper in der Luftröhre. Wenn Kinder kleine Gegenstände,
wie Münzen, Kirschkerne, Perlen u. dergl. verschlucken und gleich danach
btickhusten oder Erstickungsnot bekommen, so sind dieselben in dring-
ücher Lebensgefahr, auch wenn der Stickanfall wieder vergehen und einem
trügerischen Wohlbefinden auf kurze Zeit Platz machen sollte! Sofort zum
Arzt oder in ein Hospital bringen zum Luftröhrenschnitt!

Fremdkörper in der Nase (bei Kindern z. B. Erbsen, Bohnen,
Perlen u. dergl.) bringen keine dringliche Lebensgefahr, aber meist grofse
Beängstigung für die Angehörigen. Wenn die Entfernung erst nach einem
oder nach mehreren Tagen geschieht, so schadet das nichts. — Kühle Um-
schläge und beruhigendes Zureden genügen, bis ein Arzt kommt. Wo dieser
schwer erreichbar ist, versuche man mit einer hakenförmig gebogenen Sonde
oder Haarnadel (nicht mit Pincette oder Zange!) den Fremdkörper heraus-
zuziehen oder ihn (vom gesunden Nasenloche her) herauszuspritzen!

Fremdkörper im Ohr können ebenfalls Tage lang liegen bleiben,
ohne zu schaden. Mit Pincetten oder Haken oder Zangen sie herausziehen
wollen, ist gefährlich und verwerflich. Sie müssen mit lauem Seifenwasser
her&nsffesprüzl werden und sollte man 100 mal hintereinander einspritzen
müssen, endlich gelingt es. Bei qüellbaren Körpern, z.B. Erbsen oder
Bohnen spritzt man nicht mit Wasser, sondern mit Öl (vergleiche § 81).

Fremdkörper in der Speiseröhre, z. B. grofse Fleischstücke, Kno-
chen, künstliche Gebisse u. dergl., können Erstickungsnot erzeugen und
machen das Schlucken fester Speisen unmöglich. Man fahre rasch und
dreist mit dem Finger in den Schlund und suche den Fremdkörper zu
entfernen ! Gelingt das nicht, so klopfe man derb mit der Faust zwischen
die Schulterblätter! Sofort dem Arzte schriftliche Meldung schicken, da-
mit er die nötigen Instrumente mitbringe!

Wurden Fremdkörper wirklich in den Magen hinabgeschluckt, z. B.

Nadeln, Knochensplitter, Münzen u. s. w , so mache man warme Umschläge
auf den Leib und gebe keine Abführmittel, sondern Schleimspeisen, Grütz-

brei, Schwarzbrot oder Kartoffeln und hole den Arzt.

Giftige Insektenstiche. Die Stichstelle brennt und schwillt rasch

an. Einreiben mit Salmiakgeist ! Dann Bleiwasserumschläge und zum Arzt

schicken, da solche Stiche den Tod herbeiführen können.
Harnverhaltung. Wer 24 Stunden lang keinen Harn entleerte,

schwebt in Lebensgefahr! Arzt holen!

Hitzschlag (siehe Sonnenstich).

Irrereden siehe § 128.

Knochenbruch, vergleiche § 2—7.
Kolikanfälle sind heftige Schmerzen im Unterleib, oft mit Erbre-

chen, mit Ausbruch kalten Schweifses und mit Kräfteverfall. Kolikschmerzen

haben die Eigentümlichkeit, dals sie regelmäfsig aussetzen und wieder-

kommen. Gewärmtes Bett! Warmer Umschlag auf den Leib! Warmer
Thee mit Rotwein! Nur der Arzt kann unter den mannigfachen Ursachen

solcher Anfälle die richtige ergründen und das richtige Mittel verordnen.

Kräfteverfall siehe Collaps.

Krämpfe sind Zuckungen im Gesicht oder an den Gliedern, oft mit

Verlust des Bewufstseins. Den Kranken weich betten und vor Verletzung

schützen! Die Kleider lockern! Die Zunge hinter die Zähne schiebenl
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Kalte Umschläge auf den Kopf! Nichts zu trinken geben! Keine Riech-

mittel anwenden! In 5—10 Minuten ist der Anfall meist von selbst vor-

über! Also ruhig abwarten und den Arzt holen!

Nasenbluten, vergleiche § 34 am Ende.
Ohnmacht kommt im chirurgischen Sprech- und Operationszimmer

nicht selten vor, wenn Neulinge eine Wunde an sich oder an Anderen
untersuchen oder verbinden sehen. Der Ohnmächtige wird blafs, schwankt
und fällt um. Man halte ihn, dafs er beim Fallen sich nicht verletze und
lege ihn sanft auf den Boden; den Kopf tief! Man fordere ihn auf, tief

zu atmen und lüfte seine Kleider ! Um seine Teilnahme zu beweisen, kann
man auch die Schläfen mit Kölnischem Wasser reiben. Nach wenigen
Augenblicken kommt der Ohnmächtige meistens wieder zu sich. Dann
gebe man ihm einen Schluck frischen Wassers.

Pulsaderblutung siehe § 34.

Schlangenbifs. (In Deutschland nur die Kreuzotter giftig!) Sofort
das Glied oberhalb des Bisses durch ein Band oder einen Faden um-
schnüren! Die Wunde mit dem Mund aussaugen. Salmiakgeist in die

Wunde träufeln! Dann die ümschnürung lockern! Bleiwasserumschlag

!

und zum Arzt!
Schüttelfrost tritt ein Infolge schwerer Verletzung oder im Beginn,

manchmal auch im Verlauf von fieberhaften Krankheiten. Der Kranke
zittert am ganzen Körper, klappert mit den Zähnen, klagt über Kälte und
fühlt sich kalt an. Dennoch hat er, wenn man das Thermometer anlegt,
eine hohe Körperwärme bis 40° C. und darüber. Nach 10 bis 60 Minuten
pflegt das Frostgefühl in Hitzegefühl (später häufig in Schweifs) überzu-
gehen. Man decke den Kranken warm zu und gebe reichlich warmen
Thee zu trinken. Schüttelfrost ist immer dem Arzte zu melden. Auch
seine Dauer ist zu beobachten!

Sonnenstich (oder Hitzschlag) tritt manchmal ein während harter
Arbeit oder anstrengender Märsche bei heifsem Wetter in dicker Kleidung
(Feldarbeitor, Soldaten). Erst kommt heifser Kopf und Brustbeklemmung,
dann tritt Ohnmacht ein, die Atmung stockt, der Tod ist nahe. — Kleider
lüften, schattigen Ort suchen, Kopf hochlegen , kalte Umschläge auf Kopf
und Brust! Womöglich ganz entkleiden, den ganzen Körper in kalte, nasse
Tücher einschlagen, ..kalte Klystiere, reichlich kaltes Getränk! Künstliche
Atmung und kalte Übergiefsungen bis der Arzt kommt.

Tobsucht, siehe § 128.

Verbrennung entsteht durch Flammen, durch heifsen Dampf, durch
heifse Flüssigkeiten, durch ätzende Säuren und Laugen. Was thut man
wenn der Verunglückte in hellen Flammen steht oder wenn seine Kleider
noch glimmen und dampfen? Man läuft nicht fort, um Wasser zu holen
sondern schlägt um den Brennenden eine Decke, ein Tuch, ein rasch aus-
gezogenes eigenes Kleidungsstück! Dann begiefst man den Glimmenden
mit kaltem Wasser, bis alles Feuer erloschen ist.

ir 1 ^^f^
entfernt man so rasch als möglich die Kleider des Verun-

gltickten (siehe § 4 und § 106) und sticht die Brandblasen auf, ohne sieabzutragen. Waschungen und Umschläge mit Wasser sind in den ersten

hpSfof ^^T^^f"' ^^'^ vermehren nur die unsäglichen Schmerzen. Ambesten st Bestreichen der verbrannten Teile mit Fett, Butter, Leinöl Tafelöloder Eigelb
!
Dann Einhüllen derselben in trockne Watte oder Werg Reich-

Mii™'°i^t''
«"^er Grog trinken lassen und zum Arzt eine schriftSeMeldung schicken, dafs er Morphium mitbringe! - Wer aus einer Kalk-grube gezogen wurde, den wasche man sofort reichlich mTt WasserflNicht genug kann Vorsicht mit Petroleum geraten werden! Wo Kinder

S'TSatdÄr''"^''^ "^^«^ Flüssigkeiten an



222 Hüte bei plötzlichen Unfällen. — Wiederbelebungsversuche.

frischen Vergiftungen suche man in jedem Falle Erbrechen zu
ei-regen (Schlundkitzeln

!) und gehe reichlich laues Wasser, Öl oder Milch
zu trinken! Wenn man eine IVIagensonde einführen kann, so spüle man
den Magen reichlich mit Wasser oder Milch aus (Fig. 352—353)

Arsemkvergiftung: gieb 3-4 Efslöffel von dem in jeder Apotheke
vorratigen Arsenik- Gegengift!

Betäubung durch Pflanzengift, wie : Opium, Morphium,Tabak, Schnaps,
Blausäure, Schierling, Nachtschatten, Fingerhut, Tollkirsche, Herbstzeit-
lose, giftige Pilze u. s. w. Aufser Schlundkitzeln und Magenpumpe, gieb

:

schwarzen Kaffee! Senfteige auf Brust und Nacken! Eis auf den Kopf!
kalte Ubergiefsungen

!
Bei stockender Atmung Kiefer vor! und Zunge her-

aus(Fig.285 u.286)! Stundenlang Wiederbelebungsversuche (Fig. 400 u. 401)1
Bleivergiftung (z. B. durch Genufs von Bleiessig oder Bleiwasser):

Milch! Magenpumpe 1 ein Löffel Glaubersalz! Später Opium.
Chloroformvergiftung: Kopf tief 1 Zunge heraus! Stunden lang künst-

liche Atmung ! Siehe Fig. 400 und § 63.

Vergiftungen durch ätzende Lauge, wie : Ätzkalk, Salmiakgeist, Kali-
oder Natronlauge erzeugen heftigen Schmerz in Mund, Speiseröhre und
Magen. Gieb Essig! Citronensaft! Dann Milch oder reichlich laues Wasser
(mit Ol zusammengequirlt)! Auch Eiweifs!

PhosphorVergiftung. Das Erbrochene leuchtet im Dunkeln! Gieb
30 Tropfen Terpentinöl! Viel Wasser oder Magnesiawasser! Kein Öl!
Keine Milch!

Vergiftung durch ätzende Säuren, wie Carbol-, Salpeter-, Schwefel-,
Salzsäure erzeugt Schmerzen in Mund und Brust, auch Erbrechen. Mund
und Zunge sind zuerst weils, dann gelb, dann schwarz gefärbt. Gieb Seifen-
wasser zu trinken ! oder Magnesiawasser 1 oder Wasser mit 1 Löffel doppelt
kohlensauren Natrons! Auch Eiweifs, Öl oder Milch!

Sublimatvergiftung. Milch ! Magenpumpe

!

§ 94. Wiederl)elebungsYersuche durch künstliche
Atmung werden hauptsächlicli an soeben Ertrunkenen, Erhäng-

ten, Erstickten, Erfrorenen oder Vergifteten (z. B. an Chloroform-

vergifteten) ausgeführt. — Derartige Verunglückte können völlig

tot erscheinen: regungslos, bleich, kühl, ohne Atmung und ohne

Herzschlag i)
; sie können schon mehrere Stunden lang in diesem

Zustande gelegen haben — und dennoch kann es durch die künst-

liche Atmung gelingen, sie zu retten. Ereilich müssen die künst-

lichen Atembewegungen mit Sachkenntnis und Ausdauer oft 1,

2, 3 Stunden lang und länger ausgeführt werden, ehe man die

Hoffnung aufgeben darf. Das ist eine unheimliche und aufrei-

bende Arbeit. Oft genügen dazu nicht die Kräfte eines Menschen

und mehrere Helfer müssen einander ablösen. Da! Endlich!

Ein schnappender Atemzug des Scheintoten! Aber nur einer!

Man arbeitet mit verdoppeltem Eifer weiter. Der Tote atmet

wieder! Jetzt wieder und immer regelmäfsiger ! Die bläulichen

Lippen werden wieder rosig! Der Puls kehrt zurück! Er lebt!

— Nun hülle man ihn in warme Decken, reibe die Glieder mit

1) Die Atmung wird geprüft, indem man auf die Bewegungen der

entblöfsten Brust achtet. Den Herzschlag prüft man, indem man das Ohr

auf die entblöfste Herzgegend auflegt.
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Bürsten oder rauhen Tiichern, flöfse Wein ein und bringe den

Geretteten zu Bett. — Wie wird die künstliche Atmung ausge-

führt?

/. Art der

Jcünsltichen Älmung.
Lege den entkleide-

ten Verunglückten
mit dem Kücken auf

eine Bank oder auf

einen Tisch, so dafs

der Kopf über den
Rand herabhängt.

Lafs durch einen

zweiten Helfer die

hervorgezogene
Zunge oder den vor-

geschobenen Unter-
kiefer festhalten

(Fig. 285 und 286).

Stelle dich zu Häup-
ten des Verunglück-
ten, fasse seine Arme
am Ellbogen, führe

sie mit einem Ruck
nach oben (Fig. 400^)

und sodann mit
einem kräftigen

Ruck nach unten
gegen den Brustkorb
(Fig. 400'^). Der Ruck
nach oben bewirkt
eine Einatmung, der
Ruck nach unten
eine Ausatmung.
Wiederhole das, so

lange deine Kräfte
reichen! zähle zwi-
schen jeden". Ruck
langsam bis 3!

//. Art der
künstlichen Atmung.
Stelle oder knie dich
an die Seite des ent-
kleideten Verun-
glückten, der auf
dem Rücken liegt.

Übe mit den flachen
Händen einen

stofsendenDruck auf
die unteren Ränder
des Brustkorbes aus.

Dann richte dich
etwas auf, zähle bis 3, übe denselben stofsenden Druck von neuem und so
fort, so lange deine Kräfte reichen (Fig. 401" und 40 1"^). Die Stöfse sollen das
stockende Blut im Herzen wieder in Bewegung setzen. Auch hierbei lasse

a Einatmung-
b Ausatmung

Fig. 400"— 400^

\
I. Art der künstlichen Atmung-.
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von einem zweiten Helfer den Kiefer vorschieben oder die Zunge vorziehen
damit die Luft ungehindert in die Lunge des Scheintoten eindringe. Wenn ein

zweiter Helfer fehlt, so ziehe man
die Zunge vor das Kinn herab,
führe über die Zunge ein schmal
gefaltetes Tuch und knüpfe dessen
Enden im Nacken fest zusammen,
so dafs die Zunge nicht zurück-
schlüpfen kann.

III. AiH der künstlichen
Atmung. Halte dem Verunglück-
ten die Nase zu und blase ihm,
Mund auf Mund, kräftig Luft ein
(Fig. 402). Dann hole selbst tief

Atem, übe einen stofsenden Druck
auf die untere Brusthälfte des zu
Rettenden und wiederhole diese
Lufteinblasungen, so lange deine
Kräfte reichen.

Es ist wichtig, alle drei

Arten der künstlichen Atmung
zu kennen. Wenn z. B. ein

Verunglückter eine Wunde an
der Brust hcätte, so würde mau
die I. Art, und wenn er einen

verletzten Arm hätte, so würde

a

Fig. 401" -401''.

a Einatmung 1 II. Art der künstlichen

b Ausatmung / Atmung.

Fig. 402.

Lufteinblasen.

III. Art der künstlichen Atmung.

man die IL Art wählen müssen. Die III. Art der künstlichen

Atmung benutzt man vorwiegend bei kleinen Kindern.
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SIEBENTES KAPITEL.

Die Pflege und Abwartung der bettlägerigen Kranken

ist das hauptsächlichste Arbeitsgebiet für Schwestern und Kran-

kenpfleger. Ehe wir diese wichtige und schöne Thätigkeit näher

besprechen, wollen wir über das Wort „Krankenpflege" einiges

vorausschicken.

Fig. 403.
Betttisch («) und Efstisch (6) fur Kranke.

alle
Krankenpflege im weiteren Sinne kann man

w Ichfden^ztp.t'S^^^^'^ ^^^^ Veranstaltungen bezeichnen,weicüe den Zweck haben, zur Erleichterung der Lage und wo-möglich zur Hei ung kranker Menschen beizutragen. - Die Be-

Sn'S m^f'^Ar oder mehrerer Kran-

?Tf;;
^^^^^«^ oder persönliche

j^'^feripßege (Krankenpflege im engeren Sinne). Die von Ver-

ZZn ?uTÄ.-!w" oder Kirchen getroffenen Veranstal-tungen zum Wohle vieler (namentlich alleinstehender und armer)KUPPKECUT, Krankenpflege. '
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Kranker nennt man öffentliche Krankenpflege (§ 139—140). —
Geschieht die Krankenpflege in den Wohnungen der Kranken,
auf TJnglücksstätten, auf der Reise u. s. w., so redet man von
offener Krankenpflege (§ 133). Wird hingegen die Pflege in
Krankenanstalten ausgeübt (z. B. im Findelhaus, Krankenhaus,
Siechenhaus, Trinkerasyl, Irrenhaus, Kriegslazarett), so redet man
von geschlossener Krankenpflege (§ 131).

Der Pflege im engeren Sinne, d.h. der persönlichen Ab-
wartung sind bedürftig:

1. Hilflose Gesunde (Kinder, Wöchnerinnen, Greise).

2. Solche Kranke, welche

a) vorübergehend oder dauernd ') körperlich oder geistig „hilf-

los" sind (Bettlägerige, Blinde, Lahme, Blöde); oder welche

b) in „Gefahr" schweben oderAnderen Gefahr bereiten (Krampf-

beladene, Verletzte und Operierte, ansteckende Kranke,

Irrsinnige); oder welche

c) nicht wegen ihrer Hilflosigkeit, sondern wegen ihres „Hei-

lungsbedürfnisses" Hilfeleistung durch Andere wünschen
(z. B. Massage, Operationen, Verbände, Einspritzungen,

Bäder u. s. f.).

3. Genesende, welche zur vollen Selbständigkeit oder zur Arbeit

noch zu schwach sind (§ 129).

4. Die Verstoj'öenen vom Eintritt des Todes bis zur Beerdigung

(§ 129).

Ob ein pflegebedürftiger Kranker oder Siecher der offenen

oder der geschlossenen Krankenpflege anheimfallen soll, das hängt

von sehr verschiedenen Umständen und nicht immer von dem
Wunsche des Pfleglings selbst ab. Alleinstehende Personen wer-

den im Erkrankungsfalle viel notwendiger eine Krankenanstalt

aufsuchen müssen, als Familienglieder. Für kranke Familien-

glieder wird Anstaltspflege in der Regel nur dann wünschenswert

sein, wenn die Familie so arm ist, dafs sie den für die Kranken-

pflege nötigen Aufwand nicht bestreiten kann. Jedoch auch die

Mitglieder wohlhabender Familien werden in manchen Fällen gut

thun, sich einer Krankenanstalt anzuvertrauen, nämlich dann, wenn

die Krankheit sie selbst oder ihre Umgebung in Gefahr versetzt

(siehe oben unter 2 b) oder wenn zur Behandlung und Heilung

ihres Leidens schwierige Hilfeleistungen und schwer zu beschaffende

Einrichtungen erforderlich sind. Die Anstaltspflege trennt zwar

vorübergehend die Familienbande, ist aber in vielen Fällen besser,

als die häusliche Krankenpflege.

Von wem soll die persönliche Kraultenpflege ausgeübt werden?

Nach Christi Gebot soll jedermann seinem Nächsten, wenn er hiltlos unü

1) Dauernd hilflose Kranke nennt man Sieche.
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krank ist, beistehen. Dies geschieht in der Mehrzahl der Fälle durch die

Angehöi-igen, die Nachbarn, die Herren, die Diener oder die Genossen des

Kranken. Diese Pflege ist jedoch nur in leichten Erkrankungsfällen aus-

reichend, dagegen nicht in schwierigen und gefährlichen. Hier wird durch
eine zwar wohlgemeinte, aber unkundige Hilfe die Heilung nur zu oft ver-

kümmert oder versäumt und es folgt daraus, dafs Schwerkranke am besten

von beritfsmäfsigen Pflegern oder Pflegerinnen abgewartet werden. Als

solche werden sowohl Männer, wie Jungfrauen und Frauen ausgebildet

(§ 138—140). Naturgemäfs eignen sich für die „erste Hilfe" auf ünglücks-
stätten, sowie für das Fortschaffen und Unterbringen der Kranken am
besten männliche Krankenpfleger. Auch am Operationstische und am Kran-
kenbette der Männer ist männliche Hilfe dann unentbehrlich, wenn es auf
Körperkraft ankommt oder wenn Schicklichkeitsgründe die Mitwirkung der
Frauen verbieten. Für die sonstige Abwartung der Kranken, namentlich
der kranken Frauen und Kinder, eignet sich sowohl innerhalb wie aufser-
halb der Krankenanstalten am besten: die Hilfe der Frauen. Zwar die
Redensart: „jede Frau werde als Krankenpflegerin geboren" — ist falsch.

Denn um den Anforderungen , die man an eine tüchtige Krankenpflegerin
stellt, zu genügen, müssen viele Kenntnisse und Erfahrungen mühsam ge-
sammelt werden. Eines aber ist richtig: Frauen sind zur Krankenpflege
im Allgemeinen besser beanlagt, als Männer. Kenntnisse in der Küche und
im Wäscheschrank, Sinn für Sauberkeit, Geduld in tausend Kleinigkeiten,
entsagungsfrohes, freundliches und ruhiges Walten, feines Herausfühlen der
Sachlage, Wärme des Herzens, — das alles sind weniger männliche , als
vielmehr weibliche Tugenden, die man bei Jungfrauen und Frauen aus
allen Ständen finden kann.

Wenn wir im Folgenden die wichtigsten Aufgaben der
persönlichen Krankenpflege oder der sogen. Krankenwarfcung
besprechen wollen, so denken wir dabei zumeist an die bettläge-
rigen, d. h. an die hilflosen oder hinfälligen Kranken. Für diese
wird schon sehr viel gewonnen, wenn man ihnen ein passendes
Unterkommen verschafft und sie sweckmäjsig lagert, wenn man
für ihre Reinhaltung, Ernährung und Erquiekung, sowie für ihre
behagliche Ruhe an Leib und Seele Sorge trägt. Werden dazu
noch die Ratschläge eines Arztes pünktlich befolgt und geschickt
ausgeführt, so sind die hauptsächlichsten Aufgaben der persön-
lichen Krankenpflege erfüllt. Es ergiebt sich hieraus, dafs man
bei der Pflege und Abwartung der Kranken sein Hauptaugenmerk
richten soll auf viererlei, nämlich:

1. auf das Krankenzimmer; 2. auf das Krankenbett; 3. auf
die Person des Kranken; 4. auf die Ratschläge des Arstes. —
Wir betrachten zuerst

§ 95. Bas Krankenzimmer. Ein gutes Krankenzimmer
soll sonnig, trocken, geräumig, zweckmäfsig ausgestattet, genügend
warm, gut gelüftet, passend erleuchtet, ruhig, vor allem ordentüch
und sauber sein!

Wenn man die Wahl hat, so wähle man ein Zimmer mit
Morgen- oder Mittagsonne, am besten an einer Süd-Ost-Eck'e
gelegen.

15*
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In Krankenhäusern haben die Krankensäle am besten ihre Fenster
in zwei gegenüberliegenden Wänden, die einen nach Morgen, die anderen
nach Abend gelegen.

Zimmer, in welche kein Sonnenstrahl dringt oder deren Wände
feucht und moderig sind, sollten als Krankenzimmer nicht benutzt
werden! — Auch soll das Krankenzimmer nicht zu klein sein,

weil die Kranken Luft zum Atmen und die Pfleger Platz für die

nötigen Haiidreichuncjen brauchen.

In Krankenhäusern verlangt man 7 Quadrat-Meter Bodenfläche und
25—35 Kubik-Meter Luftraum für jedes Bett, auch soll die Zimmerhöhe
nicht unter 4 Meter und die Tiefe der Zimmer, welche das Licht nur von
einer Seite erhalten, nicht über 7 Meter betragen. In Privathäusern mufs
man sich oft mit viel kleineren Zimmern begnügen. Immerhin mufs min-
destens soviel Platz vorhanden sein, dafs man aufser dem Krankenbett
nötigenfalls noch ein Wechselbett , eine Badewanne oder einen Verband-
tisch aufstellen und dafs man bequem von allen Seiten an das Bett oder

den Verbandtisch herantreten kann.

Alle zur Krankenpflege oder zur Bequemlichkeit des Kranken

nicht unbedingt nötigen Gegenstände sind möglichst aus dem
Krankenzimmer zu entfernen (z. B. Blamentische

,
Vogelkäfige,

Kleiderschränke u. s. w.). Dagegen gehört zur Ausstattung eines

Krankenzimmers aufser dem Krankenbett und nötigenfalls einem

Wechselbett

:

1. ein Waschtisch; 2. ein Scliranlc für frische "Wäsche und Verband-

stoffe (nicht für gebrauchte Wäsche und nicht für Kleider M; 3. ein größerer

Tiscli, nicht für Lampe und Efsgeschirr ') , sondern

zum Zurechtschneiden von Verbänden oder zur Lage-

rung des Kranken beim Verbiuden u. s. w. ; 4. ein

Betttiscli neben das Bett zu stellen für die kleinen

Bedürfnisse des Kranken {Fig. 4U3 bei ä)\ 5. einige

Stnlile ; 6. ein Zimmerlliei-momeler ; 7. eine Klingel

am Bett; 8. Vringlas und ünierscJiieber ; 9. nötigen-

falls eine Auswurfscliale , ein Arzneilöffel, ein Fic-

hertliermometer, Verhandgerätscliaften u. s. w. Fer-

ner sind wünschenswert, wenn auch entbehrlich:

9. ein Efsliscli oder Lesetisch, für Kranke (Fig. 403

bei b und § 73); 10. ein Bettschirm (spanische Wand,

Fig. 410); 11. ein Lelinsluhl oder Ruhebett .<chaise

longue); 12. gute Bilder (z. B. von Lüdwig Richter),

gute Bücher, frische Blumen, eine Uhr ohne Schlag-

werk; 13. ein Nachtstulil (nur ausnahmsweise ge-

stattet, mit Torfmullstreu oder Wasserverschlufs,

Fig. 404).

Im Winter heize man ein Krankenzimmer

für bettlägerige Kranke auf 14" K., für nicht

bettlägerige Kranke auf 15-17" R. Aufgabe

Fig. 404.
Nachtstuhl mit Was-
serverschlufs (der

innere Deckel taucht

mit seinem umgeboge-

nen Rand in eine was-

sergefüllte Rinne des

oberen Einierrandes).

der nflegenden Personen ist es, sich mit den vorhandenen Heiz

einrichtungen bekannt zu machen und die Heizung so

wachen, dafs die Wärme sich möglichst gleich bleibt.

i) Diese sind stets aufserhalb des Krankenzimmers aufzubewahren!
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Hier und da giebt es noch in dem abführenden Ofenrohr verschliefs-

bare Klappen. Dieselben dürfen niemals geschlossen werden, so lange noch
Feuer im Ofen sichtbar ist, weil sonst Vergiftung durch Kohlendunst ent-

stehen könnte (§ 93, Erstickung).

Bei allzugrofser Sommerhitze öffne man die Fenster des Nachts

und schliesse sie am Tage, blende die Sonne ab, stelle im Zim-
mer Kübel mit Eis auf oder sorge für Luftzug.

Sehr wichtig ist im Krankenzimmer die Soi^ge für frische

Luft. Im Winter öffne man täglich früh und Abends 10— 15

Minuten lang Fenster und Thüren. Da man sich im Bett nicht

erkälten kann, so ist der dabei entstehende Lnftzuq für bett-

lägerige Kranke unschädlich. Nötigenfalls kann man die Kranken
während der Lüftung besonders zudecken, um ihr Bett einen Bett-

schirm stellen oder sie in das Nebenzimmer bringen. Man thut
immer am besten, nur die oberen Scheiben in zwei gegenüber
liegenden Fenstern zu öffnen, damit die Kranken vom Strom der
eindringenden frischen Luft nicht unmittelbar betroffen werden
Im Sommer lasse man die Fenster womöglich Tag und Nacht
offen stehen oder man stelle das Krankenbett auf eine Veranda
oder in ein luftiges Zelt! Denn frische Luft ist für Gesunde wie
für Kranke gleich unentbehrlich. Die weitverbreitete Angst vor

.
Zugluft und vor Nachtluft ist gröfstenteils ungerechtfertigt!

Nur entblöfste oder schlecht gekleidete Menschen werden durch die
Einwirkung kalter oder bewegter Luft geschädigt („erkältet", § 69). Des-
wegen soll man die Fenster schliefsen, wenn man einen Kranken, zumal
einen schwitzenden, im Bett aufdecken mufs. Man thut gut das Vorurteil
ängstlicher Menschen gegen Zugluft nicht zu gewaltsam zu bekämpfen.
Cranz entschieden verderblich ist jeder, auch der leiseste Luftzug bei Kran-
ken mit Wundstarrkrampf und bei solchen mit Hundswut. — Nachtluft ist
nur in Sumpffiebergegenden schädlich.

Mit Unrecht beklagt sich Miss Florence Nightingale die
berühmte engUsche Krankenpflegerin, dafs man nicht für die Er-
kennung der Lvftverderhiis in Zimmern ein einfaches Werkzeug
besitze. Es giebt ein solches Werkzeug, — die Nase. Diese redet
sehr emdrmglich zu dem, der aus der frischen Luft kommend
ein schlechtgelüftetes Krankenzimmer betritt. Durch Räucherungen
mit Essig oder mit Kölnerwasser (zerstäuben! [Fig. 2421 oder auf
eine heil'se Platte giefsen!) kann man zwar die im Krankenzimmer
entstehenden übelriechenden Dünste verhüllen; man vergesse aber
darüber niemals das Offnen der Fenster und Thüren! Denn ver-T iK u . i^*

^or allem von außen zu erneuern! — Selbstver-
standhch wird man gegen ülde Luft von aufsen das Kranken-zimmer abschlielsen müssen. Ein Krankenzimmer sollte darum
fern von Kuchen oder Aborten und niemals an engen Höfen oder
Gassen gf^gen fem, sondern womöglich an breiten Strafsen, anGarten oder Feldern, Wald oder Wiesen, auf Bergen oder an der
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Meeresküste! (Über die Wahl der Lazarettanlagen im Kriege
siehe § 137).

Das Tageslicht, so wohlthätig und notwendig es für die meisten
Kranken ist, mufs doch für manche Kranke durch Vorhänge oder
Läden abgedunkelt werden können, z. B. für Augenkranke und für

einzelne Gehirnkranke (schwere Kopfverletzungen, Hundswut,Wund-
starrkrampf). In der Nacht sollte im Krankenzimmer stets ein

mattes Licht brennen, damit die Krankenpfleger jederzeit sehen

und helfen können. Vielfach benutzt man hierzu die bekannten

kleinen, auf Rüböl schwimmenden Nachüichte. Nicht zu empfehlen

sind Petroleumlampen, welche beim Verlöschen oder zu hoch ge-

schraubt, leicht einen widerwärtigen Geruch und Qualm erzeugen.

Am besten sind (nach Billkoth) dicke Wachskerzen mit dünnem
Docht. Bei Gasflammen, die man beliebig hell oder dunkel drehen

kann, ist die Gefahr des ausströmenden Gases zu beachten ! Ob
das elektrische Licht in Krankenhäusern für alle Zwecke passend

sein wird, mufs die Zukunft lehren. — Jedenfalls ist es für die

Kranken wünschenswert,

dafs die nächtliche Be-
leuchtung nicht zu grell

sei. Daher sind Licht-

schirme in Krankenzim-
mern unentbehrlich (Fig.

405). Dieselben können

sehr einfach hergestellt

werden, indem man grünen

Stoff oder ein Zeitungs-

blatt mittelst Stecknadeln

am Lampenschirm be-
Fig. 405. festigt oder indem man

Lampenschirm und Augensclxirm.
p^^ö^ buchförmig zusam-

menknickt und vor das Licht stellt.

Wo ein bettlägeriger Schwerkranker gepflegt wird, da ist

jeder Lärm störend und unei^wünscht. Die Nachbarschaft ge-

räuschvoller Strafsen, Fabriken, Konzertsäle, Schulen, Küchen

U.S.W, ist deswegen für Krankenzimmer nicht angenehm. Teppiche

oder Läufer sind zwar nicht im Krankenzimmer selbst, wohl aber

auf den Treppen und Gängen vor der Thür des Krankenzimmers

zweckmäfsig. Einer Schwester braucht man wohl kaum zu sagen,

dafs alles knarrende Schreiten und harte Auftreten, alles Klirren

mit dem Efsgeschirr, Hinpoltern des Heizmaterials, Thürenwerfen

und laute Sprechen, selbst yerfe* unnötige Gespräch in und vor

dem Krankenzimmer zu vermeiden ist! Auch das Ticken einer

Uhr darf man bei nervösen und schlaflosen Kranken im Kranken-

zimmer nicht dulden. Vergleiche § 114.
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Vor allen Dingen sorge man im Kranlienzimmer für Ord-

nung und Sauberkeit! Es giebt eine grobe und eine feine Un-
ordnung oder Unsauberkeit. Wer viele Kranke in ihrer Behausung

besucht, der findet bisweilen neben dem unsauberen Bett einen

Tisch, auf welchem alle möglichen unaussprechlichen Gegenstände

zusammen mit Staub und Flüssigkeitslachen ein widerwärtiges

Durcheinander bilden, und wenn ein Verband anzulegen ist, so

mufs alles Erforderliche mit leidigem Zeitverlust aus staubigen

"Winkeln zusammengesucht werden. Das ist die grobe Unord-
nung. — Wo eine Schwester pflegt, da steht neben dem sauberen

Bett auf sauber gewischtem Tisch eine Erquickung, eine Arznei-

flasche, ein gutes Buch, ein Blumenstrauis , — weiter nichts.

Flaschen, deren Inhalt nicht getrunken werden darf (z. B. die

äufserlichen Arzneien), stehen fern vom Krankenbett und das für

den Verbandwechsel Nötige ruht wohlverpackt in einem Korb oder

Kasten, so dafs alles mit einem Griffe zur Hand ist. Unschönes
(wie Kämme, Nachtgeschirre, Speigläser u. s. w.) ist den Blicken
möghchst entzogen oder wird (wie z. B. Speisereste

,
gebrauchte

Wäsche- und Verbandstücke) schleunigst aus dem Krankenzim-
mer entfernt. — Die feine Unsauberkeit erkennt man, wenn man
in oder auf die Schränke und unter die Betten schaut. Da darf
in keinem Winkel ein Stäubchen zu entdecken sein ! Denn Staub
ist für Wunden und Lungen Gift! Und nun vollends der Kran-
kenzimmerstaub für die Lungen kranker Menschen! Weg mit
ihm aus dem Krankenzimmer ! Vorhänge, Teppiche und Himmel-
betten sind zu verbannen !

') Alles Ausstäuben und Kleiderbürsten
im Krankenzimmer ist verboten ! Das tägliche Staubwischen ge-
schehe, um das Staubaufwirbeln zu vermeiden, m,it einem feuchten
Tuch! Der Fufsboden eines Krankenzimmers sollte deshalb aus
Fhesen oder Linoleum, der Anstrich der Wände und Möbel aus
Ölfarbe und der Überzug der Polstermöbel aus Leder bestehen.
Dafs man in Krankenzimmern nicht kochen, waschen, trocknen
oder unsaubere Arbeiten verrichten darf, ist selbstverständlich.

§96. Der wichtigste Gegenstand im Krankenzimmer ist
aas Krankenbett. Nicht in allen Fällen genügt ein einfaches
Bett wie man es in den Wohnungen findet, als Krankenlager.
Häufig müssen daran für den Fall einer Krankheit besondere Vor-
richtungen angebracht werden, z. B.

:

.,1..
(Fig 47-48), ein Aufrichter (Fig. 49), ein Krankenheberoder ein Heberahmen (Fig. 50-51), eine Rückenstütze Fig. 66), besondere

Lagerungskissen (Flg. 67-68 und 76-81), ein Matratzenheber (Fig. 69-70)!

ml fi.T^^r"T/™ r>°.^'
ein Luftkissen (Fig. 72), ein Walserkissen

S'I Vv,-
^ Fufsstütze (Fig.8

), eine Reifenbahrl (Fig. 82), ein Galgenzum Aufhangen eines Gliedes (Fig. 85-86), ein RoUenträier (Fig. 182») und

1) Möglichst auch aus den Wohnungen Gesunder!
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andere Geräte für den Streckverband (Fig. 182'^— 190), eine Heizvorrichtung
zum Schwitzen (Fig. 371— 371"), ein Reifen zum Aufhängen eines Eisbeutels
(Fig. 376), eine Wärmflasche (Fig. 380-381), ein Efsbrctt oder ein Lese-
tisch (Fig. 403), ein Steckbrett für unruhige Kranke (Fig. 406). Ferner ge-
braucht man bisweilen eine besondere Gröfse des Bettes für zu streckende
Kranke (Fig. 407, 186 und 189); für Kinder: Betten mit Seitengalerien und
Spielbrett (Fig. 408—409); für Krankensäle: Betten mit Kopftafel (Fig. 408);
für Krampfbeladene : niedrige Betten mit Polstergalerie (Fig. 410); für Ster-
bende einen Bettschirm (Fig. 410), für unreinliche Kranke besondere Ma-
tratzen (Fig. 411—412''), eine Bettschüssel (Fig. 412"), einen Unterschieber
I Fig. 64), ein Stechbecken (Fig. 65) oder eine Urinflasche (Fig. 63). Endlich
mufs man im Notfall imstande sein, aus Latten oder Brettern ein Kran-
kenbett selbst zusammenzunageln (Fig. 439, 439= und Fig. 71) oder man
mufs einzelne Kranke in einen Kasten mit Sägespänen lagern (Seite 34)
oder in das immerwährende Wasserbad (Fig. 251).

tTber alle die hier aufgezählten Bettgeräte und Beltehmch-
timgen ist der Text bei den angeführten Figuren nachzulesen.

Im Folgenden wollen wir nur die Avfstelking , die Ausstattung

im Allgemeinen, sowie die Instandhaltung der Krankenbetten be-

sprechen.

§ 97. Die Stellung des Krankenbettes. Gewöhnhch
findet man in Privatwohnungen das Bett mit einer langen Seite

an der Wand stehen. Für die Zwecke der Krankenpflege ist diese

Stellung sehr unzweckmäfsig. Das Krankenbett sollte vielmehr

von allen Seiten zugänglich mitten in der Stube stehen. Denn

nur so können die nötigen Handreichungen bequem und richtig

gethan werden, z. B. das Umlagern, Umkleiden, Untersuchen und

Verbinden des Kranken, das Wechseln der Unterlagen, das Ord-

nen des Bettes u. s. w. Wenn möglich, so stelle man das Kran-

kenbett nicht zu nahe dem Ofen, auch nicht zu nahe dem Fenster,

damit der Kranke weder durch Hitze noch durch Kälte zu leiden

habe. Wie das Kopfende des Bettes zu stellen sei, ob mit Blick

nach dem Zimmer oder mit Blick ins Freie, das kann man füg-

lich dem Wunsche des Kranken überlassen. Nur für das sog.

Wechselbett beim Umbetten ist eine be-

stimmte Stellung des Kopfendes erfor-

derlich (Seite 30).

In den Krankensälen der Krankenhäuser

stehen die Betten meist mit den Kopfenden

an zwei gegenüberliegenden Wänden, die Fufs-

enden einander zugekehrt. Zwischen je zwei

Krankenbetten mufs ein mindestens Meter

Pig. 406. Steckbrett. breiter Zwischenraum und zwischen je zwei

Bettreihen eine mindestens 2Vi Meter breite

Bahn frei bleiben, damit von der Bodenfläche des Krankensaales auf jedes

Bett ein Anteil von 5-7 Quadratmetern entfalle. Stellt man die Kranken-

betten näher aneinand^ so entsteht leicht Luftverderbnis und Erschwerung

des
^^^^^^^^ unbeholfenen und dabei unruhigen Kranken

zu thun, so stelle man, um das Herausfallen derselben aus dem



Bettstellen. 233

Bette zu verhüten, das Bett mit einer Langseite an die Wand
und an die andere Seite stelle man hohe und schwere Stühle oder

man verwende das sehr zweckmäi'sige sogen. Steckbreti (Fig. 406).

§ 98. Die Bettstellen sind in Privatwohnungen gewöhn-
lich V071 Holz, im Krankenhaus gewöhnlich voji Eisen. Hölzernen
Bettstellen rühmt man gröfsere Wärme, eisernen dagegen gröfsere

Sicherheit gegen Ungeziefer nach (§ 104). Wichtig ist es, dafs

die Bettstellen (jenügend qrojs und hoch und ferner so einge-

richtet seien, dafs von allen Seiten ungehinderter Lxiftzuirilt zum
Bette stattfinden kann. (In Himmelbetten und Kastenbetten ist

stets schlechte Luft! Der Boden des Bettes und etwaige Seiten-

galerien desselben müssen aus Gitter- oder Netzwerk bestehen!).

Fig. 407.
Bett für chirurgische Kranke (nach Billeoth).

Am besten dient als Boden der Bettstelle ein (des Rostes wegen
verkupfertes oder verzinntes) Geflecht aus Eisendraht. Im jfot-
tau ist em fester Bretterboden mit Zwischenräumen (Fie 190)
ausreichend Sprungfederboden ist für viele chirurgische Kranke

t^A^r.^
^^'ischen Knochenbrüchen und schmerzhaften Gelenk-

r'S!ff ?i ''^l
beweglich. Gut ist es, wenn zwei

Fufse der Bet stelle ma Bollen versehen sind, damit das Bett
leicht umzustellen sei und doch genügend feststehe (Fig. 407)
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_^
Die Höhe der Bettstelle soll (30—70 Centimeter (mit der Matratze 85

Ccntimeter) betragen. Denn je höher das Bett ist, desto weniger hat der
Pflegende nötig, sich zu bücken und desto leichter sind alle Handreichun-
gen, namentlich das Aufheben und Niederlegen der Kranken.

Uber die Gröfse und Einrichtung der Kinderbstten siehe § 101.

§ 99. Die Matratzen kommen auf den Bettboden zu liegen.
Man füllt sie am besten mit Rofshaar oder mit Schafwolle. Billiger,

aber weniger gut ist die Füllung mit Seegras oder Indiafaser. Im
Notfall kann man zum Ausstopfen der Matratzen auch Jute, Farren-
kraut, Hobelspäne, Stroh, Heu, Laub, Moos, Papierschnitzel oder dergl.

benutzen, Stoffe, die in trockenem Zustande recht feuergefähr-
lich sind.i)

Eine gute Matratze soll 12—25 Centimeter dick, in der Mitte

etwas höher als am Bande und weder zu hart, noch zu locker ge-

stopft sein. Für die Zwecke der Krankenpflege sind die Matratzen
am besten dreiteilig (Fig. 407). Zuweilen läfst man sie mit Wachs-
tuch oder mit Gummileinwand überziehen. Zur Matratzen-Aus-

stattung eines Bettes gehört auf alle Fälle auch ein Kopfpolster

und, wenn möglich, ein Fufspolsler. Letzteres besteht aus einem
schmalen Matratzenstreifen, welchen man am Fufsende quer in

das Bett legt, damit die Füfse einen warmen Halt finden. Das
Kopfpolster nennt man seiner Form wegen in Norddeutschland

ein „Keilkissen" (Fig. 193). Der Kopf ruht auf diesen keilförmigen

Polstern nicht angenehm. Besser dienen als Kopfpolster grofse

Bollen oder die von Billroth empfohlenen vierkantigen Kissen

von 40*"" Breite, 20"=™ Dicke und von einer der Breite des Bettel

entsprechenden Länge (Fig. 407). Kopfpolster, welche Form sie

immer haben mögen, müssen weicher sein als die Matratzen. Über-

dies sind kleine, mit Federn gefüllte Kopfkissen, Schlummerrollen,

Kreuz-, Knie- und Fersenpolster bei der Lagerung der Kranken

vielfach in Gebrauch (§ 13).

§ 100. Als Deckbett oder Bettdecke dient am besten eine

im Sommer einfache, im Winter doppelte oder dreifache wollene

Decke oder eine mit Wolle gefüllte sog. Steppdecke. Aufserdem

ist es gestattet, ein kleines Federdeckbett über die Füfse zu legen.

Grofse Federdeckbetten sind zu heifs und zu wenig luftig, als dafs

man sie aligemein empfehlen könnte. Nur für solche Kranke,

welche besonderer Erwärmung bedürfen (z. B. für Greise ,
kleme

Kinder oder Kranke mit plötzlichem Kräfteverfall) sind Feder-

betten unentbehrlich. — Der Reinhaltung wegen mufs man die

Matratzen und Kopfpolster, sowie die Deckbetten mit leinener,

baumwollener, wollener oder seidener Bettwäsche bedecken und

einhüllen. Lederne Bettüberzüge sind als nicht gut waschbar für

1) Vergleiche über die Herrichtung von Notbetten im Kriege § 138,

Anmerkung unter „Lazarettbedürfnisse".
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Krankenbetten nicht zulässig. Die Bettwäsche mufs auf alle Fälle

V071 weifser Farbe sein, weil man an buntfarbigen Betten die

TJnsauberkeit schwer erkennen würde. Von der Instandhaltung

und Reinhaltung der Betten wird in § 102, 107 und § 127 die

Eede sein.

§ 101. Betten für Ibesondere Zwecke. In Krankenhäusern ist die

Einrichtung der Betten gewöhnlich eine weit einfachere, als in Privat-

häusern. Eine kurze Übersicht über die in der Krankenpflege vorkom-
menden besonderen Betteinrichtungen und Bettgeräte findet sich in § 96.

Besonderer Betten bedarf man am häufigsten für Kinder, für chirurgische

Kranke (im Streckverband), für krampfbeladene und für um-einliche Kranke.
1. Bas Kinderbett hat, je

nach dem Alter des Kindes,
dreierlei verschiedene Gröfsen.

Für Neugeborene benutzt man
das sog. Tragbett (§ 125). Für
die sog. kleineren Kinder (vom
2.-6. Lebensjahr) wählt man die

Betten 1 Meter lang und 60 bis

65 Centimeter breit. Sollen die-

selben aber als Streckbetten die-

nen, so müssen sie etwas gröfser

Fig. 408-409.
Kinderbetten mit Efs- oder Spielbrett.

Fig. 410.
Krampfbett. Bettschirm.

ff°'i/'?p£-oV?^- "^^^ ^5-80 Centimeter breit! Gröfseren Kindern

übHrh «inrWS ^«^'^ h "T- V^st^n Betten, wie sie für Erwachseneub ich sind (§98). - Betten für kleinere Kinder müssen mit hohen Seiten-galenen versehen sein, um das Herausfallen des Kindes zu veAiUen (Fig. 408

S5 1- ir-f ^ umgeklappt. Dieselben dienen ferner zum Einhängeneines für die Kinder unentbehrlichen Spiel- oder Efstisches (Fig. 409).^

sowie in Fi/T«f ^'9^^^^ mit den in Fig. 172,sowie lu Flg. 181-188 abgebildeten Vorrichtungen zum Streckve?band
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Über die notwendigen Mafse siehe unter „Kinderbett" und für Erwachsene •

§ 98. über den Notbehelf zum Streckverband bei zu kleinem Bett siehe
Flg. 186 und 189.

3. Das Krainpfbett, welches Krampfbeladene vor Selbstbeschädigung
bewahren soll, ist ein besonders niedriges Bett mit dick gepolsterten Seiten-
galerien (Fig. 410).

4.
_
Das Bett für Unreinliche kann eine verschiedene Einrichtung haben.

Uber die Lagerung unreinlicher Kranker findet sich alles Nötige gesagt in

Fig. 411.

Bett für nafsliegende Kranke.

§ 13 unter No. 10. Das dort erwähnte und hier abgebildete Bett (Fig. 411)

kann für nafsliegende Kranke empfohlen werden. Weiter ist über die

Pflege unreinlicher Kranker § 111-112 nachzulesen.

5. Das Wasserbett ist entweder ein grofses Wasserkissen (Fig. 73)

oder ein sog. „immerwährendes Wasserbad" (Fig. 251).

§ 102. Auf die Instandhaltung der Matratzen haben

die Schwestern oder Krankenpfleger besondere Sorgfalt zu ver-

wenden. Beim täglichen Ordnen des Bettes sind die Matratzen

und Bettdecken jedesmal durch Umdrehen kurz auszulüften. Wenn
dabei der leiseste Geruch bemerkbar ist (z. B. wenn der Kranke

stark geschwitzt hat), so hänife man die Mut?'atzen auf einige

Stunden ins Freie. Um dies zu ermöglichen, ist es notwendig,

eine genügende Anzahl Reserve- oder Wechselmatratzen bereit

zu halten. Bisweilen mufs sogar für einzelne Schwerkranke, die

häufig umzubetten sind, ein vollständiges PFecA^e/^e« bereit stehen

(Fig. 62). Jedenfalls vertausche man die Matratzen durch andere,

sobald dieselben irgend durchnäfst oder beschmutzt sind. Die

Reinigung der Matratzen geschieht auf verschiedene Weise. Wenn

der Inhalt wertlos ist (Stroh oder dergl.), so verbrennt man ihn

und sorgt (nach der Wäsche des Überzuges) für neue Füllung.

Matratzen mit wertvoller Füllung (Eofshaare, Wolle) reinigt man

durch heifse Luft, strömenden Dampf oder, wenn hierzu die Ein-

richtungen fehlen, durch stundenlanges Auskochen. Auch wenn

die Bet°tstücke nicht auffallend verunreinigt sind, soll man sie

doch von Zeit zu Zeit im Freien lüften, in die Sonne legen,

klopfen, waschen, auskochen und (je nachdem) mit frischer Füllung
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oder mit frischem Überzug versehen lassen. Über die Desinfektion

der Betten bei ansteckenden Krankheiten ist § 127 nachzulesen,

über die Beseitigung der Wanzen siehe den nächsten Paragraph.

§ 103. Nachdem wir die Lage, die Einrichtung und die In-

standhaltung des Krankenzimmers wie des Krankenbettes bespro-

chen haben, gehen wir zur Person des Kranken über und fragen

:

welches sind die wichtigsten Bedürfnisse des Kranken?
— Kurz gesagt bedarf jeder bettlägerige Kranke:

1. der sorgfältigsten Reinhaltung an Körper, Kleidung und
Bett (§ 104—107, § 111—113);

2. einer behaglichen Lagerung (§ 108— 109);

3. einer regelmäfsigen und passenden Ernährung und Er-
quickung (§ 110);

4. behaglicher körperlicher und geistiger Ruhe (§ 114— 116).')

§ 104. Für die Eeinhaltung der Kranken sind häufige
Reinigungsbäder unentbehrlich. Jedem bettlägerigen Kranken,
ganz gleichgiltig, woran er leidet, verabfolge man bei Übernahme
der Mege oder beim Eintritt in das Krankenhaus ein warmes
Vollbad mit Seife. 2) Dieses Reinigungsbad ist während der Dauer
der Krankheit allwöchentlich einmal, nach Bedürfnis öfter, zu
wiederholen. Es giebt nur sehr wenige Kranke, denen ein Voll-
bad schädlich ist. Hierher gehören sehr schwache Kranke, solche
mit ernsten Verletzungen und mit gewissen Hautkrankheiten. In
zweifelhaften Fällen ist über die Zulässigkeit eines Bades der Arzt
zu befragen. Erklärt dieser das Baden für nicht wünschenswert,
so ersetzt man dasselbe durch eine Körperwaschunq. Hierzu legt
man den entkleideten Kranken auf einen Tisch oder auf das mit
einer Gummiunterlage bedeckte Bett, bedeckt ihn mit einer wolle-
nen Decke und wäscht mit Tüchern und warmem Seifenwasser
(nötigenfalls mit Bürsten, Eig. 216) Schritt vor Schritt den ganzen
Körper, trocknet den gewaschenen Teil jedesmal sorgfältig ab und
hüllt ihn wieder ein. Ist auch eine solche Waschung des ganzen
Körpers nicht zulässig, so mache man den bettlägerigen und hin-
fälligen Kranken wenigstens allwöchentlich eine Fv/swaschunq,
am besten mit Zusatz von 1—2 Efslöffel Soda (kohlensaures
JSatron) zum Waschwasser. Kranke, welche viel nafs Hegen oder
an Ausflüssen leiden, müssen täglich entweder Sitzbäder^ nehmen
oder mit warmem Seifenwasser an den betreffenden Teüen un-
verdrossen gewaschen werden. Etwaige Wunden dürfen niemalsmitgewaschen werden, sondern nur deren Umgebung. (Siehe überdas Reinigen verwundeter Körperteile § 38). Besondere Auf-

besprJiheJ.'
^auptbedürfnis: „frische Luft" wurde schon auf Seite 229

2) Über die Darreichung der verschiedenen Bäder siehe § 84.
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merksamkeit ist beim Reinigen der Kranken auf die Finger- und
Zehennägel, auf die Kopfhaut, das Kopfhaar und auf etwaiges
Vorhandensein von Ungeziefer zu richten. Schwarze Nagelränder,
allzulange oder krankhaft dicke Nägel sind mit Messer oder Schere
(nötigenlalls Knochenschere, Fig. 336) vorsichtig zu beseitigen. Eine
schmutzige, schuppige Kopfhaut mufs man mit Seifenwasser, Seifen-
spiritus, Benzin, Kölnerwasser, am besten mit verdünntem Salmiak-
geist (1 Theelöffel auf V2 Waschbecken voll Wasser) abreiben oder
abbürsten. Das Kopfhaar ist sorgfältig zu kämmen, bei Frauen zu
flechten und aufzustecken. — Über Kopfläuse (die man nicht nur
bei verwahrlosten Strolchen, sondern bisweilen sogar in vornehmen
Häusern bei hilflosen Kranken findet) verliere man kein Wort,
sondern man suche sie ungesäumt und unverdrossen zu beseitigen.

Man wasche zuerst die Haare und die Kopfhaut sorgfältig mit
Sabadillen-Essig oder mit Petroleum (feuergefährlich!) und hülle

danach den Kopf 12 Stunden lang in ein Kopftuch (Fig. 138*=).

Nachdem so die Tiere getötet sind, kämme man mit einem Staub-

kamm die Haare gründlich durch. Auf diese Weise kommt man
zum Ziele, ohne die Haare abschneiden zu müssen, was allerdings

die Arbeit sehr abkürzt. — Filsläuse, welche in den Augenbrauen,

Achselhöhlen u. s. w. vorkommen, kann man durch 1—2 malige

Einreibung mit Perubalsam oder mit grauer Salbe und durch ein

nachfolgendes Bad beseitigen. — Um jemanden von Kleiderläusen

zu befreien, gebe man ihm neue Kleider und setze die alten in

einem Heizkessel stundenlang einer starken Hitze aus. Oder man
lege (nach Dr. Poet) die mit Benzin besprengten Kleider einen

Tag lang in eine mit Papier sorgfältig ausgeklebte Kiste. — Flöhe

und Wanzen erzeugen durch ihre Stiche auf der Haut Quaddeln,

welche für einige Tage kleine rote Flecke hinterlassen. Die Ver-

tilgung der Flöhe geschieht durch Insektenpulver. Wanzen be-

seitigt man aus den Bettstellen durch Auspinseln aller Ritzen

und Fugen mit Coloquinthen-Abkochung, Petroleum oder 10 0/0

Naphthalin-Spiritus.
-n^, j

§ 105. Es gehört zu den Obliegenheiten der Pfleger und

Pflegerinnen, (las tägliche Waschen und Kämmen sowie die

Mundpflege der Kranken zu ermöglichen, zu überwachen und

nötigenfalls bei sehr hilflosen Kranken selbst zu besorgen.

Kranken, welche umhergehen dürfen, mufs man täglich den

Waschtisch ordnen. Zur Ausstattung eines Waschtisches gehören:

Becken und gefüllter Wasserkrug, Seife und Handtuch, Abguls-

eimer, Kamm und Haarbürste, Glas und Zahnbürste, Zahnpulver

und Mundwasser.

In den gemeinschaftlichen Krankenzimmern unbemittelter Kranken-

häuser kann efgestattet werden, dafs sämmtliche Kranke ein Waschbecken

Sn sSnap? einen Kamm gemeinschaftlich benutzen. Sem Handtuch
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hingegen mufs jeder Kranke für sich allein bekommen. Für die nicht bett-

lägerigen Kranken der Krankenanstalten sind besondere Waschräume aufser-

halb der Krankenzimmer zweckmäfsig. Schwämme und Waschlappen zur

täglichen Benutzung sind ein für allemal unstatthaft.

Bettlägerigen Kranken bringt man täglich früh zur bestimm-

ten Stunde das Waschgerät an das Bett und sorgt, dafs diesel-

ben sich waschen, das Haar ordnen, den Mund und die Nägel
reinigen. Nach jeder Mahlzeit und nach jeder Leibesentleerung

sollten Kranke wie Gesunde sich die Hände waschen. Kranke,

welche durch unsaubere Absonderungen gezwungen sind, sich

immer von Neuem die Finger zu besudeln, müssen Waschwasser
u. s. w. stets neben sich stehen haben. Die Keinigung des
Mundes sollten die Kranken täglich früh und womöglich nach
der Mahlzeit vornehmen, am besten mittelst Zahnbürste und Zahn-
pulver') oder wenigstens durch Ausspülen des Mundes (§ 81).

Sehr hilflose und namentlich bewvfstlose Kranke mufs die

Pflegerin täghch selbst sorgfältig waschen und kämmen. Frauen
ist^ das Haar zu flechten und aufzustecken. Niemals ist die

Reinigung der Mundhöhle zu vergessen. Bei flebernden und bei
bewulstlosen Kranken ist diese Mundpflege von grofser Wichtig-
keit. Wird dieselbe versäumt, so bilden sich an Lippen, Zunge,
Gaumen u. s. w. entweder schmutzige Krusten und Borken oder
weifse Flecke (sog. Schwämmcheii). Letztere sind nicht unbedenk-
lich. Durch fleifsiges Auswischen des Mundes kann man die-
selben leicht vermeiden und beseitigen. Man umwickelt den
Zeigefinger mit einem leinenen Läppchen, taucht denselben in
frisches Wasser oder in 5proz. Boraxlösung und wischt damit die
innere Fläche der Lippen und Wangen, sowie die Zunge und den
Gaumen mehrmals am Tage sorgfältig ab. Will der Kranke dabei
den Mund nicht öffnen, so drücke man den Finger derb zwischen
die hinteren Backzähne oder man benutze einen Holzkeil oder
emen Mundspiegel (Fig. 281). Über das Ausspritzen des Mundes
ist § 81 nachzulesen.

§ 106. Die Krankeiikleidung wählt man verschieden, je
nachdem die Kranken zu Bett liegen oder nicht. Bettlägerige
Kranke müssen dünn und Ivftig gekleidet sein, nicht bettlägerige
Kranke hingegen möglichst warm. Die Kleidung der bettläge-
rigen Kranken besteht lediglich aus Leibwäsche (Hemd und Hals-
tuch für Frauen aufserdem Waschjacke und Nachthaube). Nur
Jur Rheumatismuskranke und für ältere Personen sind (in der
kälteren Jahreszeit) baumwollene oder wollene Trikotunterjacken
gestattet, ebenso m emzelnen Fällen: Zipfelmützen, Handmüffchen,

•^0 ßrL?LS'*° Zahnpulver besteht aus 3 Gramm medizinischer Seife30 Gramm Schlemmkreide und 3 Tropfen Pfefiferminzöl.
'
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Kmewäl•mel^ Leibbinden oder Katzenfelle. Ein Taschentuch ge-
hört ebenfalls zur Leibwäsche der Kranken.

Erst wenn der Kranke das Bett verlassen darf, giebt man
ihm Strumpfe, warme Schuhe und passende Kleider (beim Sitzen
nötigenfalls eine wollene Decke über die Füfse).

Unter allen Umständen ist auf ijröfsle Sauberkeit sowohl
der Leibwäsche, als auch der Kleidungsstücke bei Kranken zu
achten. Sobald die Leibwäsche oder die Kleidung eines Kranken
durch Leibesentleerungen, Schweifs, Speisen, Erbrochenes, Aus-
wurf, Eiter, Blut oder dergl. irgendwie verunreinigt ist, soll man
dieselbe erneuern, unter Umständen sogar mehrmals täglich. Auf
alle Fälle ist jeder Kranke allwöchentlich zwei- oder wenigstens
einmal mit frischer Wäsche zu versehen. Auch etwaige Trikot-
Unterwäsche ist häufig zu wechseln ! Niemals darf ein Kranker
mit Kleidern zu Bett liet/en! Die Kleider sind täglich aufser-

halb des Krankenzimmers zu klopfen, zu bürsten und häufig
(Nachts!) zu lüften. Über die Behandlung der Kleider bei an-
steckenden Krankheiten siehe § 127.

In Krankenanstalten duldet man aus Reinlichkeitsgründen niemals,
dafs die Kranken ihre eigenen Kleider benutzen. Letztere werden viel-

mehr während der Dauer der Krankheit in dem Dachboden -Räume zur
Lüftung autgehängt, nachdem sie nötigenfalls vorher „gekesselt" sind(§ 104).

Den Kranken werden inzwischen Kleider aus den Beständen des Kranken-
hauses verabfolgt: Frauen ein wollener Rock, Männern Rock und Beinkleid
aus Leinwand, Barchent oder Wolle, je nach der Jahreszeit.

Einige Kenntnis und Übung erfordert das Umkleiden
Schwerkranker. Um zunächst den Kranken zu entkleiden,

schiebt mau eine Hand unter Nacken und Schultern desselben,

hebt ihn etwas vom Lager auf, streift den Eückenteil des Hemdes
nach oben bis an den Hinterkopf und legt alsdann den Kranken

wieder nieder. Nun hebt man den einen (gesunden) Arm des

Kranken auf, beugt ihn im Ellbogen, befreit ihn aus dem Ärmel

und legt auch ihn wieder nieder. Zuletzt schiebt man das ring-

förmig zusammengeraffte Hemd leise über den Kopf des Kranken

nach vorn und nach der anderen Seite, um es endlich behutsam

von dem zweiten (kranken) Arm herunterzus<eAe«. Beinkleider

schiebt man zunächst herunter bis zur Mitte der Schenkel und

entfernt sie dann durch Zug an ihren unteren Enden. Das Wieder-

ankleiden geschieht mit ti^ockener und sorgfältig gewärmter Wäsche

ganz ähnlich, wie das Auskleiden, nur in umgekehrter Reihenfolge

und Richtung. — Das Umkleiden Schwerkranker kann von einem

Helfer allein besorgt werden. Es wird sehr erleichtert, wenn

Hemden, Jacken u. s. w. möglichst weite Ärmel und Brustem-

schriitte haben. Bei sehr hilflosen und schwer zu hebenden Kran-

ken sind lange Hemden zweckmäl'sig, welche hinten wie Kinder-

hemden gespalten sind und im Nacken durch ein Band geschlossen



Ordnen und Auslüften des Krankenbettes. 241

werden. Man hat dann nur nötig, die Ärmel anzuziehen und

das Hemd dem Kranken an beiden Seiten unterzustopfen. Leer-

bleibende Ärmel verursachen, wenn der Kranke darauf liegt und

sich bewegen will, leicht unangenehme Zerrung. Man befestige

dieselben deswegen durch eine Nadel vorn an der Brust. Soll man
einem Kranken die Kleider über einen dicken Verband anziehen,

so verfährt man, wie Fig. 13''—13^ angiebt.

§ 107. Zur Eeinhaltung des Kranken gehört auch das täg-

liche Ordnen und Auslüften des Krankenbettes. Dafs man
im Bette eines Kranken keinerlei Wust von Kleidern, Tüchern,
Speiseresten

,
unnötigen Kissen u. s. w. dulden dürfe , ist selbst-

verständlich. Schlimmer aber, als solche Unordnung des Kran-
kenbettes, ist für die Kranken — die verdorbene Luft der Lager-
stätte. Freier Luftzutritt ist für jedes Bett, besonders aber für
ein Krankeiibett ein Haupterfordernis (Paragraph 98) ! Deswegen
soll man, wenn irgend möglich, tagtäglich den Kranken (nachdem
er gewaschen und gekämmt ist und sein erstes Frühstück einge-
nommen hat) für einige Zeit aus seinem Bett entfernen, um letz-

teres auseinandernehmen und gründlich lüften zu können. Leicht-
kranke verlassen während dieser Zeit das Bett und begeben sich
in ein Nebenzimmer. Schwerkranke legt man am besten in ein
anderes Bett und gewinnt so Zeit zur Auslüftung des zuvor be-
nutzten Lagers. Über die Stellung des „Wechselbettes" beim
Umbetten ist Seite 30 nachzulesen. Wenn ein zweites Bett nicht
vorhanden ist, so verschiebe man das Ordnen und Lüften des
Krankenlagers (auch die Erneuerung der Bettwäsche) auf die Zeit,
zu welcher der Schwerkranke zum Baden oder zum Verbandwechsel
aus dem Bette herausgehoben werden mufs. Alsdann entferne
man rasch Deckbett und Betttuch, drehe alle Kopfpolster und
Matratzen um, schüttele und klopfe mit den Händen etwaige Feder-
betten gründlich durch und bringe zuletzt wieder alles an seinen
Platz — nur nicht das Deckbett, welches zurückgeschlagen bleibt,
so lange der Kranke aufserhalb des Bettes verweilt. Kann der
Kranke aus seinem Bette nicht herausgehoben werden und soll
er doch ein neues Betttuch oder eine neue Unterlage erhalten,
so lasse man ihn einen Aufheber benutzen oder man verfahre wie
Flg. 74—75 es darstellt.

§ 108 Aufser für zweckmäfsige Stellung und Einrichtung,
aufser für Sauberkeit, Ordnung und Lüftung sorge man für mö|-
lichste Behaglichkeit des Krankenlagers. Über die Lagerung
der Kranken im Allgemeinen und über die Verhütung des „Durch-

«;!f T'f^^^-f- ^^"T^^
das Wichtigste gesagt Dort findet

sich auch das Notige über die besondere Lagerung kurzatmiger,
ruckenleidender, ohnmächtiger und unreinlicher Kranker, ferner
Uber die Lagerung kranker Glieder. - Für gewöhnlich genügt

RuppRECUT, Krankenpflege. jß •
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es, dafür zu sorgen, dafs das Krankenlager trocken, warm, weich
und glatt sei! Sobald die Bettwäsche oder gar die Matratzen
irgendwie durchnäfst sind, müssen sie durch neue ersetzt werden.
Diese kostspielige Mühe kann man sich ersparen, wenn man in
das Krankenbett eine Gummiunterlage legt (ebenso breit und 2/3

so lang, als die Bettfläche). Soll dem Kranken das Bett frisch
überzogen werden, so nehme man durchaus trockene und im Winter
überdies gewärmte Wäsche, denn die meisten Kranken empfinden
die Berührung mit feuchter und kalter Wäsche nicht nur als eine
Unannehmlichkeit für sich, sondern auch als eine Rücksichtslosig-
keit seitens der Pflegerin. Man wärme also sämtliche Wäsche-
stücke, bevor man sie in Gebrauch giebt, am Ofen oder in Be-
rührung mit einer Wärmßasche (Fig. 380—381). — Bisweilen hat
man für Abkühlung der bettlägerigen Kranken zu sorgen, wenn
dieselben (im Sommer, im Fieber, in einem Federbett oder auf
einer Gummiunterlage) über lästige Hitze am Rücken und am
Hinterkopfe klagen. In solchen Fällen richte man von Zeit zu
Zeit die Kranken auf oder drehe sie auf die Seite, damit der
heifse Rücken durch huftzutriit sich abkühle, oder man wende
öfter das Kopfpolster um, bedecke die Gummiunterlage mit frischer

Leinwand und reibe die schwitzende Rückenhaut mit einem trocke-

nen kühlen Tuche. — Die Weichheit des Krankenlagers darf nicht

so grofs sein, dafs der Kranke in sein Lager hineinsinkt. Rofs-

haarmatratzen entsprechen dem Bedürfnis am besten (§ 99). Kleine,

weiche, mit Federn oder mit Watte gestopfte Rollen und Polster

sind für Kopf, Nacken, Kreuz, Arm, Knie, Fufs, je nachdem,
zweckmäfsig. — Es sieht immer unordentlich aus und begünstigt

das „Durchliegen" sehr, wenn das Betttuch nicht straff und glatt

ist, sondern faltig und zusammengeschoben. Sobald man diesen

Mifsstand bemerkt, soll man sofort das Bettluch ringsum straff

ziehen und unter die Matratze stopfen, nötigenfalls an letzterer

mit Sicherheitsnadeln feststecken, wenn es durch die Unruhe des

Kranken oder durch den Mangel seitlicher Bettgalerien sich leicht

verschiebt. Manchmal mufs dabei an jeder Seite des Bettes eine

Helferin das Betttuch anfassen und straff ziehen. — Auch Kj^iimel

im Bett sind niemals zu dulden!

§ 109. Das sogenannte Bett - Siechtum entsteht bisweilen

bei solchen Menschen, welche Monate oder Jahre lang zu Bett

liegen, namentlich wenn es dabei an der nötigen Sauberkeit und

Lüftung des Zimmers und des Bettes fehlt. Der Mangel an Be-

wegung in frischer Luft vermindert das Nahrungsbedürfnis, macht

die Menschen blutarm, muskelschwach, geistig stumpf u. s. w. Man
beobachtet zuweilen ein solches Bettsiechtum an verzärtelten Kin-

dern, hysterischen Damen und an schlechtgepflegten Kranken.

Greise verfallen besonders leicht auch bei guter Pflege diesem
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unheilvollen Einflüsse des Bettes, wenn sie durch Krankheit für

längere Zeit auf das Lager geworfen werden. Man soll deswegen

niemals dulden, dafs ein Kranker unnötig zu Bett liegt. Nament-

lich alte Leute bringe man, selbst wenn sie ein Bein gebrochen

haben, sobald als möglich auf einem Fahrstuhl ins Freie. Sämt-

liche Kranken aber, welche in Folge langwierigei^ Leiden an das

Bett gefesselt sind, erfrische man durch häufiges Zimmerlüften und

durch tägliche kalte Waschungen an Rücken, Brust und Armen.

§ HO. Die Beköstigung und Erquickung der Kranken.

Unter den „Heilmitteln" wurde in § 73 u. 74 bereits besprochen: 1. die

Auswahl der Koslformen für gewisse Kranke, 2. die besondere Art der Dar-

reichung der Speisen und Getränke an gewisse Kranke, 3. die Herstellung

gewisser oft benutzter Stärkungs- und Erqidckungsmiltel für Schwerkranke.

Unter den Haupterfordernissen für die persönliche Pflege der

Kranken soll an dieser Stelle ferner besprochen werden:

\. die Beköstigung der Kranken unter gewöhnlichen Ver-

hältnissen,

2. die Zubereitungsweise der wichtigsten Nahrungsmittel,

3. die Herbeischaffung und
4. die Überwachung der Nahrung für Kranke.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen (d. h. wenn der Arzt eine

besondere Krankenkost anzuraten nicht für nötig hält) wird die

Beköstigung der Kranken ungefähr folgendermaCsen eingerichtet.

Man giebt täglich 4— 5 Mahlzeiten, etwa nach folgendem Speise-

zettel :

1. zum ersten Frühstück um 7 oder um 8 Uhr Morgens:
Kaffee, Thee, Cacao oder Milch mit Zucker, Weifsbrot und Butter.

2. zum zweiten Frühstück um 10 Uhr Morgens: Butterbrot
mit gesottenem Ei, kaltem Fleisch oder frischem Obst, dazu Fleisch-
brühe, Milch oder 1 Glas Wein.

3. zum Mittagessen um 12 oder um 1 Uhr: entweder
Braten mit geschmortem Obst und Kartoffeln, danach eine

Mehlspeise; oder

Fisch mit Butter und Kartoffeln; oder
gesottenes Fleisch oder Wurst mit trocknem oder mit

grünem Gemüse.
Dazu ein Glas einfaches Bier oder Wein.

4. zum Nachtisch um 4 Uhr: Kaffee, Thee oder Milch mit
Butterbrot, Kuchen, Obst.

5. zum Abendessen um 7 oder 8 Uhr Abends: entweder
Butterbrot mit Käse oder mit kaltem Fleisch; oder
Kartoffeln mit Butter und Häring; oder
eine Suppe. Dazu Brot und ein Glas einfaches Bier.

Selbstverständlich können je nach Landesgebrauch, Jahres-

ic*
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zeit und Wohlstand des Kranken sowohl die Mahlzeiten als auch
die Wahl der Speisen mehr oder weniger anders ausfallen

eine gute Zubereitung der Speisen und betränke
3^ äi-

yanken recht viel ankommt, so mögen einige Winke für
die Küche hier angegeben werden'):

Wasser zum Trinken mufs kühl und krystallklar sein, es darf keinerleiBeigeschmack haben und soll beim Stehen an der Luft :.perlen^ Durch
t!L?^^ l

schlechten Trinkwassers kann chronischer Magenkatarrh undÄ ll^ -'^'wll'^^^^^
"^^^^^ Umständen das Trinkwasserdurch Jbiltrierballe aus Kohle reinigen oder vor dem Genufs abkochen! Das

beste innkwasser ist das Quellwasser, besonders wenn die Quelle aus Sand
oder Crramt hervorrieselt. Bei Magenschmerz, Verschleimung und Brech-
neigung genieist man am besten Sodawasser.

.
^Wasser zum Kochen mufs „weich" sein, d..h. es darf beim Kochen

nicht Kinge aus Kalk am Gefäfs absetzen. Das beste Wasser zum Kochen
(und Waschen) ist das Regenrvasser. Nur darf es nicht aus der Dachrinne
stammen, sondern mufs unter freiem Himmel aufgefangen sein Flufs-
wasser kann allenfalls zum Waschen, jedoch nicht zum Trinken oder Kochen
benutzt werden.

Kaffee bessert sich durch Jahre langes Liegen. Man schaffe deshalb
die ungebrannten Bohnen in möglichst grofsen Mengen an. Nicht zulan-^e
vor dem Gebrauch brenne man eine kleine Menge langsam hellbraun und
mische gegen Schlufs des Brennens zu '/a Kilo Bohnen 15 Gramm Zucker.
Man zermahle die Bohnen erst kurz vor dem Kochen und benutze zum Kochen
entweder nur abgekochtes oder destilliertes Wasser oder man setze dem
Wasser eine Messerspitze voll Natron zu. Um zur Belebung Geschwächter
einen kräftigen Kaffee zu brauen, nehme man auf 2 Tassen 15 Gramm
Bohnen, setze des Pulvers in einer tiefen emaillierten Eisenpfanne mit
kaltem Wasser an, lasse 10 Minuteu kochen, schütte das letzte Viertel des
Pulvers nach, nehme die Pfanne sogleich vom Feuer und lasse 5 Minuten
ruhig stehen, bis der Kaffee sich gesetzt hat. Einen solchen Kaffee täglich
zu geniefsen, würde ebenso schädlich sein, als Schnapstrinken. — Für ge-
wöhnlich bereitet man den Kaffee in einer irdenen Kaffeemaschine, indem
man die nötige Menge Pulver einfach mit kochendem Wasser übergiefst
und durchlaufen läfst. — Zusatz von Milch, die den Kaffee schwer verdau-
lich macht, ist bei Magenkranken zu vermeiden. (Dagegen ist schwarzer
Kaffee mit Rum gut gegen Magenkrampf und grofse Schwäche, schwarzer
Kaffee mit Zitronensaft bisweilen hilfreich gegen Kopfweh.)

Chinesischer Thee. Man wähle schwarzen Pekoe-Blütenthee oder
Souchong und benutze nur abgekochtes oder destilliertes Wasser, dem man
eine Messerspitze gereinigtes Natron zusetzen kann. Man rechnet für jede
Tasse '/^ Theelöffel des trocknen Thees und übergiefst zunächst die Blätter

in einer irdenen Theekanne zur Reinigung mit wenig heifsem Wasser,
welches man sofort wieder ausgiefst. — Alsdann thut man einen Löffel voll

kochenden Wassers in die Kanne und wartet ein Weilchen. Nun erst giefst

man die ganze Menge des kochenden Wassers nach und läfst bei wohl-
verschlofsener Kanne genau 5 Minuten ziehen. Nach Ablauf dieser Frist:

umgiefsen und die Blätter entfernen! — Zusatz von Zucker, Milch, Rahm,
Rum, Rotwein oder Zitronensaft ist Geschmackssache.

Cacao und Chokolade. Cacaopulver (1 gehäuften Efslöffel auf '/^ Liter

kaltes Wasser) kocht man 10 Minuten lang und süfst mit Zucker nach Be-

lieben. — Chokolade soll man nicht zerstofsen, sondern zerbrechen, in

1) Teils nachWiEL, diätetisches Kochbuch für Gesunde und Kranke.

Freiburg i. Br. 1886, teils nach Davidis' Kochbuch.



Zubereitung der wichtigsten Nahrungsmittel. 245

Milch oder in kaltem Wasser (25 Gramm auf die Tasse) langsam erwärmen
und unter fleifsigem Umrühren eine halbe Stunde lang kochen. — Eine bei

Darmleiden sehr zu empfehlende Speise ist Cacao mit Tapioca zusammen-
gekocht.

Die Milcli der Kuh oder der Ziege ist am besten bei trockener Heu-
fütterung. Man muss die Milch sehr sauber in irdenen Gefäfsen und in
kühlem Keller aufbewahren. Für die Milchsuppen und Milchmehlspeisen,
zum Kaffee und zum Thee sucht man die Milch möglichst frisch zu be-
kommen. Soll frische Milch ohne Zusatz getrunken werden, so muss man
sie vorher abkochen, weil durch den Genufs nicht abgekochter Milch Tu-
berkulose entstehen kann. Ueber die Behandlung der Kindermilch ist

§ 125 nachzulesen. — Läfst man Milch 3—4 Tage stehen, so gerinnt sie,

bedeckt sich mit Kahm und wird sauer. Diese Sauermilch (mit Zucker und
geriebenem Brot gereicht) bildet im Sommer eine erquickende Speise. —
Die bei der Butterbereitung übrig bleibende Flüssigkeit, Buttermilch ge-
nannt, hat wenig Nährwerth, dient aber als Heilmittel bei Hartleibigkeit. —
Butter sei immer frisch, kühl und sauber aufbewahrt und niemals ranzig!

Die Eier (neben der Milch das beste Nahrungsmittel für Kranke)
müssen frisch, d. h. geruchlos und, im Dunkeln gegen das Licht gehalten,
durchscheinend sein. Man kann Eier lange Zeit frisch erhalten, wenn man
sie in Kalk oder in Salzwasser einlegt. Besser ist es, die Eier zu waschen
und in trockenem Sande so aufzubewahren, dafs man sie alle 8 Tage um-
wendet. Rohe Eier thun gute Dienste bei Verbrennungen (Seite 221), bei
Vergiftungen (Seite 222) und bei Heiserkeit. Sie geniefsen sich am besten,
wenn man sie mit etwas Salz oder Zucker zu Schaum schlägt. Weiche
Eier siedet man mit Wasser in 3, wachsweiche in 4, harte Eier in 5 Minuten.
Letztere verdauen sich am besten feingewiegt mit etwas Essig. In Butter
gebratene Eier (Spiegeleier) sind schwerverdaulich. Die beste Eierspeise
ist das Rührei, bestehend aus mit wenig Milch und Salz gequirlten Eiern
die man m einem mit Butter gestrichenen Topfe über raschem Feuer rührt'
bis ein lockerer Brei entsteht.

Die Früchte spielen in der Krankenküche mit Kecht eine grofse RoUe
namentlich als Mittel gegen Fieber, Stuhlträgheit, Würmer u. s. w. u. s. w

(^urken legt man in Salzwasser oder in Essig ein, um sie nach einiger
zeit als balz- oder Essiggurken zu verspeisen. Aus rohen Gurken (Ge-
schalt, zerschnitten und gesalzen) bereitet man mit Essig und Öl einen
trefilichen, kühlen Salat.

Z2>one«_ bewahrt man an einem trockenen Orte in Salz oder Sand
so auf, dafs sie einander nicht berühren. - Zitronenscheiben dienen als

^ÄSf f/''^'
^^^^l^tt^' A"«tern u. s. w.; ferner mit Zucker bestreut

als Labsal für Kranke mit trocknem Mund. - Der ausgeprefste Zitronen-

?S te ?773 aufbewahren kann, dient zur BereifunVvon L^naJe(beite 177 unter 13), m gröfseren Mengen (von 4-5 Zitronen tädich) kiir-

Äif'"'«'''"
^^^tel gegen Wassersucht und gegen Sko but - Kn

SutslflTere-ng^
Fiebergetränk ist Sodawassfr^mit einigen TroplS

orlp. Ä^-^'k"'"
g.e"iefst man roh mit und ohne Zucker zur Erquickuns

Wasser Swsmil^ ^^'^ '"^^'''^^ ^'1^«« als Xlngen?
vn,^ geschwächten Magen.

geni ?s?Lfdipt\V^'^^^' F'^^^'i'
Pfirsichen^ilaumen und Kir-

oiS ¥S^f^t\^^^ '
selbstverständlich ohne Schalen

„„l- w L'ie geringeren Sorten kocht man geschält mit Zuckpr nnrl

man als tompot. Beim Einmachen der Früchte soll man zunächst ^j, Kilo
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Zucker mit '/^ Tassenkopf voll Wasser bis zum Sieden erhitzen, dann 1 Kilo
nicht zu reite, sauber gewaschene Früchte in der kochenden Zuckerlösung
ganz kurz autwallen lassen, dann die Früchte herausschöpfen, den Zucker-
saft noch etwas einkochen und zuletzt beides in ülasbüchsen thun, die mit
Salicylsäure-Rum (1:5) gründlich ausgespült sind. Die Büchsen bedeckt
und verschliefst man mit Pergamentpapier, welches vorher ebenfalls in
Salicylsäure-Eum getaucht ist. Gröfste Sauberkeit ist unerläfslich! Die
Büchsen sind trocken und luftig aufzubewahren!

Das Beerenobst [Trauben, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren,
Preifsel- und Heidelbeeren, Erdbeei-en, Brombeeren und Maulbeeren) findet
in der Krankenküche eine besonders reichliche Verwendung. Frische Trau-
ben (ohne Schalen und Kerne) lässt man bei der sogen. Traubenkur zu
1 — 5 Pfund täglich verspeisen! Frische Stachelbeeren oder Erdbeeren sind
ein beliebtes Mittel gegen die Wurmkrankheit der lünder. Frische Johannis-
beeren, Him-, Heidel-, Erd- oder Brombeeren mit Wein oder Milch und
etwas Zucker bilden für Gesunde und Kranke einen stets willkommenen
Genufs, der jedoch Typhuskranken und Kranken mit Darm- oder Magen-
geschwür streng verboten ist! Stachelbeeren, Preifsel- und Heidelbeeren
werden gern süfsgekocht als Compot genofsen. — Den Saft der Sauer-
kirschen, Johannisbeeren, Preifselbeeren . und namentlich der Himbeeren
kocht man mit Zucker vielfach zu Syrup ein. Oder man läfst 1 Teil Him-
beeren mit 2 Teilen Essig mehrere Tage stehen und preist dann durch ein

Tuch. Den so gewonnenen Fruchlessig giefst man in kleinen Mengen zum
kühlen Trinkwasser der Fieberkranken.

Das Bi'ot entsteht aus dem Mehl unter dem Einflufse von Wasser,
Sauerteig und Wärme. Das Brotbacken verstehen heutzutage nur noch die

Bäcker und die Bauersfrauen. Speckiges, saures und verschimmeltes Brot

ist ungeniefsbar. Zu Fleisch und Eierspeisen soll man stets reichlich Brot

essen. Dagegen soll man zum Brot wenig trinken und das Brot immer
gründlich kauen. Fiebernden und Magenkranken gebe man trockenes Weifs-

brot oder Zwieback (biscuit), anderen Kranken hingegen nach Belieben

Weifs- oder Schwarzbrot mit Butter, mit Fett und Salz oder mit Honig

besti'ichen.

Yon Mehlspeisen und Milchmehlspeiseu sind die wichtigsten: Nu-
deln. Ei und Weizenmehl mit etwas Salz zu einem festen Teig gemengt,

platt gerollt, fein geschnitten und auf 10 oder 15 Minuten in kochende

Fleischbrühe geworfen.

MehlklöCse. Ei, Mehl, Milch, in Butter geröstete Semmelwürfel und

etwas Salz zusammengerübrt ; V2 Stunde lang in Wasser weich gekocht.

Milchbrei. 2—3 Efslöffel Gries oder ebensoviel rasch abgebrühter Äe?^

werden langsam in 72 Liter kochende Milch gequirlt, bis ein Brei entsteht.

Au/lauf (für 2-3 Personen): Liter Milch, 4 Eier, 5 gehäufte Efs-

löffel voll Weizenmehl zusammengequirlt und in einer mit Butter gestri-

chenen Blechform I— I^'a Stunden lang auf dem Feuer gebacken.
_

Pudding. Man kocht einen steifen Milchbrei aus Gries oder Reis,

läfst diesen erkalten, rührt ihn dann mit einigen Eiern und etwas Zucker

zusammen und bäckt dies l'/" Stunde lang in einer mit Butter gestri-

chenen Form. ^ , „ .^.^^

Eierkuchen (Omelette) für 2— 3 Personen: »/a Liter Milch, 3 Eier,

5 Löffel Weizenmehl zusammengequirlt , in einer mit Butter gestrichenen

flachen Pfanne unter Umwenden schnell braungebacken und mit if^ucker

bestreut. — Zu den drei letztgenannten Milchmehlspeisen giebt man süls-

eekochte Früchte oder Fruchtsyrup.
, , , i.

Das Fleisch, welches roh genossen den Menschen krank machen

kann (Trichinen, Bandwurm u. s. w.), verwendet man als gesottenes Meisch,

als Fleischbrühe, als Braten, als Bratenbrühe und als Bratengallert.
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Als gesottenes Fleisch kommt auf den Tisch: Kalb, Hammel, Schwein;

häufiger taube oder Huhn; am häufigsten Rindfleisch. Das Fleisch mufs

möglichst frisch und ohne jeden Geruch sein. Man wische es nicht nafs,

sondern trocken ab und schabe etwaige Unreinlichkeiten mit dem Messer

herunter. Will man gutes Fleisch kochen, so Ihue man das Fleisch in

kochendes Wassel'! Will man gute Brühe kochen, so setze man das

Fleisch mit kaltem Wasser an! Will man beides zugleich haben, so ver-

fahre man folgendermafsen : Man teile das Fleischstück in zwei Teile,

einen für die Brühe (bestehend aus den Knochen und dem Sehnigen) und

einen für das gute Fleisch. Den ersten Teil zerhacke man, lege ihn in

kaltes Wasser (auf 1 Pfund 1 Liter), thue dazu 6 Tropfen Salzsäure,

sowie etwas Salz und lasse dies 2 Stunden lang ruhig stehen. Dann er-

wärme man langsam, und erst wenn das Wasser wallt, lege man das zweite

Fleischstück (mit einem Bindfaden überbunden) hinein. Während nun dies

Fleisch 2 Stunden lang fortsiedet, bis es weich ist, schöpfe man Eiweifs-

flocken und Fett von der Brühe ab, und sobald letztere klar kocht, lege

man (in ein sauberes Büschel gebunden) die Suppenkräuter ein : Petersilie,

Sellerie, gelbe Rübe, Pastinak.

Die Fleischbrühe kann man noch kräftiger machen, wenn man Leber
und Milz vom Rind, Kalbsknochen und Ochsenzehen mit einlegt. Eine
gute Brühe erhält man aufser von Rindfleisch auch von Kalbfleisch, ferner
von Tauben, alten Hühnern und Raben, während Hammel- oder Schweins-
brühe weniger gut schmeckt. Für Fieberkranke und Appetitlose mufs die

Fleischbrühe möglichst fettlos sein, wie man sie z. „B. mit Cibils Fleisch-
extrakt sehr bequem ohne Fleisch herstellen kann, über die Bereitung von
Kraftbrühe (beef-tea) vergleiche Seite 177.

Zum Braten soll man Tauben und Hühner „frisch", hingegen Enten,
Gänse, Puter, Wild, Rind, Kalb, Schwein und Hammel erst „mehrere Tage
nach dem Schlachten" verwenden! Man bewahre unabgehäutetes Haar-
oder Federwild an der Luft, blutiges Fleisch aber im Fliegen- oder Eis-
schrank 'i im Sommer 1— 2 Tage, im Winter 4—8 Tage am besten trocken
auf. Grofse knochenlose Stücke sind vor dem Gebrauch zu klopfen. Es
kommt darauf an, das Fleisch ringsherum rasch anzubräunen und dasselbe
während des Bratens nicht anzustechen, damit der Saft darinbleibe. Darum
lege man das Fleisch erst ein, wenn der Ofen gut geheizt ist und die reich-
lich bemessene Butter in der Pfanne kocht. In den ersten 10 Minuten drehe
man den Braten öfters (mit einem Löflei 1) um, mäfsige alsdann das Feuer
und brate langsam weiter, fleifsig mit der heifsen Butter oder mit geschmol-
zenem Speck begiefsend. Das Braten dauert je nach der Grölse des Fleisch-
stückes und je nach dessen Härte 5 Minuten bis Vji Stunden. In der
letzten halben Stunde kann man den Braten mit Rahm begiefsen. Der aus-
geschwitzte Bratensaft bildet mit dem eingeschmolzenen Fett die Braten-
brülie, welche vom Kalbsbraten nach dem Erkalten als steife Gallert in der
Krankenküche sehr beliebt ist. - Am besten gerät der Braten über lodern-
dem Buchenholzfeuer am Spiefs oder auf dem Rost. Doch gewinnt man
hierbei keine Bratenbrühe. Dieselbe mufs alsdann besonders bereitet wer-
den, indem man sehnenreiches Kalbfleisch in einer Pfanne mit Butter voll-
ständig ausbratet und während des Bratens fleifsig ansticht oder anschneidet,
sqdais der batt austreten mufs. - Durch wiederholtes Braten (Aufwärmen)
wird das Fleisch ziemlich wertlos. Übriggebliebenes verwendet man des-
halb besser als kalten Braten, der Fieberkranken und Genesenden besser
schmeckt und besser^ bekommt, als warmer. Eine treffliche Beigabe zum
kalten Braten und em unschätzbares Labsal für Fieberkranke ist

dte Fleischgallert (Jus) nach folgender Vorschrift : in einem Kasseroi

1) Oder in einen Gazebeutel gehüllt und mit Salicylsäure bestreut.
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schmilz 50 Gramm Butter; lege darein 250 Gramm mageren Schinken in

r?/'^T',i-n'^' f^?'?/.?^"'^- ™^ ebensoviel sehniges ÄlbfleiS etwaigeGeflugelabfalle, 1-2 Möhren, gelbe Rübe, •> Selleriekopf, Imk Ge-wurznelken gespickte Zwiebel, einige Estragonkätter
,

'/^ Theelöffel vollweifse Pfeöerkorner, etwas Macis und wenig Salz. Dies schmore '/•. Stundelang unter fleifsigem Hin- und Herschieben. Sobald es sich am Bodenhellbraun ansetzt, giefse Wasser zu, bis es das Fleisch bedeckt und koche
bei gelindem Feuer 5 Stunden lang weiter. Zuletzt schäume ab. pressedurch Leinwand

, setze 1 Efslöffel voll Fleischextrakt und etwas Madeira
zu und bewahre in der Kälte auf.

•
150 Gramm gehacktes Rindfleisch oder ein fingerdickes

weichgeklopftes Rindslendenstück (mehrere Tage alt!) wird mit Pfeffer'
Salz und feingeschnittener Zwiebel bestreut und mit reichlich Butter bei
raschem Feuer unter öfterem Wenden und Begiefsen 5 Minuten lang in
iiacher Pfanne gebraten.

Karhonaden oder Koteletten sind fingerdicke Rippenstücke vom Ham-
mel, Kalb oder Schwein. Man hackt sie mürbe, wendet sie in Ei und ge-
riebener Semmel, bestreut sie mit Salz und brät sie mit Butter in 10 Minuten
auf beiden Seiten gelbbraun.

Kalbsmilch (Bröschen) wird mit kaltem Wasser aufs Feuer gesetzt.
Nach dem Erwärmen wird das Wasser abgegossen und wiederholt erneuert,
bis das Fleisch beim Weiterkocheu weifs erscheint. Dann wird es in Wasser
abgekühlt, von seiner Haut befreit, in Ei und geriebener Semmel umge-
wendet, gesalzen und mit Zitronensaft beträufelt, endlich in reichlich
kochender Butter 5 Minuten lang ringsum braun gebraten.

Bratwurst wäscht man kalt ab und erhitzt sie in flacher Pfanne unter
Umwenden 5 Minuten lang in brauner Butter.

Fische müssen entweder lebend oder ganz frisch in die Küche kom-
men! Man tötet sie durch einen Schlag auf den Kopf. Man kann tote
Fische auf Eis aufbewahren; jedoch schon nach wenigen Stunden, wenn
die Kiemen nicht ganz rot und die Augen nicht mehr blank sind, gelten
sie als ungeniefsbar. Der getötete Fisch wird abgeschuppt und unter sehr
vorsichtiger Entfernung der Galle ausgeweidet. Alsdann wird mit Salz und
wenig Wasser der Schleim gründlich abgerieben und abgespült. Endlich
legt man den ganzen oder zerschnittenen Fisch in sehr scharfes kochendes
Salzwasser (dazu ein wenig Lorbeerblatt, Pfeffer- und Gewürzkorn) und
läfst etwa 10 Minuten kochen, bis die Flossen sich leicht herausziehen
lassen. Man giebt dazu geschmolzene Butter, Zitrone oder Essig, Senf und
warme Kartofieln.

Grüne Gemüse müssen vor der Zubereitung auf das Sorgfältigste

gereinigt werden, weil an ihnen oft Schnecken, Würmer und anderer Unrat
haften ! Knollen und Wurzeln soll man waschen, zerschneiden und noch-
mals waschen, aber nie längere Zeit wässern, weil dadurch die Kraft ver-

loren geht.

Mohrriihen und Spargel werden geschabt, geschält und zerschnitten.

Grüne Erbsen werden aus den Schalen genommen. Alsdann wird kalt ge-

waschen und sofort mit kochender Fleischbrühe oder mit reichlich Butter

und wenig kochendem Wasser 1 — 2 Stunden lang weich gekocht ; zuletzt

Salz zufügen. Weifskohl, Wirsingkohl, Blumenkohl, Kohlrabi, Spinat oder

grüne Bohnen werden gewaschen (nicht gewässert!) und je nachdem ge-

schnitten, gehobelt, geschält oder gewiegt. Alsdann läfst man sie kurz

in kochendem Wasser aufwallen und giefst dies Wasser fort. Nun wird

mit wenig kochender Fleischbrühe (Kohl mit reichlich Schweins- oder Gänse-

fett und wenig heifsem Wasser) eine Stunde (Kohl 2—3 Stunden) lang weich-

gekocht. Zuletzt mit ein wenig Salz, Mehl und Butter umrühren. Zu grünen

Bohnen mischt man gegen Ende geschnittene Petersilie und Pfefferkraut.
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Kartofifelspeisen.
Schalenkai toffeln. Waschen, in einem verschlossenen Topfe mit kaltem

"Wasser ansetzen und 20—30 Minuten lang kochen, bis sie platzen und sich
leicht schälen lassen.

Salzkartoffeln. Waschen, schälen, nötigenfalls zerschneiden, 2 Stunden
lang wässern, in kaltem Salzwasser an das Feuer setzen und 20— 30 Minuten
lang weichkochen. Dürfen nicht zerfallen.

Bratkartoffeln. Waschen, in der Schale kochen, schälen, in Scheiben
schneiden, bei mäfsigem Feuer in flacher Pfanne mit Butter, Speck oder
Fett 5—10 Minuten lang gelbbraun rösten und zuletzt etwas Salz zusetzen.
(Können auch roh gebraten werden, jedoch dann etwas länger und zu-
gedeckt.)

Kartoffelbrei. Frisch gekochte Salzkartoffeln fein zerstampfen, mit
kochender Milch übergiefsen, den entstehenden Brei durch ein Sieb rühren
und mit braun gerösteter Butter begiefsen.

Kartoffelklos. Grofse in der Schale gekochte Kartoffeln schälen, er-
.
kalten lassen, fein zerreiben, mit Eiern, etwas Mehl, Salz und in Butter
gerösteten Semmelwürfeln zu einem Teig mengen, daraus Klose formen und
Va Stunde lang in kochendes Wasser legen.

Trockene Gemüse.
Graupen- oder Reis-Gemüse. Die Körner mit warmem Wasser wenige

Augenblicke quirlen und nach dem Abgiefsen des Wassers 10 Minuten langm kochender Fleischbrühe sieden lassen. Darüber Parmesankäse reiben.
_

Nudel-, Gries- und Hirse - Gemüse ist oben unter Mehl- und Milch-
speisen bereits besprochen.

T 1 i?'''"
w'' °<ier Linsen-Gemüse. Verlesen und kalt abwaschen.

In kaltem Wasser, dem man eine Messerspitze kohlensaures Natron zufüo-t
ans Feuer setzen und darin 2-3 Stunden lang kochen, bis die Hülsen
platzen. Dabei öfters kochendes Wasser nachgiefsen. Nach dem Kochen
salzen, mit Essig ansäuern und durch ein Sieb reiben, sodass die Schalen
zurückbleiben Auf den fertigen Brei etwas mit Zwiebel geschmorte Butter
geben (Bei Linsen ist das erste Kochwasser, sobald es siedet, abzugiefsenund durch neues zu ersetzen.)

aptnifÄ Gebratenes Kalb- oder Geflügelfleisch , auch

&i^ hPrlI'. ^'r"*^'"
Hummerfleisch wird fein geschnitten und mi einer

fprn pfwf^'^^i; ""^^ ^""'"^ Verrühren von viel Olivenöl, einigen Eidot-tern, etwas scharfen Essig, ein wenig Senf, Salz und Pfeffer hirstellt

a...Ju''^-^'J'^'-
- '"'ßg« Kartoffeln werden in der Schale gekochtgeschalt, m Scheiben geschnitten, mit wenig brausend kochendem Wasser

Äln ^Wh?"'",
""-^ StundeS öSem Um-schutteln stehen gelassen. Dann wird mit Ol oder gewärmtem Gänsefettferner mit Essig, einigen Perlzwiebeln und etwas Sak sJrgfSg u^hr '

lesen uTd wL^cti^S'^?-
u-^^''^-

f"^'r^^'^" ""^-^^^ ^iirch Ver-
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Eiersup2)e ist entweder mit Eigelb abgequirlte Fleischbrühe oder sog.
Einlaufsuppe: in ein Liter kochende Fleischbrühe giefst man langsam ein
mit 1 Löffel "Weizenmehl zusammengequirltes Ei, läfst ein Mal aufkochen
und reibt darüber etwas Muskatnufs.

Reissuppe. V2 Tassenkopf Reis wird zur Reinigung mit lauem Wasser
rasch abgequirlt und nach dem Abgiefsen des Wassers in l Liter kochender
Rinds- oder Hühnerbrühe 10 Minuten lang weich gekocht.

Griessuppe. V2 Tassenkopf voll Gries in kochende Fleischbrühe lang-
sam eingequirlt und 10 Minuten gekocht.

Nudelsuppe siehe oben unter „Mehlspeisen".
Erbsen-, Bohnen- oder Linsensuppe. Man verquirlt von dem käuf-

lichen Mehl dieser Hülsenfrüchte einen gehäuften Efslöffel voll mit etwas
kaltem Wasser und läCst dies in kochender Fleischbrühe einige Minuten
aufkochen. Auf die fertige Suppe giebt man etwas geröstete Semmel und
gewiegte Petersilie. — Benutzt man die trockenen Früchte selbst, so mufs
man sie verlesen, V-' Stunde in Wasser kochen, nach dem Abgiefsen des
Wassers in kochender Fleischbrühe 2— 3 Stunden lang kochen und zuletzt

durchrühren.
Milchsuppe. In ein Liter kochende Milch giebt man einen (mit etwas

kalter Milch verquirlten) gehäuften Löffel Weizenmehl und dazu etwas Salz.

Hafergrützsuppe und andere Schleimsuppen siehe Seite 177 unter 9.

Mehlsuppe. Zwei Efslöffel Roggenmehl mit 65 Gramm Butter oder

Fett in einer Pfanne hellbraun geröstet und in ein Liter kochendes Wasser
oder Fleischbrühe gerührt. Dazu giebt man etwas Salz, Pfeffer, fein-

gestofsenen Kümmel und in Butter geröstete Semmel- oder Brotscheiben.

Kartoffelsuppe. Geschälte und zerschnittene Kartoffeln werden ge-

waschen, mit Salz, Kümmel und Zwiebel oder Sellerie in reichlich kaltem

Wasser angesetzt und eine Stunde lang weich gekocht. Danach wird alles

durch ein Sieb gerührt und reichlich frische Buttter (oder etwas Braten-

brühe) nebst fein gewiegter Petersilie hineingerührt.

Brotsuppe. Schwarz- und Weifsbrot zu gleichen Teilen wird in Wasser

zerkocht, alsdann wird das Ganze durch ein Sieb gerührt und mit Salz,

Zucker und einigen Zitronenscheiben nochmals 5 Minuten gekocht. Da-

nach wird etwas Wein und ein Eidotter hineingequirlt.

Wassersuppe. In ein Liter kochendes Wasser giebt man ein Ei, einen

mit etwas kaltem Wasser gequirlten Löffel Mehl, Salz, reichlich Butter,

etwas feingewiegte Petersilie und in Butter geröstete Semmelflocken.

Biersuppe oder Warmbier siehe Seite 177 unter 4.

Weinsuppe. Ein Löffel Weizenmehl, 3 Eidotter, V2 Flasche Weifs-

wein und ebensoviel Wasser, etwas Zucker und einige Zitronenscheiben

(ohne Kerne) werden in einem Blechtopf über starkem Feuer bis zum Be-

ginn des Kochens gerührt und sofort gegessen. Das zurückgebliebene Eiweifs

schlägt man zu Schaum und legt es auf die Suppe.

Wenn auch Krankenpfleger und Schwestern in der Kegel für

die Kranken nicht selbst zu kochen haben, so müssen sie doch

in einzelnen Fällen eine Suppe oder eine andere Speise schnell

zu bereiten verstehen. Jedenfalls müssen sie für eine gute Be-

schaffenheit der für die Kranken bestimmten Nahrungsmittel zu

sorgen wissen.

Da die bettlägerigen Kranken sich ihre Nahrung nicht selbst

herbeiholen können, so haben Pfleger und Pflegerinnen die wichtige

Aufgabe, die Speisen und Getränke für ihre Kranken herbeizu-

schaffen, was freilich bei armen Leuten und im Kriege bisweilen
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auf Schwierigkeiten stöfst (§ 133 und Kap. IX). Die Nahrung soll

den Kranken pünktlich mid 7'egebnäfsig gebracht und außerhalb

der Mahlzeilen soll nichts genossen werden. Unregelmäfsigkeiten

im Essen sind den meisten Kranken schädlich. Eine Ausnahme
machen die appetitlosen Schwerkranken, denen man jederzeit Nah-
rung reichen soll, sobald sie solche annehmen oder verlangen.

Erquickungen (Wasser, Eisstückchen, Wein, Milch, Limonade
u. s. w. § 74) dürfen von den meisten Kranken zu jeder Stunde

des Tages und der Nacht in kleinen Mengen genossen werden.

Derartige Flüssigkeiten sollten jederzeit neben dem Bette des

Kranken stehen. Näheres über die Darreichung der Nahrungs-
mittel an Kranke wurde schon auf Seite 174— 176 gesagt.

Es ist notwendig, darüber zu wachen, dafs die Kranken keinen
sogenannten „Diätfehler" begehen, d.h. dafs sie ?ucht zuviel und
nichts Verbotenes zu sich nehmen. Hierbei mufs man jedoch einen
Unterschied machen. Kinder, Fiebernde, Magen- und Unterleibs-
kranke, besonders Typhuskranke und am Unterleib Operierte, ferner
Kranke mit Verletzungen und Operationen am Munde können sich
durch unzweckmäfsige Nahrung erheblich schaden und sind daher
bezüglich ihrer Kost streng zu überwachen. Hingegen darf man
z. B. Hautkranken, Beinbrüchigen u. s. w. gern gestatten, sich an
ihren Lieblingsspeisen nach Lust zu sättigen. — Eine aufmerk-
same Pflegerin wird ferner darauf achten, wieviel von den dar-
gebotenen Speisen der Kranke unberührt läfst und ob etwa ein
Kranker nach gewissen Speisen Erbrechen, Leibschmerz, Durch-
fall, Fiebersteigerung oder sonst eine Störung seines Befindens
davonträgt, mit anderen Worten : ob ihm die Nahrung „bekommt"
oder nicht.

In Krankenhäusern pflegt man, um Diätfehler auf alle Fälle zu ver-
meiden, den neueinlrelenden Kranken zunächst stets flüssige oder schmale
Kost zu reichen, bis der Arzt eine andere Kostform (§ 73) bestimmt. Das
Herbeischaffen und Verteilen der Speisen ist in Krankenhäusern eine um-
ständliche Arbeit, für welche zahlreiche Hände, grosse Tische, Tra<Tbretter
und bisweilen Speiseaufzüge nötig sind. Wo tagtäglich für zahlreiche Kranke
gekocht werden mufs, da kann auf jeden Wunsch des Einzelnen nicht immer
Kucksicht genommen werden. Krankenhauskost, so gut sie sonst sein mao-
wird immer etwas einförmig und den Bedürfnissen des einzelnen Kranken
schwer anzupassen sein. Man soll es daher geschehen lassen, dafs Leicht-

nfÄ ""f
Angehörigen unschädliche Gaben (wie einge-machte Fruchte, Fruchtsäfte, Pikantes, Wein und dergl.) entgegennehmen

rlMlÄ? T .unerbittlich gegen alle „Einschleppungen«.Auch dulde man niemals dafs in den Tischchen neben den Krankenbetten

n fw^tyn'"/- ir/'^'^f ^^TH'^'^'
Niederlagen von Fleisch, Butter, Kuchen

801 fJn TFI-^^^ sogenannten „Liebesgaben" für die Krankensollten an die Überschwester abgeliefert und von dieser verteilt werden.

§ III. Da die meisten bettlägerigen Kranken gezwungen sind
Ihre Leibeseiitleerungen im Bette zu verrichten, so müssen
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ihnen Pfleger und Pflegerinnen auch hierbei behilflich sein. Das
ist nichts Unwürdiges, sondern etwas Verdienstliches. Man reichtdem Kranken wenn er nicht im Stande ist den Nachttopf oder
den Nachtstuhl zu benutzen, auf sein Verlangen entweder eine
Bettßasche (Urinflasche, Fig. 63) oder eine Bettschüssel (siehe
unten). Diese „Bettgeschirre" bestehen der Reinhaltung we^^en
am besten nicht aus Blech, sondern aus Glas, Steingut oder Por-
zellan. Sie müssen vor jedesmaliger Benutzung gut abgetrocknet
und gewärmt werden. Polsterkränze und Stoffüberzüge an diesen
Geschirren ersparen zwar dem Kranken unbehagliches Kältegefühl,
sind aber schwer sauber zu halten. Kranke mit übertragbaren
und ekelhaften Krankheiten müssen selbstverständlich ihre beson-
deren Bettgeschirre für sich allein benutzen. Nach jeder Benut-
zung sind die Bettgeschirre sofort aus dem Krankenzimmer zu
entfernen, auszugiefsen und mit Wasser reinzuspülen. Das Kran-
kenzimmer ist unterdessen durch Öffnen der Fenster nötigenfalls
zu lüften. Krusten an der Innenfläche der Nacht- und Bett-
geschirre beweisen, dafs die Pflegerin unsauber und nachlässig
ist. Durch Spülen mit Sodalösung oder Salzsäure verhütet und
beseitigt man diese Unsauberkeit.

Wird an den Entleerungen der Kranken irgend etwas Auf-
fallendes (z. B. eine besondere Farbe oder die Beimengung von
Blut, Eiter, Steinen, Würmern u. s. w.) bemerkt, so dürfen die-

selben nicht weggegossen werden, sondern müssen bis zum näch-
sten ärztlichen Besuch zur Besichtigung durch den Arzt aufserhalb
des Krankenzimmers aufbewahrt werden. Häufig verlangt der Arzt,

die sämtlichen Entleerungen des Kranken alltäglich zu sehen, weil

an ihrer Menge und Beschaffenheit mancherlei für den Verlauf
der Krankheit Wichtiges erkennbar ist.

Wenn hilflose Kranke nicht selbst im stände sind, das dar-

gereichte Bettgeschirr an Ort und Stelle zu bringen, so müssen
dies die Pfleger oder Pflegerinnen thun. Kinder setzt man im
Bette entweder auf einen gewöhnlichen Nachttopf oder man legt

sie, wenn sie hinfällig sind, auf

eine Bettschüssel (Fig. 412''). Für
Erwachsene ist die Benutzung eines

Unterschiebers (Fig. 64) oder eines

Stechbeckens (Fig. 65) zweckmäl'si-

ger, weil diese kleinen flachen Ge-

rig. 412 ^ Bettschüssel. schirre an Ort und Stelle gebracht

werden können, ohne dafs es nötig

wäre, die Kranken aufzuheben. Man hebt nur den Schenkel des

Kranken durch Beugung im Kniegelenk etwas auf, dreht auch

wohl den Kranken ein wenig auf die Seite, drückt die Matratze

nieder und schiebt das Geschirr behutsam von vorn her an seinen
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Fig. 412''.

Lagerung auf unterbrochener Matratze, Bänkchen,
Heberahmen und Luftkissen.

Ort. Besser ist es, wenn der Kranke dabei im stände ist, seinen
Körper etwas von der Bettfläche abzuheben (durch Aufstemmen
der Arme oder durch Zuhilfenahme des Aufhebers, Fig. 47—48).

Besondere Schwierigkeiten entstehen, wenn der Kranke einen
frischen Schen-
kelbruch oder ein

schmerzhaftes

Hüftgelenks- oder

TJnterleibsleiden

hat. In solchen

Fällen lagert man
bisweilen die

Kranken mit Vor-
teil auf einen

Heberahmen (Fig.

412^), um ihnen
die Qual des Ge-
schirrunterschiebens bei der täglichen Stuhlentleerung zu ersparen.
Im Notfall müssen 2 Helfer einen solchen Kranken autheben, in-
dem sie sich der in Fig. 46, 46 und 198 abgebildeten Handgriffe
bedienen. Vergleiche hierüber auch Seite 25 unter 2 und § 28.

§112. Die meisten Kranken
lernen mit Unterstützung ihrer
Pfleger oder Pflegerinnen sehr
bald auf diese oder jene Weise
ihre Leibesentleerungen im Bette
ordnungsmäfsig zu verrichten.
Es giebt aber auch dauernd
unreinliclie Kranke, welche
nicht im stände sind, ihre Ent-
leerungen anzuhalten und wel-
che, so oft man sie reinigen mag,
immer von neuem sich selbst,
ihre Kleider und ihr Lager in
der schlimmsten "Weise verun-
reinigen. Man trifft diesen Übel-
stand, abgesehen von kleinen
Kindern, bei bewufstlosen Fie-
berkranken, bei Gelähmten, bei
verblödeten Geisteskranken und
bei gewissen Leuten mit Mifs-
bildungen und Fisteln an Blase

SL^^sch^zlfkl^i^^'^^^*^^;^^^ ^^«^^^^^^^^ ^^^^i^en, zu

Fig. 413. Harnfunger aus Gummi.
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ZU sorgen, dai's diese Unglücklichen nicht in ihrem Unrat ver-

kommen. Wie soll man in solchen trostlosen Fällen die Pflege

einrichten ?

Handelt es sich um Kranke, welche an unwillkürlichem Harn-
ahßuss leiden, so gebe man ihnen wenig zu trinken. Können
diese Kranken umhergehen, so schnalle man ihnen einen sogen.

Harvjanger aus Gummi (Fig. 413) um, dessen üblen Geruch man
durch tägliches Waschen mit übermangansaurer Kalilösung im
Zaume hält. Liegen diese Kranken zu Bett, so schiebt man Män-
nern eine Urinflasche, Frauen einen grossen Schwamm zwischen

die Schenkel. Letzterer liegt cfuf einer schmalen Schale und wird

öfters umgewechselt. Indessen ist die dauernde Anwendung der

Bettflasche nur bei ruhig liegenden Männern möglich und der

Schwamm ist als zu unsauber nur in einzelnen Notfällen vorüber-

gehend anzuempfehlen. In manchen Fällen erzielt man ein trocke-

nes Lager, wenn man den Harn mehrmals täglich regelmäfsig mit

einem sehr sauberen Katheter abnimmt (§ 82) oder wenn man
einen Katheter dauernd in der Blase befestigt und durch ein daran

gestecktes Gummirohr den Harn in ein Gefäss ableitet, welches im

Bette oder neben dem Bette steht. Katheter dürfen jedoch von

Pflegern und Pflegerinnen nur unter Vorwissen des Arztes ange-

wendet werden. In schlimmen Fällen ist es am einfachsten, diese

Kranken auf einen Häckselsack zu legen, durch welchen der Harn

geruchlos durchsickert (vergleiche § 13 unter No. 10 und auch

Fig. 411).

Handelt es sich um Kranke, welche gleichzeitig an unwill-

kürlichem Stuhlabgang leiden, so gebe man ihnen stopfende Kost

(Seite 173) und mache ihnen alltäghch

in früher Morgenstunde eine Dar?7iaus-

spühmg (Seite 194). Dadurch erzielt

man in manchen Fällen genügende

Sauberkeit. Gelähmte und Verblödete,

welche auf keine andere Weise sauber

zu halten sind, setze man Tags über

wie kleine Kinder auf einen mit Gum-

mileinwand überzogenen Eimerstuhl

(Fig. 414) oder man lagere sie auf ein

stark aufgeblasenes Luftkissen mit

Boden, auf einen Heberahmen (Fig.

51 und 412'^), auf eine Lochmatratze,

schlimmsten Falls in ein mit Säge-

snänen oder Weidenrutenschalen angefülltes Kastenbett, woraus

r verunreinigten Späne täglich entfernt und durch neue ersetzt

^"tlSvÄ^^^^^^^^ das Bett unreinlicher Kranker

' Fig. 414.

Nachtstuhl (mit wasserdichtem

Stoff uberzogen).
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durch eine Gummiunterlage schützen und die Kranken selbst häufig

waschen, baden und frisch kleiden. Um zu verhüten, dafs die

der täglichen Verunreinigung ausgesetzten Hautstellen wund wer-

den, mufs man letztere fleifsig mit Öl, Talg oder Vaseline ein-

reiben und wenn trotzdem Wundsein eintritt, mit der auf Seite 106
beschriebenen Salicylpaste. Über das bei unreinlichen Kranken
sich leicht einstellende Wundliegen ist § 14 nachzulesen.

§ 113. Der Eeinlichkeitspflege erwachsen nicht nur durch
ungeordnete Harn- und Stuhlentleerung, sondern bisweilen auch
durch vorhandenen Auswurf, durch bestehende Ausflüsse oder
durch starke Scliweifsabsoiiderung bei einzelnen Kranken be-
sondere Aufgaben.

Als Auswurf bezeichnet man gewöhnlich die durch Husten
zu Tage geförderten krankhaften Massen (Schleim, Eiter, Blut
u. s. w.), worüber auf Seite 163 unter 12 nachzulesen ist. Doch
entsteht Auswurf auch durch verschiedene Krankheiten des Mundes,
welche mit vermehrter Schleim- und Speichelabsonderung einher-
gehen. Man dulde niemals, dafs die Kranken ihren Auswurf in
das Zinamer oder in das Taschentuch speien ; auch nicht, dafs sie
ihr Kleid oder Bett mit ihrem Auswurf verunreinigen. Das wäre
mit den einfachsten Begriffen von Sauberkeit nicht vereinbar, ge-
schweige denn mit der in einem Krankenzimmer notwendigen
Sauberkeit, abgesehen davon, dafs es auch „ansteckenden" Aus-
wurf giebt, z. B. bei Diphtheritis und bei Schwindsucht! Vielmehr
gebe man jedem mit Auswurf behafteten Kranken neben sein
Lager eme sogen. Auswurfschale oder Speibüchse, welche täglich
nach Besichtigung des Auswurfes durch den Arzt zu entleeren
und mit kochendem Wasser zu reinigen ist. Im Notfall kann als
Auswurfschale jeder Topf dienen. Zweckmäfsiger ist die in Fig. 422
abgebildete Speibüchse aus Steingut oder aus emailliertem Eisen
Dieselbe hat einen durchbohrten, trichterförmigen Deckel, sodafs
die ausgeworfenen Massen dem Auge entzogen werden. In das
Innere dieser Büchse soll man etwas starke Carbolsäure (5 <Vo)
oder, da diese giftig ist, etwas Wasser giefsen, teils um den Aus-
wurf leichter ausgiefsen zu können, teils um ihn unschädlich zu
machen. Den mit Auswurf behafteten Kranken gebe man aufser-dem täglich em sauberes Taschentuch, damit sie sich den Mund

fZl '^ ^'-Sr^-
.Hilflosen und bewufstlosen Krankenmüssen Pfleger oder Pflegerinnen die Speibüchse (bei leicht auf-gehobenem Kopfe) vorhalten und danach sanft und geduldig immervon neuem den Mund abwischen.

^
Krankhafte Ausflüsse finden bisweilen statt aus den Ausenden Ohren der Nase, dem After u. s.w., oder aus Wunden undanderen widernatürlichen Körperöffnungen. In soMem Falle Zdremigende Einspritzungen (§ 81), häufige Bäder ^mStS S tz-
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bäder, § 84), häufiger Verband- und Unterlagenwecbsel erforder-
lich (§ 54 und 55, auch § 13 und 14).

Ein ein- oder mehrmaliger Schweifsausbruch ist ein erwünsch-
tes Vorkommnis bei Wöchnerinnen, ferner im Verlauf hitziger
Krankheiten. Als unerwünschte Erscheinung findet man hart-
näckig wiederkehrende Schweifsausbrüche bei Kindern, die an der
sogen, englischen Krankheit leiden (§ 125), ferner beim hitzigen

Gelenkrheumatismus, bei gefährlichen Wundfiebern (Pyämie) und
bei vorgeschrittener Lungenschwindsucht, Hier „zerfliefsen" bis-

weilen die Kranken in Schweifs, so dass ihr Hemd und Bett wie
in Wasser getaucht erscheinen, während ihre Haut sich kalt und
klebrig anfühlt. Man kann zwar in solchen Fällen durch gewisse

Arzneien oder durch wiederholte Speckeinreibungen des Körpers
das lästige Schwitzen etwas vermindern. Im allgemeinen aber

wird man sich darauf beschränken müssen, stark schwitzende

Kranke nach folgenden Regeln zu behandeln:

1. schwitzende Kranke soll man vor starker Abkühlung be-

wahren. Man soll dieselben sorgfältig bedecken und sie, nament-

lich bei starker Zugluft oder im kalten Zimmer, nicht unnötig

entblöfsen

;

2. schwitzende Kranke soll man, so oft deren Leibwäsche

von Schweifs völlig nafs geworden ist, umkleiden, d. h. mit neuer,

trockener und gewärmter Wäsche versehen. Dabei soll man jedes-

mal den ganzen Körper mit gewärmten Leinentüchern trocken

reiben und die schweifstriefenden, übelriechenden Wäschestücke

schleunigst aus dem Krankenzimmer entfernen;

3. wenn man einen schwitzenden Kranken verbinden oder

umkleiden mufs, so soll dies im Sommer bei geschlossenen Fen-

stern und im Winter in geheizter Stube geschehen. Nötigenfalls

mufs eine geübte Pflegerin im stände sein, einen schwitzenden

Kranken „unter der Bettdecke" umzukleiden.

§ 114. Wie auf Seite 237 gesagt ist, hat man bezüghch der

Person des Kranken, ausser für Reinhaltung, passende Lagerung

und Ernährung, auch für möglichste Ruhe zu sorgen. Und

zwar soll man in dieser letzteren Beziehung Rücksicht nehmen:

auf den Schlaf, auf etwaige Schmerzen und auf die Seelen-

stimmunq der Kranken. Zunächst einige Worte über den Schlaf.

Der Schlaf gehört (wie Nahrung, frische Luft und Warme)

zu den Grundbedingungen alles Wohlbefindens. Störungen des

Schlafes, welche den Körper matt und den Geist verdriefslich

machen, sind in Krankheiten etwas sehr Häufiges. Man unter-

1 den unruhigen Schlaf, wobei die Kranken sich umher-

werfen, stöhnen, aufschreien, auch wohl erwachen, jedoch bald

wieder einschlafen; und
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2. die Schlaflosigkeit, wobei die Kranken den gröfsten Teil

der Nacht oder die ganze Nacht hindurch wach liegen.

Die Schlaflosigkeit kann eine vorübergehende sein, wenn
nach einer oder mehreren schlaflosen Nächten der Schlaf sich

wieder einfindet; oder aber eine dauernde, wenn Wochen und
Monate lang der Schlaf ausbleibt.

Für Krankenpfleger und Pflegerinnen ist es sehr wichtig, zu

wissen, wodurch Schlafstörungen herbeigeführt und wie dieselben

vermieden werden können.

Vor allen Dingen soll man in der Nähe von Kranken jedes

unnötige Geräusch vermeiden. Wenn es schon im gewöhnlichen
Leben sich gebührt, die Nachtruhe gesunder Hausgenossen nicht

durch unzeitigen Lärm zu stören, so wird im Verkehr mit Kran-
ken diese Rücksichtnahme um so mehr notwendig, als kranke
Menschen, einmal geweckt, nicht so leicht wieder einschlafen, wie
gesunde. Ferner mufs man bedenken, dal's wer gar nicht arbeitet,

auch nicht müde wird. Deswegen soll man Kranke, welche wegen
einer geringfügigen Krankheit lange ans Bett gefesselt sind, mit
Erlaubnis des Arztes ein wenig beschäftigen (durch Lektüre oder
leichte Handarbeiten). Gewissen Nervenkranken aus den höheren
Ständen mufs man sogar recht tüchtige Körperarbeit zumuten
(z. B. Eeisen, Eeiten, Turnen u. s. w.), wenn sie schlafen sollen. —
Andererseits sieht man Leute, welche übermäfsig und ununter-
brochen mit dem Geiste arbeiten oder unausgesetzt sich lärmen-
den Vergnügungen hingeben oder welche durch gekränktes Ehr-
gefühl, durch Kummer, Sorge oder Angst tief aufgeregt werden,
infolge dieses Übermafses geistiger Anspannung sehr ' leicht der
Schlaflosigkeit verfallen. Dies geschieht um so leichter, wenn es
sich um kranke Menschen handelt. Man verbiete deswegen schwer
kranken Menschen alle ernste Berufsarbeit und alles Lesen, ebenso
halte man von ihnen alle unnötigen Besuche und Gespräche, so-
wie alle unangenehmen Erlebnisse und Nachrichten fern, — sonst
ist es um den Schlaf, dessen Schwerkranke so sehr bedürfen,
geschehen! — Selbstverständlich dürfen schlaflose Kranke des
Abends keme aufregenden Getränke (Wein, starken Kaffee oder
ihee) zu sich nehmen. Doch wirkt ein Glas kräftiges Bier als
Abendtrunk bisweilen schlafbringend. — Da besonders alles kör-
perliche Unbehagen leicht den Schlaf verscheucht, so mufs man
z. f ubermafsige Abendmahlzeiten den Kranken vorenthalten,
bestehende Stuhlverstopfung vor Eintritt der Nacht durch einen
üinlauf beseitigen juckende Hautausschläge mit Oel oder Salbe
einreiben, schweifstriefende Wäsche mit trockener vertauschen,
Unbequemlichkeiten des Lagers verbessern {§ 13 und 108), be-
stehende Schmerzen zu lindern suchen (§ 115) u. s. w. — Völlige
bchlaflosigkeit findet man oft bei stark fiebernden Kranken. Hier

RuppRBCHT, Krankenpflege.
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fuhrt bisweilen ein kühles Bad (Seite 197), eine kühle Einwicke-
lung (Seite 202) oder ein Priefsnitzumschlag auf Brust und Leib
(Seite 206) den ersehnten Schlaf herbei. — Herzkranke und Asthma-
leidende können häufig nicht anders schlafen, als in sitzender Stel-
lung. Solchen Kranken mufs man daher reichlich Kissen hinter
den Rücken bauen, eine Rückenstütze (Fig. 66) geben oder sie in
einem Lehnstuhl schlafen lassen (Fig. 426). — Am schlimmsten
ist die dauernde Schlaflosigkeit der geistig Übererregten und der
Geisteskranken. Für diese sind langdauernde warme Bäder und
völliges „in Ruhe lassen" das geeignete Schlafmittel. — Bekannt-
lich giebt es Arzneien, welche Schlaf zu erzeugen im Stande sind,

z. B. Bromkali, Opium, Morphium, Chloralhydrat u. s. w. So
wohlthätig dieselben auch in vielen Fällen wirken, so kann doch
deren Mifsbrauch die Gesundheit und selbst das Leben schwer
bedrohen! Es ist deswegen Pflegern und Pflegerinnen streng
verboten, ohne Vorwissen des Arztes den Kranken schlaflbrin-

gende Arzneien darsureichen

!

Im Gegensatz zur Schlaflosigkeif beobachtet man bei ein-

zelnen Kranken die sogen. Schlafsucht, z. B. bei Kopfverletzten,
Gehirnkranken, stark Fiebernden u. s. w. Schlafsüchtige Kranke
schlummern Wochen lang ununterbrochen und müssen zum
Essen, zum Trinken und zur Verrichtung ihrer Leibesentlee-

rungen ermuntert oder aber gefüttert, katheterisiert, klystiert

u. s. w. werden. Siehe § 128.

§ 115. Die Linderung körperlicher Schmerzen. Sehr

heftige Schmerzen (vergleiche Seite 162 unter 8) kann zwar nur

der Arzt iaeseitigen durch Operationen oder durch betäubende

Arzneien (Morphium u. s. w.). Indessen giebt es der kleineren

oder gröfseren Unbehaglichkeiten bei Kranken so zahlreiche, dafs

den Schwestern und Krankenpflegern genug zu thun übrig bleijjt.

Um wirksam handeln zu können, mufs man sich in jedem ein-

zelnen Falle über die Ursache der Schmerzen klar zu werden

suchen. Vor allem hüte man sich selbst, den Kranken Schmerzen

zu befreiten! Niemals berühre man die kranke oder die verletzte

Körperstelle unnötig oder unsanft, und immer denke man an

„die zarte und doch dabei sichere Hand", mit welcher die Kran-

ken beim An- und Auskleiden, beim Umbetten, beim Verbinden

u. s. w. angefafst sein wollen.

Kranke mit gewissen Knochen- und Gelenkleiden empfinden

bisweilen schon bei der leisesten Erschütterung ihres Lagers die

heftigsten Schmerzen. In diesen Fällen vermeide man es, an das

Bett zu stofsen oder rasch durch das Zimmer zu schreiten.

Kranke, denen jede Lageveränderung ihres Körpers (z. B.

bei den Leibesentleerungen im Bette) Schmerzen bereitet, lagere

man auf den Heberahmen (§ 28, Fig. 51 und 41 2^.
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Dafs in den ersten Tagen nach erlittenen Verletzungen und

nach überstandenen Operationen einige Schmerzen empfunden

werden, ist nicht ganz zu vermeiden. Immerhin wird man sich

beim Betreten eines chirurgischen Operations- oder Kranken-

zimmers wundern, wie ruhig alles zugeht und wie wenig die Ver-

letzten und Operierten klagen, — wenn kundige und rücksichtsvolle

Ärzte und Pflegerinnen daselbst walten. Besonders ist hier auf

etwaige schlechte Lagerung der verletzten Glieder, auf drückende

Schienen, auf schnürende Verbände, auf gestörten Gewichtszug

beim Streckverband u. s. w. zu achten. Alle Klagen verschwinden

oft mit einem Schlage, wenn man dem kranken Glied eine andere

Lage giebt (§ 15), die drückende Schiene umpolstert (§ 17), den
zu engen Verband aufschneidet (§ 21 und Seite 65), den Streck-

verband in Ordnung bringt (Seite 77) u. s. w. — Handelt es sich

um innerliche Schmerzen, so ist eine sanfte Einreibung der schmer-
. zenden Stelle mit gewärmtem öl, ein Senfteig (Seite 186), ein

Priel'snitzumschlag oder ein warmer Umschlag (Seite 206—208),

endlich ein warmes Bad oft von beruhigender Wirkung. — Nur
in ärztlichem Auftrage, niemals nach eigenem Ermessen dürfen
Schwestern und Krankenpßeger jene betäubenden Arzneien ein-

geben oder einspritzen, von denen im vorigen § die Rede war.
Wird aber eine Schwester vom Arzte angewiesen, eine Morphium-
einspritzung auszuführen, so verfahre sie, wie in der Anmerkung
auf Seite 143 angegeben ist.

Ein gutes Mittel gegen Kopfschmerzen sind bisweilen: lange fort-
gesetzte, reichliche, kalte Darmausspülungen (Seite 194) Siehe auch § 110
unter Kaffee.

Bei Zahnschmerzen kommt es darauf an, ob Druck auf das Äufsere
des Zahnes oder die Berührung des Innern einer etwa im Zahn vorhan-
denen Höhle schmerzhaft ist. Im ersteren Falle setze man an das Zahn-
fleisch des schmerzenden Zahnes einen Blutegel. In letzterem Falle reinige
man die Höhle mit Haarnadel und Watte und lege ein kleines Wattebäusch-
chen hinein, welches getränkt ist mit einer Lösung von 5 Decigramm Mor-
phium und 5 Gramm Carbolsäure in 5 Gramm Caryophyllöl. ') — Geringe
Zerstörungen des Zahnes lasse man vom Zahnarzt „ausfüllen". Hochgradig
zerstörte Zähne werden am besten ausgezogen.

§ 116. Rücksichtnahme auf die Seelenstimmniig der
Kranken. Es giebt Kranke, welche ihre Leiden mit stiller, fast
heiterer Ergebenheit tragen, welche stets ruhig und freundlich
und für jeden kleinen Dienst dankbar sind. Solche Kranke zu
pflegen, ist eine Freude. — Es giebt ferner Kranke, welche in
unbegreiflicher (xleichgiltigkeit alles über sich ergehen lassen, das
freundlichste ohne ein Wort der Anerkennung, das Traurigste
ohne ein Wort der Klage. Solche Kranken zu pflegen, ist wenig-
stens mcht unbequem. — Bisweilen kommt es vor, dafs rohe

1) Mufs vom Arzt verschrieben werden!

17*
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Menschen trotz schwerer Krankheit nicht aufhören, in frevelhaftem
Ubermut unpassende Witze und taktlose Reden auszustofsen, über-
haupt sich widerwärtig zu betragen. Man pflege auch sie mit
unverdrossener Liebe und Sorgfalt und strafe sie nicht, sondern
hülle sich in Ernst und in undurchdringliches Schweigen! Das
pflegt am besten zu wirken. — Herber Schmerz und hoffnungslose
Verzweiflung bemächtigen sich begreiflicherweise oft derjenigen,
deren Krankheit mit plötzlicher Gewalt hereinbrach, vielleicht in

Begleitung anderweitiger Schicksalsschläge (Verlust Nahestehen-
der, Verlust der Lebensstellung u. s. w.). Derartige Schwergeprüfte
verweise man auf den Frieden in Gott, „welcher höher ist, als alle

Vernunft". Aber auch auf dem Wege des „praktischen Christen-

tums" suche man ihnen unter Umständen den Lebensmut zu
stärken — nach dem Vorbilde des Samariters, der seinen Ver-
wundeten nicht nur verband und tröstete, sondern ihm überdies

die Pflegekosten bezahlte (Ev. Luc. 10, 30—37). — Ist Trüb-
sinn die Folge übermäfsig langer Dauer der Krankheit, so gilt es,

für Beschäftigung und für Abwechselung zu sorgen (leichte Ar-

beiten, Vorlesen, Spiele, Besuche) oder durch gelegentliche Blumen-
spenden und kleine Erquickungen die Kranken zu erfreuen. Auch
ein wenig Frohsinn der Pflegerin ist in solchen Fällen von grofsem

Werte. Musik und fröhliches Lachen sind im Krankenzimmer

durchaus nicht verboten. Nur müssen sie das rechte Mafs und die

rechte Zeit einhalten. — Am schwierigsten ist die Pflege derjenigen

Kranken, welche mitsamt ihrer Umgebung in hochgradiger ner-

vöser Aufregung sich befinden. Hier werden die Ärzte sowohl wie

die Pflegerinnen mit tausend unnötigen Fragen und Ansprüchen

bestürmt. Es herrscht allgemeine Unruhe und allgemeiner Mifs-

mut. Da soll dem Kranken, um ihn nicht aufzuregen und nicht

zu ängstigen, alles Mögliche verschwiegen oder vorgespiegelt wer-

den. Dadurch aber wird die Angst und Ungewifsheit des Kranken

nur vermehrt und sein Mifstrauen gegen seine Helfer wachgerufen.

Geduld und Pflichttreue, Wahrheitsliebe und vor allen Dingen

kluges Schweigen werden die Pflegerin durch ein solches Wirrsal

leicht hindurchleiten. Einem mifsmutigen Kranken darf man nie

widersprechen und darf ihm nichts übel nehmen, auch wenn er

uns beleidigt! Einen ängstlichen Kranken über seinen Zustand

geflissentlich zu belügen, das wäre unwürdig! Ein Gebot der

Klugheit aber und der Menschlichkeit ist es, mit Kranken über

ihre Krankheit nicht zu viel zu reden und sie über Dinge, durch

welche sie in Angst und Kummer geraten würden, nicht unnötig

aufzuklären! Zum Beispiel soll man Worte, wie Schwindsucht,

Krebs oder dergleichen in Gegenwart von Kranken nie ausspre-

chen und auf Befragen lieber von Katarrh, Geschwür oder dergl.

reden Ein Kranker soll immer hoffen, dafs Gott ihm noch Ge-
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nesung schenken könne! Ist doch auch in anscheinend ganz hoff-

nungslosen Krankheitsfällen menschlicher Irrtum keineswegs aus-

geschlossen und unverhoffte Genesung in der That nicht selten

vorgekommen.
Dafs Pfleger und Pflegerinnen Alles sorgfaltig vermeiden müssen, was

den Kranken unangenehm sein könnte (z. B. die Erwähnung unerquick-

licher Lebens- oder Familienverhältnisse, allzugrofse Vertraulichkeit, vieles

Sprechen über gar nicht zur Sache gehörige Dinge u. s. w.) ist selbst-

verständlich. — Auch im Gespräch mit andern Leuten mufs man sich

über die Krankheit seiner Pflegebefohlenen einer gewissen Zurückhaltung

befleifsigen.

Besuche sind den meisten Kranken willkommen und erfreu-

lich, jedoch bisweilen auch schädlich. So mufs z. B. zu Zeiten

groi'ser Schwäche und Ruhebedürftigkeit der Kranken jeder Be-

such abgewiesen werden, selbst der der nächsten Angehörigen und
Freunde. Lästig ist in allen Fällen sehr häufiger, sehr zahlreicher

und sehr gesprächiger Besuch, ferner der Besuch Neugieriger und
Mifstrauen säender Menschen. In solchen Fällen erwirke sich

die Schwester ein ärztliches Besuchsverbot. In Krankenhäusern
müssen sich die Besucher der Ordnung wegen an bestimmte
Stunden halten.

§ 117. Die Stellung der Pfleger und Pflegerinnen zum
Arzt wurde schon auf Seite 172 kurz berührt. — Je mehr durch
das Aufblühen der Schwestern- und Krankenpfleger -Genossen-
schaften (§ 139— 140) der Stand der Pfleger und Pflegerinnen
sich gehoben und verfeinert hat, desto mehr sieht der Arzt zu
seiner Freude sich unterstützt von treuen und verständnisvollen
Helfern und Helferinnen, während er früher durch die Unwissen-
heit und Rohheit des Pflegepersonals seine besten Bestrebungen
vielfach vereitelt sah. Ein verständiger Arzt wird deswegen den
Schwestern und Krankenpflegern gern mit Achtung und gebüh-
render Höflichkeit begegnen, sie dankbar in Ehren halten und
ihr Feingefühl in keiner Weise verletzen. Dagegen wird der Arzt
unter allen Umständen verlangen müssen, dafs Schwestern und
Krankenpfleger m ärztlichen Dingen nicht mitreden, sondern dafs
sie im Krankendienste sich ihm bescheiden unterordnen und seine
Wünsche mit willigem Gehorsam erfüllen.

Was verlangt der Krankendienst von Schwestern und
Krankenpflegern?

Er verlangt 1.: „dafs sie sich mit Anstand und Würde be-
tragen und dafs sie in ihrem Verhalten zu den Kranken ruhig,
freundlich und rücksichtsvoll sind".')

Er verlangt 2.: dafs sie Zimmer, Bett und Körper des Kranken

Infirmer/'SomS.
''""^ Manchester Royal
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reinlich halten, dafs sie den Kranken beim Essen u. s. w. bedienen
ihn heben, tragen, umbetten und lagern.

'

Er verlangt 3. : dafs sie bei den ärztlichen Krankenbesuchen
anwesend und behilflich sind, dafs sie die ärztlichen Verordnungen
genau entgegennehmen (aufschreiben!; und alsbald für deren pünkt-
liche Ausführung sorgen.

Er verlangt 4. : dafs sie einen Verband anlegen, Arznei ein-
geben, ferner Umschläge, Bäder, Senfteige, Klystiere u. s. w. ver-
abfolgen können.

Er verlangt 5.: dafs sie Harnuntersuchunqen, Pulszählungen
und Temperalurmessungen auszuführen im stände sind.

Er verlangt 6. : dafs sie den Kranken nicht ohne Erlaubnis
verlassen, sondern dessen Zustand unausgesetzt beobachten, so
dafs sie von schlimmen Wendungen dem Arzte sofort, von allen
sonstigen Veränderungen im Befinden des Kranken beim nächsten
ärztlichen Besuche Bericht erstatten können.

,

Er verlangt 7. : dafs sie das Verhalten der Kranken in bezug
auf die Hausordnung und die ärztlichen Vorschriften beaufsichtigen.

Er verlangt 8.: dafs sie die Nachtwachen leisten.

Er verlangt 9. : dafs sie für Sterbende und für solche Kranke,
welche es wünschen, geistlichen Beistand herbeirufen.

Ueber Punkt 1—4 findet sich Ausführliches in den früheren

Abschnitten. Von Punkt 5— 9 soll im Folgenden näher die

Rede sein.

§ 118. Die Harn-Untersuchung gehört in allen ernsteren

Krankheitsfällen zur Krankenuntersuchung, und wird namentlich

bei Wassersüchtigen, bei Diphtheritis- und Scharlachkranken, bei

Kranken mit langdauernder Eiterung, bei Fiebernden u. s. w. so

häufig vorgenommen, dafs Schwestern und Krankenpfieger in der

Lage sein müssen, den Arzt dabei zu unterstützen.

In Krankenhäusern gehört es zu den Obliegenheiten der Schwestern,

bei jedem neu eintretenden Kranken und ferner allwöchentlich einmal an

einem bestimmten Tage eine Harnuntersuchung auf Eiweifs bei allen den-

jenigen Kranken vorzunehmen, welche längere Zeit im Krankenhaus ver-

weilen. Bei einzelnen Kranken mufs die Harnuntersuchung täglich vor-

genommen und deren Ergebnis fortlaufend aufgeschrieben werden. —
Die zur Harnuntersuchung 7iötigen Gerätschaften (Fig. Alba—t)

sind von der Schwester in stets sauberem und gebrauchsfertigem

Zustande zu erhalten und so aufzustellen, dafs sie der Arzt zu

jeder Stunde ohne Zeitverlust zur Hand hat.

Man sammelt den Harn (am besten stets die ganze in 24

Stunden entleerte Harnmenge !j in einem 2 Liter haltenden Ge-

fäß von Glas mit Centimetereinteilung (Fig. 415"=). Darin kann

man die Menge, die Durchsichtigkeit, die Farbe und den Geruch

des Harns leichter erkennen, als in einem gewöhnlichen Nacht-

geschirr.
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Um das sogen, spezifische Gewicht des Harns (Seite 160)

zu erfahren, giefst man ihn in ein Cylinderglas und taucht darein

eine Wasserwage (auch Areometer genannt, Fig. 415'^). An der

Zahlenreihe der letzteren wird die Höhe des spezifischen Ge-

wichtes abgelesen, z. B.: 1013, 1018 u. s. w.

b c de/'
Fig. 415 f. Geräte zur Untersucliung des Urins.

Um die sogen. Reaktion des Harns zu erkennen, d. h. um
zu erfahren, ob derselbe sauer oder laugenhaft (alkalisch) ist, wirft

man in ihn zwei Streifen Lakmuspapier, einen blauen und einen
roten. Färbt sich alsbald das blaue Papier rot, so ist der Harn
sauer. Färbt sich das rote Papier blau, so ist der Harn alkalisch.

Färbt sich keiner der beiden Streifen, so ist der Harn weder sauer,
noch alkalisch, sondern neutral. Um Lakmuspapier herzustellen,
taucht man weifses, gut saugendes Fliefspapier entweder in blaue
oder in rote Lakmustinktur, schneidet es nach dem Trocknen in
schmale, 4—ö^-" lange Streifen und bewahrt diese in einer Schachtel
auf (Fig. 41 5'^).

Wünscht der Arzt trüben Harn mit dem Mikroskop zu unter-
suchen, so giefst man das Harngefäfs vorsichtig aus bis auf den
trüben Bodensatz. Diesen giefst man in ein Spitzglas (Champagner-
glas) und stellt letzteres samt einem Tropfr'öhrchen (Fig. 357)
dorthin, wo die Untersuchung vorgenommen werden soll.

Am häufigsten wird der Harn auf Eiweifs untersucht, i) Dies
geschieht 1. mit der Salpetersäureprobe und 2. mit der Koch-
probe. Beide Proben können nur mit klarem Harn angestellt
werden. Ist der Harn trübe, so mufs er vorher mittels Glastriehter
und I'hpfspapier so oft filtriert werden, bis er völlig klar ge-
worden ist.

°

Um die Säureprobe auf Eiweifs auszuführen, fülle man ein
Frobierrohrchen oder Reagensgläschen (Fig. 415") zur Hälfte mit

1) Die Untersuchung des Harns auf Zucker bleibt den Ärzten über-
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Harn und giefse dazu halb soviel nicht rauchende, unverdünnte
ba/petersaure aus einer Flasche mit eingeriebenem Glasstöpsel
(Flg. 415«). Bleibt der Harn dabei klar, so enthält er kein Ei-
weifs. Trübt er sich dabei, so mufs man ihn kochen. Wird er
beim Kochen nicht wieder klar, so ist Eiweifs vorhanden.

Um die Kochprobe auf Eiweifs auszuführen, fülle man ein
Probierröhrchen zu Vs mit Harn. Dazu giefse man einige wenige
Tropfen Essigsäure. Sodann fasse man das Gläschen mit den
Fingern (oder mit einer passenden Zange) an seinem oberen Ende
und halte die Stelle des Flüssigkeitsspiegels so lange in die Flamme
einer Spirituslampe (Fig. 41 5^, bis der Harn deutlich aufwallt.
Bleibt der Harn dabei klar, so enthält er kein Eiweifs. Trübt er
sich, so enthält er Eiweifs.

Im Notfall kann man den Eiweifsgehalt des Harnes auch dadurch
feststellen, dafs man ihn in einem Blechlöffel nach Zusatz einiger Tropfen
Essig über dem Cylinder einer brennenden Lampe, über einem Kerzenlicht
oder über dem Herdfeuer kocht.

Man thut gut, den Harn der Kranken immer erst nach dem
ärztlichen Besuche wegzugiefsen, damit der Arzt Gelegenheit habe,
ihn selbst zu prüfen.

§ 119. Die Untersuchung des Pulses geschieht durch
Auflegen des tastenden Fingers auf eine Schlagader (Seite 89),

am besten auf eine der beiden Vorderarmschlagadern (Fig. 209).

Man fühlt daselbst am Lebenden ein deutliches und regelmäfsiges

Klopfen — den sogen. Palsschlag — , welcher dadurch entsteht,

dafs das Herz immer neue Blutmengen in die Schlag- oder Puls-

adern hineinpumpt. Der Pulsschlag ist also eine Wirkung des

Herzschlags und die Pulsuntersuchung eigentlich eine Herzunter-

suchung. Sie läfst erkennen, ob die Kraft des Herzens
geregelt, gesteigert, geschwächt oder im Erlöschen ist.

Da von der Thätigkeit des Herzens der Fortbestand

des Lebens hauptsächlich abhängt, so leuchtet die

Wichtigkeit der Pulsuntersuchung bei Kranken ein.

Die Beschaffenheit der Pulsschläge kann durch

zahlreiche Krankheiten eine Änderung erleiden. Diese

Änderung bezieht sich auf die Regelmäfsigkeit der Puls-

schläge, auf deren Stärke und auf deren Häufigkeit.

Wenn der Puls eines Kranken unregelmäfsig

schlägt, ferner wenn er zu kräftig oder zu schwach

_ klopft, so kann dies bei einiger Übung ohne Weiteres

gefühlt werden. Die Häufigkeit der Pulsschläge aber

Pig. 416. mufs man zählen.
Sanduhr, zur ^gn Puls ZU zählen, legt man die eine Hand

^^Im^uä' tastend auf die Vorderarmschlagader und betrachtet in

laufend, der anderen Hand das Ablaufen einer kleinen Sanduhr
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oder den Sekundenzeiger einer Taschenuhr, während man gleich-

zeitig die gefühlten Pulsschläge zählt. Nach Verlauf einer Viertel-

minute unterbricht man die Zählung und multipliziert die gefun-

dene Zahl mit 4. So erfährt man, wie oft der Puls des Kranken
m eiller Minute schlägt.

Um zu beurteilen, ob der Puls eines Kranken verlangsamt

oder beschleunicjt sei, mufs man die bei ihm gefundene Pulszahl

mit derjenigen Pulszahl vergleichen, welche sich bei gesunden Men-
schen findet. Die Pulszahl gesunder Menschen ist bei geistiger

und körperlicher Ruhe eine ziemlich unveränderliche, nämlich

:

bei gesunden Neugeborenen 110— 130 Schläge,

bei gesunden 1— 5jährigen Kindern etwa 100 Schläge,

bei gesunden 5— 10jährigen Kindern etwa 90 Schläge,

bei gesunden Erwachsenen 60—80 Schläge in jeder Minute,
Findet man nun z. B. bei einem Erwachsenen, statt eines Pulses
von 60—80 Schlägen, einen solchen von 80— 110 Schlägen in
jeder Minute, so ist der betreffende Mensch krank, gewöhnlich
fieberkrank (§ 123). Findet man weiter bei ihm einen Puls von
110—150 Schlägen, der vielleicht gleichzeitig nur schwach fühl-
bar ist, so befindet sich der Kranke in einem bedeutenden Schwäche-
zustande, wohl auch in Lebensgefahr. Wird endlich der Pulsschlag
so schwach und so häufig, dafs man ihn kaum noch fühlen und
zählen kann, dann pflegt der Tod nahe zu sein. Es wirkt daher
immer beruhigend, wenn ein Kranker einen kräftigen Puls von
60 bis höchstens 90 Schlägen hat. Ein verlangsamter Puls (von
weniger als 60 Schlägen in der Minute) deutet ebenfalls meist
auf bedenkliches Kranksein hin. — Es geht hieraus hervor, wie
notwendig es ist, in allen -ernsteren Krankheitsfällen täglich früh
und abends den Puls zu zählen und das Ergebnis in Form von
Tabellen oder Curven (siehe nächsten §) sorgfältig aufzuschreiben!

§ 120. Nicht minder wichtig, als die Pulsuntersuchung, istm der Krankenpflege die Messung der Körperwärme. —
Wahrend die Zahl der Pulsschläge, sowie die Zahl der Atemzüge
bei gesunden Menschen mit zunehmendem Alter sehr erheblich
abnimmt''-), dagegen bei körperlicher Anstrengung, bei geistiger Auf-
regung u. s. w. vorübergehend zunimmt (siehe vorigen §), so bleibt
bemerkenswerter Weise die Körperwärme gesunder Menschen stets

TnhJ\,^! wl'^f/^^
der Pulsschläge durch Genufs gewisser Gifte (Alkohol,iabak u. s. w

)
ferner durch körperUche Anstrengung und durch geistige

Äkln'n N?t'rkannt
°

w'^' ^'l
Kranken'.o4«,..;.WveSweraen Kann, ist bekannt. Weniger bekannt ist, dafs die Zahl der Puls-
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nahezu miverändert! Zwar pflegt dieselbe in der Nacht etwas
zu sinken und am Tage etwas zu steigen, so dafs man sie des
Morgens um emige Zehntelgrade niedriger findet, als am Abend.
Im übrigen aber ist es ganz gleichgiltig, ob ein gesunder Mensch
jung oder alt, ob er angestrengt, aufgeregt oder ruhig sei, ob er
in heifsem oder in kaltem Lande wohne, — seine Körperwärme
bleibt immer zwischen 36,8 und 37,8 Grad Celsius. — Sehr auf-
fallend kann die Körperwärme des Menschen hingegen verändert
werden durch Krankheiten. Nicht selten fühlen kranke Menschen
selbst in ihrem Körper eine unnatürliche Kälte oder Hitze, und
mit der tastenden Hand kann man bemerken, dafs dieselben sich
kühl oder in anderen Fällen heifs anfühlen. Mifst man dann die
Körperwärme genauer und findet man dieselbe niedriger, als

36,5 0 C, so redet man von Schwäche oder Kräfteverfall (Collaps,
vergl. Seite 218). Findet man hingegen die Körperwärme höher,
als 37,9" C, so sagt man, der Kranke habe Fieber, — eine

Krankheitserscheinung, welche zwar nicht alle, aber doch aufser-
ordentlich zahlreiche Krankheiten begleitet oder begleiten kann
(§ 123).

Es ist in sehr vielen Krankheitsfällen von der gröfsten Wich-
tigkeit, dafs der Arzt täglich erfahre, ob Fieber vorhanden und
wie hoch dasselbe sei. Die genaue, täglich zu wiederholende
Messung der Körperwärme bei Kranken und die sorgfältige Auf-
zeichnung der Messungsergebnisse ist deswegen ein Amt der

Pßeger und Pßegerinnen, auf welches die Ärzte bedeutenden
Wert legen.

Die Messung der Körperwärme geschieht mittels des sogen.

Fieberthermometers. Wer Wärmemessungen an Kranken vor-

nehmen soll, der mufs die Einrichtung des Thermometers genauer

kennen.

Thermometer sind geschlossene Glasröhren, welche durch abgezählte,

gleich weit von einander entfernte Querstriche in gleich grofse Abschnitte

eingeteilt sind. Am unteren Ende der Röhre befindet sich ein mit Queck-

silber gefüllter Bebälter. Je mehr dieser letztere erwärmt wird, desto höher

steigt das Quecksilber in Gestalt eines dünnen, glänzenden Fadens in der

Bohre empor. Je mehr hingegen das untere Thermometerende abgekühlt

wird, desto tiefer sinkt der Quecksilberfaden in der Röhre herab. Die Zahl

desjenigen Teilstriches, an welchem das Ende des Quecksilberfadens sich

befindet, zeigt jedes Mal den Wärmegrad an, bis zu welchem das untere

Thermometerende erwärmt ist.

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dafs bei 0° das Wasser

gefriert, bei 1° Wärme das Eis schmilzt, bei üO" R. Wärme das Eiweifs

gerinnt und bei 80" K. (oder 100 <* C.) Wärme das Wasser kocht.

Je nach dem verschiedenen Zwecke, welchem die Thermometer dienen,

haben sie eine etwas verschiedene Einrichtung. So kann man z. B an dem

Lufl-Thermomeler, welches in den Wohnungen oder im Freien hängt, alle

diejenigen Wärmegrade ablesen, welche in der Luft stattfinden können,

nämlich vom 30. Kältegrad bis zum 40. Wärmegrad (R.). Das Röaumur'sche
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Bade -Thermometer hingegen (Fig. 418) zeigt nur diejenigen Wärmegrade

an bei denen es erlaubt ist, einen Menschen zu baden, nämlich die Wärme-
grade vom 13. bis zum 32. (R.). Am Celsius'schen Fieber -Thermomcler

endlich (Fig. 417) finden sich diejenigen Wärmegrade, welche man am
Körper des lebenden Menschen beobachtet, nämlich vom 30. bis zum
Wärmegrad (Gels.). — Während am Bade-
thermometer jeder Querstrich einen ganzen

Wärmegrad bedeutet, so findet man am Fie-

berthermometer jeden Wärmegrad durch

weitere Querstriche entweder in 5 Fünftel

oder (besser) in 10 Zehntel abgeteilt. So

zeigt z. B. das Badethermometer in Fig. 418

eine Wärme von 28", hingegen das Fieber-

thermometer in Fig. 417 eine Wärme von

37 und 2 Fünftel (= 4 Zehntel) an. Es
kommt eben bei der Fiebermessung auf viel

feinere Unterschiede an, als bei der Messung der
Wärme des Badewassers. — An den gewöhnlichen
Fieberthermometern sinkt der Quecksilberfaden
nach stattgehabter Messung jedes Mal wieder in

den Quecksilberbehälter zurück. Es giebt aber
Thermometer, an denen das obere Ende des
Quecksilberfadens stets dort stehen bleibt, wohin
es während der Messung gestiegen war (Fig. 417
bei 711). Derartige Thermometer nennt man Maxi-
7nallhermometer. Sie zeigen beliebig lange Zeit
nach stattgehabter Messung immer noch denjeni-
gen Wärmegrad an, welchen die Messung ergeben
hatte. Man mufs dieselben vor jeder Benutzung
am oberen Ende anfassen und mehrmals stark ab-
wärts schwenken, um das zurückgebliebene obere
Stück des Quecksilberfadens erst jedes Mal wieder
nach unten zu befördern. — Das sosen. Quincke'-
sclie Thermometer ist ein Maximalthermometer,
dessen obere Hälfte von einer verschliefsbaren
Metallhülse umgeben ist. Den Schlüssel dazu
nimmt die Pflegerin an sich. Man benutzt diese
Thermometer, um einzelnen sehr ängstlichen Kran-
ken das Ergebnis der an ihnen vorgenommenen
Fiebermessungen zu verbergen. — Bisweilen zeigt
ein Fieberthermometer einige Zehntelgrade zu
wenig oder zu viel an. Man mufs deswegen die
benutzten Thermometer von Zeit zu Zeit mit einem
sogenannten Normal - Thermometer vergleichen,
indem man sie mit einem solchen zusammen in
einen Topf voll lauen Wassers stellt. Zeigt hier-
bei das geprüfte Instrument mehr an oder weniger,
als das Normalthermometer, so schreibt man den
Unterschied auf ein Zettelchen und klebt dieses
oben an das falsch zeigende Thermometer; z. B
„zeigt 2 Zehntelgrad zu hoch". Dies ist dann bei
späteren Fiebermessungen zu berücksichtigen.

Die Ausführung regelmäfsiger Temperaturmessungen wirdvom Arzte angeordnet: bei allen Wöchnerinnen, bei allen
wundeten, bei allen Operierten, bei allen Fieberkranken,
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Uberhaupt allen bettlägerigen Kranken, Am besten mifst
man die Körperwarme früh zwischen 6 und 8 und abends zwischen
5 und 7 Uhr. In einzelnen Fällen mufs die Temperatur noch
öfter gemessen werden (vergl. Seite 195). Auch bei besonderen
Vorkomnanissen (Schüttelfrost, unerwartetem Schlechterbefinden
u. s. w.)_ ist es gut, sofort die Körperwärme zu messen.

Bei Erwachsenen wird die Temperaturmessung für gewöhn-
lich in der Achselhöhle vorgenommen. Man lüftet die Kleider
des Kranken an Hals und Brust, entblöfst die Gegend der Achsel-
höhle, trocknet letztere sorgfältig aus, schiebt in dieselbe vor-
sichtig die Quecksilberkugel des Thermometers und klemmt letz-
teres dort in der Weise ein, dafs man den Oberarm des Kranken
fest gegen dessen Brust andrückt oder vom Kranken andrücken
lässt (Fig. 420) i). Nun sieht man nach der Uhr und wartet min-
destens 10 Minuten, besser 15 Minuten, während welcher Zeit
Arm und Thermometer unverrückt in ihrer Lage bleiben müssen.

Fig. 419.
Falscher Handgriff beim Temperatur-

messen.

Fig. 420.
Riclitiger Handgriff beim Temperatur-

messen.

Alsdann liest man den Wärmegrad, den das obere Ende des

Quecksilberfadens anzeigt, ab und schreibt das Ergebnis sofort

auf. Ganz falsch würde es sein, wollte man die Temperatur erst

nachträglich ablesen, nachdem man das Thermometer aus der

Achselhöhle entfernt hat. Bei Benutzung eines Maximalthermo-

meters aber darf dies geschehen (siehe oben). Wenn die Mes-

sung in der Achselhöhle dem Kranken lästig oder wegen eines

Verbandes u. s. w. unmöglich ist, so kann das Thermometer auch

in den geschlossenen Mund geschoben werden.

1) Anstatt den Arm des Kranken, das Thermometer selbst anzufassen

und festzuhalten, -würde falsch sein (Fig. 419).
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Bei kleinen Kindern ist es am zweckmäfsigsten, die Messung

der Körperwärme im Äfler vorzunehmen. Man hält das Kind

in Seitenlage fest'), schiebt die mit öl oder Wasser benetzte

Thermometerkugel leise drehend in der Richtung des Rückgrats

in den After ein und wartet 5—6 Minuten, ehe man die Tempe-
ratur abliest, welche im After um 3 Zehntelgrade höher zu sein

pflegt, als in der Achselhöhle.

Die Ergebnisse der früh und Abends vorgenommenen Wärme-
messungen müssen (für jeden Kranken besonders !j in Form einer

Temperatur- Jabelle aufgeschrieben werden (siehe nachstehende

Tabelle). Sehr lehrreich ist es, den wechselnden Gang der Fieber-

Temperatur- Tabelle für Jahrgang 1887. Journal-No. 802.

Anna Kiechbach, März 1887. Anna Kirchbach, 16 Jahr, aufg. 3. März 1887.

CO

s
früh Abend Bemerkungen

3 36,9 37,9 Kopfwunde. Verband

4 37,0 39,5 Kopfrote. Schüttel-
frost

5 39,1 39,4 Verband. Nähte ent-
fernt

6 39,2 38,7

7

8

38,4

38,8

39,1

37,8

9 38,1 37,9 Verband. Drain ent-

10 37,9

38,1

38,7
fernt

11 37,9
12 38,5 36,7

13 37,1 36,8 geheilt

14 37,0 37,3
15

16 entlassen
Fig. 421. Temperatur-Curve.

temperatur darzustellen in Form einer sogenannten Te7nperatur-
Curve. Zur Anfertigung solcher Curven giebt es liniierte Zettel,
deren übereinanderliegende Linien die Wärmegrade, deren neben-
einanderstehende Linien die Krankheitstage anzeigen. Täglich früh
und Abends macht man je einen Punkt auf die gefundenen Tem-
peraturhnien zwischen die betreffenden beiden Tageslinien undwenn dann alle diese Punkte untereinander durch eine Linie ver-

entsteht die Temperatur-Curve. Zum Beispiel
stellt Flg. 421 die zu obiger Tabelle gehörige Curve dar.
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§ 121. Die Beobachtung der Krankheitserscheinungen
erstreckt sich nicht allein auf die Beobachtung des Pulses, der
Körperwärme oder sonst eines einzelnen Krankheitszeichens. Viel-
mehr liegt es den Pflegern und Pflegerinnen ob, sämtliche an
einem Kranken wahrnehmbaren Erscheinungen möglichst sorg-
fältig zu beobachten, damit dem Arzte alles zur Beurteilung der
Krankheit Wissenswerte berichtet und derselbe bei gefahrdrohen-
den Vorkommnissen (§ 93) rechtzeitig herbeigerufen werden könne.— Man achte bei der Beobachtung der Krankheitserscheinungen
hauptsächlich auf folgende Punkte:

1. mif den Geisleszustatid des Kranken (klar- oder irreredend? bei
BewuCstsein oder bewufstios? ruhig oder unruhig? zufrieden oder ver-
stimmt?).

2. auf den allgemeinen Kräflezustand (steh- und gehfähig oder bett-
lägerig? im Bette sitzend oder „herabgerutscht- ? Lust zu Beschäftigung —
[bei Kindern: zum Spielen] oder nicht?).

3. auf die Körperform (Abmagerung? allgemeine oder örtliche Schwel-
lung? Verkrüppelung? u. s. w.).

4. auf die Beschaffenheil der Haut (blafs oder gefärbt? trocken oder
schwitzend? Ausschläge? Geschwüre? Wunden? Ungeziefer? u. s. w.).

5. auf die Beschaffenheil der Schleimhaut, namentlich an Lippen,
Zunge, Gaumen und Mandeln (Fig. 423).

6. auf die Sprache (heiser? verständlich? stotternd? fehlend? u. s. w.).

7. auf die Beschaffenheit der Sinnesrverkzeuge (Lichtscheu? Blind-

heit? Taubheit? Ohrenlaufen? u. s. w.).

8. auf Bewegung und Gefühl der Krankeji (Lähmung? Zuckungen?
steife Gelenke? Hinken? Zittern? — Gefühllosigkeit? Schmerzen? Druck-
empfindlichkeit?).

9. auf den ÄcÄ/a/" (Schlaflosigkeit? unruhiger Schlaf, Schlafsucht?).

10. auf den Puls (§ 119).

11. auf die Körpenvärme (§ 120).

12. auf die Atmung (wie viel Atemzüge in einer Minute? Husten?

Auswurf? Erstickungsnot?).

13. auf die Aufnahme und Verdauung der Nahrutigs7nittel (Na.hr\ings-

bedürfnis vermehrt, vermindert oder fehlend, erschwertes Schlucken? Durst?

Aufstofsen? Erbrechen?).

14. auf die Stuhlentleerung (Durchfall? Stuhlverstopfung? unwillkür-

liche Entleerungen? Darmverschlufs ? Beschafienheit der Ausleerungen?).

15. auf die Harjientleerung (Harnverhaltung? Harnträufeln? häufiges

und schmerzhaftes Harndrängen? Menge und Farbe des Harns? Eiweifs-

auf die Beschaffenheit etwaiger Wunden (vergl. Seite 127).

17, auf plötzliche oder allmähliche Veränderungen im Rrankheils-

zustande {z. B. auf Ohnmacht, Kräfteverfall, Blutung, Schüttelfrost u. s. w.

;

ferner auf langsame Zu - oder Abnahme der Körperfülle , des Nahrungs-

bedürfnisses, der Kräfte, vorhandener Anschwellungen oder Absonderungen

IS auf das Herannahen oder Eintreten des Todes (vergl. § 6S). —
Genaueres über die hier aufgezählten wichtigsten Krankheitserscheinungen,

sowie über die Zeichen des Todes findet sich auf Seite 160—164. — End-

lich ist noch zu achten:
, . t-, „ j tt

19 auf das, was von dem Kranken selbst (oder im Falle der Unzu-

rechnungsfähigkeit von dessen Angehörigen oder Begleitern) über das Vor-
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ausgegangene berichtet wird. Zwar berichten manche Leute mit grofser

Weitschweifigkeit über Nebendinge, während sie über die Hauptsache nichts

zu sagen wissen oder sie haben es manchmal gar auf Täuschung abge-

sehen. Bei einiger Uebung wird man aber bald lernen, in jedem Falle

das Wesentliche und Wahre herauszufinden oder herauszuforschen.

Über alles an dem Kranken Wahrgenommene und über alle

betreffs des Kranken eingegangenen Mitteilungen mufs die Schwe-

ster dem Arzte mündlich oder schriftlich einen saehgemäfsen Be-
rieht abstatten können. Denn nicht selten hängt die Klarheit

des ärztlichen Urteils und somit das Wohl und Wehe des Kran-
ken von der genauen Kenntnis und Berücksichtigung dieser Dinge
ab. Der Bericht der Scliwestern an den Arzt sei liurz

lind Iflar und wahr! Niemals soll der Bericht ein eigenes

Urteil enthalten, sondern immer nur eine schlichte Beschreibung
dessen, was thatsächlich in Erfahrung gebracht oder beobachtet
wurde. Der Arzt will sich über den Zustand des Kranken sein

Urteil selbst bilden. Er bedarf dazu eines fremden Urteils nicht,

wohl aber der Kenntnis dessen, was in seiner Abwesenheit vor-
ging. Es würde also unpassend sein, zu berichten: „Der am
Kopfe Verletzte bejfindet sich seit gestern besser." Vielmehr mufs
so berichtet werden : „Der am Kopfe Verletzte ist seit gestern bei
Bewufstsein, er hat nicht mehr erbrochen, er sitzt im Bette und
nimmt Nahrung zu sich, sein Puls ist 80 in der Minute, seine
Temperatur ist 38,0, sein Verband ist sauber, drückt nicht u. s. w."
Für gewöhnlich geschieht die Berichterstattung bei Gelegenheit
der ärztlichen Besuche, und zwar meist nur auf Befragen des
Arztes, denn es würde unbescheiden sein, wollte die Schwester im
Beisein des Arztes unbefragt das Wort führen. Gefahrdrohende
Vorkommnisse aber (§ 93) müssen die Schwestern dem Arzte
selbstverständlich sofort und aus eigenem Antriebe melden. Um
die Wahrheit der Meldung zu erhärten und um dem Arzte Ge-
legenheit zu genauer Kenntnisnahme zu verschaffen, ist es not-
wendig, möglichst alles Greifbare und Sichtbare für den Arzt
zur Untersuchung aufzuheben, z. B. den Harn, die Stuhlentlee-
rungen, den Auswurf, die durch Blut, Wund-
absonderung oder Ausflüsse besudelten Wäsche-
oder Verbandstücke, abgegangene Würmer, Steine,
Fremdkörper u. s. w. u. s. w.

A i-u
wohlgeleiteten Krankenhäusern geschieht die

Auftewahrung dieser Dinge in bedeckten Gefäfsen und,um Verwechselung zu vermeiden, unter Anheftung eines Fis 422Zettels mi dem Namen des betreffenden Krankin, - AuswSf^chaleselbstverständlich aufserhalb des Krankenzimmers. Nur

"friZLtlS -^'^^ ^--r) in

§ 122. Eine ununterbrochene Beaufsichtigung der
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Kranken bei Tag und bei Nacht ist notwendig, nicht nur um
die Krankheitserscheinungen zu beobachten, sondern auch zur
Beruhigung, zur Bequemlichkeit und zur Sicherheit des Kranken,
ferner m Krankenhäusern zur Aufrechierhalinng der Ordnung
und der Sicherheit des Hauses. Es ist deswegen Pflicht der Pfleger
und Pflegerinnen: niemals ohne Not sich von den Kranken zu ent-
Jernen und es tritt an sie die Notwendigkeit heran, auch in der
Nacht die Überwachung^^ und Pflege der Kranken auszuüben.

Die nächtliche Überwachung der Kranken kann in
verschiedener "Weise geschehen. Eine Mutter z. B. schläft in der
Nähe ihres Kindes, um bei jeder Regung desselben aufzustehen
und ihm zu helfen. Pfleger oder Pflegerinnen hingegen thun,
wie man zu sagen pflegt, förmliche Nachtwachen, d. h. sie bleiben— in Kleidern und ohne sich niederzulegen— in unmittelbarer Nähe
des Kranken für denselben in Bereitschaft. Nachtwachen werden
in der Privatpflege (§ 133) oft von den Kranken oder deren An-
gehörigen, in Krankenhäusern hingegen von den Ärzten verlangt

;

hier meist nur ausnahmsweise für besondere Kranke (z. B. bei Blu-
tungsgefahr nach einzelnen Operationen, bei Erstickungsgefahr nach
dem Luftröhrenschnitt, bei schwer Fiebernden, bei Sterbenden
u. s.w.). In der Regel genügt es, wenn eine wachthabende Pflege-

rin sämtliche Krankenstuben in stündlichen Pausen besucht, um
etwaige Vorkommnisse zu bemerken, etwaige Übelstände abzu-

stellen, etwaige Bedürfnisse einzelner Kranken zu befriedigen,

etwaige ärztliche Anordnungen auszuführen u. s. w. Die wacht-

habende Schwester mufs besonders Acht haben in Haus und
Zimmern: auf Feuersgefahr, üble Gerüche, Geräusche, auf ge-

hörige Lüftung, Wärme, Beleuchtung, Ordnung u. s. w. ;
bezüglich

der einzelnen Kranken: auf gehörige Bedeckung und Lagerung,

auf zeitweilige Erquickung, auf pünktliches Arzneieingeben oder

TJmschlägewechseln, auf Herbeiholung des Arztes bei plötzlicher

Verschlimmerung der Krankheit u. s. w.

Das Wachen in der Nacht stellt an Kraft und Gesundheit

der Pfleger und Pflegerinnen besonders hohe Anforderungen. Es

ist deswegen recht und billig, dafs man den Wachenden während

der Nachtwache zu ihrer Stärkung Speise und Trank verabreicht

(am besten Thee oder Kaffee), dafs man ihnen am Tage nach

der Nachtwache mindestens vier Stunden Ruhe gönnt, dafs man

ihnen immer nur eine Nacht um die andere eine Wache zumutet

und zwar nie länger, als 14 Tage lang hintereinander! Zweck-

mäfsig ist es auch, wenn zwei Pfleger oder Pflegerinnen in der

Weise einander abwechseln, dafs jede nur eine halbe Nacht hin-

durch zu wachen nötig hat.

In englischen Krankenhäusern besteht mit Rücksicht auf das persön-

liche Wohlergehen der Wärterinnen die Einrichtung, dafs ein ieü der-
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selben nur am Tage, ein anderer Teil nur in der Nacht beschäftigt wird.

So besteht z. B. im Kinderhospital zu Manchester folgende Zeitordnung'):

Tageswärterinnen.

V27 Uhr vormittags Frühstück.
7—1 : = Krankendienst.

1 Uhr mittags Mittagessen.
2—4 Uhr Erholung.
4 Uhr nachmittags Thee.
5—7 Uhr - Krankendienst.
9 Uhr abends Abendessen.

Nachtwärterinnen.
8 Uhr abends Aufstehen.

8V2 = = Abendessen.
8'/2 Uhr abends bis 8 Uhr morgens . Krankendienst.

8Y2 = morgens Frühstück.
9—12 Uhr = Erholung.
12 Uhr mittags zu Bett.

Diese Einrichtung hat indessen mancherlei üebelstände und hat sich
in Deutschland nicht eingebürgert.

Es bedarf kaum der Erwähnung, dafs bei der Beaufsichtigung
ungebildeter Kranker es für Pfleger und Pflegerinnen nur ein
Mittel giebt, sich Achtung und den erforderlichen Gehorsam zu
verschaffen, nämlich: Würde und Ernst im eigenen Benehmen.

ACHTES KAPITEL.

Pflege bei einzelnen besonders wichtigen Klassen von Kranken.

Nachdem im vorigen Kapitel diejenigen allgemeinen Grund-
sätze besprochen sind, welche für die Pflege aller bettlägerigen
Kranken mehr oder weniger Geltung haben, so sollen weiterhin
emige besondere Vorschriften für die Pflege derjenigen Kranken
gegeben werden, welche im praktischen Leben am häufigsten
Gegenstand der Krankenpflege sind. Einzelnes hierher Gehörige
wurde bereits in früheren Abschnitten näher auseinandergesetzt,
bo die Pflege der unblutig Verletzten im I. Kapitel, die Pflege
der Verwundeten im IL Kapitel, die Pflege der Operierten im
Iii Kapitel, die Pflege der plötzlich Verunglückten im VL Ka-
pitel, die Pflege der Hüftkranken in § 28, die Pflege der Unrein-
lichen in § 112, die Pflege der Schlaflosen und Aufgeregten in
§ 114—IIb. Es folgt nun (vergl. Inhaltsverzeichnis, Kapitel VIIC)

wald,\^8?r''
^' englischen Krankenhäuser. Berlin, Hirsch-

EuppRECHT, Krankenpflege.
ig
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§ 123. Die Pflege der Fieberkranken. Fieber ist nicht
eine Krankheit für sich, sondern nur eine Kranliheitserscheinung,
welche die verschiedenartigsten Kranliheiten begleiten kann. Das
Fieber entsteht durch das Eindringen ungehöriger Stoffe in die
Blutbahn. Ein fiebernder Mensch fühlt sich müde und matt, ver-
liert die Efslust, verlangt häufig zu trinken, klagt über Kopf-
schmerz, zu Anfang meist auch über Kältegefühl, später über
Hitzegefühl, zuletzt fängt er an zu schwitzen.

Kältegefühl bei einem Fieberkranken oder gar ein SchiUtelfrosl (wobei
der Kranke blau und bleich wird, am ganzen Leibe zittert und mit den
Zähnen klappert) bedeutet den Beginn des Fiebers oder eine Verschlimme-
rung desselben.

Hitzegefühl bei einem Fieberkranken (wobei derselbe ein gerötetes
Gesicht, eine trockne Zunge, trockne Lippen und viel Durst hat, bisweilen
auch irre redet) bedeutet den Höhepunkt des Fiebers.

Schweifsausbruch bei einem Fieberkranken bedeutet häufig eine vor-
übergehende Besserung oder das Ende des Fiebers.

Währeiid des Fiebers ist der Puls beschleunifit (über 80 in

der Minute), die Körpertemperatur erhöht (über 37,9), die Atmung
beschleunigt (über 18 in der Minute), die Urinmenge vermindert
(unter lÜOO Kubikzentimeter in 24 Stunden).

Leichte Fieber dauern nur wenige Stunden oder Tage (z. B.

das Schnupfenfieber). Schwere Fieber dauern Wochen lang (z. B.

das sogen. Nervenfieber, Typhus). Fieber, welche Monate lang

dauern, nennt man Zehrfieber oder hektische Fieber. Diese pflegen

am Morgen zu verschwinden, um am Abend desto heftiger wieder-

zukehren (z. B. bei Schwindsucht, bei Knochenfrafs mit unheil-

barer Eiterung n. s. w.).

Je höher die Temperatur , je beschlemiigter der Puls und

die Atmung, je unterdrückter die ürinabsonderung, je länger ujid

je ununlei'brochener die Dauer des Fiebers ist, desto gröjser die

Lebensgefahr. Eine Temperatur von 41" C und darüber, ein

Puls von 130— 150 oder mehr Schlägen in der Minute, eine

Atmung von mehr als 40 Zügen (in der Minute), ein vollständiges

Aufhören der Harnabsonderung sind stets besorgniserregend! —
Bei chirurgischen Fieberkranken verschwindet das Fieber oft mit

einem Schlage, wenn der Arzt durch eine Operation Eiter ent-

leert, der irgendwo im Körper des Kranken steckt.

Folgende Punkte sind bei der Pflege fiebernder Kranker zu

beachten

:

1. Die früh und abends gemessenen Puls- und Temperatur-

sahlen sind sorgfältig in Tabellenfoim oder in Curvenform auf-

zuschreiben. Auf Wunsch des Arztes auch die Atmungszahlen

und die 24 stündigen Harnmengen (§ US, 119 u. 120).

2. Fieberkranke gehören in das Bett. Sie sind indessen nur

im Frostzustande warm zuzudecken und durch heifsen Thee zu
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erwärmen. Im allgemeinen sind dieselben kühl zu halten (Tem-

peratur des fleii'sig gelüfteten Zimmers 14» E.; leichte Bettdecke

;

häufiger Wäschewechsel; kalter Umschlag auf die Stirn; öfters

den Rücken kühlen [§ lOS]). Bei schweren und langdauemden

Fiebern sind allabendliche kalte Waschungen an Gesicht, Brust,

Rücken und Armen vorzunehmen und die vom Arzt verordneten

Medikamente, kalten Umschläge, Einpackvngen oder Bäder
(Seite 195, 202 u. 203) pünktlich zu verabfolgen.

3. Fieberkranke schmachten nach erfrischendem Getränk.

Man mui's ihnen daher häufig "Wasser mit Zitronensaft oder mit

Essig, am besten Selterwasser oder gutes, frisches Trinkwasser

(im Sommer mit Eisstückchen) zur Brquickung reichen.

4. Fieberkranke magern zusehends ab („das Fieber zehrt").

Da sie „volle" Kost nicht vertragen und meist auch nicht mögen,
so gebe man ihnen „leichte", „schmale^' oder „flüssige" Kost
(Seite 173); diese aber so oft als möglich (3— 2— 1 stündlich),

um sie bei Kräften zu erhalten. Wein oder Bier in mälsigen
Mengen zu trinken, ist Fieberkranken erlaubt.

5. Die Lagerung der Fieberkranken bedarf besonderer Auf-
merksamkeit. Fieberkranke liegen sich leichter durch, als andere
Kranke. Also: faltenloses Betttuch! tägliche kalte Waschungen
des Rückens ! weiches Federkissen ! Wasserkissen ! u. s. w. Schwer
Fiebernde „rutschen" auch leicht in unbequeme Lage und sind
oftmals bei Tag und Nacht in bessere Lage zu bringen (§ 12— 14).

6. Bei Fieberkranken bedecken sich leicht die Zunge, die
Lippen, die Innenseite der Wangen und der Gaumen mit übel-
riechenden trocknen Bo?'ken oder mit weifsen Flecken {Schwämm-
chen). Ist der Kranke zu schwach, um sich selbst den Mund zu
pflegeji, so soll ihm die Schwester mehrmals täglich den Mund
reinigen (§ 105).

7. Manche Fieberkranke sind so besinnungslos, dals sie ihre
Entleerungen „unter sich gehen lassen" oder es tritt das Gegen-
teil: Verhaltung des Urins und des Stuhlganges ein. Auf beide
Ubelstände mufs die Pflegerin achten, um rechtzeitige Reinigung,
Umbettung, Zimmerlüftung oder Meldung an den Arzt bewirken
zu können. Bisweilen verschwindet das Fieber oder mindert sich,
wenn durch ein Abführmittel oder ein Klystier bestehende Stuhl-
verstopfung beseitigt wird.

8. Manche Fiebernde verfallen in „ Fieberdehrien", und wer-
den dabei so unruhig und aufgeregt, dafs sie die Bettdecke von
sich werfen, das Bett oder das Zimmer verlassen, auch wohl im
Fieberwahn aus dem Fenster springen und Unfälle erleiden. Irre-
redende Fieberkranke soll man deshalb keinen Augenblick allein
lassen oder man mufs sie in einem Tobzimmer unterbringen!

18*
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9. Bekommt ein Fieberkranker einen plötzlichen Krüfteverfall
(Collaps) mit bleichem Gesicht, kühlem Schweifs, niedriger Körper-
temperatur (36,00 oder gar 35,0"), unfühlbarem Puls u. s. w., so
verfahre man nach § 93 (Seite 218).

10. Ueber das Fieber bei Kindern ist in § 125 nachzulesen.

§ 124. Die Pflege der Wöchnerinnen. Eine AVöchnerin
ist von der Pflegerin zu behandeln, wie eine am Unterleib Ver-
wundete, nämlich: mit Bettruhe, mit Reinlichkeit und mit Vor-
sicht bei der Eimährung und Leibesentleerung.

Eine gesunde Wöchnerin mufs mindestens 9 Tage lang das
Bett hüten und darf auch dann nicht gleich den ganzen Tag auf-

stehen, sondern nur vorsichtig, jeden Tag ein Stündchen länger. —
Alle Aufregung des Gemütes ist von einer Wöchnerin möglichst

fern zu halten. Aus diesem Grunde darf die Wöchnerin ihre

häuslichen Geschäfte nicht selbst ordnen wollen, sondern die-

selben sind von der Pflegerin zu besorgen.

Körperwärme und Puls der Wöchnerin sind regelmäfsig früh

und abends zu messen und in Form einer T3,belle oder Curve auf-

zuschreiben! — Man sieht es als ein günstiges Zeichen an, wenn
der Puls einer Wöchnerin langsam schlägt (etwa 60 Schläge ,in

der Minute) und wenn die Haut durch einen gelinden Schweifs

{Wochenschweifs) sich feucht anfühlt.

Es ist notwendig, die Wöchnerin täglich mit frischer Leib-

wäsche und womöglich auch ?nit frischer Bettwäsche zu versehen.

Das tägliche Umkleiden und Umbetten mufs rasch und vorsichtig

geschehen. Zwei Betten sind hierbei wünschenswert. Das Zimmer
mufs im Winter auf 15» R. geheizt, die Wäsche mufs gewärmt

sein. Nach dem Umbetten ist das Zimmer zu lüften und dabei

die Wöchnerin gut zuzudecken. Das Bett ist durch eine grofse

Gummiunterlage vor Verunreinigung zu schützen. Aufserdem sind

der Wöchnerin täglich früh und abends frische Unterlagen von

ganz sauberem Leinenzeug oder besser: Holzwollekissen (Fig. 237)

unterzulegen. Bei Erneuerung dieser Unterlagen müssen die

Schamteile der Wöchnerin in Seitenlage jedesmal mit 2 0/o Carbol-

wasser, mit 1 : 2000 Sublimatwasser oder mit 1 % essigsaurer

Thonerdelösung sorgfältig gewaschen werden ! Dabei dürfen je-

doch niemals Schwämme, sondern immer nur Wundwatte oder

ganz saubere Leinentücher benutzt werden (vergl. Seite 97) !
Auch

müssen die Pflegerinnen es sich durchaus zur Gewissenssache

machen, eine Wöchnerin niemals eher anzurühren, als bis sie

sich ihre Hände und Vorderarme 10 Minuten lang mit lauem

Seifenwasser und danach mit 1 : lOOO Sublimatlösung gründlich

abgebürstet und ihre sämtlichen Nagelränder mit Messer oder

Schere auf das Sorgfältigste gereinigt haben! Nach dieser Remi-
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gang soll, aulser der Wöchnerin, nichts weiter berührt werden.

Wenn die Berührung eines Gegenstandes nicht zu vermeiden ist,

so mul's auf alle Fälle die genaue Eeinigung der Hände wieder-

holt werden! Niemals darf die Pflegerin eine Wöchnerin mit

Fingern berühren, an denen Wunden, Entzündungen, Geschwüre
oder Ringe sich befinden ! We?' eine „fiebeimde" Wöchnerin zu
pflegen hat, der darf lüährend der Dauer dieser Pflege andere
Wöchnerinnen nicht berühren, iiberhauj)t nicht besuchen. Wer
diesen Vorschriften zuwiderhandelt, der handelt leichtfertig und
strafbar. Denn durch Unsauberkeil entsteht das Kindbettjieber.

Dieses ist, wie das Wundfieber, lebensgefährlich und übertragbar
auf andere Wöchnerinnen, sowie auf Verwundete. Man erkennt
das Kindbettfieber daran, dafs der Puls der Wöchnerin über 80
imd dafs die Körperwärme über 38,0" C. steigt. Fiebernde Wöch-
nerinnen pflegt man, wie im vorigen § angegeben.

Als Nahrung reicht man der Wöchnerin stets nahrhafte,
jedoch in der ersten Woche nur flüssige oder breiförmige Kost,
z. B. warme Milch, Milchsuppe, Mehlsuppe, Milchreis oder Fleisch-
brühe mit Semmel, Gries, Ei u. s. w. Als Getränk : Lindenblüten-
thee oder einfaches Braunbier. Erst in der zweiten Woche darf
man Fleisch, trockene Gemüse und Eingemachtes darreichen.
Schwerverdauliche Speisen, als: Linsen, Erbsen, Rüben, Kohl,
Salat, frisches Obst und Schwarzbrot sind noch lange zu ver-
meiden.

Wöchnerinnen müssen, wie alle bettlägerigen Kranken, sich
durchaus einer Bettschüssel (Fig. 64—65) bedienen. Jedoch soll
für offenen Leib vor Ablauf des vierten Tages nicht gesorgt
werden. Alsdann soll, wenn nötig, ein mildes Klystier von lauem
Wasser mit 2 Efslöffeln Baumöl oder von Milch und Syrup (zu
gleichen Teilen) gegeben werden. Klystiere mit Zusatz von Salz
oder Seife zum Wasser wirken schon zu heftig. Abführmittel
können bei Wöchnerinnen eine Unterleibsentzündung erzeugen
und dürfen nur unter Vorwissen des Arztes verabfolgt werden.
-Nicht selten ist die Anwendung des Katheters bei Wöchnerinnen
notwendig (vergl. Seite 191). •

"

_
Nach dem Aufstehen sollen Wöchnerinnen 6 Wochen lang

sich den Leib mit einer 12 Centim. breiten und 10 Meter langen
Flane Ibmde fest einwickeln (siehe Fig. 116). - Auf eine „schlimme

j^g\^an emen Priefsnitzumschlag (Seite 206) und befestige
diesen durch Binden (Fig. 112) oder durch ein grosses Tuch (Figl37).

Die Pflegerin hat dafür zu sorgen, dafs christliche Eltern ihrKind zur gehörigen Zeit zur heiligen Taufe bringen.

.nr^ni w- v,?'^
^^"^ Kinder. Diese ist von ganz be-

sonderer Wichtigkeit, weil nicht nur erkrankte, sondern weil über-haupt alle, auch die gesunden Kinder der sorgfältigsten Pflege
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bedürfen und weil die Kinderpflege recht eigentlich der Beruf einer
jeden Frau, ein besonders lieblicher Beruf ist.

Von der vorwiegend auf geistige Erziehung gerichteten Pflege
der gröfseren Kinder (6. bis 14. Lebensjahr) unterscheidet sich

die Pflege der Neugeborenen (1. Lebensjahr) und der kleineren

Kinder (2. bis 6. Lebensjahr) sehr wesentlich. Die letztere soll

hauptsächlich eine Pflege des Körpers sein.

Wir geben zunächst einige Ratschläge für die Pflege der
Neugeborenen. Neugeborene bedürfen vor Allem: der Wärme,
des Schlafes, der Reinhaltung und einer zweckmäj'sigen Er7iäh?'ung.

Die Kleidung der Neugeborenen besteht in : Tragbettchen mit

Gummieinlage, Windel (Fig. 143^), Nabelbinde, Hemd und Jäck-

chen — ohne Stecknadeln. Alles mul's vor dem Gebrauch jedes-

mal erwärmt werden. Das angekleidete Kind ruht am besten in

einem Korb oder Kinderbett (Fig. 408—409) mit einem leichten

Federkissen warm zugedeckt. In der Kinderstube soll eine stets

gleichmäfsige Wärme von lö** R. herrschen. Wärmflasche und
Zimmerthermometer sind in einer Kinderstube unentbehrlich. Üble

Dünste (z. B. durch Kochen, Wäschetrocknen u. s. w.) sind in Kin-

derstuben streng zu vermeiden. Das Kinderzimmer ist vielmehr

täglich zu lüften. Schon von der IL Lebenswoche ab soll man
die Kinder bei warmem Wetter täglich ins Freie bringen.

Gesunde Neugeborene pflegen während der ersten Monate

ihres Lebens fast ununterbrochen zu schlafen. Alle 2—3 Stunden

jedoch pflegen sie unruhig zu werden. Alsdann haben sie ent-

weder Hunger oder sie haben sich verunreinigt. Mütter und

Kinderpflegerinnen haben deswegen die Pflicht, für ungestörte

Euhe in der Kinderstube zu sorgen, das Gesicht des schlafenden

Kindes zum Schutz gegen Fliegen und grelles Licht mit einem

Schleier zu bedecken, das Kind bei Tag und bei Nacht, sobald

es schreit, aufzubinden, abzuwaschen oder abzutrocknen und auf

einer frischen (erwärmten !j Windel trocken zu legen; endlich alle

3 Stunden dem Kinde Nahrung darzureichen. Wenn trotz Rei-

nigung und Sättigung ein Kind anhaltend schreit, so ist dasselbe

krank und mufs vom Arzte untersucht werden.

Andere Mittel, als Reinigung und Sättigung (allenfalls auch ein Bad

oder ein Klystier) dürfen von Müttern und Pflegerinnen zur Beruhigung

kleiner Kinder nicht angewendet werden. Namentlich sind die sogenannten

Nutschheutel oder gar der Molinsaft und der Schnaps iexn&v die ft^ankd-

hetten, auch das Auf- und Abwerfen der Kinder auf den Armen (im A olke

schlechthin „Warten" genannt) als entschieden schädlich zu verwerfen.

Die Reinhaltung der Kinder im ersten Lebensjahre erfordert

täglich früh ein warmes Bad (26-28« R.) und täglich abends

eine warme Waschung des ganzen Körpers. Unsauber gehaltene

Kinder erkranken leicht an Hautausschlägen, Drusenschwellungen
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u. s. w. Neugeborene bade man nicht länger als 5 Minuten, und
sorge dabei durch Unterstützen des Kopfes, dafs das Kind nicht

ertrinkt. Man wasche das Kind niemals mit einem Schwämme,
sondern immer nur mit sauberen Leinentüchern. ') Nach dem
Bade legt man das Kind auf einen weich gepolsterten Tisch, hüllt

es in ein sauberes gewärmtes Leinentuch und trocknet es behut-
sam ab, zuerst an den Augen und in den Ohren. Den noch offenen
Nabel bedeckt man jedesmal mit einem Ölläppchen und etwas
Wundwatte und umwickelt danach den Leib des Kindes locker
mit einer breiten Flanellbinde. Auch der Almd des Kindes ist

fleifsig zu reinigen. Derselbe wird jedesmal nach dem Trinken
mit einem frischen in kaltes Wasser getauchten Leinwandläppchen
sorgfältig ausgewischt, weil sich sonst leicht „Schwämmchen" bilden
(siehe unten). Krusten auf dem Kopfe sind durch geduldiges
Abreiben mit öl oder Eigelb und nachträgliches Waschen mit
lauem Seifenwasser behutsam zu entfernen.

Das Schwierigste in der Kinderpflege ist die Ernährung der
kleinen Kinder. Neugeborene gedeihen während der ersten 6 bis
1 0 Monate ihres Lebens am besten an der Mutter Brust. Wenn
diese Ernährung aber nicht möglich ist (z. B. weil die Mutter
starb, erkrankte oder sich von ihrem Kinde trennen mufste), so
lehrt die Erfahrung, dafs man neugeborene Kinder auch mit Kuh-
milch (oder Ziegenmilch) grol's ziehen kann. Alle noch so sehr
angepriesenen sogen, „künstlichen Kindernahrungsmittel" sind viel
weniger gut, als Kuhmilch. Man reicht den Neugeborenen die
Nahrung (jeivärmt (durch Einsetzen der Flasche in heifses Wasser)
am Tage alle 3 Stunden und während der ersten beiden Lebens-
monate auch 1—2 Mal des Nachts. Die zum Genufs für Kinder
bestimmte Kuhmilch mufs im I Lebensmonat so verdünnt wer-
den, dals die Saugflasche Vs Milch und 2/3 abgekochtes Wasser ent-
halt. Im IL und IH. Lebensmonat giebt man Milch und Wasser
zu gleichen Teilen Im IV. und V. Monat: 3 Teile Milch und
1 ieil^^ asser. lom VI. Monat an: reine Milch und daneben
nun allmählich: Warmbier, Kalbsbrühe, Milchhirse, gewiegtes

• ,
Auftreten der ersten Zähne 2) - auch ge-

wiegtes I'leisch, Semmel oder Zwieback. Weiter nichts' — Um

7P t n^ Zi l''^''"'^/."'"^^^^
(jedesmal zu derselben Tages-

Sl' T / ;f ^''^^ ""^^ gefundene Körpergewicht in Form
einer Tabelle aufschreiben. Die Gewichtszunahr^e neugeborenerKinder soll wahrend des ersten Halbjahres jeden Tag 20-25Gramm betragen; später weniger.

^
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1.

_
Da das Wohl und Wehe der Neugeborenen und der kleineren Kinder

in hohem Mafse von der Behandlungsart der Kindermilch abhängig ist,

so müssen wir etwas näher hierauf
eingehen. — Zunächst darf die Kin-
dermilch 7iiclit abgerahmt sein, weil
sonst ein wichtiger Nahrungsbestand-
teil— das Fett— darin fehlen würde.
Dagegen mufs die Kindermilch un-
mittelbar vor dem Genufs jedesmal
abqekoclü werden, weil die gefähr-
lichsten Krankheitserreger (z. B. das
Brechdurchfallgift, das Tuberkulo-
segift) in unabgekochter Kuhmilch
enthalten sein können. Aufserdem
mufs die Kindermilch stets frisch sein
und mit peinlichster Sauberkeit auf-
bewahrt werden! — Milch, welche
vor längerer Zeit als 24 Stunden (im
Sommer vor länger als 12 Stunden)
von der Kuh gewonnen wurde, soll

man dem Kinde nicht zu trinken
geben, sondern lieber weggiefsen, weil

dieselbe bereits verdorben sein kann.
Aufbewahren soll man die Milch an
einem kühlen Orte, in sauberen, wohl-
verdeckten Gefäfsen. Ferner soll man
derselben, um sie vor raschem Sauer-
werden zu bewahren, regelmäfsig et-

was kohlensaures Natron zusetzen
(für jedes Liter eine reichliche Mes-
serspitze). Beim Umfüllen der Milch
soll man sich stets vorher die Hände
gründlich mit lauem Seifenwasser rei-

nigen ! Die Trinkflasche, welche etwa
15ü Gramm enthalten soll, mufs fleifsig

gespült und immer spiegelblank ge-

halten werden! Die Saughütchen aus
Gummi (welche viel zweckmäfsiger
sind, als die schwer zu reinigenden

Saugröhren) müssen Tag und Nacht
in frischem Wasser liegen !

Alle diese Vorsichtsmafsregeln

genügen leider nicht immer, um die

Milch vor Verderbnis und das Kind
vor einem vielleicht tötlichen Durch-
fall zu schützen. Am besten thut man
deswegen, die Kindermilch zu „steri-

lisieren", d. h. so herzurichten, dafs

sie Tage lang aufbewahrt werden

kann, ohne zu verderben. Das Sterili-

sieren der Milch geschieht in folgen-

der Weise. Man füllt für den Bedarf

eines Tages (2 Liter für 24 Stunden)

zwölf sauber gespülte Glastiaschen

mit ie 150 Gramm frischer und vorschriftsmäfsig verdünnter Milch. Auf

jede Flasche steckt man fest einen in der Mitte durchbohrten, sauber

2.

rig. 422".

Soxhlet's Kindermilch -Kocher
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gewaschenen Gummistöpsel. Nunmehr setzt man sämtliche 12 Flaschen

auf einem Blechgestell (Fig. 422^ bei 1) in einen mit kaltem Wasser ge-

füllten verschliefsbaren Blechtopf (so dafs das Wasser nicht ganz bis an

den Hals der Milchflaschen heranreicht) und kocht bei aufgelegtem Deckel

so lange, bis das Wasser 5 Minuten lang gewallt hat. Alsdann verschliefst

man sämtliche Milchflaschen, indem man in jeden der durchbohrten Gummi-
stöpsel einen langen Glasstöpsel fest eindreht, um dann nochmals '/^ bis

^ji Stunden lang weiterzukochen. Zuletzt nimmt man das Gestell mit den
Flaschen aus dem wassergefüllten Blechtopfe (Fig. 422» bei 2) heraus, läfst

die Flaschen abkühlen und bewahrt sie an einem kühlen Orte (nicht in der
Küche!) auf. Die also vorbereitete Milch bleibt 3—4 Tage lang geniefsbar und
unverdorben. Jedoch dürfen diese Milchflaschen immer erst unmittelbar vor
ihi-er Verabreichung geöffnet und etwaige von dem Kind übrig gelassene
Milchreste dürfen für die Kinderernährung nicht weiter benutzt werden 1

Hat man die doppelte Anzahl der täglich nötigen Milchflaschen (also 2x 12)
in Besitz, so kann man sich täglich seinen Milchbedarf für den folgenden
Tag bequem vorbereiten und ist sicher, dem Kinde niemals verdorbene
Milch zu reichen ! Soll das Kind eine der also zubereiteten Flaschen zum
Trinken bekommen, so stellt man dieselbe in einen mit lauem Wasser ge-
füllten kleinen Blechtopf, erwärmt sie darin, bis die Milch „trinkwarm"
ist (28° K.) und vertauscht zuletzt den Gummistöpsel mit einem Saug-
hütchen.') Gründliche Reinhaltung der Flaschen und der Saughütchen ist
auch hierbei unentbehrlich.

Gesunde Kinder fangen nach Ablauf des ersten Lebens-
jahres an, zu sprechen und zu laufen. Alsdann spreche man
ihnen Laute und einfache Worte zur tTbung öfters langsam vor.

, Das Gehenlemen suche man nicht zu beschleunigen. Man warte
rahig, bis das Kind 1 oder 1 1/2 Jahre alt ist, und sollte es dann
noch immer nicht laufen, so befrage man einen Arzt. Wunder-
bar rasch pflegt nun bei gesunden Kindern die Regsamkeit des
Geistes, wie des Körpers sich weiter zu entwickeln. Die Ent-
wickelung der körperlichen Regsamkeit soll man möglichst unter-
stützen. Kinder sollen sich bei gutem Wetter womöglich den
ganzen Tag im Freien ium?nein! Den Geist der Kleinen hingegen
soll man nicht zu frühzeitig, nicht zu angestrengt und niemals in
unpassender Weise beschäftigen. Man lasse die Kinder bis zum
4. Lebensjahr auch am Tage einige Stunden schlafen und schicke
sie bis zum 10. Lebensjahr so früh zu Bett, dafs sie volle 10 Stun-
den Nachtschlaf geniefsen. Die erste Belehrung der Kinder sei
eme religiöse, ihre Beschäftigung sei bis zum 6. Lebensjahr das
^piel. Man behandle die Kinder mit Geduld und Freundlichkeit
wenn notig mit mildem Ernst, niemals mit herber Strenge Vor
allem gebe man selbst in Worten und Werken gutes Beispiel und
hüte sich, die hebhche Unschuld der Kleinen zu verderben'

Je mehr die Kmder sich dem 6. Lebensjahre nähern, destomehr können sie die Nahrung erwachsener Menschen geniefsen,

90 Ar„ll^'^
.Töpfe, Flaschen, Stöpsel u. s. w. sind für 12 bis20 Mark zu haben bei Hoflieferant G. Stiefenhofer in München Zrlt.lljeder gröfseren Handlung für Krankenpflege GerätscSS

'
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jedocli müssen Mildi vnd Milchspeisen in den ersten Lebensjahren
die Hauptbestandteile der Kindernahrung bleiben. Zuckerwerk
darf die Kleinen erfreuen, jedocb nicht im Übermass, weil es die
Zahne verdirbt und das Verlangen nach kräftiger Nahrung ver-
mindert. Gewürze und geistige Getränke (Wein und starkes Bierj
sind, dauernd genossen, für Kinder geradezu Gift!

Das tägliche Baden der Kinder sollte bis zum 6. Lebensjahre
fortgesetzt, von da ab sollte wenigstens allwöchentlich einmal ein
Vollbad gereicht werden.

Leider sind die Kinder von zahlreichen Krankheiten nicht
selten heimgesucht. Eine gute Kinderpflegerin mufs die toichtig-

sten Kinderki^ankheiten kennen, um vorkommenden Falles die

Pflege mit ruhiger Sicherheit verrichten zu können.

I. Kraultlieiteu der Ncugelborenen

:

1 . Wunde Haut entsteht bei dem fortwährendem Nafsliegen der Neu-
geborenen sehr leicht. Peinliche Sauberkeit durch Bäder und häufiges
Trockenlegen, ferner Einpudern der wunden Hautstellen mit Bärlappsamen,
Kartoffelmehl oder einem vom Arzte verordneten Streupulver sind dagegen
anzuwenden.

2. Die Sch7vämmchcn bilden sich im Munde kleiner Kinder, wenn der
Mund nicht regelmäfaig gereinigt wird. Es entstehen dann auf der Zunge,
am Gaumen, an der Innenfläche der Wangen und Lippen zahlreiche weifse
Flecke, die man nicht leicht wegwischen kann. Auswischen oder Auspin-
seln des Mundes mit 2''/o Boraxlösung (mehrmals täglich) beseitigt diese

Krankheit leicht.

'6. Die Äugcnenlzündting der Dleugehorenen ist eine für das Augen-
licht gefährliche und auf gesunde Augen leicht übertragbare Krankheit.

"Wenn ein neugeborenes Kind sein Auge nicht öffnet, wenn aus dem Auge
ein Tröpfchen Eiter sickert oder wenn das Auge gar geschwollen und ge-

rötet erscheint, so ist sofort ein Arzt herbeizurufen. Dabei ist das Auge
mehrmals täglich mit feuchten Wattebäuschchen sanft auszuwischen. Auch
sind die kranken Augen mit kleinen, in kaltes Wasser getauchten, 4 fach

gefalteten, sauberen Leinwandläppchen zu bedecken, welche häufig, ge-

wechselt und erneuert werden müssen (Seite 204). Das gesunde Auge ist

mit grofser Sorgfalt vor Benetzung mit dem Eiter des kranken Auges zu

schützen! Zu diesem Zwecke ist das Kind auf die Seite des kranken Auges

zu legen, das gesunde Auge ist mit Gaze zu bedecken und zuzubinden

(Fig. 121). Die Finger der Pflegerin sind peinlich sauber zu halten und

nie" nach den eigenen Augen zu führen. Besudelte Wattebäusche und

Läppchen sind sofort zu verbrennen.

4. Das Erbrechen kleiner Kinder rührt gewöhnlich davon her, dafs

dieselben zuviel Nahrung auf einmal, zu fette oder verdorbene Milch ge-

nossen haben. Man gebe einem Neugeborenen nie mehr, als 150 Gramm
auf einmal zu trinken und verdünne, wenn Erbrechen eintritt, die Milch.

Aufserdem verdoppele man die Sauberkeit in der Milchbehandiung (s. oben).

5. Gegen die oft recht quälende Stuhlverstopfung kleiner Kinder wendet

man nicht gern Abführmittel an. Vielmehr pflegt man der Milchflasche

re<^elmäf8ig eine Messerspitze voll Kochsalz zuzusetzen (wodurch der Stuhl-

gang weicher wird) oder man giebt nach Bedarf ein Klystier (Seite 193).

Seifenzäpfchen sind in der Kinderstube besonders zu empfehlen (Seite 194).

6 Der gefährlichste Feind der kleinen Kinder ist der Durchfall. In

Europa sterben (nach Pfeiffee, Taschenb. f. d. Krkpflg. 1883. S. 176) all-
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jährlich 30 - 40 Millionen Kinder und zwar die meisten im ersten Lebens-

jahr an Durchfall. Jeder, auch der geringste Durchfall ist deswegen bei

kleinen Kindern als eine ernste Erkrankunif anzusehen und sehr sorgfältig

zu beachten ! - Man erkennt den Durchfall der Neugeborenen daran, dafs

die Entleerungen ihre natürliche Beschaft'enheit ändern. Gesunde Aus-

leerungen kleiner Kinder bilden einen gelben Brei (wie Rührei) und riechen

säuerlich. Beim Durchfall hingegen werden dieselben schleimig -flockig,

wässerig-schaumig, grünlich und übelriechend. Sie erfolgen, anstatt 2— 3 mal

am Tage, G-7mal und häufiger. Dazu gesellt sich oft Fieber, bei längerer

Dauer des Leidens Abmagerung und in schlimmen Fällen auch Erbrechen.

Die Kinder können in wenigen Tagen tot sein. — Der Kinderdurchfall ent-

steht durch verbotene oder durch unsaubere und verdorbene Nahrungs-
mittel. Fast niemals erkranken die von der Mutter gestillten Kinder an
Durchfall, sondern beinahe immer nur die mit Kuhmilch genährten „Flaschen-

kinder", hauptsächlich im heifsen Sommer, weil die Milch in der "Wärme
leichter verdirbt, als in der Winterkälte. Durch Abkochen und durch pein-

lich saniere Behandlungsmeise der Kindermilch kann die Milchverderbnis

vermieden und das Kind vor jener gefährlichen Krankheit ziemlich sicher

behütet werden. Freilich mufs sich die Pflegerin bei der Behandlung der
Kindermilch (siehe Seite 208) die allergewissenhafteste Sorgfalt zur Pflicht

machen! —
Sollte trotz aller Vorsichtsraafsregeln dennoch ein Kind am Durch-

fall erkranken, so ist die Blilch für einige Tage ganz wegzulassen! Dafür
ernähre man das kranke Kind abwechselnd mit Kalbfleischbrühe, mit dün-
nem Haferschleim (dem man etwas Zucker und Rotwein zusetzt), mit Warm-
bier, mit Nestle's Kindermehl oder mit Eiertrank (1 Ei, 1 Kafl'eelöfi'el Zucker
und V2 Liter laues Wasser zusammengequirlt). Erst dann, wenn die Aus-
leerungen wieder spärlich, breiig und gelb geworden sind, darf man zur
Milch zurückkehren. Mau wird gut thun, letztere noch längere Zeit mit
Haferschleim (anstatt mit Wasser) zu verdünnen. — Selbstverständlich ist

ein Arzt zu befragen.

Es ist ein verhängnisvoller Irrtum, zu glauben, dafs der Durchfall der
Neugeborenen mit der lintwickelung der Zäline^) zusammenhänge und daher
unvermeidlich oder gar wohlthätig sei. Durchfall bei einem kleinen Kinde
hat mit den Zähnen nichts zu schaffen und beweist stets, dafs die Pflegerin
in der Milchbehandlung und Ernährung des Kindes nicht sauber genug zu
Werke geht.

7. Krämpfe (unwillkürlicho Zuckungen im Gesicht, an den Gliedern
oder am ganzen Körper) sind leider bei kleinen Kindern keine seltene Er-
scheinung. Dieselben können durch sehr verschiedene Ursachen entstehen
(z. B. durch Würmer, Fieber, Hirnleiden u. s. w.) Glücklicherweise gehen
sie meist bald vorüber und führen nur selten zum Tode des Kindes oder
zu dauerndem Beladensein mit diesem Übel. - Bis zur Ankunft des Arztes
soll die Pflegerin das Kind vor Selbstverletzung bewahren, die Tempe-
ratur messen

, ein kaltes Wasserklystier geben und auf den Kopf einen
kalten Umschlag legen.

• T ^r^^f Impfung der Kinder geschieht (in Deutschland qeseizmäfsia)
im Laufe der ersten beiden Lebensjahre. Bekanntlich schützt die Impfung
vor einer der schrecklichsten Seuchen — den Pocken (§ 127). Kranke
Kinder sind von der Impfung einstweilen befreit. Vor der Impfung müssen
die Kinder gebadet und sauber gekleidet werden. Nach der Impt^ng sind
die Impflinge ebenfalls täglich zu baden und in ihrer Kleidung möglichst
sauber zu halten. Die Nahrung geimpfter Kinder bleibt unverändert^ auch
sind dieselben nach wie vor an die Luft zu bringen. - Am 4. Tage nach

1) Vergleiche Seite 157, Anmerkung.
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der erfolgreichen Impfung bildet sich an der Impfstelle ein kleines Bläs-
chen, welches unter leichter Unruhe (Fieber) des Kindes bis zum 9. Tage
zu einer erbsengrofsen, von einem roten Entzündungshofe umgebenen Pocke
sich vergrofsert und vom 12. Tage an zu einem Schorfe eintrocknet. Dieser
tollt nach 3-4 Wochen von selbst ab. Die Impfstellen sind vor Reibung,
Zerkratzen und vor Beschmutzung zu bewahren. Die Hemdärmel müssen
demnach genügend weit, oder aufgeschnitten sein! Ein Verband ist für ge-
wöhnlich überflüssig. Offnen sich aber die Pocken oder entsteht in ihrer
Umgebung eine starke Röte, so umwickele man täglich den Oberarm mit
einem sauberen , mit Vaseline bestrichenen , weichen Läppchen oder be-
frage den Arzt. Nach Ablauf des 9. Tages versäume man nicht, sich vom
Arzte einen Impfschein ausstellen zu lassen, den die Eltern oder Vor-
münder des Kindes sorgfältig aufbewahren müssen.')

II. Unter den Krankheiten des späteren Kindesalters
sind als die wichtigsten zu erwähnen:

9. Die sogen, englische Krankheit. Dieselbe kann sich auf verschie-
denerlei Weise zeigen. Entweder haben die Kinder im ersten Lebensjahre
einen weichen Hinterkopf oder einen eingedrückten Brustkorb und leiden
viel an Verdauungsstörungen. Oder sie bekommen die ersten Zähne zu
spät (im 8.-9., anstatt im 5.-7. Lebensmonat). Vielfach fangen sie erst
spät an zu laufen (mit l'/a Jahren oder noch später, anstatt mit dem 11.

bis 15. Lebensmonat), sie haben Jahre lang schlaffe Füfschen, krumme
Glieder oder Rücken und zeigen in schlimmen Fällen eine auffallende Nei-
gung zum Schwitzen. Glücklicherweise pflegt die englische Krankheit in

den meisten Fällen nach dem 4. Lebensjahre allmählich wieder zu ver-

schwinden und nur ganz ausnahmsweise bleiben einzelne von ihr Befallene
zeitlebens zwerghaft klein oder arg verkrümmt. Das Leiden (welches an-
scheinend bei den Naturvölkern nicht vorkommt) ist eine Folge von un-

zweckmäfsiger Ernährung der Neugeborenen. Es entwickelt sich fast nie-

mals bei regelrecht gestillten „Brustkindern", wohl aber sehr häufig bei

künstlich aufgezogenen „Flaschenkindern".
10. Gefährlicher, als die englische Krankheit, sind die Skropheln.

Diese äufsern sich dadurch, dafs an den Nasenlöchern oder Mundwinkeln,
an den Augen, den Ohren oder an der Kopfhaut der Kinder sich wunde
Stellen und nässende, krustige Ausschläge bilden, welche, wenn nichts da-

gegen geschieht, Monate und selbst Jahre lang bestehen bleiben. Hieran

reiben und kratzen die Kinder und bewirken mit ihren besudelten Fingern

Übertragung von einer Stelle des Gesichtes oder des Kopfes zur andern.

Unreinliche Haltung der Kinder begünstigt diese Krankheit. Man suche

sie zu verhüten durch unermüdliches, täglich mehrmals wiederholtes Rei-

nigen des Gesichts, des Kopfes und der Hände der Kinder mit reinem,

lauem Wasser unter Zuhilfenahme reiner Tücher (nicht Waschlappen oder

Schwämme! Seite 97, Anmerkung 2). Bilden sich trotzdem hartnäckige

Geschwüre, Eiterungen und Ausschläge am Kopf oder Gesicht, so suche

man dieselben bald zu beseitigen durch Abschneiden der Haare, Anwen-

dung von Öl und Salicylpaste (Seite 106) und durch zeitiges Befragen eines

Arztes. Duldet man nämlich jene ünreinlichkeit auf der Haut zu lange,

so dringt sie zuletzt in den Körper ein, die Drüsen am Halse schwellen

allmählich an, bisweilen auch einzelne Gelenke oder Knochen und es ent-

steht schliefslich Gelenkschwamm, Knochenfrafs, Verkrüppelung, Siechtum

und nicht selten der Tod an Lungen- oder Gehirntuberkulose.

1) Nach den vom Königl. Sächsischen Ministerium des Innern im Mai

1886 gegebenen „Verhaltungsvorschriften für die Angehörigen der Impfhnge."
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11. Die häufigsten unter allen Krankheiten der Kinder sind die fieber-

haften Kinderkrankheiten. Es giebt wohl kaum ein Kind, welches nicht

ein Mal fieberhaft erkrankte. — Das Fieber kann bei Kindern leicht hohe

Grade erreichen, es kann mit einem Krampfanfall oder mit Erbrechen be-

ginnen und sehr bedrohlich erscheinen. Dennoch kann es auf eine kalte

Einpackung oder auf ein kaltes Klystier nach wenigen Stunden verschwun-
den sein. Als Ursache des Fiebers findet sich bei Kindern gewöhnlich:
Schnupfen, Husten, Durchfall, irgend eine ansteckende Kinderkrankheit
(z.B. Masern, Scharlach, Diphtheritis), am häufigsten aber eine Halsent-
zündung, so dafs man einem Kinde, welches fiebert, immer zunächst in

den Hals schauen soll. Findet man die hinteren Halsteile (Fig. 423) ge-
rötet oder mit weifsgelben Flecken bedeckt, so mache man dem Kinde
um den Hals einen Priefsnitzumschlag und lasse den Mund üeifsig reinigen,

so wie auf Seite 182 und 191 angegeben ist. (Über die Pflege bei Diph-
theritis und anderen ansteckenden Krankheiten sind die beiden folgenden
Paragraphen nachzulesen.)

Dafs ein Kind fieberhaft erkrankt sei, merkt man in der Nacht an
dem unruhigen Schlafe'), bei Tage aber an dem Ruhigliegen des Kindes
und an dessen Unlust, zu spielen. In solchem Falle greife man sofort zum
Thermometer und messe die Körperwärme (§ 120). Für die Beurteilung
der Höhe und der Gefahr des Fiebers bei Kindern ist zu berücksichtigen,
dafs die Pulsschläge und Atemzüge bei diesen regelrechter Weise viel
häufiger erfolgen, als bei Erwachsenen, dafs hingegen die Körperwärme der
Kinder und der Erwachsenen sich nicht unterscheidet. Eine Temperatur
von 38,0 bedeutet also bei Kindern sowohl, als bei Erwachsenen Fieber.
Ein Puls von 100 Schlägen in der Minute bedeutet aber nur bei Erwachse-
nen Fieber, nicht bei kleinen Kindern. (Vergleiche Seite 265.) Mit kalten
Bädern sei man iei Kindern sehr vorsichtig (Seite 197)!

12. Verletzungen und Operationen kommen im Kindesalter ebenfalls
vor. Nicht nur durch ihr eigenes Ungeschick erleiden die Kinder zahl-
reiche Unfälle (z. B. Knochenbrüche und Verwundungen), sondern auch
durch die Unbedachtsamkeit ihrer Pflegerinnen kommen die Kleinen bis-
weilen zu Schaden z. B. wenn Petroleumlampen oder Gefäfse mit kochenden
Flüssigkeiten so hingestellt werden, dafs sie für die Kinder erreichbar sind
Jämmerliche Verbren7uingen sind dann nicht selten die traurige Folge Zti
Operationen im Kindesalter geben besonders die angeborenen Mif8bildun<^en
sowie die skrophulösen Drüsen- und Knochenleiden Veranlassun«^ — ZumGluck vertragen die Kinder (selbst Neugeborene) das ChloroformTeren sehr
gut, wahrend sie hingegen Blutverluste (siehe Seite 88, Anmerkung) fernerOpium und Morphium, sowie Carbolsäure sehr schlecht vertragen Eineinziger Tropfen Opiumtinktur^nri^rMch gegeben) kann ein neugeborenes

Sir "°^M '
eine Wundausspülung oder ein Wundverband mitCarbolsäure. Man vermeide deswegen diese Arzneien bei Kindern gänzlich

Sunr^?(sTeToT-rot'' ^«^^^^^'^«-^ ««^^ essigsaur^ThÄ
Das Anlegen von Verbänden und das Sauberhalten der letzteren stöfetbei kleineren Kindern auf Schwierigkeiten 1. weil die Kinderbelm virbinden nicht still halten und weil sie 2. ihre Verbände mi't Urin und kS

VerbSdfn sTchÄtalÄ'" ""'^ ^'f^
''^''"^'^ kSL Kinder'bfimveruinaen sicüer testhalten lassen und sich um ihr Geschrei nicht Inimmpm
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endlich sich alles ruhig gefallen lassen. — Gegen die Verunreinigung der
Verbände bei kleinen Kindern hilft man sich auf verschiedene Weise: z. B.
l. durch häufigen Verbandwechsel, 2. durch ümwickelung der Verbände
mit Gummistoff, 3. durch Lagerung der Kinder über einem stark aufge-
blasenen Luftkissen, 4. durch Aufhängen des verbundenen Gliedes (Fig. 85,

86, 194).

In Krankenanstalten legt man nicht gern Kinder in dieselben

Räume mit Erwachsenen, namentlicli nicht mit erwachsenen Män-
nern, weil die Unschuld der Kleinen leicht dabei leidet. Man

vereinigt sie vielmehr zweck-

mäi'sig in besonderen Kinder-
abteilungen.

Wegen der gröfseren TJn-

selbstständigkeit der Kinder

in allen Stücken ist die Pflege

der Kinder eine viel müh-
samere, als die Pflege Er-

wachsener. Auch dürfen Kin-

der niemals allein gelassen

werden ! Auf Kinderabteilun-

gen ist deswegen ein viel

zahlreicheres Pflegepersoiial

notwendig, als auf den Abtei-

lungen für Erwachsene (vergl.

§ 131).

Kinderpflegerinnen müs-
sen nicht nur zur Kranken-

pflege, sondern auch zum Spiel

und zu fröhlichen Liedern

Geschick haben, nötigenfalls

auch zum Unterricht. Sie

müssen stets geduldig und
freundlich sein. Sie dürfen

niemals ein Kind, geschweige

denn ein krankes Kind, er-

schrecken oder gar schlagen

!

Besondere Vorsicht müssen

die Kinderpflegerinnen üben mit giftigen Arzneien, mit Petro-

leumlampen, mit heifsen Flüssigkeiten und gegenüber den an-

steckenden Kinderkrankheiten ! Wie es eine strafwürdige Unvor-

sichtigkeit wäre, einem Kinde kochende Milch einzuflölsen oder

es in zu heifsem Badewasser zu verbrühen, ebenso wäre es em

strafwürdiger Leichtsinn, wenn eine Pflegerin gesunder, nament-

lich aber kranker Kinder diese in Berührung bringen wollte oder

wenn sie selbst in Verkehr treten wollte mit solchen Personen oder

Sachen, welche mit Erkrankungsfällen von Diphtheritis, bchar-

Fig. 423.
Ansicht des Schlundes.

Hinten hängt von der Mitte des Gaumens

das Zäpfchen herab. Seitlich liegt je eine

Mandel zwischen den beiden Gaumenbögen,
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lach, Masern oder Keuchhusten in Berührung stehen. (Vergleiche

hierüher die beiden folgenden Paragraphen.)

§ 126. Die Pflege der Diplitheritiskranken. Die Diph-

theritis ist eine aristeckeiide Krankheit, welche vorwiegend Kinder,

nur selten Erwachsene befällt. Ein einmaliges Überstehen der

Krankheit schützt vor einer späteren erneuten Erkrankung nicht.

Am 2. bis 5. Tage nach erfolgter Ansteckung treten unter geringem
Eieber und unter Schlingbeschwerden werfse Flecke an Mandeln,
Gaumen oder Zäpfchen auf und gleichzeitig erscheinen alle Teile

des Schlundes (Fig. 423) gerötet und geschwollen. Häuflg tritt

nach l — 2 wöchentlicher Dauer Genesimg ein. Nicht selten aber
nimmt die Krankheit einen bösartigen Verlauf. In diesen trau-

rigen Eällen fliefst eitriger Schleim aus Nase oder Ohr, es strömt
aus dem Munde ein fauliger Geruch, es zeigt sich im Harn reich-
liches Eiweifs und das Kind stirbt entweder an zunehmender
Schwäche oder es wird heiser und mufs ersticken. Manchmal
rafft, nachdem schon alles glücklich überstanden schien, ein jäher
Herzschlag das junge Leben dahin. Besonders mörderisch pflegt
die Diphtheritis bei solchen Kindern aufzutreten, welche schon
anderweitig krank sind; s. B. wenn diese Seuche auf der Kinder-
abteilung eines Krankenhauses ausbricht.

Wenn ein Kind unruhig schläft, am Tage müde ist, nicht
recht essen will, vielleicht auch erbrechen mufs, so sehe man
demselben sofort in den Hals, indem man bei weit geöffnetem
Munde mit einem Löffelstiel die Zunge des Kindes leise nieder-
drückt.') Findet man dabei, neben Rötung und Schwellung des
Schlundes, jene verhängnisvollen weifsen Flecke, so ist ungesäumt
em Arzt herbeizuholen. Erklärt dieser das Halsleiden für Diph-
theritis, so ist das kranke Kind mit seiner Pflegerin und mit
seinen sämtlichen Sachen sofort von anderen Kindern zu trennen
und b Wochen lang streng abgesperrt zu halten!

Zur Entscheidung der Frage, ob eine unschuldige Halsentzündung

LTnn ;t «ii'f
wirkliche Diphtheritis vorliegt,ÄT allgemeinen folgendes gelten: bei Halsentzündung finden sich kleine

ffeän fin'.?^.''
-ahlreich; bei DipSther tish ngegen findet man grofsere, weifse Flecke, einzeln oder weni- zahlreich

Ai cJ ist' h."i h",
-»ch am Gaumen und l° ZMcheS'.Auch ist bei Halsentzündung das Fieber anfangs hoch und von tag zu

Riifo r?^"" ^^o*"
"^^^^^ sträubt, so rufe man 2 Personen zu

Efschofs' S hS°mirScVi'', "^""/.f^ I^'"^ (Bn^anKSeTau

dars'Sie sich^den Hals^'seTe'lfsTn.'^"
^''''^ ^'^'^^^
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Tag abnehmend; bei Diphtheritis hingegen fehlend oder niedrig und nur
langsam steigend.

In zweifelhaften Fällen sondere man das verdächtige Kind
von anderen Kindern ab, bringe es jedoch vorläufig nicht mit
Diphtheritiskindern zusammen.

Ein diphtheritiskrankes Kind mufs das Bett hüten. Seine
Körperwärme ist täglich früh und abends zu messen und auf-
zuschreiben, sein Harn ist täglich auf Eiweifs zu untersuchen.
Die Nahrung darf nicht hart sein und soll aus Milch, Milchbrei,

Fleischbrühe (mit Ei oder gewiegtem Fleisch) u. s. w. bestehen.

Auch Wein ist für die Dauer der Krankheit täglich zu reichen.

Um den Hals ist ein täglich zwei Mal zu wechselnder Priefsnitz-

umschlag zu legen. Vor allem wichtig ist die Reinigung des

Mundes. Dieselbe geschieht am besten stündlich bei Tag und
bei Nacht; bei älteren Kindern durch Gurgeln, bei kleineren

durch Ausspritzen des Mundes (mit der Siebspritze, Seite 190
und 191). Spritzen ist besser, als Gurgeln, weil letzteres die

kranken Teile zu sehr in Bewegung setzt. Etwaigen Arzneizusatz

zum lauen Mundwasser bestimmt der Arzt.

Da das ansteckende Gift der Diphtheritis an dem Schleime

haftet, loelcher von den kranken Kindern aus Mund, Nase oder

Luftröhre entleert wird, so mvfs dieser Schleim und alles, was

mit ihm in Be?'ühru?ig kam oder nur gekommen sein könnte,

gewissenhaft und unverdrossen entweder vernichtet oder desinfi-

ziert ') werden! Geschieht dies nicht, so trocknet dieser Schleim

zu Staub ein, wirbelt umher und kann andere Kinder, die ihn

einatmen, anstecken. Im Königreich Sachsen starben in den Jahren

1885—1887 nicht weniger als 18,102 Personen, meist Kinder an

Diphtheritis! Es ist daher dringend nötig, zu wissen, was man
thun soll, um die Ausbreitung dieser Seuche möglichst zu ver-

hüten.

Vor allem sind die durch den Auswurf der Diphtheritiskinder

besudelten Wattetupfer und Verbandstücke sofort zu verbrennen,

besudelte Tücher, Hemden, Bettwäsche u. s. w. sind sofort in heifse

Seifenlauge zu stecken ! Die Hände der Pflegerin, das Efsgeschirr

der kranken Kinder, die benutzten Spritzen, Speibüchsen, Eiter-

schalen, Instrumente und sonstigen Geräte sind sofort nach jedem

Gebrauch, die Betten, Kleider, Möbel, Zimmer u. s. w. sind nach

der Genesung oder nach dem Tode des Kindes gewissenhaft zu

desinfizieren! Ueber die Art der Desinfektion, sowie über das,

was bei der Absperrung der Diphtheritiskranken zu bedenken

ist, wolle man im nächsten § unter „Scharlach" nachlesen.

1) Unter Desinfizieren versteht man eine besondere Art von Reinigung,

welche auf Vernichtung belebter Krankheitsgifte abzielt (siehe nächsten

Paragraph).
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Es wurde oben gesagt, dafs in manchen bösartig verlaufenden

Fällen von Diphtheritis die Kinder heiser werden und in Er-

stickungsgefahr geraten. Hier kann durch die Operation des Luft-

röhreiischiiittes (Tracheotomie) bisweilen Rettung gebracht

werden. Wann soll man den Arzt zur Ausführung des Luftröhren-

schnittes herbeirufen? Wenn die Erstickungsnot des kranken

Kindes sich ankündigt durch das Klangloswerden der Stimme,
das langgezogene, pfeiffende Atemgeräusch, durch das Einsinken

der unteren Rippen beim Atemholen, durch die zunehmende Un-
ruhe des Kindes, welches zuletzt mit blauen Lippen und bleichen

Wangen sich anklammert und — ein herzzerreifsender Anblick !
—

vergeblich nach Atem ringt. - Was soll die Pflegerin zur Aus-
führung des Luftröhrenschnittes zurechtstellen?

1. einen schmalen Tisch mit weicher Decke und Rolle (Fig. 258) ') nahe
dem Fenster; 2. bei Nacht möglichst viele Lampen und Lichter; 3. reich-
liche Qerüle zum Waschen und zum Ausgiefsen des Waschwassers (Becken,
Seife, Handtücher, volle Krüge und leere Eimer); 4. zahlreiche Tupfer aus
Gaze oder Wwidmaite (nafs eingetaucht, stark ausgedrückt, trocken zurecht-
gelegt); 5. ein Salbc7il('ippcheu\ 6. baumwollenes, schmales Bund zur Be-
testigung des Tracheotomieröhrchens; 7. Chloroform und Chloroformqeräle
(Fig. 276-282) ; 8. die Instrumente zur Operation (\ spitzes Messer, 2 stumpfe
Pingetten, 3—4 stumpfe Haken Fig. 308, 1 Schere, Klemmpin getten und
Catgut, 1 Trousseau'schen Erweiterer Fig. 343, mehrere Tracheotomie-
röhrchen von verschiedener Weite Fig. 344).

Zur Ausführung des Luftröhrenschnittes gehören womöglich
2 Ärzte und 2 Gehilfen (Pflegerinnen). Der eine Arzt operiert;
der zweite tupft das Blut und führt die Wundhaken. Die eine
Pflegerin hält den Kopf des Kindes fest; die andere dessen Glieder
(mit dem auf Seite 130 geschilderten Handgriff'..

Worin besteht die Pflege nach geschehenem Luftröhren-
schnitt?

1. Diese verantwortungsreiche und schwierige Pflege sollte
nur einer in diesem Stücke erfahrenen Pflegerin anvertraut werden.

2. Tracheotomierte Kinder dürfen keinen Augenblick allein
gelassen werden. Nachtwachen sind daher in dieser Pflege un-
erlafshch. — Ärztliche Hilfe mufs jederzeit leicht erreichbar sein,
weshalb die Operation am besten in einem Krankenhause geschieht.

3. So lange das Röhrchen in der Halswunde liegt, können
die Kmder nicht sprechen. Man schenke ihnen daher besondere
Aufmerksamkeit und gebe älteren Kindern eine Schreibtafel.

4. iaghche Temperaturmessung, Pulszählung, Harnunter-
suchung Zimmerlüftung und häufiger Wechsel der Leib- und
Bettwasche geschehen nach wie vor der Operation. Auch die Er-nahrung des Kmdes bleibt dieselbe. Dagegen pflegt man die

dienen!
"^'^ "^"'^^ ^^"'^ '''""^"^ ^^"^^ eingehüllte Weinflasche

EüppRBCHT, Krankenpflege.
ig
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Ausspritzungen des Mundes nach der Operation wegzulassen, um
dem Kmde Ruhe zu gönnen und weil die Spritzflüssigkeit in die
Wunde drmgen könnte.

5. Man sorge Tag und Nacht für feuchte Luft im Kranken-
zimmer, um die Bildung trockener Krusten in dem eingelegten
Röhrchen zu verhindern. Zu diesem Zwecke stelle man einen
Dampfspender (Fig. 242^) neben das Bett und schütze letzteres
Tor Durchnäfsung durch übergelegte Gummileinwand. Im Not-
fall baue man aus Stricken und Betttüchern über das Bett ein
Zelt und tauche von Zeit zu Zeit in einen darunter gestellten
Wasserkübel heifse Plättstähle oder Steine.

6. Besondere Aufmerksamkeit ist der Atmung des Kindes
und dem eingelegten Röhrchen zu schenken. — Der Schleim,
welcher sich an der Mündung des Röhrchens zeigt, ist zart und
geduldig immer von Neuem wegzuwischen mit Gazestückchen oder
mit Taubenflügelfedern, die nicht zu nafs sein und niemals tief

eingeführt werden dürfen. Ist der Auswurf aus dem Röhrchen
reichlich und flüssig, so stelle man den Dampf ab. Ist der In-
halt des Röhrchens zäh und trocken, so vermehre man den Dampf,
Das Band, womit man das Röhrchen um den Hals befestigt, ist

täglich zu erneuern, ebenso der zwischen Wunde und Röhrchen
zu schiebende Salbenfleck. Auf keinen Fall darf dabei das Röhr-
chen aus der Luftröhre herausschlüpfen. Da sich im Innern des

Röhrchens leicht Schleimkrusten ansetzen und die Atmung be-

engen, so ist das Röhrchen 2— 3 stündlich (bei mühsamer Atmung
öfter!) inwendig zu reinigen. Damit dies leicht geschehen könne,

so ist das Röhrchen ein Doppelröhrchen, dessen inneren Teil man
vorsichtig herauszieht und nach geschehener Reinigung (abge-

trocknet und wenig eingeölt) wieder einführt.

Tritt trotzdem bei dem tracheotomierten Kinde wieder ein

Erstickungszustand ein, so ist sofort ein Arzt herbeizurufen. Nicht

selten ist alle aufopfernde Mühe der Pflegerin vergebens. Nur in

etwa V:i— V2 der Fälle ist die Operation des Luftröhrenschnittes

erfolgreich.

§ 127. Die Pflege bei ansteckenden Krankheiten und
Seuclien. — Ansteckende Krankheiten sind solche, welche unter

gewissen Umständen von einem Menschen auf einen anderen über-

gehen oder übertragen werden können. Seuchen sind solche Krank-

heiten, welche zu einer Massenerkrankung zahlreicher Menschen
— einer sogen. Epidemie — führen können. Die meisten an-

steckenden Krankheiten können Seuchen bilden. Jedoch sind nicht

alle Seuchen ansteckend, z. B. nicht das Wechselfieber und nicht

die Trichinenkrankheit. Sämtliche ansteckenden Krankheiten und

Seuchen entstehen durch ein belebtes Gift, nämlich entweder

durch kleinste Pflänzchen {Bakterien, Bacillen u. s. w.) oder durch
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kleinste Tierchen {Krätz-Milben, Trichinen). Jede einzelne Art

dieser sogen. Schmarotzer-Pflänzchen oder -Tierchen hat ihre be-

sonderen Eigentümlichkeiten und erzeugt immer nur ein und die-

selbe Krankheit. — Die wichtigsten ansteckenden Krankheiten

und Seuchen sind folgende:

A. Cholera, Ruhr, Unterleibstyphus.

B. Blattern, Flecktyphus, Scharlach, Masern, Röteln.

C. Diphtheritis, Keuchhusten, Lungenschwindsucht.

D. Krätze, Syphilis; — eiterige Entzündung, Wund- und

Kindbettfieber, Wundrose.

E. Wechselfieber, Trichinenkrankheit. •)

Die Pflege bei diesen Kranken geschieht im allgemeinen genau

so, wie überhaupt bei bettlägerigen Kranken (siehe VII. Kapitel).

Jedoch gesellt sich hier dazu : Die Sorge für gewisse Vorkehrungen,

welche den Zweck haben, die Gefahr der Weiterve?'hreitung der

Krankheit nach Möglichkeit einsnschränken ! Diese Vorkehrungen
oder Schutzmafsregeln sind für die verschiedenen ansteckenden
Krankheiten und Seuchen verschieden. Mehr oder weniger laufen

sie alle auf dreierlei Dinge hinaus, nämlich:
1. auf Äbsper7'ung der Erkrankten, sowie der dazu gehörigen

Gerätschaften und Pflegepersonen.

2. auf verdoppelte Reinlichkeitspßege (hier Desinfektion ge-
nannt).

3. auf die Vermeidung gewisser Schädlichkeiten (Hantie-
rungen, Berührungen, Speisen u. s. w.), von denen später die Rede
sein wird.

Da die Ausübung der von den Ärzten für nötig befundenen
Vorsichts- und Schutzmafsregeln zum grofsen Teil in den Händen
der Pfleger und Pflegerinnen ruht, so tragen die letzteren einen
nicht geringen Anteil an der Verantwortlichkeit fär die dankens-
werte Einschränkung oder strafwürdige Weiterverbreitung der
Seuchen. Sollen Pfleger und Pflegerinnen dieser Verantwortlich-
keit sich bewufst sein und ihre Pflicht mit dem nötigen Ernst
und mit dem nötigen Verständnis erfüllen, so müssen sie über
die Natur der ansteckenden Krankheiten und Seuchen, über die
Art ihrer Weiterverbreitung und über den Sinn und Zweck der
dagegen zu treffenden Mafsregeln unterrichtet sein. Fassen wir
also diese Dinge etwas näher ins Auge.

A. Bei Cholera, Ruhr und Unterleibstyphus sitzt das
ansteckende Gift im Darm. Es erzeugt daselbst durch seine An-
wesenheit Durchfall und gelangt mit den Darmentleerungen nach

1) Die für Pfleger und Pflegerinnen weniger wichtigen ansteckenden
und ubertragbaren Krankheiten, wie Rückfallstiwhus, Mumps, Genickstarre
Ulbfieber, Aussalz, Hundswut, Milzbrand, Wundstarrkrampf u. s.w. können
wir hier übergehen.

19*
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aufsen. Das Gift besteht aus Pflänzchen, welche weder für das
blolse Auge, noch für den Geruch erkennbar sind. Wenn An-
steckung erfolgen soU, so mufs von diesen Giftpflänzchen etwas
verschluckt werden. Nach dem Verschlucken vergehen bei der
Cholera 1-3 Tage, beim Typhus 2—3 Wochen, ehe der An-
gesteckte sich krank fühlt. Diese Zeit, welche der Wachstums-
zeit jener Pflänzchen entspricht, nennt mau die Incuhationszeit.
Die giftigen Pflänzchen gedeihen nicht nur im menschlichen Darm,
sondern auch in feuchtem Erdreich, im Trinkwasser, in Milch, in
Fleischbrühe, auf Früchten, Speisen, feuchter Wäsche u. s. w. So-
zusagen wild wächst der Cholerakeim nur in gewissen Wasser-
lachen Ostindiens, der Ruhrkeim besonders in den Tropenländern,
der Typhuskeim auch in der feuchten Erde europäischer Wohn-
stätten. — Aus der Kenntnis dieser Verhältnisse erklärt sich sehr
natürlich und einfach die Entstehung einer Cholera-, Ruhr- oder
Typhusepidemie. Wenn z. B. aus Ostindien ein Cholerakranker
nach Europa gekommen oder wenn hierselbst eine Person an Ruhr
oder Typhus erkrankt ist; — was geschieht dann? Die vergifteten

Darmausleerungen des Kranken werden sorglos in der ISTähe seiner

Wohnung auf das Erdreich geschüttet. Sie gelangen von dort

auch wohl aus einer undichten Abortgrube oder mit dem Wasser,
welches zum Spülen der Nachtgeschirre und zum Waschen der

Krankenwäsche benutzt wurde, durch den kunstlosen Abflufskanal

eines Hauses in den Boden. Von da sickern sie leicht in einen

benachbarten Bach, Teich oder Brunnen. Hierin vermehren sich

die giftigen Pflänzchen massenhaft. Von dem vergifteten Wasser
wird getrunken oder es wird damit die Milch verdünnt, Obst ge-

waschen U.S.W,, und nun ist die Seuchenquelle aufgethan! —
Eben so leicht gelangen die Darmausleerungen des Kranken an

dessen Kleider, Wäsche, Unterlagen, Betten oder Lagerstroh ; an

die Geräte seines täglichen Gebrauchs; an Boden, Wände und
Möbel seines Wohnraums ; in das Innere von ihm benutzter Schiffe,

Eisenbahnwagen, Droschken u. s. w. Nun wird alsbald von anderen

Personen in diesen besudelten Verkehrsmitteln oder Wohnräumen
gegessen oder die Wäsche der Kranken wird in demselben Räume,

der auch als Wohnraum und Küche dient, gewaschen, oder die

besudelte Wäsche wird Tage lang in demselben Räume zusammen
mit Nahrungsmitteln aufgestapelt ! Oder Angehörige und sonstige

Personen, welche den Erkrankten pflegen und reinigen, seine Ent-

leerungen fortschaffen, ihn bestatten u. s. w. ,
verunreinigen sich

mit den Darmabgängen ihre Finger. Ohne sich letztere genügend

desinfiziert zu haben, wischen sie damit ihren Mund, geniefsen

sie ihre Nahrung oder bereiten sie gar die Nahrung für Andere

!

Dal's auf diese Weise das Gift jener „Darm-Seuchen" vielfach ver-

schluckt wird, ist zweifellos. Übrigens kann bei der Ruhr die
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Ansteckung auch durch gemeinschaftlichen Gebrauch von Aborten,

Nachtgeschirren, Klystierspritzen u. s. w. herbeigeführt werden. —
Dafs die Sauberlieit der Wohnungen und der Personen, der Nah-

rungsbereitung und der sonstigen Lebensgewohnheiten schon unter

gewöhnlichen Verhältnissen Vieles zu wünschen übrig läfst, be-

darf ja keines Wortes. Wie es aber mit der Sauberkeit in Kriegs-

zeiten bestellt ist oder an Orten, wo eine armselige Bevölkerung

eng bei einander wohnt, das läfst sich nicht beschreiben ! Wenn
hier das Gift der Cholera, der Ruhr oder des Typhus durch einen

Kranken „eingeschleppt" wird, dann kann es sich ereignen, dafs

ganze Häuser und Strafsen aussterben und dafs ganze Städte und
Landstriche schwer heimgesucht werden. Glücklicherweise wird

unter gewöhnlichen Verhältnissen die Gefahr jener drei Krank-
heiten wesentlich eingeschränkt durch folgende Umstände:

1. Kleine Mengen des Cholera-, Ruhr- oder Typhusgiftes werden durch
den gesunden Magensaft vernichtet, gelangen also gar nicht in den Darm,
selbst wenn sie verschluckt wurden! Diese natürliche Schutzvorrichtunp;
versagt indessen, wenn der Magen (z. B. durch Diätfehler) ..verdorben" ist

oder wenn sehr reichliche Mengen des Giftes lange Zeit hindurch verschluckt
werden (z. B. mit dem Trinkwasser);

2. Wer den Typhus glücklich überstanden hat, in dessen Darm ge-
deihen die Typhusbacillen nicht mehr, er wird, auch wenn er sich der
Gefahr der Ansteckung von neuem aussetzt, fast nie wieder an Typhus er-
kranken, er ist für alle Zukunft geschützt. — Leider gilt das Gleiche für
Ruhr und Cholera nicht!

3. Das Gift der Cholera und der Ruhr geht in Europa aufserhalb
des menschlichen Darmes durch Kälte, Trockenkeit oder Fäulnis bald zu
Grunde. Cholera- und Ruhrepidemien pflegen deswegen nach einiger Zeit,
namentlich im "Winter von selbst zu erlöschen. Erkrankungsfälle an Typhus
hingegen giebt es bei uns Jahr aus Jahr ein, weil das Typhusgift in
unserem Klima wahrscheinlich auch aufserhalb des menschlichen Darmes
gedeihen kann.

Immerhin ist die Gefahr der fraglichen drei Krankheiten eine
recht erhebliche. Von den Cholerakranken stirbt jeder Zweite'),
von den Ruhrkranken jeder Fünfte, von den Typhuskranken jeder
Zehnte

! Auch in glücklich ablaufenden Fällen dauert ein Cholera-
anfall 1— 2 Wochen, ein Ruhranfall 1— 3 Wochen, ein Typhus
3—5 Wochen, — ohne die Erholungszeit und die Nachkrank-
heiten

! Wir haben also allen Grund, uns selbst und unsere Mit-
menschen vor jenen „Darm-Se.ucheii" nach Kräften zu schützen.
Wie dies anzustreben sei, das ergiebt sich aus dem oben Gesagten
ganz von selbst.

Vor allem sind die Darmaitsleervnyen der Cholera-, Ruhr-
und Typhuskranken (und zwar sofort nach ihrer Entleerung !)mit gleichen Mengen 5o/oiger Carbolsäure: oder 1 o,oo Sublim'at-

1) In Frankreich starben in der Epidemie von 1884—1886 12,000 Per-
sonen, m Spanien 1884-1885 120,000 Personen an der Cholera.
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losung reichlich zu vermischen ! Bei Cholera mufs dies auch mit
dem Erbrochenen geschehen. Ferner ist alles, was irgendwie mit
den Barmausleerungen in Berührung gekommen ist oder nur ge-
kommen sein kann, ebenfalls zu desinfizieren!') Die peinlich
sauber zu haltenden Unlerschieber und Nachtgeschirre müssen
stets mit 50/0 Carbolsäure oder 1 0/00 Sublimat zum dritten Teil
gefüllt sein. Klystierröhrchen müssen nach dem Gebrauch stets
in Carbolsäure liegen, sind vor dem Gebrauch mit Wasser ab-
zuspülen und dürfen (wie auch die Unterschieber u. s. w.) von
anderen Kranken oder von Gesunden niemals mitbenutzt werden

!

Die verbrauchte Wäsche der Cholera-, Ruhr- und Typhuskranken
soll man ohne Verzug in einem Kübel mit 5 "/o Carbolsäure-, mit
1 "/oo Sublimatlösung oder mit heifser Lauge (1 Pfd. Pottasche auf
100 Liter heifses Wasser) untertauchen und darin mehrere Tage
stehen lassen, ehe man sie (zum Waschen) weitergiebt. Auf keinen
Fall dürfen Wäsche, Kleider und andere von Cholera- oder Ruhr-
kranken benutzte Gerätschaften ohne vorhergegangene Desinfek-
tion verschickt werden ! Ähnliches gilt vom Efsgeschirr und von
sonstigem Gerät der Kranken. Wertlose Kleider, Lumjien, Stroh-
säcke u. s. w. werden am besten sofort verbrannt. Wertvolle Kleider
hingegen, ferner Betten, wollene Decken, Teppiche u. dergl. setze

man, sobald sie von den Kranken nicht mehr benutzt werden, in

einem geschlossenen Kessel l'/o — 2 Stunden lang strömendem
Wasserdampf (mit einer Temperatur von über 100" C.) aus. Zu
diesem Zwecke sollten „Desinfektionskessel" zur allgemeinen Be-
nutzung von den Gemeinden bei ausbrechenden Seuchen bereit

gestellt werden, wie man dieselben schon ziemlich allgemein in

den Krankenhäusern gröfserer Städte findet. In die Aborte und
Senkgruben und in jene Kanäle, aus denen das schmutzige Spüt-

und Waschwasser aus den Häusern rinnt, ist täglich eine ge-

nügende Menge von Chlorkalk oder von Eisenvitriollösung zu

schütten. Die Krankenzimmer sind während der Benutzung fleifsig

zu lüften und täglich nicht nur am Boden, sondern womöglich

auch an den Wänden nafs abzuwaschen (mit lo/oo Sublimatwasser).

Zur Desinfektion eines Cholera-, Ruhr- oder Typhuskrankenzimmers

genügt : längeres Leerstehenlassen und Austrocknung durch Heizen

und Lüften. Benutzte und beschmutzte Möbel, Wagen oder Schiffe

kann man auf dieselbe Weise desinfizieren, wenn es nicht mög-

lich ist, dieselben durch P/oo Sublimatwasser oder durch heifse

Lauge gründlich aus- und abzuscheuern. Die Leichen von Cholera-

kranken sind in ein Tuch einzuhüllen, welches in (50/0) Carbolsäure-

oder Chlorzink-Lösung oder in (lo/oo) Sublimatwasser getaucht

1) Zum Teil nach Koch, Cholera-Conferenz, Berliner Klinische Wochen-

schrift 1885.
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wurde. Auch die Sägespäne des Sarges sind mit Sublimatwasser

zu tränken. Soll eine Cholera-Leiche nach einem anderen Orte

geschafft werden, so kann dies nur mit bezirksärztlicher Erlaubnis

und nur in einem doppelten Sarge geschehen, wovon der innere

aus Metall und verlötet, der äufsere aus hartem Holz und aus-

gepicht sein muss. ') Bei Choleraleichen darf nur das sogen, „stille

Begräbnis" stattfinden. Hierbei sind : das Ausstellen der Leiche,

das Singen und andere Feierlichkeiten, sogar das Betreten des

Sterbehauses durch andere Personen, als die nächsten Verwandten

und die Leichendiener, gesetzlich ') verboten. — Leichenwagen,

Leichenbahren, Tjcichentische , Leichenhallen u. s.w. sind sofort

nach jedesmaliger Berührung mit Choleraleichen mittelst Sublimat-

lösung oder heifser Lauge abzuspülen und abzufegen.

Ein grofser Teil des durch die fraglichen Darm- Seuchen

drohenden Schadens bleibt zweifellos denjenigen Städten und Ge-

meinden erspart, in welchen durch öffefitliche Wasserleitung und
durch Beschleufsung der Häuser für die Reinhaltung der Woh-
nungen und für die rasche Beseitigung des Schmutzwassers und
des Abortinhaltes genügend gesorgt ist. Dort hingegen pflegen

eingeschleppte Cholera- sowohl wie Euhr- und Typhusepidemieen
besonders schrecklich zu wüten, wo die Menschen dicht aufein-

ander wohnen, wo es an "Wirtschaftswasser fehlt und wo die

schmutzigen Abfälle in der Nähe der Wohnungen sich häufen.
Hier sollten aus öffentlichen Mitteln die Aborte und Senkgruben,
die Gossen und Schmutskanäle gehörig gereinigt und mit ge-
nügenden Mengen Chlorkalk oder Lisenvilriollösung täglich be-

schüttet werden ! Ferner müfste in solchen Fällen die öffentliche,

wie die private Wohlthätigkeit es sich angelegen sein lassen, durch
Verteilung von Wasser, Besen und Bü?\iten, von Kleidern, Wäsche
und Betten für die nötige Reinlichkeit auch in den Wohnungen
der Armen zu sorgen. Am besten freilich wäre es, wenn dort,
wo in der Nachbarschaft einer Ortschaft oder eines Landes die
Cholera oder die Ruhr auftritt, der Einschleppung dieser Seuchen
vorgebeugt würde, z. B. durch das obrigkeitliche Verbot der Nah-
rungsmittel- {namentlich der Milch- und Obst-) Einfuhr aus den
Seucheorten, ferner durch das Verbot von Jahrmärkten und anderen
massenhaften Menschenanhäufungen, endlich durch das Anhalten
etwaiger Cholerakranker an den Haupteingangspunkten eines
Landes, z. B. auf Grenzbahnhöfen, in Küstenhäfen und an den
Haupthaltepunkten der Plufsschiffahrt. Den Verkehr der Men-
schen (jener Seuchen wegen) ganz zu unterdrücken, das wäre
weder ausfuhrbar noch notwendig. Es genügt, um dem Ausbruch

1) Vergl. Reinhardt und von Bosse, Medizinalgesetze des Königreichs
Sachsen. Leipzig 1887. Seite 452 und 439.

b^cii-ns
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z. B der Cholera vorzubeugen, vollständig, wenn die ersten cholera-
l^l^ffhtujen Krankheitsfälle auf Grund der gesetJcle AnzZ-
pß cht rechtzeitig zur Kenntnis der Orts- oder BezirksobriSeit
gelangen, und wenn diese die Kranken soforl energisch «Smindem sie entweder dieselben in einem abgesonderten Lalaretl
unterbringt oder deren Wohnung von den gesunden MiZZoh-
Tiern raumeii und danach desinfizieren läfst. Von augenfälligem

f/,/
besonders bei Typhusepidemilen,

Erwinen^
^^"^^ durch den Krankheitskeim verunreinigtet

Wer der Gefahr einer Ansteckung zur Zeit einer herrschenden

^? Typhusseuche möglichst sicher entrinnen
will, der thut allerdings am besten, den befallenen Ort schleunigst
zu verlassen. Die meisten Menschen aber können das nicht
bie müssen aus den verschiedensten Kücksichten an dem Orte
der Gefahr bleiben. Ja, es giebt sogar zahlreiche Fersone?i, deren
Beruf es erfordert, den Ort der Gefahr aufsusuchen, z. B •

Arzte, Pfleger und Pflegerinnen, Wäscherinnen, Leichenfrauen, Be-
erdigungs- und Desinfektionsmannschaften, Diener und Angehö-
rige der Erkrankten, Gerichtspersonen, Eegierungsbeamte, Priester,
u. s. w. Was sollen nun diese thun, um sich selbst vor Ansteckung
zu hüten? — Vor allem müssen sie sich klar machen, dafs man
durch die blofse Nähe eines Typhus-, Ruhr- oder Cholerakraiiken
nicht angesteckt wird, sondern dafs man nur dann erkranken kann,
wenn von den Darmausleerungen jener Kranken etwas an unsere
Finger oder an unsere Speisen und Getränke, von da in unseren
Mund und zuletzt in einen „verdorbenen" Magen gelangt. Man
kann also ga7iz geti^ost nicht nur Tijfhus- und Ruhrkranke, son-
dern auch Cholerakranke besuchen und pflegen l Nur mufs man
dabei Folgendes beachten:

1. Man mufs mit verdoppelter Sorgfalt seinen Körper sauber
halten und kleiden ! namentlich mufs man sich häufg die Hände
waschen und dieselben niemals nach dem Munde führen! So oft

man sich bei der Reinigung der Kranken, des Krankenbettes, des
Krankenzimmers, der Krankenwäsche oder bei der Bestattung der
Leichen u. s. w. seine Hände auch nur im Geringsten besudelt
hat, so oft mufs man sie jedes Mal mit heifsem Seifenwasser
und mit /"uo Sublimatlösmig gjmndlich {auch unter den Finger-
nägeln !) reinigen und bürsten, wie auf Seite 96 angegeben wurde

!

Das Gleiche mufs besonders vor jeder Mahlzeit geschehen ! Auch
der Mund ist fleifsig auszuspülen! (Seite 182).

2. Man darf niemals im Krankenzimmer essen oder seine

Speisen zubereiten! auch nicht in anderen Räumen, in welchen

Ruhr- oder Cholerakranke oder deren Gerätschaften oder Leichen

sich befinden oder kürzlich befanden, weil dort die Finger oder
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Speisen mit den Darmabgängen jener Kranken auf irgend eine

(wenn auch unmerkliche) Weise verunreinigt werden können! —
Aus demselben Grunde soll man zur Zeit herrschender Ruhr-
oder Choleraseuchen weder Obst, noch Milch, noch Wasser anders
geniefsen, als frisch abgekocht! Auch hüte man sich vor einem
„verdorbenen Magen!" Man geniefse vorwiegend gekochtes oder
gebratenes Fleisch, dazu Mehlklofs oder trocknes Gemüse. Als
Getränk womöglich nur natürliches Selterwasser oder einen Sauer-
brunnen, daneben Rotwein oder Portwein in geringen Mengen.
Man übergehe keine Mahlzeit und vermeide jede Unmäfsigkeit.
Besonders ist vor allen feil gebotenen sogen. Choleraelixieren
zu warnen, weil dieselben Schnaps enthalten und dem Magen
schädlich sind. Das Tragen einer warmen Leibbinde ist nütz-
lich. — TJm auch den Armen zur Zeit herrschender Typhus-,
Ruhr- oder Choleraseuchen eine kräftige und zweckmässige Nah-
rung zu verschaffen, müfsten auf dem Wege der öffentlichen oder
freien Liebesthätigkeit „Volksküchen" errichtet werden.

Aus dem Vorstehenden ersehen wir, dafs alle gegenüber der
Cholera, der Ruhr und dem Typhus zu treffenden Vorsichts- und
Schutzmai'sregeln im Wesentlichen auf dreierlei abzielen, nämlich

:

1. auf die Desinfektion der Darmausleerungen der Kranken.
2. auf Vorsicht beim Essen und Trinken von Seiten der Gesunden.
3. auf gewisse Beschränkungen des menschlichen Verkehrs.

Ein weiterer Punkt, welcher bei der Verhütung von An-
steckungen immer in Frage kommt, nämlich die Absperrung der
Kranken, gestaltet sich den Darmseuchen gegenüber folgender-
mafsen

:
die Chloterakranken unterliegen der strengen, die Ruhr-

kranken hingegen der milden Abspei-rung. Was hierunter zu ver-
stehen sei, wird weiter unten gesagt werden. — Tyvhuskranke
braucht man meist nicht abzusperren, weil der Unterleibstyphus
bei einiger Reinlichkeit (in Bezug auf die Darmausleerungenf die
Wasche u. s. w.) kaum ansteckt, sondern nur dann zur Seuche
wird, wenn zahlreiche Personen aus verunreinigten Brunnen oder
Wasserleitungen ihr Trinkwasser schöpfen,

Cholera Ruhr und Unterleibstyphus befallen sowohl Er-wachsene, wie Kinder.

1) Zum Teil nach Strümpell, Lehrburh rlpr P t», a^^ •

Krankheiten. Leipzig, Vogel. 1885.
^^"^ ^- ^h. der inneren
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menge spärlich, der Leib sinkt ein, die Kranken magern rasch ab, bekommen
Wadenkrämpfe, werden heiser, pulslos, blau, immer kahler und sterben
schon nach wenigen Stunden oder Tagen oder — es erfolgt unter zuneh-
mender Wärme und unter Nachlafs des Durchfalls (manchmal unter Fieber-
erscheinungen) nach 1-2-3 "Wochen die Genesung. In einzelnen Fällen
tritt nach dem Aufhören der Cholera Fieber ein, der Harn bleibt eiweifs-
haltig und die Kranken sterben hieran nachträglich. — Cholerakranke
bringe man sofort in ein gewärmtes Bett und erquicke sie mit heifsem
Thee oder Glühwein. Als Nahrung zunächst nur Schleimsuppe, Fleisch-
brühe, Zwieback, Portwein und Eisstückchen. Bei krampfhaftem Waden-
schmerz reibe man mit warmen Tüchern. Die Kranken sind unaufhörlich
zu reinigen und mit frischer Wäsche zu versehen, Bett und Zimmer sind
unermüdlich sauber zu halten und täglich zu lüften. Zahlreiches Warte-
personal ist dazu notwendig. Verordnung von Arzneien, Darmausspülungen
oder heifsen Bädern ist Sache des Arztes.

Bei der Ruhr, welche gleich der Cholera hauptsächlich im Sommer
auftritt, werden die Darmausleerungen (nach vorausgegangenem, mehr-
tägigem Durchfall) rasch sehr qualvoll, d. h. sie erfolgen stündlich bis

Va stündlich unter schmerzhaftem Drängen (Stuhlzwang, auch nach einer

jeden Entleerung). Dabei werden die Ausleerungen spärlich, schleimig,

eiterig oder blutig (oft „sago- oder froschlaichähnlich"). Leib und After

werden schmerzhaft, Appetit und Kräfte sind im Anfang 7iicht gestört. Erst

nach 1— 1 V2 Wochen tritt in schweren Fällen Fieber ein, dazu Appetit-

losigkeit, Abmagerung, Schwäche, endlich der Tod. Meist bessert sich der

Zustand nach Verlauf von 2 Wochen. Es dauert aber noch lange, bis die

Kranken sich wieder völlig erholen. — Ruhrkranke müssen das Bett hüten

und auf den Leib warme Umschläge erhalten. Die Nahrung darf nur in

Schleimsuppe, Milch, Fleischbrühe, Ei, Zwieback und Wein bestehen, —
alles warm. Die Umgebung des Afters ist häufig zu waschen und ein-

zuölen. Unermüdliche Reinigung des Kranken, häufiger Wäschewechsel

und tägliche Reinigung des Bettes und des Zimmers sind selbstverständ-

lich. Über etwaige Arzeneien, Klystiere, Stuhlzäpfchen u. s. w. bestimmt

der Arzt.
Beim Unterleibstyphus fühlen sich die Betroffenen schon Wochen lang

vor Ausbruch der Krankheit matt, unlustig, appetitlos und von Kopfweh

geplagt. Allmählich hinzutretendes Frösteln, Hitze- und zunehmendes

Schwächegefühl zwingt sie zuletzt ins Bett. In der ersten Krankheitswoche

nehmen die genannten Erscheinungen täglich zu (namentlich der Kopf-

schmerz) und aufserdem gesellen sich dazu: vermehrter Durst, trockene

Zunge, beschleunigter Puls, bisweilen Nasenbluten, immer erhöhte Körper-

wärme l In der zweiten Woche steigern sich alle Erscheinungen, nament-

lich das Fieber, und es tritt nun Durchfall ein (2-4 Ausleerungen täglich,

wie dünne Erbsensuppe") , ferner finden sich Auftreibung und Empfind-

lichkeit des lioibes , rote Flecke auf der Haut des Rumpfes ,
nicht selten

Störung des Bewufstseins und Irrereden ,
häufig etwas Husten. In der

dritten Woche lassen bei günstigem Verlauf der Krankheit alle Erschei-

nungen wieder nach, besonders das Fieber. Das Bewufstsein wird wieder

klarer, die Kranken schlafen besser, zeigen wieder Appetit und Kräfte und

in der vierten Woche ist die Genesung vollendet. Leichte Typhustalle

pflegt man als „gastrische Fieber'' zu bezeichnen. Es giebt aber auch

schwer und ungünstig verlaufende Fälle von Unterleibstyphus (etwa 10 /o).

In solchen Fällen erreicht entweder die Fiebertemperatur eine bedenkliche

Höhe oder es treten im Verlaufe der Krankheit blutige (rosa oder schwarz

gefärbte) Stuhlgänge oder heftiger Leibschmerz mit Erbrechen, Kalte und

Kräfteverfall ein; oder die Lippen werden rissig und borkig, es bilden

sich Schtvämmchen im Munde, Ansch7vellungen vor dem Ohr oder Eilerungen
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aus dem Ohr; oder es entsteht unter Seitenstechen und Brustbeklemmung
eine Lungenentzündung oder die Kranken werden heiser und ersticken

infolge einer typhösen Erkrankung des Kehlkopfs. Die nervöse Unruhe
der Kranken (Zittern, Zähneknirschen, Aufschreien und Irrereden) wird
bisweilen so stark, dass der „Neryenfieberkranke" das Bett verläßt, fliehet,

aus dem Fenster springet oder einem längeren wirklichen Wahnsinn verfället,

welcher aber meistens mit Genesung endet; oder der Puls wird unregel-
mäfsig und es tritt (besonders bei fettleibigen Personen und Trinkern) plötz-

licher Herzschlag ein; oder der Kranke liegt sich durch und stirbt an
brandigem Decubitus; oder es entwickeln sich im Anschlufs an die Krank-
heit Schwären, Abscesse, Knochen- und Gelenkeiterungen, Eiweifsharnen,
Wassersucht u. s. w., bisweilen (nämlich in 10% der Fälle) tritt ein sogen.
Typhus-Rückfall ein. Nachdem der Kranke kaum genesen scheint, bricht
die Krankheit von neuem aus, läuft jedoch in etwas kürzerer Zeit (2 statt

3 Wochen) ab. Während der wochenlang dauernden Genesungszeit pflegt
die Haut sich abzuschuppen und das Haar auszugehen. — Das Schicksal
der Typhuskranken hängt sehr wesentlich von einer sehr sorgsamen Pflege
derselben ab. Zimmer und Lager des Kranken müssen sauber, luftig und
kühl sein. Durch ein Luft- oder Wasserkissen und durch die auf S. 35—36
angeführten Mittel ist das Durchliegen der Kranken zu bekämpfen. Viel
Sorgfalt ist auf die Mundpflege zu verwenden (Seite 239). Die Nahrung:
darf durchaus nur eine flüssig-e sein! Milch, Thee oder Kaffee mit
Milch. Cacao mit Milch, Nestle'sches Kindermehl, Schleim- oder Fleisch-
brühsuppen mit Sago oder Ei, beef tea mit fein zerriebenem Fleisch oder
Zwieback, ferner Portwein, Bier, Limonade und kaltes Wasser sollen die
Kost der Typhuskranken allein ausmachen. Erst wenn die Kranken
l'/ä Wochen g^anz ohne Fieber gehliehen sind, darf man Torsichtig
nnd nur unter Vormssen des Arztes zu festeren Speisen zurückkehren.Em Diätfehler kann dem Kranken das Leben kosten oder ihm einen Typhus-
rückfall zuziehen

! Wenn irgend möglich, so soll man bei der Pflege Typhus-
kranker für eine Badewanne sorgen und soll, sobald die Temperatur 39,80 q
erreicht, dem Kranken 10 Minuten lang ein Vollbad von 20—24° R geben
jedoch nicht öfter als 3 stündlich, nicht des Nachts und niemals nach ein-
getretener Darmblutung, noch bei grofser Schwäche ! Über die Hülfeleistung
wahrend des Bades und nach dem Bade ist auf Seite 195—199 nachzulesen
Kalte Bäder vermindern bei Typhuskranken nicht nur das Fieber siemachen auch hinfällige und bewufstiose Kranke frischer und munterer
verhüten die Lungenentzündung sowie das Durchliegen und vermehren die
Keinlichkeit Bei geistiger Unruhe und Benommenheit sind Typhuskranke
unaufhorhch zu übermachen.

Sei Pocken, Flecktyphus, Scharlach, Masern und
Kotein sitzt das ansteckende Gift im Blute und erzeugt daselbst
^leber. Nachdem das sogen. „Anfangsfieber" einige Tage gedauert
hat, beginnt die Ausscheidung des Giftes aus dem Körper durch

.L Zi\^f^' Jt'^*^^^
'^'^ ^^«^^^ Knötchen und Blattern

oder rote Elecke. Nachdem diese eine Zeit lang bestanden haben
hei en sie ab und zum Schlufs sieht man die Haut in Form von

fbsÄrn w?'""
^leie^förmigem Pulver sich abstofsen und

frSL if
eigenartigen Verhaltens bezeichnet man

tLS^^^ \^^^^f'''.^' /eJeMa/ife Hautseuchen (akute

Gm fj^}' ,
' T Erkrankten ausgeschiedene^ijt findet sich m den Absonderungen de?- Haut (Schweiss Ah-schuppungen), vielleicht auch in ^^xAusatrnungsliift lir&tL



300 Pflege bei Wasserpocken und bei Blattern.

aus Mund und Nase abgesonderten Sehlem. Man mufs sich vor-
stellen, dafs das ausgeschiedene Gift rasch zu einem unsichtbar
feinen, slauhförmigen Samen eintrocknet, welcher von der Haut
der Erkrankten sehr leicht an deren Haare, Kleider, Betten, Ge-
räte, Möbel, Zimmerwände u. s. w. gelangt und daselbst lange Zeit
haften kann, ohne seine Keimfähigkeit zu verlieren. So wie nun,
was durch Aufwirbeln gewifs sehr leicht geschieht, von diesem
Staube etwas in die Nase, den Mund oder die Atmungswege eines
anderen Menschen gelangt, so keimt der giftige Samen dort, dringt
in das Blut ein, dieser zweite Mensch erkrankt ebenfalls, steckt
einen dritten an und so fort. Die Ansteckungsgefahr ist daher
bei diesen Krankheiten eine sehr grofse. Schon durch kurzes
Zusammensein mit diesen Kranken, ihren Leichen, Sachen oder
Pßegepersonen kann man angesteckt we7^den! Doch kann man
von jeder dieser Krankheilen gewöhnlich nur ein Mal im Leben
befallen werden! Der durch einmaliges Überstehen einer der
genannten Krankheiten erworbene Schutz gegen eine nochmalige
gleichartige Erkrankung ist eine Eigentümlichkeit, welche nicht

wenig zur Einschränkung dieser Seuchen beiträgt (siehe Schluss

dieses Paragraphen;.

Bevor wir auf die Schutzmafsregeln eingehen, welche gegen-

über den fieberhaften Hautseuchen getroffen werden müssen, wollen

wir zunächst deren Merkmale ') und die erforderliche Pflege kurz

besprech-en.

Bei den Pocken mufs man zwei verschiedene Arten unterscheiden,

nämlich l. die Spitz-, Wind- oder Wasserpocken und 2. die wirklichen

Pocken oder Blattern.

Die Wasserpocken kommen fast nur bei Kindern vor. Von der An-
steckung bis zum Ausbruch der Krankheit vergehen 14 Tage. Alsdann
bekommen die Kinder unter leichtem Fieber über die Haut zerstreut etwa

ein Dutzend oder mehrere Dutzende von linsengrofsen Bläschen, umgeben
von einem roten Hof. Die Bläschen trocknen ein, fallen ab und nach etwa

einer Woche ist das Kind wieder gesund. Während der Krankheit ist das

Wohlbefinden kaum gestört. Ausnahmsweise jedoch (z. B. wenn die Wasser-

pocken unter den kranken Kindern eines Kinderkrankenhauses ausbrechen)

kann diese sonst so unschuldige Krankheit mit hohem Fieber verlaufen

und Todesfälle erzeugen. Die Kinder müssen eine Woche im Bett liegen

und bekommen zuletzt ein Bad. Absperrung ist nur in Kinderhospitälern

und Erziehungsanstalten wünschenswert (siehe unten!).

Die wirklichen Pocken oder Blattern, welche Menschen in jedem

Lebensalter befallen können, gehören zu den gefährlichsten und scheufs-

lichsten Krankheiten, welche es überhaupt giebt. 1U— 14 Tage nach ge-

schehener Ansteckung bekommen die Betroffenen einen Schüttelfrost, bis-

weilen Erbrechen. Sie fühlen sich sofort so krank, dafs sie das Bett

aufsuchen. Sie klagen über Kopf- und Kreuzschmerzen, sind appetitlos,

schlaflos, benommen und stark fiebernd. Vom 2. Krankheitstage an treten

rote Flecke, hauptsächlich am Unterleib und an den Oberschenkeln auf.

1 ) Zum Teil nach Strümpell , Lehrbuch der P. u. Th. der inneren

Krankheiten. Leipzig 1885.
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Erst am 3. oder 4. Tage entstehen unter Nachlafs des Fiebers die eigent-

lichen Pocken auf der Haut des Gesichtes, des behaarten Kopfes, des

ganzen übrigen Körpers, auch in Mund, Nase, Kehlkopf u. s. w. Aus
diesen Pocken (Knötchen) werden nach 6 Tagen (am 9. Krankheitstage)

die sog. Blattern (eitergefüllte Bläschen). Nunmehr pflegt neuerdings Fieber
aufzutreten. Dieses läfst am 12. oder 13. Krankheitstage gänzlich nach
und die Blattern trocknen alsdann zu Krusten ein. Das verschwollene
Gesicht der Kranken wird wieder kenntlich. Nach 3—4 Wochen ist die

Heilung vollendet. — In leichteren Fällen bleibt das sogen. Eiterungsfieber
aus, die spärlichen Pocken trocknen schon am 8.— 10. Krankheitstage ein
und die Dauer der Krankheit ist eine kürzere. — Als besonders gefährlich
gelten die sogen, ^zusammenflie[senden Pocken'', bei denen die Haut in
eine einzige eiternde Fläche verwandelt wird. Als sicher tötlich sieht man
die sogen, „scimarzen Blattern'' an, bei denen die Haut durch zahlreiche
grofse Blutaustritte sich schwarz färbt. Die meisten Pockenkranken leiden
entsetzlich durch Kopf- und Kreuzschmerz, Spannung der Haut, Trocken-
heit und Schwellung des Mundes u. s. w. Für ihre Umgebung sind sie des
Anblicks und des üblen Geruches wegen in hohem Mafse abstofsend. Haben
sie ihre Krankheit glücklich überwunden, so bleibt sehr häufig eine narbige
Verivüsiung des Gesichts, bisweilen auch Blindheit, Lähmung oder eiterige
Gelenkentzündung u. s. w. zurück. — Bei der Pflege Pockenkranker sorge
man vor allem für Reinlichkeit und weiches Lager. Häufige Ausspritzungen
des Mundes, Bäder, häufiger Wechsel der Leib- und Bettwäsche, Wasser-
kissen u. s. w. sind unentbehrlich. Um die Narbenentstellung möglicht zu
vermeiden, bedecke man das Gesicht vom Beginn der Pockenbildung bis
zur Heilung zweimal täglich durch eine Leinwandlarve , welche dick mit
Quecksilberpflaster oder mit Carbolpaste (5 Carbolsäure, 80 Öl und 120
Kreidepulverl bestrichen ist. Die Haut am übrigen Körper bestreiche man
täglich mit Ol oder Speck, um die schmerzhafte Spannung der Haut zu
Imdern. Die Nahrung der Pockenkranken ist die der Fieberkranken (S 123)
Nicht selten verfallen Pockenkranke in tobsuchtartige Unruhe umi müssen
dann genau überwacht werden.

Der Flecktyphus ist im Gegensatz zu dem verhältnismäfsig gutartigen
und wenig ansteckenden Unterleibstyphus eine in hohem Mafse ansteckende
und sehr lebensgefährliche Krankheit, welche sowohl Erwachsene wie Kinder
betaut, gluckhcherweise aber selten vorkommt und nur unter schmutzieen
elenden Verhältnissen als „Kriegs- oder Hungerlyphus" gröfsere Ver-
heerungen anrichtet Die Krankheit beginnt 9 oder 10 Täge nach derEinatmung des staubförmigen Giftes mit Schüttelfrost, Erbrechen, Kreuz-und Gliederschmerzen. Unter andauernd hohem Fieber, grolser Hinfällig
keit und geistiger Benommenheit entwickelt sich dann im Viriauf der erstenKxankheitswoche ein rotfleckiger (masernähnlicher) Ausschlag auf der Hautdes Kumpfes und der Glieder. In der zweiten Woche pflegen alle genanntSErscheinungen anzudauern oder sich zu steigern. Am 14^ 17. KfaSStage lafst das Yx^h.v plötzlich nach, der Hautausschlag verschwinde? unddie Kranken erholen sich allmählich wieder. In ungefähr I0-20o/o der

, auch
terleibstyphihff'.-c,.!,..^! T~ L , r" "Olm uiicerieiüstyphns.
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Kopfschmerzen, Schluckbeschwerden, Benommenheit, bisweilen auch
mit Krämpfen häufig mit Erbrechen. Am zweiten Krankheitstage ent-
stehen zahllose kleine rote Punkte und zuletzt eine gleichmäfsige Scharlach-
rote an der Haut des Halses, der Brust und des Gesichts, später des ganzen
Korpers. 3—4 Tage lang bleibt dieser Scbarlachausschlag unter andauern-
dem l<ieber, Kopfschmerz und Schluckweh bestehen, um dann allmählich

w ^f^schwmden und im Beginn der zweiten Krankheitswoche völligem
Wohlbefinden Platz zu machen. Alsdann (bisweilen auch 1—2 Wochen
später) pflegt sich die oberste Hautschicht in gröfseren oder kleineren
Fetzen abzuschuppen und abzuschälen. Häufig ist der Verlauf des Schar-
lach ungünstiger. Schon das Anfangsfieber kann so heftig sein, dafs gleich
am ersten Tage der Tod eintritt. Oder die Kinder sterben im weiteren
Verlaufe der Krankheit an Lungenentzündung, an Herzschwäche, an Ham-
unterdrückung und Wassersucht, an Vereiterung der Ealsdrüsen oder der
Ohrspeicheldrüse u. s. w. Ferner treten beim Scharlach nicht selten recht
unangenehme Neben- oder Nachkrankheiten auf, z. B. Scharlachdiphtherilis
in Hals und Nase, Ohreneiterung und Schwerhörigkeit, Gelenkrheumatismus
und Gelenkeiterung, am häutigsten aber Eiweißharnen. Einen schlimmen

unter kranken Kindern ausbricht! Die Pflege der scharlachkranken Kinder
erfordert, dafs dieselben in einem kühlen, täglich gelüfteten Zimmer 3 bis

4 Wochen lang das Bett hüten! Das Bett mufs kühl sein. Sein Überzug
mufs, wie die Leibwäsche öfters gewechselt werden. Die Kinder bekommen
„schmale Kost" (Seite 173). Die Haut kann mit Speck abgerieben werden.
Der Mund ist fleifsig mit lauwarmer 3**/o Boraxlösung zu reinigen (auszu-
spritzen), nötigenfalls auch das Ohr oder die Nase. Bei Anschwellung des
Halses lege man um diesen einen Priefsnitzumschlag. Über Bäder, Arzeneien
u. s. w. hat der Arzt zu bestimmen. Der Harn ist täglich auf Eiweifs zu
untersuchen, jedenfalls dem Arzte zur Untersuchung aufzuheben!

Die Masern gelten als die gutartigste unter den ansteckenden Kinder-
krankheiten. Sie sind so verbreitet, dafs ihnen fast kein einziges Kind
entrinnt. Genau 10 Tage nach der Einatmung des Giftes stellt sich Fieber

ein. Dazu gesellt sich gewöhnlich ein deutlicher Husten und Schnupfen
nebst Augen-Thränen und fleckiger Rötung des Gaumens. Nachdem dieser

Zustand 3 Tage gedauert hat, bricht am 4. Tage der Krankheit zuerst im
Gesicht, dann am übrigen Körper ein aus kleinen Knötchen, roten Flecken
und Quaddeln bestehender Hautausschlag hervor, womit eine Steigerung

des Fiebers sowie eine deutliche Anschwellung des Gesichts verbunden ist.

Am 6. Tage der Krankheit verschwinden Fieber, Ausschlag, Schnupfen und
Husten ziemlich rasch und am 8.— 10. Krankheitstage befindet sich das

Kind wieder wohl. Nur ausnahmsweise führen die Masern unter rasch

zunehmender Benommenheit und Hinfälligkeit zum Tode oder es stellt sich

Heiserkeit und Atemnot ein und die Kinder müssen an dem gefürchteten

..Masernkroup-' ersticken oder aber nach glücklich überstandener Krank-

heit bleibt eine „skrophulöse" Augenentzündung, eine Ohreiterung, eine

chronische Gelenkentzündung, ein hartnäckiger Husten mit Fieber und

Abmagerung zurück und das Kind siecht dahin an Tuberkulose der Lungen.

Ganz besonders häufig sieht man übele Ausgänge, fvenn die Masern unter

den kranken Kindern eines Kinderhospitals ausbrechen! — Bei der Pflege

masernkranker Kinder ist wegen der meist bestehenden Miterkrankung der

Augen das Krankenzimmer etwas zu verdunkeln. Aufserdem ist schmale

Kost zu reichen und für frische Luft und Reinlichkeit zu sorgen. Die

Augen, sowie Nasen- und Mundhöhle sind täglich mehrmals mit lauwarmer

S^/o Boraxlösung zu reinigen. Bei stärkerem Husten lasse man warme

Wasserdämpfe einatmen. Bei hohem Fieber mache man kühle Ubergies-

sungen (20" R.) im lauen Bade.
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ßie Ruieln sind eine den Masern ganz ähnliche Kinderkrankheit. Nur
dauern sie kürzere Zeit, verlaufen ohne erhebliches Fieber und sonstige

Beschwerden und bedürfen in der Kegel einer besonderen Pflege oder be-

sonderer Schutzmafsregeln nicht.

Bei allen fieberhaften Hautseuchen sind Temperaturtabellen

zu führen! Vergleiche Seite 269.

In Betreff der Voj^sichts- und Schutzmafsf^egeln, yvelche gegen-

über den fieberhaften Hautseuclien getroffen werden müssen
nehmen die Pocken eine besondere Stellung ein. Ungefähr seit

dem 6. Jahrhundert nach Chr. waren die Pocken eine der scheufs-

lichsten Plagen für die europäische Menschheit. Nur wenige ent-

gingen ihnen und mehr, als der 12. Teil des Menschengeschlechts
gmg daran zu Grunde.'^) Von den Genesenen blieb ein Teil ver-

krüppelt oder entstellt. Alle Bemühungen zur Ausrottung waren
vergeblich. Doch hatte englisches Landvolk längst die Wahrneh-
mung gemacht, dafs diejenigen Leute, welche sich beim Melken
der Kühe die ganz unschuldigen Euhpocken zugezogen hatten,
von den schrecklichen Menschenpocken verschont blieben. Der
englische Wundarzt Edward Jenner machte diese Thatsache im
Jahre 1798 bekannt. Mit unglaublicher Begeisterung warfen sich
nun die Ärzte, unterstützt von der Geistlichkeit, auf das „Kuh-
pocken -Impfen" und nachdem dessen Nutzen trotz vielfacher
Zweifel und einzelner Schäden tausendfältig bestätigt war, wurde
am 8. April 1874 im Deutschen Reiche das sogenannte Impf-
gesetz eingeführt. Nach diesem Gesetz müssen alle Kinder bis
zum 4. Lebensmonat, spätestens bis zum Ablauf des zweiten Lebens-
jahres mit Kuhpockenlymphe geimpft werden. (Vergleiche über
die Pflege der Impflinge Seite 283.) Da die Impfung nicht sicher
für das ganze Leben schützt, so müssen alle Kinder im 12. Lebens-
jahre neuerdings geimpft (revacciniert) werden. Ohne Impfschein
können sie weder in eine Schule, noch in die Lehre bei einem
Meister aufgenommen werden ! Auch alle Soldaten werden zwangs-
weise geimpft, um die Pocken aus dem deutschen Heere fern zu
halten. Durch dieses wohlthätige Gesetz ist es erreicht, dafs
seit dem Jahre 1874 die Pocken, oder wenigstens Todesfälle durch
Rocken, in Deutschland so gut wie unbekannt geworden sind!Da aber aus Frankreich und Italien u.s.w., wo jenes Gesetz nicht

cn,-
^' Teilweise nach F. Sander, Gesundheitspflege. Leipzig Hirzel 1877sowie nach KosENXHAL, Gesundheitspflege. Erfanden 188?^'
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3.04 Schutzmafsregeln gegen Flecktyphus, Masern, Röteln und Scharlach.

besteht, die Pocken immer wieder „eingeschleppt" werden und
unter den noch nicht geimpften Kindern oder unter solchen Leu-
ten, welche lange nicht geimpft sind, ausbrechen können, so sind
bei vorkommenden Blüilnrnfallen besondere Vorsichlsmafsreqeln
nötig

:
1

.
es mufs sofort der Ortsbehörde (oder in grofsen Städten

der Bezirkspolizei) Anzeige gemacht werden. 2. Blatternkranke
müssen auf das Strengste abgesondert und abgesperrt werden.
3. Alle in der Nachbarschaft von Blatternkranken befindlichen
Personen thuen gut, sich schleunigst revacci?iieren zu lassen (falls

dieselben seit länger als 7 Jahren nicht geimpft sind)! 4. Alle
Personen und Sachen, welche mit einem Blatternkranken oder mit
einer Blatternleiche in Berührung waren, dürfen nicht eher wieder
mit gesunden Menschen in Berührung kommen, als bis sie gründ-
lich desinfizieri sind (siehe hierüber weiter unten!).

Fälle von Flecktyphus unterliegen gleichfalls der Anzeige-
pflicht, der strengsten Absonderung und Absperrung und erfor-

dern die gründlichste Desinfektion aller mit ihnen in Berührung
gewesenen Personen und Sachen. Ferner wird man gut thun.

Flecktyphuskranke möglichst nur von solchen Personen pflegen
zu lassen, welche durch früheres Überstehen dieser Krankheit
vor Ansteckung gesichert sind.

Bei Masern, Röteln und Wasserpocken sind besondere
Vorsichtsmafsregeln (Absperrung der Kinder, Desinfektion) für

gewöhnlich jiicht ?iölig, weder in der Famihe noch in der Schule.

Man ergiebt sich darein, gesunde Kinder diese unvermeidlichen und
meist unbedenklichen Krankheiten möglichst bald durchmachen
zu lassen. Anders in KinderkruTikenhäusem! Hier ist mit der

gröfsten Strenge darauf zu sehen, dafs auch diese Seuchen fern

gehalten we?^den, weil dieselben bei zuvor schon kranken Kin-

dern aujfallend bösartig verlauje7i oder bestehende Krankheilen

verschlimmern. Worin die Schutzmafsregeln zu bestehen haben,

davon soll beim Scharlach die Rede sein.

Beim Scharlach, welcher nächst der Diphtheritis der bös-

artigste Feind der Kinderwelt ist (und auch Erwachsene befallen

kann), müssen die Schutzmafsregeln (ebenso wie bei Cholera,

Pocken, Flecktyphus und Diphtheritis) mit aller Strenge gehand-

habt werden, sowohl in Familien, wie in Schulen und Erziehungs-

anstalten, als auch vor allem in Krankenhäusern. In vielen Städten

besteht für diese Krankheiten die polizeiliche Anzeigepflicht. Es

ist unbedingt notwendig, diese Kranken sofort mit aller Strenge

nicht nur in besonderen Gebäuden abzusondern, sondern auch

jeden Verkehr derselben mit der Attfsenwelt zu verhindern! Des-

wegen sollten diejenigen Personen, welche jene Kranken pflegen,

es sich zur Pflicht und Gewissenssache machen, sich von anderen

Kindern ganz fern zu halten, ebenso von den Eltern, Lehrern,
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Pflegerinnen oder Erzieherinnen anderer Kinder. Auch aus der

Schule und Kirche müssen die kranken Kinder, samt ihren Pfle-

gerinnen und sämtlichen Geschwistern 6 Wochen lang fern blei-

ben !') Denn nicht nur die Kranken selbst und deren Leichen

stecken an, sondern als Zwischenträger auch alle Personen und
Sachen, welche mit jenen in Berührung waren! Deswegen sei

man vorsichtig mit Büchern, Spielsachen, Kleidern, Wäsche, Betten,

Möbeln, Zimmern, Geräten und Instrumenten ! Man gebe sie nicht

eher zur Benutzung weiter, als bis sie gründlich so desinjiziert

sind, wie dies sogleich näher beschrieben werden soll! Mit be-

sonderer Strenge müssen diese Vorsichtsmafsregeln in Kinder-
krankenhäusern durchgeführt werden! Denn wiewohl sich ein-

zelne Einschteppungen nicht immer werden verhüten lassen, so
soll doch der Ausbreitung ansteckender Krankheiten unter anver-
trauten Kindern doppelt ernsthaft entgegengetreten werden, sonst
kann es sich ereignen, dafs ein blühendes Kind, welches z. B.
wegen eines Klumpfufses in Pflege ist, durch die Sorglosigkeit
seiner Pflegerin an Schariach, Diphtheritis , Keuchhusten oder
dergl. dahinstirbt!

Die Art und Weise der Desinfelftion bei ansteckenden
Krankheiten soll hier noch ein Mal auseinandergesetzt werden,
obwohl Vieles davon sich schon auf Seite 294 und 295 mitgeteilt
findet. Vor allem soll man die verbrauchte Wäsche der Kranken,
bis sie zur Waschfrau gelangt, nirgends, am wenigsten im Schlaf-
oder Krankenzimmer, aufstapeln noch dieselbe versenden, sondern
sie sofort in heifse Lauge ^) oder in lo/uo Sublimatlösung werfen!
Klfiidungsslücke, Betten, Malratzen, Möbel u. s. w. soll man nach
Ablauf der Krankheit in einem genügend grofsen Desinfektionsofen
(zur Not m emem Backofen) Stunden lang heifser Luft oder besser
heifsem, strömendem Wasserdampf (von über lOOoC.) aussetzen und
danach tüchtig klopfen. Leder- und Hohgegenstände sind mit 1 o/oo
Sublimat, Metallgegenstände mit 50/0 Carbolsäure abzuwaschen.
Zimmer müssen an Decke und Wänden mit frischgebackenem
Brote abgerieben und längere Zeit gelüftet werden, wenn das
Zimmer vvieder anderweit bewohnt werden soll. Die Kranken
selbst sind nach Ablauf der ansteckenden Krankheit zu badenund frisch zu kleiden. Dasselbe mufs mit den PEeqem und PEe-
gerinnen geschehen, wenn sich dieselben anderen Leuten (bei an-
steckenden Kinderseuchen, wenn sie sich anderen Kindern) nähern

9 ''r? 1?'^^ KJsgeschirre, Mundspatel, Pinsel,
Spritzen, Spucknapfe, Nachtgeschirre und ähnliche Dinge von

1) Sinngemäfs mufs die gleiche Vorsicht auch bei Cholera PochenFlecktyphus und bei Diphtherilis geübt werden!
rocken,

2) 1 Pfd. Pottasche oder grüne Seife auf 100 Liter heifses Wasser
BoppBEcnx, Krankenpflege.
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ansteckenden Kranken und von Gesunden gleichzeitig benutzt
werden

!
Dieselben sind vielmehr fleilsig mit heijsem Wasser zu

reinigen, fortwährend in Carbolsäure 3—5^1^ einzulegen oder mit
Sublimat l<^loo anzufüllen.') Die eigejien Hände, das Gesicht und
die Haare müssen Ärzte und Pflegerinnen sich jedesmal gründ-
lich reinigen (mit Bürste und lo/oo Sublimat), so oft sie mit Cho-
lera-, Pocken-, Flecktyphus-, Scharlach- oder Diphtheritiskranken
m Berührung waren! Es ist deshalb sehr wichtig, sobald man
die Pflege eines ansteckenden Kranken übernimmt, für reichliche
Waschmittel (Seife, Bürste, Sublimatlösung, Abgufseimer und
Handtücher) Sorge zu tragen. Auch den eigenen Mund sollen
die Pflegerinnen ansteckender Kranker (namentlich bei Cholera,
Euhr, Flecktyphus, Diphtheritis und Schwindsucht) sich häufig
mit 30/0 Borax- oder Kalichloricumlösung spülen und gurgeln!
Angehörige sind vor dem Küssen derartiger Kranker zu warnen

!

C. Bei Diphtheritis, Keuchhusten und Lungenschwind-
sucht sitzt das ansteckende Gift in den Atmungswegen: in Nase,
Rachen, Kehlkopf, Luftröhre und Lungen. Mit dem aus Mund
oder Nase abgesonderten Schleim und mit dem Hustenaustour

f

gelangt es nach aufsen, gewöhnlich an den Fufsboden der Zim-
mer, der Strafsen, der Verkehrsmittel; oder in das Taschentuch,
an die Kleider und Betten der Kranken; seltener dahin, wohin
es gehört: in einen mit Wasser oder 50/0 Carbolsäure zu '/3 ge-

füllten Spucknapf! In bewohnten Bäumen trocknet der Schleim
und Auswurf der Kranken ein, wird zertreten und zerstiebt zu

Pulver. Dieses giftige Pulver mischt sich zum Zimmerstaub,
welcher von Gesunden eingeatmet, diese anstecken kann. Zwar
wird nicht jedermann angesteckt. An Diphtheritis und Keuch-
husten erkranken Erwachsene selten, meistens nur Kinder; und
das Gift der Schwindsucht bedarf, um im Menschenkörper zu

haften und zu keimen, besonderer Bedingungen und längerer Zeit.

Trotzdem ist die Gefahr dieser Krankheiten eine recht erhebliche.

Näheres über die Gefahr der Diphtheritis und die dabei nötige

Pflege ist in § 126 nachzulesen.

Der Keuchhusten '^) (zu dessen Verbreitung unter den Kin-

dern die Krippen und Kindergärten sehr viel beitragen) beginnt

mit einem anfangs unscheinbaren Schnupfen und Husten. Nach

\—2 AVochen wird der Husten heftiger, krampfartig und tritt

anfallsweise auf. Zwischen den Anfällen befinden sich die Kinder

ganz wohl. Die Anfälle werden allmählich immer krampfartiger,

1) liber die Herstellung dieser Desinfektionsflüssigkeiten vergleiche

Seite 103 und 104.
o •

2) Zum Teil nach Strümpell, Lehrbuch der P. u. Ih. der mnern

Krankheiten. Leipzig, Vogel 1885.
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Ton pfeifenden Atemzügen unterbrochen. Dabei werden die Kin-

der blau, der Atem stockt, die Augen quellen vor, die Kinder

müssen beim Husten Schleim auswürgen und bekommen bisweilen

Krämpfe. Meist dauert der Keuchhusten 12-18 Wochen. Hier

und da entsteht danach Lungenentzündung oder Lungentuber-

kulose. Man soll daher in den Familien die Kinder möglichst

vor Ansteckung bewahren. Man trenne thunlichst die gesundeii

von den kranken Kindern. Im Sommer schicke man die Keuch-

hustenkinder aufs Land und möglichst viel ins Freie. Am der

Schule müssen Keuchhustenkinder Vj — V2 Jahr feim bleiben

!

Mit besonderer Sorgfalt ist gegen die Einschleppung und gegen

die Ausbreitung des Keuchhustens in Ki?iderkrankenhäusern an-

zukämpfen durch sofortige Absonderung keuchhustenverdächtiger

Kinder! Lüftung des Schlafzimmers, tägliche Bäder und kühle

TJebergiefsungen, sowie das Tragen eines mit Naphthalin gefüllten

Gazebeutelchens auf der Brust können helfen, die Anfälle zu

mildern. Während des Anfalls stütze man den Kindern die Stirn

und wische ihnen mit einem Leinwandläppchen den zähen Schleim

aus dem Munde. Danach sind die Hände gründlich abzubürsten

und die Läppchen zu verbrennen oder zu desinfizieren.

Sicher der gefährlichste Feind der Menschen ist ein im
Jahre 1881 durch Dr. Koch in Berlin entdecktes Pflänzchen (der

KocH'sche Bazillus), welches die Tuberkulose (in der Lunge die

Lungenschwindsucht) erzeugt. Die Ausbreitung dieser Krankheit
ist eine ganz entsetzliche. '/< aller Menschen stirbt an ihr in

jugendlichem Alter dahin'), während Leute, welche älter sind

als 40 Jahre, seltener von ihr ergriffen werden. Da die Tuber-
kelbazillen im Freien bald zu Grunde gehen, in geschlossenen
Wohnräumen aber durch ihren staubfeinen Samen sich lange
keimfähig erhalten und von einem einzigen Schwindsüchtigen
millionenweise mit dem Auswurf entleert werden, so erklärt es
sich, warum solche Menschen eher verschont bleiben, welche
viel im Freien atmen (wodurch gleichzeitig die Widerstandskraft
des Körpers gestählt wird), als solche, welche ihr Leben in stau-
bigen Zimmern, Büreaus, Läden, Fabriken u. s. w. verbringen
müssen, — besonders wenn darin gleichzeitig ein hustender
Schwindsüchtiger weilt! Je dauernder und je näher das Zu-
sammensein mit einem Schwindsüchtigen ist, desto eher erfolgt
die Ansteckung. Es werden daher namentlich Kinder von ihren
Eltern

;
oder Gatten, Arbeits- und Wohnungsgenossen von einander

angesteckt. Freilich bleibt diese u7iheilvolle Ansteckung zunächst
ganz unbemerkt, denn die Lungenschwindsucht beginnt unmerk-

1) Kinder meist an Drüsen- und Knochentuberkulose, Erwachsene
meist an Lungentuberkulose.
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Durch unsaubere Berührung übertragbare Krankheiten.

lieh, verlauft sehr langsam und kann Jahre lang bestehen ehe
der Angesteckte oder seine Umgebung durch die Zunahme der
Krankheit eine Ahnung von der Sachlage bekommt.

Wenn der sämtliche Hmteriauswurf aller schwindsüchtigen
Menschen sofort gründlich desinfiziert und vernichtet werden
würde, dann wäre es dejikbar, da/s die Lungenschwindsucht, diese
schlimmste- Geißel des Menschengeschlechts, aus der Welt ver-
schwände! Wahrscheinlich kann nur ein kleiner Teil dieser Hoff-
nung verwirklicht werden. Es ist aber hohe Zeit mit der Arbeit
zu beginnen. Man müfste ') alle Teppiche und Vorhänge aus den
Zimmern entfernen und dem Staube den Krieg erklären, ihn aber
nie aufwirbeln durch Besen und Wedel, sondern immer nur feucht
abwischen. Ferner müfste das Ausspucken auf den Boden, in
trocken gefüllte Spucknäpfe oder gar in das Taschentuch als höchst
unschicklich gebrandmarkl und verboten werden. Feuchtgefüllte
Taschen- und Handspucknäpfe müfsten (namentlich in Kranken-
häusern) jedermann leicht zugänglich sein und täglich mit sie-

dendem Wasser gereinigt werden. Nirgends dürfte man das An-
trocknen des Auswurfs an Taschentüchern, Kleidern und Betten
dulden. Vielmehr müfste man die Wäsche der Schwindsüchtigen
ohne Verzug in einen Kübel mit Seifenlauge werfen. Der Aufent-
halt hustender Schwindsüchtiger dürfte mit Rücksicht auf die

übrigen Mitbewohner in gemeinschaftlichen Schlaf- oder Kranken-
zimmern nur dann gestattet sein, wenn von denselben gewissenhaft
ein feuchtgefüllter und oft gereinigter Handspucknapf (Fig. 422)

benutzt würde. Zimmer, in denen Schwindsüchtige gewohnt haben
oder gestorben sind, müfsten, ehe sie von Gesunden bezogen wer-

den, gründlich desinfiziert werden (durch Abreiben der Decke und
Wände mit Brot, Scheuern des Fufsbodens mit heifser Pottaschen-

lauge und Abwaschen der Möbel). Kleider wären zu „kesseln". —
Wer Schwindsüchtige zu pflegen hat (siehe hierüber § 130), der

möge in deren Nähe möglichst mit geschlossenem Munde atmen
und bedenken, dafs tägliche kalte Rumpf- Waschungen, reichliche

ErnähruJig und möglichst ausgedehnter Genufs staubfreier Luft
die besten Schutzwaffen gegen Schwindsucht sind!

D. Eiterige Entzündung, Wund- und Kindbettfieber,

Wundrose, Syphilis und Krätze.
Bei diesen Krankheiten (welche häufig vereinzelt, bisweilen

auch seuchenartig auftreten) sitzt das Gift in den eiterigen Ab-

sonderungen der Kranken. Weder durch Verschlucken noch durch

Einatmung des (verspritzten oder zerstäubten) Giftes können andere

Menschen angesteckt werden, sondern nur durch unsaubere Be-

1) Nach Dr. CoBNET in Reichenhall, Berliner Klinische Wochenschrift

1889. No. 13.
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rührung. Man darf deswegen diese Krankheiten nicht als an-

steckende, sondern man mufs sie als übertragbare Krankheiten

bezeichnen. Die Art der üebertragung ist eine verschiedene.

Das Gift der eiterigen Entsiindungen, des Wvnd- und Kind-

bettßebers und der Wundrose kann durch die unverletzte Haut
nicht eindringen! Nur dann, wenn es in offene Verletzungen,

Geschwüre, kleine offene Hautstellen oder in sonst irgendwie ver-

wundete Teile gelangt, keimt es und macht nach wenigen Tagen
die betreffenden Menschen krank: unter Fieber, örtlichem Schmerz,
Eiterbildung, üblem Aussehen der Wunde, bei der Wundrose (und
Gesichtsrose) unter rasch sich ausbreitender, scharfgeränderter

Rosafärbung der befallenen Hautstelle. Dal's diese Krankheiten
tötlich verlaufen können, ist bekannt. Zum Glück können wir
dieselben fast immer verhüten, wenn wir Wöchnerinnen und Ver-
wundete — gleichgiltig ob die Verwundung grofs oder klein ist —
gewissenhaft nur mit „chirurgisch" oder „antiseptisch" gereinigten
Händen, Instrumenten, Verbandstoffen u. s. w. berühren und die
Wunden sorgfältig vor jeder Verunreinigung durch schmutzige
Finger, Kleider, Unterlagen, Betten u. s. w. bewahren bis zu ihrer
Heilung. Näheres hierüber findet sich in Kapitel II, sowie in

§ 124.

Bei der Pflege Syphilitischer wird man gut thun, sich die Hände mit
Ol oder Vaseline einzureiben oder Gummihandschuhe anzuziehen, ehe man
die eiternden Geschwüre dieser Kranken verbindet u. s. w. Versäumt man
diese Vorsicht und hat man zufällig eine kleine Wunde an den (z. B. „auf-
gesprungenen") Händen, so kann man durch solche unsaubere Berührung
angesteckt werden. Es bildet sich dann nach etwa einem Monat an Stelle
der vergifteten Wunde ein Geschwür, welchem für die ganze Lebenszeit
an behebigen andern Körperstellen Geschwüre nachfolgen können. Auch
andere traurige Leiden können weiter die Folge solcher Ansteckung sein.

Die Krüize ist eine übertraf/bare Haulkrankheü , bei welcher sich
ohne Fieber, aber unter starkem Jucken, 10 Tage nach geschehener Über-
tragung an Händen und Vorderarmen (auch am übrigen Körper mit Aus-
nahme des Gesichts) Bläschen, Eiterpusteln und Borken bilden. Durch einen
Händedruck oder durch Benutzung der Kleider oder Belle?! dieser Kranken
wird man angesleckl. Von selbst kann die Krankheit nie heilen. Durch
ff-'^iff

.^inreibungen aber (vergl. Seite 185) heilt sie in wenigen Tagen.Die Kleider dieser Kranken müssen, wenn die Krankheit nicht sogleich
wiederkehren soll durch Hitze desinfiziert werden, z. B. in einem Back-
l!l darin das Feuer eine Zeit lang gebrannt hat, wird die

Mnot%ip\?9f
Nun besprengt man die Kleider mit Wasser!

dfe Fuaen^;? tT'' '^^^«^'§^1' ^chliesst denselben, verstreich

AbÄgTesÄ ab'
^'"'^'^ herausnimmt, die

Die hier genannten, durch unsaubere Berührung übertrag-
baren Krankheiten unterliegen nicht einer strengen, sondern nur
emer „müden Absperrung". Man wird nach Möglichkeit Kranke

1) RosENTHÄL, Gesundbeitspflege. Erlangen 1887. Seite 539.
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mit stark eiternden oder übelriechenden Geschwüren und Wunden
von anderen Verwundeten, fiebernde Wöchnerinnen von frisch Ent-
bundenen, Kranke mit Wundrose von Wöchnerinnen, Verwun-
deten und Operierten, Syphilis- und Krätzkranke überhaupt von
gesunden und kranken Menschen trennen. Jedoch ist dabei weder
ein besonderes Gebäude, noch die gleichzeitige Absperrung des
Pflegepersonals erforderlich, wie es die „strenge Absperrung" bei

Cholera, Blattern, Flecktyphus, Scharlach und Diphtheritis un-
bedingt erheischt. Im Notfall können jene Kranken (die Krätz-

kranken ausgenommen) sogar unter anderen Kranken sich auf-

halten, vorausgesetzt, dafs die gröfste Sauberkeit gegenüber den
giftigen Absonderungen dieser Kranken und die peinlichste Des-

infektion der Hände des Pflegepersonals beobachtet wird (Seite 96)

!

Vielfach wird der Erebs für eine ansteckende Krankheit gehalten.

Das ist jedoch nicht richtig. Krebs steckt nicht an und ist auch nicht

übertragbar!') Doch kann man sich beim Verbinden jauchige)- Krebs-
geschwüre (ebenso wie durch Berührung fauliger Wunden und Leichen)

eine eiterige Entzündung oder Wundfieber zuziehen, wenn man am Finger

(z. B. in der Umgebung der Nägel) eine kleitie Wunde hat.

Beim Hantieren mit eiterigen Absonderungen sei man des-

halb vorsichtig, verklebe kleine Hautrisse sorgfältig mit Englisch-

pflaster und Collodium oder trage einen Schutzfinger aus Gummi

!

Verletzt man sich, so lasse man die Wunde in warmem Wasser

tüchtig ausbluten, verbinde antiseptisch (Seite 114) und befrage

nötigenfalls einen Arzt.

E. Die Trichinenkrankheit und das Wechselfieber bilden

Seuchen, sind aber nichl übertragbar und nicht ansteckend.

Die Triclünenkrankheit , welche mit Erbrechen und Durchfall, mit

heftigen Gliederschmerzen, mit Kau- und Schling- und Atembeschwerden,

mit Anschwellungen des Gesichts und der Glieder, endlich mit Schweifs

und mit Fieber einhergeht, dauert 2 — 8 Wochen und verläuft in 'A
—

'/a

der Fälle tötlich. Da die Krankheit nach der Entdeckung des Dr. Zenker

in Dresden (1860) nur durch den Genufs trichinenhaltigen, tingekochten

Schweinefleisches entsteht, so kann man dieselbe vermeiden, wenn man

Schweinefleisch nur „grau" gekocht und gebraten, niemals roh (in Form

von Cervelatwurst oder Schinken) geniefst, es sei denn, dafs die mikrosko-

pische Durchstichung des geschlachteten Schweines, des Schinkens u. s t.

"die Abwesenheit von Trichinen '') sicher festgestellt habe. Die Pflege der

Trichinenkranken geschieht wie die anderer hilfloser Kranken. Besonders

ist auf gute Lagerung Rücksicht zu nehmen. ,
, , . ^ •,

Das Wechselfieber (Sumpf- oder Klimafieber) findet sich nur da, wo

sumpfiger Boden ist: in den Flufsniederungen Hollands; in den Marsch-,

Moor- und Sumpfgegenden Schleswigs, Hannovers Brandenburgs Bayern

besonders bösartig an den Küsten der Tropenländer. Heftige B leberanfalle

wechsel^pünktlich ab mit völligem Wohlbefinden. Chinin,vor dem Anfall

Angenommen kann das Leiden beseitigen. Doch steigert einmaliges Über-

1) Vergleiche auch Seite 168.

2) Kleinen Fadenwürmern.
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stehen die Neigung zu wiederholter Erkrankung. Nur in sogen. Fieber-

Gegenden kann man befallen werden. Vor dem Wohnen im Erdgeschofs,

dem Schlafen im Freien oder bei offenen Fenstern und vor Unmäfsigkeit im

Essen und im Genufs geistiger Getränke ist dort zu warnen. Ob das Gift

eingeatmet oder mit dem Trinkwasser verschluckt wird, weifs man nicht.

Durch Entwässerung (Drainierung) des Bodens kann das Wechselfieber aus

einer Gegend vertrieben werden. Über die Pflege Wechselfieberkranker

siehe § 123.

Es mufs zugestanden werden, dafs trotz aller Fortschritte

unsers Erkennens, trotz aller persönlichen und öffentlichen Schutz-

malsregeln gegenüber den ansteckenden und übertragbaren Krank-

heiten und Seuchen, dieselben nach wie vor zahlreiche Opfer

fordern, namentlich die Cholera, der Scharlach, die Diphtheritis

und vor allen die Schwindsucht. Trotzdem ist die Seuchensterb-

lichkeit heutzutage viel geringer als im Mittelalter ! Aussatz und
Beulenpest, welche damals in Deutschland furchtbar gewütet haben,

sind vollständig erloschen.') Die schweren Formen des Wechsel-
ßebers sind durch Äustrocknung der Sümpfe gewichen. Typhus-
epidemieen sind mit zunehmender Eeinlichkeit der menschlichen
Wohnstätten zu Seltenheiten geworden. Vor der Trichinenkrank-
heit lehrte uns der Dresdener Arzt Zenker (1860), uns mit Sicher-
heit zu bewahren. Die früher so zahlreichen Opfer der Wund-
krankheiten und des Kindbettßebers sieht man seit Einführung
der LiSTER'schen Antiseptik (1871) nur noch ausnahmsweise fallen.

Die Blattern kennt man seit Einführung der Zwangsimpfung
(1874) in Deutschland fast nur noch dem Namen nach. Die
Cholera hat 1884—1886 auf ihrem gräfslichen Seuchenzuge nach
Europa das zweckmäfsig gerüstete Deutschland nicht betreten!

Wir haben hiernach allen Grund zu hoffen, dafs wir mit zu-
nehmender Erkenntnis auch gegenüber der Diphtheritis und der
Schwindsucht nicht so machtlos bleiben werden, als wir es zur
Zeit leider noch sind.

Freilich gehören im praktischen Leben zur wirksamen Be-
kämpfung ansteckender Krankheiten : oerständige Einsicht, grofse
Gewissenhaftigkeit und kostspielige Einrichtungen, — drei Dinge,
die man nicht überall findet, die man aber bei Schwestern und
Krankenpflegern und besonders in Krankenhäusern billigerweise
antreffen sollte

! Denn wer mit Gift beriifsmiifsiff umseht,
der darf damit nicht sorglos umgehen!

Zur kurzen Wiederholung alles dessen, worauf es bei der
Pflege ansteckender Kranker hauptsächlich ankommt, sei folgende
Tabelle emer sorgfältigen Durchsicht empfohlen-

1) Vergleiche § 139.
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Art der Verbreitung.
Notwendige Vorsichts- und

Schutzmafsregeln.

I. Darniseuchen.

Cholera, Ruhr, Unterleibs-

typlius.

Gift fitzt im Darm. Ge-
langt mit den Darmentlee-
rungcn nach aufsen.

II. Fieberhafte Haut-
seochen.

Pocken, Flecktyphus, Schor-
lach, Masern und Boteln.

Gift sitzt im Blut. Gelangt
mit Schweifs und Hautab-
schuppunp-, auch mit Mund-
u. Nasenschleim nach aufsen

III. Seuchen
der Atmungrswege.

Diplilheritis , Keuchhusten.
Schwindsucht.

Gift sitzt in Nase, Rachen,
Kehlkopf, Luftröhre u. Lun-
gen. Gelangt mit Sclileini und
Hustenauswurf nach aufsen.

IV. Durch uusauhere Be-
rtthrung tibertragbare

Seuchen.

Eiterige Entzündg., Wund-
und Kindbettßeber, Rose,

Syphilis, Krätze.

Gift sitzt in den eiterigen

Absonderungen.

T. Xicht ansteckende

Seuchen.

IFechselfieber.— Gift sitzt

im Sumpfboden gewisser

Landstriche.

Trich inenkrankheil. —
Gift sitzt im Fleisch kranker

Schweine.

Gift gerät an un-
saubere Finger, Nah-
rungsmittel u. s. w.
Wirel verschluckt.

Gift haftet an Klei-

dern, Betten und Ge-
rätschaften der Kran-
iken, sowie der Pflege-'

personen. Wirbelt als

Staub umher. Wird
eingeafn;et.

Gift wird durch un-
saubfreBerUbrungauf
Wunden (das Krätz-
gift auf elie gesunde
Haut) übertragen.

Gift wird eingeat-

met (getrunken?).

Gift wird mit Ccr-

velatwurst, Schinken
oder ungenügend ge-

kochtem Schweine-

fleisch verschluckt.

Desinfektion der Darment-
leerungen u. alles dessen, was
damit in Berührung kommt.
Reinlichkeit und Vorsicht
beim Essen und Trinken.

Bei Cholera: Strenge Ab-
sperrung.

Bei Pocken : Impfung Ge-
sunder. Absperrung Kranker
gegen Nichtgeimpfte.

Bei Flecktyphus : strenge
Absperrung.

Bei Scharlach, Diplilhe-

ritis, Keuchhusten: strenge

Absperrung von Kindern.
Bei Masern, Röteln und

tVasserpocktn: Absperrung
von kranken Kindern.

Bei Schwindsucht: Besei-
tigung des Auswurfs. Ver-
meidung längeren Zusam-
menwohn ens mit Kranken.
Frische Luft!

Bei fämtlichen: Detinfek-

tion der Krankenzimmer, Bet-

ten, Geräte, Pflegepersonen

u. s. w.

Bei Eiterung, /f-undfieber,

Kindbetifieber und IVund-
rose: Reinhaltung der Kran-
ken; Sauberkeit der Finger,

Instrumente, Verbände, Klei-

der und Betten
;
bedingte Ab-

sperrung.

Bei Syphilis und Krätze:

milde Absperrung. Einrei-

bungskuren.

Vermeidung ge wisser Schäd-

lichkeiten in Fiebergege nden.

Chinin.

Vei meidung von rohem
Schweinefleisch. Mikrosko-

pische Untersuchung der ge-

schlachteten Schweine.
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Um sich von dem Vorwurf der Vernachlässigung gebotener

Vorsiehtsmafsregeln zu reinigen, kann es von Wert sein, zu erfah-

ren, wann luid wo eine Ansteckung slalUiefunden habel Dies läfst

sich feststellen, wenn man die sogen. Inkubationszeit der betref-

fenden ansteckenden Krankheit oder Seuche kennt. Wie alle

Pflanzen von der Aussaat bis zur Blüte eine bestimmte Zeit ge-

brauchen, so auch die krankheitserregenden Giftpflänzchen (oder

Tierchen) von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit.

Diese Entwickelungszeit der belebten Krankheitsgifte im mensch-
lichen Körper nennt man die Inkubationszeit. Sie beträgt:

bei Cholera 1—3 Tage.
- Ruhr 7—11 Tage.
* Darmtyphus 2— 3 Wochen.
' Wasserpocken 14 Tage.
> Blattern 10—14 Tage.
«= Flecktyphus 9—10 Tage.
" Scharlach 4—7 Tage.
' Masern 10 Tage.
- Röteln 2—3 Wochen.
' Diphtheritis 2—5 Tage.
* Keuchhusten 7—12 Tage.
^ Schwindsucht 1 Monat bis mehrere Jahre.
* Wundrose wenige Stunden oder Tage.
o Wundfieber und Kindbettfieber wenige Stunden oder Tage.
- Syphilis 4—6 Wochen.
* I^rätze 10 Tage — 6 Wochen.
* Trichinenkrankheit .... 1—2 Wochen.
* W^echselfieber j— 3 Wochen"

Es giebt ansteckende Krankheiten und Seuchen, an denen
man wiederholt erkranken kann, wenn man sich der Ansteckungs-
gefahr wiederholt aussetzt. Hierher gehören: Cholera, Rulxr,
JJjphtlieritis, Tuberkulose, eiterige Entzündung, Wund- und Kind-
betlfieber, Wundrose, Krätze, Trichinenkrankheit und Wechsel-
jieher.

vro
?,^^.l°g^gen hat die Erfahrung gelehrt, dafs es ansteckende

Krankheiten giebt, an denen man nach einmaligem Überstehen
meist nicht wieder erkrankt, selbst wenn man sich erneuter An-
teckung ausse zt Hierher gehören: Darmtyphus, Pocken, Fleck-
I^Pj'^^Schorlach

, Masern, Röteln, Keuchhusten und Syphilis.

.Till Tl^'^'l
gewähren in der Regel den Befallenen für ihre

Sr. \ Schutz r7;«.««„,V^;^; gegen eine nochmalige
Erkrankung an demselben Leiden.

"^auge
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Es ist wichtig, diese Thatsache zu berücksichtigen bei der
Auswahl des Pflegepersonals für Typhus- und Pockenepidemieen,
sowie bei der Frage der Kinderabsonderung gegenüber den an-
steckenden Kinderkrankheiten.

Praktisch wichtig ist auch die Frage : wie lange soll bei den
verschiedenen ansteckenden Kra?ikheiten die Absonderung dauern^

Bei Masern: 25 Tage (S'/a Wochen);
bei Pocken, Flecktyphus , Scharlach und Diphtheritis : 40

Tage (6 Wochen);
bei Keuchhusten soll die Absperrung aufhören: 30 Tage

(4 Wochen) nach dem letzten Hustenanfall

;

bei Cholera und Ruhr: 10—14 Tage nach dem Aufhören
des Durchfalles.

In Schulen, Erziehungsanstalten, Krankenhäusern, Gefäng-
nissen, Kasernen u. s. w. dürfen von ansteckenden Krankheiten
Genesene niemals eher zugelassen werden, als bis man sicher ist,

dafs die vorgeschriebene Zeit verstrichen ist, dafs die Genesenen
wiederholt in Seifenwasser gebadet und dafs deren Kleider durch
heil'sen (über lOO** C.) Wasserdampf desinfiziert sind.

§ 128. Pflege der Nervenkranken und der Irren. Einen
nicht geringen Teil unseres Körpers bilden die Nerven. Der Kopf
ist mit dem Gehirn ausgefüllt, die Wirbelsäule mit dem Rücken-
mark. Beide bestehen fast nur aus Nerven und von beiden aus

verzweigt sich überallhin in alle Teile unseres Leibes eine Un-
zahl feiner Fäden — die Geßhlsnerven (wozu auch die Sin7ies-

nerven gehören) und die Bewegungsnerven. Jede Berührung
unseres Körpers, jeden Unterschied von Wärme oder Kälte, die

verschiedenen Arten von Schall und Licht, das alles leiten die

Gefühls- oder Sinnesnerven nach dem Gehirn und dieses teilt das

Wahrgenommene unserer Seele mit. Will die Seele, dafs unser

Körper irgend etwas verrichte, so schickt sie ihren Willen unter

Vermittelung des Gehirns und Rückenmarks (deren Einrichtung

man sich wie die Tasten eines Klaviers vorstellen kann) durch

die Bewegungsnerven nach den Muskeln. Diese bilden nicht nur

das sogen. Muskelfleisch unseres Körpers, sondern man findet sie

auch überall in der Haut, unter den Schleimhäuten, in der Wand
der Blutgefäfse und in zahlreichen Eingeweiden. Sie verrichten,

was die Seele durch die Nerven befiehlt : das Sprechen, das Greifen,

das Gehen, das Schlucken u. s. w. Aber Nerven und Muskeln

verraten auch, was in der Seele vorgeht: durch Körperhaltung,

Blick, durch Erröten oder Erbleichen. Wirkt z. B. ein heftiger

Schreck, Angst oder dgl. auf die Seele ein, so sieht man oft die
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betreffende Person bleich werden, weil die Muskeln der Blut-

gefäfse sieb krampfhaft zusammenziehen und das Blut zurück-

drängen. Erstreckt sich diese „Blässe" bis ins Gehirn, so wird

auch dieses vorübergehend blutleer. In Folge dessen schwinden die

Sinne, der Betroffene taumelt und sinkt bewufstlos um — er ist von

einer Ohnmacht befallen. Von der Hilfeleistung bei Ohnmacht war

auf Seite 221 die Eede. Bewufstlose (Seite 217), die sich nach

selbst tagelanger Bewufstlosigkeit wieder erholen können, mufs

man sorgfältig vor Schaden bewahren. Man mufs sie gut lagern,

sauber halten, sorgsam füttern, ihnen den Mund pflegen und auf

ihre Leibesentleerungen achten! — Ziehen sich die Muskeln eines

Eingeweides , z. B. des Magens , des Darms , der Blase u. s. w.

krampfartig zusammen, so entstehen jene anfallsweise wieder-

kehrenden Schmerazustände (Koliken), welche unter dem Namen
Magenkrampf, Leibschneiden, Blasenzwang u. s. w. bekannt sind.

Wenn wir irgendwo im Körper Schmerzen empfinden, so ist

das eine Meldung unserer Gefühlsnerven an unsere Seele, dass an
der schmerzhaften Körperstelle etwas in Unordnung ist. Über die

verschiedenen Ursachen der Schmerzen ist auf Seite 162, über die

Hilfeleistung bei körperlichen Schmerzen ist § 115 nachzulesen.

Es giebt, aufser dem Schmerz, noch zwei andere Gefühlsstörungen,

nämlich die Gefühllosigkeit , welche sich bei Lähmungen findet,

und die sogen, krankhaften Gefühle, welche verschiedenartig sein

können. Gefühllose Teile kann man stechen, schneiden, brennen
u. s. w., die Kranken merken es nicht. Auch von der Lage und
selbst von dem Vorhandensein des gefühllosen Gliedes haben die

Kranken bisweilen kein Bewufstsein. Zu den krankhaften Ge-
fühlen gehört das sogen. Jucken, das K?'ibbeln, das Arneisen-
laufen, das Kälte- oder Hitzegefühl, das Gefühl des Eingeschla-
fenseins oder der unnatürlichen Gröfse eines Gliedes (wie das z. B.
auch im Traum vorkommt), endlich das Schwindelgefühl u. s. w.

Wenn die Bewegungsnerven die Befehle der Seele nicht zu
vollbringen vermögen, so redet man von Lähmung. An gelähmten
Gliedern ist alle Bewegung der Muskeln erloschen. Bisweilen ver-
fallen solche Glieder einer hochgradigen Abmagerung {Muskel-
schwund) oder einer unnatürlichen '&tQ\\ving[Verki^ümmung). Wenn
nur ein Arm oder ein Bein gelähmt ist, so helfen sich die Be-
troffenen mit dem andern Arm oder mit Beinschienen, Krücken
u. s. w. selbständig durchs Leben. Sind aber beide Hände oder
beide Beme oder gar Arme und Beine gleichzeitig gelähmt, so sind
die Betroffenen schwerer Hilflosigkeit und grofser Pflegebedürftig-
keit verfallen, besonders, wenn gleichzeitig Blase und Darm gelähmt
sind, so dafs diese Unglücklichen nicht einmal im Stande sind, sich
sauber zu halten. In solchen Fällen ist auf eine bequeme und
zweckmalsige Lagerung der Kranken, sowie ihrer Glieder Bedacht
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ZU nehmen und das Durchliegen der Kranken möglichst zu ver-
hüten durch häufiges Trockenlegen, Umbetten, sowie durch Nacht-
stuhlsitzen, regelmäfsiges Darmausspülen, Anwenden des Katheters
u s. vv. (vergl § 13-15 und § 112). Besonderer Aufmerksamkeit
bedart die Stellung gelähmter Füfse (vergl. Fig. 81, 83 und 391
bis 393)»

Den Gegensatz zur Lähmung bilden die Krämpfe. Zwar
smd auch beim Krampf die Glieder dem Einflufs des Willens
entzogen, aber sie ruhen nicht, sondern sie zucken unwillkürlich.
Es zucken entweder nur Teile des Gesichts oder eines Gliedes,'
oder es zucken das ganze Gesicht und sämtliche Glieder [öiHliche
und allgemeine Krämpfe). Über die Hilfeleistung bei allgemeinen
Krampfanßllen findet sich Seite 220, über Krämpfe bei Kindern
in § 125 unter 7 das Nötige gesagt. Obwohl Krampfanfälle meist
in wenigen Minuten vorübergehen, so giebt es doch auch Stunden
und Tage lang anhaltende Krämpfe und bei den sogen. Epilep-
tischen ( Krampfbeladenen) kehren die Krampfanfälle Jahr aus
Jahr ein, oft das ganze Leben hindurch, immer wieder. (Siehe
über die Fürsorge für Epileptische: § 130.) Meist ist bei all-

gemeinen Krampfanfällen das Bewufstsein der Kranken erloschen,
so dafs man dieselben widerstandslos aus- und ankleiden, unter-
suchen kann u. s. w. Bei den sogen, hysterischen Krämpfen hin-
gegen ist das Bewufstsein erhalten. Man kann dies daran merken,
dafs die im Krampf oder in anscheinender Bewufstlosigkeit liegen-

den Hysterischen sich sträuben und ausweichen, wenn man ihnen
z. B. einen Ring abziehen, sie fortschaffen, kalt übergiefsen oder
schmerzhaft berühren will.

Den tTbergang zu den Geisteskrankheiten bilden zwei eigen-

tümliche Nervenleiden, welche Ärzten und Pflegerinnen ihren

Beruf oft recht erschweren, nämlich die Hypochondrie und die

soeben genannte Hysterie.

Die Hypochondrie ist eine Krankheit der Männer. Sie äufsert sich

in übertriebener Sorge um geringfügige oder eingebildete Krankheiten. Die
Kranken zermartern sich selbst und ihre Umgebung durch ängstliches

Grübeln und Klagen. Da eine geringe Kränklichkeit gewöhnlich zu Grunde
liegt, so übe man freundliche Geduld (§ 116) und führe diese Leute zu

einer gesunden Lebensweise. Seite 169.

Die Hysterie ist eine merkwürdige Krankheit des weiblichen Ge-
schlechts, die sich in den mannigfaltigsten Formen äul'sert. Unbefriedigte

Stimmung selbst in den beneidenswertesten Verhältnissen, rascher Wechsel

zwischen Heiterkeit und Traurigkeit (Lach- und Weinkrämpfe), das Be-

dürfnis durch tausend Klagen Beachtung und sobald diese versagt wird,

vermöge ganz absonderlicher Vorkommnisse (z. B. angeblich wunderbare

Heilungen durch Kurpfuscher) Aufsehen zu erwecken, ferner der Hang zu

Flüstergesprächen, zum Halbdunkel und zum Nichtsthun, endlich bisweilen

Schmerzen, Lähmungen und Krämpfe, das Alles macht diese Kranken

schliefslich zu jeder erspriefslichen Arbeit unfähig. Manche Hysterische

liegen unthätig Jahr aus Jahr ein zu Bett, halten sich aber (im Gegensatz
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zu wirklich Gelähmten) sauber und schmuck. Wunderbarer Weise tritt bis-

weilen aus irgend einem zufälligen Anlafs plötzlich vollständige Genesung

ein. Kein Wunder, dafs diese Kranken, welqhe oft rechte Plagegeister

sind, den Spott Unerfahrener und leicht den Verdacht hervorrufen, als wäre

alles nur Verstellung. Damit geschieht indessen diesen Kranken Unrecht.

Hysterische sind schwer Nervenkranke, zum Teil auch Geisteskranke und
als solche verdienen sie die volle Teilnahme und die liebevollste Geduld
von Seiten ihrer Umgebung und ihrer Pflegerinnen.

Wir kommen nun zur Pflege der Greisteskranken, der sogen.

Irren. Hier wollen wir folgende drei Fragen aufwerfen und be-

antworten :

1. Wie benehmen sich Geisteskranke und wie ist deren Be-
nehmen zu beurteilen?

2. Wie soll das Pflegepersonal gegenüber den Geisteskranken
sich benehmen?

3. Wo sollen die Irren untergebracht und gepflegt werden?
Aus der auf Seite 160—161 gegebenen Einteilung der Geistes-

krankheiten ersieht man, dafs man es zu thun hat 1. mit höchst
wunderlichen, von ihrem irrtümlichen Gedankeninhalt aber voll-

ständig überzeugten Menschen ( Wahnsinn, Verrücklheü) • 2. mit
stark aufgeregten, anfangs anscheinend unmoralischen, später iö6-

««cÄf?]7era Personen ; 3. mit tief Betrübten sogen. Schwef^mütigen

;

endlich 4. mit ganz und gar Gelähmten und Verblödeten. Nicht
selten ändert sich die Form des Irrseins bei ein und demselben
Kranken, so dafs Zeiten des Trübsinns mit Zeiten heftiger Er-
regung abwechseln. Häufig beginnt das Irrsein mit Schwermut,
geht langsam in Wahnsinn oder Tobsucht über und endet zuletzt
mit Verblödung.

Ein Unterschied, der von grosser praktischer Bedeutung ist,
spnngt sofort in die Augen, nämlich der zwischen I. unruhigen,
tobenden Irren, welche für ihre Umgebung gänzlich unerträglich
oder gar gemeingefährlich werden und zwischen II. mehr oder
weniger ruhigen und harmlosen Irren.

Zunächst einige Worte über die tobsüchtigen Irren, i)

Die Tobsucht pflegt sich anzukündigen durch kindische Witze-
leien, taktlose Reden, streitsüchtiges Betragen, schamlose oder
verbrecherische Handlungen eines bisher gesunden Menschen wo-
durch dessen Umgebung in Betrübnis und Schande versetzt 'wird.
Eines Tages fangen diese Kranken an sinnlos zu schwatzen, zu
lachen, zu singen, zu beten, zu fluchen, zu schreien, ihre Klei-
dung zu zerreifsen, ihre Umgebung zu prügeln, das Zimmergerät

1 Dr^HSLHÄ^,il'" f''J'^^PÖ^g« «i'id ^'^'^'^^''^ entlehnt von:

88S nmf 2 nr M ' Taschenbuch für die Krankenpflege, Weimar1883 und 2. Dr. von Mündt, Billroth's Krankenpflege, Wien 1889
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ZU vernichten, kurz — zu toben! Nachdem dies Tage lang ge-
dauert hat, werden die Kranken zuletzt heiser, durch Hunger und
Durst erschöpft und dadurch vorübergehend ruhiger. Sie liegen
oder hocken dann auf der Erde, sprechen aber leise vor sich hin,

zerreilsen noch ihr Hemd und ihre Matratze in tausend Stücke
und fangen über kurz oder lang von Neuem an zu toben. In
dem Hause eines solchen Kranken trifft man alle Beteiligten gänz-
lich fassungslos an. Man mufs dieselben durch umsichtiges Auf-
treten zunächst beruhigen. Gewöhnlich findet man den Tobenden
in einem Eaume, der sich für dessen Aufenthalt nicht eignet,

weil kostbare oder als Waffe verwendbare Gegenstände, auch wohl
leicht zu öffnende Fenster in demselben sich befinden. Deshalb
mufs zunächst ein Tobzimmer eingerichtet werden. Aus dem dazu

bestimmten Zimmer räumt man alle Möbel heraus, legt aber eine

Matratze und eine wollene Decke hinein. Die Fenster läfst man
bis auf einen schmalen oberen Lichtstreifen mit Latten und Bret-

tern vernageln, die man zur Not aus dem Boden der Betten oder

aus der Hinterwand der Schränke herausnimmt. In die Thüre

bohrt man seitlich ein kleines Guckloch. Ein gleiches Guckloch

bohrt man in die Thür desjenigen Zimmers, in welchem der Kranke

zur Zeit noch weilt. Durch dasselbe (das Schlüsselloch pflegen

die Kranken zu bewachen) überzeugt man sich, ob der Kranke

etwa Waffen (Messer, Eisen, Glasstücke oder dergl.) bereit hält

und ob er sich beruhigt hat. Ist Letzteres der Fall, so ruft man
mehrere kräftige Männer herbei, um den Kranken nötigenfalls

gewaltsam") in das bereitstehende Tobzimmer schaffen zu lassen.

Pausen der Ruhe und der Erschöpfung des Kranken benutzt man,

um das Zimmer in Begleitung Mehrerer zu betreten und den un-

schädlich Gemachten durch Kaffee, Thee, Fleischbrühe (womöglich

auch durch feste Speisen) zu laben!

Ein Verbleiben des Tobsüchtigen in seiner Wohnung ist für

gewöhnlich nicht möglich. Nur in sehr wohlhabenden Familien,

wo genügende Räumlichkeiten und zahlreiche kräftige Wärter zur

Verfügung stehen, wäre dies durchführbar. Dei- Tobende ist also

schleunigst in ein Kranken- oder Irrenhaus zu bringen.

In Privat- oder Vereinskrankenhäuser werden Geisteskranke meist

nicht aufsenommen, wohl aber vorläufig in Gemeinde-, Bezirks- oder Stadt-

krankenhäuser. Die Überführung in Irrenhäuser kann nur auf Ansuchen

bei der Ortsbehörde und unter Genehmigung der Kreisbehorde aut Grund

eines bezirksärzilichen Zeugnisses geschehen, welchem em Heimatsschein,

ein Einwilligungsschein der Angehörigen oder Vormünder, sowie ein dop-

peltes Verzeichnis der mitzubringenden Sachen (2 Anzüge und 3-4 fache

n Schwestern müssen sich zuvor in Sicherheit bringen.

2) SLTrd und VON Bosse, Medizinal - Gesetze des Königreichs

Sachsen, 1887.
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Die Fesselung Tobsüchtige?' durch Stricke, Riemen oder

Zwangsjacken ist möglichst zu vermeiden (in England sogar ge-

setzlich verboten!]. Ein solches unmenschliches Verfahren stei-

gert und verlängert nur die Wut der Kranken, während ruhige

Ergebung einzutreten pflegt, wenn sich der Kranke durch 2—3
handfeste Leute an Atomen und Beinen festgehalten sieht. Das
Knien auf Leib oder Brust der Kranken ist bei solchen Gelegen-

heiten selbstverständlich streng zu verbieten! Überhaupt sind

die unglücklichen Tobenden möglichst schonend zu behandeln,

warm zu kleiden, angemessen zu ernähren und in reinlichem

Zustande su erhalten.

In Kranken- und Irrenhäusern pflegt man für tobsüchtige

Irre ') besondere, von iaufsen heizbare Tobzimmer bereit zu halten.

Diese enthalten nichts als eine Ruhebank. Ihre kleinscheibigen

Hartglasfenster können von den Kranken weder geöffnet noch
zertrümmert werden. Durch ein Guckloch in der Thür kann man
dieselben vollständig übersehen. Hier läfst man die Kranken
sich austoben und vermeidet so deren Fesselung vollständig.

Ich habe es erlebt, dafs ein Tobender aus dem Fenster
seiner hochgelegenen Wohnung sprang und sich ein Bein
zerschmetterte. Mit seinem schwer verletzten Gliede schlug
der Wütende unausgesetzt gegen Bett, Möbel, Wände u. s. w.
Die Krankenwärter, die ihn bändigen sollten, ermüdeten
auf die Dauer, so dafs in diesem Falle die Fesselung des
Kranken -) durch Zwangsjacke und Riemen notwendig wurde.
In ähnlichen Fällen wird man leider jene Zwangsmittel (beim
Fortschaffen Tobender auch das Einnähen derselben in Sack-
leinwand) nicht immer entbehren können. Nur mufs man
dann die Kranken sorgfältig überwachen, damit sie sich
nicht wund reiben und nicht eine allzu feste Einschnürung
erleiden

!

Eine Zwangsjacke (Fig. 424) ist eine aus sehr fester
Leinwand gefertigte, hinten zu schliefsende Jacke mit Är-
meln von der doppelten Länge der Arme. Die Ärmelenden
werden (nach Kreuzung über der Brust) auf dem Rücken
des Kranken fest zusammengebunden. Um einen Tobenden
in die Jacke hineinzubringen, sind mindestens zwei Helfer
nötig. Der Eine steckt von aufsen seine Arme durch die
zusammengeschobenen Ärmel der Jacke und erfafst dann die Hände des
lobenden, während der zweite Helfer, hinter dem Kranken stehend, dieJacke heraufzieht und schliefst.

Bei allen unruhigen und aufgeregten Irren ist fortwährend
darüber zu wachen, dafs sie nicht sich selbst oder andern ein
Leid anthun. Alle spitzigen oder sonstwie gefährlichen Geqen-
stande (z. B. auch Bindfaden) sind aus ihrem Bereich zu ent-
ferncTU^&nnBäder oder kalte Übergiefsungen verordnet sind,

Ä.uAÄÄkTan^L.'^" Kopfverlctzte oder an

2) Der übrigens glücklich genesen ist.

Fig. 424.
Zwangsjacke.
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welche oft sehr zur Beruhigung Tobsüchtiger beitragen, so darf
man dabei die Kranken keineii Augenblick vei^lasscn.

Die ruhigen Irren benehmen sich ganz aufserordentlich
verschieden. Leiden sie an Sinnestäuschungen (Seite 160), so stehen
sie z. B. atemlos horchend an Ritzen und ÄVänden, verstopfen auch
wohl jene Ritzen und die eigenen Ohren oder stofsen plötzlich
Schimpfwörter aus, weil sie ganz deutlich Stimmen zu hören
wähnen; oder sie sehen schmeichelnde, drohende u. a. Gestalten;
oder sie riechen und schmecken in Luft und Speisen Gift und
Pest; oder sie fühlen ihren Leib von Glas, von fremden Wesen
besessen u. dergl. Leiden die Kranken an Zu>angsvorslellu?igen
oder Wahnideen, so halten sie die Personen ihrer Umgebung oder
auch sich selbst für ganz andere Personen, oder sie halten es
(infolge gehörter Befehle) für notwendig, ihre nächsten Verwandten
hinzuschlachten. Der Inhalt der Wahnideen ist ein heilerer und
überspannter, wenn die Kranken geistig „erregt", ein trauriger
und ängstlicher, wenn die Kranken geistig „gehemmt" sind. In
ersterem Falle behaupten sie unermefslich reich, gewaltig, ge-

lehrt, Feldherrn oder Könige zu sein; in letzterem Falle halten

sie sich für verarmt, verfolgt, verleumdet, zum Tode verurteilt

oder für verworfene Sünder. Die letzteren Kranken sitzen infolge

dessen entweder Wochen oder Monate lang trübselig zusammen-
gekauert; oder sie laufen jammernd, die Hände ringend, an jeden

sich anklammernd Tag und Nacht in namenloser Angst umher;
oder sie verweigern jede Nahrung, machen Flucht-, Selbstmord-

oder Mordversuche u, s. w. Tritt man in ein Irrenhaus, so sieht

und hört man die unglaublichsten Dinge, und für Neulinge in

dieser Pflege ist es zunächst nicht leicht, das alles zu ertragen.

Die Irren gehen in teils abenteuerlicher, teils zerlumpter Klei-

dung, teils halbnackt umher. Ihr Gesichtsausdruck ist närrisch

oder abschreckend, meist erbarmungswürdig. Ebenso ist ihr Be-

nehmen nicht nur sonderbar, sondern oft bosbaft, gemein und

in hohem Mafse widerwärtig. Viele halten sich unsauber oder

sind gleichzeitig körperlich leidend.

Wie soll da ein Pfleger oder eine Pflegerin sich be-

nehmen? Sieht man die Irren von thörichten Gedanken befangen,

so soll man — schweigen. Fühlt man sich durch die Bosheiten,

Unarten oder Unflätigkeiten der Irren in seinem Gefühl für Recht

und Sitte tief verletzt, so soll man — schweigen. Selbst wenn

man von den Irren beleidigt oder gemifshandelt wird, so soll

man — schweigen. Alles Widersprechen und Belehren, alles Zu-

reden und Aufheiternwollen, alles Zurechtweisen und Strafen nützt

bei Irren — nichts! Es schadet sogar. Der Geist der Irren ist

ja gar nicht krank ! Er sitzt ja nur in einem kranken Körper, er

spielt ja sozusagen nur auf einem verstimmten und zerbrochenen
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Klavier ! Sobald dieses wieder in Ordnung gebracht ist, ist auch die

Geisteskrankheit verschwunden !

') Man lasse also die Irren ruhig

gewähren! Man bedauere sie im Stillen, man sei ihnen freundlich

und gefällig, man behandle sie ganz so, als ob sie gesund wären,

man nehme jede ihrem Stande zukommende gesellige Rücksicht,

man rede mit ihnen auf Befragen über harmlose Dinge, — aber

über ihren Wahn schweige man und lasse sich da auf keinerlei

Gespräch ein!

Aufregende Mitteilungen, Briefe, Besuche, Bücher und Zei-

tungen, welche oft viel Schaden stiften, dürfen den Geisteskranken

nur unter Vorwissen des Arztes zugehen! Denn „Ruhe! Ruhe!
und nochmals Ruhe des Geistes! das ist" (wie Dr. Hecker mit
Eecht sagt) „das Hauptrezept für Geisleskranke"! Je eher

und je mehr diese den Irren zu Teil wird, desto eher ist an eine

Heilung zu denken. Da die unglücklichen Irren in ihren Familien-
oder sonstigen Verhältnissen Euhe fast niemals finden, vielmehr
hier durch Widerspruch, Vorwürfe oder gar durch Spott und Hohn
gereizt, körperlich vernachlässigt, oft auch zum öffentlichen Ärger-
nis werden, so bringe man dieselben, je eher desto besser, in
eine Irrenanstalt (siehe Seite 318). Hier finden sie Ruhe, an-
gemessene Pflege, und, was für sie von gröfstem Werte ist, auch
zweckmäfsige Beschäftigung und Zerstreuung: in Werkstätten,
Küche und Waschhaus, Garten und Feld, durch Schreiben, Zeich-
nen, Nähen, Sticken oder durch Musik, Gesang u. s. w. Die
vererbten Geisteskrankheiten sind leider meist unheilbar und
manche, durch Hirnerweichung hervorgebrachte, führen rasch zum
Tode. Es giebt aber auch Geisteskrankheiten, die bei gesunden
Vorfahren geistig gesunde Personen befallen infolge von Sorgen
und Elend, Trunksucht und Ausschweifungen oder im Anschlufs
an ein Typhus-, Kindbett- oder Wund-Fieber! Diese sind nicht
selten heilbar! Heilbar durch thätige Nächstenliebe, durch Rege-
lung der Lebensweise, durch körperliche Kräftigung! Welche
Freude mul's eine Irrenpflegerin empfinden, wenn in solchen Fällen
die unberührt gebliebene Seele wieder zum Vorschein kommt'
Freilich wird die Selbstlosigkeit, die Gewissenhaftigkeit und die
Geduld der Pfleger und Pflegerinnen in Irrenhäusern oft auf harte
Proben gestellt.

Sich oder Anderen gefährliche Irre sind häufig zu durch-
suchen und stets zu überwachen, ob sie etwa verschluckbare oder
sonst gefährliche Gegenstände bei sich führen. Andere sind ein-

flpm nw^il^M!.i'^7''^v.'^^-
I^frausspritzen eines Ohrenschmalzpfropfes aus

Sfp R«o-'f
'^"'^•^ Behandlung eines Herzleidens, ein Mal durch

dir ^ .:^i
°p"^ im Stirnteil des Gehirns war ich inder Lage, Geisteskranke glücklich zu heilen. Leider wird Ähnliches nurausnahmsweise möglich sein.

^umitnes nur

KuppKECUT, KrankeDpüege.
21



322 Pflege der Geisteskranken. — Pflege der Genesenden.

zusperren, damit sie niciit entfliehen. Bei Kranken, welche die
Nahrung verweigern, versuche man zunächst, ob sie essen, wenn
man sie allein läl'st. Geschieht dies nicht, so müssen sie gefüttert
oder gewaltsam (oft Jahre lang!) mit der Schlundsonde ernährt
werden (Seite 175 und 176). Manche Geisteskranke sind unsag-
bar schmutzig. Dann mufs man sie immer von Neuem mit un-
ermüdlicher Geduld baden, frisch kleiden, zum Nachtstuhl führen
oder durch Darmausspülungen möglichst vor Verunreinigung be-
wahren (siehe § 112). Wie grofse Kinder endlich sind die hilf-
losen Ve?'blödeten zu behandeln. Man mufs sie an- und aus-
kleiden, waschen, kämmen, ihnen die Nägel beschneiden, sie

schnauzen, reinigen, führen und überallhin begleiten.

Man hat neuerdings angefangen, ruhige, harmlose und noch nicht
ganz verblödete Geisteskranke in offeneu sogen. Irren- Kolonien unter-
zubringen, um ihnen mit dem Segen der Arbeit für Körper und Geist
gleichzeitig das Gefühl zu verschaffen, dafs sie nicht eingesperrt, nicht
gefangen sind. Dadurch werden die Kranken noch mehr beruhigt und ab-
gelenkt, als dies in geschlossenen Anstalten möglich ist. So wohnen z. B.
in Gheel bei Brüssel in 13 Dörfern 12üU Geisteskranke in den Familien der
Einwohner, wo sie frei und ohne Zwang Botendienste, Stall- und Wiesen-
arbeit, Kinderwartung, Spitzenklöppeln u. s. w. verrichten und sorgsam ge-

pflegt werden (v. Mundy).

§ 1 29. Der Ausgang einer Krankheit kann ein dreifacher sein

:

Genesung, Tod, Siechtum. Demnach werden die Obliegenheiten

der Pflege sich zuletzt verschieden gestalten. Wir betrachten

:

a) Die Pflege der Geiiesenden. — Wenn jemand eine

ernste Krankheit oder Verletzung, ein Wochenbett oder eine

schwere Operation überstanden hat, so dauert es, nachdem die

schlimmste Gefahr und Not vorüber ist, oft noch lange, ehe der

Geheilte wieder ein Gesunder wird, ehe Körper und Geist die

frühere Frische und Kraft wiedergewinnen, so dafs sie die An-

strengungen der Berufsarbeit von Neuem auf sich nehmen können.

Die Krankenpflege dürfte deswegen in vielen Fällen nicht mit

der ärztlichen Behandlung aufhören, sondern sie mül'ste länger

dauern, als diese. An die Krankenpflege sollte sich, wenn nötig,

die „Rekonvalesce?ite?ipflege'' anschliessen. Dies geschieht auch,

wenn der Kranke wohlhabend ist. In seinem behaglichen Heim

oder in einem heilkräftigen Kurort entzieht er sich den Geschäften

bis zur vollen Wiederherstellung. Dabei umgiebt ihn die zärt-

liche Sorgfalt seiner Angehörigen.

Anders gestaltet sich das Los derjenigen Kranken, welche

arm sind und allein stehen. Zwar in der Not ihrer Krankheit

finden auch sie Aufnahme und Pflege im Krankenhaus. Aber

kaum ist die Gefahr vorbei, so werden sie ohne Rücksicht auf

ihre Erholungsbedürßigkeit schon wieder entlassen, weil immer

neue Kranke nachdrängen und ihren Platz einnehmen müssen.
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Hat nun der Entlassene (wie das bei Dienstboten und Gewerbs-

gehilfen gewöhnlich der Fall ist) kein eigenes Heim und treibt

ihn die Not des Lebens vorzeitig zu schwerer Arbeit, so entsteht

sehr leicht entweder ein Rückfall seines Leidens oder der Keim
zu dauerndem Siechtum. Und was noch trauriger ist : das Innere

des Halbgenesenen wird aus der Leidenszeit nicht dankbar und

erhoben, sondern voll Undank und Verbitterung hervorgehen.

Man hat deswegen in neuerer Zeit angefangen, sogen. Ge-

7iesungsliäuser für Arme und Alleinstehende zu gründen, wo die

aus den Krankenhäusern noch erholungsbedürftig Entlassenen die

nötige Ruhe und Pflege finden sollen. Wohlthätige Vereine, Ge-

meinden und Ortskrankenkassen erfüllen durch die Errichtung

solcher Genesungsstätten eine Pflicht nicht nur der Nächsten-

liebe, sondern auch der Sparsamkeit. Sie entlasten dadurch die

Armen- und Invalidenkassen. Auch vermindern sie die Über-
füllung der Krankenhäuser, welche viel kostspieliger sind, als

Genesungshäuser. Da man Genesungshäuser gern auf dem Lande
oder an der Meeresküste errichtet, so kauft man für sie den Grund
und Boden billiger, als für Krankenhäuser in der Stadt. Aber
auch die Unterhaltung der Genesungshäuser kostet weniger, als

die der Krankenhäuser. Man bedarf darin nicht zahlreicher Ärzte
und die benutzten Heilmittel sind sehr einfach : gute Luft, Rein-
lichkeit, Bäder, kräftige Nahrung; bisweilen Massage, Gehübungen,
besondere Stärkungsmittel ; vor allem Ruhe des Körpers und des
Geistes bei geordnetem Tageslauf, leichter Beschäftigung und
freundUcher Mitsorge um die spätere "Wohlfahrt.

Des Aufenthaltes in Genesungshäusern bedürfen hauptsäch-
lich solche Leute, welche ein hitziges Fieber, eine Brust- oder
Herzentzündung, eine Entbindung, schwere Operationen oder Ver-
letzungen überstanden haben, sodann schwächliche und skrophu-
löse Kinder, Blutarme und Nervenschwache, auch genesene Geistes-
kranke.

Zur Wiederherstellung derartiger Erholungsbedürftiger genügt
nach den gemachten Erfahrungen durchschnittlich eine Aufent-
haltsdauer von 3—6 Wochen. Bei einem täglichen Pflegegeld
von 1,50 Mark würde also eine „Erholungskur" 30— 60 Mark
kosten. Dafür macht man aus blassen, müden und bekümmerten
wieder frische, mutige und dankbare Menschen! Welch schöne
Aufgabe für Pfleger und Schwestern, dabei zu helfen! Man hat
befürchtet, die Genesungshäuser könnten leicht der Sammelpunkt
unwürdiger Faulenzer werden, unter denen Ordnung und gute
Sitte schwer aufrecht zu halten wären. Diese Befürchtungen
werden hinfällig durch den Einflufs der Schwestern, durch eine
entsprechende Hausordnung und durch ärztliche Begutachtung
der Aufzunehmenden.

21*
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In Deutschland bestehen seit längerer Zeit Genesungshäuser für je
25-50 Erwachsene für München, SlraCsburg, Frankfurt ajM. und Berlin
Die drei Berliner Häuser beherbergen zusammen 100 Kranke. Davon liegt
eines für Männer in Heinersdorf im Teltower Kreise, eines für Frauen auf
dem Rieselgute Blakenburg bei Berlin und aufser diesen beiden „städti-
schen" noch eines im Johanniter-Siechenhause zu GroCs-Lichterfelde.

In Sachsen wurden neuerdings als Genesungsstätten eingerichtet ein
Gut am Gleesberg (bei Schneeberg) und das Gut Förstel bei Schwarzenberg.

Erholungsstätten für arme schwächliche und skrophulöse Kinder be-
stehen in Deutschland: a) in den Wald- und Luftkurorten Augustusbad
in Sachsen (Bethlehemstift), Godesberg bei Bonn, Plötzensee bei Berlin (Jo-
hannesstift). — b) als sog. See -Hospize in den Seebädern: GroCs-Myritz
in Mecklenburg, Heringsdorf, Kolberg, Norderney, Wyk auf Föhr und
Zoppot bei Danzig. — c) in den Soolbädern: Donau-Escningen, Ebnen bei
Magdeburg, Frankenhausen in Thüringen, Neustadt -ZTarz^wr^, Jagstfeid,
Kreuznach (Viktoriastift), Lüneburg, Nauheim, Oeynhausen in Westphalen,
Oldesloe in Holstein, Rothenfelde "bei Osnabrück, Salzuflen, Sassendorf in
Westphalen, Soden AUendorf a. d. Werra, Sülze in Mecklenburg.

In England bestehen Genesungshäuser für Erwachsene und für Kinder
an der Küste z. B. in Southport und in Easthorne. Auch besitzt das Lon-
doner Hospital St. Georges ein Rekonvalescenteuhaus zu 100 Betten in
Wimbledon bei London. — An der dänischen, französischen und italieni-

schen Küste befinden sich ebenfalls Genesungsstätten für Kinder (Refsnäs,
Berck sur mer u. s. w.).

b) Für die Pflege der Sterbenden und der Toten gelten

folgende Vorschriften. Sobald die Pflegerin sieht oder der Arzt

erklärt, dass der Tod nicht mehr fern sei'), so sind die Ange-
hörigen des Krankeii (nötigenfalls durch Brief oder Draht) von

dem Stande der Dinge schonend in Kenntnis zu setzen, damit

dieselben sich am Sterbebett einfinden können. Ein Geistlicher

derjenigen Konfession, welcher der Kranke angehört, ist eben-

falls zu benachrichtigen.

In Krankenhäusern entferne man Sterbende mit Rücksicht

auf die übrigen Kranken möglichst aus den gemeinschaftlichen

Krankenzimmern. In Ermangelung eines Einzelzimmers entziehe

man wenigstens durch einen Bettschirm (Fig. 410) das Sterbe-

bett den Blicken der Anwesenden.

Ein Sterbebett ist eine heilige Stätte. Lärm, unnötige Ge-

spräche, lautes Jammern dulde man hier nicht. Trost und Ruhe

sollen den Sterbenden umgeben.

Bis zuletzt sei die Pflegerin bemüht, Sterbende sauber zu

halten und bequem zu lagern, denselben die Lippen mit Wasser

oder Fruchtsaft zu netzen, den Schweiss zu wischen, die Fliegen

zu scheuchen, auch jeden noch etwa angedeuteten Wunsch ihnen

abzulauschen und liebreich zu erfüllen.

Den Eintritt des Todes hat die Pflegerin ungesäumt den

etwa abwesenden Angehörigen, dem Arzte, sowie dem Standes-

amte anzuzeigen. Für Erfüllung der das Begräbnis betreffenden

1) Über die Zeichen des herannahenden Todes vergl. Seite 164.
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gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auch für ein kirchliches

Begräbnis, sorgt die Leichenfrau, eine von der Gemeinde an-

gestellte Person (in Sachsen „Heimbürgin" genannt), an welche

man sich bei Todesfällen zunächst zu wenden hat.

Bis zur Ankunft der Leichenfrau hat die S/shwester Folgendes

zu beachten: Die Leiche wird gerade ausgestreckt und auf den
Rücken gelagert, weil eine gekrümmte Lage nach eingetretener

Totenstarre') nicht leicht zu beseitigen wäre. Alsdann wird die

Leiche mit einem grofsen Leinentuch bedeckt und bleibt bei ge-

öffneten Fenstern zunächst mehrere Stunden liegen, bis deren
Fortschaffung nach einem entfernten Räume des Sterbehauses
oder nach der Leichenhalle des Friedhofs angeordnet wird. Vor-
her reinige und bekleide man die Leiche, ordne das Haar, drücke
sanft die trüben und faltigen Augen zu, schliefse den offen

stehenden Mund durch ein Kinntuch, falte die Hände des Toten
und sorge irgendwie für einen, wenn auch bescheidenen, aber
würdigen Schmuck des Totenlagers und des Zimmers. In einem
Totenzimmer soll man keinerlei das Zartgefühl der Eintretenden
verletzende Unordnung dulden. Um im heifsen Sommer rasch
eintretende Fäulnis der Leiche zu verhüten, mufs man dieselbe
mit Chlorkalk bestreuen oder mit Eis und Salz reichlich umpacken.
Über das Verfahren bei „ansteckenden" Leichen ist auf Seite 294
und 295 nachzulesen.

Zu einer Leichenöffnung braucht der Arzt: Messer und Scheren,
Packnadeln und Hanfzwirn, einen langen, schmalen Tisch (Bank) und dar-
unter dickgestreute Sägespäne oder Sand, einen leeren Kübel, reichlich
warmes und kaltes "Wasser in Krügen, Waschbecken, Seife und Handtücher,
womöglich auch etwas Karbolsäure, Essig oder Kölnisches Wasser. Bei
Beginn der Leichenöfinung ziehe sich die Schwester zurück.

§ 130. Die Pflege der Siechen und der Unlieilbaren
ist ein besonders schönes und dankbares Gebiet für die Bestre-
bungen erbarmender Nächstenliebe. So beglückend es sein mag,
heilbare Kranke gesund zu pflegen und Sterbenden Trost zu
brmgen, — tiefer und gröfser ist die Liebe, die sich der „Siechen"
annimmt, jener unglücklichen Kranken, die fort und fort, vielleicht
ein langes Leben hindurch hilflos leiden müssen.2) Leider ist

1) Vergl. Seite 165.

v.a.v^^c^"*^^!,"!^^'^"
verstand man früher schlechthin : schwach oderkrank sein; heute versteht man darunter: sehr lange Zeil hilflos \md
Unheilbarkeit fällt das Siechtum zwar häufigjedoch keineswegs immer zusammen. Wie es Unheilbare giebt, die nicht

^anz hol'. n° T^' ''r-^lf'' ^'r^''
"^'^ Selbsten anscheinendganz hoffnungslosen Lallen können die Verhältnisse so liegen daCs die

fÄ'''^'^'''''? '^T'l^ ^'"""g ««^e^- Stillstand bringen kfnS.' Namen !
" ff

Siechtum der Seele, welches aus gewissen unhenbarenKorperleiden entsteht, m zahlreichen Fällen durch plege, Erziehung und
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das Siechtum häufig genug. Man sehe sich nur um! In jeder
Gemeinde wird man einzelne Menschen finden, die an Lungen-
schwindsucht, Asthma, Krebs oder Knochenfrafs langsam dahin-
siechen, die vielleicht gar gemieden und verwahrlost werden, weil
sie „Ekel und Abscheu erregen"! Weiter wird man allenthalben
antreffen: Altersschwache, Gichtbrüchige, Gelähmte, Verkrüppelte
und Geschwürkranke, die, wenn sie niemand wüsche, kleidete,

fütterte u. s. w. hilflos verschmachten und in Unsauberkeit ver-

kommen würden. Endlich sind hier zu nennen : die Blinden, die

Taubstummen, die Schwachsinnigen, die Krampfbeladenen und die

Trinker, die ohne Pflege und ohne Erziehung an Leib und Seele

verderben müfsten.

Die Pflege der hier aufgezählten verschiedenen Arten von
Kranken ist von hoher Wichtigkeit und hat sehr viel Eigenartiges,

Deswegen sei darüber kurz das Nötigste mitgeteilt.

1. Scliwindsiichtig'e findet man in Stadt und Land, bei Reich und
Arm, in Familien wie in Kranken- und Siechenhäusern. Im Anfang ihres

Leidens bedürfen Schwindsüchtige einer besonderen Pflege nicht. Sie können
auch ganz zweifellos wieder gesund werden! Je weiter aber ihre Krank-
heit vorschreitet, desto hilfloser und pflegebedürftiger werden sie. Appetit-

mangel, Bruststechen, Heiserkeit, Husten, Auswurf, Zehrfieber, Abmage-
rung und Schwäche nehmen von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr lang-

sam zu. Dazwischen kommt gelegentlich ein Blutsturz oder länger dauernder

blutiger Auswurf. Häufig werden die Schwindsüchtigen von heftigen Schweifs-

ausbrüchen oder von unstillbarem Durchfall geplagt und zuletzt erreichen

Abmagerung und Kraftlosigkeit des Körpers die höchsten Grade, während

der Geist dieser Kranken oft bis zum letzten Atemzuge merkwürdig klar

und zufrieden bleibt und hofi'nungsreich. — Worin soll die Pflege be-

stehen ? Man sorge für Reinlichkeit des Zimmers, des Lagers, des Körpers

und für die vom Arzt verordnete Ernährung. Vor Allem besorge man eine

Auswurf-Schale (Fig. 422), die nafs zu füllen und täglich mit heifsem

Wasser zu reinigen ist! Gelegentlich bereite man dem Kranken ein warmes

Bad, oder man reibe ihn, wenn er es verträgt, öfters kalt ab (Seite 202).

Im Falle eines Blutsturzes verfahre man nach den auf Seite 217 ange-

gebenen Regeln. Bei Halsschmerz oder Bruststechen lege man auf den

schmerzenden Teil einen Senfteig (siehe Seite 186), mache Priefsnitz-Um-

schläge um Hals oder Brust (Seite 206) oder bitte den Arzt um beruhigende

Arznei. Gegen die lästigen Schweifse beobachte man die auf Seite 256

gegebenen Yorschriften, reiche Abends 2—3 Tassen kalten Salbeithee oder

bepudere den Körper mit einem Pulver aus 5 Teilen Salicylsäure mit

95 Teilen Talk.^j Nicht minder beachte man genau die auf Seite 308 er-

wähnten VorschriftsmaCsregeln! Endlich ist, aufser kleinen leiblichen Er-

quickunfen, reichlich der Trost teilnehmender Liebe zu spenden! — Da

in grofsen Städten die Pflegekräfte nicht ausreichen, um alle armen und

alleinstehenden Schwindsüchtigen in ihren Wohnungen regelmafsig zu be-

Unterricht sehr segensreich verhütet und gebessert werden. (Näheres hier-

über siehe im Text dieses Paragraphen unter 7 bis 11.) „ . . , , .

1) Über Häufigkeit, Entstehung und Verhütung der Schwindsucht

siehe 2^e!^^^^0j_-308^^^^^^^^^
Lehrbuch der Pathologie und Therapie der

inneren Krankheiten. Leipzig, Vogel 1889.
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Fig. 425.

Schlafstuhl für Kurzatmig«

suchen, da ferner die Aufnahme Schwindsüchtiger in die öffentlichen Kran-

kenhäuser (mit Kücksicht auf die Ansteckungsgefahr) neuerdings auf Be-

denken stöfst, so geht Berlin mit der Absicht um, eine Zufluchtsstätte für

arme und alleinstehende Schwindsüchtige vor den Thoren der Stadt zu

errichten. Erfahrungen über diese Einrichtung fehlen noch.

2. Die sogen. Astbmakranken,
welche in Folge eines unheilbaren Lun-
gen- oder Herzleidens mit qualvoller Kurz-
almigkeit zeitlebens zu kämpfen haben,

finden meist Erleichteruug durch auf-
rechtes Sitzen, während flache Rücken-
lage ihre Beschwerden steigert. Hier-

auf ist bei der Lagerung dieser Kranken
Rücksicht zu nehmen (vergleiche Seite 32

..Rückenstütze''). Manche Asthmakranken
können die Nächte nicht im Bett, son-

dern müssen sie mit vorwärts gebeug-
tem Kopfe in einem Lehnstuhl sitzend

verbringen (Fig. 425). Man bringe diese

Kranken, da sie ,.Liifthunger"^ haben,
viel ins Freie und öffne des Nachts die

Fenster ihres Schlafzimmers.

3. Die Krebskrankheit bildet für

das Menschengeschlecht eine viel gerin-

gere Gefahr, als die Lungenschwindsucht.
Während die Schwindsucht '/^ aller Men-
schen befällt, befällt der Krebs nur Viooo.

Während die Schwindsucht nur sehr ausnahmsweise heilt, so kann der Krebs
(bei günstigem Sitz und frühzeitiger Erkennung) durchaus nicht selten durch
die Kunst der Wundärzte geheilt werden. Freilich nicht in jedem Falle. Nur
etwa ein Viertel, vielleicht ein Drittel der operierten Krebskranken wird
gerettet. Aber ohne Operation wären sie alle verloren. — Am Krebs er-
kranken meist nur ältere Leute, jenseits des 35. Lebensjahres. Anfangs
besteht ein unscheinbares, schmei'zloses Knötchen von Erbsen- bis Kirschen-
gröfse 2. B. in der Brustdrüse oder im Munde. Andere Male handelt es
sich zuerst um eine kleine, kaum beachtete Kruste oder um eine nässende
Warze z. B. an der Lippe, im Gesicht, oder sonstwo an der Oberfläche
des Körpers.') Wird dieses unscheinbare „Gewächs" nicht sehr bald und
sehr gründlich beseitigt (was ja meist ohne Gefahr und ohne Schmerz ge-
schehen kann!), so wächst es unerbittlich weiter, anfangs langsam und
unmerklich, zuletzt schneller und schneller uad nach Jahr und Tag ist
daraus eine grofse Geschwulst oder ein offenes Geschwür geworden. Nun
erst stellen sich Schmerzen ein , übelriechende Absonderung u. s w. Bis-
weilen werden durch das Umsichgreifen des Krebses grauenhafte Zerstö-
rungen angerichtet, bis der erschöpfte Kranke endlich erliegt. Schwer ruht
die Hand Gottes auf denen, die den Krebstod sterben müssen und schwer
ist es Ott, diese Unglücklichen zu pflegen und zu trösten, bis der ersehnteTod dem Jammer em Ende macht. - Die Pflege der Krebskranken soll
hauptsächlich &\\{ Reinlichkeit abzielen. Also : häufiges Abspülen des Krebs-
geschwurs häufiges Waschen und Baden, häufiges Wechseln des Verbandes
(vergl. Seite 124 unter 11), häufige Erneuerung der Unterlagen sowie der
Leib- und Bettwasche, häufiges Lüften des Krankenzimmers

, nötigenfalls
Kaucherungen mit Essig oder Kölnerwasser (siehe Seite 229). Bei heftigen

1) Am schlimmsten sind gewisse schwarze Warzen.
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Schmerzen: betäubende Arznei. Alles Nähere bestimmt der Arzt — Dafs
der Krebs nicht ansteckend sei, wurde auf Seite 310 mitgeteilt.

4. Der Knochenfrafs gilt im Volke irrtümlicherweise vielfach als eine
unheilbare Krankheit. In der Mehrzahl der Fälle kann man dies Leiden
bei Kindern, wie bei Erwachsenen heilen durch ein- oder mehrmalige
Operation. Ohne Operation heilt der Knochenfrafs bisweilen bei Kindern
aber langsam und unsicher. Eine -gewisse Zahl von Knochenfrafskranken
stirbt nach Jahre langer Eiterung aus den Knochenfisteln an Erschöpfung,
üei der Pflege sind häufige Bäder und zweckmäfsiges, unverdrossenes,
sauberes und behutsames Verbinden nötig (vergl. § 54 u. 55).

5. Die Pflege der AltersschTvachen , der GticlitbrUchigen , der Ge-
iHhmten, der Verkrüppelten sowie der Unreinlichen hat sehr viel Ähn-
lichkeit mit der Pflege kleiner Kinder. Diese Siechen mufs man waschen
und kämmen, an- und auskleiden, füttern, lagern, führen. Bei jeder Not-
durft mufs man ihnen behilflich sein und mufs, soweit dies möglich, für
ihre Beschäftigung sorgen. Sehr wichtig ist für diese Pflege die Kenntnis
der Mittel für zweckmäfsige Lagerung (§ 13, 15, 96), für Verhütung des
Durchliegens (§ 14) und für Aufrechterhaltung der Reinlichkeit (§111 u. 112,
Fig. 411). Besonders behutsam behandle man die Gichtbrüchigen, denen
jede, auch die leiseste Berührung Schmerz bereitet. Alte Leute störe man
nicht unnötig in liebgewordenen Gewohnheiten.

6. Leute mit grofsen Unterscheukelgeschwüren finden sich in jeder
Gemeinde und in jedem Siechenhaus. Anfangs war das Geschwür klein
und wäre leicht zu heilen gewesen durch reinliches Verbinden (Seite 124
unter 10), sowie durch wochenlange Ruhelage des kranken Beines. Aber
das liefs die Not des Lebens nicht zu. Deshalb wuchs das (Jeschwttr,

wurde schmerzhaft, übelriechend und zwang den Betroffenen endlich doch
zur Ruhe, vielleicht in ein Krankenhaus. Da wurde das Geschwür geheilt.

Bald aber brach es von Neuem auf, wurde durch mangelnde Pflege gröfser

und gröfser und führte zuletzt zu — vorzeitigem Siechtum. Über das Ver-
binden gröfserer Beingeschwüre ist auf Seite 124 unter 11. und 12. nach-
zulesen.

7. Fürsorge für die Blinden. Die Hauptursache der Blindheit ist

die Augenentzündung der Neugeborenen. Über deren Bekämpfung siehe

Seite 282. — Feiedrich Entlicher, Hauptlebrer am Blinden-Erziehungs-

Institut in Wien') sagt über die Behandlung blinder Kinder u. A.:

„Man lehre das blinde Kind frühzeitig, sich selbst zu helfen (beim

Essen, Aus- und Ankleiden u. s. w.) und dabei sich schicklich zu benehmen.

Je selbständiger, je sauberer und je wohlanständiger der Blinde später

ist, desto willigere Helfer findet er."

„Man bringe blinde Kinder viel an die frische Luft, damit sie nicht

in der Stube hockend verwelken. Doch wähle man den Platz so, dafs sie

nicht verunglücken können."
„Man übe das Kind ununterbrochen im Gebrauch seiner Hände (zum

betasten, heben, tragen, ziehen, schieben), damit diese erstarken und ge-

schickt werden."
„Man gebe dem blinden Kinde vielerlei Spielzeug (tastbares und.hör-

bares) und spreche ihm den Namen der Spielsachen deutlich vor. Uber-

haupt rede man viel mit dem Kind und frage oft: was hörst du? was fühlst

du? was riechst du? was schmeckst du? was fiel auf die Erde? wessen

Tritt, wessen Stimme hörst du? welcher Vogel sang? welches Tier schrie?"

1) Vergleiche dessen Schrift: Das blinde Kind. Wien. A. Pichler's

Wittwe und Sohn. 1872,
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„Man sammle dem blinden Kinde in einem Kasten mit zahlreichen

Fächern ein sogen. Allerlei (mit z. B. Sämereien, Kernen und tausenderlei

anderen Gegenständen aus Holz, Stein, Glas. Leder, Metall; "Wachs, Talg,

Seife u. s. w.). Man befrage das Kind fleifsig über Namen, Form, Ge-

brauch u. s. w. dieser Dinge."

„Man gewöhne das blinde Kind frühzeitig daran, nützliche Hausarbeit

zu verrichten z. B. Bettmachen, Kartoffelnschälen, Tischdecken. Man lasse

es nie unthätig, sondern erinnere es immer wieder, dafs es durch nützliche

Arbeit später in der Welt sein Fortkommen finden mufs."

„Man wecke frühzeitig im blinden Kinde das religiöse Gefühl durch

Gewöhnung an Morgen-, Tisch- und Abendgebet, durch Einprägen von

Bibel- und Liederversen und Sittensprüchen."

„Man sei mit unbedachten Äufserungen im Beisein blinder Kinder

doppelt vorsichtig. Sie lauschen sehr aufmerksam, behalten alles und
später geht der schlechte Samen auf. Man benutze die Gelegenheit, einen

Blinden unbemerkt in seinem Thun beobachten zu können, nur sehr schonend
zu dessen Beschämung, — sonst wird er verschlossen."

„Man spreche Blinden gegenüber nie von ihrem Unglück, sondern
mache ihnen Mut und erheitere sie! Man rede einen Blinden beim Be-
gegnen sogleich laut an! Leicht erkennt er Bekannte an der Stimme und
man erspart ihm dadurch eine Verlegenheit!"

Den vom 6. Lebensjahre an gesetzlich gebotenen Schulunterricht ge-

niefsen Blinde am besten in einer sogen. Blinden- Erziehungsanstalt , wie
solche in jeder Provinz Deutschlands vorhanden sind. Hier können 6 bis

14jährige Blinde je für 8 Jahre Aufnahme erlangen. Hier empfangen sie

auf besondere Weise denselben Unterricht, den die Volksschule bietet,

dazu Unterricht in Musik, in weiblicher Handarbeit und in mancherlei
Gewerbe z. B. Seilerei, Korbflechterei u. s. w. Nach stattgehabter Konfir-
mation und nach ihrer Entlassung aus der Erziehungsanstalt suchen sich
die Blinden ihren Unterhalt selbständig zu erwerben. Die Anstaltsleitung,
welche mit den entlassenen Blinden in Fühlung bleibt, ist ihnen bei Be-
schaffung einer Lebensstellung meist behilflich. Arme und alleinstehende
Blinde, die sich in der Welt nicht forthelfen können, suche man in einer
BUnden-Beschäftigungsanslalt (Asyl) unterzubringen, wo sie „dem trüben
Lose des bettelnden Müfsigganges entzogen sind, dem sie (samt einem
sehenden Mitbettler) früher vielfach verfielen."

Dafs man Blinde an unbekannten Orten und auf belebten Strafsen be-
hutsam führen, ihnen in jeder Verlegenheit behilflich sein und gern vor-
lesen soll, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Bemerkenswert ist die Art, wie Blinde lesen und schreiben. — Split-
erblindete, welche als Sehende beides gelernt haben, benutzen beim Schrei-
ben eine Art Leiter aus Blech, die sie auf dem Papier befestigen und
zwischen deren Querleisten sie (für Sehende!) mit Bleistift die gewöhnliche
Schrift^ schreiben. Die Leiter dient als Führungsmittel für die Eichtung
der Zeilen. Beim Lesen benutzen sie Bücher mit erhabenen Lateinbuch-
staben, die sie mit dem Finger tasten. — Blindgeborenen das Lesen und
Schreiben beizubringen, ist schwierig. Trotzdem gelingt es. Zum Lesen-
lernen dienen hier: Lesekasten und Leselafel. In den 4S Fächern des
Lesekastens hegt von den 10 Ziffern, den Interpunktionszeichen und den
24 Buchstaben je eine gewisse Anzahl in tastbar erhabener Schrift auf
kleinen lafelchen angebracht. Die Schriftzeichen sind entweder die latei-
nischen oder sie bestehen aus Punkten in verschiedener Zahl und Stellung
(Braille s Punktschrift). Die Täfelchen mit diesen Schriftzeichen werden
zwischen die Querleisten der Lesetafel geschoben und daran lernen die
Blinden tastend lesen. Zum Schreiben befestigen die Blindgeborenen aufdem Papier eine Messingplatte mit quer aneinandergereihten, kleinen vier-
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eckigen Ausschnitten. In diese Ausschnitte hinein schreiben sie entweder
mit Farbstift die lateinischen') Buchstaben (Hebold's Flachschrift, zum
Lesen für Sehende) oder sie drücken innerhalb dieser Ausschnitte in das
aut einem Wellblech ruhende Papier mit einem Mefallstift die Braille'schen
Punktzeichen (zum Lesen für Blinde). Die Hilfsmittel zum Schreiben für
Blinde kauft man bei J. Bürger

,
Dresden, Grunaerstrafse 1 . Lesekästen,

Lesetafeln und Lesebücher für Blinde (z. B. die Bibel in erhabenem Druck)
sind in allen Blindenanstalten zu haben.

8. Die Taubstunimeii sind zwar körperlich weniger hilflos, als die
Blinden, aber gleich diesen in Gefahr, dafs ihre Seele verkümmere, weil
ihnen die Sprache fehlt, die Vermittlerin der Gedanken. — Schon die
Taubheit ist ein beklagenswerter Zustand. Im Beisein von Menschen, welche
taub oder schwerhörig sind, vermeide man es, sich mit Anderen leise zu unter-
halten, weil das lieblos erscheint. Vielmehr unterhalte man sich grade mit
den Schwerhörigen gern und geduldig entweder durch ein Hörrohr (Fig. 426^
und oder, wenn die Taubheit eine völlige ist, indem man seine Worte

aufschreibt und sie dem Schwerhörigen zum Lesen und
zur mündlichen Beantwortung übergiebt. Umgekehrt gebe
man solchen Kranken, welche nicht am Hören, sondern
vielmehr am Spi~echen verhindert sind (manche Gelähmte,
an Mund oder Kehlkopf Verletzte), eine Schreibtafel zur
schriftlichen Äufserung ihrer Gedanken. — Die gleich-

zeitige Vernichtung des Hör- und Sprachvermögens, die

sogen. Taubstummheit kann angeboren und mit Blödsinn
verbunden sein oder sie wird von
vollsinnigen Kindern erworben, in-

dem diese (z. B. infolge von Schar-
lach, Diphtheritis, Masern oder Skro-
pbulose) frühzeitig das Gehör und
danach die Sprache einbüfsen. Wer-
den taubstumme Kinder sich selbst

überlassen, so verwahrlosen siß und
fallen später als Bettler, Lanastrei-

cher, Diebe u. s. w. dem Arbeitshaus

oder gar dem Zuchthaus anheim.
Deswegen hat man seit dem Ende
des vorigen Jahrhunderts angefangen,

Taubstumme in besonderen ünter-

richtsanstalten zu sammeln und zu
nützlichen Menschen zu erziehen.

Die erste Anstalt dieser Art gründete

in Frankreich der Abbä de L'Epi^e (t 1789 zu Paris) und in Deutschland

der Lehrer Heinicke (f 1790 in Leipzig). Gegenwärtig werden zahlreiche

Taubstummen-ßrziehunffsanstallen in den meisten gröCseren Städten Deutsch-

lands unterhalten. Wenn auch eine gesetzliche Schulpflicht für taubstumme

Kinder nicht besteht, so werden dieselben dennoch gern von den Eltern

in die Anstalten gegeben. Kostet doch der Aufenthalt für arme taubstumme

Kinder in der Dresdener Anstalt jährlich nur 30 Mark! '') Der Unterricht

dauert 8 Jahre und kann vom B. bis zum 14. Lebensjahre oder später be-

ginnen. Ziel des Unterrichts: Volksschulbildung und Konfirmation. Dabei

wird möglichst auf Körperpflege durch Bäder, Turnen und Spiele im Freien

gesehen. Dazu kommt Unterricht in Hausarbeit, Handwerk, Kunstgewerbe

1) Die deutschen Buchstaben haben zu viele Schlingen.

2) Mündliche Mitteilung des Herrn Hofrat Jencke, Direktors der iaub-

atummenanstalt in Dresden.

Fig. 426 =

Hörrohr.

Fig. 426''.

Hörrohr.
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(Malerei, Bildhauerei, Schönschreibekunst) und bei Mädchen in ferneren

Handarbeiten (Sticken). So wird den Taubstummen die Möglichkeit ver-

schafft, sich im späteren Leben ihr Brot zu verdienen und wenn sie als arm

und alleinstehend, dies nicht vermögen, so können sie m den laubstummen-

Asylen oder Taubslummen-Beschfißigunfixnnsiallen ein Unterkommen ünden.

Besondere Hilfsmittel erheischt bei Taubstummen der Ersatz für die

Sprache. Während man in Frankreich dao sogen. Fingeralpliabet benutzt

(wobei die 10 Finger in verschiedener Stellung als Buchstaben dienen), so

ist in den deutschen Taubstummen-Anstalten mehr die natürliche Zeichen-

sprache in Gebrauch (wobei z. B. den seitwärts geneigten Kopf in die flache

Hand legen „schlafen" heifst). Aufserdem gewöhnt man Taubstumme daran,

vom Munde abzidesen und manche erlernen sogar (wenn auch kümmerlich)

das natürliche Sprechen. — Taubstumme bedürfen für gewöhnlich eines

Führers nicht. Sie werden bisweilen auf belebter Strafse überfahren, weil

sie von hinten herannahende Wagen nicht hören.

9. Der Schwachsinn (in seinen tieferen Stufen Blödsinn genannt) M

beruht keineswegs darauf, dafs die Seele fehlt oder sich in falscher Bahn
bewegt. Die Seele ist vielmehr vorhanden und auch gesund, sie ist aber

in ihrer Entwickelung gehemmt und zurückgeblieben. Die Blöden gehören

daher nicht in die Irrenhäuser. — Die geistigen Er scheitiungen des

Blödsinns sind folgende: 1. Der Wille ist unfrei oder schwach. Die Blöden
haben häufig einen „Trieb", alles in den Mund zu stecken, zu zerstören,

zu sammeln, nachzuahmen; oder einen Trieb zum unaufhörlichen Schwatzen,

zum Feueranzünden u. s. w. ; andere sind zornig und eigensinnig; den
besseren Blöden fehlt es an Selbstvertrauen, sie handeln und reden ungern
oder sagen stets: „das kann ich nicht." 2. Das Erkenntnis- und Behk-
vermögen ist ebenfalls mehr oder weniger gehemmt. Schwachsinnige merken
schwer auf. Sie können sich nur schwer oder gar nicht eine Vorstellung
machen von Raum, Zeit, Gefahr u. s. w. Ihre Einbildungskraft ist eine
geringe (sie spielen weniger lebhaft und anschaulich, als vollsinnige Kinder).

Das Gedächtnis ist ebenfalls schwach und wenn es in einzelnen Fällen auf-
fallend entwickelt erscheint, so betrifft es immer nur einerlei und ganz
überflüssige Dinge."^) Tiefstehende Blöde haben gar keine Gedanken. 3. Das
Gemüt pflegt bei den Blöden am wenigsten beeinträchtigt zu sein. Sie
empfinden Behagen und Abscheu, Zärtlichkeit, Anhänglichkeit, Dankbar-
keit, Hang zur Geselligkeit, Heimweh u. s. w. Sie zeigen ein Gewissen und
oft tiefen religiösen Sinn. Je weniger das Gemütsleben der Blöden ent-
wickelt ist, desto tiefer stehen sie. Einzelne Blöde haben kein Gemüt aber
viel Verstand (verschmitzte Lügner und Diebe). Diese gehören mehr in
die_ Rettungshäuser. — Manchmal ist der Blödsinn verbunden mit Irrsinn,
Epilepsie, Lähmung u. s. w. — Am Körper der Blödsinnigen finden sich
ebenfalls vielfach krankhafte Erscheinungen. Die Augen können gesund
oder blind sein, schielen oder unaufhörlich zittern. Das Gehör kann vor-
handen sein oder fehlen (taubstumme Blöde). Ebenso verhält es sich mit
Geruch und Geschmack (manche Blöde schlingen alles, selbst das Ekel-
hafteste, hinein). Gefühl und Tastsinn sind oft schlecht entwickelt (Blöde
wissen Fonn, Gröfse, Schwere u. s. w. der Körper meist nicht zu unter-
scheiden und empfinden bei schwerer Verletzung bisweilen nur geringen
Schmerz). Viele Blöde gehen schlotternd, lernen erst im 5. Lebensjahr
oder noch später oder überhaupt nicht gehen. Andere können nicht sitzen,

1) Die nachfolgenden Bemerkungen sind gröfstenteils entnommen
aus dem „systematischen Lehrbuch der Idioten- Heilpflege'' von Pastor
Dr. H. Sengelmann, Norden, Soltau's Verlag 1885.

2) Z. B. weifs ein Blöder den Adrefskalender der Stadt Görlitz aus-
wendig, oder er weifs, was es an jedem Tage der letzten 5 Jahre zu essen gab'
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nicht schlucken, die Entleerungen nicht an sich halten; oder sie wackelnunaufhörlich mit dem Kopf, kratzen und schlagen den Kopf
, reiben ihreAugen, lachen und weinen ohne Grund, wiederholen immerzu bestimmteTone oder sinnlose Worte, haben Krämpfe, verkrümmte Glieder, einenzu grofsen

,
zu kleinen oder sonderbar geformten Kopf oder Mifsbildune

der Zahne, des Gaumens, der Zunge u. s. w. Viele sind auffallend kleinhaben dünne Beine, einen dicken Bauch u. s. w. Unbeholfene Sprache!
Speichelflufs, Hautausschläge, Efsgier und Verdauungsstörungen sind sehr
hauhg. Puls und Atmung sind meist ohne Fehler. Trotzdem altern und
sterben die Blöden früh (an Lungenschwindsucht, Darmkatarrh oder Wund-
liegen). Nur selten trifft man 60- 70 jährige Blöde. — Die Ursachen des
angeborenen Blödsinns (der sich häutiger bei Knaben, als bei Mädchen
tindet) sind unbekannt. In einer Anzahl von Fällen entsteht Blödsinn
durch Gehirnentzündung in den ersten Lebensjahren. Man rechnet in
Deutschland auf je 2000 Einwohner einen Blöden. Das würde für Sachsen
1500 und für das deutsche Reich 20000 Blöde ergeben.

Von grosser praktischer Wichtigkeit ist der Unterschied zwischen
bildungsunfähigen und Uldungsfähigen blöden Kindern. Letztere können
durch Erziehung und Unterricht aus ihrer körperlichen und geistigen Ver-
kommenheit herausgebracht und zu mehr oder weniger ordentlichen, nütz-
lichen, bisweilen sogar zu selbständigen Menschen gemacht werden. Auf
keinen Fall darf man Blöde sich selbst überlassen! Leider hat man das
erst recht spät erkannt. Bis gegen die Mitte unseres Jahrhunderts liefs
man die Blöden in ihren Familien, wo sie zwar körperlich gepflegt und
freundlich behandelt wurden, wo sie aber durch Unthätigkeit geistig ver-
kümmerten. Denn an die Möglichkeit eines Unterrichts der Blöden (der
viel Zeit, Geduld und Geschick erfordert!) dachte niemand. Arme Blöde,
die in den Winkeln und an den Strafsen hockten, wurden oft ein Spiel-
ball für die Rohheit der Nachbarn. Wenn ein Blöder anstöfsig oder ge-
fährlich wurde, so sperrte man ihn in ein Arbeitshaus, Armenhaus, Irren-
haus — ohne zu ahnen, dafs er erziehungsfähig gewesen wäre! Wohl hatte
hie und da ein menschenfreundlicher Geistlicher sich einzelner Blöder be-
lehrend angenommen, aber erst den Bemühungen des Schweizer Arztes
Dr. GuGGENBüHL ist es gelungen, Teilnahme auch für die Blöden in wirk-
samer Weise zu erwecken. Vor einem Kruzifix hörte er 1836 einen Blöd-
sinnigen sein Vaterunser beten. Er ersah hieraus, dafs die Blöden Gemüt
und Verstand haben und er beschlofs, die Verbesserung des Loses dieser

„Ärmsten unter den Armen" zu seiner Lebensaufgabe zu machen. Auf
dem Abendbe7-ge bei Interlaken gründete er 1839 seine berühmte Blöden-
anstalt.') Unermüdlich verkündete er von hier aus durch Wort und Schrift

die überraschende Botschaft: dei' Blödsinn sei bis zu einem gewissen Grade
heilbar! Da strömten Ärzte, Lehrer, Geistliche, Minister und Könige aus

allen Ländern nach dem Abendberge und sahen das Unerhörte: dafs Blöde

sich sauber hielten, Handfertigkeit übten, lasen, schrieben, rechneten, fröh-

lich sangen und konfirmiert wurden ! Der Abendberg ist das Muster ge-

worden für alle die zahlreichen Blödenanstalten, die gegenwärtig in der

Welt bestehen.-) Die Blödenanstalten sind verschiedenartig je nach Ge-

1) Gleichzeitig mit und unabhängig von Dr. Guggenbühl wurde^ in

Frankreich die erste Blödenanstalt von Feebüs und Dr. Voisin im Bicetre

zu Paris (1839) gegründet.

2) In Deutschland sind seitdem mehr als 30 Anstalten, von denen

manche viele Hunderte von Blöden beherbergen, errichtet. Die wichtigsten

derselben sind: I. Staatsanstalten: Rastenburg in Ostpreufsen, Schwerin

in Mecklenburg, Hubertusburg in Sachsen, Mariaberg in Württemberg,

Alicestift in Darmstadt. II. Städtische Anstalten: Dalldorf bei Berlin.
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schlecht, Alter und Bildungsfähigkeit ihrer Insassen. Tiefstehende Blöde,

die fast nur der körperlichen Reinhaltung, Pflege und Fütterung bedürfen,

werden zum Teil in den Siechenliäusern untergebracht. Dagegen dienen

die eigentlichen Blödcnanslalten entweder zur Beschäftigung blöder Er-

wachsener oder zur Erziehung und zum Unterricht bildungsfähiger blöder

Kinder. Die Beschäftigung heraimachsender und erwachsener Blöder be-

steht in Hausarbeit, in weiblicher Handarbeit, in Garten- und Feldarbeit,

in Besorgung des Viehes und in gewerblicher Arbeit, z. B. in Schuh-,

Matten- und Korbflechterei, Bürstenbinderei, Ziegelei, Weberei, Holz-

schnitzerei, Cigarrenmacherei, Druckerei, Papparbeiten u. s. f. Bei solchem

geordneten Thun — unterbrochen durch Erholungsstunden, Sonntagsfeier,

kleine Festlichkeiten — machen die Blöden sich nützlich und befinden

sich wohl, während sie aufserhalb der Anstalten leicht in Schmutz, ün-
thätigkeit und Laster fallen. In den Erziehungs- und ünteiTtchtsanstalten

für jugendliche Schwachsitinige handelt es sich nicht nur um Erziehung
zur Sauberkeit, Ordnung, Pünktlichkeit und zu gewissen Fertigkeiten,

sondern auch um Unterricht in Religion, Anschauung, Zeichnen, Sprechen,
Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen, Turnen. Wanderungen, Festlichkeiten,

Spiele sind auch hier unentbehrlich, namentlich in der „Vorschule" die

sogen. FKÖBEii'schen Spiele.

Von 416 in 40 Jahren in der Württembergischen Anstalt „Mariaberg"
verpflegten Blöden war etwa die Hälfte bildungsfähig. Aber nur vereinzelte
Schwachsinnige werden wirklich dahin gebracht, dafs man sie unbedenk-
lich in das Leben entlassen kann, um sie als selbständige Handwerks-
gehilfen, Abschreiber oder dergl. sich ihren Unterhalt unter der wohl-
wollenden Aufsicht vollsinniger Personen erwerben zu lassen. Die Mehrzahl
auch der bildungsfähigen Blöden geht später in die Beschäftigungsanstalten
(Asyle) über.

In den Blödenanstalten bedarf es ganz besonderer Vorrichtungen. So
müssen für die Bettnässer und für die Unreinlichen besondere Betten'),
Eimerstühle und Harnfänger, statt der Hemden kurze Jacken, auch ge-
nügende Wasch- und Badevorrichtungen vorhanden sein (Fig. 411, 413
und 414). Ferner bedarf es bunter Hosen für die Wegläufer und taschen-
loser Hosen für die Sammler; hinten zugeknöpfter Jacken für die Knopf-
abdreher; der Zwangshandschuhe für die Kratzer, Nägelkauer und Finger-
nutscher u. s. w. Alles Geschirr muss unzerbrechlich (aus Zinn, Blech oder
Papiermache), die Wände müssen mannshoch mit Ölfarbe gestrichen sein.
Festbinden der Unruhigen durch Zwangsjacken und Riemen ist als höchst
gefährlich zu vermeiden und durch geduldiges Bewachen zu ersetzen.

Die Blödenpflege bedarf ganz besonderer Helfer und Helferinnen. Es
müssen in einer Person vereinigt sein: christliches Erbarmen, Freundlich-
keit, Bestimmtheit, Kenntnisse eines Krankenpflegers, Erziehers und Lehrers.

III. Stiftung des Johanniterordens: Kraschnitz in Schlesien. IV Fatho-
Itsche Blödenhäuser: Nieder-Marsberg in Westphalen, Berthen in Baden
Ecksberg und Glött in Bayern. V. Evangelische und Hitmanitälsanstalien
für Blöde: Alsterdorf bei Hamburg, Kückenmühle bei Stettin, Langenhagenm Hannover, Wilhelmstift in Potsdam, Liegnitz und Schreiberhau in Schle-
sien Leschmtz m Oberschlesien, Erkerode bei Braunschweig, Neinstedtin

nLrh^Jh^R^''-^''"'-"^'^?'^^
^"^^^^^ für Anhalt, Hephatä in München-

,^ MÄflfP'r?'' ^Scheuern bei Nassau, Neudettelsau und Polsingen

h.; ir l "'-^"u^^'p^
m Baden, Stetten in Württemberg, Oberhoffen

bei Bischweiler "n ülsafs. VI Privatanslallen für wohlhabende Blöde°

S;vpXh«^n '^..^'"f""
bei Leipzig, ScHßöTER'sche in Dresden, JohMeyer sehe in Kiel, SiENDEB'sche in Schleswi'^

1) Kastenbetten mit Drahtnetzboden, Häckselsack und wollenen Decken
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Sehr genaue und beherzigenswerte Katschläge erteilt der erfahrene Pastor
bENGELMANN in Seinem Jdiotophilus" (Norden, Soltau's Verlag 1885). Dieses
yorzughche Buch dürfte für jeden, den die Blödenpflege angeht, unent-
behrlich sein.

10. Die Fallsucht oder Epilepsie ist eine Krankheit, welche von
Zeit zu Zeit allgemeine Krämpfe mit Verlust des Bewufslseins herbeiführt
(vergl. Seite 316). Viele der Krampfbeladenen sind in der Zwischenzeit
vollkommen gesund (voUsinnige Epileptische). Je heftiger und häufiger die
Anfälle wiederkehren, desto mehr leiden allmählich die Geisteskräfte (blöd-
sinnige Epileptische). Nur ausnahmsweise können Fallsüchtige durch
Arznei oder durch Operation völlig geheilt werden. In manchen Fällen
können zwar durch geeignete Behandlung die Anfälle seltener, milder, auch
vorübergehend zum Verschwinden gebracht werden. Meistens aber ist das
Leiden ein lebenslängliches, unheilbares. Blödsinnige Epileptische bean-
spruchen fast nur eine körperliche Pflege (siehe oben unter 9.). Vollsinnige
Epileptische hingegen müssen vor allem vor Unthäligkeit bewahrt iverden,
weil diese ihr Gemüt bedrückt und erfahrungsgemäfs das Leiden verschlim-
mert ! Sehr wohlhabende Epileptische können sich eine passende Beschäf-
tigung wählen und verfügen über Personen, die ihnen im Krampfanfall die
nötige Handreichung (Seite 220) thun. Je ärmer aber vollsinnige Epilep-
tische sind, desto trauriger gestaltet sich ihr Los. Auf Schritt und Tritt
hindert sie ihre Fallsucht, sich den Lebensunterhalt zu erwerben. Mögen
sie noch so ehrlich , treu

,
willig und geschickt sein

,
mögen sie auch in

einzelnen Häusern freundlich geduldet werden, — meistens kann man sie

in keinem Amt, in keinem Dienst gebrauchen, weil sie abschreckend, zu
ungelegener Zeit krank, in vielen Berufsarten gefährdet sind M u. s. w.
Ärzte und Krankenhäuser vermögen meist nicht zu helfen. Was folgt

daraus? Unverschuldetes Elend, Verzweiflung, rasche Zunahme des Lei-

dens, zuletzt Verblödung, bisweilen Selbstmord oder sündhafter Broterwerb.

Wie kann dieser Not gesteuert werden ? da doch in Deutschland ungefähr

20000 Fallsüchtige ije 1 auf 2000 Einwohner) wohnen!
1S63 schlug zuerst der deutsche Irrenarzt Dr. Griesinger vor, man

solle gemeinsame Zufluchtsstätten ausschliefslicli für ärmere voUsinnige

Epileptische gründen.-) Letztere sollten dort als Kinder unterrichtet und
als Erwachsene je nach Neigung und Beruf beschäftigt werden. Dann
würden Ruhe und Zufriedenheit bei diesen Kranken einkehren; sie würden,

wenn auch nicht geheilt, doch vor rascher Verschlimmerung ihres Leidens

und vor einem trüben Los bewahrt bleiben. Dieser segensreiche Gedanke

ist jetzt an mehreren Orten Deutschlands verwirklicht und zwar evange-

lischerseits : in Bethel bei Bielefeld, in Tabor bei Stettin, in Thale und

Gnadenthal bei Neinstedt (Prov. Sachsen), in Rothenburg (Prov. Hannover),

in Karlshof bei Rastenburg (Ostpreufsenl, in Potsdam; ferner katholischer-

seits : in Aachen (Anstalt der Alexianer für epileptische Männer), in Rath

bei Düsseldorf, in Olpe und Mariahilf in Westphalen. Die Stadt Berlin

will ebenfalls eine Heil- und Pflegeanstalt für luuü Epileptische in Wuhl-

garten errichten.
. . , j. . • i,. , r 1

1

Die grofsartigste der Anstalten für Epileptische ist die bei Bieleield,

unter Leitung des Pastors v. Bodelschwingh. Dort steht auf einem be-

waldeten Hügel des Teutoburger Waldes eine Kirche. Daneben hegen in

1) Nicht allzuselten erfährt man, dafs ein Fallsüchtiger in seinem

Anfall auf der Strafe überfabren oder im Stall vom Vieh zertreten wurde,

dafs er in das Getriebe einer Mühle oder Maschine geriet, dafs er beim

Umfallen sich schwer verletzte oder gar in's Wasser oder in s Feuer üel u. s. t.

2) Vollsinnige Epileptische haben gegen den Autenthalt m biechen-

und Blödenhäusern eine entschiedene Abneigung.
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zwei anmutigen Thälern zur „Coloiiie ßethel-' vereinigt 40 Familienhäuser,

welche unter der freundlichen Pflege von Diakonen und Diakonissen etwa

800 Epileptische beherbergen. Die vollsinnigen Epileptischen leben streng

von den Blödsinnigen geschieden. Aufgenommen werden nicht nur wohl-

habende, sondern mit Vorliebe arme Epileptische, „weil diese ohne Auf-

sicht zu Hause gelassen an Leib und Seele verschmachten müfsten". Aufser

Seelsorge und ärztlicher Behandlung, aufser Gewöhnung an Ordnung,

Pünktlichkeit und an einfaches Leben finden die Fallsüchtigen dort Pflege

im Krampfanfall (Matratzen! vergl. Seite 220) und vor allem nützliche,

beglückende Beschäftigung als: Ackerbauer, Anstreicher, Bäcker, Buch-

händler, Gärtner, Klempner, Lehrer, Tischler, Sattler, Schlosser, Schneider,

Schreiber, Schuhmacher, Zeichner. Auch 140 epileptische Schulkinder sind

dort. Sie werden in 6 verschiedenen Klassen unterrichtet. — Die Zahl

der Anfälle sinkt in dieser Anstalt auf '/s der früheren Häufigkeit. Nur
l°io können geheilt dem Leben wiedergegeben werden. 93°/o werden ge-

bessert und verbleiben in der Anstalt.

11. Die Ti'uuksucht richtet mehr Unheil an, als man gemeinhin

glaubt. Männer, die täglich gröfsere Mengen von Wein, Bier oder gar

Schnaps zu sich nehmen, erliegen fieberhaften Krankheiten viel leichter,

als solche, die dies nicht thun. Mehr in die Augen fällt das Los der
sogen. Trunkenbolde. Diese können zuletzt nicht mehr essen, nicht mehr
arbeiten, nicht mehr sich menschenwürdig betragen. Nicht nur die Kraft
und Gesundheit ihres Leibes zerstören sie, auch das Glück, die Ehre und
den Wohlstand ihrer Familie. Nur selten kommt es vor, dafs ein Trinker
aus eigener Willenskraft dem Trünke dauernd entsagt. Meist treten nach
kurzer Reue Rückfälle ein. Arzneien zur Heilung der Trunksucht giebt

es nicht. In Krankenhäusern, wohin die Trinker vy^egen ausbrechenden
Säufenvahns von Zeit zu Zeit gelangen, kann man zwar diesen Säufer-
wahn, nicht aber die Trunksucht heilen. So erschien bis vor Kurzem in
vielen Fällen ein möglichst baldiger Tod des Säufers allen Beteiligten als

der beste Ausweg aus diesem Jammer. Und dennoch ist die Trunksucht
heilbar! Zwingt man nämlich die Säufer, 1 — 2 Jahre lang ohne einen
Tropfen geistiger Getränke, jedoch bei kräftiger Nahrung und gesunder
Arbeit (im Freien) nach einer bestimmten Ordnung zu leben, so werden
dieselben nicht selten von ihrer Leidenschaft befreit. Freilich ist ein sol-
cher Zwang nur in Anstalten durchzuführen. Deswegen sind in neuester
Zeit TriJikerheilanstallen entstanden : 185 1 in Lintorf bei Coblenz (woselbst
auch für frunkfällige „gebildete" Herren eine Kuranstalt — Siloah — sich
befindet), 1884 in Sophien/iof hei Tessin in Mecklenburg, 1886 in Nieder-
Leipe im Kreise Jauer in Schlesien, 1887 in Saiem bei Rickling in Hol-
stein, auch in Bonn a/Rh. (Heilanstalt des Dr. Schmitz) und in Marbach
am Bodensee (Dr. Krücke). Neue Trinker-Asyle sind im Werden begriffen
in Wilhelmsdorf hei Bielefeld, ferner in den Provinzen Brandenburg, West-
preufsen, Sachsen, Thüringen u. s. w. — Ein Reichsgesetz, welches Anstois
erregende Gewohnheits-Trinker zfvangs?veise auf 1—2 Jahre in die Trinker-
Asyle verweisen würde, wäre sehr wbhlthätig. Die Hälfte von 82 Säufern,
die wenigstens 1 Jahr lang in Lintorf blieben, wurden wieder zu ordent-
lichen, nützlichen Menschen.') - Ahnliches gilt für die Morphiumsüchtigen.

§ 131. Den Schwestern (und Krankenpflegern) werden im
praktischen Leben verschiedene Klassen von Kranken nicht nur
nach der Art ihres Leidens, sondern auch nach der Art ihres
Aufenthaltsortes entgegentreten. Bald sind Schwerkranke in einer

1) Vergl. Bausteine, Monatsschrift für innere Mission. Mai 1889.
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Krankenanstalt zu pflegen, bald Leichtkranke im öffentlichen
Sprechzimmer der Arzte {Poliklinik), bald beansprucht ein Reicher
ganz allein für sich die Hilfe einer Schwester {Frioatpßege), bald
ist von Haus zu Haus den Armen und Elenden Hilfe zu bringen
[Gemeindepßege). Es gilt, an allen diesen Plätzen Verschieden-
artiges zu kennen und zu berücksichtigen.

Das erste, was die in den Beruf neu eintretenden Schwestern
kennen lernen, ist der Dienst im Krankenhause.') Sehen
wir uns also ein mittelgrofses Krankenhaus, wie es sich als
„ Pflegerinnenschule " am besten eignet, etwas genauer an und
zwar zuerst dessen Räumlichkeiten.

Da findet man vor allem verschiedene Krankenahteilungen (für innere,
äufsere und Aiigenkranke , für kranke Frauen u. s. w.) mit den nötigen
Krankenzimmern oder Krankensälen (Seite 227 u. f.). Selbstverständlich
sind die Männerabteilungen von den Frauenabteilungen und die Räume für
ansteckende Kranke von denen für nicht ansteckende Kranke streng ge-
sondert. Da findet man weiter möglichst viele Badezimmer (Seite 197; für
je 20 Kranke eine Badewanne) und Spülkammern; ferner etliche Einzel-
zimmer für verwöhntere, sterbende, unreine oder sehr unruhige Kranke
(Seite 319). Aufserdem wird man antrefien müssen: ein Aufnahmezirnmer
(Schreibstube, Expedition); ein Operationszimmer (Seite 132 u. f.); einen
Raum für die öffentliche Sprechstunde der Ärzte; eine kleine Apotheke
oder Dispensieranstalt ; eine Kleiderkammer zur Aufbewahrung für die
Sachen der Kranken; eine Wäscheniederlage ; eine Näh- und Plättstube;
Wohnungen für Pflegerinnen und Wärter, für die Beamten und das Gesinde;
Keller und Voiratsräume für Lebensmittel, Holz, Kohlen, Gerätschaften,
Verbandmittel, Arzneien u. s f. ; einen Garten oder wenigstens einen Söller,

um den Kranken den Aufenthalt im Freien zu ermöglichen. Getrennt vom
Hauptgebäude müssen anzutreffen sein: Waschhaus, Küche, Desinfektions-

ofen (in gröfseren Krankenhäusern sämtlich mit Dampfbetrieb), ferner ein

Eiskeller und ein Leichenhaus. Die nötigen Beleuclitungs-, üeizungs-, Lüf-
tungs~ , ßeschleufsungs- und Abortanlagen, auch genügendes ISutz- und
Trinkwasser dürfen selbstverständlich nicht fehlen (Brunnen oder Wasser-
zuleitung möglichst entfernt vom Abort!). Endlich mufs ein Krankenhaus
mehr wie jedes andere Haus Vorkehrungen gegen Feuersgefahr besitzen.-^)

1) Dafs man als Püegerinnenschule oder Krankenwärterschule gerade

das Krankenhaus benutzt, hat seinen guten Grund. Hier sehen die Neu-

linge alle für eine geordnete Krankenpflege nötigen Hilfsmittel und in kurzer

Zeit die verschiedensten Krankheitsfälle. Hier geniefsen sie täglich und
stündlich durch Wort und Beispiel den Unterricht der älteren Berufs-

genossinnen, sowie der Ärzte. Das alles wäre in der Privat- und Gemeinde-

pflege nur langsam und schwer zu erreichen.

2) Blitzableiter; mehrfache breite steinerne Ausgangstreppen ; einige

Rettungsseile und mehrere Tragbahren für jede Abteilung; auch je einen

Schlauch zum Anschrauben an die Wasserleitung! Im Falle einer Feuersbrunst

sofort Meldung (durch Fernsprecher) an die nächste Feuerwache und vor

allem: Rettung der nicht gehfähigen Kranken! Da die gröfsere Gefahr in

dem erstickenden Quabn liegt, so schliefse man in einem brennenden Hause

die Zimmerthüren; die Fenster auf den Treppen und Gängen aber offne

man oder schlage sie mit umwickelter Faust ein! Beim Eindringen in

brennende Räume hülle man den Kopf in ein nasses Tuch und halte letz-

teres mit den Zähnen vor Mund und Nase fest

!
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Die verschiedenen Personen, welche man in einem als

Pflegerinnenschule dienenden Krankenhause antrifft, sind aufser

den Kranken, den Wärtern, den Ärzten, dem Seelsorger, den
nötigen Handwerkern, Hausbvrschen, Köchinnen, Wäscherinnen,

Näherinnen und Hausmädchen: eine Schwester Pförtnerin, eine

der Schreibstube und eine dem Operationssaal vorstehende Schwe-
ster, eine Oberin, eine Schwester Apothekerin, eine Invejitar-

oder Wirtschafisschwesier, für jede Krankenabteilung eine Ober-
schwester, für jedes Krankenzimmer eine Beischwester mit etlichen

Probeschwestern oder Unterwärterinnen. Über all diesen Per-
sonen stehen die Mitglieder des Krankenhausvorstandes und über
diesem die Staatsregierung, welche zur Prüfung der Anstaltsein-

richtungen alljährlich einen Medizinalbeamten zu schicken be-
rechtigt ist. — Wo so viele Personen zusammen und vielfach

abhängig von einander zu arbeiten haben, da mufs selbstverständ-
lich, wenn die Arbeit erspriefslich und befriedigend sein soll,

Zucht und Ordnung herrschen (verbunden mit freundlicher Nach-
sicht!}. Deswegen haben sich in Krankenhäusern die Kranken
einer allgemeinen Krankenordnung, jeder der Beamten einer be-
sonderen Dienstanweisung und sämmtliche Beamte einer gewissen
Hausordnung zu unterwerfen.

Die für das Dresdener Diakonissenhaus giltige, in allen
Krankenzimmern aufgehängte Krankenordnung lautet (ab-
gekürzt) folgendermafsen

:

1. Die Kranken sind den Pflegerinnen und Ärzten Gehorsam, sich
untereinander ein rücksichtsvolles, friedfertiges Betragen schuldig. 2. In
der Anstalt ist gröfste Reinlichkeit zu beobachten, auch nichts aus dem
Fenster zu hängen oder zu schütten. 3. Aufstehen 6 Uhr, Frühstück 7 Uhr
Mittagbrot 12 Uhr, Abendbrot 6 Uhr, Zubettgehen 9 Uhr. 4. Im Bett
dürfen weder Nahrungsmittel, noch Kleider, noch unreine Wäsche stecken
5. (jeld und alles während der Krankheit nicht benutzbare Eigentum ist
zur Aufbewahrung der Oberschwester zu übergeben. 6. Eigenmächtiges
Heizen, Sitzen auf den Betten, Besuchen anderer Krankenzimmer ist ver-
boten. Mittwoch und Sonntag von 3-5 dürfen die Kranken von Ange-
höngen besucht werden.') Aufser dieser Zeit nur mit Erlaubnis der Ober-
schwester. Als Geschenk mitgebrachte Efswaren, Bücher, Spiele sind der
Uberschwester zur Verteilung einzuhändigen. 8. Ein- und abgehende Briefe

riS^fT"'^r^,?".^^^.^.''T^^™^^^'
'^"'•^^ Hand der Oberschwester.

9. Jj nsche Luit dürfen die Kranken nur in dem ihnen zugewiesenen Gartengeniefsen. 10. Ausgehen dürfen die Kranken nur mit ErlaubnL der Ärzte

kehrSe^?/' 9^^^^^^^
Oberschwester, welche auf deren pünktliche Rück-

tennehmin kt fZ^'^ "»«/l'^P'
sollen die Kranken an den Gottesdiensten

richten ^2 Wp. cf.J'P^'S^*"*'
^'^^^'^^^ f«^'- die Anstalt zu yex-

nSt\J\^l J& der Hausordnung oder den ärztlichen Vorschriftennictit lügt, kann sofort entlassen werden. 13. Gerechte Beschwerden sindvon den Kranken dem Anstaltsgeistlichen, dem Arzt Sdei- der ObTrschwestervorzutragen, welche nach Gerechtigkeit dem Übel abzuhelfen sSen wlrden!

1) Die Privatkranken täglich von 11—5 Uhr.
ßuppRECHT, Krankenpflege.

22
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Die Dienstanweisungen der einzelnen im Krankenhause
lieschäftigten Personen sind, je nach ihrem Amt, verschieden.
Von einigen soll der Inhalt hier kurz angedeutet werden.

Die Schwester Pförtueriu überwacht bei Tag und bei Nacht den
Verkehr an der Ein- und Ausgangspforte des Krankenhauses, erteilt jedem
Fragenden freundlich Auskunft, weist die EinlaPs Begehrenden zurecht,
verteilt und empfängt die täglich ein- und auslaufenden Postsendungen,
richtet Bestellungen aus und kann nebenbei weibliche Handarbeiten ver-
richten. Verläfst sie zeitweilig ihren Posten, so hat sie für Vertretuno-
zu sorgen.

°

Die Scbreibstutoeuscliwester tExpeditionsschwestcr) führt die Kran-
kenlisten, besorgt die brieflichen Mitteilungen hinsichtlich der Kranken,
nimmt die Kost- und Pflegegelder in Empfang, macht die bei der Auf-
nahme und Entlassung der Kranken nötigen schriftlichen Aufzeichnungen,
meldet alle in der Anstalt sich ereignenden Todesfälle und Geburten an
das Standesamt u. s. w. — Es sind drei Krankenlisten zu führen: a) ein
alphabetisches Nametisvej-zeichnis, welches nichts, als den Zu- und Vornamen
der Kranken nebst einem Hinweis auf die Nummer der Hauptkrankenliste
enthält; b) eine Hauptkrankenliste mit fortlaufenden, jährlich abzuschliefsen-
den Nummern, worin bei der Aufnahme einzutragen sind: Vor- und Zuname
des Kranken, Beruf, Religion, Geburtstag und - Jahr, jetziger Wohnort,
letzter zweijähriger Aufenthalt, wer den Kranken einliefert und wer die Ver-
pfleggelder zahlt, endlich der Tag der Aufnahme; c) eine Liste über den der-
zeitigen Krankenbestand {täglich anzufertigen). — Briefliche Mitteilungen
hinsichtlich der Kranken sind erforderlich: zur Beanlivortnng von An/ragen
über die Aufnahmefähigkeit und über das Befinden der Kranken ; zur Be-
nachrichtigung der Angehörigen über plötzliche Verschlimmerung, Todes-
fall, bevorstehende Entlassung, erforderliche Einzahlung u. s. w. — Über
einlaufende Verpfleggelder ist eine Quittung auszustellen und ein Vermerk
im Einnahmebuch zu machen. Das Geld ist an das beauftragte Vorstands-
mitglied abzuliefern. — Die Aufnahmebedingungen (welche in den ver-

schiedenen Krankenhäusern verschieden sind) mufs die Schreibstuben-

schwester genau kennen, um gewisse Kranke (z.B. Geisteskranke, an-

steckende und unheilbare Kranke, oder Kranke in einem bestimmten Alter,

aus gewissen Ortschaften oder Krankenkassen, mit oder ohne Anspruch
auf „Freistelle", je nachdem anzunehmen oder abzuweisen.') Auch einige

Kenntnis der Armengesetzgebung , der AxhQitQr- Kranken- und Unfalls-

Versicherung, sowie der Gesindeordnung (yergl. § 140) mufs verlangt werden.

Über die „Dringlichkeit" aufzunehmender Krankheitsfälle ist immer der

Arzt zu befragen. Bei der Entlassung der Kranken ist denselben ein

Krankenentlassungsschein mitzugeben. Der Tag des Abganges (dazu: ob

geheilt, ungeheilt oder gestorben) ist in die Hauptkrankenliste einzutragen.

— Krankheitsfälle von Cholera, Ruhr, Pocken, Flecktyphus, Scharlach,

JJiphtherilis , Genickstarre und Kindbettfieber , welche in der Krankenan-

stalt auftreten 2), sind in den meisten Städten sofort der Ortsbehürde (Be-

zirkspolizei) in amtlicher Form anzumelden. Soll ein in der Anstalt an

einer ansteckenden Ki-ankheit Verstorbener auswärts begraben werden, so

ist die Genehmigung der Ortsbehörde einzuholen, auch sind die auf

Seite 294—295 beschriebenen gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Die Schwester Apothekeriii sorgt für genügenden Vorrat und ge-

ordnete Aufbewahrung der Arzneistofie , ferner für Anfertigung und Ver-

1) Nach Verständigung mit dem betreffenden Arzt. _
_

2) Auch solche, welche dahin gebracht werden (sofern sie nicht schon

angemeldet sind).
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teilung der Arzneien (und Verbandstoffe). Genügend grofse und saubere

Räume und Gefäfse, ein wohlverschlossener Giftschrank, eine gute Wage
müssen vorhanden sein. Alle Arzneigefäfse müssen mit deutlich lesbar aufge-

schriebener Inhaltsangabe versehen sein ! Sämtliche Verordnungen miissen

seitens der Ärzte in ein sorgfältig aufzubewahrendes Rezeplbuch einge-

tragen werden ! Anders, als auf ärztliche Verordnung dürfen Arzneien nicht

verabreicht werden ! Die Apothekerinnen in den sogen. Dispensieranstalten

der Krankenhäuser müssen unter Leitung eines Apothekers hinreichenden
Unterricht (namentlich in Bezug auf die Behandlung giftiger Arzneistoffe)

genossen und sich einer gesetzlichen Prüfung unterworfen haben.')

"Was die Thätigkeit der Schwestern in Küche und Keller, in der

Xäh- und Plättstube, sowie in der Kauzlei des Krankenliausvorstandes
betrifft, so regelt sich diese durch den Einflufs der Verwaltungsvorstände
je nach den örtlichen Bedürfnissen verschieden.

Die Oberiu ist der mütterliche Schutz und die oberste Vorgesetzte
aller zu einem sogen. Mutterhause gehörenden Schwestern. Sie stellt die

Hausordnung fest und hält täglich gemeinsame Andacht. Sie sorgt für die

Ausbildung der Schwestern, überwacht deren Betragen und Leistungen,
entscheidet über deren Verwendung, Abberufung, Beurlaubung, schliefst

mit Vereinen und Behörden Verträge über die Stellung der auf auswärtige
Arbeitsfelder auszusendenden Schwestern und ist über alle die Schwester-
schaft betreffenden wichtigen Angelegenheiten zu befragen.

Die lureutar- oder Wirtschaftsschwester führt die Aufsicht über
den Zustand des Gartens, der Gebäude, der Betten und der Möbel. Sie
hat ferner zu sorgen für Instandhaltung und Neubeschaffung der Wäsche,
der Kleider, sowie aller zur Krankenpflege notwendigen Gerätschaften, Ver-
bandmittel und Droguen. — Sie hat darauf zu halten, dafs jedes Kranken-
zimmer alljährlich ein Mal ein oder zwei Wochen lang geräumt, gelüftet,
durchaus gereinigt und womöglich frisch gestrichen werde. — Alle Zu- und
Abgänge an Geld und Gut sind pünktlich in ein Inventarverzeichnis ein-
zutragen. — Allmonatlich ist dem Vorstande Rechnung abzulegen. Des-
halb ist sowohl ein Einnahme- wie ein Ansgahebnch zu führen. Alle ein-
laufenden Rechnungen sind in eine Mappe zu heften. Dieselben müssen
sämtlich von einem sog. Beslellzetlel begleitet sein, deren jeder von einem
Bevollmächtigten des Krankenhauses unterzeichnet sein muss. — Die Wäsche
ist je nachdem der Nähstube oder den Oberschwestern der Krankenabtei-
lungen zuzuzählen und seiner Zeit wieder zurückzuzahlen. Auch hierüber
ist Buch zu führen. Jedes Wäschestück mufs so gestempelt oder gezeich-
net sein, dafs es niemals von einer Krankenabteilung auf die andere ge-
langen kann. Namentlich gilt dies für die Wäsche der ansteckenden Kranken
(siehe am Ende des §)! In eitlem nohleingerichteten Krankenhause mufs
Jur jedes lirankenbetl der Bedarf an Hauskleidern 2 Mal, der Bedarf an
Leib- und Bettiväsche 3—5 Mal vorhanden sein.

/r.1,
gröfseren Krankenabteilung vorstehende Obersclnvester

(Uberwarterin) hat folgendes zu beachten: 1. Sie hat für strengste Rein-
lichkeit uuA Ordnung in sämtlichen Räumen ihrer Abteilung zu sorgen
ebenso für Feuersicherheit, für genügende Heizung und Lüftung der Kran-
kenzimmer, für passende Beleuchtung der Treppen und Gänge und für
Desinfektion der Aborte. - 2. Sie führt ein Jlostbuch'^, in welches sie
die arztlicherseits^ für jeden Kranken verordnete Kostform (Seite 173) täg-
lich eintragt. Bei der Speisenverteilung sorgt sie, dafs jeder Kranke dfs

ih.i.Jl ? . V f gesetzlichen Bestimmungen, die J&ankenhausapo-
theken^ betreflend: Reinhärb und v. Bosse, Mcdizinalgesetze und Verord-nungen des Königreichs Sachsen. 1887. Seite 59. - Auch Guttstadt undJjCHiLL, das deutsche Medizinalwcsen, Leipzig, Thieme 1887.

22
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Seine bekomme. — 3. Die verbrauchte Krankenwäsche und Krankenklei-
dung zählt die Oberschwester regelmäfsig der Waschküche zu und empfängt
zum Ersatz reine Wäsche von der Wirtschaftsschwester. Hierüber ist efn
Wüschebuch zu führen. — 4. Die Oberschwester bewahrt für den jeweiligen
Bedarf einen kleinen Vorrat von Erquickungsmitleln, Arzneien, Verband-
mütebi und Gerätschaflen zur Krankenpflege auf, z. B. Wein, Hofmanns-
tropfen, Thee, Senfmehl, Tücher und Binden, Lagerungskissen. Reifen-
bahren, Gummiunterlagen, Stechbecken, Spülkannen, Löffel, Thermometer,
eine Morphiumspritze u. s. w. — 5. Die Oberschwester ist betreffs der Haus-
ordnung und betreffs der Schwesterschaft der Oberin, in wirtschaftlichen
Angelegenheiten dem Krankenhausvorstande, in Sachen der Krankenpflege
den Ärzten, in Sachen der Seelsorge dem Hausgeistlichen Verantwortung
schuldig. — Sie hat 6. die ihr unterstellten Schwestern bei der Pflege
und Bedienung der Kranken anzuleiten, zu beaufsichtigen (nötigenfalls
selbst Hand anzulegen), auch die Schwestern zur Pünktlichkeit und Freund-
lichkeit anzuhalten. — 7. Sie hat die gewöhnlichen (nach Rücksprache
mit der Oberin auch die von den Ärzten gewünschten aufsergewöhnlichen)
JVachttvachen zu verteilen, zu beaufsichtigen und nach Bedarf selbst daran
Teil zu nehmen. — 8. Sie hat dafür zu sorgen, dafs eines der Kranken-
hetlen jederzeit leer stehe „für dringliche Fälle". Neu aufzunehmende
Kranke, welche von der Pförtnerin der Schreibstubenschwester und von
dieser der Oberschwester gemeldet werden, übergiebt sie der Zimmer-
schwester, sorgt für Herbeirufung des Arztes und läfst sich Geld und Werl-
sachen des Kranken gegen Quittung zur Aufbewahrung übergeben. Wegen
der Belegung der Krankenzimmer und Krankenbetten, auch wegen Ent-
lassung der Kranken ist der Arzt zu befragen. Die abgehenden Kranken
sind in die Schreibstube zu schicken und erhalten gegen Rückgabe der

Quittung ihre Wertsachen wieder. Für sofortige Auslüftung des leer-

gewordenen Krankenbettes ist zu sorgen. — 9. Die Oberschwester muss
von allen Vorkommnissen in ihrer Abteilung unterrichtet sein und hat leta-

tere aufserhalb der regelmäfsigen Rundgänge gelegentlich zu begehen. Bei

Todesfüllen ist nach Seite 324 u. 325 zu verfahren. — 10. Die Oberschwester

soll die Ärzte bei ihren täglichen Krankenbesuchen begleiten und dieselben

bei Ausführung etwaiger Operationen unterstützen. Sie soll für genaue

Ausführung der ärztlichen Vorschriften Sorge tragen und keinerlei un-

befugte Heilbestrebungen ausüben oder dulden. — 11. Die Besuche der

Angehörigen bei den Kranken hat sie derart zu überwachen, daCs dieselben

in der Regel') nur zu bestimmten Zeiten geschehen und dafs unerlaubte

Nahrungsmittel, Bücher u. s. w. nicht eingeschleppt werden. — 12. Die

Oberschwester besorgt nach Bedarf den brieflichen Verkehr der Kranken

mit der Aufsenwelt. — 13. Sie achtet darauf, dafs die Kranken unterein-

ander friedfertig und rücksichtsvoll sind und sich gegenseitig durch ihre

Gespräche, Beschäftigungen u. s. w. (namentlich in der Nachtruhe) nicht

stören. — 14. Dem Hausgeistlichen hat die Oberschwester die für die Seel-

sorge nötigen Mitteilungen zu machen. — 15. Vor allem soll die Ober-

schwester so wandeln, dafs jeder sie achten und ehren müsse.

Als Untergebene der Oberschwester waltet in jedem Krankenzimmer

eine Beiscliwester oder Zimmenvärteriu. Dieselbe hat zu sorgen: 1. für

Reinhaltung und gehörige Lüftung des Krankenzimmers, für Ordnung der

Betten, sowie für die Reinhaltung und für die Beköstigung der Kranken.

— 2. Bei der Aufnahme neuer Kranker hat sie anwesend zu sein und lur

deren gehörige Reinigung, Kleidung und Lagerung zu sorgen. Von samt-

1) Ausnahmen sind zulässig z. B. bei herannahendem Tode
,
gegen

über fern hergereisten Angehörigen u. s. w.
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liehen Sachen jedes Kranken fertigt sie ein Verzeichnis an und übergiebt

dies der Oberschwester zur Aufbewahrung. — 3. Auf jede über dem Bette

hängende Kopftafel hat sie zu schreiben: den Namen, das Alter, den Tag

der Aufnahme, die Kostform — aber nicht den Krankheitsnamen! — 4. Sie

sorgt, dafs jeder Kranke Stuhl, Tischchen, Trinkglas, Handtuch, Nacht-

geschirr u. s. w. neben seinem Bette habe und erbittet sich das Fehlende

von der Oberschwester, z. B. Lagerungskissen, Kleider, Wäsche, Bücher.
— 5. Sie verteill die Speisen und die Arzneien und spricht das Tischgebet.

— 6. Sie sieht darauf, dafs die Kranken nie allein seien, achtet sorgfältig

auf alle Kranliheitserscheinungeu (§ 121) und vor allem darauf, dafs bei

jedem Kranken täglich zwei Mal Körperwärme und Puls gemessen und in

einer Tabelle aufgeschrieben werden (§ 119 u. 120). Harnuntersuchungen

hat sie auf Verlangen gleichfalls auszuführen. — 7. Sie erstattet dem Arzt

den Krankenbericht (Seite 271) und beteiligt sich an den für nötig befun-

denen Nachtwachen. — 8. Sie hilft dem Arzt bei seinen Untersuchungen
und Verbänden. — 9. Sie besorgt das Umbetten der Kranken und achtet auf

Qi\i?üg'&iWundliegen \ sie hält ihre Unterwärterinnen an zur Darreichung der

Erquickungen, der Arzneien, der verordneten Einspritzungen und Bäder. —
10. Sie sorgt für Wärmflaschen und andere Behaglichkeiten. — II. Genesende
soll die Zimmerschwester angenehm und nützlich beschäftigen. — 12. Mehr
als 16—20 Betten sollten einer Zimmerschwester zur Besorgung und Beauf-
sichtigung nicht übergeben werden. Aufserdem rechnet man auf je 8—10
Betten noch eine Hilfswärterin (bei Kindern eine auf je 4—5 Betten). Je
nach der Hilflosigkeit der Pflegliii^e kann jedoch die Zahl der erforder-
lichen Hilfswärlerinnen sehr verschieden sein. — 13. Durch ihre Ruhe, Um-
sicht und Freundlichkeit soll die Zimmerschwester der Trost und die Freude
der Kranken sein.

Die Prolbesclnvestern oder Hilfswärterinnen sind die Gehilfinnen
der Zimmerschwester und haben unter deren Anleitung 1. die tägliche
Reinigung, Lüftung, Heizung und Beleuchtung des Krankenzimmers vorzu-
nehmen. — 2. Sie ordnen täglich und so oft es nötig erscheint das Bett
der ihnen übergebenen Kranken (soweit diese nicht selbst dazu imstande
sind). — 3. Sie holen für die Kranken das Essen herbei. — 4. Sie haben
Schwer\T&-ak& täglich früh zu waschen und zu kämmen, nötigenfalls zu
füttern, auch so oft es nötig erscheint zu reinigen und umzubetten. —
5. Neu eintretende Kranke haben sie ebenfalls gründlich zu reinigen, ehe
dieselben zu Bett gebracht werden. — 6. Die ihnen zugeteilten Kranken
dürfen sie nicht verlassen, vielmehr sollen sie denselben in jeder Not be-
reitwillig Beistand leisten (Seite 252-260). Alles, was sie an denselben
bemerken, sollen sie der Zimmerschwester mitteilen. — 7. Sie haben die
Kranken zu heben und zu tragen und, falls dieselben operiert werden,
ihnen beizustehen. — 8. Sie haben bei allen ihnen zugeteilten Kranken
täglich früh und Abends die Körperwärme zu messen und den Puls zu
zählen, auch das Ergebnis sorgfältig aufzuschreiben. — 9. Kleine Verbände,
Einspritzungen, Umschläge, das Füllen der Wärmflaschen und Eisblasen
u. 8. w. haben sie nach Anleitung der Zimmerschwester zu besorgen. —
10. Sie übernehmen das Putzen, Reinigen und Inordnunghalten sämtlicher
berate und Geschirre. Für die gröberen Arbeiten stehen den Probe-
schwestern Dienstboten zur Verfügung. - 11. Gegen die Kranken haben
die Probeschwestern sich ruhig und rücksichtsvoll zu betragen. Der Zim-
merschwester haben sie in jedem Stücke zu gehorchen.

(Die ganz ähnliche Dienstanweisung der Lazarettgehilfen und
Mihtarkrankenwarter ist am Schlui's des § 137 nachzulesen.)

Wo Schwestern in einem kleinen Krankenhause die Pflege
ausüben, da ereignet es sich, dafs sie die Ober- und Zimmer-
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Schwester, Wirtschafts- und Schreibstubenschwester in einer Person
vorstellen müssen.

Einer gewissen Hausordnung haben sich alle Schwestern
(soweit nötig auch die übrigen Hausbeamten) zu fügen. In einem
als Pflegerinnenschule dienenden gröfseren Krankenhause lautet
die Hausordnung etwa so:

','26 Uhr: Aufstehen. Bett und Zimmer ordnen.
6 = Morgenandacht. Kafifee.

V27 = Verteilung des 1. Frühstücks an die Kranken.
T— 8 = Ordnung der Krankenzimmer und -Betten. Tempera-

„ turmessungen.
8—9 = Ärztlicher Krankenbesuch.

9 = Frühstück der Schwestern.
V2IO— l = Krankendienst (Verteilung des 2. Frühstücks, Um-

betten, Baden, Verbände wechseln u. s.w. 12 Uhr
Verteilung des Mittagbrodes. V2I Uhr: abräumen).

1 ' Mittagessen der Schwestern.
'/22—4 = Erholung. Luftgenufsl
4—6 = Krankendienst (Temperaturmessungen. Ärztlicher

Krankenbesuch).
6 = Verteilung des Abendessens.

V27 = Abendessen der Schwestern.
7— 7*^ ' Krankendienst (Lagerung. Umschläge wechseln u. s.w.).

729 = Abendandacht.
9 - Zu Bett.

Eine Siehe rh ei ts wache hat allnächtlich wegen der Feuers-

gefahr und sonstiger Vorkommnisse sämtliche Räume des Kran-
kenhauses zu begehen.

"Wegen der Nachtwachen für den Krankendienst ist

auf Seite 257 und 272 nachzulesen.

Durch Aufnahme neuer Kranker und namentlich durch Ope-

rationen erleidet die Hausordnung Störungen, welche sich nicht

vermeiden lassen. Wo viel operiert wird, müssen Schwestern zeit-

weilig oder dauernd vom übrigen Krankendienst befreit und im Ope-

rationszimmer beschäftigt werden. Der Dienst der Scliwesterii

im Operationssaal ergiebt sich aus Kapitel I, H und III. Er

wird sich je nach den örtlichen Bedürfnissen verschieden regeln.

Im Dresdener Diakonissen -Mutterhause z. B. haben zwei Schwe-

stern täglich von 8—1 und von 4—7 (Sonntags früh von i/iS— 9)

Dienst im Operationszimmer, abgesehen von denen, welche die

Kranken dorthin und wieder zurück begleiten. Eine dritte und

vierte Schwester werden daselbst Wochentags von 11— l in der

„Poliklinik" beschäftigt.

Die Regierungs-Medizinalbeamten pflegen ihr Recht, die Ein-

richtungen der Krankenhäuser alljährlich zu prüfen'), mit gröfster

Schonung auszuüben. Hauptsächlich richten dieselben ihr Augen-

1) Siehe Reinhard und v. Bosse, Medizinalgesetze des Königreichs

Sachsen. 1887. Seite 45. § 19. — Preufs. Ges.-S. Seite 248. § 2 u. 3. (er-

wähnt bei GüTTSTADT, Krankenhauslexikon. II. Seite 33).
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merk auf den Betrieb der Hausapotheke, sowie auf <Jie zur

Absünderimg ansteckender Kranker getroffenen Vorkeh-

rungen !

Obwohl die geselzlichen Beslimmuiujen über letzteren Punkt an ver-

schiedenen Orten verschieden sind, so möge hier doch auf einige derselben

hintrewiesen werden. Zum Beispiel ordnet für Preufsen ein Erlafs des

Ministers vom 3. April 1883 ') an, dafs bei ansteckenden Krankheiten _m

Krankenhäusern für: Anzeüje hei der Ortshehörde ,
Absonderung, Desin-

fektion und nötigenfalls Wiederimpfxing der Krankenhausbewohner gehörig

zu sorgen sei. Aufserdem seien die Krankenhausvorstände verpflichtet, den

Hausärzten (Wärtern u. s. w.) als Richtschnur für ihr Verhalten bei an-

steckenden Krankheiten besondere Dienst- Anweisungen zuzustellen! —
In einer derartigen Anweisung "•') verlangt z. B. der preufsische Kriegs-

minister für die Lazarette: das Vorhandensein von Absonderimgsräumen

sowie von Beobachtnngsräumen und sorgfältige ärztliche Untersuchung der

Kranken vor der Aufnahme ! Das Pflegepersonal (einschlieCslich Tag- und

Nachtwachen) dürfe keinesfalls mit ansteckenden und mit nichtanstecken-

den Kranken gleichzeitig in Verkehr sein, nötigenfalls seien Hilfswärter

anzustellen! Die Desinfektion habe sich nicht nur auf die Kranken, sondern

auch auf deren Pfleger zu erstrecken ! Das Efsgeschiir, die Wüsche und
die Bademannen der ansteckende?! Kranken seien gesondert aufzuhemaliren

und zu behandeln! Dem Pflegepersonal seien besondere Stärkungsmittel,

täglicher Luftgenufs, auch öftere Ablösung zuzubilligen

!

§ 132. Der Dienst in der Poliklinik (d. h. in der öffent-

lichen Sprechstunde der Ärzte) liann als eine gute Vorschule für

diejenigen Schwestern gelten, welche später die Gemeindepflege

ausüben sollen. An die Polikliniken wenden sich Leichtkranke,

Verletzte in ihrer ersten Not, einzelne am Umhergehen nicht

verhinderte Schwerkranke und Halbgenesene ; auch kranke Kinder
werden vielfach dorthin gebracht. Hier finden jüngere Schwestern
tagtäglich Gelegenheit sich ohne Schaden für die Kranken zu

üben: 1. im Aus- und Ankleiden Verletzter; 2. in der bei kleinen

Operationen zu leistenden Hilfe; 3. in der selbständigen An-
legung kleiner Verbände, sowie in der Anfertigung und Anwen-
dung verschiedener Arzneien; 4. in der freundlichen Erteilung
der verschiedensten Auskunft und Belehrung (z. B. über Kinder-
pflege, über die Erlangung von ärztlichen Zeugnissen, orthopä-
dischen Maschinen, Freistellen u. s. w.). — Es ist auch nicht zu
vergessen, dafs diese Polikliniken (in denen ärztlicher Eat und
Hilfe jederzeit unentgeltlich zu finden ist) für die ärmere Be-
völkerung ein Segen sind. — Krankenhäuser, die als PJlecjerinnen-
schule dienen, sollten daher stets mit Polikliniken verlrunden sein
(für innere und für äufsere Kranke). Die Zahl der Besucher läfst

sich durch Ausgabe einer bestimmten Anzahl von Einlafskarten
nötigenfalls beschränken. Den Aufwand können gröfstenteils die
Arbeitgeber oder die Ortskrankenkassen tragen. Daher müssen die

1) Siehe Guttstadt, Krankenbauslexikon. II. Seite 33.
2) Siehe ebenda Seite 205 und 206.
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m der Polik inik beschäftigten Schwestern Buch führen 1 über

i^^i^'
^- ^- Kranken und 2. über den' Preisund die Menge der an sie abgelieferten Verbände, Arzneien

bchienen u. s. w. — Zwei Räume sind mindestens erforderlich'

^

gemeinsames Wartezimmer und ein Abfertigungszimmer in
welches die Kranken getrennt nach Geschlecht hineinzuführen sindWomoghch mufs auch noch ein Ankleidezimmer vorhanden sein

§ 133. Die Pflege aufserlialb der Krankenhäuser pflegtman als ottene Krankenpflege zu bezeichnen (Seite 226). In
der Mehrzahl aller Fälle wird diese von Angehörigen, Hausge-
nossen, Freunden, Nachbarn oder Dienern der Kranken ausgeübt
Nur in besonderen Fällen (z. B. wenn zahlreiche Erkrankungen
vorliegen, wenn die Hausfrau erkrankt oder abwesend ist oder
wenn die Pflege besondere Schwierigkeiten bietet) werden Berufs-
pfieger (Schwestern) zur Hilfe herbeigezogen. Es macht aber einen
wesentlichen Unterschied, ob die Schwester von der Familie selbst
oder von der Gemeinde gerufen ist. In ersterem Falle widmet
sie ihre Dienste nur dieser Familie, meist nur einem Kranken
allein {Privatpflege). In letzterem Falle hat sie zahlreiche, vor-
nehmlich arme Kranke von Haus zu Haus zu besuchen und zu
pflegen {Gemeindepßege).

Bei der Einzelpflege in Familien mufs man bestrebt sein,
sich in die Art, selbst in die Launen der Leute zu schicken und
stets eine freundliche Ruhe zu bewahren. Man zeige keine ge-
waltsame Übergeschäftigkeit, keinen Widerspruch, keine Empfind-
lichkeit! Vielmehr lausche man auf jeden Wunsch und erfülle
ihn willig, ohne in dem Leben der Familie etwas tadeln oder
ändern zu wollen. Ist eine Hausfrau zu pflegen, so nehme man
sich gleichzeitig der Kinder an und wenn nötig, des gesamten
Hausstandes. In vornehmen Häusern verlange man in keiner
Weise bedient zu werden, sondern verrichte selbst bereitwillig die

niedrigsten Dienste, halte sich aber nicht zur Dienerschaft ! Man
hüte seine Zunge, spreche nicht unnötigerweise von unerquick-

lichen Angelegenheiten und urteile nicht über den Arzt. Letz-

terem sei man vielmehr in jedem Stücke behilflich. Die zur

Krankenpflege nötigen Gerätschaften (Seite 228, 1— 13) wird man
in den Häusern der Wohlhabenden leicht beschaffen können und
Manches finden, was in Krankenhäusern meist nicht vorhanden
ist, z. B. im Sommer Gazefenster, im Winter Wandschützer (warme
Decken an kühlen Wänden), an belebten Stralsen Gummiplatten
unter den Bettpfosten zur Vermeidung der Erschütterung durch

vorüberfahrende Wagen, bei lebhaftem Verkehr im Hause um-
wickelte Thürklingeln u. s. w.

Für die Aussendung der Diakonissen zur Krankenpflege in

Familien gelten z. B. in Dresden folgende Vorschriften

:
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1. Gesuche um Diakonissen sind in der Diakonissen-Anstalt münd-

lich oder schriftlich anzubringen. Dabei ist es, damit die für den vor-

liegenden Fall geeignetste Pflegerin gewählt werden kann, notwendig, dafs

die Natur der Krankheit, sowie der Name und das Alter des zu Verpfle-

genden genau angegeben werde. Schriftliche Gesuche sind frankiert ein-

zusenden, und wenn die Antwort in Betrefl" des Gesuches telegraphisch

begehrt wird, sind dem Gesuche die Kosten des Telegramms beizulegen.

2. Mit Pflegerinnen anderer Vereine oder Korporationen pflegt die

Schwester in der Kegel nicht zusammen. Bei einzelnstehenden Herren
pflegen Diakonissen nicht.

3. Die Beschäftigungen der Diakonissin erstrecken sich ausschliefs-

lich auf ihre Pflegebefohlenen. Sie hat dieselben mit liebender Sorgfalt

zu pflegen, besonders hat sie die Verordnungen des Arztes mit Pünktlich-

keit zu befolgen ; auch ist sie gern bereit, dem Kranken auf dessen Begehr
aus der heiligen Schrift und guten Erbauungsbüchern vorzulesen.

4. Die Diakonissin ist mit dem Namen „ Schwester " zu rufen. Sie

kann nicht zu den Dienstboten gerechnet werden und nimmt in der Kegel
ihre Mahlzeiten allein oder in der Familie. Bei Nachtwachen wird man
bedacht sein, ihr das zu ihrer Stärkung Erforderliche an Speise und Trank
zu verabreichen.

5. Die Diakonissin mufs womöglich jeden Tag, wenigstens aber einen
Tag um den andern sich eine Stunde in frischer Luft bewegen. Nach
jeder durchwachten Nacht sollen ihr vier Stunden Ruhe verstattet werden.
Es mufs ihr zu diesem Zwecke ein kleines heizbares Zimmer mit Bett,
Waschzeug und Kommode eingeräumt werden, das sie, um sich umzuklei-
den, abschliefsen kann. Nie darf sie mehr als zwei Nächte nacheinander
wachen. "Wenn der Kranke länger als 14 Tage der Nachtwachen bedarf,
so wacht die Diakonissin nach dieser Zeit eine Nacht um die andere.

6. Der Diakonissin ist unverwehrt, an Sonn- und Festtagen den öffent-
liphen Gottesdienst zu besuchen. Bei Verschlimmerung der Krankheit bleibt
die Diakonissin auch während des Gottesdienstes "bei dem Kranken.

7. Länger als 4 Wochen kann keine Diakonissin ein und derselben
Familie belassen werden. Übrigens kann die Diakonissen-Anstalt auch vor
dieser Zeit, namentlich wenn die Pflege eine sehr schwere und voraussicht-
lich lang andauernde ist, die Schwester zurückrufen. Dasselbe Recht der
Zurückberufung der Schwester behält sich die Diakonissen-Anstalt in den
Fällen vor, wo der Arzt bei eingetretener Kekonvalescenz des Kranken die
Anwesenheit einer Pflegerin nicht mehr für nötig erachtet.

S. Die Diakonissin kehrt, sobald die Krankenpflege beendet ist, nach
dem Diakomssenhause zurück. Zur Pflege in eine andere Familie kann
sie nur mit Erlaubnis der Direktion übergehen.

9. Der pflegenden Schwester ist bei auswärtigen Pflegen die Hin- und
Zurückreise zu vergüten. Für die Pflege ist an die Direktion für jeden
vollen Verpflegungstag ein Minimalbetrag von 3 Mark zu entrichten. Eine
einzelne Nachtwache gilt einem vollen Verpflegungstag gleich. Geschenke
für Ihre Fersoiien nehmen die Schwestern unter keinerlei Vorwand und
Ittel an. Etwaige ihnen persönlich zugedachten Gaben kommen der Schwe-
sternkasse zu Gute und werden den Gebern von der Direktion quittiert.

Die Krankenpflege in den Gremeinden ist ein Teil der
olfentlichen Armen^^^gQ. Der heilsame Einflufs einer Schwesterm der Orememdepflege auf die Armen und Elenden beruht wenigerm der eigentlichen Krankenpflege, als vielmehr in der Erziehunn
zur Sauberkeit und Ordnung, zur Zufriedenheit und zum Gott-
Tertrauen. Alles, was man im Krankenhause und in wohlhabenden
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Familien für die Krankenpflege als selbstverständlich betrachtet:
Licht, Luft, Reinlichkeit, ein warmes Zimmer, ein ordentliches
Bett, die nötige Nahrung u. s. w. — alles das fehlt in den Häusern
der Armut. Aber die Gemeindeschwester zeigt den Armen, wie
auch mit geringen Mitteln Sauberkeit und Behagen zu schaffen
sind. Sie beweist den Elenden, dai's es einen Gott und dafs es
Menschen giebt, die ein freundliches Wort und eine hilfreiche
Hand für sie haben. Die Kranken pflegt sie, den Genesenen ver-
schafft sie Arbeit, die Sterbenden tröstet sie. Wie schön ist

diese Aufgabe!
Man unterscheidet Gemeindepflege in Städten und in Dörfern.

a) Für die städtische Gemeindepflege dürfte folgende

„ Instruktion der Dresdener Diakonissinnen " sich mehr oder weniger
überall als zweckmäfsig erweisen'):

§ l. Für die Gemeindepflege ist die Diakonissin berufen vom Kirchen-
vorstande der Parochie. Der Bevollmächtigte des Kirchenvorstandes ist

der Pfarrer. Dieser ist der Vorgesetzte der Diakonissin in allen Ange-
legenheiten ihres Berufes. Jeden Montag früh soll sie ihm Bericht erstatten.

§ 4. Die Aufgabe der Diakonissin in der Gemeindepflege geht dahin,
die Kranken unter den Armen der Parochie in ihren Wohnungen aufzu-
suchen und zu verpflegen (ohne Rücksicht auf die Konfession). Auch soll

sie sich der 7veihUchen Jugend annehmen (insbesondere der Dienstmädchen
und Fabrikarbeiterinnen, der Schulmädchen, der verwahrlosten Kinder und
der Gefallenen), indem sie Jungfrauenvereine und Sonntagsvereine um sich

sammelt.

§ 7. In wohlhabenden Familien kann von den in der Gemeindepflege
stehenden Schwestern eine sogen. Privalpflege für gewöhnlich nicht über-
nommen werden.

§ 8. Die Kranken werden der Diakonissin durch den Pfarrer oder

durch die Armenärzte zugewiesen.

§ 0. Die Namen der Kranken hat die Diakonissin in ein Verzeichnis

einzutragen, in welchem aufserdem Wohnung, Stand, Krankheit, Arzt, Be-

suche der Schwester, Nachtwachen, Entlassung oder Tod, Kranken-Kom-
munionen, Unterstützung an Wäsche, Wein, Geld, Suppen, Milch- und
Kohlenmarken zu vermerken sind.

§^ 10. In den Wohnungen der Kranken soll sie auf Ordnung und
Reinlichkeit sehen (nötigenfalls selbst Hand anlegen!). Auch soll sie für

die Kranken die geeignete Beköstigung versorgen. Die Darreichung der

letzteren erfolgt teils aus der Küche des Diakonissenheims, teils durch

Familien, welche sich dazu bereit erklären. — Bei erkrankten Witlwen soll

sie ihre Fürsorge auch den Kindern zuwenden (Zuweisung an eine Kinder-

schule). ... Txr ,

§ 1 1. Mehr als Nachtwachen soll die Diakonjssm in einer Woche
nicht übernehmen.

§ 12. Die Diakonissin empfängt am ersten eines jeden Monats durch

den Kassierer des Kirchenvorstandes für ihre eigenen Bedürfnisse ein Wirt-

schaftsgeld und ein Wäschegeld; ferner für die Bedürfnisse der Armen-

1) Aus: „Kleine Chronik der ev.-luth. Diakonissenanstalt zu Dresden".

1 Vierteljahr 1S88. — Die rein kirchlichen Vorschriften, welche nicht streng

zur Krankenpflege gehören und sich je nach der Konfession der Pflegerin

verschieden gestalten werden, habe ich mir erlaubt, wegzulassen.
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und Krankenpflege ein sogen. Berechnungsgeld. Über die Verwendung

dieser Gelder legt sie allmonatlich dem Kassierer Rechenschaft ab. In ihr

ßechnungsbuch hat sie auch eingegangene Geschenke einzutragen.

§ 13. Finden sich bei ihren Pflegebefohlenen Bedürfnisse, welchejom
Berechnungsgelde oder durch die öffentliche Armenpflege nicht bestritten

werden können, so soll die Diakonissin bei den wohlhabenden Gliedern der

Gemeinde Bittgänge thun.

§ 14. Zur Äufhewahrung der für die Krankenpflege und zur Ver-

teilung oder Verleihung an Arme bestimmten Gegenstände (wie Wäsche,

Betten, Kleidungsstücke, Instrumente u. s. w.) sind im Diakonissenheim be-

sondere Räume angewiesen. Über diese Gegenstände ist ein Verzeichnis

zu führen, in welchem Zugang und Abgang, Namen des Gebers oder Em-
pfängers sorgfältig zu vermerken ist.

§ 15. Zur Beschaffung der Krankenwäsche bildet sich aus den Frauen
der Gemeinde ein Nähverein, an welchem die Diakonissin teilnehmen soll.

§ 16. Milch-, Brot- und Kohlenmarken nimmt die Diakonissin von

dem Vorsteher oder der Vorsteherin des Frauenvereins in Empfang. Die

Diakonissin hat ihre Dienste dem Armenverein und dem Verein für Pflege
erkrankter Wöchnerinnen zur Verfügung zu stellen.

§ 17. Wegen Unterstützung der Armen hat sich die Diakonissin nötigen-

falls an die Armenpfleger des betreffenden Distriktes zu wenden , deren
Namen ihr bekannt gegeben werden. Die Gemeindediakonie soll mit der
kommunalen Armenpflege Hand in Hand arbeiten.

Unterstützung an baarem Gelde soll die Diakonissin nur verteilen,

wenn sie von der Zuverlässigkeit der Empfänger überzeugt ist. Bei den
Unterstützungen soll sie vielmehr das Ziel verfolgen, die Armen zur Selbst-

hilfe zu bringen. Sie soll ihnen Arbeit ausmachen (Handarbeit im Hause,
Tagesarbeit in Fabriken oder Familien) und erwachsenen Töchtern Dienste
vermitteln.

§ 18. Den Anordnungen der Ärzte hat die Diakonissin willig und in
allen Stücken Folge zu leisten und vor Selbständigkeit in der Behandlung
Kranker sich zu hüten. Zu Kranken, welche ihres Dienstes bedürfen, soll

sie die Armenärzte herbeirufen. Von den Armenärzten verordnete Arznei
darf von den Kranken aus der Apotheke iinentgeltlich bezogen werden.

§ 19. Die Diakonissin soll sich als die Gehilfin des geistlichen Amtes
betrachten und die seelsorgerliche Thätigkeit des Pfarrers vermitteln.

§ 24. Im Pfarrhause wird der Diakonissin Gelegenheit zum Anschlufs
an die Familie dargeboten.

b) Für die öffentliche Armen- und Krankenpflege in den
Dorfgemeinden hat Pfarrer Hoppe aus Nowawes bei Potsdam
auf der 1888er Kaiserswerther Konferenz der Diakonissen-Mutter-
häuser folgende Vorschläge gemacht'):

„Kleine Dorfgemeinden bedürfen einer Dorf- Diakonissin nicht. Hier
soll der Barmherzigkeitsdienst den Dorffrauen nicht abgenommen werden.
In sehr grossen Dorfgemeinden sind öffentliche Pflegerinnen wünschens-
wert: bei ausbrechenden Seuchen oder bei dauerndem Verlassensein und
Ungepflegtsein der Kinder, der Alten, der Kranken u. s. w., wenn Tags
Uber alles auf Arbeit in die Ernte oder in die Fabriken geht. Es sollen
stets zwei Diakonissinnen zusammenwohnen und zwar in der Schule oder
in der Kinderbewahranstalt. Dieselben sollen sich nicht nur mit Kranken-
und Armenpflege, sondern auch mit Kinderpflege und -Unterricht beschäf-
tigen. bie müssen ihren kleinen Hausstand selbst führen und den Jung-

1) Vergl. „Bausteine", 1889. April.
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frauen des Dorfes Handarbeitsunterricht erteilen können. — Einige Luft-
kissen, Gummiunterlagen, Stechbecken, Rückenlehnen u. s. w. müssen sie
zur Aushilfe in Krankheitsfällen aufbewahren. Im Anlegen kleiner Ver-
bände bei Verletzungen und Fufsgeschwüren , ferner in der Pflege bei
Schwindsucht und Diphtheritis ') sollten sie einige Übung besitzen."

NEUNTES KAPITEL.

Die Krankenpflege im Kriege.-)

Wer sich an der Krankenpflege im Kriege beteiligen will,

mufs sein wie ein Soldat : mvtig, gehoi^sam, über die bestehenden
Einrichtungen untei^richtet

!

§ 134. Allgemeines. Den Krieg unserer Tage hat man
treffend eine Epidemie von Schufswunden genannt. East immer
entwickeln sich aber im Kriege auch Krankheilen , wie Typhus,
Ruhr, Cholera, Pocken, Wundfieber u. s. w. Dafs die Verwundeten-
und Krankenpflege im Kriege mit besonderen Schwierigkeiten zu
kämpfen habe, leuchtet von selbst ein. Man denke nur an Marsch
und Kampf in unwirtbarer Gegend, an die Verhältnisse in ein-

geschlossenen Festungen und auf Kriegsschiffen, an die Plötzlich-

keit, mit der das Massenelend nach grofsen Schachten oder bei

auftretenden Seuchen hereinbricht. Schon im Frieden bereitet

man deswegen Vielerlei vor, um zu ermöglichen, dafs im Kriege

die Verwundeten und Erkrankten rasch aufgehoben und in Sicher-

heit gebracht, alsbald zerstreut und weitergeschafft , endlich so

untergebracht werden, dafs sie in Ruhe, Ordnung und Sauberkeit

gepflegt werden können. Die Krankenpflege im Kriege zerfällt

demnach: 1. in die „erste Hilfe"; 2, in das „Transportwesen"

und 3. in das „Lazarettwesen". Die erste Hilfe findet statt im
Bereich der kämpfenden Truppen; das Transport- und Lazarett-

wesen im Rücken der kämpfenden Truppen und zwar a) unmittel-

bar hinter dem Kampfbereich (im Bereich der Etappeninspektion)

1) Von der Pflege ansteckender Kranker müCste sich eine Schwester,

die in der Schule oder der Kinderbewahranstalt wohnt, auf alle Fälle streng

fernhalten!! Vf. Vergleiche Seite 304 und 305.

2) Der Inhalt dieses Kapitels hat für das deutsche Heer Giltigkeit.

Bei seiner Ausarbeitung sind von mir zu Grunde gelegt:

1. Die deutsche Krieyssanitälsordnuny. Berlin. Mittler. 1878.

2. Die Krankenträgerordnung. Berlin. Mittler. 1888.

3. V. Criegern, Lehrbuch der freiwilligen Kriegs-Krankenpflege, Leip-

zig. Veit & Co. 1890.

4. J. V^icHEKN, Die freiwillige Pflege im Felde verwundeter und er-

krankter Krieger. Hamburg. Verlag des rauhen Hauses.

5. J. Wichern, Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger im Kriege.

Berlin. Mittler. 1889.
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oder b) weiter rückwärts im Bereich der Besatzungsarmee d. h.

in der Hei?naL Die Kriegskrankenpflege erfordert mehr noch als

die Friedenskrankenpflege zahlreiche geübte und opferwillige rer-

sonen, zahlreiche Güter und vor allem eine zweckmafsige CrcJ-

nunq (Organisation). Das Alles wird von zwei Seiten beschaflt:

1 vom Heere selbst, als staatliche (amtliche oder militärische)

Krankenpflege und 2. von dem nicht waflFentragenden Teile des

Volkes, als sogen, freiwilluje Krankenpflege.

§ 135. Die „erste Hilfe" im Bereich der kämpfenden

Truppen wird fast ausschliefslich vom Heere selbst geleistet und

zwar 1. von den Hilfskrankenträgern und Truppenärzten; 2. von

den Sanitäts-Detachements; 3. von den Feldlazaretten.

I. Zum Gefecht wird jedes Bataillon (1000 Streiter) begleitet:

von 16 Hilfskrankenträgern mit 4 Tragbahren, von 4 Lazarett-

gehilfen und von 2 Truppejiärzten. Auch die Spielleute können

zur Hilfe herangezogen werden. Ist das Gefecht ein gröfseres, so

fährt der mitgeführte Medizinwagen des Bataillons dicht hinter die

Gefechtslinie. Bei ihm errichten die beiden Ärzte den Notverband-

platz oder Truppenverbandplatz, kenntlich durch die Genfer

Fahne (bei Nacht durch die rote Laterne) des Medizinwagens.

Die Hilfskrankenträger, die sich mit in der Feuerlinie

befinden und durch eine rote Binde ') am linken Arme kenntlich

sind, sollen schon während des Gefechtes die Verwundeten auf-

suchen, erforderlichenfalls vom Pferde heben, ihnen Waffen und
Gepäck abnehmen, die beengenden Kleider (Halsbinde, Gürtel,

Ärmel, Hosen) lüften oder aufschneiden, ihnen einen Labetrunk

reichen und sie nach dem Not- oder Truppenverbandplätze

schicken, führen, tragen.

TJm die Wunden haben sich die Hilfskrankenträger in der Regel nicht

zu kümmern! Sie sollen auch die verwundeten Soldaten davon abhalten,
ihre Wunden zu berühren oder selbst zu verbinden, weil „befingerte" Wun-
den erfahrungsgemäfs viel schlechter heilen , als „ unbefingerte. " Nur im
Falle einer starken Pulsaderblutung dürfen Hilfskrankenträger die ü?n-
schnürung des verletzten Gliedes mit dem Hosenträger vornehmen (Seite 91)
oder bei sehr heftigen Berührungsschmerzen das Glied in einen Not-Schienen-
verhand legen fFig. 431 u. 432). Der eigentliche Wundverband soll womög-
lich nur von Ärzten ausgeführt werden. Es schadet gar nichts, wenn die
Wunde 12 Stunden lang ohne Verband und unberührt bleibt.

Der Not- oder Truppenverbandplatz hat den Zweck, die Ver-
wundeten zu sammeln. Er soll leicht erreichbar und geschützt
gelegen sein, auch womöglich Wasser in der Nähe haben. Rückt
das Gefecht vor, so geht die Hälfte der Ärzte und Lazarettgehilfen
mit und errichtet weiter vorn einen zweiten Verbandplatz. Nach

1) Die Hilfskrankenträger stehen 7ncht unter dem Schutze des Genfer
Vertrags (vergleiche unten). Daher dürfen sie die Genfer Binde (weifs
mit rotem Kreuz) im Gegensatz zu allen übrigen Helfern nicht tragen.



Truppenärzte. Verbandpäckchen. Sanitäts-Detachement.

Beendigung des Kampfes ist es Pflicht der Tmmenbe/ehlshaber,
das siegreicli behauptete Schlachtfeld absuchen, die Verwundeten
nach den Verbandplätzen tragen und die Toten beerdigen zu lassen

^^"^Truppenverbandplätze haben die Truppenärzte mit
Hüte der Lazarettgehilfen die ankommenden Verwundeten in.
Leicht- und Schwerverwundete zu sondern, unaufschiebbare Ope-
rationen auszuführen (z. B. Luftröhrenschnitt, Gefäfsunterbindung,
Abtragung abgerissener Gliedmafsen), Leute mit Knochen- oder
Gelenkschüssen durch feststellende Sohienenverbände transport-
fähig zu machen, auch die leichteren AVunden (soweit es die Zeit
erlaubt), mit dem ersten Wundverbande zu bedecken.

Jeder Soldat des deutschen
Heeres trägt in den linken Vor-
derschofs seines Uniformrockes
eingenäht das sogen. Verband-
•päckchen (Fig. 427). Dasselbe
enthält in einem wasserdichten
Umschlag : zwei Stück trockne
Sublimatgaze, eine Cambric-
blnde und eine Sicherheits-

nadel. Mittelst Binde und
Nadel soll auf der Ein- und
Ausschufswunde je ein Gaze-
stück befestigt werden.') —
Vorher niuCs der vermundete
Körperteil behulsam enthlöCst

(Seite 4) und (samt den Bän-
den des Verbindenden) sorg-

fältig gereinigt werden (Seite

96—99) am besten durch Ab-
reiben mit einem Stück der

Cambricbinde , welches zuvor mit einigen Tropfen Benzin oder Äther an-
zufeuchten wäre!

Die Hälfte der Truppenärzte und Lazarettgehilfen bleibt so

lange bei den Verwundeten zurück, bis leere Wagen zur Rück-
beförderung der letzteren in die Lazarette herbeigeholt sind oder

bis ein sogen. Sanitäts-Detachement zur Ablösung eintrifft. Als-

dann kehren sie zu ihrer Truppe zurück. Im Falle eines unglück-

lichen Treffens tritt der Genfer Vertrag in Kraft (siehe unten).

IL Zur Unterstützung der Truppenärzte wird im Falle eines

gröfseren Gefechtes ein Saiiitäts-Detaelieuieiit in die Nähe der

Truppenverbandplätze vorrücken. Die Aufgabe der Detachements

ist es : in gröfserem Umfange (als es den Truppenärzten möglich

war) die Verwundeten aufzusuchen, zu sammeln, zu erquicken,

zu lagern, zu verbinden, nötigenfalls zu operieren, einstweilen unter

Dach zu bringen und baldmöglichst in die Lazarette zu schaffen.

1) Die Benutzung des wasserdichten Umschlagsstoffes zum Bedecken

des Verbandes empfiehlt sich nicht!
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Jedes Armeekorps hat 3 Detachements, von denen eines dem

Korpsgeneral und je eines den beiden Divisionsgenerälen zur

Verfügung steht.
.

Jedes Sanitäts-Detachement besteht aus emigen Offizieren

(worunter der Führer), einem Zahlmeister, Trainsoldaten und

Handwerkern (Stellmacher, Schmied, Schlosser, Fleischer, Koch),

ferner aus 7 Ärzlen, 1 4 Lazarettgehilfen und Krankenträgeim,

zusammen aus über 200 Mann mit 1 Packwagen, 1 LebensmUtel-

wagen, 2 Wagen voller Arzneien, Instrumente und Verbandmittel,

endlich aus 8 zweispännigen Ki^ankenlranspor^twagen und 56 Trag-

bahreji.

Sobald ein Detachement zur Verwendung kommt, errichtet es

in möglichster Nähe der Truppenverbandplätze einen sogen. Haiipt-

Terbandplatz 1) , den es durch eine Genfer und eine National-

fahne (in der Nacht durch eine rote Laterne) kenntlich macht.

Die Krankentransportwagen des Detachements rücken sofort unter

Führung der Offiziere samt den Krankenträgern in die Nähe des

Gefechtes und errichten zwischen den Truppenverbandplätzen und
dem Hauptverbandplatz den sogen. Wagenlialteplatz, kenntlich

durch Genfer Fahnen (in der Nacht durch rote Laternen) au den

Wagen, Alles regelt sich nach dem militärischen Kommando
der Offiziere.

Die Krankenträger holen die Schwerverwundeten mit ihren

Tragbahren vom Gefechtsfelde nach dem Wagenhalteplatz, die

Krankentransportwagen fahren sie vom Halteplatz nach dem
Hauptverbandplatz, auf dem Hauptverbandplatz erfahren die mehr
und mehr sich häufenden Verwundeten die nötige Hilfe.

Die Krankenträger und die Wagenführer des Sani-
täts-Detachements haben für ihre Thätigkeit Folgendes zu
beachten

:

Sobald die Krankentransport-Wagen auf dem Wagenhalteplatze auf-
gefahren sind, nehmen die Krankenträger die Tragbahren von den Wagen
und folgen den Offizieren auf das Schlachtfeld. Jede Trage ist begleitet
von 4 Mann (Kopfnummer, Fufsnummer, Beckennummer, Unterstützungs-
nummer) und ausgerüstet mit Labemiiteln, Laterne (oder Fackel) und Ver-
handmütellasche. Letztere enthält einen Trinkbecher, ein Essigspritfläsch-
chen zur Bereitung von Essigwasser (Seite 100), ferner Kleiderschere,
Watte, Schusterspan, Verbandtücher, Verbandpäckchen, Binden, Nadeln,
Aderpresse (vergl. Seite 6 u. 92).

Die Krankenträger dürfen sich bei marschfähigen Leichtverwundeten
mcht aufhalten, sondern sollen vor allem die Schwerverwundeten aufsuchen.

Sitzt ein Schwerverwundeter noch zu Pferde, so ist er durch 4 Mann
herabzuheben. Ein Träger tritt an die Zügel und hält das Pferd. Ein
anderer nimmt dem Reiter (von der nicht verletzten Seite her) Helm und
Waüen ab. Nach Niederlegung dieser Gegenstände stellt er sich mit den
beiden übrigen Irägern neben das Pferd (bei verwundetem Arm an die ge-

1) In einem Gebäude oder Zelt (Verbindczell).
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^e7'^"'i?tm Bein an die kranke Seite!). Während der Reiterdie Schul ern des mittleren dieser drei Träger umfafst, ergreift der vorderedas verletzte Glied, der hintere das Becken des Reiters und nun wird her-
untergehoben, so, dafs das Pferd vom Sporn des Reiters nicht berührt wird

ni-
ausgedehnten Zerreifsungen , auch von etwa nötig gewordenen

u ,^ • F'i'/'','^^""™"^'-'"
(^^gß^ starker Blutung) ist dem nächsten Arzte

baldigst Meldung zu machen.

,
J^'undverhände sollen von den Krankenlrägern ehensowenig wie vonaen Utlfskrankenträgern angelegt werden! Es ist ihnen sogar verboten dieWunden irgendwie (mit Fingern, Schnupftüchern oder dergl.) zu berühren!
Die Aufgabe der Krankenträger besteht vielmehr darin, die Schwer-

verwundeten von Gepäck, Waffen und schnürenden Kleidungsstücken zu
befreien, sie zu laben , und deren zerschossene Gliedmafsen im Falle hef-
tiger Berührungsschmerzen in einen Notstützverband (Transportverband)
zu legen.

Not-Transportverbände ') sollen nicht über die Kleider angelegt wer-
den, vielmehr sind letztere vorher in der Naht aufzutrennen. Die Wunde
ist in solchen Fällen mit dem Inhalt eines Verbandpäckchens zu bedecken.

Nachdem der marschunfähige Verwundete transportfähig gemacht ist,
wird die Tragbahre richtig neben ihn gestellt, der Kranke von der rich-
tigen Seite angefafst (vergl. Seite 17 u. 18) und nach dem Kommando:
Angetreten! — FaCst an! — Fertig, hebt auf! — Setzt ab! — auf die Bahre
gelegt.

Gepäck, Pferde und Waffen sind beim Fortschaffen der Verwundeten
mitzuführen. Gewehre sind vorher (nicht durch Abschiefsen!) zu entladen.

Zu Nollragen sollen Gewehre womöglich nicht benutzt werden (Fig. 430),
sondern beim Fufsvolk : Stangen, Strohseile, Mäntel und Tornister ; beider
Reiterei: Lanzen, Pferdedecken, Stricke und Futtersäcke (Fig. 41 u. 42).

Wunden des Rückens erfordern Seitenlage, Brustwunden halbsitzende
Lage des Verwundeten. Querhiebe des Bauches verlangen Rückenlage mit
gebeugten, Längshiebe mit gestreckten Beinen. Verletzte Beine sind hoch
zu lagern. Ein verletzter Arm wird auf der Brust mit der gesunden Hand
festgehalten.

Vor dem Wegtragen sind die Klappen der Tragbahre (Fig. 433) über
dem Verwundeten zusammenzuschnallen.

Das Wegtragen der Bahre geschieht durch Kopf- und Fufsnummer
nach dem Kommando: Angetreten! — FaCst an! — Fertig, hebt auf! —
Trage marsch! — Trar/e halt! — Setzt ab! — Becken- und ünterstützungs-
nummer gehen zu beiden Seiten der Trage (für etwaigen Trägerwechsel
U. 8. W.).

Besondere Vorsicht erheischt das Niedersetzen der Trage, das Tragen
auf abschüssigem Boden (vergl. Seite 18 unter 3.) und das Heben der Trage
über Gräben oder Mauern.

Beim Einstellen der Trage in den Krankentransportwagen ist zu be-

denken, dafs der verwundete Teil nach dem Hinterteil oder nach der Seiten-

wand des Wagens gestellt werden soll, damit die Wunde leicht zugänglich

bleibe (siehe § 136, Schlufs. Ziffer 7).

Nach dem Einheben der besetzten Tragen in die Wagen empfangen

die Krankenträger leere Tragbahren, mit denen sie sofort auf das Schlacht-

feld zurückkehren und der Trillerpfeife der Offiziere nachgehen müssen,

um neue Schwerverwundete zu holen.

Die Krankentransportwagen werden vom Fahrer, von einem Gefreiten

als Wagenführer , auch von marschfähigen Leichtverwundeten begleitet.

1) Aus Waffen und Tüchern (Fig. 431—432) oder aus Stroh und Bind-

faden (§ 138).
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Sic fahren ie 2—4 liegende Verwundete im SoliriU nach dem Hauptverband-

platz und kehren im Truhe nach dem Wagenhalteplatz zurück, so oft, bis

die Offiziere den Wagenhalteplatz autlösen und die Wagen zurückfuhren.

Die Krankenträger können auch zur Beerdigimg der loten betehligt

werden soweit diese nicht von den Truppen selbst geschieht. Massen-

gräber sollen nicht mehr, als 6 Leichen enthalten, 2 Meter tief sem und

gehörig weit auseinander liegen. „r , ,

Den Toten sind vor der Beerdigung etwaige Wertsachen und (zur

Feststellung ihrer Persönlichkeit) das Soldbuch, sowie die Erkennungs-

marke M abzunehmen. Fehlen diese, so ist ein lüeiderstempel auszuschnei-

den Diese den Toten abgenommenen Gegenstände sind an die Offiziere

des Detachements abzuliefern , welche für Rücksendung der Wertsachen

sorgen und zur Aufstellung der Verlustlisten das Weitere veranlassen.

Die Ärzte und Lazarettgehilfen des Detachements
sondern sich inzwischen auf dem Hauptverbandplatze in eine Em-
pfangsabteilung, eineVerbandabteilung und eine Operationsabteilung.

Die Empfangsahleilung erquickt, untersucht und sondert die ankom-
menden Verwundeten. Den Leichtverwundeten heftet sie ein rotes, den
Schwerverwundeten ein weifses Wicndtäfelchen^) auf die Brust. Als leichte

1) Die Erkennungsmarke {Fig.

428) ist ein kleines Blechschild,

welches jeder deutsche Soldat an
einer Schnur auf der Brust trägt.

Die eingeprefsten Buchstaben der

hier abgebildeten Marke bedeuten

:

eoter Mann der 3. Batterie im
Schleswig'schen Feldartillerie-Re-

giment No. 9. Einem noch Lebenden
(z. B. einem Bewufstlosen) dürfen
Soldbuch und Erkennungsmarke
niemals abgenommen werden II

2) Durch das Wundtäfelchen
(Fig. 429) sollen dieVerwundeten auf
ihrem ferneren Trans-
port vor unnötigen Un-
tersuchungen bewahrt
und die nachfolgenden
Ärzte ohne Zeitverlust
unterrichtet werden.
Die Ärzte haben auf
dieses Täfelchen Ort,
Zeit und Natur der
Verletzung, sowie etwa
stattgehabte Operatio-
nen kurz niederzu-
schreiben. Im letzten
amerikanischen Bürger-
krieg hatte man auf
eine Ecke dieser Wund-
täfelchen einen trösten-
den Bibelspruch ge-
druckt.

RuppREOHT, Krankenpflege,

Slw. F. A. E. 9.

3. B.

60.

Fig. 428.
Erkennungsmarke eines deutschen Soldaten

(natürliche Gröfse).

Fig. 429.
Wundtäfelche a aus Pappe (Ws natürliche Gröfse.)

23



35 i Häuptverbandplatz. Genfer Vertrag.

n.Zi^'' ßTl ^^''V .""^ Flei8Ch8chÜ8se, als schwere: Kopf-, Brust-

SgVoÄÄ^^^ ""'^ Knochenschasse, sowie die Utzu"^^
Die Vei-bandabteilung mmmt sich zunächst der Schwerverwundetenan. Sie reinigt Aie Umgebung ihrer Wunden mit Wasser ) und Se feRasiermesser und Bürste, Benzin u. s. w , bedeckt die Wunden mit einemauberen Wnnd-Verband und macht bei zerschossenen Knochen und Ge^nken die Ghedmafsen „transportfähig" durch Stütz- Verbände aus Stroh-matten und Bindfaden-^) oder aus Schusterspan, Pappe, Drahtgitter Tele-graphendraht und gestärkten Gazebinden. '

' « u«r, leie

Die Operationsabteilung führt im Verbindezelt die unaufschiebbaren
Uperationen aus: Gefässunterbindung, Luftröhrenschnitt, Abtragung abge-
rissener Gliedmafsen u. a. — Zuletzt werden die Leichtverwundeten ver-
bunden.

Fü?^ Speisung der Verwundeten ül von den Detachements
nach Möglichkeit Sorge zu tragen. — Zuletzt, nachdem das
Schlachtfeld noch einmal so?^gfdltig abgesucht ist (wobei Lebens-
mittel mitzufühlen sind!), schafft das gesammelte Detachement
seine sämtlichen Verwundeten (zu Fufs, zu Pferde, auf Tragbahren
und Nottragen, auf Krankenwagen, Lebensmittelwagen und her-
beigeschafften Landwagen) rückwärts, die Schwerverwundeten nach
den nächsten Feldlazaretten, die Leichtverwundeten nach der
Sammelstelle des nächsten Etappenortes. Nach Ablieferung des
letzten Verwundeten folgt das Detachement ungesäumt den vor-
rückenden Truppen.

Bei unglücklichem Verlauf des Gefechtes bringt der leitende

Offizier des Detachements die Mannschaften und Wagen in Sicher-

heit. Der leitende Arzt hingegen bestimmt diejenigen Ärzte und
Lazarettgehilfen, welche unter dem Schutze des Genfer Vertrags
bei den Verwundeten zurückzubleiben haben.

Der Genfer Fertrag vom Jahre 1864 bestimmt für sämtliche euro-
päische Staaten (Türkei mit einbegriffen):

1. Verwundete und kranke Soldaten werden ohne Unterschied der
Nationalität in die beiderseitigen Lazarette aufgenommen.

2. Die Lazarette sollen von den Kriegführenden geschützt und ge-

achtet werden, solange sich Kranke und Verwundete darin befinden.

3. Die der Krankenpflege obliegenden Personen sind „neutral" ; d. h. sie

können nach der feindlichen Besitznahme fortfahren, ihrem Amte obzuliegen.

Wünschen sie sich zurückzuziehen, so wird das den Platz behauptende

Heer dafür sorgen, sie gefahrlos ihren Vorposten zuzuführen, wobei sie ihr

Privateigentum behalten, das Lazarettmaterial dem Feinde ausliefern.

4. Als Abzeichen der Neutralität führen die Detachements und La-

zarette eine Fahne, die Pflegepersonen eine Armbinde, beide weifs mit

rotem Kreuz.
5. Landesbewohner, welche den verwundeten und erkrankten Soldaten

helfen, sollen geschont werden und frei bleiben (von Einquartierung, einem

Teil der Kriegslasten u. s. w.).

1) Wasser wird (für den Notfall) in Fässern mit Abflufshahn unter

dem Fahrersitz der 13 Krankentransportwagen mitgeführt.

2) Siehe § 138.
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III. Die Feldlazarette, welche zur Verfügung des Korps-

generals stehen, sind dazu bestimmt, möglichst binnen 24 Stunden

nach beendetem Kampfe die Schwerverwundeten von den Truppen-

und Hauptverbandplätzen aufzunehmen') und die letzteren (ebenso

wie die von den Truppen zurückgelassenen Schwerkranken) aufser-

halb des Schul'sbereiches einstweilen zu verpflegen.

Mit jedem Armeekorps (etwa 40000 Mann) marschieren durchschnitt-

lich 12 Feldlazarette, jedes zu 200 Lagerstellen, so dafs jedem Korps etwa

•>400 Betten 2) nachgefahren werden (d. i. für 6> aller Soldaten). Ein Feld-

lazarett besteht aus 5 Ärzten (darunter / Chefarzt), 1 Apotheker, 1 Inspektor,

1 Rendant, Handwerkern, Trainsoldaten, Lazarettgehilfen und Militair-

krunkenwärtern. Die nötigen Strohsäcke, wollenen Decken, Wäsche, Küchen-

und Büreaueinrichtungen , Medikamente und Gerätschaften zur Kranken-

pflege werden in 5—6 teilweise vierspännigen Wagen mitgeführt (vergleiche

Seite 367 und 368).

Die Feldlazarette etablieren sich möglichst nahe den Haupt-

verbandplätzen in Ortschaften und Gehöften, nötigenfalls in Zelten

oder in zerlegbaren und transportabelen Feldbaracken, jedenfalls

in der Nähe von Trinkwasser. Die stattgehabte Etablierung ist

der betr. „Etappeninspektion" (siehe nächste Seite) zu melden.

Die übernommenen Verwundeten und Kranken sind zunächst zu speisen,

zu reinigen, zu lagern und mit Urinflaschen zu versehen. Gleichzeitig wer-

den unter Leitung des Chefarztes Schreibstube, Operationsraum, Apotheke,
Küche, Latrinen u. s.w. eingerichtet und die Verwundeten an die Ärzte
verteilt. In der Schreibstube beginnt die Führung des Krankenbuches, der

Zu- und Abgangslisten, der Sterbeliste, der „Meldungen", der Kassenver-
waltung, des nötigen Briefwechsels u. s. w. Alsbald regeln sich auch: die

Beköstigung, die täglichen ärztlichen Besuche, Verbände und Operationen;
die Nachtwachen, die Temperaturmessuugen und sonstigen Ohliegenheiten

der Militärkrankeimärter (siehe § 137). Dauert die Etablierung längere
Zeit, so werden nach und nach Feldbettstellen gezimmert (Fig. 439 u. 439").

Die aus dem Feldlazarett geheilt Entlassenen marschieren sofort zu
ihrem Truppenteil oder zum nächsten Etappenkommando. Die Gestorherieii

werden unter entsprechender Feierlichkeit beerdigt. Letztwillige Verfü-
gungen, Dokumente, Geld und sonstiges Eigentum der Verstorbenen (mag
es sich um Deutsche, Feinde, Verbündete oder Unbekannte handeln) wer-
den in der Lazarettkasse aufbewahrt, später der Generalkriegskasse und
von da den Angehörigen übergeben. Von jedem Verbleib der Verwundeten-
und Kranken (in Todesfällen unter Beifügung des Soldbuches und der Er-
kennungsmarke) ist dem Korps- Generalarzt oder Etappengeneralarzt zehn-
tägig Meldung zu erstatten. Von hier geht die Meldung an die betreffen-
den Truppenkommandos, sowie an das Kriegsministerium zur Feststellung
der Verlustlisten (siehe Schlufs dieses Kapitels: Centralnachweisebüreau).

Möglichst schon nach wenigen Tagen oder Wochen sollen
die „etablierten" Feldlazarette wieder „mobil" gemacht werden,
um ihrem Armeekorps schleunigst nachfolgen zu können. Sie

1) Vorübergehend kann das Personal der Feldlazarette zur Unter-
stützung des Hauptverbandplatzes herangezogen werden, in welchem Falle
es unter den Befehl des ersten Stabsarztes des Detachements tritt.

2) Ohne Bettstellen.

23*
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werden deswegen entweder durch die stehenden Kriegslazarette des
Etappenbereiches (siehe Seite 365) „abgelöst" oder sie müssen
ihre Ungeheilten „evakuieren", d. h. zurückschaffen in die Laza-
rette des Etappenbereiches oder nach dem nächsten Etappenorte
behufs Weiterführung in die Heimat.

Hierbei ist nach eingeholter Erlaubnis des ,. Feldlazarettdirektors

"

zunächst die „Krankentransportkommission" (S. 357) zu benachrichtigen über
Zahl und Art der fortzuschatfenden Verwundeten oder Kranken (wieviel
Leicht- und Schwer-Verwundete oder Kranke? wieviel Geisteskranke'^ an-
steckende Kranke? u. s. w.). Ist die Möglichkeit der Weiterschaffung zu-
rückgemeldet, so geschieht die Überführung bis zum nächsten Etappenorte
auf Fuhrwerken vorhandener Fuhrparks-Kolonnen oder auf aufgetriebenen
Landwagen (S. 361 u. 363), jedenfalls unter Mitgabe eines genügenden Be-
gleitpersonals seitens des Feldlazaretts oder des Etappenpersonals (siehe
unten).

Von den Verbandplätzen der Schlachtfelder und aus den
Feldlazaretten gelangen die Verwundeten in den sog. Etappen-
bereich. Derselbe erstreckt sich vom Kücken des kämpfenden
Heeres bis zur Grenze des Inlandes. Innerhalb des Etappen-
bereichs wird y^r jede A?'mee eine sogen. Etappenlinie (meist
längs einer Eisenbahn) festgestellt. Längs der Etappenlinien wer-
den Einrichtungen getroffen : a) für die einstweilige Unterbringung,
Verpflegung und Zurückführung alles dessen, was vom Heere aus-

scheidet (Beute, Gefangene, Kranke, Verwundete)
; b) für die Her-

anführung und geeignete Verteilung der Heeresbedürfnisse (Trup-

pen, Kleider, Munition, Lebensmittel, Material und Personal zur

Krankenpflege.)

Nahe dem kämpfenden Heere haben die Etappenlinien ihren

Etappenendort oder Etappenhavptort. An letzterem wird alles

Kommende verteilt, alles Zurückkehrende gesammelt.

In der Heimat hat jede Etappenlinie ihren Etappenanfangs-

orl. Hier wird alles Hinauszuführende gesammelt, alles Heim-
kehrende verteilt.

Längs der Etappenlinie befinden sich die Etappenorte.

An der Spitze des Etappenwesens steht „ der Generalinspekteur

des Etappen- und Eisenbahmvesens^ (ein General im grofsen

Hauptquartier).

Für jede Etappenlinie befindet sich: am Etappenhauptorte

eine Etappeninspektion , an jedem Etappenorte ein Etappen-

kommajidant. Wer sich an einem Etappenorte aufhält, hat sich

bei letzterem an- und abzumelden!

An der Spitze der gesamten Krankenpflege (im Truppen- wie

im Etappenbereich) steht der „Chef des Feldsanitätswesens" (ein

Generalarzt im grofsen Hauptquartier).

Bei jeder Etappeninspektion beflndet sich ein Etappengeneral-

arzt mit einer Krankentransportkommission, mit Feldlazarett-



Feldlazarettdirektoren. — Krankentransportkommissionen.

direktoreri, Lazarettreservedepots, einem Fuhrpark, einem Be-

gleit-, einem Transport- und einem Lazarettpersonal.

Neben dem Etappengeneralarzt und der Krankentransportkommission

einer jeden Etappeninspektion, auch neben dem Feldlazarettdirektor eines

jeden Armeekorps wirken am Etappenhauptorte: Delegierte der fremüligen

Krankenpflege mit „freiwilligen" Lazarett-Depots, „freiwilligem^' Fuhrpark,

„freiwilligen" Krankenträgern, „freiwilligen" Kra.nkenpflegern undKranken-

pflegeriniien (vergl. § 138).

Alle diese Personen bilden das sogen. Etappenpersonal.

Mit den genannten Hilfsmitteln sorgt die Etappeninspektion

für Beköstigung, Transport und für Lazarettpflege der über-

nommenen Verwundeten und Kranken.

Den Feldlazarettdirektoren (höheren Militärärzten) fällt

bei Lösung dieser Aufgabe folgende wichtige Eolle zu:

1. Sie vermitteln in allen Fragen der Krankenpflege den Verkehr
zwischen ihrem Armeekorps und der Etappeninspektion.

2. Sie sorgen für rechtzeitige Einrichtung und Bekanntgebung der

Kranken- Sammelstellen, der Lazarett-Depots und der Lazarette des Etap-
penbereichs.

3. Sie verteilen die Verwundeten und Kranken, sowie das Träger-,

Begleit- und Pflegepersonal.

4. Sie überwachen die passende Anlage und Verwaltung sämtlicher

Lazarette im Etappenbereich ihres Korpsbezirkes.

5. Sie veranlassen den Transport der Verwundeten und Kranken von
den Verbandplätzen , Krankensammelstellen und Feldlazaretten nach den
Lazaretten des Etappenbereichs und aus diesen in die Heimat (Evakuation).

§ 136. Das Krankentransportwesen im Kriege wird
im Etappenbereiche auf Veranlassung des Etappengeneralarztes
(bez. der Eeldlazarettdirektoren) ins Werk gesetzt durch die sogen.

Krankentransportkommissionen.
Die Krankentransportkommission einer jeden Etappeninspek-

tion hat ihren Sitz am Etappenhauptorte ') und besteht unter
Leitung eines Oberstabsarztes: aus 6 Ärzten mit dem nötigen
Verwaltungs- und 5p<//ez7personal (18 Lazarettgehilfen und Kran-
kenwärtern, 6 Trainsoldaten). Es ist ihre Aufgabe:

1. Die befohlenen Krankensatnmelstellen
, Erfrischungs- und Über-

nachtungsstationen (S. 365) einzurichten, zu verwalten und daselbst eine
Scheidung der Transportunfähigen von den Transportfähigen zu veran-
lassen.

2. Für die befohlenen Krankentransporte die nötigen Transportmittel
(Wagenkolonnen, Krankenzüge), sowie das nötige Transporlpersonal (Kran-
kenträger, Fuhrleute) und Begleitpersonal (Lazarettgehilfen, Krankenpfleger,
Arzte) rechtzeitig bereit zu stellen.

Von den allgemeinen Bestimmungen über den Kranken-
transport im Kriege sind folgende bemerkenswert:

1) Bei langer Etappenlinie auch an einer Grenzstation (nahe dem



Allgemeine Bestimmungen für den Krankentransport.

I. Haufager Rücktransport der Verwundeten und Kranken vom Kriegs-
schauplatze nach den Reservelazaretten der Heimat (S. 365) ist notvrendigum die Feld-, Etappen- und Kriegslazarette für neuen Zuwachs vom Heere
immer wieder freizumachen, Anhäufung der Kranken zu vermeiden und
letzteren eine ruhige Pflege zu sichern.

Wegen Beschaffung der nötigen bespannten Wagen wenden sich
die Krankentransport-Kommissionen entweder an die Ortsbehörden oder an
die Etappenkommandeure; wegen der Bahnzüge: im Feindeslande an die
Etappeninspektion, im Inlande an die Linien - Kommandantur

; wegen des
Begleitpersonals an die Etappenkommandos oder die Delegierten der frei-
willigen Krankenpflege (§ 138).

3. Jeder Transport ist von der absendenden Behörde rechtzeitig bei
der Bestimmungsbehörde anzumelden ; von dem Transportführer bei ersterer
abzumelden.

4. Jedem Transportführer ist ein Verzeichnis der übergeführten Kran-
ken, sowie der mitgeführten Gegenstände einzuhändigen. Ob die Gegen-
stände abzuliefern oder zurückzuführen sind, hängt von besonderen Be-
stimmungen ab.

5. Bei unterwegs eintretenden Todesfällen ist die Leiche dem näch-
sten Etappenkommando oder der nächsten Ortsbehörde zur Beerdigung
auszuliefern, unter Mitteilung des Namens, des Truppenteils, des Datums
der Verletzung u. s. w. , Soldbuch und Erkennungsmarke sind an das be-
treffende Truppenkommando zu senden.

6. Die Bestimmung über die Transportfähigkeit der Verwundeten
oder Kranken geschieht (abgesehen vom Schlachtfeld und von dringenden
Fällen) durch die Ärzte.

7. Sehr leicht Verwundete und sehr leicht Kranke sind von weiten
Transporten auszuschliefsen und müssen baldigst zu ihrer Truppe zurück-
kehren.

8. Transporte aus Seuchetilazaretten in andere Lazarette dürfen nicht

stattfinden! (vergl. S. 365).
^

9. Für den Transport der ansteckenden Kranken und der Geistes-

kranken sind besondere Vorsichtsmafsregeln erforderlich (vergl. S. 294 u. 3181.

10. Die Transportfähigkeit eines Schwerkranken oder Schwerverwun-
deten wird beurteilt nach der Art der Erkrankung, der Länge des beab-

sichtigten Transportes und der unterwegs zu erwartenden Hilfsmittel für

die Pflege.

II. Als Schwerverwundete und Schwerkranke gelten solche, die in

liegender, als Leichtverwundete und Leichtkranke solche, die in sitzender

Stellung zu transportieren und gehfähig sind.

12. Knochenschüsse der Arme oder Beine müssen für den Transport

mit einem feststellenden (Gips- oder Schienen- iVerband versehen werden.

13. Schwerverwundete sind bei hohem Fieber möglichst nicht zu

transportieren. Auch ohne Fieber dürfen Kopf-, Brust-, Bauch- und

Beckenschüsse mit Verletzung der Eingeweide, ferner Schüsse mit Zer-

trümmerung des Oberschenkels nur ausnahmsweise und nur auf kurze Ent-

fernung transportiert werden.

Als Transportmittel dienen im Kriege: während des Ge-

fechts kräftige Arme, Notbahren (Fig. 430) und die wenigen

Tragbahren der Truppen-Medizinwagen (Fig. 433'').

Über Notbahren vergl. Seite 17 u. 352. — Über die beim ersten Trans-

port vom Schlachtfelde nötigen Notstützverbände: Fig. 2, 6, 9^ 431 u. 432.

—• Über Notstützverbände aus Stroh und Bindfaden : § 138. - JMne Hock-

schoCs-Mitella kann man leicht herstellen, indem man in die vordere Ecke
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des RockschoCses ein Loch schneidet und dieses an einen oberen üniform-

knopf knüpft.

Fig. 430.

Nottragbahre für das Schlacbfeld.

Von den Truppen und Detachements

werden die vorgeschriebenen Armee-
tragbahren benutzt (Fig. 433 u. 433»)

im Bereicli der Lazarette : Strohsäcke

mit Schlaufen und durchgesteckten

Stangen (Fig. 434), im Bereich der

Festungen : Rädei^bahren, d. h. Armee-
tragbahren auf einem Gestell mit zwei

Kadern befestigt (Fig. 435). Zum Transport auf längeren Strecken

dienen die für die deutschen Sanitäts-Detachements eingeführten

Fig. 431.

Notverband für die zerschosse-

nen Unterschenkelknochen.

Krankcntrans-
portwaqen (Fig.

436), iin Notfall:

vorgerichtete

Landwagen (Fig.

437) . Für weite

Entfernungen ge-

schieht der Trans-

port womöglich

Fig. 432.
Notverband für den zerschossenen Oberschenkelknochen

(Lagerung nach v. Esmabch).

Fig. 433.

Deutsche Armeetragbahre.
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auf Schiffen. In grofsartigem Mafsstabe hat sich in den modernen

schS- ^^^°^P°^^ auf Eisenbahnen entwickelt. Man unter-

1. Sanitälszüye — für Schwerverwundete und Schwerkranke
(die m hegender Stellung fahren müssen). Sie sind teils vom

Heere selbst, teils von der frei-

willigen Krankenpflege ausge-
rüstet. Entweder sind sie schon
im Frieden vorbereitet (Lazarett-
süqe) oder sie werden erst im
Kriege rasch vorgerichtet (Hilfs-
Lasarettzüge). Letztere können
ohne Weiteres von der Kranken-

transportkommission fertiggestellt und verwendet werden.
2. Krankenzvge — für Leichtverwundete und Leichtkranke

(die m sitzender Stellung fahren können). Sie werden je nach

Fig. 433 a.

Aimectragbahre
, zusammengeklappt

zur MitlUhrung bei den Truppen.

Fig. 434.
Strohsack mit Schlaufen (Lazaretttragbahre.)

Bedarf am Etappenhauptorte auf Antrag der Krankentransport-
kommission von der Militär-Eisenbahndirektion zusammengestellt
und (erforderlichenfalls unter Beihilfe des Etappen -Delegierten)
ausgerüstet, beladen und abgeschickt.

Fig. 435.

Käderbahre') zum Fortschafi'en Schwerverwundefer im Festungskrieg.

Ein Lazarettzug, welcher nach grofsen Schlachten auf Befehl des

„Chefs des Feld- Sanitätswesens" oder des „Kaiserlichen Kommissars" der

Etappeninspektion der betreflenden Armee zugeführt wird, ist ein ?vo/il-

1) Bei der vorgeschriebenen E äderbahre sind die Käder in der Mitte.
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emaerichteles fahrendes Krankenhaus mit 300 Betten und mit stehendem

Personal Jeder der 10 Krankenwagen hat 30 Lagerstätten. Dazu kommen

11 "Wagen für Gepäck, Magazin, Arzte, Krankenwärter oder -Pflegerinnen,

Küche, Speisevorräte, Apotheke, Feuermaterial und Schlosserei. — Wenn
die Lazarettzüge nicht ausreichen, so verwendet die Krankentransport-

kommission als Hilfslazarettzüge sitzlose Güterwagen oder Personenwagen

IV. Klasse (nie mehr, als 40 Wagen für einen Zug). In jedem dieser Wagen
werden entweder
nach dem sogen.

Hamburger System
durch einge-

schraubte Haken
und Ketten (sogen.

Teufelsklauen Fig.

438) 8 Tragbahren
aufgehängt (an jeder
Seitenwand 4, je 2

übereinander), oder
es werden nach dem
sogen. QRüND'schen
System in jedem
Wagen 6 Trag-
bahren auf elasti-

schen Blattfedern
aufgestellt (vorn und hinten je 3 nebeneinander, Fig. 438"). Im Notfall legt

man die Verwundeten einfach auf Strohsäcke oder auf Strohschüttung.
Durch Anstrich oder autgenagelte Leinwandstücke sind sämtliche Wagen
der Lazarettzüge sichtbar mit dem roten Kreuz zu versehen. Auch soll in
jedem Wagen eine Genfer Signalßagge vorhanden sein, welche bei ein-

tretender Gefahr herausgeschwenkt wird. Die Bestände eines Lazarett-

Fig. 436.

Krankenfransportwagen.

Fig. 437. Fig. 438.
Landwagen, für den Krankentransport Teufelsklaue (zum Aufhängen

hergerichtet. der Tragbahren in den Eisen-
bahnwagen).

zuges (Wäsche, Kleider, Bahren, Decken, Wasserfässer, Nahrungsmittel
Geschirre, Laternen, Arznei- und Verbandmittel, Bettschüsseln u derglsind „eisern ' zu erhalten, d. h. immer neu zu ergänzen und am Bestim-mungsorte niemals mit abzuliefern. Alles militärische, freiwillige oder pri-

mufs, um Verwechselungen zu vermeiden, mit deutlicher
versehen oder gestempelt sein. - Führer eines Lazarett- oder

ri f^f'^«•u^,''*
^st immer ein Militärarzt (bei den „freiwilligen" Laza-rett- oder Hilfslazarettzügen ein „ Delegierter Derselbe hat wie jeder
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Lazarettleiter oder Transportführer genau Buch zu führen über Ab'^an"'
und Zugang an Kranken und Gütern. Unterwegs Verstorbene werden" auldem nächsten Bahnhof der Militär- oder Ortsbehörde abgeliefert behufs
Beurkundung, Begräbnis und Weitermeldung an den betreffenden Truppen-
teil (vergl. Seite 358). Nach Ablieferung des letzten Kranken an die Laza-
rette des Inlandes kehrt der Lazarettzug zu seiner Etappeninspektion auf
den Kriegsschauplatz zurück und darf bei leerer Rückfahrt Vorräte für
die Lazarettreserve - Depots mitnehmen. — Für je 100 Kranke begleiten
den Lazarett- oder Hilfslazarettzug: 2 Ärzte, 2 Ober?värler (LazareUge-
liilfen) und 12 — 15 Krankenwärter (oder -PflegenHH^;«). Letztere haben
aufser der vorgeschriebenen Krankenpflege die Instandhaltung der Wagen,
Ofen, Wasserfässer, Laternen u. s. w. zu besorgen. Die Wagen werden vor
dem Einladen und nach dem Ausladen der Kranken sorgfältig gereinigt.
Befanden sich darin ansteckende Kranke, so nennt man diese Reinigung
Desinfektion Letztere geschieht durch zweimaliges Abscheuern des ganzen
Wagens mit stumpfem Besen und heifsem Wasser, sodann mit Lauge
(V2 Kilo Pottasche auf 100 Liter heifses Wasser — vergl. S. 294 u. 305).

Die sogen. Kraukenzüge bestehen aus Personenwagen I., II. und
III. Klasse, in welche die Verwundeten und Kranken sich hxwQxnsetzen.
Im Notfall werden sitzlose Güterwagen oder Wagen IV. Klasse mit Stroh-
schüttung benutzt (jeder Wagen mit 6 -8 Lagerstellen). Die Krankenzüge
müssen mit wollenen Decken, Wasserfässern, Geschirren, Laternen und
Signalflaggen versehen, werden. Die Ein- und Ausladung geschieht unter
ärztlicher Aufsicht. Ärzte werden jedoch den Krankenzügen in der Regel
nicht mitgegeben, sondern nur eine Anzahl von Krankenwärtern (haupt-
sächlich aus den frciivilligen Begleit-Detachements'' — § 138) und zwei
Feld-Gensdarmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung. — Bei weiten Ent-
fernungen sind durch den Zugführer die Erfrischungs- und Übernachlungs-
stationen (S. 365) der benutzten Bahnstrecke telegraphisch zu benachrich-

tigen, damit daselbst Gelegenheit zur Reinigung, Beköstigung und ärztlichen

Beratung vorgesehen werde. Für etwaige Übernachtung finden Bahnhof-
schuppen oder Baracken Verwendung. — Für die „freiwilligen" Lazarett-

und Krankenzüge gelten dieselben Bestimmungen, wie für die militärischen.

Das Transportpersonal für die Verwundeten und Kranken

bilden im Etappenendbereich die Krankentt'äger der Sanitäts-

Delachements. Dieselben besorgen nicht nur den Transport vom
Schlachtfeld nach dem Hauptverbandplatz und von da nach den

Feldlazaretten oder nach der Sammelstelle des Etappenendortes, sie

helfen auch beim Transport aus den Feldlazaretten nach der Eisen-

bahn, beim Einrichten der Hilfslazarettzüge und beim Einladen der

Verwundeten und Kranken in die Lazarett- und Krankenzüge. Zur

Begleitung der Lazarett- und Krankenzüge werden sie nicht ver-

wendet. Hierzu dienen, soweit das militärische Lazarettpersonal

nicht ausreicht, die Mitglieder der freiwilliqeii Sanitätskolon?ien.

Diese zerfallen 1. in Begteil-Deiachements (zur Begleitung der Hilfs-

lazarett- und Krankenzüge, sowie zur Aushilfe auf Erfrischungs-

stationen oder in Etappenlazaretten) und 2. in Transpurt-Detache-

ments (zum Materialtransport nach den Feldlazaretten und zum

Verwundetentransport von den Feldlazaretten oder Bahnhöfen nach

den Etappen- und Kriegslazaretten). Genaueres über freiwillige

Sanitätskolonnen und Begleitmannschaften siehe § 138.
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Für das Transportpersonal gelten folgende Vorschriften:

1 Unterweids ist auf alle Wünsche der Verwundeten und Kranken

betreffs ihrer Lagerung und sonstigen Bedürfnisse freundlich zu achten.

— Bei ülutuno-en oder anderen gefahrdrohenden Erscheinungen ist der

nächste Arzt zu benachrichtigen.
. „ , . ,

2. Bespannte Krankenwagen fahren beladen im bchntt und vermeiden

möglichst alle Unebenheiten des Weges. Bei schlechten Wegen und Dunkel-

heit werden die P/erde geführt.
. . , , ,

3. Beim Transport auf Landwagen ohne Tragen ist durch Decken,

Mäntel und Tornister, durch Strohsäcke oder durch Strohschüttung (ab-

wechselnd Längs- und Querschichten) ein möglichst bequemes Lager (mit

Fufsstützen !) für 3—4 Verwundete herzurichten. Zum Einladen gehören

4 Helfer. Der Verwundete wird von Nr. 1, 2 u. 3 von der Trage gehoben

und an das hintere Wagenende gebracht. Nr. 4 steht auf dem Wagen und

fafst den Verwundeten an den Beinen oder unter den Schultern. Nr. 2

steigt dann ebenfalls auf den Wagen und besorgt mit Nr. 4 die Lagerung.
— Läfst sich der hintere oder seitliche Verschlufsteil des Wagens nicht

entfernen, so ist der Verwundete über die Seitenwand in den Wagen zu

bringen, wozu 4—6 Helfer nötig sind. Die Trage wird neben dem Wagen
bis in die Höhe des oberen Leiterbaums erhoben. Auf dem Wagen stehen

zwei Helfer und heben den Kranken herein.

4. Beim Transport auf Proviant7vagenvivcA mittelst der Stricke dieser

Fahrzeuge eine Schnürung zwischen den Oberbäumen in der Weise her-

gestellt, dafs der Strick zwei Mal um den Oberbaum geschlungen, straff an
die untere Seite des anderen Oberbaums hinübergezogen, hier wieder zwei
Mal umgeschlungen wird und so fort über die ganze Länge des Wagens, die

einzelnen Schläge je eine Spanne breit auseinander. Auf diese Schnürung
legt man Stroh, Decken, Mäntel, Tornister und darauf (mit oder ohne Tragen)
3 Verwundete. Die Tragen sind durch Stricke besonders zu befestigen.

Die entladenen Waffen und das Gepäck kommen in den unteren Kaum.
5. Beim Transport auf Landwagen mit Tragen werden die Tragen

mit den Verwundeten auf die unter 4. beschriebene Schnürung gebunden.
Vorher ist zu beachten, ob die Seitenleitern des Wagens gut festgestellt

sind. Auf den hinteren Teil der Schnürung kommen zwei, auf den vor-
deren eine Bahre, aufserdem eine auf den Boden des Wagens. — Bindet
man die Tragen quer auf die oberen Leiterbäume, so entsteht Gefahr der
Beschädigung durch begegnendes Fuhrwerk.

6. Beim Be- und Entladen der Kranlientransportwagen (Fig. 436) ist

darauf zu achten, dafs beide Tragen nicht gleichzeitig, sondern nach ein-
ander eingeschoben werden, dafs der verwundete Teil der Hinter- oder
Aufsenwand des Wagens zugekehrt und dafs das Verschlufsbret sicher fest-
gestellt werde. Bei manchen Krankentransportwagen stehen aufser den
beiden Tragen im Innern noch zwei Tragen auf dem Dache. Dann sind
immer die oberen Tragen vor den unteren einzuheben; auszuheben hin-
gegen sind zuerst die unteren. 1—2 Leichtverwundete können sich auf
den Bock setzen.

7. Beim Beladen der Sanitätszüge sind (wenn es sich um einen Hilfs-
lazarettzug handelt) aus dem Lazarettreserve-Depot Teufelsklauen (Fig. 438)
oder Blattfedern (Fig. 438=) in genügender Anzahl herbeizuschaffen und
damit die Wagen so herzurichten, dafs der Mittelraum zwischen den bei-
den Thüren frei bleibt (vergl. Seite 301). — Beim Beladen eines Lazarett-
zuges wird zuerst die Trage neben dem Zuge niedergesetzt (Fufsende gegen
die Plattform). Zum Einheben gehören 4 Träger. Nr. 1 steht am Kopf-
ende der Trage, Nr. 2 und 3 zu beiden Seiten am Fufsende, Nr. 4 auf der
Plattform der Eisenbahnwagen. Nachdem Nr. I, 2 und 3 die Trage auf-
gehoben, übernimmt Nr. 4 das Fufsende. Nun steigt Nr. 2 ebenfalls auf
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die Plattform, tibernimmt von Nr. 1 das Kopfende und schafft mit Nr 4
die 1 rage m den Wagen, während Nr. 1 und 3 einen neuen Verwundeten
herbeiholen (Fig. 438"). - Der Kopf der Kranken soll möglichst nach der
Lokomotive, der verwundete Körperteil möglichst nach dem Inneren desWagens gelagert werden. Stets sind zuerst die oberen Tragen zu belegen
Schwerverwundete kommen auf die unteren Tragen, weil dieselben zugäng-
licher sind und verbreitert werden können.

©p

Fig. 438".

Einladen Verwundeter in einen Lazarettzug.

§ 137. Das Lazarettweseii im Rüchen des kämpfenden
Heeres. Wie wir auf Seite 354 und 356 sahen, strömen dem
Etappenendorte, bez. dem Etappenhauptorte von den Kranken-

sammelpunkten der Truppen, von den Verbandplätzen der Schlacht-

felder und aus den Feldlazaretten fortwährend Kranke und stofs-

weise Verwundete zu. Für ihre Beköstigung sorgt der betr.

Etappen-, bez. Bahnhofskommandant (Offizier), für ihre Verteilung

der Feldlazarettdirektor, für ihre Weiterschaffung die Kranken-

transportkommission. Durch welche Hilfsmittel und Personen und

auf welche Weise diese Weiterschaffung bewerkstelligt wird, das

haben wir soeben gesehen. Wohin werden die Verwundeten und

Kranken geschafft? — Für ihre Unterkunft und Pflege sind ein-

gerichtet :

A. am Etafpenhauptorle und in seiner Umgebung : die Leicht-

krankensammelstellen, die Etappenlazarette, die stehenden Kriegs-

lazarette, die Seuchenlazarette.

B. auf de?' Etappenlinie: die Erfrischungs- , Verband- und

ITbernachtungsstationen , einzelne Etappenlazarette , Lazarett- und

Krankenzüge (Seite 360—362).

C. im Inlande: die B,eservelazarette, die Vereinslazarette, die

Privatpflegestätten. 'J

M Um alle für den Krieg vorgesehenen Lazarettformen hier aufzu-

zählen, müssen (abgesehen von den Feldlazaretten, Seite 355) noch genannt
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1 Die Kraukensammelstellen werden vom Etappen- oder Bahnhofs-

kommandanten am Etappenhauptorte oder am Elappenendorte vorüber-

gehend errichtet, um denjenigen Verwundeten und Kranken welche nicht

in die Feldlazarette gelangen, Erfrischung, Verband und Unterkuntt zu

gewähren. Aulserdem findet hier durch die Krankenti-ansportkommission

eine Sonderung der Verwundeten und Kranken statt (Transportunfähige

und ganz leicht Kranke in das Etappenlazarett, die einer längeren Laza-

rettbehandlung bedürftigen Transportfähigen in die Krankenzüge nach der

Heimat). Das Hilfspersonal auf den Krankensammelstellen ist teils mili-

tärisch, teils freiwillig (nur männlich).

2. Die Etappenlazarette werden am Etappenendorte und -Haupt-

orte durch das Sanitätspersonal der Etappeninspektion für solche Kranke

und Verwundete eingerichtet, deren rasche Wiederherstellung zu erwarten

steht oder welche sich als transportunfähig erweisen, sei es, dafs sie von

den kämpfenden Truppen, den Sammelstellen oder den Feldlazaretten, von

durchpassierenden Truppen und Krankentransporten oder endlich vom
Etappenpersonal selbst kommen. Pflegepersonal: meist freiwillig, nur im
Notfall weiblich.

3. Die stehenden Ki-iegslazarette lösen auf Befehl des Etappen-

generalarztes die vorrückenden Feldlazarette ab, deren Schwerverwundete
und Schwerkranke sie so lange pflegen, bis wegen zunehmender Kranken-
Überfüllung des Etappenbereiches oder wegen raschen Vorrückens der

Armee auch ihre Entleerung und Vorschiebung befohlen wird. In den
stehenden liriegslazarelten liegt der Schmerpunkt der Krankenpflege auf
dem Kriegsschauplatze ! Jedes Armeekorps besitzt sein militärisches Kriegs-
lazarett-Personal, bestehend aus Chef-, Stabs- und Assistenzärzten, Apo-
thekern, Inspektoren und Eendanten, Lazarettgehilfen und Militärkranken-
wärtern. Nach Bedarf werden auch Civilärzte, freiwillige Krankenpfleger
und -Pflegerm/jen, ferner Köchmwö?i , Wasch- und Flick/rawe« angestellt.

Hier greift also die weibliche Krankenpflege schon regelrecht mit ein. Es
giebt auch Kriegslazarette, die von der freiwilligen Krankenpflege selb-
ständig verwaltet werden. Alle liegen in oder bei dem Etappenhauptorte
nötigenfalls in zerlegbaren Baracken (oder Zelten).

4. Als Seuchenlazarette werden nach Bedarf Feld- oder Kriegs-
lazarette abseits der Etappenlinie dauernd etabliert. Daselbst werden die
verschiedenen Arten der ansteckenden Kranken abgesperrt. Sie dürfen von
dort nicht eher weiter geschafft werden, bis sie genesen und desinfiziert sind
(S. 314). Seuchenlazarette können nicht ab-, sondern nur aufgelöst werden.
Pflegepersonal teils militärisch, teils freiwillig (männlich oder weiblich).

5. Erfrischungs- , Verband- und Übernachtungrsstationen werden
auf dem Kriegsschauplatze von der Krankentransportkommission unter Bei-
hilfe der Armeeintendantur und der freiwilligen Krankenpflege (im Inlande
von letzterer allein) an passenden Orten der Etappenlinie errichtet, um
durchpassierenden Truppen und Krankentransporten die entsprechenden
Handreichungen zu gewähren. Zur Verwendung kommen hier (auCser dem
Verwaltungspersonal) die freiwilligen Kv&akenlräger (§ 138).

c
6- ßeservelazarette werden sofort bei eintretender Mobilmachung

aut Betehl des preufsischen (bez. bayerischen) Kriegsministers durch die
stellvertretenden Generalärzte der Armeekorpsbezirke im Inlande errichtet,
bie stehen stets unter militärischer Verwaltung und befinden sich zumeist

werden: V. AiQ Kantonnemenlslazarette (werden bei den Truppen als sogen
.Krankenstuben'' eingerichtet, wenn sie längere Zeit an einer Stelle bleiben,
z. B bei der Belagerung von Festungen). 2. Die Festungslazarelte in ein-

&^^iS:^^:^V'''''''''
Mlitärische Leitung; Beihilfe der
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in Garnisonlazarettgebäuden, Kasernen u. s. w. Sind mehrere lleserve-
lazarette an einem Orte, so wird zur Überwachung, Krankenverteilung
u. 8. w. ein Reservelazaretldirekloi- ernannt. Das Personal besteht für je
100 Kranke aus: 1—2 Chefärzten, 1 Assistenzarzt, 3 Lazarettgehilfen und
6 Militärkrankenwärtern. Die Reservelazarette empfangen ihre Verrvun-
delen und Kranken aus den Feldlazaretten, Sammelstellen, Etappen- oder
Kriegslazaretten durch die heimkehrenden Lazareltzüge oder Krankenzüge.
Sie müssen daher möglichst an Eisenbahnen oder Wasserstrafsen gelegen
sein. Für Ausladung und Abholung der Verwundeten und Kranken sorgen
die Reservelazarette selbst. Mit dem ersten aufgenommenen Kriegskranken
haben sie eine neue Buchführung zu beginnen und die vorgeschriebenen
Berichte zu erstatten (K. S. 0. Seite 151 u. f.). Die Geheilten geben die
Reserveiazarette an das nächste Etappenkommando , die Dienstunbrauch-
baren an die Ersatztruppe, die Weiterzupfiegenden (falls neue Kranke
angemeldet werden) an die Vereinslazarette, die Genesenden an die Pri-
vatpflegestätten ab (ansteckende Krankheiten ausgeschlossen). — In den
Reservelazaretten wird der freiwilligen Krankenpflege eine bedeutende Mit-
wirkung eingeräumt! Zivilhospitäler können als Reservelazarette Verwen-
dung finden (z. B. Stadtkrankenhäuser, Universitätskliniken); die Bekösti-
gung, die Wäsche u. a. kann der freiwilligen Krankenpflege überlassen

werden; Zivilärzte können als Chefärzte wirken (in welchem Falle Offiziere

als Lazarettkommissürc an deren Seite stehen zur Aufrechterhaltung der

Disziplin und militärischen Verwaltung); freiwilligen Pflegern und Pfleger-

innen kann die Pflege übertragen werden.
7. Die Vereinslazarette , in denen der Schwerpunkt der „freiwil-

ligen'' Krankenpflege im Kriege zu suchen ist, werden im Inlande^) den

Kriegsministerien zur Verfügung gestellt von: den deutschen Vereinen

zum roten Kreuz, den Johamntern , Maltesern und Georgsrittern, den

evangelischen Diakonissenvereinen und den katholischen Krankenpfleger-

Orden (vergl. § .138 und § 140). Die Ausstattung und Verwaltung, die

Anstellung der Ärzte, Pfleger und Pflegerinnen ist in diesen J^azaretten

Sache der Vereine oder Orden In Thätigkeit treten sie durch Vermitte-

lung der Delegierten. Zur Aufrechterbaltung der Disziplin und zur Be-

sorgung der vorgeschriebenen Buchführung, Berichterstattung u. s. w. wird

neben den ordinierenden Arzt durch den Reservelazarett -Direktor eine

Lazarettkommission gestellt, die aus Offizieren besteht. Vereinslazarette

müssen mindestens 20 Betten enthalten und dürfen keine anderen verwun-

deten oder erkrankten Soldaten aufnehmen, als solche, die ihnen aus den

Reservelazaretten nach dem Ermessen des betreffenden Chefarztes zuge-

wiesen werden. Ihre Geheilten schicken die Vereinslazarette zum nächsten

Etappenkommando, die Dienstunbrauchbaren zum Ersatz- Truppenkom-

mando, die Genesenden in die Privatpflegestätten. Wegen der Todesfalle

vergl Seite 353, 355 und 358. Krankenbuch, Totenliste und alle sonstigen

Schriftstücke gelangen seiner Zeit an die zugehörigen Reservelazarette.

Vero-leiche über die Zahl der mutmafslich im Kriege vorhandenen Verems-

lazarette § 138. Womöglich sollen Baracken Verwendung finden (tur

60 Kranke: 4 Baracken, 2 Ärzte, 2 Beamte, 5 Pflegerinnen und 1 Köchin;

V. Cbiegeen a a. 0. Seite 330). „ . , ,^ j-„

8 Die Privatpflegestätten befinden sich für einzelne Genesene, die

noch einige Zeit der Erholum, bedürfen, in den Wohnungen hilfsbereiter

Familien. Letztere haben sich mit ihren Gesuchen an die Lazarettkom-

missionen der Reserve- oder Vereinslazarette zu wenden. Berücksichtigung

finden die Gesuche solcher Personen, welche durch Bescheinigung eines

1) Ausnahmsweise auch in den unter einen Generalgouverneur ge-

stellten Gebietsteilen des Feindeslandes dem Etappeninspekteur.
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staatlich anerkannten Vereins vom roten Kreuz oder eines Ritterordens

nachweisen, dafs sie für ordnungsmäfsige Pflege Gewähr bieten.

Den Bedarf an Unterkunfts-, Transport- und Lagerungsgegen-

ständen, an Bekleidungsstücken, Küchengeräten, Lebensmitteln,

Gerätschaften zur Krankenpflege, Arzneien, Verbandstoffen, In-

strumenten u. s, w. sollen sich Ärzte und Lazarette möglichst

selbst an Ort und Stelle beschaffen. Da dies nicht immer mög-
lich sein wird, so werden in der Nähe eines jeden Etappenhaupt-

ortes „mobile" Lazarettreserve -Depots errichtet. Dieselben

sind mit einem grofsen Vorrat aller Bedarfsgegenstände ausge-

rüstet und ergänzen ihre Bestände durch immer neuen Nachschub
aus der sogen. Sammelstation des „immobilen" Crüterdepots.
Dieses liegt an der Etappenlinie etwas rückwärts vom Etappen-
hauptorte und wird seinerseits mit „Lagergut" aus der Heimat
vom Etappen anfangsorte aus gespeist.

Ein „mobiles'' Lazareitreserve-Depot wird geführt und verwaltet von
2 Offizieren, 1 Inspektor, 1 Apotheker, 1 Instrumentenmacher, Unteroffi-
zieren und Train Soldaten; aufserdem verfügt es über 20 bespannte Fahr-
zeuge. — Etablierte Lazarette holen die Gegenstände mittelst eigener
Fahrzeuge vom Depot ab. Bei bevorstehenden Schlachten oder Lazarett-
evakuationen fährt das Depot auf Befehl des Etappengeneralarztes vom
Etappenhauptorte aus die Bedürfnisse längs der Etappenstrafse an die
Detachements

,
Feldlazarette, Sammelstellen, Lazarett- oder Krankenzüge

heran.

Die weiter rückwärts gelegenen Sammelslalionen des „immobilen''
GiUerdepois bilden einen Regulator für das vorströmende Gut, bringen
dieses einstweilen als Lagergut unter und verausgaben es nur gegen schrift-
liche oder telegraphische Anweisung der vorgesetzten Behörden (Etappen-
inspektion. Intendantur, Chef des Feldsanitätswesens, Etappenkomman-
danteni. Vorstand der Luzareltabteilung eines Güterdepots ist ein Laza-
rettinspektor mit l Rendant. 1 Apotheker, 4 Oberlazarettgehilfen und
etlichen Unteroffizieren. Sie liefern das angewiesene Gut mittelst Eisen-
bahn nach dem Etappenhauptorte.

Aufser den militärischen Lazarettreserve - Depots und Güter-
Sammelstationen werden von ^ex freiwilligen Krankenpflege sogen.
„ Vereinsdepots" am Etappenanfangsorte eines jeden Armeekorps
angelegt (bisweilen auch am Etappenhauptorte). Vergl. § 138.

Die Gegenstände, welche nach Beilage 5 und 6 der Kriegs-
Sanitäts- Ordnung in einem Lazarettreserve-Depot enthalten sein
müssen, smd aufserordentlich zahlreich. Hier werden nur die
wichtigsten genannt:

* ^V,?^A*)*?
Unterkunft: 80 Krankenzelte. - 2. Mittel zum Tran«;-

f^''l™MiSf^'^'V'^
Tragbahren, RädergeLle! Tragstangen,

rShI' ~^ t-^'"^.^
""^^ Lagerung: Armkissen (Fig. 77-78), Bettlaken

(Fil ?fi^ Tfonfnnla''"^
wollene Decken, Gummiunterlagen, Häckselkissen

GÜSschkS I^dffi'V^f ^2). Matratzen, Strohsäcke (mitGuitschlaufen l<ig. 434), Unterlagen (halbe Bettlaken), Wasserkissen (Fig. 73)

r.ui- f^'^n""^??*''*'^®;
Drillichjacken, Halstücher, Hemden HosenÄ I'antotfeln, Röcke für die Kranken, SchüJzeS'Socken und btrumpfe, Taschentücher, Unterjacken, Zwang^acken -
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5. Haus- uud KUcliengerllte: Äxte, Beile, Brenn- und Briefstempel, Korre-
spondenzkarten, Dienstsiegel und -Stempel, Drucksachen. Durchschläge,
Eimer, Flaggen, Flaschen, Gabeln. Gewichte, Hähne, Handtücher, Hämmer,
Kämme, Katfoemühlen

, Kannen, Kasserollen, Kellen, Kessel, Kopftafeln,
Körbe, Korkzieher, Lampen, Laternen, Leuchter, Lichte, Lineale, Löffel,
Mafsgefäfse aus Blech und Steingut, Messer, Mulden, Mörser, Müllschippen,
Nachteimer, Nachtgeschirre, Nägel, Näpfe, Packnadeln, Pfannen, Proviant-
säcke, Reibeisen, Rolltücher, Sägen, Seife, Schemel, Scheren, Scheuerfässer.
Schiefertafeln, Spiegel, Stiefelknechte, Schreibmaterial, Schrupper, Schüsseln',
Schwämme, Spaten, Spucknäpfe, Stricke, Tassen, Tische, Tintenfässer,
Töpfe, Tragbretter für die Efsportionen, Trichter, Trinkbecher, Wagen,
Waschbecken, Waschfässer, Weingläser, Wiegemesser, Zangen, Zugleinen,
Zündhölzer. — 6. Le'bens- und LaSemittel: Bisquit, Bier, Bohnen, Brannt-
wein, Brot, Butter, Eier, Erbsen, Essig, Fleisch, Fleischextrakt, Gewürz,
Graupen, Gries, Grütze, Kaffee (gebrannter), Kakao, Konserven, Mehl, Milch,

Reis, Rum, S«lz, Schokolade, Thee, Wein, Zitronensäure, Zucker, Zwie-
back. — 7. Ärztliche Instrumente und Gerätschaften zur Kranken-
pflege: Abziehsteine, Arm- und Beinschienen (Fig. 92 u. 97 J,

Bandeisen,
Bandmafse, Beckenbänkchen und Beckenstützen (Fig. 31—32), Messerbe-
stecke, Brenneisen nach Paquelin (Fig. 316), Bürsten zur Reinigung (Fig. 216),

Chloroforminstrumente (Fig. 276 — 283), Drahtfeilen und -Zangen, Draht-
gitter zu Schienen, Eimer, Eisbeutel (Fig. 375), Eiterbecken (Fig. 241),

elektrische Apparate (Fig. 3B1—362), Geräte zum Streckverband (Fig. 171

bis 187), Flaschenzüge, Gipsbinden, Haarpinsel, Harnflaschen (Fig. 63), Harn-
untersuchungsgeräte (Fig. 415), Hörrohre (Fig. 275), Instrumente:^ zur Am-
putation, zu Augenoperationen, zur Obduktion; aulserdem verschiedene In-

strumente : Messer, Pinzetten, Haken, Sonden, Kornzangen, Nadeln, Rasier-

messer, Spritzen, Spiegel, Trokarts, Tracheotomieröhren ,
Schlundsonden,

Zahnzangen, scharfe Löffel, Schabeisen, Kugelzangen, Unterbindungspin-

zetten, MeiCsel und Hämmer, Katheter. Gipsinstrumente (Fig. 150 — 153),

Esmarch'sche Gummibinden, Irrigatoren (Fig. 243 u. 244), Sprays für Ver-

wundungen des Mundes (Fig. 242), Verbandscheren (Fig. 240»), Mikroskope

nebst Zubehör, Morphiumspritzen, Operationstische, Operationsleuchter

(Fig. 270), Pappe zu Verbänden, Reifenbahren (Fig. 82), Sandsäcke (Fig. 80

und 186), Blechschalen und -Schüsseln, Schleif- und Werkzeuge für Instru-

mentenmacher, Schlundinstrumente, Stechbecken (Fig. 04, 65, 412=), Thermo-

meter (Bade- und Fieber-Thermometer), Verbandtaschen (Fig. 440), Wannen
für verschiedene Bäder (Fig. 204 u. 369), Wärmflaschen. — 8. Verband-

mittel: Band (baumwollenes); Binden von Gaze 4, 5 und 8™, von Mull 4, 5

und 8"°, von Cambric 5-", von Flanell 2, 5, 8"" lang; Breite: 4, 6, 8 und 12<:">;

Bindfaden; Bürsten, Rasiermesser und Seife; Drainröhren (Fig. 230); des-

infizierte Schwämme' (Seite 106); Gaze und Mull in grofsen Stücken, ebenso

Cambric und Flanell; Gipspulver und Gipsbinden in Blechkästen; Kaut-

schukschlauch in verschiedener Stärke; Kissensäcke (30— 40'^"> breit, 55 bis

85"="' lang); Leinwand (reine); Mullkompressen (entfettet, 8 fach, 20—40'^"'

breit und lang); Nadeln (Steck- und Sicherheits-) in Schachteln; Pappe;

SublimatpastiUen, Carbolsäure (flüssige), Jodoform, Äther, Benzin oder

Terpentin in Flaschen; Sublimatkatgut und Sublimatseide (Seite 10/);

Sublimat- und Jodoformmull (Seite 112); Schusterspan; Siebdrahtgitter;

Verbandtücher (aus einem 4 eckigen Tuch, dessen Seiten 90— 120'^'" lang

sind ie 2 dreieckige zuschneiden), Wachs, Zwirn und Nähnadeln ;
wasser-

dichte Stoffe (Gummi-, Pergament- und Ölpapier, Krankenleder); >Vatte in

erofsen Massen und zwar Wundwatte zum Verband und geleimte Watte

fauch Oakum, Jute) zum Schienenpolstern. - 9-
-f

jiekergerlltschaften

202 verschiedene Arten). - 10. Arzneimittel fUr Pferde (10 Arten). -
10. Reagentien und Reagentien-Geräte (60 Arten). - 11. Desinfektions-



Militärisches Lazarettpersonal. — Pflichten desselben.

mittel: rohe Carbolsäure in Flaschen zu 500 Gramm; Chlorkalk in Fässern

zu 10-50 Kilo; übermangansaures Kali in Flaschen zu 250 Gramm; bubli-

mat in Flaschen zu 50 — 100 Gramm; Chlorzink in Flaschen zu 50 bis

100 Gramm. — 12. Arzneimittel, 50 Arten: Salicyl-, Carbol-, Bor-, Salz-,

Phosphor- und Citronensäure; Höllenstein; Kamphoröl und -Spiritus; Chinm;

Chinarinde; Chinatinktur; Chloralhydrat ; Chloroform; Collodium; Senf-

papier; Heftpflaster; Chamillen- und Pfefferminzthee ;
Glycerin; Gummi

arabicum; Kalomel; Sublimat; Jodoform; Kali (übermangansaures und

chlorsaures); Jodkali; Salmiakgeist; Eisenchlorid; Bleiessig; Morphium
(Pulver und Lösung); Bittersalz; Bullrichsalz; Brausepulver ; Lein-, Oliven-

und Kicinusöl; Opiumpulver und -tropfen; Brustpulver; Talkstreupulver;

Khabarber; Rhabarbertinktur; Hofmannstropfen; Choleratropfen; Baldrian-

tropfen; Eisentropfen; graue Salbe; Zink- und Bleisalbe ; Vaseline. — Ge-

naueste Signierung ist notwendig!

Das militärische Lazarettpersonal besteht 1. aus Ver-

waltungsbeamten (Inspektor, Eendant, Trainsoldaten), 2. aus

Militärärzten, 3. aus Lazarettpfarrern '), 4. aus Wasch- und Küchen-

personal (teils Soldaten, teils Civilpersonen gegen Lohn), 5. aus

Militär- Pflegepersonal. Letzteres zerfällt in: a) Oberlasai^etl-

gehilfen, welche als Abteilungsobervvärter den Namen „Lazarett-

anfseher" führen, in b) Lazareltgehilfen (verantwortliche Saal-

wärter) und in c) Militärkran/fenwärter (Hilfswärter).

Alle diese Personen handeln genau nach den für sie be-

stehenden Vorschriften. Eine für sie alle geltende Vorschrift ist

folgende: „Bi allen Verhältnissen hat das Personal den Grund-
satz zu bewahren, dafs das Vertrauen des Heeres zu seinem

Sanitätspersonal nicht nur in der Tüchtigkeit desselben, sondern
ebensosehr in der Teilnahme beruht, welche jedem einzelnen

Verwundeten und Kranken gewidmet wi^^dl" (K.-S.-O. § 65.)

Von den besonderen Pflichten des militärischen Lazarett-

personals betrachten wir hier nur die des Pflegepersonals (K.-S.-O.

§§ 68, 203, 204; Unterrichtsbuch für Lazarettgehilfen §§ 9, 188).

Die Lazarettanfselier (Oberlazarettgehilfen) sind Aufsichtsbeamte für
die Lazarettgehilfen und Krankenwärter einer Krankenabteilung. Sie müssen
vor allem militärische Eigenschaften haben (Dienstkenntnis, Kommando-
führung). Allabendlich um 6 Uhr erstatten sie dem Inspektor einen schrift-
lichen Bericht über den Krankenbestand ihrer Abteilung. Sie verteilen die
Nachtwachen und überwachen letztere durch nächtliche Rundgänge, worüber
sie am Morgen dem Chefarzt mündlich Bericht erstatten. Den Nachlafs
Verstorbener übergeben sie dem Rendanten. Sie überwachen die Sauber-
keit, Ordnung und Feuersicherheit ihrer Abteilung, den Verbrauch an
Brenn- und Beleuchtungsstoffen, die pünktliche Rücklieferung der Wäsche,
Kleider

, Geräte u. s. w. Nicht minder begleiten sie den Arzt bei seinen
Besuchen, nehmen dessen Anordnungen entgegen und helfen ihm.

Die Lazarettgehilfen (Saal- oder Zimmerwärter) überwachen die
Lagerung, Beköstigung, Reinigung, sowie den Zustand und das Verhalten

1) Ein solcher befindet sich bei der Kommandantur jedes gröfseren
Etappenortes zur Verrichtung der Seelsorge in den zugehörigen Lazaretten.
Die im Bereich der kämpfenden Truppen angestellten Geistlichen heifsen
reldprediffer.

Kupprecht, Krankenpflege. 24



370 Freiwillige Krankenpflege im Kriege.

Ä T ^^-^ «^l^enso überwachen sie die Erwärmung, Lüftung und Rein-haltung der Zimmer Betten, Kleider und Geräte, sowie die Thätigkeit derIhnen untergebenen Krankenwärter. Sie ordnen den nötigen Wäsche- und
Kleiderwechsel an, helfen beim Baden, Verbinden und bei allen ärztlichenMaisnahmen beaufsichtigen die ordnungsmäfsige Verteilung der SpeisenGetränke und Arzneien. - Sie müssen mit der Anfertigung antiseptischer
Verbandstoffe (Seite III) und einfacher Arzneiformen (Seite 103 u. t', sowie
beite 1(8) vertraut sein, ebenso mit der Hilfe bei Leichenöffnun<'en

bie können in die Laz&rett-Müche befohlen werden, wo sie" für ord-
nungsmalsige Verwendung der vom Inspektor gelieferten Eohstotfe und für
Instandhaltung der Küchengeräte sorgen. — Einzelne Lazarettgebilfen finden
Verwendung als Schreiber beim Chefarzt, Rendant oder Inspektor.

,.,P^^ Militiirkraukenwärter besorgen unter Anleitung der Lazarett-
gebilfen 1. die persönliche Wartung und Pflege der Kranken, 2. häusliche
und wirtschaftliche Verrichtungen und 3. finden sie bei Krankentransporten
Verwendung als Krankenträger. - Über die Pflichten der Kranken/rööer
siehe S. 362 u. 381 — 382. Die ivirlschaßlichen Verrichtungen können bestehen
in Küchenarbeit oder auf der Krankenabteilung in : Zimmer täglich heizen
und reinigen, Betten ordnen (frisches Lagerstroh herbeischaffen), Speisen
und Getränke pünktlich holen und verteilen, Geschirre reinigen, Lampen
und Leuchter Abends anzünden und Morgens putzen u. s. f. — Die per-
sönliche Wartung und Pflege der Kranken erfordert: tägliches oder noch
öfteres Reinigen der Schwerkranken, Füttern der Hilflosen, fortwährendes
Achten auf alle Bedürfnisse der Kranken (Nachtwachen), Ausführung der
ärztlichen Verordnungen (Temj)eratur- und Pulsmessung, Arzneieingeben,
Bäder, Umschläge, Waschungen, Rasieren, Klystiere, Knetung, Reinigung
der Instrumente nach Operationen u. s. w.). Hinaustragen der Toten.

Die Militärkrankenwärter sollen sich selbst ruhig und reinlich halten.
Sie bekommen täglich eine reine Schürze. Sie dürfen die für die Kranken
bestimmten Speisen nicht selbst geniefsen, den Kranken keinerlei Lebens-
mittel oder Getränke zustecken, keinerlei Geschenke und nichts von den
Verstorbenen an sich nehmen

!

„Diejenigen Militärkrankenwärter, welche ihren schweren, aber für
die Vei-mundelen und Kranken segenbringenden Beruf, dem sich freiwillig
die Edelsten und Besten unterziehen, treu erfüllen, erwerben sich die Liebe
und den Dank ihrer Kameraden, sowie die Anerkennung ihrer Vorqeseizlen! "

(K. S. 0. Seite 176).

§ 138. Die „freiwillige" Krankenpflege im Kriege.
Die Erfahrung hat gelehrt, dafs selbst die besten militärischen Ein-

richtungen nicht ausreichen, der Ungeheuern Not des Krieges zu

steuern, dafs vielmehr im Kriege die Mitwirkung der sogen, ß^ei-

ivilligen Krankenpflege (vergl. Seite 349) unentbehrlich ist.

Im deutsch - französischen Kriege (1870— 1871), in welchem 127000

deutsche Soldaten verwundet sind, wurden vom deutschen Volke für das

kämpfende Heer „freiwillig" gespendet: 56 Millionen Mark an Geld und
Gütern. In den freiwillig eingerichteten Vereinslazaretten wurden für die

verwundeten und erkrankten Soldaten mehr als 10000 Betten aufgestellt

und mit allem für die Pflege Notwendigen versehen. Nicht weniger, als

27000 Zivilpersonen, namentlich auch Frauen und Jungfrauen aller Stände

waren auf deutscher Seite für die verwundeten, erkrankten und gefangenen

Krieger freiwillig thätig. Diese in der freiwilligen Krankenpflege thätigen

Personen fanden im Iiilande und im Feindeslande Verwendung:
1. Im Depotdiensl, d.h. bei der Sammlung, Ordnung, Verpackung,

VerAvaltung und Hinausbegleitung der Lazarettgüter und „Liebesgaben."

2. Im Etappendienst, d. h. beim Dienst auf den Erfrischungs- und
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Übernachtungsstationen, beim Heranführen und Verteilen von Erquickungs-

mitteln und Bedarfsgegenständen an die Lazarette und an die kämpfenden

Truppen, beim Transport der Verwundeten und Kranken von den Sammel-

stellen und Bahnhöfen nach den Lazaretten, beim Begleiten der Hilfs-

lazarett- und Krankenzüge.
3. Im Lazareltdienst, d. h. bei der Lazarettverwaltung und bei der

Pflege der Verwundeten und Kranken.
4. Im Nachrichtenvermittelungsdienst, d. h. beim Briefwechsel zwischen

Verwundeten und deren Angehörigen, bei der Aufstellung der Verlustlisten,

beim Verkehr mit den feindlichen Behörden zur Ermittelung von Vermifsten.

Der freiwilligen Krankenpflege ist von berufener Seite das

Zeugnis erteilt worden, dal's sie mit Ernst und Opfermut unter

schwierigen Verhältnissen höchst Dankenswertes und Nützliches

geleistet habe. Durch Seine Majestät den Deutschen Kaiser ist

im Jahre 1878 der freiwilligen Krankenpflege folgende „Ordnung"
angewiesen worden.

An der Spitze der freiwilligen Krankenpflege steht der „Kaiser-
liche Kommissar und Generalinspekteur der freiwilligen Kranken-

pflege" (zur Zeit: Fürst Hans Heinrich IX. von Plefs). Der-
selbe soll vom grofsen Hauptquartier aus im Einverständnis mit
dem „ Generalinspekteur des Etappenwesens " und mit dem „ Chef
des Feld -Sanitätswesens" alle Angelegenheiten der freiwilligen

Kriegskrankenpflege auf dem Kriegsschauplatze leiten. Im In-
lande wird der Kaiserliche Kommissar vertreten durch den „stell-

vertretenden Militärinspekteur". Das Bureau des letzteren be-
findet sich in Berlin und besteht: 1. aus 12 Mitgliedern des
sogen. Zentralkomitees der deutschen Vereine vom roten Kreuz
und 2. aus Vertretern der Johanniter- , Malteser- und Georgs-
Ritterorden. (Bayern hat sein besonderes „Landeskomitee".)

Vereine vom roten Kreuz haben sich seit 1864-66 in allen deutschen
Ländern und Provinzen gebildet. Sie zerfallen in 1. Männervereine und
in 2. Frauenvereine '). Zur Zeit giebt es im deutschen Reiche etwa 2000
„Zweigvereine" des roten Kreuzes, deren sachliche und persönliche Kräfte
in den sogen. „ Provinzial- •' oder „ Landesvereinen " vom roten Kreuz zu-
sammengefafst werden. Zahlendes Mitglied kann jeder werden, der jähr-
hch einen Beitrag von mindestens 2-3 Mark steuert."-*) Es giebt aber auch
„thätige" Mitglieder, die sich dauernd oder für den Kriegsfall als Beamte
Vorstandsdamen, Arzte, Krankenpflegerinnen. Kranken;^/?^^«- oderKranken-
Iräger in den Dienst dieser Vereine stellen. Aufgabe der Vereine ist es:
1. Geld zu sammeln. 2. Transportmittel anzuschaffen 3. Lazarettbedürf-
nisse aufzuspeichern. 4. Lazaretträumlichkeiten bereit zu stellen. 5 Thä-
tige Mitglieder zu gewinnen und auszubilden und zwar : a) für die höheren
Verwaltungszweige, b) als freiwillige Kx&DkQnlräger oder KvAnkenpfleoer,
c) als treiwilhge oder als Beruispflegerinnen. Diese Berufspflegerinnen
tuhren den Namen „Schwestern vom roten Kreuz.'' Sie werden von den
vaterlandischen Frauenvereinen in besonderen Krankenhäusern ausgebildet.^)

1) Genaueres über die Vereine vom roten Kreuz siehe in § 139
2) Die preufsischen Vereine haben zur Zeit 122000 zahlende Mitglieder
3J Diese finden sich am Schlüsse des Buches aufgezählt.

24*



372 Ritterorden.

Sie heifsen in Berlin AugustascJmestern und Vicloriaschiveslern, in Sachsen
ALbertinerinnen

,
in Hannover Clementinerinnen , in Württemberg Olaa-

scntvestern u. s. w &>

Sämtliche deutschen Männer- und Frauenvereine vom roten Kreuz
erhalten allgemeine Weisungen vom Berliner Zentralkomitee , dessen Vor-
sitzender zur Zeit Seine Erlaucht Graf Otto zü Stolberg - Weenigerode
ist (für die Frauenvereine Grätin Charlotte v. Itzentlitz).

•Mf}^
Kriege 1870/71 haben die deutschen Vereine vom roten Kreuz

4 Millionen Stück Bedarfsgegenstände gesammelt und mit etwa lOOü Pflege-
rinnen in 287 Lazaretten 71000 verwundete und kranke Soldaten gepflegt.

_
Aufser den Vereinen vom roten Kreuz sind zur Teilnahme an der

freiwilligen Krankenpflege im Kriege berechtigt: die adeligen Orden der
Johanniter, der Malteser und der Georgrsritter.') Der Johanniterorden
besteht aus Adeligen des evangelischen Deutschlands, der Malteserorden
aus katholischem Adel Schlesiens und Rheinland-Westphalens, der Georgs-
ritterorden aus bayrischem Adel.'') Da diese Herren durchweg ehrenfest,
welterfahren und mit den Bedürfnissen der Krankenpflege ebenso wie mit
den Heereseinrichtungen vertraut sind, so wählt der Kaiserliche Kommissar
vorwiegend aus ihrer Mitte die Delegierten, d. h. die leitenden Persönlich-
keiten der freiwilligen Krankenpflege, deren im französischen Kriege (1870/71)
im Ganzen 1952 thätig waren. Infolge ihres Reichtums sind die genannten
Ritterorden in der Lage, Geld, Lazarettbedürfnisse, Lazarettzüge, Trans-
portkolonnen und Ordenskrankenhäuser für die Verwundeten bereit zu
stellen, z.B. haben sie im letzten Kriege fast '/^ Million Mark für die
freiwillige Krankenpflege verausgabt und in ihren Lazaretten etwa 20000
kranke und verwundete Soldaten verpflegt. Die Ritterorden sind es femer,
welche für die Verwendung der kirchlichen Krankenpflegergenossenschaften
im Kriege sorgen. So wurden 1870/71 mehrere Hundert evangelischer X>2a-

konisseji und einige Dutzende evangelischer Diakonen, dazu 360 frisch an-
geworbene sogen. Felddiakonen (siehe unten: Genossenschaft freiwilliger

Krankenpfleger, Seite 375) von den Johannitern der freiwilligen Kranken-
pflege zugeführt. Ebenso sorgten die Malteser und Georgsritter für Füh-
rung, Unterhaltung und passende Verwendung von 1567 katholischen barm-
herzigen Schwestern und 342 katholischen barmherzigen Brüdern.

Gesellschaften und Einzelpersonen, welche einem Vereine vom
roten Kreuz nicht angehören oder sich der Protektion eines Eitter-

ordens nicht erfreuen, bedürfen, wenn sie sich an der freiwilligen

Krankenpflege im Kriege beteiligen wollen, der besonderen Er-

laubnis des Kriegsministeriums und haben ihren Antrag im Bureau

des stellvertretenden Militärinspekteurs einzureichen, der sie nach

Befinden einem Vereine vom roten Kreuz oder einem Orden an-

reiht.

In Friedenszeiten teilen die Kriegsminister der deutschen

1) Genaueres vergleiche über sie § 139.

2) An der Spitze des Johanniterordens steht als „Herrenmeister" Seine

Königl. Hoheit Prinz Albrecht von Preufsen, Regent von Braunschweig;

an der Spitze der schlesischen Malteser : Graf Praschma auf Falken-

berg in Oberschlesien;

an der Spitze der rheinisch -westfälischen Malteser: Graf v. Lands-

berg-Velen und Gemen;
. ^ „ o •

an der Spitze der bayerischen Georgsritter als „Grofsmeister" Seine

Königl. Hoheit Prinzregent Luitpold von Bayern.
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Staaten dem Kaiserlichen Kommissar alljährlich mit, welche Vor-

bereitungen für den Mobilmachungsfall von der freiwilligen Kran-

kenpflege zu treffen sind. Umgekehrt müssen alljährlich bis zum

10. Juli das Zentralkomitee des roten Kreuzes sowie die Kitter-

orden dem Kaiserlichen Kommissar Bericht erstatten über ihren

Bestand an 'Hilfsmitteln und Helfern. Die Kriegsminister können

sich durch Musterungen überzeugen, ob die Bestände dem Be-

dürfnis entsprechen. Zur Zeit ist der Bestand der freiwilligen

Krankenpflege, über welchen der Kaiserliche Kommissar im Falle

eines Krieges sofort verfügen würde, etwa folgender:

A) an Gütern:

1. Einige 20 sogen. Vereinsdepots. Dieselben werden in jeder deut-

schen Provinz (bez. Land) an der Zentralstelle des Landesvereins') oder

der Ritterorden schon im Frieden errichtet und verwaltet. Sie sollen

genau dieselben LazarettbedUrfnisse enthalten, welche für die militäri-

schen Lazarettreserve-Depots vorgeschrieben sind (vergl. S. 367 u. f.). Natür-
lich nur solche, die dem Verderben nicht ausgesetzt sind, also namentlich
in möglichst grofsen Massen: Wäsche , Kleider, Lagerungsmittel (eiserne

Bettstellen), Rohstoife für Verbandmittel (dazu eine Mustersammlung nach
Vorschrift fertiggestellter Verbandmittel), ferner ärztliche Instrumente und
Geräte, Haus- und Küchengerät, Handwerkszeug, Uniformen und Aus-
rüstungsstücke für das freiwillige Helferpersonal. — Was leicht verdirbt
(wollene Decken, Gummiwaren, Arzneimittel, Nahrungsmittel), "wird durch
Verträge mit grofsen Handlungen (welche bis zu einem bestimmten Mobil-
machungstage so und soviel zu liefern haben) gesichert.

2. An Trausportmitteln müssen in den Vereinsdepots vor allem Trag-
bahren nebst Zubehör vorhanden sein. Solcher besitzt z. ß. der bayerische
Landeshilfsverein über 100. Derselbe Verein besitzt 16 vollständig aus-
gerüstete Krankenlransportwagen nebst 4 Ökonomieutensilienwagen. Das
ist gegenüber dem Bedarf freilich zu wenig. Es wären deswegen Stangen,
Stricke und wasserdichte Planen möglichst zahlreich bereit zu halten, um
rasch Nottragen und Landmagen für den Krankentransport herrichten zu
können. Für die Bespannung der letzteren sorgen die Militärbehörden.
In Württemberg und in Bayern ist durch die Vereine die Herrichtung je
eines vorschriftsmäfsigen Lazarettziiqes für 200 Mann in Vorbereitung.
Solche Züge (siehe oben Seite 360) sind indessen so teuer, dafs die Ver-
eine und Orden sich werden darauf beschränken müssen, wenigstens Rilfs-
lazareltzüge (Seite 361) einzurichten. Sie müssen dazu Teufelsklauen
(Fig. 438), Blattfedern (Fig. 438») und alle übrigen (auch für Küchen-,
Magazin- und Apothekerwagen) vorgeschriebenen^) Gegenstände vorrätig
halten und damit von der Bahnverwaltung gemietete Waggons herrichten
Ein solcher (bayerischer) Hilfslazaretfzug schaffte im letzten Kriege durch
39 Fahrten 10800 Verwundete und Kranke vom Kriegsschauplatze nach
der Heimat. ^

Lazarettanlagen (sogen. Vereinslazarette, Seite 366) stehen
innerhalb des deutschen Reiches für den Kriegsfall sofort zur Verfügung-
etwa 2o Vereinskrankenhäuser des roten Kreuzes (vergl. § 140), mehr als
30 Johanniter-Kranken- und Siechenhäuser, 33 evangeUsche Biakonisseii-
Krankenhäuser

,
zahlreiche katholische Ordens-Krankenhäuser. Diese im

_
1) Wenn im Folgenden von einem Verein die Rede ist, so ist stets

ein Verein vom roten Kreuz gemeint.
2) Beilage 6 der Kriegs- Sanitäts-Ordnung unter D und E.
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Frieden vorhandenen Krankenhäuser reichen aber für den Kriegsbedarfkeineswegs aus^ Man hat deswegen Vorbereitung getroffen, im Fafle einerMobilmachung durch Verwertung vorhandener Gebäude oder mit Hilfe vonzelten und IJaracken sofort neue Lazarettanlagen einzurichten. So stellten

B
18b2) 30 württembergische Städte die Errichtung von zusammenuuu jjetten in Aussicht, die bayerischen Frauenvereine 2161 Betten der

bayerische Landesverein 200—300 Lazarette u. s. w. Trotz alledem bleiben
wie V. Okiegern hervorhebt, die mutmafslich verfügbaren Vereinslazarette
zur Zeit noch weit hinter dem event. Bedarf zurück.')

B) an Personen stehen für den Kriegsfall zur Verfügung des
Kaiserlichen Kommissars

:

1. Die sogen. Deleg-ierten für die Ausfüllung der höheren Verwal-
tungsümter bei der freiwilligen Krankenpflege. Der Kaiserliche Kommissar
oder dessen Stellvertreter (in Bayern das Landeskomitee) wählt (unter Be-
stätigung des Kriegsministeriums) zu Delegierten: Herren in bevorzucrter
Lebensstellung, die sich durch Sachkenntnis und Opferwilligkeit auszefch-
nen und einem Männerverein vom roten Kreuz oder einem Ritterorden an-
gehören. Schon im Frieden giebt es für jede deutsche Provinz (bez. Land)
einen Provinzial- oder Landesdelegierten, dazu Bezirks-, Kreis- und Orts-
delegierte. Im Kriegsfalle werden für jede Armee: ein Armee-, ein Etap-
pen- und ein ünterdelegierter ernannt; ferner für jedes Armeekorps: ein
Korpsd.elegierter (für den Kriegsschauplatz), ein Korps-, ein Lazarett- und
ein Liniendelegierter für die Heimatsprovinz; endlich für jede armierte
Festung ein Festungsdelegierter. — Bei Mobilisierung des ganzen deutschen
Keichsheeres treten zusammen etwa 120 Delegierte in Thätigkeit.

In den Delegierten haben sämtliche Personen der freiwilligen Kranken-
pflege im Kriege ihre Beschützer und Vorgesetzten zu erblicken. Sie führen
ein Dienstsiegel und tragen Uniform (siehe unten). Sie besorgen die Leitung
der freiwilligen Krankenpflege auf Anweisung des Kaiserlichen Kommissars
(oder seines Stellvertreters) im Anschlufs an die Militärbehörden. Ein
höheres Hilfspersonal (Schriftführer) wird ihnen beigegeben. — Dazu
kommen

:

2. Tausende von „thätigen Vereinsmitgliedern", welche als männliche
oder weibliche Vereiiisbevollinlichtig'te (z. B. als Vereins-, Depot-, Laza-
rett- oder Erfrischungsstationsyör^WHrfe), ferner als Unterbeamte (z. B.
als Depot-, Lazarett-, „Stationsy^/vw/^/er und Rechnungsführer) wirken;
ferner das Personal der Ärzte, Apotheker, Crelstliclien; endlich die zahl-

losen gegen Lohn angestellten Arbeiter, als: Handwerker, Packmeister,
Depotarbeiter, Fuhrleute, Köchinnen, "Wasch- und Scheuerfrauen u. s. w.

u. s. w.
3. Einen sehr wichtigen Bestandteil des Personals der freiwilligen

Krankenpflege bilden die freiwilligen Kraukeuträger , welche zum Hin-
ausschaffen von Gütern und zum Zurückschaffen von Verwundeten und
Kranken bestimmt sind. Dieses sogen. Transport- und Begleitpersonal ge-

hört zum Etappenpersonal und bildet die sogen, freiwilligen Sauitäts-

kolonneii oder Sanitätskorj)s.-) Den freiwilligen Sanitätskolonnen^ kann
jeder unbescholtene und militärfreie deutsche Mann beitreten. Sie be-

stehen vorwiegend aus Mitgliedern der sogen. Kriegervereine ^) oder der

1) Man darf annehmen, dafs sie zusammen etwa 10— 20000 Betten

enthalten. Die Verwundeten und Kranken eines grofsen Krieges zählen

aber nach Hunderttausenden (vergl. oben Seite 370).

2) Das Seitenstück zu den „Sanitäts-Detachements", aber nicht für

den Truppenbereich, sondern für den Elappcnhercich und für das Inland.

3) Es giebt im deutschen Reiche gegen 10000 Kriegervereine mit über
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Feuerwehrvereine, also zumeist aus ernsten, verheirateten Männern, die „in

der Schule der Armee Gehorsam gelernt haben, jene schwer zu erwerbende

Eigenschaft, ohne die im Leben nichts durchgeführt werden kann". — Es

bestehen gegenwärtig im deutschen Reiche 180 Sanitätskorps mit über 5000

geschulten freiwilligen Krankenträgern. Dieselben sind im Besitz der

nötigen Uniformen, Tragbahren, Laternen, Taschen, Verbandkästen, Labe-

flaschen u. s. w.

Die Sanitätskorps werden auf Kosten teils der Männervereine, teils

der Frauenvereine ausgebildet und ausgerüstet, im Kriegsfalle bezahlt (Ge-

halt, Diäten) und im Krankheits- oder Invaliditätsfalle entschädigt. Die

Familien der im Dienst abwesenden oder gestorbenen Kolonnenmitglieder

werden vom Zentralkomitee des roten Kreuzes angemessen unterstützt.

Freiwillige Krankenträger verpflichten sich : 1 . im Kriegsfall zur Ver-
fügung des Rotkreuzvereins zu sein (je nach Wahl: nur am Heimatsorte,

nur im Inlande, oder auch auf dem Kriegsschauplatze). 2. einen 4ivöchent-

lichen ünterrichtskiirsus durchzumachen. Darin wird gelehrt : menschlicher
Körper, Verletzung, Blutung, Gefahr des „Befingerns" der Wunden, Locke-
rung der Kleider, Labung, künstliche Atmung, Notstützverbände, Auf-
heben, Lagern, Tragen der Verwundeten und Kranken „nach Kommando''
und im „Gebirgsschritt", Nottragbahren, Ein- und Ausladen der Verwun-
deten und Kranken , Herrichten der Landwagen und Eisenbahnwagen
zum Transport, Aufbau und Abbruch zerlegbarer Baracken, Beerdigung
der Toten, militärische Einrichtungen und Signale, Exerzierübungen, Übun-
gen in der sogen. Improvisationstechnik , d. h. in der Herrichtung von
Schutzdächern, Hütten, Kochherden, Beleuchtungsmitteln, Bahren, Schlei-
fen, Betten, Schienen, Badewannen, Lazarettgeräten u. s. w. aus einfachen
Mitteln (Holz, Stroh, Steine, Zweige, Bindfaden, Stricke, Sackleinewand,
Konservenbüchsen u. s. w). Nach Beendigung des Unterrichts findet eine
Prüfung in Gegenwart eines höheren Militärarztes statt, später ein Wiedor-
holungskursus. Näheres über die Ausrüstung und über die besondere Thätig-
keit der freiwilligen Krankenträger siehe Seite 379—382.

4. Die freiwillig'eii Krankenpfleger gehören zum freiwilligen (männ-
lichen) Lazarettpersonal. Ein Stamm von etwa 2000 zuverläfsigen Männern
steht bereit, nämlich:

a) etwa 400 harmherzige Brüder aus den katholischen Krankenpfleger-
orden (vergl. § 139 und 140). Führung durch Malteser- oder Georgsritter;

b) etwa 100 Diakonen aus den evangelischen „Brüderanstalten" in
Berlin, Bielefeld, Carlshöhe bei Stuttgart, Duisburg a. Rh., Hamburg u. s. w.
(vergl. § 139 u. 140). Führung durch Johanniter;

c) einige Hundert gut empfohlene, seihständige Civil-Krankenwärter
aus Krankenhäusern und grossen Städten (§ 139 u. 140). Verwendung durch
Männer- oder Frauenvereine.

Durch diese Krankenpfleger von „Beruf" wird der Kriegsbedarf an
freiwilligen Pflegern längst nicht gedeckt. Zur Aushilfe haben sich bereit
erklärt

:

d) etwa 1500 Mitglieder der Genossenschaften für freiwillige Kranken-
pflege im Kriege. Diesen Genossenschaften gehören junge Männer an, die
von Beruf nicht Krankenpfleger sind, es aber „für eine Ehrenpflicht halten,
^ren verwundeten und erkrankten Brüdern zu helfen, indem sie ihrem
Vaterlande nicht mit der Wafi'e dienen können". Solche Genossenschaften
bildeten sich zuerst 1870/71 unter dem Einfluss evangelischer Geistlicher
an verschiedenen Orten Deutschlands vorübergehend (z. B. in Hamburg,
Berlin, Dresden, Stuttgart). Ihre Mitglieder führten den Namen Felddia-

800000 Mitgliedern. Nur wer nicht mehr zur Fahne einbeiufen wird, kann
einer Sanitätskolonnne angehören!
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koneti. Sie bewährten sich gut') und sind seit dem Jahre 1886 auf Wunsch
des Zentral-Komitees der deutschen Vereine vom roten Kreuz durch die
Bemühungen des Dr. J. Wichern (P. in Hamburg) zu einer dauernden be-
reits im frieden vorbereiteten Einrichtung geworden, die hauptsächlich in
Universitätsstädten Anklang gefunden hat. Die preufsische „Genossen-
schaft Ireiwilhger Krankenpfleger im Kriege" zählt 1000, die „Genossen-
schaft sächsischer Felddiakonen" 100, zwei andere Genossenschaften (Jena
und Duisburg a. Rh.) zusammen 400 Mitglieder. Wer eintreten will mufs
christhchen Sinnes und Wandels, militärfrei und so gestellt sein, dafs er
ohne Entgelt sich verpflichten kann: 1. einen 6 wöchentlichen Vnterrichls-
kursus und danach einen 4 wöchentlichen Pflegekursus in einem Kranken-
hause durchzumachen, 2. einer alljährlich stattfindenden Versammlung und
Wiederliolungsühung beizuwohnen und 3. im Kriegsfälle unweigerlich die
Befehle der Vorgesetzten auszuführen." Es giebt aufserordentliche und
ordentliche Mitglieder. — Zu den außerordentlichen Mitgliedern (die im
Kriege als Delegierte, Vorstände, Verwalter, Ärzte, Kolonnenführer, Schrei-
ber u. s. w. Verwendung finden sollen) gehören Geistliche, Offiziere a.D.,
Beamte, Kaufleute, Professoren, Ärzte, Gutsbesitzer, Handwerksmeister.
In_ einer Prüfung müssen sie genügende Kenntnis der Sanitäts - Ordnung
zeigen. — Die ordentlichen Mitglieder, welche die Pflege ausüben sollen,
bestehen aus Lehrern, Handwerkern, Studenten, besonders aus Studenten
und Kandidaten der Theologie. Von letzteren wird erwartet, dafs sie durch
selbstlose Unterordnung und Hilfsbereitschaft voranleuchten.

Der abgekürzte Unterricht der nicht berufsmäfsigen
freiwilligen Kriegskrankenpfleger hat nach Dr. Hehing zu be-
handeln: Organisation der Krankenpflege beim Heere und beim roten
Kreuz; Geschichte der Krankenpflege; Bau des Körpers und Benennung
der Körpergegenden; Verletzungen und JSotstützverbände; Wunden, Blu-
tung, Blutstillung, Heilungsstörungen und Anliseflik, Verbandübungen, an-
steckende Krankheiten (Verhütung und Desinfection). Erste Hilfe bei Un-
glücksfällen ; Zeichendes Todes; Krankentransport mit Nottragbahren und
Hilfslazarettzügen; Heben, Lagern, Umkleiden und Umbetten; Hauptpunkte
der Krankenwartung: Licht, Luft, Wärme, Reinlichkeit, Speise und Trank,
Ruhe

;
wichtigste Krankheitsarten ; Fieber

;
Temperaturmessung ; Diät-

formen; Baden; ärztliche Verordnungen; Arzneieingeben; Hilfe bei Ope-
rationen; Nachtwachen; Leichenöffnung u. s. w. Alles möglichst mit prak-
tischen Übungen. Zweierlei ist scharf einzuprägen:

a) Der freimllige Krankenpfleger hat zu thun, was der Arzt ihn

heifst. In dem Moment, wo er selbständig wird, hört er auf, brauchbar

zu sein (v. BEEaMANN).
b) Jede Dienstleistung, mag sie noch so niedrig erscheinen, ist ehren-

wert und willig zu übernehmen, da sie kranken Ka7neraden erwiesen

wird. Auch dem Kraiikenjifleger werden diese Dienste geleistet Bierden,

wenn er krank oder verwundet ist (Unterrichtsbuch für Lazarettgehilfen § 1).

5. Endlich stehen zur Verwendung im Kriege bereit: gegen 5000 frei-

willige Kr.anlteupfleg'erinncu , sämtlich geschult und vertrauenswürdig,

nämlich

:

a) etwa 1000—1200 Schwestern vom roten Kreuz. Sie werden in den

Friedenskrankenhäusern der Vereine vom roten Kreuz (siehe § 140) aus-

gebildet und stehen im Kriegsfall zur Verfügung der Delegierten des Zen-

tral-Komitees. — AuCser diesen Berufs-Pfiegerinuen des roten Kreuzes sind

in dessen Anstalten:

1) Im Gegensatz zu zahlreichen unbrauchbaren und unsittlichen Per-

sonen, die sich zur Krankenpflege im Kriege herandrängten.
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b) eine grosse Zahl von Frauenvereins-Damen in der Krankenpflege

unterwiesen, die dem Schwesternverband nicht angehören, sondern in ihren

Familien bleiben, im Kriegsfalle aber bereit sind, Pflege in den Vereins-

lazaretten zu übernehmen.')
, „ .„^ j

c) etwa 2000 kalliolische hartnherztge Schwestern (vergl. § 139 und

§ 140). Führung durch Malteser- oder Georgsritter oder durch das baye-

rische „Landes-Komitee" des roten Kreuzes. "')

d) etwa 1200 evangelische Biakonissen (vergl. § 139 und § 140). Füh-

rung durch Johanniter (in Bayern, Württemberg und Baden auch durch

Frauenvereine des roten Kreuzes).^)

e) etwa 150 dienende Schwestern des Johafviiterordens. Dies sind

evangelische Frauen und Jungfrauen der gebildeten Stände, die auf Kosten

des Johanniterordens in einem Diakonissenhause einen 6 monatlichen Kursus

der Krankenpflege durchmachen, dann einen „Lehrbrief" und ein „Patent"

erhalten, durch welches sie sich verpflichten, ohne Entgelt im Falle be-

sonderer Notstände (Seuchen, Krieg) zur Verfügung des Ordens zu stehen
— im Anschlufs an die Diakonissenhäuser.

Für sämtliche in der freiwilligen Krankenpflege thätigen Civil-

personen gelten für den Kriegsfall laut Kriegs-Sanitäts-Ordnung

folgende allgemeine Bestimmungen:
1. Die Auswahl des Personals der freiwilligen Krankenpflege

geschieht durch die Delegierten des roten Kreuzes oder der Ritter-

orden. Nur wer sittlich durchaus zuverlässig, körperlich ti/stig,

deutscher Nationalität und für den zu übernehmenden Dienst ge-

nügend eingeübt ist, wird zugelassen. — Die Männer müssen von
jeder Dienst- und Militärpflicht frei sein (Kriegs-Etappenordnung
Seite 85, § 5).

2. Das freiwillige Personal ist für den Lazarettdienst haupt-
sächlich im Inlande und für den Transport- und Begleitdienst
im Etappenhereiche bestimmt. Nur bei besonderen Notständen
wird es ausnahmsweise in Feldlazaretten oder während eines Ge-
fechtes (bei Sanitätsdetachements) verwendet werden.

3. Das freiwillige Personal steht unter dem Schutze des
Genfer Vertrags (Seite 354).

4. Nur der Beitritt zum Personal der freiwilligen Kranken-
pflege ist freiwillig. Wer beigetreten ist, hat fortan alle erhal-

1) In Frankreich bestehen 2 Frauenvereine vom roten Kreuz („Union
des dames frangaises" und „Union des femmes de France"). Nicht weniger
als 42000 Französinnen haben einen 4 -5 monatlichen Kursus in einem
Krankenhause durchgemacht, sind diplomiert und stehen im Kriegsfalle zur
Verfügung des Vaterlandes (Bericht der Wiener med. Wochenschrift von
der Pariser Ausstellung 1889).

2) 1870/71 haben unter Führung des Malteserordens von den 6000 katho-
lischen barmherzigen Schwestern, die es in Deutschland giebt, 1567 Laza-
rettpflege ausgeübt.

•
1

^] 5482 Diakonissen, die es zur Zeit in Deutschland giebt,
sind etwa 1800 unausgebildete Probeschwesteru. Von den 3600 ausgebil-
deten treiben nur 1200 Krankenpflege. — Auch in den Diakonissenhäusern
sind einzelne nicht berufsmäfsige „Helferinnen" ausgebildet, die für den
Kriegsfall bereit sind. Vergl. § 139.
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tenen Befehle pßichlmäfsig auszuführen, darf ohne Erlaubnis
seiner Vorgesetzten für die Dauer des Krieges nicht zurücktreten
und steht unter den Kriegsgesetzen, dem Militär-Strafgesetzbuch
und der -Disciphnar- Strafordnung für das Heer. (Auf Landes-
verrat steht Tod, auf Diebstahl Zuchthaus, auf Ungehorsam Arrest
oder Verweis. Beim Verweis ist auf den Bildungsgrad des zu
Strafenden Rücksicht zu nehmen.)

5. Vorgesetzte des Personals der freiwilligen Krankenpflege
sind (aufser den Obmännern, Kolonnenführern, Verwaltern, Laza-
rettaufsehern, Ärzten, Geistlichen): 1. jeder militärische Komman-
dant, 2. die Delegierten, 3. die Chefärzte der Lazarette. Letztere
stellen den freiwilligen Pflegern und Pflegerinnen am Ende ihrer
Dienstleistung ein Zeugnis über ihre Führung aus und sind be-
rechtigt, ungeeignete Persönlichkeiten sofort zu entlassen.

6. Jedes Mitglied der freiwilligen Krankenpflege bekommt
eine gestempelte, auf den Namen des Inhabers lautende Ausweis-
karte. Dieselbe ist stets mitzuführen! Sie berechtigt zu freier

Fahrt auf allen militärisch verwalteten Eisenbahnlinien. — In
Bayern sind aufserdem „ Verwendungs - Nachweisebücher " einge-
führt.

7. Alle anbefohlenen Leistungen sind nnenlgeltlich zu ver-

richten. (Betreffs der Sanitätskolonnen siehe Seite 375.) Doch
hat das Personal Anspruch auf freie Beförderung, Unterkunft und
Ernährung.

8. Die Ausrüstung des freiwilligen Personals ist aus eigenen

oder aus Vereinsmitteln zu beschaffen.

9. Eine mit dem Stempel des Kaiserlichen Kommissars ver-

sehene weifse Binde mit rotem Kreuz ist von allen Personen der

fr. Kr. stets am linken Oberarm zu tragen.

10. Im Inlande ist (aufser der Armbinde) eine besondere

Tracht nicht vorgeschrieben. Auf dem Kriegsschauplatze hingegen

mufs das gesamte Personal der freiwilligen Krankenpflege Uniform
(bez. Tracht) anlegen und zwar:

Die Delegierten des roten Kreuzes: schwarzen Rock mit goldenen

Achseltressen; schwarzen Paletot mit Kapuze; Degen; weifse Mütze mit

schwarzem (rotgerändertem) Randstreifen.

Die Johanniter: schwarzen Rock mit goldener Achseltresse ; am Hals

das weifse mit goldenen Adlern gezierte Ordenskreuz; Militärmantel; Degen;

schwarze Mütze.
Die Malteser: roten Rock; am Hals das mit goldenen Lilien gezierte

Ordenskreuz; rote Mütze mit schwarzem Rand.

Die Georgsritter: hellblauen Rock mit silberner Achselraupe; Offizier-

mantel; Degen; hellblaue Mütze mit rotem Rand und Ordensstern.

Die Krankenträger und Krankenpfleger (auch Schreiber, Rechnungs-

führer, Köche, Depotarbeiter u. s. w.): graue Joppe mit Nickelknöpfen;

grauen Mantel mit Kapuze
;
graues Beinkleid in Kniestiefeln ;

weifse Lein-

wandmütze mit schwarzem (rotgerändertem) Randstreifen und Sturmriemen;

über der Landescocarde ein rotes Kreuz; am linken Ärmel für die „Bührer"
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ein Winkel von Silbertresse. — Im Lazarettdienst: gestreiften Leinenrock

und Leinenschürze.
i r

Die Pftegerinnen tragen ihre Schwesterntracht, jedoch mit Genter

Binde am linken Arm. Tracht der Jolianniterschrveslern: Waschanzug,

weifse Haube, weifses Kreuz als Brosche.

Aufserdem gehört zur Ausrüstung:
a) des Pflegepersonals. Eine lederne Instrumenten- oder Verhand-

tasche (Fig. 440), -welche enthält: Kleiderschere, Verbandschere, Fieber-

Fig. 439.
Lattenbett nach Dr. Port (auch als Bahre oder Schleife zu benutzen).

Seitenstangen a: 2,50 Meter lang. Seitenstangen h: 1,80 Meter lang. FUfse c:

45 Cm. hoch. Fufslehnen d: 50 Cm. hoch.

thermometer in Metallhülse, Pulsuhr, Steck- und Sicherheitsnadeln, Tropf-
röhrchen für die Augen, Pinzette und Spatel, — aber nicht die schädliche
Sonde! — Dazu kommt eine sogen. Reinigungstasche (Fig. Diese be-

Fig. 439 ^
Feldbettstelle aus Brettern und Nägeln.

Steht aus einem hohen und 17'=°' breiten (an den Arm zu hängenden)
Wachstuchbeutel, welcher enthält: Reinigungsbürsten (Fig. 216), Rasier-
messer, Kamm, Schachtel mit Wundwatte, Seifenspiritus- und Benzinfiasche
(in Hülsen, Fig. 218). — Zweckmäfsig ist auch ein Nadelkissen (Fig. 442)am bchtirzenband zu tragen. Endlich ein Buch über Krankenpflege;

b) Aes Jräger- und Begleitpersonals: Leibriemen, Leinen mit Karabiner-
haken; Beile, Sagen, Zangen, Hämmer, Nägel, Messer und Bandmafs (um
l^"?,u

ersten besten Stangen und Brettern Lattenbetten (Fig. 439) und
Feldbettstellen (Flg. 439») zu zimmern);

c) des Pfleger- und Trägerpersonals: 1. in den Taschen der Kleidunezu tragen: Notizbuch mit Bleistift und Ausweiskarte, Feuerzeug, Kamm,
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Taschenmesser mit Korkzieher. - 2. Umgehängt: Labeflasche mit Becher,

r ."ifi
?andkorb für die tägliche Nahrung (enthaltend Blechnapf

und -Loäel, Gabel, Salzbüchse). — 3. Tornister oder Handtasche mit 2 Ab-

Fig. 440.

Instrumententasche für Pfleger und Pflegerinnen (Dresdener Muster).

teilungen. In der einen Abteilung: Verbandtücher, Binden, Watte, Ver-
bandpäckchen, Sublimatpastillen (S. 103), Verbandschale aus emaill. Eisen,
Choleratropfen, Hofmannstropfen, Zucker, Citronensäurepulver, Senfblätt-

chen; in der anderen Abteilung: Gebetbuch, Kleiderbürste, Spiegel, Wichs-
zeug, Laterne, Nagelbohr
(als Kleiderhaken zu be-
nutzen) , Packnadel und
Bindfaden ') ,

Nähzeug,
Band

,
Knöpfe

,
Schuhe,

Handtuch. — 4. Im Koffer

(der vorschriftsmäfsige

Gröfse hat) : Reserveanzug,
Wäsche , wollene Decke,
haltbare Nahrungsmittel
(Erbswurst, Zwieback,
Schokolade ,

geprefster

Thee u. s. w.).

Fig. 44L Fig. 442. ^.
Welches sind nun

Wundreinigungstasche Nadelkissen (am Schür- besonderen AUI-

(an den Arm zu hängen). zenband zu tragen). gaben deS irerSOnalS

der freiwilligen Kran-

kenpflege im Falle eines Krieges? — Wir unterscheiden die Auf-

gaben: 1. des /ezVewc?e7i Personals, 2. des Transport- und Begteü-

personals, 3. des XöÄöreWpersonals, 4. des X'e/^o/personals, 5. des

Nachrichtenvermittelungs]^eisona\s.

1) Um Strohsäcke zu nähen.
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1. Aufg^aben des leitenden Persouals. — Der Kaiserliche Kom-
missar begiebt sich in das grofse Hauptquartier, von wo er auf Antrag

des militärischen Chefs des Feldsanitätswesens seinem Vertreter m Berlin

tele'Taphiert was die freiwillige Krankenpflege beschaöen und wohin sie

es richten soll. Aufserdem erteilt er den Delegierten der Feldarmee

Weisungen. — Der stellvertretende Militär-Inspekteur in Berlin

(oder das bayerische Landes-Komitee in München) veranlafst auf Befehl

des K. Kommissars die Indienststellung und Entsendung der vom Zentral-

komitee des roten Kreuzes oder von den Ritterorden dargebotenen Hilfs-

mittel, erteilt den Delegierten des Inlandes Weisungen, erläfst alle Be-

kanntmachungen und giebt alle Auskünfte. — Das Zentral-Komitee
der Vereine vom roten Kreuz dient als Ratgeber für die Landes-

und Provinzialvereine und besorgt gemeinsame Verwaltungsangelegenheiten

(Zentral -Kasse, Zentral -Depot, Meldebureau, Zentral- Nachweisebureau).
Gleiches thun die Vorstände der Ritterorden. — Die Delegierten
wirken neben den Armee-, Etappen- und Korpsgeneralärzten, den Feld-

lazarettdirektoren und Krankentransportkommissionen (S. 357), den stell-

vertretenden Generalärzten , Reservelazarettdirektoren und Lazarettkom-
missionen (S. 366). 1) Vergl. auch S. 374.

2. Aufgaben der freiwilligen Krankenträger (Sanitätskolonnen oder
Sanitätskorps). — Sie gehören als freiwilliges Transport- oder Begleit-
personal zum Etappenpersonal (S. 356 u. 357). Sie schaffen Lazarettgut vom
Etappenhauptorte nach den Feldlazaretten, Verwundete und Kranke von
den Feldlazaretten und Sammelstellen nach den Bahnhöfen der Etappen-
linie und von da in die Ejiegslazarette, sie be- und entladen und begleiten
Krankenzüge, übernehmen den Dienst auf Erfrischungs- und Übernachtungs-
stationen. — Die Sanitätskorps sind besonders gut in Bayern eingerichtet.
Dort zerfallen sie in i'ijMmannschaften (für den Kriegsschauplatz), interne
Begleitmannschaften (für das InlandJ und Zo/ra/mannschaften (für den Wohn-
ort). Von den 8 für das Feld bestimmten bayerischen „Sanitäts-Haupt-
kolonnen" hat jede: 10 Pferde mit 5 Trainsoldaten, 2 vierspännige Kranken-
transportwagen (für 4 liegende oder 14 sitzende Verwundete oder für Gepäck)
und 1 Lebensmittelwagen, einen Führer, einen Arzt, 3 Obmänner, 24 Träger
mit 6 Tragbahren. Zu jeder Trage gehört eine Rotte von 4 Mann, 3 Rotten
bilden eine Patrouille von 12 Mann unter einem Obmann, 2 Patrouillen
bilden den Krankenträgerzug unter dem Führer. Der dritte Obmann ist
Radfahrer. Improvisationsgerät zur Herrichtung der verschiedensten Be-
darfsgegenstände aus einfachsten Mitteln wird mitgeführt (vergl. Seite 375). 2)— Werden freiwillige Krankenträger ausnahmsweise zur Abräumung eines
Schlachtfeldes befohlen, so stehen sie unter dem Befehle eines militäri-
schen Sanitäts-Detachements (vergl. S. 350—357). — Den wichtigsten Dienst
haben die Sanitätskorps auf den sogen. Sammelstellen im Rücken des käm-
pfenden Heeres, wo nach der Schlacht alle Verwundeten zusammenströmen,
die nicht in die Feldlazarette gelangt sind. Hier ist man überwältigt von
der Masse des Elends. Es fehlt an den nötigsten Hilfsmitteln und immer
neue Wagenkolonnen voll Verwundeter und Sterbender fahren heran Da

1 A^'m?, ^^^^"^P°^*"^°™™'^si°^ 'l'irch rasch herbeigeholte Hilfs-
mittel und Hilfskräfte, da müssen die Krankenträger durch übermenschliche
Arbeit sorgen, dafs nach einigen schlimmen Tagen alles in möglichste Ord-

Sürtfii°?f!: ?^^
heifst es: die Verwundeten unter Obdach bringen, not-

durttige Lagerstellen auf Stroh herrichten, kochen, Wasser tragen, Nahrung

1) Genaueres darüber findet sich bei v. Chikgern, a. a. 0. S. 115-124
1) Uas Buch des bayerischen Generalarztes Dr. Port (FeldärztlichP

Improvisationstechnik. Stuttgart. 1884) dürfte bei der AusbMung J^f frei!willigen Sanitatskorps unentbehrlich sein.
^
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verteilen, Stützverbände machen, die Leichtverwundeten in die Kranken-
züge, die Schwerverwundeten in die Lazarette oder Lazarettzüge schaffen
die Gestorbenen bei Seite tragen und begraben. Ein Teil der Kranken-
träger bleibt an Ort und Stelle, bis genügendes Lazarettpersonal zur Ab-
lesung herbeikommt, ein anderer Teil muCs die Verwundeten in die rück-
wärts gelegenen Lazarette begleiten. Dabei richten sich die Führer der
Sanitätskorps nach den für den Krankentransport bestehenden allgemeinen
Bestimmungen (S. 358). Genauere Vorschriften für den Transport auf Trag-
bahren finden sich auf S. 16 u. 352, für den Transport auf bespannten Wagen
auf S. 363, für den Eisenbahntransport auf S. 360-362, 363— 364.

Auf den längs der Etappenlinie eingerichteten Erfriscimngs- und
Übernachtmigsslationen sorgen die freiwilligen Krankenträger für Instand-
haltung, Reinigung und Ordnung der Übernachtungsräume, sowie der
Transportwagen, verteilen Nahrung, Getränke, Kleider, Waschgeräte, gehen
den Ärzten zur Hand, geben jede erwünschte Auskunft und Hilfe u. s. w.

Die Krankenträger werden im Kriege gut thun, Folgendes zu be-
achten: Die Kriegsstrapazen erträgt man am besten, wenn man in Bezug
auf geistige Getränke enthaltsam ist; bei Durchfall vermeide man Bier und
Obst und geniefse „stopfende Kost" (Seite 173). Um verdächtiges Trink-
rvasser zu reinigen, thue man zu 1 Liter Wasser eine kleine Messerspitze
Alaun

;
gröfsere Trinkwasservorräte lasse man durch leinene Beutel laufen,

die mit reinem Kies und kurzgeschnittenem Stroh gefüllt sind; oder man
koche das Wasser und schüttele es vor dem Genufs an frischer Luft. Gegen
das Wundlaufen der Füfse ist zu raten: Die Füfse täglich waschen und
wollene Strümpfe oder Fui'slappen aus Barchent tragen, die man mit
Seife oder Talg einreibt. Scimeifsfüfse bestreue man nach der täglichen

Waschung mit Streupulver (aus 3 Salicylsäure , 10 Stärke und 90 Talk).

Vor allem müssen die Krankenträger wissen, dafs es nicht ihi-e Auf-
gabe ist, Schufswunden zu verbinden! Krankenträger sollen die Wunden
unberührt lassen! Das Verbinden der Wunden ist Sache der Ärzte! Am
allerwenigsten darf sondiert oder nach der Kugel gesucht werden!^) Kran-
kenträger sollen nur Stützvei-bände für zerschossene Knochen und Gelenke

anlegen ! Dabei ist mit den einfachsten Mitteln auszukommen : Rockschofs-

Mitella (Seite 5 und 228), Tücher und Waffen (Fig. 431 und 432). Ganz
besonders empfehlenswert sind: Notstützverbände aus Strohmatten. Sie

werden folgendermafsen angefertigt.^) Auf einen Stab (Weidenrute) von

der Länge eines ganzen Getreidehalms schneidet man mit einem Messer

Kerben in Abständen von Handbreite. Alsdann bindet man auf jede Kerbe

einen Bindfaden (5 Mal so lang, als die Matte lang werden soll) so, dafs

die doppelt herabhängenden Enden des Bindfadens gleich lang sind. Wäh-
rend zwei Mann den Stab an beiden Enden halten, legt ein Dritter zwölf

Halme zwischen die Bindfadenenden und knüpft letztere mit doppelten

Knoten über dem flalmbündel zusammen. Dann folgt ein zweites Halm-

bündel und so fort, bis die Matte fertig ist. Damit die Matte nicht un-

gleich dick werde, mufs man die Ährenenden 1 Mal nach links, 1 Mal

nach rechts legen. Aus einer solchen Matte kann man nach Bedarf klei-

nere Strohmatten herausschneiden, z. B.

:

für den Oberarm . . SO"" lang und 35c"' breit,

für den Unterarm . .
40'='" lang und 35'^'" breit,

für den Unterschenkel 60'm lang und 35-="" breit.

1) Das unbefugte Berühren der Wunden mit Fingern, Taschentüchern,

Schwämmen, Lappen und Instrumenten kann den Verwundeten den 1 od

bringen, indem es die Wunde verunreinigt und Wundfieber erzeugt! Ver-

gleiche Seite 94. „
2) Vergleiche Krankenträgerordnung Seite «b.
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Die Strohmatten werden mittelst Tüchern oder Bindfäden um das Glied

befestigt (Fig. 8). . ^„ . . .

3. Aufgaben der freiwillig-eu Pfle?:.er und Pflegerinueu im Kriege.

Diese bilden zusammen mit Geistlichen, Ärzten, Apothekern und Köchen

(im Inlande auch mit Köchinnen, Scheuer- und "Waschfrauen) das frei-

willig-e Lazarettpersoual. — Das mUnuliclie Lazarettpersonal (kathol.

Ordensbrüder, evangel. Diakonen, Givilwärter, Felddiakonen) übernimmt

die Pflichten der Lazarellgehilfcn und Mililärkrankenmärler (Seite 236),

sobald die Zahl der letzteren in den Etappen-, Kriegs-, Seuchen- oder

Keservelazaretten nicht ausreicht. Freiwillige Krankenpfleger können auch

als Begleitpersonal Verwendung finden auf Lazarett- und Krankenzügen.
— Das -»veibliche Lazarettpersonal (kathol. Ordensschwestern, evangel.

Diakonissen, Kotekreuzschwestern, Johanniterschwestern) übernimmt die

Pflege hauptsächlich in den Lazaretten des Inlandes, bisweilen auf Laza-
rettzügen und in Kriegslazaretten, selten in Etappen- oder Feldlazaretten.

Auf dem Kriegsschauplatze überwiegt das männliche , im Inlande das
weibliche Lazarettpersonal. Die verschiedenen Arten des Pflegepersonals

sollen möglichst nicht miteinander vermischt werden, sondern „unter sich"

arbeiten. Lazarette mit ausschliefslich weiblicher Pflege wird es nicht

geben können. Aus Schicklichkeitsgründen und zur Aushilfe beim „schweren
Heben" wird man immer einzelne Lazarettgehilfen, Wärter oder Felddia-
konen der weiblichen Kranlcenpflege zuteilen müssen.

Un über das Thun und Treiben der freiwilligen KraukenpQegeriuuen
im Kriege klar zu werden, wollen wir Prof. Billeoth über den Krieg von
1870 aus eigener Anschauung berichten lassen:')

„Die Zeit der bangen Erwartung war vorüber. Der erste Sieg (bei

Weifsenburg) errungen ! "Wir eilten auf das Bureau der Johanniter in
Mannheim. Man wies uns nach "V\^eifsenburg. Die Fahrt wurde unend-
lich langwierig. Wir waren in einem Packwagen mit unseren sieben Sachen
ganz gut untergebracht. Im Zuge befand sich ein Bataillon des 22. Regi-
ments. Militärzüge waren auf dieser Bahn in solcher Menge in Bewegung,
dafs sie vor jeder Station still stehen mufsten. Rührend war die Beteili-
gung des Landvolks auf den kleinen Stationen, die Truppen mit Speise
und Trank zu erquicken. Endlich um 11 Uhr abends trafen wir in Lan-
dau ein und suchten lange vergeblich nach einer Lagerstätte. Am anderen
Morgen um 5 Uhr waren wir wieder am Bahnhof und kamen in kurzer
Zeit nach Weifsenburg, wo wir mit einem gewissen geheimnisvollen Grauen
das erste Schlachtfeld sahen : zertretene Felder, zerstreute Helme, Mützen,
Tornister. Auf dem Bahnhof war ein wirres Menschengewühl, durch wel-
ches wir uns nur mühsam durchdrängten: Soldaten, Civilisten mit Genfer
Binden, Johanniter, Malteser, verwundete Deutsche, Franzosen und Turkos
auf Stroh und Matratzen, ein Korps junger Leute. Dieses Korps war zu-
sammengesetzt

: 1. aus Turnern, dazu bestimmt die Verwundeten vom
Schlachtfeld m die Häuser zu bringen, teils sie von dort in die Eisenbahn-
wagen zu schafi'en; 2. gehörten zu diesem Korps Berliner Krankenwärter
und 24 Studenten der Medizin aus Greifswald. Sie begannen, obgleich
von der langen Reise stark ermüdet, augenblicklich ihre Thätigkeit. Ein
btabsarzt gab schnell Anweisung zur Einrichtung der Waggons für Ver-
wundeten- Iransporte und so wurde die ganze Nacht rastlos gearbeitet, um
(he Verwundeten, welche teils auf Leiterwagen, teils in den zerschossenen
Häusern der Umgebung des Bahnhofs gelegen waren, fortzuschaffen. Nur
<^XQ scimer Ver etztcn zumal die an den Beinen Verwundeten, welche zum
ieU noch gar keine festen Verbände hatten, wurden in die Stadt gebracht.

Briefe aus den Kriogslazaretten in Weifsen-burg und Mannheim 1870. Berlin, Hirschwald 1872.
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— Die Eisenbahnzüge waren nur mit Stroh ausgestattet und blieben weithinter dem Wünschenswerten zurück. Es kommt aber darauf an die Yer-wundeten (m den ersten 4-7 Tagen) rückwärts zu schaffen, weil sie
spater fiebernd den Transport weniger gut vertragen und weil sie so eherm geordnete Ptiege kommen. — Für die zurückbehaltenen Schwerverwun-
deten galt es, in Weifsenburg selbst Lazarette einzurichten. Zuerst wurden
die Verwundeten in passende Räumlichkeiten zusammengetrsigen

, nämlich
in ein Kloster, in eine Realschule und in eine Mädchenschule, weil es un-
zweckmäfsig erschien

, zahlreiche Schwerverwundete in Privathäusern zer-
streut liegen zu lassen. Ihre Pflege würde dann viel mehr Zeit und Mühe
gekostet haben und doch nicht so gut gewesen sein, wie bei Zusammen-
legung derselben.') — Die Turner gingen nach einigen Tagen weiter. Von
den Medizinern behielten wir 16 da als Assistenten und freiwillige Helfer.
Bald trafen auch barmherzige Schwestern aus Strafsburg ein, welche die
Ökonomie und Pflege im Klosterlazarett, ferner Diakonissinnen aus Bres-
lau, welche denselben Dienst im Realschullazarett übernahmen. Der Ge-
samtverwaltung nahmen sich mehrere Herren von der freiwilligen Kranken-
pflege an: die Grafen Bbthüsy-Huc, Solms-Laubach, von In- und zu Knip-
HAUSEN, sodann die Herren Stockhausen, Wrbde, von Wardenberg und
VON DER Schulenbubg-Ragow. Zuerst fehlte es freilich an allem: an Lager-
stätten, Verbandmitteln, Morphium, selbst an Nahrungsmitteln. Der Maire
von Weifsenburg wurde daher beauftragt: 30Ü Rofshaarmatratzen , Bett-
stellen und Wäsche anfertigen zu lassen, tägliche Fleisch- und Brodliefe-
rungen von den Bewohnern der Umgegend zwangsweise zu beschaffen. Da
erst nach 10—12 Tagen der Bahnverkehr nach Mannheim und Carlsruhe
frei wurde, so fuhr ein Johanniter mit viel Geld dahin, um das Nötigste
(Instrumente, Gipsbinden, Carbolsäure u. s. w.) zu kaufen und auf einem
Wagen herbeizuführen. Später wurden wir aus den grofsen Depots regel-
mäfsig versorgt. So kamen wir in der ziveiten und (hiden Woche allmäh-
lich in Ordnung, namentlich waren inzwischen Bettstellen aus Holz ange-
fertigt. Für die Kranken wäre die Lagerung auf dem Fufsboden nicht
gar so fürchterlich ; doch die Bedienung eines auf dem Fufsboden liegen-

den Verwundeten ist für Ärzte, Pflegerinnen und Wärter auf die Dauer
nicht auszuhalten. Einzelne in Privathäusern gebliebene Verwundete star-

ben an plötzlicher Verblutung, Wundliegen (weil sie der Schmerzen wegen
nicht gehoben sein wollten und unter sich gehen liefsen). Um hoff'nungs-

los Verletzte konnte man sich im Drange der ersten Tage überhaupt nicht

kümmern. Anfangs nahmen sich die Weifsenburger Frauen der Verwun-
deten in liebevoller Weise an, brachten ihnen zu essen und machten kühle
Umschläge auf ihre Wunden. Sobald aber die Schwestern eingetroffen

waren, konnte ich das nicht mehr dulden, mufste Besuchsstunden ein-

führen und das Anrühren der Verbände streng verbieten. Alle Schwestern

nahmen sich mit grofsem Geschick der Sache an und waren ihrem Sama-
riterberuf in gleicher Treue ergeben. Die beiden Schwestern Clämenck
und Georgette aber wurden bald die Seele und der Kopf der Pflegerinnen.

Von der Schwester Cl^mence nahm ich die Vorstellung mit, dafs sie bei-

nah nie ifst und nie schläft; zu welcher Zeit des Tages und der Nacht

ich im Lazarett war, Schwester ClMence war immer da und immer thätig;

sie verstand vortrefflich, die Kranken zu lagern, bei Operationen zu helfen,

die Instrumente zu reinigen; sie war auch in Gemeinschaft mit Schwester

Georgette stets beschäftigt, die Kranken zu erquicken, den Einzelnen ihre

kleinen Eigenheiten oder ihre Lieblingsgetränke und -Speisen abzumerken,

sie in echt menschlicher, herzlicher Weise zu trösten und zu beruhigen."

1) 50-60 Schwerverwundete nahmen einen Arzt, 3 Wärter und 6 Pflege-

rinnen bei angestrengter Arbeit den ganzen Tag in Anspruch!
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Nach etwa 4 Wochen verliefs Prof. Billroth die frelwilhgen Kriegs-

lazarette in Weifsenburg und übernahm als chirurgischer Konsulent die

Oberleitung sämtlicher Vereinslazarette im Etappenanfangsorte Mann/mm.

Über seine dortigen Erfahrungen äufsert er sich so:

„Das Mannheimer Etappenlazarett war ein -Güterschuppen am Bann-

hof. Hier wurden die Verwundeten, welche den Waggon verlassen konnten,

gespeist, verbunden und konnten einige Tage in guten Betten ausruhen,

bevor sie weiter fuhren. Später wurde dieser Schuppen von Wichtigkeit,-

als die Züge mit Verwundeten spärlicher wurden und die Ruhrkranken

anfingen, sich zu häufen. Ich liefs dann den Schuppen durch eine Scheide-

wand teilen und zwei getrennte Eingänge machen, um die Ruhrkranken

von den Verwundeten zu trennen. Obgleich dies nicht zweckmäfsig war,

so war es doch nicht zu vermeiden, Ruhrkranke dort aufzunehmen. Es
waren in den Krankenzügen Ruhrkranke, die sich so elend und matt

fühlten, dafs man sie ausladen mufste, um sie vor allem in ein warmes

Bett zu bringen. Auch unter den Maroden, die man nach Mannheim
brachte, waren solche, die sich als ruhrkrank erwiesen. Damen aus Mann-
heim führten hier freiwillig die Wirtschaft und Damen aus Holland (mit

einigen Heilgehilfen) in hingebender Weise die Pflege."

„Ferner waren in Mannheim grofse „Vereinslazarette" in einem

Schiefshaus , in einer Seilerbahn und in neu errichteten Baracken auf
dein Exerzierplatz. Darin standen neugezimmerte Holzbettstellen mit See-

grasmatratzen, mit wollenen Decken und reichlichen kleinen Lagerungs-
kissen. Auch Überfiufs an Gummiunterlagen war vorhanden. Da Seegras
sich leicht einliegt, so bekamen die am schwersten Verwundeten Rofs-
haarmatratzen. Gute Strohsäcke mit einigen wollenen Decken darüber
würden vielleicht ein ebenso gutes Lager sein, als Seegrasmatratzen. —
„Wilde Krankenpflege" durch beliebige mitleidige Frauen war in Mann-
heim von Anfang an verboten. Wer wirklich in den Lazaretten mitarbeiten
wollte, hatte sich beim Komitee zu melden, wurde für den Fall des Be-
darfs einem Lazarett zugewiesen und von dessen Oberpflegerin zu einem
ganz bestimmten Dienst verwandt, wobei sich die Betreffende genau in die
Hausordnung zu fügen hatte. In den Mannheimer Lazaretten fungierten
vier Damen als Oberpflegerinnen : Fräulein v.f Froben , v. Seltenegg,
V. Porbeck und Sachs, alle als Krankenpflegerinnen ausgebildet. Diese
Damen leiteten die Krankenpflege mit Sicherheit und Umsicht und arbei-
teten Tag und Nacht, so dafs ich sie immer voll Erstaunen und ehrfurchts-
voller Bewunderung beobachtet habe. Es waren jüngere, rüstige, feinge-
bildete, liebenswürdige Damen aus bester Gesellschaft. Zu Operationen
bereiteten sie Alles auf das Sorgfältigste vor und reichten mit einer Sach-
kenntnis die Instrumente, dafs man sich in der That keine bessere Hilfe
wünschen konnte. Auch verstanden sie vortrefflich mit den Soldaten um-
zugehen, die ihnen wie Kinder folgten, die Deutschen wie die Franzosen
und selbst die Turkos. Galt es einem Unglücklichen den Entschlui's zur
Amputation zu erleichtern, so gelang dies den Damen ohne Schwierigkeit
mit wenig freundlichen Worten. Auch die übrigen Pflegerinnen (Schwe-
stern aller Konfessionen und Vereine) haben gethan, was sie mit Aufgebot
ihrer ganzen Herzens- und Geisteskraft konnten. Es bestand ein liebens-
würdiger Ton. Alle verkehrten mit einander, wie zu einer Familie ge-

^^^^ erfüllte das stolze Bewufstsein, bei dem Kriege segensreich
mithelfen zu dürfen. — Das System abwechselnder Kolonnen von so^^en
„Unterhaltungsdamen" war in Mannheim vernünftiger Weise nicht einge-
führt. Verwundete bedürfen der Ruhe und des Schlafes und langweilen
sich selten. Den meisten Soldaten fiel es nicht einmal ein, ihren An-^e-
hongen zu schreiben, während sie wufsten, dafs ihre Mutter oder Frau
daheim um sie jammerte. Zur Führung der Korrespondenz mit den an-

RuppRECUT, Krankenpflege. 25
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fragenden Angehörigen, zur Auskunfterteilung an umherirrende Offiziers-
trauen, die ihre verwundeten Männer suchten, zur höflichen Abwehr un-
erwünschter Helfer und Neugieriger bestand (beim Johanniterbureau) ein
eigenes Komitee von Herren aus Mannheim, die zuletzt so nervös wurden
dafs sie kein furchtbareres Geräusch kannten, als das Anklopfen an ihre
Thüre."

„Freiwillige LazareUzüge für Schwerverrvundete wurden aus München,
Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Berlin in die Nähe der Schlachtfelder
entsandt. Am meisten bewährt haben sich die Schweben (Fig. 438% oben)
auf die der Verwundete mit der Matratze aufgelegt wurde. Auf das Auf-
hängen und die Befestigung zum Schutz vor Schwankungen kommt viel
an. Brustschüsse klagten über die Erschütterung beim Fahren mehr, als
Leute mit zerschossenen Knochen des Ober- und Unterschenkels. Die
empfindlichsten Kranken befanden sich in einem Bett, welches auf einer
Matratze stand oder auf 3—4 übereinandergeschichteten Matratzen besser,
als in den Schweben. Allenfalls kann man auch die Bettstellen mit ihren
Füfsen auf festzusammengerollte Strohbündel stellen."

Soweit Prof. Billroth über die Besonderheiten der Krankenpflege
im Kriege.

4. Die Aufgaben des freiwilligeu Depotpersonals. — Schon im
Frieden besitzt das Zentralkomitee der deutschen Vereine vom roten Kreuz,
auch jeder Provinzialverein und jeder Ritterorden eine nur für den Kriegs-
fall antastbare Summe Geldes (eisernen Fonds). Die Vereine besitzen ferner
schon im Frieden Vereinsdepots, gefüllt mit Lazarettbedürfnissen und Trans-
portmitteln (S. 358—362; 367). Im Kriege bilden sich aufserdem aller Orten
sogen. Sammelkomilees für Geld und Lazarettgut. Diese führen das Gesam-
melte an Bezirkssammelslellen ab. Von da gehen die Spenden an die Depot-
ausschüsse der Provinzial- oder Landesvereine. Diese liefern einen Teil an
das Zentralkomitee in Berlin und verwenden das Übrige für das sogen.
Vereinshauptdepot ihrer Provinz. Von diesem Hauptdepot aus errichtet

der Korpsdelegierte des Inlandes nach Bedarf Hilfsdejjots an den Lazarett-

orten seiner Provinz, aufserdem ein Vereinsdepot am Etappenanfangsorte.
Vom Hauptdepot oder den Hilfsdepots werden die Lazarette und Er-
frischungsstationen des Inlandes versorgt. Vom Depot des Etappenan-
fangsortes gehen die freiwilligen Spenden nach der Sammelstation des

militärischen Güterdepots auf dem Kriegsschauplatze (Seite 367). Von dort

werden sie nach Anordnung des Chefs des Feldsanitätswesens auf Güter-

zügen dem Heere nachgeführt. Von den Delegierten des Kriegsschauplatzes

können freiwillige Depots auch am Etappenhauptorte oder noch näher den

kämpfenden Truppen (als sogen. Zwischendepots) errichtet werden. — Bei

der Sammlung, Prüfung, Ordnung, Verwaltung, Verpackung, Hinausfüh-

rung und Verteilung der freiwilligen Gaben werden zahlreiche Personen

der freiwilligen Krankenpflege Verwendung finden: auCser Arbeitern, Fuhr-

leuten und Packmeistern : Mitglieder der Männer- und Frauenvereine vom
roten Kreuz, aufserordentliche Mitglieder der freiwilligen Pflegergenossen-

schaft (Seite 357), Vereinsvorstände und Delegierte. — Die für einen be-

sonderen Truppenteil bestimmten Spenden sind an das Kommando des be-

treifenden Ersatztruppenteils, die für ein besonderes Lazarett bestimmten

Spenden an das nächste Garnisonlazarett, die zur freiwilligen Hilfe im All-

gemeinen bestimmten Spenden an ein Vereinsdepot abzuliefern.

Was soll gesammelt und angeschafl"t werden ? — Genau dasselbe, was

in einem militärischen Lazarettreserve-Depot enthalten ist. Genaueres ver-

gleiche auf S. 367 u. 368. Freiwillige Depots sollen, aufser diesen vorgeschrie-

benen, noch gewisse Dinge enthalten, die von der Armeeverwaltung nicht

geliefert werden, die aber in Lazaretten sehr beliebt und brauchbar sind,

z. B.: Gurken und Früchte (eingemacht), Sardellen, Gigarren und Tabak,
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Bücher und Spiele, Schlummerrollen und Bettvorleger, sterilisierte Tupfer

(Fig. 217) und Reinigungstaschen (Fig. 441). ... i,

Den Frauenvereinen wird im Kriege die besondere Aufgabe zufallen

für Bett- und Leibwäsche , für Bekleidungsstücke und für Verbandmittei

zu sorgen. Bei Beschaflung dieser Dinge sind die Vorschriften genau zu

beachten die in Berlin 1886 durch eine Sachverständigen-Konferenz fest-

gestellt und vom Zentralkomitee den deutschen Frauenvereinen mitgeteilt

sind Diese Vorschriften beziehen sich auf Gröfse, Bereitungsweise, Be-

schaffenheit und Verpackung der einzelnen Sachen, namentlich der Bett-

stücke und der Verbandmittel. Zum Beispiel müssen Watte, Jute und

Oakum, die in grofsen Massen zum Polstern gebraucht werden, zusammen-

geprefst sein. Wundverbandstoffe müssen genau nach Vorschrift bereitet,

in Pergamentpapier eingeschlagen und in Kisten mit doppeltem Verschlufs

und rotem Ölfarbenanstrich verpackt sein. Alle Verbandstoffe, Bettwäsche,

Kissensäcke u. s. w. müssen in einem Desinfektionsapparat sterilisiert wer-

den. Verbandpäckchen, Kompressen, Kissensäcke, Schienen, Strohsäcke,

Hemden, Unterhosen u. s. w. müssen die vorgeschriebene Gröfse und Be-

schaffenheit haben. Musterstücke und gedruckte Vorschriften können vom
Vorstande des vaterländischen Frauenvereins in Berlin, Wilhelmstrafse 73,

bezogen werden.')

5. Die Nachrichtenvermittelungr im Kriegre erfordert ebenfalls einen

nicht geringen Aufwand an Arbeitskräften. Die freiwilligen Pfleger und
Pflegerinnen sollen die verwundeten und kranken Soldaten in den Laza-

retten anhalten, dafs sie über ihren Aufenthalt und über ihr Befinden

ihren Angehörigen fleifsig Nachricht geben. An die Angehörigen Hilfloser

oder Verstorbener sollen Pfleger und Pflegerinnen selbst schreiben ! _

—

Aufser dieser persönlichen Nachrichtenvermittelung giebt es noch eine

amtliche. Von den Kriegsministerien in Berlin und München wird näm-
lich je ein Zentral-Nachweisebureau errichtet, zu dessen Thätigkeit Herren
der freiwilligen Krankenpflege herangezogen werden. Mit Hilfe der ötägig

einlaufenden Zugangs- und Abgangsmeldungen aus sämtlichen Lazaretten
des Heeres lösen diese Bureaus folgende Aufgaben: 1. über jeden in den
Lazaretten befindlichen verwundeten oder erkrankten Soldaten des deut-
schen, verbündeten oder feindlichen Heeres wird eine Zählkarte (K. S. 0.

Beilage 49) ausgefüllt, welche zu statistischen Zwecken und zur Begut-
achtung etwaiger Invaliditätsansprüche dienen soll. — 2. Über den Ver-
bleib der Verwundeten und Kranken wird sofort an die Ersatztruppeu-
und von hier an die betreöenden Feldtruppen-Kommandos berichtet. Ver-
einslazarette berichten hierüber an die zugehörigen Reservelazarette. —
3. Den Angehörigen ist über den Verbleib der Ihrigen auf Befragen jeder-
zeit Mitteilung zu machen (auch den Angehörigen verwundeter Feinde).

ZEHNTES KAPITEL.

Die öffentliche Krankenpflege.

Die öffentliche Krankenpflege sucht zu erreichen, was die
Kraft eines Einzelnen nicht vermag, nämlich: alleti kranken

1) Auch finden sich die Vorschriften abgedruckt in dem Buche des
Herrn v. Ceiegern (Freiwillige Kriegskrankenpflege. Leipzig, Veit & Co.
1890) auf Seite 343-362.
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-Mensclien beizustehen. Sie kommt zu Stande durch gemei?isame
Bemühungen der Menschen zu Gunsten der Kranken. Geregelt
werden diese gemeinsamen Bemühungen durch die Gemeinden,
die Kirche, den Staat, wohlthätige "Vereine. Diese Vereinigungen
sammeln Geld, erbauen Krankenhäuser, bilden Pßeger und Pßege-
7nnnen aus, um jedem, auch dem Bedürftigen und Alleinstehenden
die nötige Pflege in Krankheitsfällen zu sichern. Wenn wir die
mannigfaltigen Einrichtungen der öffentlichen Krankenpflege, die
uns heute umgeben, verstehen wollen, ist es notwendig,

§ 139. die geschichtliche Entwickelung der öffent-
lichen Krankenpflege zu betrachten. Bei dieser Betrachtung
werden wir erfahren, dafs die öffentliche Krankenpflege eine Frucht
des Christentums ist und dafs es vor Christus eine öffentliche

Krankenpflege so gut wie nicht gegeben hat.')

Dafs die wilden Heiden ihre Kranken, wenn sie ihnen un-
bequem sind, umbringen, sehen wir teilweise noch heute.— Dafs die

gebildeten Heiden (Ägypter, Inder, Griechen, Kömer) ihre kranken
Hausgenossen persönlich pflegten, öffentliche Einrichtungen für

Gesundheitspflege, kluge Ärzte und selbst Krankenhäuser hatten,

ist erwiesen. Aber ihre Krankenanstalten waren vereinzelt und
dienten nicht der Menschenliebe, sondern der Selbstsucht. Nur
tornehme Frauen hatten Zutritt zu den Wöchnerinnen -Pflege-

häusern in Indien (1000 v. Chr.). Dem Nutzen der Priester dien-

ten die Äskulaptempel, dem Vorteil der Ärzte die öffentlichen

Sprechzimmer in Griechenland und Rom. Die Kranken wurden

hier mit teuer bezahlten Ratschlägen versehen, nicht gepflegt.

Wertvolle Sklaven, Fechter und Soldaten liefs man in Krankheits-

fällen aus öffentlichen Mitteln pflegen, solange man hoffen konnte,

sie auszunutzen.'^) Im allgemeinen aber galten Hilflose und

Gebrechliche den Griechen als unschön, den Römern als wert-

los und verächtlich. Niemand kümmerte sich um sie, wenn sie

allein standen. Man erwartete von ihnen, dafs sie sich den Tod

gäben oder man brachte sie um, z. B. schwerverwundete Fechter

und Feinde. — Die Juden allein übten allgemein Mildthätigkeit

gegen Bedrängte — aber nur, wenn diese jüdisch waren. Kran-

1) Ich bringe Mer nicht die Ergebnisse eigener Untersuchungen, son-

dern eine Zusammenstellung von Lesefrüchten aus:

1. Uhlhorn, Die christliche Liebesthätigkeit in der alten Kirche.

Stuttgart 1882.
, ^ , ,^ , ^

2. Häser, Geschichte christlicher Krankenpflege und Krankenpüeger-

schaften. Berlin 1857. . . ^ r, r

3. GuTTSTADX, Krankenhauslexikon für das Königreich Preulsen.

Berlin 1885. . , i u-
4. Sander, Geschichte, Bau und Einrichtung der Krankenhauser.

Köln 1875.
. ^

2) Römische Militärlazarette seit 60 v. Chr.
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kenhäuser haben auch sie vor Christus nicht gekannt. Menschen,

welche die Krankenpßege zu ihrem Lebensheruje erwählt hatten, ~

hat es vor Christi Geburt überhaupt nicht gegeben! Bei Juden

und Heiden, so feingebildet die letzteren am Mittelmeer waren,^

führte der rücksichtslose, kalte Verstand die Herrschaft. Unter

ihnen trat CHEISTÜS, der Erlöser, auf und brachte die Bedürf-;

nisse des Herzens uneingeschränkt zur Geltung.

Man solle Liebe üben, so forderte er, nicht nur gegen Haus-

und Volksgenossen, sondern auch gegen Fremde und selbst gegen

Feinde. Aller Mühseligen und Beladenen solle man sich freund-

lich annehmen. Man solle: 1. die Hungrigen speisen, 2. die

Durstigen tränken, 3. die Nackten kleiden, 4. die Fremden be-

herbergen, 5. die Gefangenen besuchen, 6. die Kra?iken pßegen,

7. die Toten begraben. i)

Nacb Christi Tode bildete sich in Jerusalem die erste ch?^ist-

liche Gemeinde des Altertums. In ihr steuerte Jeder von dem
Seinigen, „ damit Niemand Not litte Man wählte sieben Älteste

(Presbyter), welche die Güterverteilung an die Hilfsbedürftigen

überwachten. Diesen wurden Diener (Diakonen) beigegeben,

welche die Bedürftigen aufsuchten, unterstützten und pflegten.

An diesem Liebeswerke beteiligten sich auch Mädchen und Frauen,

die man Diakonissen (Dienerinnen) nannte.^) Alle Dienste ge-

schahen freiwillig. Wer sie übte, blieb in seiner Familie und in

seinem Beruf.

Durch die Thätigkeit der Sendboten (Apostel) bildeten sich

allmälig Christengemeinden in Palästina, Syrien, Kleinasien,

Griechenland, Ägypten, Nordafrika, Italien und Südfrankreich,

kurz: in allen Mittelmeerländern, die damals unter römischer
Herrschaft standen. Meist gehörten diesen Gemeinden geringe
Leute an. Aber durch die Werke des Erbarmens, die sie übten,
setzten sie die Heidenwelt in Erstaunen. Jedes Gemeindemitglied
zahlte in die Gemeindekasse eine monatliche Steuer, in die Armen-
kasse allsonntäglich ein Opfer. Die Kassenverwaltung und die
Leitung der Barmherzigkeitswerke übertrug man in den gröfseren
Gemeinden dem Aufseher der sieben Ältesten, dem Bischof. Die
persönliche Pflege der Bedürftigen verblieb den Diakonen. Zur
Pflege der Frauen und zur Erziehung der Waisenkinder verpflich-
tete man später die Wittwen, welche dafür von der Gemeinde
ernährt wurden. Die Wittwen bewährten sich nicht. In der
morgenländischen Hälfte des Römerreiches setzte man daher gegen

1) Die letzte Forderung wurde von Christi Nachfolgern hinzugefügt.
2) Z. B. Phöbe (Schlufs des Römerbriefes) und Tabea (Apostel-

geschichte 9, 36). "
,
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das Jahr 300 n. Chr. an ihre Stelle wiederum Diakonissen, ietzt
eine Art von Kirchendieneriimen , die beim Gottesdienst' den
Prauen die Plätze wiesen, bei der Taufe der Weiber und bei der
Pflege der weiblichen Kranken helfen mufsten. Diese Diakonissen
trugen als Abzeichen einen Schleier. Sie wurden vom Bischof
durch Handauflegen zu ihrem Amte geweiht. Krankenhäuser
konnte es wegen der Armut und Verfolgung der Christengemeinden
in den ersten drei Jahrhunderten nicht geben. Nur Gemeiiide-
pflege wurde geübt.

Im Jahre 330 n. Chr. wurde durch Kaiser Konstantin die
christliche Religion zur Staatsreligion des römischen Reiches er-

klärt. Jetzt wurden die grofsen Heidenstädte plötzlich Christen-
gemeinden. Die Gemeindekassen füllten sich mit Reichtümern.
Die Bischöfe blieben nicht mehr schlichte Handwerker, sondern
wurden mächtige Kirchenfürsten. An die Stelle verborgener Bet-
stuben traten prächtige Kathedralen. Neben die Gemeindepflege
trat die Pflege in Barmlierzigkeitsanstalten. Dies waren an-

fangs neben der Wohnung des Bischofs gelegene Unterkunfts-
räume, welche allen Bedürftigen offen standen : Wittwen, Waisen,
Armen, Verfolgten, Fremden, Kranken u. s. w. Den Pflegedienst

übten nach wie vor Diakonen und Diakonissen, weshalb man diese

Anstalten zuerst Diakonieen nannte. In den grofsen Städten

wurde aber die Masse der Hilfesuchenden bald so grofs, dafs man
verschiedenartige Anstalten errichten mufste.

So entstanden im Laufe des 4. und 5. Jahrhunderts n. Chr.

zuerst im Morgenlande (Griechenland, Kleinasien, Syrien, Palä-

stina, Ägypten) besondere Wittwenhäuser, Findel- und Waisen-

häuser, Häuser für Arme, Alte und Gebrechliche, auch Fremden-

herbergen. Meist lagen diese Häuser in der Nähe der Kirche.

Da in den Herbergen (Xenodochien) Fremde nicht nur Unter-

kunft, sondern auch Pflege in Krankheiten fanden, so sind diese

als die ersten öffentlichen Krankenanstalten zu betrachten. —
Gegen das Jahr 400 n. Chr. fingen die Bischöfe der grofsen

Städte an, Anstalten nur für Kranke einzurichten, z. B. in Edessa

(zu 200 Betten), in Ephesus, Alexandrien u. s. w. Seit dem Jahre

500 n. Chr. waren Krankenhäuser im Morgenlande bereits all-

gemein verbreitet. In Syrien hat man die ITberreste eines solchen

gefunden. Es lag an einer Kirche, war von einem Säulengange

umgeben und hatte zwei übereinander gebaute Säle. — Die Mittel

zur Unterhaltung aller Barmherzigkeitsanstalten, also auch aller

Krankenhäuser, verwalteten stets die Bischöfe. Sie stellten

auch alle Beamten an : den Wirtschaftsinspektor, die griechischen

Ärzte, das Pflegepersonal.
*

Im Laufe des 4. Jahrhunderts n. Chr. wurden m den grofsen

Gemeinden die Hilfesuchenden immer zahlreicher, die Diakonen
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und Diakonissen immer seltener.') Die Gemeindepflege verschwand

mehr und mehr und in den Anstalten stellte man Lohnwarter

an, die man Bettmacher oder auch „Sendboten" (Parabalaiien)

nannte, weil sie die Bedürftigen aufsuchen und nach den Kranken-

häusern schaffen mul'sten. Unter diesen Leuten rifs Zuchtlosigkeit

ein. Es wurde daher seit dem Jahre 500 n. Chr. die Pflege in

den Barmherzigkeitsanstalten nur noch Mönchen und Nonnen oder

vornehmen Damen anvertraut.

Mönche und Nonnen gab es seit dem Jahre 400 nach Chr. Durch

das Gelübde der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams verpflichte-

ten sie sich der Kirche auf Lebenszeit. — Von vornehmen Damen suchten

solche, die durch schwere Lebensschicksale gebeugt waren, „Heilung ihrer

Schwermut" in der Krankenpflege, z. B. Olympias, die 18jährige Wittwe

des Präfekten von Constantinopel ;
Mabcina, eines Bischofs Schwester,

deren Verlobter gestorben war u. A.

Im Morgenlande hörte seit dem 6. und 7. Jahrhundert n. Chr.

die Weiterentwickelung der öffentlichen Krankenpflege auf, da das

Land von den Muhamedanern erobert wurde.

In Italien war seit dem Jahre 330 n. Chr. an Stelle der Ge-

meindepflege ebenfalls die Pflege in Barmherzigkeitsanstalten ge-

treten. Die Unterkunftsräume für die Fremden und Bedrängten

hiefsen hier Hospize. Diejenigen, bei denen die Pflege der Kran-

ken hervortrat, nannte man Hospitäler. Bereits gegen das Jahr

600 n. Chr. waren zahlreiche Hospitäler über Italien und Süd-

frankreich verbreitet. Auch hier dienten sie nicht etwa nur Kran-
ken als Zufluchtsstätte, sondern gleichzeitig Alten und Armen,
Findlingen und Waisenkindern. Auch im abendländischen Europa
standen sämtliche Hospize und Hospitäler unter der Verwaltung
der Bischöfe. Die freiwilligen Diakonen und Diakonissen der

ersten 3 Jahrhunderte waren auch hier verschwunden und an
ihre Stelle waren bezahlte Diener (Ministri) getreten, die sich

nicht bewährten. Deshalb wurden auf Befehl des ersten römischen
Pabstes Gregor seit dem Jahre 600 n. Chr. als Pfleger und
Pflegerinnen in den Barmherzigkeitsanstalten ebenfalls nur noch

„ Religiosi d. i. Mönche oder Nonnen verwendet. Vornehme
Eömerinnen liebten es gleichfalls, das Purpur- und Brokatkleid
auszuziehen und an zerlumpten Bettlern oder verkrüppelten Kran-
ken Magddienste zu verrichten, indem sie diesen das Lager be-
reiteten, die Becher spülten, sie wuschen u. s. w.

Seit dem Beginn des Mittelalters (etwa seit dem 5. Jahr-
hundert n. Chr.) wurde durch die Kriegszüge unserer Vorfahren
(der Germanen) das westeuropäische Kömerreich zerstört, aber

1) In der Unterstützungsliste des Bischofs von Alexandrien standen
damals 7500 Hilfsbedürftige. — Zur Sophienkirche in Konstantinopel ge-
hörten im 4. Jahrhundert 100 Diakonen und 40 Diakonissen.
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nicht das Christentum. Die Völker in Europa nahmen vielmehr
von Korn das Christentum an und damit zogen die Werke der
Barmherzigkeit über die Erde: nach Frankreich und England
seit dem Jahre 500 und 600, nach Süd- und Norddeutschland
seit 700 und 800, nach Skandinavien seit 1000, nach Polen und
ßulsland seit 1200, nach Amerika u. s.w. seit 1500 n Chr —
Voran zogen die Klöster. Diese haben während der ersten
Hälfte des Mittelalters (von etwa 400—1000 n. Chr.) die öffent-
liche Krankenpflege in Europa allein ausgeübt, namentlich die
Augustiner- und die Benediktinerklöster, deren Regel (aufser Armut,
Ehelosigkeit und Gehorsam) auch Arbeit, Gastfreundlichkeit und
Barmherzigkeit forderte. An der Pforte dieser Klöster war eine
Herberge. Wer hier anklopfte, wurde mit einem „ Gott sei Dank !"

empfangen. Im lunern des Klosters war ein Raum für die Elenden
und Kranken. Unter einem Abt oder einer Äbtissin teilten sich
die Mönche und Nonnen in beschauliche, arbeitende, lehrende
und pflegende. Letztere hiefsen Hospitalarii oder lufirmarii.
Sie mufsten die Fremden empfangen und baden, die Armen speisen,
die Kranken warten. Ärzte gab es in Europa damals nicht. Die
Klosterleute pflegten und heilten auch, so gut sie es vermochten.
Die Äbtissin Hildegard von Bingen schrieb sogar ein Buch über
Volksheilmittel.

In der zweiten Hälfte des Mittelalters (von etwa 1000—1500
n. Chr.) wurde das bisher von armen Waldbauern spärlich be-
wohnte Europa volkreich und wohlhabend. Mächtige Fürsten und
Ritter, Städte mit regem Handel und Gewerbfleifs blühten auf.

Lesen und schreiben freilich konnten aufser den Geistlichen nur
wenige. Alle geistigen Regungen, die über das nächste Bedürf-
nis hinausgingen, waren kirchlich. Selig werden durch kirchliche

Werke ! Dieser eine Gedanke beherrschte alle Gemüter. So wurde
die zweite Hälfte des Mittelalters die Zeit der Wallfahrten und
Kreuzzüge, der frommen Stiftungen, der klösterlichen Ordeji und
Laienverbrüdei^ungen. Bei der Zunahme der Wallfahrten konnten

die Herbergen an den Klosterpforten die Menge der Pilger nicht

mehr fassen. Darum entstanden an den Wegen nach Rom und
Jerusalem besondere Pilgerlierbergen (Hospize), namentlich in

unwirtbaren Gegenden, an Flufsübergängen, in den Hafenstädten

des Mittelmeeres, vor allem in Rom und Jerusalem selbst. Meist

wurden diese Hospize von den Pilgern gestiftet und im Laufe der

Jahrhunderte reich beschenkt. Stets wurden sie der Geistlichkeit

zur Verwaltung übergeben. So entstand im Jahre 980 das heute

noch bestehende St. Bernhardhospiz in den Alpen, 1348 in Rom
das Ospizio dei Pellegrini e Convalescenti (welches jetzt den Namen
Santissima Trinita führt). In deutschen Landen werden Pilger-
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herbergen zuerst erwähnt zu Köln, St. Goar, Mainz, Baden und

St. Gallen (um 1100 und 1200 n. Chr.), um dieselbe Zeit auch

zu Halle, Würzburg und Wien. Eine Pilgerherberge zu Äubrac

im südlichen Frankreich (gestiftet 1 120) enthielt aufser Knechten

und Mägden: Geistliche (für die Seelsorge), Kitter (welche die

Pilger zum Schutz gegen Räuber geleiteten) und Schwesteim

(dames de qualite) zur Pflege der Pilger und Pilgerinnen.
_
Es

gab zu jener Zeit auch schon einen Pflegei^ordcn (d. i. eine kirch-

liche Verbrüderung), dessen Mitglieder sich zur Aufgabe machten,

die Pilger an den Elufsübergängen vor der Raubgier der Schiffer

zu schützen und zu pflegen. Sie nannten sich Brüekenmaclier,
bauten Brücken und Schiffe zum Übersetzen und trugen deshalb

auf ihrem Kleid als Ordenszeichen einen Hammer.
Ungefähr bis zum Jahre 1200 waren im mittelalterlichen

Europa die Pilgerherbergen neben den Klöstern fast die einzigen

öffentlichen Zufluchtsstätten für Elende, Kranke und Hilflose. Be-

sondere Krankenhäuser (Hospitäler) entstanden erst, als grofse

Städte sich entwickelten, z. B. schon im 6. und 7. Jahrhundert
n. Chr. die beiden Hotel Dieu zu Lyon und Paris, 1102 das

St. Bartholomäushospital in London. Die ältesten Hospitäler in

Deutschland sind : das der Abtei Cornelimünster am Niederrhein,

der „ Siechkorb " am Dome zu Mainz, das St. Dietrich -Spital zu
Würzburg (1140) u. a. Li gröjserer Anzahl verbreiltlen sich

Hospitäler in Em-opa erst seit dem Jahre 1206 nach dem Vor-
bilde Roms, woselbst Pabst Innocenz III. damals das (jrojsartige

Hospital Sa7i Spirilo (zum heiligen Geist) mit 1200 Betten
stiftete! Viele Krankenhäuser führen daher noch heute den Namen
„Heihge Geist-Spitäler".

Gestiftet wurden die Hospitäler des späteren Mittelalters
(12—1500) teils von der Geistlichkeit, teils von den Pflegerorden
(siehe unten), teils von einzelnen frommen Wohlthätern, teils von
den Stadtgemeinden. Zur Verwaltung übergab man auch sie alle

der Kirche, weil für das zukünftige Seelenheil der Stifter nur
das kirchliche Werk Gewinn versprach. Aufnahme fanden in die
mittelalterhchen Hospitäler nicht nur Kranke, sondern auch Find-
linge und Waisen, Wittwen und Greise, Arme und Gebrechliche.
Daher nannte man sie in Deutschland nicht Krankenhäuser, son-
dern „Pfründenanstalten", „Guteleuthäuser", „Elendshäuser" oder
sie führten heilige Namen, z. B. Allerheiligenspital, Dreifaltigkeits-
spital u. s. f. Die äufsere Einrichtung war verschieden, vielfach
sehr einfach, an den grofsen südländischen Bischofssitzen (z. B.
in Mailand und Rom) von grofsartiger Pracht.

_
Hier umschlossen die Hospitäler Höfe mit Marmorfliesen, Säulen-

gangen
,
Springbrunnen und kunstvoll geschmiedeten Thorgittern. Bild-

säulen der Stifter und ernste Gemälde zierten die breiten Treppen und
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Gange. Die Krankensäle waren hochgewölbt. Zwischen je zwei Betten
befand sich ein weifser Vorhang und ein in die Wand gefügtes Marmor-
waschbecken. IJberaU sah man Kruzifixe und Altäre. Dicht am Spital
ragte die Kirche und zeigte durch ein schönes Portal ihr Inneres in far-
benglühendem Halbdunkel. Pfleger und Pflegerinnen im Mönchs- oder
Nonnengewand walteten geräuschlos ihres Amtes. Zu jeder Zeit des Tages
und der Nacht drang Glocken- und Orgelklang und Mefsgesang herüber
an das Lager der Dulder.')

Ärzte hat es in den Spitälern des Mittelalters nur ausnahms-
weise gegehen. — Eine besondere Art von Spitälern bildeten bis
zum Ende des Mittelalters die sogen. Aussatzhäuser (Leprose-
rieen). In Frankreich nannte man sie „Maladreries" oder St, Laza-
rushäuser, in Deutschland „ Sondersiechenhäuser " oder St. Georgs-
höfe. Darin wurden jene Unglücklichen abgesondert, welche am
Aussatz litten und unter dem Vorurteil standen, als seien sie

durch ihr (unverschuldetes!) Leiden von Gott als Sünder gebrand-
markt und verflucht. Im 13. Jahrhundert soll es in Westeuropa
19000 Aussatzhäuser gegeben haben. Seit dem Jahre 1500 (etwa)

ist der Aussatz samt den Aussatzhäusern bei uns verschwunden."^)

Das Pflegepersonal für die mittelalterlichen Hospize und
Hospitäler lieferten die sogen. Pflegerorden. In allen euro-

päischen Ländern thaten sich (etwa seit dem Jahre 1100) Jüng-
linge und Männer, Jungfrauen und Frauen zusammen, um in

frommem Eifer Barmherzigkeitswerke an den Elenden und Kran-
ken zu üben. Alle stellten sich unter den Schutz und die Leitung

der Kirche, nahmen ein geistliches Kleid und klösterliche Lebens-

regel an. Aufser Besitzlosigkeit, Ehelosigkeit und Gehorsam ge-

lobten sie „ ewige Krankenpflege Man nannte sie die Orden der

Hospitaliter oder der Hospitaliterinnen. Es gab bürgerliche

und ritterliche Hospitaliterorden. Da ihnen Geschenke und Stif-

tungen reichlich zugingen, so wurden im Laufe des 12.— 15. Jahr-

hunderts die meisten dieser Orden sehr reich. Anfangs kam ihr

Eeichtum der öfientlichen Krankenpflege zu Gute, indem davon

Hospize und Hospitäler gegründet wurden. Seit dem Jahre 1500

aber gingen viele von den männlichen Pflegerorden ein, weil sie

von ihrem Reichtum einen unwürdigen Gebrauch machten. Die

1) Nach M. Schmidt, Entwickelung des Hospitalwesens u. s. w.

Gotha 1870.
, ^ ^

2) Der Aussatz ist nicht sehr ansteckend, aber unheilbar und erblich.

Seit undenklichen Zeiten hat man Millionen aussätziger Menschen grausam

aus der menschlichen Gesellschaft verstofsen. Erst Christus nahm sich

ihrer freundlich an. Später erbauten christliche Priester Häuser zu ihrer

Pflege (Bischof Basilius zu Cäsarea 380 n. Chr. ; Abt Othmab im Elsafs

750 n. Chr. u. s. w.). Vom 11. bis zum 14. Jahrhundert gab es in Europa

einen kirchlichen Orden für die Pflege der Aussätzigen. Dies war der

Orden der Lazaristen. Seine Mitglieder trugen einen Mantel mit grünem

Kreuz. Das Vermögen der Aussätzigen verfiel diesem Orden, der davon

Aussatzhäuser errichtete.



Pflegerorden des Mittelalters. 395

weiblichen Pflegerorden hingegen sind ihrem heiligen Berufe durch

alle Zeiten treu geblieben. — Die wichtigsten, teilweise noch heute

bestehenden Pfleger- und Pflegerinnenorden aus jener Zeit sind

folgende

:

In Spanien die Chorherrn von Ronceval und die HospitalUer von

Burgos. In Frankreich die Dames hospiiali'eres de la Sl. Catherine und

die von Hotre-Dame zu Paris. In Deutschland der von der heil. Elisabeth

(Landgräfin von Thüringen) 1225 gestiftete Pflegerinnen-Orden der EUsa-

bethinerinneii. Von Italien aus haben sich seit 1209 die Franziskaner

als Pflegerorden über fast alle Länder der Erde verbreitet. Die Brüder,

wie die Schwestern dieses Ordens folgen entweder der strengen Klosterregel,

oder (als sogen. Tertiarier) der dritten (leichten) Regel des heil. Feanz von
Assisi. Die Franziskaner-Tertiarier entsagen dem Putz, dem Tanz, dem
Schauspiel, aber nicht dem weltlichen Beruf. Sie verpflichten sich Kranke

zu besuchen und Arme zu unterstützen.

Weit verbreitet waren im Mittelalter die Brüder und Schwestern
vom heiligen Geist (auch Kreuzherren oder Kreuzträgerinnen genannt,

weil sie auf schwarzem Kleid ein grofses weifses Doppelkreuz trugen).

Guido von Montpellier hat sie um das Jahr 120Ü gestiftet und Pabst Inno-

CENz III. berief sie 1206 nach Rom an sein grofses Hospital „San Spirito".

Daher ihr Name. Noch im 17. Jahrhundert besafsen sie viele Nieder-
lassungen in Europa und Westindien. Seitdem sind sie verschollen.

Von den ritterlichen Pflegerorden des Mittelalters war der bedeu-
tendste der der Johanniter. An einer Kirche im Christenviertel zu Jeru-
salem bestand (etwa seit dem Jahre 1100) eine abendländische Pilgerher-
berge. Den Ordensbrüdern dieser Herberge lag es ob, die Pilger zu
bewirten, zu pflegen und zum Schutz gegen die Türken mit den Waffen
in der Hand zu geleiten. Durch Schenkungen vornehmer Pilger und Kreuz-
ritter wurde die Herberge bald reich und als 1118 der Ordensmeister Ray-
mond DE PuY zu den Pflichten der Ordensbrüder die „Bekämpfung der
Ungläubigen" fügte, da traten zahlreiche Ritter aus ganz Europa dem
Orden bei. Er bezeichnete sich seitdem als „Ritterorden des heiligen
Johannes vom Spital zu Jerusalem". Im Laufe des 12. und 13. Jahrhun-
derts wurde der Orden unermefslich reich und durch seinen Überflufs an
waffenfähigen Mitgliedern zu einer Grofsmacht, die dem Pabste gehorchte
und das von den Kreuzfahrern gestiftete Königreich Jerusalem gegen die
Türken beschützte. Die Johanniter besafsen Ländereien in ganz Europa.
Sie stifteten Hospize und Hospitäler in zahlreichen Küstenstädten und In-
seln des Mittelmeers, sowie in Spanien, Frankreich, Deutschland und Eng-
land. Das Johanniter- Spital zu Jerusalem war im 12. Jahrhundert das
gröfste und reichste der Welt. Hier wurden täglich 2000 Arme und
Kranke gespeist und gepflegt, Pilgerpaare ausgestattet, Pilgerkinder er-
zogen u._ s. f. Die Ordensbrüder und -Schwestern trugen zuerst ein rotes,
später ein schwarzes Kleid mit weifsem, 8 zipfeligem Leinenkreuz auf der
linken Brust. Die Brüder sonderten sich in geistliche (für die Seelsorge),m ritterliche (für die Leitung), endlich in dienende (für die Ausübung der
Krankenpflege und des Kampfes). Doch führten auch die Ritter das
Schwert und dienten persönlich den „glückseligen Armen", die man Se-
gnores Pauvres" (die Herren Armen) nannte. — Gegen das Jahr 1300 wur-
den die Johanniter von den Türken aus dem gelobten Lande vertrieben
Sie verlegten ihren Grofsmeistersitz nach der Insel Rhodus und von da
1522 nach der Insel Malta, die ihnen Kaiser Kael V. schenkte. Hier be-
freiten sie mit ihrer Flotte christliche Gefangene aus den Händen türki-
scher Seeräuber und beschützten den christlichen Seehandel. Aber der
Krankenpflege kamen ihre reichen Einkünfte nicht mehr zu Gute Gegen
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das Jahr 1800 wurde der Orden, der seinem ursprünglichen Zwecke ent-
fremdet war, durch Napoleon I. beseitigt. 1853 ist er im evangelischen
Preufsen wieder aufgelebt (vergl. unten).

Ein anderer ritterlicher Pfleger- Orden des Mittelalters zieht uns be-
sonders an: der Orden der deutschen Kitter. Ein Deutscher stiftete 1128
in Jerusalem eine Herberge zur Aufnahme deutscher Pilger nebst einer
Marienkapelle. Nach 14 Jahren erweiterte man die Herberge zu einem
Hospital. Die Laienbrüder und -Schwestern dieses Hospitals nahmen
kirchliche Regel und Tracht an (weifses Kleid mit schwarzem Kreuz vorn
über den ganzen Körper). Sie nannten sich „Pfleger-Orden vom Hospital
der heiligen Jungfrau Maria zu Jerusalem". Bei der Belagerung von Akkon
(1191) leisteten die deutschen „Marienbrüder" den Kreuzfahrern so gute
Dienste als Streiter und Pfleger, dafs man sie zu einem Ritterorden er-
hob. Sie führten seitdem den Namen „Deutschritter" und erbauten (da
das Marienhospital in Jerusalem von den Türken zerstört war) unter ihrem
bayerischen Meister Walpot von Bassenheim ein neues Hospital nebst
Kirche in Akkon. Dasselbe glich einer Festung. Sie betrieben auch hier
den Kampf gegen die Türken und gewährten Schutz und Pflege den deut-
schen Pilgern. Dafür erhielten sie reiche Landschenkungen in Deutsch-
land und gründeten daselbst seit dem Jahre 1200 zahlreiche Ordensspitäler.
Unter ihrem Meister Heeemann von Salza ging im Jahre 1228 eine Schar
thüringischer Deutschritter nach Preufsen und Lievland, um dort die heid-
nischen Polen zu bekämpfen. 1328 verlegte der Deutschritter- Orden, der
inzwischen aus dem gelobten Lande vertrieben war, seinen Hochmeister-
sitz nach Marienburg in Preufsen, wo noch heute eine herrliche Kirche
und Schlofsruine von der einstigen Macht des Ordens zeugt. — Von etwa
1200— 1500 hat in allen Ländern deutscher Zunge (von der Schweiz bis

nach Holland und von Österreich bis in die russischen Ostseeprovinzen)
der Deutschritter - Orden zahlreiche Ordens - Spitäler (sogen. Firmarien) ')

unterhalten. Stets waren mit diesen Firmarien eine Kirche, ein Kloster
und die nötigen Einrichtungen für das Waifenhandwerk verbunden, denn
die „Vollbrüder" gelobten aufser den 4 Hospitalitergelübden auch Kampf
gegen die Ungläubigen (wie die Johanniter). Sie sonderten sich in PfaiFen-

brüder (für die Seelsorge) , in Knechte (für die niederen Dienste) und in

Gebietiger (für die Leitung). Zu den Gebietigern einer jeden Firmarie
gehörte: 1. ein Firmarienmeister. Dieser besorgte die Beköstigung (welche

für die Armen und Kranken besser sein mufste, als für die Ordensbrüder),

2. ein Spitller, welcher die Pfleger anwies, 3) ein Ti-efsler für die Güter-

verwaltung, 4. ein Trappier für die Rüstungen und Kleider, 5. ein Kriegs-

marschall. Über diesen Hausgebietigern gebot ein Ordens-Comthur , über

diesen ein Grofs-Comthur und über diesen der allerhöchste Ordenshoch-

und Deutschmeister, der dem Pabste gehorchte. Die „Halbbrüder" durften

weltlich leben. Zu ihnen traten Fürsten und Herren. — Die Schtvesterti

des Deutschrilter-Ordsns lebten in besonderen Klöstern. Zu jedem dieser

Klöster gehörte ein Hospital. Die adeligen Ordensschwestern trugen auf

weifsem Kleide das schwarze Kreuz von der ganzen Körperlänge und

durften das Kloster nie verlassen. Die Halbschwestern trugen auf gleichem

Kleide das Kreuz nur von der halben Körperlänge und durften als „Aus-

gehschwestern" mit der Aufsenwelt verkehren. — Im Lauf des 16. Jahr-

hunderts verlor der Deutschritter-Orden Lievland an die Polen und wurde

im protestantischen Teile Deutschlands, da er den neuen Glauben nicht

annahm, aufgelöst. Am katholischen Rhein verlor er seine Besitzungen

1809 durch Napoleon L In Österreich besteht der Orden noch heute.

1) Abgekürzt aus Infirmarium, d. i. Haus für Gebrechliche. In Eng-

land heifst Krankenhaus noch heute „infirmary".



Krankenhäuser der neuen Zeit. 397

Eine besondere Stellung nahmen unter den mittelalterlichen Pfleger-

schaften die Beguiuen ein. Ein niederländischer Priester (Lambebt le

Begües) stiftete um das Jahr 1200 zu Lüttich einen sogen. Begmnenhof,

d h einen Garten mit zahlreichen kleinen Häusern, in denen je 2—4

Schwestern wohnten. In der Mitte stand ein Hospital. Die Schwestern

Icf'ten eine einfache, ivelUiche Tracht an (blaue Schwestern), behielten die

Verfügung über ihren Besitz,, durften mit der Aufsenwelt verkehren, konnten

aus der Schwesterschaft jederzeit austreten und beschäftigten sich mit Hand-

arbeit, Unterricht, Krankenpflege. Sie mufsten ihren Oberen gehorchen,

einen guten Lebenswandel führen, kirchliche Übungen betreiben und fanden

im Alter Versorgung. Von den weltlichen Fürsten und Stadtgemeinden

unterstützt, verbreiteten sich die Beguinenhöfe rasch in viele deutsche,

schweizerische und französische Städte. Nach 300jährigem Bestands sind

• sie in der Reformationszeit verschwunden. Nur in den Niederlanden (z. B.

in Löwen) bestehen sie noch heute. Sie waren Vorboten der neuen Zeit.

In der neuen Zeit (von etwa 1500 n. Chr. bis auf unsere

Tage) konnte die Kirche die wachsende Masse der öffentlichen

Arbeit an den Elenden und Kranken nicht mehr allein verrichten.

Auch weltliche Personen und Körperschaften fingen an,

Krankenhäuser zu gründen. In Italien waren es reiche Adelige,

in England reiche KavfLeute, in Österreich, Deutschland, Skan-
dinavien und Rufsland waren es die Fürsten, welche grofsartige

Hospitäler in den Hauptstädten errichteten und unter weltliche

Verwaltung stellten.

So entstanden: 1522 das Hospital Santa Casa in Neapel, 1656 Albergo
dei Poveri in Genua, auch das Ospedale maggiore in Mailand, 1710 durch
König Fkiedrich Wilhelm I. die Charite in Berlin, 1721 das Hospital des
Buchhändlers Guy in London, 1784 durch Kaiser Joseph \\. das alllgemeine
Krankenhaus in Wien. Ähnliche grofse Hospitäler wurden im vorigen Jahr-
hundert in München, Bamberg, Heidelberg, Mainz, Kassel, Dresden, Kopen-
hagen und noch in diesem Jahrhundert in St. Petersburg und Moskau errichtet.

Dem allgemeinen Bedürfnis konnten diese hauptstädtischen
Krankenhäuser nicht genügen. In Frankreich errichtete daher
schon im Jahre 1660 König Ludwig XIV, aus den Einkünften
eingegangener mittelalterlicher Ordensspitäler und Aussatzhäuser
in 1130 Gemeinden 1133 wohleingerichtete Krankenhäuser. Diese
bestehen noch heute und werden unter Aufsicht des Staates von
Gemeinden oder Vorständen selbständig verwaltet. In den übrigen
Ländern Europas und Nordamerikas haben es in unserem Jahr-
hundert die bürgerliclien Gremeinden der gröfseren Städte all-
gemein als ihre Pflicht erkannt, für ihre Armen und Kranken
selbst zu sorgen. Sie unterhalten Stadtkrankenhäuser oder „kom-
munale" Krankenhäuser. Nur für die kleineren Gemeinden oder
für besondere Zwecke (z. B. für Irre, Blöde, Taubstumme u. s. w,)
greift der Staat helfend ein oder die freie Liebesthätigkeit wohl-
thätiger Vereine. •)

1) Im Königreich Preui'sen gab es im Jahre 1885 (wenn man die Irren-
und Blödenhäuser nicht mitzählte) etwa 1500 Krankenhäuser, darunter
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Die meisten der jetzigen Krankenhäuser stammen also aus
dem vorigen und aus dem jetzigen Jahrhundert. Ihre äufsere
Einrichtung ist nicht so prunkhaft, wie die der mittelalterlichen
Kirchenspitäler (vergl. S. 393 u. 394); auch nicht so dürftig, wie die
der kleinen „Gemeindespittel", die sich in Deutschland aus dem
Sphutt des 30jährigen Krieges (seit 1650) erhoben hatten und
die aus grauen Mauern, engen Gängen und niedrigen, weifs-
getünchten Stuben mit kleinen Fenstern bestanden. Unsere heu-
tigen Krankenhäuser sind durch Licht, Luft, Keinlichkeit, behag-
liche und zweckmäfsige Einrichtung ausgezeichnet. Dichte Zu-
sammenhäufung der Kranken in engen Räumen wird vermieden.
Vielfach sind die Gebäude in einzelne Blocks (Baracken, Pavillons)
auseinandergelegt.

In früheren Zeiten entstanden in den Hospitälern durch Zusammen-
häufen der Kranken, durch ünsauberkeit bei der Behandlung der Wunden,
durch gedankenloses Zusammenlegen ansteckender mit nicht ansteckenden
Kranken mörderische „Hospitalkrankheiten" (z. B. der Hospitalbrand, das
Lazarettfieber, der Spitaltyphus u. a.). Als im Jahre 1788 der Pariser Arzt
Dr. Tenon im Auftrage des Königs die Pariser Hospitäler prüfen mufste,
bezeichnete er das Hötel-Dieu mit Kecht als „den gefährlichsten Aufent-
halt in der "Welt"! Noch im Jahre 1871 konnte der Edinburger Wund-
arzt Dr. Simpson herauszählen, dafs die Amputation der Glieder in Hospi-
tälern thatsächlich gefährlicher sei, als aufserhalb derselben. Solche Übel-
stände aufgedeckt, offen bekannt und zuletzt beseitigt zu haben, ist ein

Verdienst der Ärzte. Aus den heutigen Hospitälern sind die Hospital-
krankheiten verschwunden und es steht im Gegenteil fest, dafs schwere
Krankheiten , Verletzungen und Operationen heutzutage viel sicherer in

Krankenhäusern überstanden werden, als aufserhalb derselben!

Nicht nur die Gründung, Verwaltung und äufsere Einrich-

tung, auch die Besiimmung der Krankenhäuser ist in der neuen

Zeit eine ganz andere geworden, als sie bis dahin war. Fast

anderthalb Jahrtausende waren die Krankenhäuser Barmherzig-

keitsanstalten für alle Arten von Kranken gewesen. Im 18. und

noch mehr im 19. Jahrhundert haben sie sich in Pflegcanstalten

und in Heilanstalten gesondert.

Die Pflegeanstalten (Siechenhäuser) zerfallen in solche für körperlich

Sieche (Seite 325—328) und in solche für geistig Sieche. Letztere zerfallen

wieder in Versorg- oder Erziehungsanstalten für Irre, Blöde, Taubstumme,

Krampfbeladene, Trinker u. s. w. (Seite 328—335).

Die Heilanstalten zerfallen: 1. in allgemeine Krankenhäuser (für alle

Arten von heilbaren Kranken) und 2. in Heilanstalten für Kranke beson-

900 Siechenhäuser. In diesen 1500 öffentlichen Krankenhäusern standen

80000 Betten, d. h. ein öffentliches Krankenbett für je 350 Einwohner.

Etwa ein Drittel dieser Krankenhäuser wurde von bürgerlichen Gemeinden,

ein anderes Drittel vom Staat unterhalten, von dem übrigen Drittel bestand

die eine Hälfte durch kirchliche, die andere Hälfte durch aufserkirchhche

Wohlthätigkeit (Güttstadt, a. a. 0. S. 194). — Von den 400 bayerischen

Krankenhäusern werden aUe, mit Ausnahme von 16, durch weltliche -^tf-

hörden verwaltet (vergl. Keeschenstbinee und Zwigkh, Generalbericht über

die Sanitätsverwaltungen im Königreich Bayern. 1889, Tabelle Vm).
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derer Art z B in Irrenhäuser, Seuchenhäuser, Wöchnerinnenhäuser, Km-

derspitäle'r, Heilanstalten für Nerven-, Lungen-, Magen-, Ohren-, Augen-,

Hautkranke, chirurgische Kranke u. s. w.
. y,,>

Auch ErholmgsstäUen für Genesende hat man m neuester Zeit er-

richtet iS Manche Krankenhäuser sind nur für besondere Bevölkerungs-

klassen bestimmt, z. B. die Militär- und Marinelazarelle , die Hospitaler

der Knappschaften und Ortskrankenkassen. Einzelne Krankenhäuser dienen

als Ärzteschulen, andere als Pfleger- oder Pflegerinnenschulen.

^

Abgesehen von sonstigen wichtigen Umständen ist es zu

einem grofsen Teile der Aufschwung der ärztliclien Kunst und
Wissenschaft gewesen, welcher seit etwa 100—150 Jahren diese

Sonderung der Krankenhäuser herbeigeführt hat. Erst seit dieser

kurzen Zeit hält man es wieder allgemein für notwendig, an den

Krankenhäusern Ärzte anzustellen.')

Das öffentliche Pflegepersonal ist in der neuen Zeit ein

wesentlich anderes geworden, als es bis zum Jahre 1500 gewesen

war. Tausend Jahre lang (vom 5. bis zum Ende des 15. Jahr-

hunderts) war in Europa die Ausübung der öffentlichen Kranken-

pflege in die Mauern der Klöster und Ordensspitäler eingeschlossen

gewesen. Nun ergofs sich der Strom der erbarmenden Liebe aus

diesen Mauern heraus und hat alle Klassen der Bevölkerung er-

griffen. Zahlreiche neue Genossenschaften für Krankenpflege sind

seit dem Jahre 1500 entstanden. Da die Christenheit sich seitdem

in eine katholische und eine evangelische Hälfte gespalten hat

und da die Werke der Nächstenliebe auch aufserhalb der Kirche

für unsere Sehgkeit Wert gewonnen haben, so sehen wir heute

die Berufspfleger und -Pflegerinnen teils im katholischen, teils

im evangelischen, teils im vaterländischen und weltlichen Kleide.

Alle treiben neben der „ geschlossenen " Anstaltspflege auch „offene

"

Gemeindepflege wie in altchristlicher Zeit. Lohnwärter und Lohn-
wärterinnen beteiligen sich an der Krankenpflege sowohl innerhalb
wie aufserhalb der Krankenhäuser. Viele Tausende von Menschen
üben wieder die Krankenpflege, ohne ihren bürgerlichen Beruf zu
verlassen. Der treibende Gedanke ist bei allen die Nächstenliebe.
Der Sauerteig des Christentums hat alle Welt durchdrungen. 2)

Yon den Krankenpflegern und -Pflegerinnen der neuen Zeit
betrachten wir zuerst die der katholischen Kirche:

Der Spanier Juan di Dios (Johann von Gott) war nach einem be-
wegten Leben in einem Hospital von schwerer Krankheit genesen. Darauf
stiftete er zu Granada im Jahre 1540 ein Krankenhaus und einen Verein
von Männern zur Krankenpflege. Bald nahmen die ll)armlierzigen BrUder
(so nannten sich jene Männer) das lebenslänglich bindende Gelübde der
klösterlichen Hospitaliter an (Seite 394), auch eine kirchliche Tracht (Kutte
mit Skapuher, Kapuze und ledernem Gürtel). Die neue Kongregation^) fand

1) Wie einst in den griechischen Spitälern des christl. Altertums (S. 390).
2) Auch Juden und Türken. Diese unterhalten (nach dem Muster

der Christen) seit dem Mittelalter einzelne Krankenhäuser.
3) Bedeutet soviel wie Orden oder Genossenschaft.
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bald viel Anerkennung und Unterstützung, weil ihre Mitglieder sich alsKrankenpfleger (auch in Kriegs- und CholerLeiten) vortreffUcrbewäSrten

Sf^nf^t'^^'r A^/*^'^'-\'''?l*''°
J^t^t Hunderte von Niederlassungen inSpanien, Italien, Osterreich, Deutschland, Amerika u. s. w. - Eine Indere

Kongregation von barmherzigen Brüdern ist seit dem Jahre 1600 in Spanienund Frankreich sehr verbreitet unter dem Namen der Obregons
Ihrem Stifter Beenhardin von Obeegon). - In Flandern bestehen seit 1615
die sogen, ßons Ms, in Mexiko die Belhlehemüer, in Canada die Brüder

^^AA THV' ^.^^'^pK 8- f- — In Deutschland entstanden gegen das Jahr
1500 die Alexiaiier in den rheinisch-westphälischeu Städten: Köln, AachenNeu 8 und Münster infolge einer Pest. Früher durften nach der Ordens-
regel immer nur 12 Alexianerbrüder in einem Hause wohnen und darin
nur bis 40 Kranke pflegen (mit VorUebe Geisteskranke, Epileptische und
lilode). Sie leben klösterlich, übernehmen aber Krankenpflege auch in
fremden Hospitälern (Aachener Stadtkrankenhaus).

Neben den barmherzigen Brüdern wirken in viel gröfserer Zahl die
katholischen biirmlierzigeii Sclnvestern. Die wichtigsten sind die Vin-
cenlmermue?i, gestiftet im Jahre 1617 durch den Pariser Geistlichen Vin-
CENz VON Paula als ein Verein von „Dienerinnen der armen Kranken".
Die Novizen müssen 18—24 Jahre alt sein, treten nach einer Probezeit
fürs Leben in den Orden ein und geloben neben dem alten Hospitaliter-
gelübde

:
Kranke (auch Männer) in ihren Wohnungen zu pflegen, langwierig

Kranke mehrmals wöchentlich zu besuchen und, wenn sie arm sind, zu
unterstützen. Im 18. Jahrhundert breiteten sich die Vincenzschwestern
in Frankreich, Belgien und Polen, im 19. Jahrhundert auch in Italien,
Osterreich und in Deutschland aus. Ihre erste deutsche Niederlassung
•war Koblenz (1825). In den Napoleonischen Kriegen haben sie die fran-
zösischen Truppen begleitet und durch ihre Leistungen überall lebhaftes
Lob erworben.*) — Eine andere Kongregation von barmherzigen Schwestern
entstand 1652 auf Veranlassung des raildthätigen Advokaten de Xouiiailles
in Nancy, der an der Pest gestorben war und sein hinterlassenes Vermögen
zur Gründung eines weiblichen Pflegevereins bestimmt hatte. Die edlen
Damen, welche diesem Verein beitraten, nahmen klösterliches Gelübde an,
pflegten zuerst in einer Kinderschule zu Nancy, welche dem Schutze des
heil. Caeolus Boeegmäus (Bischofs von Mailand) geweiht war und nannten
sich deshalb Borromäei innen. Ihre Ordensregel ist ähnlich der der Vin-
cenzschwestern. Aufser Krankenpflege in Hospitälera und Familien wird
Armenpflege und Kindererziehung geübt. In Deutschland (Rheinland und
Schlesien) ist der Orden seit 1857. — Die Genossenschaft der katholischen
Klemensschrveslern gründete im Jahre 1 808 der Bischof Klemens Deoste-
ViscHEEiNG zu Münstcr in Westphalen. Mutterhaus ist das Klemensspital zu
Münster. Hauptzweck: Krankenpflege. Man verlangt von diesen Schwestern:
„Gesundheit, guten Charakter, gesunden Menschenverstand, einige Schul-

bildung und Anlage zur Krankenpflege (nämlich „Liebe zu Reinlichkeit und
Ordnung, nicht zu wenig Mitgefühl, nicht zu viel Empfindsamkeit")." Ein
Gelübde für Lebenszeit wird nicht abgelegt. Alljährlich wird durch Hand-
schlag versprochen, „besser als bisher" in Armut und Keuschheit Kranke
zu pflegen und den Oberen gehorsam zu sein. Wer dies Versprechen nicht

erneuern will, kann austreten. 1885 gab es in Preufsen 500 Klemens-

schwestern. — Deutschen Ursprungs sind auch die armen Dienstmägde

Clirisli. Im Dorfe Dermbach bei Limburg gründete im Jahre 1843 die

Tochter armer Landleute Kathaeina Kaspee einen Jungfrauenverein „für

1) Eine der Schwestern, mit Namen Martha, wurde von den Soldaten

wie eine Heilige verehrt und erhielt vom Kaiser Napoleon das Kreuz der

Ehrenlegion.
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gottseliges Leben und Pflege armer Kranker in ihren Wohnungen". Nach

5 Jahren konnte sie von gesammelten Geldern ein Häuschen bauen, worin

sie, unterstützt von 4 Genossinnen, Kranke aufnahm. 1851 nahm der Ver-

ein ein geistliches Kleid und die Klosterregel des heil. Augustin an. Be-

liebtheit und Zahl dieser Pflegerinnen wuchs sehr rasch. 1885 beschäftigte

das Dermbacher Kloster 650 Schwestern auf mehr als 100 Arbeitsfeldern.

Die zahlreichen sonstigen Abzweigungen der katholischen barmherzigen

Schwestern führen verschiedene Namen (siehe S. 414). Graue Schwestern

nennt man wegen ihrer Tracht die aus dem Mittelalter stammenden Elisa-

belhinerinnen.

In den katholischen Ländern gab es im Jahre 1847 nach
Buss') etwa 16000 harmherzige Schwestern. Heute ist ihre Zahl
bedeutend gröfser. Im deutschen Reiche allein giebt es deren zur

Zeit 7000. Näheres über ihre Zahl und Verbreitung im deutschen

Reiche findet sich auf S. 414 und 416. — Die vortrefflichen Eigen-

schaften der kathoUschen Schwestern sind allgemein anerkannt.

Der preufsische Minister Freiherr von Stein hatte sie während
der Freiheitskriege (1813—1815) kennen gelernt und schrieb über
sie Folgendes: „Höchst auffallend war mir der Ausdruck von
innerem Frieden, Ruhe, Selbstverleugnung, frommer Heiterkeit
der barmherzigen Schwestern; ihre stille, geräuschlose Wirksam-
keit, die liebevolle, segenbringende Behandlung der ihnen an-
befohlenen Kranken. Warum finden sich nicht ähnliche Institute
bei den Evangelischen? Solche dauernde Verbindungen, an die
sich so manches Vortreffliche anschliefst, die fehlen uns."

In der That hatte die evangelische Kirche in den ersten
3 Jahrhunderten ihres Bestehens für die öfentliche Krankenpflege
wenig thun können. Seit dem Jahre 1833 aber hat sie in Deutsch-
land die altchristliche Einrichtung der Diakonen und Diakonissen
wieder ins Leben gerufen. Auch ist im Jahre 1853 zum „Schutz
der evangelischen Kirche und der Krankenpflege " in Preufsen ein
evangelischer Ritterorden unter dem mittelalterlichen Namen der
Johanniter von Neuem erstanden.

Die gröfsten Verdienste um die Entwickelung der evaugelischeu
Diakonen hat der evangelische Pastor Dr. WicHEßN (f in Hamburg) In

Gärtner Rüge gehörigen kleinen Hause bei Hamburg entstand
1833 die erste „Bruderanstalt", welche noch heute den Namen „RauhesHaus statt Ruge's Haus) führt. Nach diesem Muster sind bis heute
12 Bruderanstalten in Deutschland entstanden. Sie bilden einen durch
yorsteherkonferenzen geregelten Verband. Über die Orte, in denen dieseAnstalten sich befinden, vergl. S. 415. Wer Diakon werden will, mufs 19bis 30 Jahre alt und gewillt sein, die Dienste christlicher Liebe im Sinne

Pr,f/S ••

f
«^^^^"^ Lebensberufe zu machen. Daserste Jahr ist ein Probejahr, zu dem 15 Mark und zwei Anzü<Te mitzu-bringen sind. Dann folgt eine 3jährige Ausbildung in GottetwoS S-

BrudPr '.•r'?^ Krankenpflege u. s. w. Nach dem Eintritt mufs derBruder sich nach dem Ermessen des Vorstandes, an dessen Spitze einevangel. Geistlicher steht, verwenden lassen. Die Brüder dürfen mit Ge-

1) Orden der barmherzigen Schwestern. Schaffhausen 1847.
EuppBECHT, KrankenpSege.
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nehmigung des yorstandes die Ehe eingehen. Für kranke und alterndeBrüder besteht eine Hilfskasse. Der Austritt ist unter gewissen Bedingungen
gestattet. Im Jahre 1885 gab es in Deutschland gegen 12U0 Diakonen oder^le sie auch genannt werden) Pasloralgehilfen. Die meisten dienen als
Bibelboten Herbergsväter, Aufseher in Waisen-, Rettung«-, Arbeitshäusern
U S. w. /ur loü üben Krankenpflege, mit Vorliebe in Anstalten für Irre,
Blöde oder Epileptische. — Es giebt auch evangelische Felddiakonen,
d. b. eine Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger für den Krieg Die-
selbe besteht seit dem Jahre 187U, zählt gegenwärtig etwa 15ü0 militär-
ireie eyangel. Männer aus allen Berufsklassen zu ihren Mitgliedern, die
im Falle eines Krieges Dienste als Krankenpfleger leisten wollen {vergl.
S. 375 u. 376). „Als ein neuerweckter Brunnen des Erbarmens" haben sich
ferner von Deutschland aus die evangelischen Diakonissen über die ganze
evangehsche Welt verbreitet. Der westphälische evangel. Pfarrer Feiedeich
Klönne bedauerte es, dafs die preufsischen Frauen- und Jungfrauenvereine
der Freiheitskriege untergehen sollten. Er wollte aus ihnen eine dauernde
Einrichtung schafi'en und beantragte im Jahre 1820 beim preufsischen Minister
y. Altenstein die Wiedereinführung des altchristlichen Amtes der Diako-
nissen (S. 389) in die evangelischen Gemeinden auf kirchengesetzlichem Wege.
Seine Bemühungen blieben ebenso erfolglos, wie ein Aufruf der Ham-
burgischen Dame Amalie Sieveking an die evangelischen Frauen und Jung-
frauen Deutschlands zu einer Vereinigung für weibliche Krankenpflege.
Glücklicher war der evangelische Pfarrer Gossner in Berlin. Derselbe
stiftete ganz in der Stille im Jahre 1833 einen Verein zur Ausbildung
evangelischer Krankenpflegerinnen und 1837 das Elisabeth-Krankenhaus in
Berlin. Er nannte aber seine Pflegerinnen nicht Diakonissen. Deswegen
ist als der Schöpfer der Diakonissensache nicht Gossnee, sondern der
evangel. Pastor Fliednee zu nennen, der im Jahre 1836 aus einflufsreichen
Personen Rheinland-Westphalens einen „Diakonissenverein" und aus an-
fangs geringen Mitteln ein kleines „Diakonissenhaus" in seinem Pfarrgarten
zu Kaiserswerlh a/Rh. gründete. Dort nahm er im Vertrauen auf Gott
einige Kranke und die erste „Diakonissin" (Gerteud Reichaed, die Tochter
eines Arztes) auf. Das Senfkorn wuchs. Die wachsende Zahl der Schwe-
stern sonderte sich in Lehr- und Pflegeschwestern. Erstere unterwiesen
Kinder, Mägde, zukünftige Lehrerinnen oder Hausfrauen. Letztere nahmen
sich der Armen und Kranken an. Bald konnte das „Mutterhaus" Schwe-
stern aussenden zur Pflege in Familien, Gemeinden, Krankenhäusern. Nach
dem Kaiserswerther Vorbilde sind bis zum Jahre 1888 nicht weniger als

57 Diakonissen-Mutterhäuser entstanden: 33, in Deutschland, die übrigen

24 in der Schweiz, Skandinavien, Rufsland, Österreich, Paris, London und
Nordamerika (vergl. S. 415). Im Ganzen giebt es 7000 Diakonissen, davon
1500 im Ausland, 5500 in Deutschland. Nur der vierte Teil davon übt

Krankenpflege (Seite 377). Jungfrauen und kinderlose Witwen von 18 bis

40 Jahren können Diakonissinnen werden, wenn sie christlichen Sinnes,

sittlichen Wandels und evangelischen Glaubens sind. An der Spitze eines

jeden Mutterhauses steht ein geistiicher Rector und eine Oberin. Nach
einem Probejahr und einem halbjährigen Lernkursus werden die Schwestern

je nach Befähigung und Neigung verwendet. Ein Gelübde auf Lebenszeit

wird nicht gefordert. Die Diakonissin kann, wenn sie es wünscht, zurück-

treten. Sie bleibt in Verbindung mit ihren Angehörigen und behält die

Verfügung über ihren Privatbesitz. Ihr Amt (Krankenpflege oder Unter-

richt an Kinder- und Mädchenschulen u. s. w.) verwaltet die Diakonissin

unentgeltlich. Sie darf für sich keinerlei Geschenke annehmen, dagegen

empfängt sie vom Mutterhaus volle Verpflegung (auch in Krankheit und

im Alter). — Die Diakonissin ist die Gehilfin des Pfarramts in den geist-

lichen Bedürfnissen der Pflegebefohlenen. Betrefi's der leiblichen Bedürf-
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nisse der Kranken ist sie den Ärzten Gehorsam schuldig. Bei Geistes-

kranken und ansteckenden Krankheiten, sowie im Auslande kann die Dia-

konissin nur mit ihrer Einwilligung verwendet werden ) Bei kranken

Männern übernimmt die Diakonissin nur solche Pflegeakte, die sich tur

ihr Geschlecht geziemen, weshalb ihr Hilfswärter beizugeben sind. Bei.

Leichenöffnungen sind Diakonissen nicht zugegen. Grobe Hausarbeiten

verrichten sie in der Regel nicht. In Kriegslazaretten finden sie unter

Führun<T von Johannitern Verwendung. Die meisten Diakomssenhäuser

bilden einen Verband und richten sich nach den Beschlüssen der alle

drei Jahre in Kaiserswerth tagenden Vorsteherkonferenz. „Was die evan-

gelischen Diakonissen bis jetzt gewirkt haben, liegt vor den Augen derer,

die der stillen und anspruchslosen Thätigkeit der frommen Schvvestern

nachzugehen nicht verschmähen wollen." Gegenwärtig geht man mit dem
Gedanken um=), einen freiwilligen Verband evangelischer Frauen und Jung-

frauen aller Stände ins Leben zu rufen , welche in die Schwesternschaft

der Diakonissen nicht eintreten, sondern in ihren häuslichen Verhältnissen

bleiben, jedoch in Diakonissenhäusern Krankenpflege erlernen sollen, um
bei besonderen Notständen in ihrer Familie oder Gemeinde als Kranken-

pflegerinnen auftreten zu können. In einzelnen Fällen haben sich diese

Diakonissen-Helferinnen bereits bewährt. Ob die Sache eine gröfsere

Ausdehnung gewinnen wird, bleibt abzuwarten. — Von Bedeutung für die

öffentliche Krankenpflege in der evangelischen Welt sind die Johanniter
oder, wie sie selbst sich nennen : der „evangelische Ritterorden des heiligen

Johannes vom Spital zu Jerusalem". Dieser neue Ritterorden ist nach dem
Vorbilde des mittelalterlichen Johanniterordens im Jahre 1853 durch König
Friedrich Wilhelm IV. von Preufsen gestiftet worden „als eine in christ-

lichen Liebeswerken thätige evangelische Adelsg^enossenscliaft". Johan-
niterverbände giebt es zur Zeit in Preufsen, Sachsen, Württemberg, Baden,
Mecklenburg, Dänemark, England u. s. w. In Deutschland gehören 2195
evangelische Adelige dem Orden an. Sie zerfallen in Ehrenritter und
Rechtsritter. Letztere wählen für jede Provinz einen Kommendator (Güter-
verwalter). Die Kommendatoren bilden das „Kapitel" und wählen den
Herrenmeister des Ordens (S. 372, Anmerkung 2). Die Rechtsritter legen
ein Gelübde ab, welches verlangt: 1. in Gottesfurcht, Wahrheit und Sitte

zu wandeln, 2. durch ünterthanentreue gegen den angestammten Herrscher
vorzuleuchten, 3. die evangelische Kirche gegen die Angriffe des Unglaubens
zu verteidigen, 4. die christliche Krankenpflege zu fördern. Die heutigen
Johanniter tragen als Abzeichen auf der Unken Brust ihrer weltlichen Klei-
dung ein weifses 8 zipfeliges Kreuz. Bei feierlichen Anlässen erscheinen
sie in rotem Frack und schwarzseidenem Mantel (mit demselben Kreuz)
Nach seinen Satzungen übt der Johanniterorden folgende Thätigkeit: 1. er
sammelt und verwaltet Geld, 2. er gewährt Geldunterstützung oder Frei-
bettenstiftung an Hospitäler, namentlich an Blöden- und Sieebenhäuser,
3. er unterhält eigene Hospitäler, besonders in kleinen Orten und länd-
lichen Bezirken''), 4. er sucht bei besonderen Notständen (Seuchen, Krieg)
Hilfe zu 8chafl"en durch Lieferung von Geld, Nahrungsmitteln, Bedarfs-
gegenständen, Krankenpflegern und -Pflegerinnen, durch Errichtung von
Hilfskorps, von Lazaretten u. s. w. (vergleiche hierüber Seite 372). Alles

1) Diese wird meistens gegeben, z. B. pflegen deutsche Diakonissinnen
in Madrid, Rom, Konstantinopel, Jerusalem u. s. w.

2) Nach dem Vorbilde der Franziskanerinnen-Tertiarierinnen (S. 395).
3) Uber die Felduniform der Johanniter u. s. w. vergl. Seite 378.
4) Zur Zeit bestehen in Deutschland einige 30 Johanniter- Siechen-

häuser und -Krankenhäuser (z. B. zu Grofs -Lichterfelde bei Berlin, zu
Sonnenburg in der Mark, zu Riesa in Sachsen u. s. w.).
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leistet der Johanniterorden unentgeltlich. Lohnpäeger stellt er nicht ansondern nur Diakonen, Diakonissen, auch Schwestern vom roten Kreuz"
Seit dem Jahre 1886 hat der Orden augefangen, eigene dienende Schwe-
stern des Johauniterordeus auszubilden. Bis jetzt giebt es deren 150
Näheres findet sich über sie auf Seite 377. Nach kurzer Übungszeit in
einem Diakonissenhause (während welcher sie als Abzeichen eine weifse
Haube anlegen) treten diese Schwestern in ihre Familien zurück. Im Falle
ihrer Verheiratung können sie mit Genehmigung ihres Gatten zur Verfügung
des Ordens bleiben. Die Pflichten sind leicht, die Genugthuung ist eine
hohe. Man meldet sich Berlin W, Potsdamerstr. 134 c beim Bureau des
Johanniterordens.

')

Die katholischen barmherzigen Brüder und Schwestern, die
evangelischen Diakonen und Diakonissen, auch die Adelsgenossen-
schaften für Krankenpflege fordern von ihren Mitgliedern die Be-
thätigung eines bestimmten kirchlichen Bekenntnisses und schieben
in den Vordergrund ihrer Thätigkeit die Ersiehung ihrer Pflege-
befohlenen zu kirchlichem Leben. Seit dem Jahre 1864 ist ein
sogen, weltlicher Verband für öffentliche Krankenpflege ent-

standen, welcher Personen aller Bekenntnisse als Mitglieder auf-

nimmt und welcher an seinen Pflegebefohlenen lediglich Kranken-
pflege (nicht gleichzeitig kirchliche Erziehung) üben will. Dieser
Verband ist die Genfer internationale Gresellsehaft vom roten
Kreuz.

Nach der Schlacht von Solferino (1859) sah der Genfer Bürger Heney
DuNANT, dafs die von den Heeresleitungen getrofienen Vorkehrungen für

die Pflege der Verwundeten ganz unzureichend waren. Durch seine Schrift

„Erinnerungen an Solferino" brachte er die Regierungen der europäischen
Staaten dahin, dafs sie im Jahre 1864 durch den Genfer Vertrag sich ver-

pflichteten: 1. die verwundeten und erkrankten Feinde und deren Pfleger

als unverletzlich zu betrachten, 2. für Unterkunft und Pflege der beider-

seitigen Kriegsopfer schon im Frieden genügende Vorkehrungen zu treffen.

Es haben sich infolgedessen in allen christlichen Kulturstaaten die sogen.

Vereine vom roten Kreuz gebildet-'), welche nicht nur der Hilfe im Kriege,

sondern auch der öffentlichen Krankenpflege im Frieden trefflich zu statten

kommen. An der Spitze dieser Vereine steht in jedem Lande ein Komitee.

Die Komitees der verschiedenen Länder unterhalten in Genf ein Komitee

der iiiternationalen Hilfe für besondere Notstände (Krieg, Seuchen, Hun-
gersnot u. s. w ).

Für Deutschland bildet seit dem Jahre 1870 das „Berliner Central-

ko7nitee-' (welchem einflufsreiche Personen aller Bekenntnisse angehören)

die Zusammenfassung aller deutschen Pflegekräfte (der kirchlichen wie der

1) Nach dem Vorbilde des evangelischen Johanniterordens haben sich

neuerdings auch katholische Adelsgenossenschaften gebildet zur Förderung

kirchlicher Krankenpflege im Frieden und im Kriege. So entstanden 1867

die Scblesisclien Malteserritter und die Rheinisch - Westphälischeu

Malteser, 1871 in Bayern durch König Ludwig H. die Georgsritter

(vergl, S. 372), in Österreich die Deutschritter u. s. w.

2) Auch in der Türkei! Dadurch huldigen die europäischen Muha-

medaner dem christlichen Grundgedanken: liebe deinen Nächsten, auch

wenn er dein Feind ist! (Vergl. Knoer, Entwickelung des europaischen

Heeres-Sanitätsweseus. Hannover 1883. Seite 873.) — Selbst Japan hat jetzt

seine Gesellschaft vom roten Kreuz: „Sekidjudjisha".
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weltlichen) zum besten der verwundeten und erkrankten Soldaten. Jedoch

treten die katholischen und evangelischen Pflege- Genossenschaften Deutsch-

lands nur im Kriege unter das Zeichen des roten Kreuzes, im Frieden

nicht (vergl. § 138).
. _ , , , . , , .

Die Friedensthätigkeit des roten Kreuzes in Deutschland ist folgende

:

Es bestehen unter dem Schutze Ihrer Majestäten des Deutschen Kaisers

und der Deutsciien Kaiserin etwa 2000 deutsche Vereine vom roten Kreuz,

teils Männervereine, teils Frauenvereine. Diese gliedern sich zu grofsen

Provinzialvereinen zusammen und führen als solche verschiedene Namen.

So heifst z. B. die Gesamtheit der Frauenvereine in Sachsen „Albert- Ver-

ein", in Hessen-Darmstadt „Alice-Verein", in Preufsen, Bayern und Baden
„vaterländischer Frauenverein", in Württemberg „Wohlthätigkeitsverein",

in Mecklenburg „Marienverein", in Weimar „patriotisches Institut" u. s. w.

Die Gesamtheit der Männervereine führt in Sachsen den Namen „Landes-

verein", in Hamburg „Hilfsverein", in Bayern „Landeshilfsverein", in Baden
„Männerhilfsverein" vom roten Kreuz u. s. w. Alle diese Vereine haben
„zahlende" und „thätige" Mitglieder. Zahlende Mitglieder können unbe-
scholtene deutsche Männer, Frauen und Jungfrauen jeden Standes und
Glaubens durch einen jährlichen Beitrag von mindestens 3 Mark werden.
Die „thätigen" Mitglieder der deutschen Frauenvereine verpflichten sich

(soweit es ihre Familienverhältnisse gestatten), sich um die öffentliche

Armen- und Krankenpflege an ihrem Wohnorte zu kümmern.') Aufserdem
unterhalten die Vereine vom roten Kreuz in 24 deutschen Städten Kran-
kenhäuser^), welche zur Ausbildung der Schwestern vom roteu Kreuz
dienen. Die Schwestern des roten Kreuzes erfreuen sich einer zunehmen-
den Beliebtheit und leisten als &ankenpflegerinnen in jeder Hinsicht Vor-
treffliches. Es giebt ihrer zur Zeit in Deutschland etwa 1200. Sie führen
verschiedene Namen, z. B. in Sachsen Älbertinerinnen , in Hannover Cle-
mentinerinnen, in Württemberg Olgaschmeslern u. s. w. Die Tracht ist ein
einfaches blaues, graues oder schwarzes Kleid, weifse Haube und Brosche
mit rotem Kreuz. Die Verpflichtungen der Schwestern vom roten Kreuz
sind beispielsweise folgende:

In das Clementinenhaus in Hannover können 20— 40jährige Jung-
frauen und Witwen katholischen oder evangelischen Bekenntnisses aus
gebildeten Ständen auf Grund eines Sittenzeugnisses ihres Ortsgeistlichen
unentgeltlich eintreten, wenn sie sich verpflichten, dem Hause 3 Jahre zu
dienen. Ohne diese Verpflichtung kostet die Ausbildung 100 Mark. Die
Schwestern erhalten freie Tracht, freie Verpflegung (auch in Krankheits-
fällen) und Taschengeld. Probezeit 12 Wochen. Nach der Aufnahme wird
die Verpflüchtung alle 3 Jahre erneuert. Altersversorgung nach lOjähriger
Arbeit. Austritt jederzeit möglich. Die Schwestern müssen sich je nach
ihrer Konfession eines kirchlichen Wandels befleifsigen. Das Mutterhaus
ersetzt ihnen das Elternhaus. Arbeitsfelder sind: Krankenhäuser, Privat-
pflege,.. Armenpflege in Gemeinden.

Ahnlich sind die Verpflichtungen für die meisten Genossenschaften
der Schwestern vom roten Kreuz.

Eine besondere Stellung nehmen die Schwestern des Berliner Äugusta-
Hospitals ein. Das Augusta-Hospital wird seit 1870 unterhalten durch den
Berliner „Frauenlazarettverein" (gestiftet 1866 durch die hochselige Kaiserin
AuGUSTA). Die Pflege geschieht hier nur durch adelige Damen nach einer
von Ihrer Majestät der Kaiserin festgesetzten Dienst- und Hausordnung.
Kie beelsorge übt ein dazu berufener evangelischer Geistlicher. Für die

1) Beteiligung an den Arbeiten der Kinderkrippen, Volksküchen,
Armenunterstutzungen u. s. w.

2) Siehe die Aufzählung derselben auf Seite 41.5.



406 Englische PHegerinnenschulen.

nicht evangelischen Schwestern und Kranken wird entsprechende Fürsorge
getroflen. Nehen dem „adeligen Scimeslernverband- besteht im Augusta-
Hospital eine ,,Pfiegerinnenschule nebst Pflegerinnenasyl". Über letztere
vergl. unten Seite 409. j ^uci iclülcic

/o i.

\ereine vom roten Kreuz bilden nicht nur Berufspflegerinnen
(Schwestern) aus, sondern auch freimillige Helferinnen für den Krieasfall
Dies ist besonders in Frankreich der Fall (vergl. Seite 377, Anmerkung 1)!Auch männliche Krankenpfleger werden, jedoch nur für den Kriegsfall von
den deutschen Vereinen des roten Kreuzes ausgebildet und ausgerüstet-
die sogen. Sanilätskorps (vergl. Seite 374).

Eine besondere Art genossenschaftlicher weltlicher Kranken-
pflegerinnen hat sich in England durch die Thatkraft einer
Dame, der berühmten Miss Floeence Nightingale, entwickelt.

In England hatte seit der Kirchenreformation (16. Jahrhundert) die
öffentliche Krankenpflege länger als in anderen evangelischen Ländern im
Argen, d. h. in den Händen von bezahlten Wärtern und Wärterinnen aus den
niedrigsten Ständen gelegen. Im Krimkriege (1855) zeigte zuerst Mifs Florence
JSighlingale, dafs „eine gebildete Frau von feinster Abkunft auf dem Kriegs-
schauplatze inmitten eines Heeres Wunden verbinden und Kranke pflegen
könne-'. 1) Sie hat seitdem durch ihr Beispiel, durch ihre Schriften und
durch die Errichtung der ersten Pflegerinnen- Schule (des sog. „Nightingale-
home") im St. Thomashospital zu London die öäentliche Krankenpflege in
ihrem Vaterlande zu einem gesuchten und gesegneten Aibeitsfelde für
junge Damen aus den gebildetsten Ständen gemacht. Heute ist man in
England der Ansicht, dafs „eine gründliche Durchbildung als Kranken-
pflegerin einer feinen Frau zur besonderen Zierde gereicht-' ') und dafs
„durch einen 5-, selbst 10jährigen Dienst als Pflegerin in einem öffent-
lichen Krankenhause eine Dame für andere Lebensstellungen ebensowenig
untauglich wird, als ein junger Mann durch langjährigen Waffendienst im
Heere".') In jedem gröfseren englischen Provinzialhospitale hat man nach
dem Muster des Nightingalehorne Pflegerinnenschulen errichtet. Töchter
und Witwen von Geistlichen, Ärzten, Gelehrten, ferner Erzieherinnen,
Lehrerinnen, Wirtschafterinnen und andere Klassen durchaus gebildeter

Damen machen dort unentgeltlich (als sogen. „Probationers") einen ein-

jährigen Kursus der praktischen Krankenpflege durch verpflichten sich

dann auf ein oder mehrere Jahre weiter zu pflegen und erhalten durch
ein abgelegtes Examen die Aussicht, in eine höhere Stellung als Ober-
wärterin („sister" oder „head nurse") oder als Vorsteherin („lady Super-

intendent") einzurücken. Diese Damen behalten ihre volle Unabhängigkeit
und können jederzeit eine andere Lebensstellung wählen. Man gewährt
ihnen eine standesgemäfse Wohnung, Beköstigung und Behandlung. Ihre

Tracht ist ein einfaches weltliches Kleid mit weifser Haube. Sie beziehen

Gehalt, dessen Höhe wechselnd ist. Gewöhnliche Hausarbeit wird ihnen

nicht zugemutet; dafür giebt es Wärterinnen II. lüasse („nurses") aus dem
Stande der Dienstmädchen. Gelingt es den examinierten Pflegerinnen nicht,

in einem Krankenhause Stellung zu finden, so stellen sie sich einer jener

Genossenschaften zur Verfügung, welche überall in England zu dem Zwecke
vorhanden sind, „für Krankheitsfälle bei Arm oder Reich jederzeit ge-

schulte Pflegerinnen zu beschaffen". Diese Genossenschaften („Nursing

Associations" oder „Nursing Institutions") sind verschiedener Art. Ent-

1) Siehe Vorrede zu Flobence Lees, Handbuch für Krankenpflege-

rinnen, übersetzt von Schlief. Berlin 1874,

2) Vergl. Güterbock, Die englischen Krankenhäuser. Berlin 1881.

Seite 6—37.
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weder stehen an ihrer Spitze Geistliche und andere wohlmeinende Per-

sonen die unter den Pflegerinnen eine ideale Autfassung der Kranken-

rfle'e'aufrecht erbauen; oder es sindrein geschäftsmäfsige „Pfiegerinnen-

""""^Äir D^SSaU giebt es eine weltliche Krankenpflegerinnen-

schule nach dem Muster des englischen Nightingalehome. Es ist das von

?Srer Majestät der Kaiserin Fbiedkich im Jahre 1883 gestiftete Victoria-

haus iu Berlin. Mädchen gebildeler Stände treten hier auf einen Monat

z?r pISbf ein. Wenn sie sich dem Hause auf zwei Jahre verpflichten so

werden sie einem der gröfseren Krankenhäuser Berlins für den praktischen

UntScht überwiesen Für die Ausbildungszeit ist eine Kaution von

300 Mark zu stellen. Nach vollendeter Ausbildung erhalten die „Viktoria-

schwestern-' : freien Lebensunterhalt, Pflege in Krankheitsfällen und für

ihre Altersversorgung jährlich 300-600 Mark. Tracht :
blaues Wasch-

kleid weiCse Haube, süberne Brosche. Verwendung in Hospitalern oder

in der häuslichen Krankenpflege nach dem Ermessen der Oberin. Jährlich

4 Wochen Urlaub. Austritt nach Kündigung jederzeit möglich. Zur Z-eit

über 100 Schwestern beider Konfessionen.

Von England ist neuerdings noch eine andere Einrichtung

ausgegangen, welche für die öffentliche Krankenpflege durch

Männer nicht ohne Bedeutung ist. Dies sind die sogen. Sama-

riteryereine.

Englische Johanniter errichteten unter Mitwirkung angesehener Arzte

seit dem Jahre 1877 „Ambulance-Classes" , d.h. Schulen für Männer aUer

Berufsklassen, denen gelehrt wurde, wie man bei plötzlichen Unglücks-

fällen bis zur Ankunft des Arztes die nötigste Hilfe leisten müsse". Binnen

5 Jahren waren in England 40 000 Personen ausgebildet — zum nicht ge-

ringen Nutzen der Verunglückten und Verletzten. Gab es deren doch im

Jahre 1886 in Preufsen nicht weniger als 100 000, abgesehen von 13000

Menschen, welche in Preufsen in den Jahren 1883—1885 durch Verun-

glückung den Tod erlitten.*) Nach Deutschland sind die „Ambulance-

Classes" seit 1881 durch Dr. v. Esmaech unter dem Namen der Samariter-

schulen verpflanzt worden. Auf Anregung dieses Arztes haben sich in

Deutschland (und in anderen Ländern) zahlreiche SamarilervereiJie gebildet,

in denen Jedermann durch Zahlung eines Beitrags von jährlich 1 Mark
die Mitgliedschaft erwerben kann. Die Samaritervereine beschaffen Unter-

richtsmittel (Wandtafeln, Apotheken, Verbandmittelmodelle) und ärztliche

Lehrkurse für Soldaten, Seeleute, Fabrikaufseher, Eisenbahnbeamte, Feuer-

wehrleute, Turner u. s. w. Die Teilnehmer am Unterricht nennen sich

Samariter, leisten bei vorkommenden Unglücksfällen unentgeltlich die

„erste Hilfe'' (Seite 216 u. f.) und erhalten für aufserordentliche Leistun-

gen eine Auszeichnung. Näheres erfährt man durch den Schatzmeister

des deutschen Samaritervereins Consul v. Bremen in Kiel.^)

Alle bisher aufgezählten „genossenschaftlichen" Pfleger und
Pflegerinnen haben ihre Arbeit an den Kranken seit Christus bis

auf unsere Tage unenlgeltlich verrichtet! Noch heute finden sie

ihren Unterhalt gröfstenteils durch ihre Genossenschaft und dürfen

für sich selbst von den Kranken keinerlei Lohn oder Geschenke

1) Güterbock, a. a. 0.

2) Graf Douglas, Landtagsrede in Berlin am 2. Mai 1888.

3) Vergl. V. EsMARCH, Leitfaden für Samariterschulen. 8. Auflage. 1888.
Leipzig, Vogel.
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annehmen! Dadurch hat die öffentliche Krankenpflege - zumSegen für _die Gepflegten und nicht minder für die Pflegenden

-

S.ff?T^^''^'
Beschaffenheit als ein uneigennütziges, christ-

liches Liebeswerk zum grofsen Teil bewahrt.
Es giebt aber heute neben den genossenschaftlichen Pflegernund Pflegerinnen auch Lohnwärter und Lohnwärterinnen')

d. h Personen, welche gegen Bezahlvng in Krankenhäusern undm Mamillen Krankenpflege ausüben. — Als seit dem Jahre 1500
durch die Kirchenreformation die mittelalterlichen Pflegerorden
mehr und mehr verschwanden, da legte man die öffentliche Kran-
kenpflege, vornehmlich in den protestantischen Ländern, in die
Hände von Lohnpflegern. Man hat an diesen Leuten viel zu
tadeln gefunden: „Sie hätten mehr Freude an ihrem Lohn als
an ihrem Beruf. Sie vernachlässigten die Armen. Sie seien un-
zuverlässig, roh, unehrlich." — Wie ein jeder Stand, so hat wohl
auch der Stand der Lohnwärter und Lohnwärterinnen einzelne
schlechte Mitglieder. Es mufs aber anerkannt werden, dafs es
zahlreiche brave, zuverlässige und äufserst geschickte Lohnwärter
und Lohnwärterinnen giebt. Für viele Fälle des täglichen Lebens
ist dieser achtbare Stand durchaus unentbehrlich, z. B. für Militär-
lazarette, Irrenhäuser, Privatanstalten, für plötzliche Krankheits-
fälle in Familien u. s. w., — schon deswegen, weil die Zahl der
genossenschaftlichen Pfleger und Pflegerinnen eine zu geringe ist

In Preufsen gab es nach Dr. Guttstadt im Jahre 1885 nur 588 ge-
nossenschaftliche, dagegen 2574 „sonstige" Krankenpfleger. Für die Pflege-
rinnen war das Verhältnis umgekehrt. Es gab 8673 genossenschaftliche,
gegen 2730 „sonstige" Krankenpflegerinnen. Frauen bedürfen eben, um
sich in der Krankenpflege glücklich zu fühlen, des Schutzes und jener
höheren Weihe, welche die Genossenschaft dem Berufe verleiht!

Lohnwärter und Lohnwärterinnen erhielten früher nur eine
praktische, mehr zufällige Ausbildung. Sie traten als kranke oder
dienende Personen in ein Krankenhaus, fanden an der Kranken-
pflege Gefallen und wählten sie zu ihrem Lebensberuf. Seit dem
Ende des vorigen Jahrhunderts haben aber die Staaten, die grofsen
Städte und einzelne weltliche Vereine angefangen, besondere
Schulen auch für Lohnwärter und Lohnwärterinnen einzurichten.

Hierher gehören die Unterrichtskurse zur Ausbildung der Militär-

krankenwärter in den Garnisonlazaretten, ferner die Krankenwörfer-
und -Wärterinnenschulen, wie sie in zahlreichen staatlichen,

städtischen oder Vereinskrankenhäusern bestehen, z. B. in der

Charite und im Augustahospital zu Berlin, in den Universitäts-

kliniken zu Bonn, im Königl. Sächsischen Landeskrankenhaus zu

Hubertusburg, im Allerheiligenspital zu Breslau, im Johanniter-

krankenhaus zu Jüterbog, in zahlreichen Stadtkrankenhäusern.

1) Wie einst die Parabalanen und die Ministri (Seite 391).
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In Prenfsen gab es im Jahre 1885 nicht weniger als 52 derartige

Wärter- und Wärterinnenschulen') (vergl. S. 416). Folgendes

„Eeglement" ist für die preufsischen Wärterschulen mafs-

gebend '-)

:

Wer ein Befähigungszeugnis als „greprüfter Kraukeiii)fleg:er" oder

„HeiJgehilfe" erlangen will, der mufs gesund, unbescholten, im Besitz

guter Volksschulkenntnisse und nicht über 40 Jahre alt sein. Er bat sich

beim Kreisphysikus desjenigen Kreises zu melden, in welchem die Wärter-

schule gelegen ist. Dabei ist ein Geburtsschein, ein Sittenzeugnis seitens der

Ortsbehörde und ein Impfschein vorzuzeigen. Nach bescheinigter Befähi-

gung durch den Kreisphysikus meldet sich der Betreffende beim Oberarzt

des als Wärterschule dienenden Krankenhauses. Die Ausbildung dauert

5—6 Monate. Während dieser Zeit wohnen die Aspiranten im Kranken-

hause, erhalten Unterweisung in der Krankenpflege, beteiligen sich an den

Dienstleistungen (Nachtwachen u. s. w.) und haben sich den Ärzten, den

Vorstehern, sowie der Hausordnung zu fügen. Die Ausbildungskosten be-

tragen monatlich etwa 30 Mark. Unbemittelten Aspiranten kann Ermäs-
sigung bewilligt werden, wenn sie sich der Anstalt durch Dienste nützlich

machen. Nach beendeter Ausbildung findet eine Prüfung durch Arzte statt,

nach welcher die Namen der Geprüften öffentlich bekannt gemacht werden.

Wer sich als „geprüfter Krankenpfleger" oder „Heilgehilfe" in Süddeutsch-
land als „Bader" niederlassen und die Krankenpflege in den Wohnungen
der Kranken berufsmäfsig ausüben will, mufs vorher der Ortsbehörde so-

wie dem Kreisphysikus sein Prüfungszeugnis vorlegen. Die Thätigkeit be-

steht: 1. in der Krankenwartung, 2. in der Unterstützung der Ärzte bei

Operationen, 3. in der Ausführung von Desinfektionen (Seite 305). Selb-

ständiges Kurieren und Operieren (aufser Schröpfen, Blutegel setzen und
Zahnausziehen) ist den Heilgehilfen bei Strafe verboten. Der Betrieb eines

Nebengewerbes ist ihnen gestattet, z. B. die Führung einer Barbierstube,
die sie durch 5 Becken als Aushängeschild kenntlich machen dürfen (ein-

fache Barbiere nur durch drei dergleichen). Über die Höhe des zu be-
anspruchenden Wärterlohnes entscheidet unter Umständen die Behörde
nach einem festgestellten Tarif. — Denjenigen geprüften Pflegern (oder
Pflegerinnen), welche eine besonders gute Befähigung zeigen und im Hospi-
taldienst bleiben wollen, wird Gelegenheit zur weiteren Ausbildung als Ver-
jvalter, Vorsteher u. dergl. verschafft.

Ähnlich sind die Bestimmungen für die Wärterinnen-
schnlen. Eine solche wird z. B. von dem „ Frauenlazarettverein

"

im Augustahospital zu Berlin unterhalten.

Aufnahme finden dort weibliche Personen vom 20. Jahre ab, wenn
sie ein Taufzeugnis, ein Schulzeugnis und ein Sittenzeugnis seitens ihres
Ortsgeistlichen vorzeigen. Über die Aufnahme entscheidet eine Prüfung in
Religion, Schreiben, Rechnen und Buchführung. Während des 3 monat-
lichen Unterrichtskursus wohnen die Schülerinnen in einem sogen. Asyl.
Sie zahlen dafür 150 Mark oder verpflichten sich 3/4 Jahr unentgeltlich zu
arbeiten. Der Unterricht geschieht teils durch Vorträge, teils durch prak-
tische Übungen in den Krankensälen und in der Poliklinik des Augusta-
hospitals. Nach dem Unterrichtskursus findet eine Prüfung und Diplo-
mierung statt. Die Schülerinnen können dann in ihr Privatleben zurück-
kehren oder auf 2 Jahr als Lohnwärterinnen Beschäftigung finden (im

1) GuTTSTADT, Kraukeuhauslexikon. II. Bd. S. 178— 181. Tabelle U
2) GüTTSTADT, a.a.O. S. 177.
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Augustahospital oder in der Privatpflege). Während dieser 2 Jahre be-
halten die Wärterinnen Wohnung im Asyl . betrachten die Oberin die
Schwesternschaft, die Geistlichen und die Ärzte des Augustahospitals als
ihre Vorgesetzten, müssen häusliche Arbeiten verrichten und erhalten im
ersten Jahre lo Mark, im zweiten Jahre 24 Mark Monatslohn. Nach zwei
Jahren müssen sie austreten, um neuen Schülerinnen Platz zu machen
Pflegerinnen, die sich während dieser 2 Jahre gut geführt haben unter-
stutzt der Vorstand durch Empfehlungen. Durch solche Empfehlung flu-
den z. B. Pflegerinnen Anstellung im „Deutschen Hospital" zu New-York
Aufserdem besteht ein Alters - Unterstützungsfonds für die aus dem Asyi
hervorgegangenen Pflegerinnen, zu welchem die Pflegerinnen selbst bei-
steuern.

Die Verteilung der verschiedenen Arten von Krankenpflegern
und -Pflegerinnen in den verschiedenen Ländern der Erde ist

verschieden. Im Süden von Europa und Amerika überwiegen die
katholischen Krankenpflegerorden und Kongregationen. Im Norden
dieser Erdteile überwiegen die weltlichen Pflegergenossenschaften,
sowie die Lohnwärter und -Wärterinnen. In unserem deutschen
Vaterlande besteht eine sehr grofse Mannigfaltigkeit der Pfleger
und Pflegerinnen (vergl. § 140 unter E),

Aufser den der öffentlichen Krankenpflege dienenden Kranken-
häusern, Pflegern und Pflegerinnen giebt es in den verschiedenen
Ländern noch zahlreiche Staatsgesetze und Ortsvorschrißen, welche
die öffentliche Krankenpflege in verschiedener Weise regeln, end-

lich zahlreiche Orts- und Landes'jerezwe, welche die öffentliche

Krankenpflege in dieser oder jener Weise unterstützen. Das alles

aufzuzählen, würde zu weit führen. Wir wollen zum Schlufs ver-

suchen, eine kurze Übersicht über

§ 140. die heutigen Hilfsmittel der öffentlichen Kran-
kenpflege im deutschen Reiche zu geben.

A. Gesetze für die öffentliche Krankenpflege in Deutschland

:

1. Die Gesindeordnuug-en (z. B. die preufsische vom Jahre 1810) be-

stimmen: sobald ein Dienstbote „bei Gelegenheit seines Dienstes" sich eine

Krankheit zuzieht, so hat die Herrschaft für seine Kur und Verpflegung

zu sorgen. (Für Geisteskrankheiten, Epilepsie, selbstverschuldete Leiden

und für Begi'äbnisse kommen indessen die Herrschaften nicht auf.) Sind

öflentlicbe Anstalten vorhanden, so mufs das Gesinde sich in diesen unter-

bringen lassen. An vielen Orten bestehen sogen. Abonnements, d. h. die

Herrschaften sind verpflichtet, für jeden ihrer Dienstboten einen jährlichen

Betrag an ein bestimmtes Krankenhaus zu zahlen. Dieses Krankenhaus

übernimmt dafür die Pflege der erkrankten Dienstboten. Dauert die Krank-

heit über die Dienstzeit hinaus, so geht die Verbindlichkeit von der Herr-

schaft auf die Ortsbehörde über, welche für die weitere Verpflegung auf

Kosten des „Ortsarmenverbandes" zu sorgen hat (vergl. unter 2).

2. Das Reichsgesetz über den Uuterstützuug-swobnsitz vom Jahre

1871 bestimmt: jede Gemeindebehörde hat einen Orlsarmenverba?id, jeder

gröfsere Bezirk einen Landarmenverband zu bilden. Diese Armenverbände

sollen jedem hilfsbedürftigen Deutschen (oder Ausländer) im Falle der

Not: Obdach, Lebensunterhalt, Krankenpflege und erforderlichenfalls Be-

1) So lange ihnen der Aufenthalt im deutschen Reiche gestattet ist.
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eräbnis gewähren. Pflegepfliehtig ist der Armenverband desjenigen Orts, an

lern der Eedürrge sich fm Erkrankungslalle aufhält. Zahlungspflichtig ist der

Armenverband desjenigen Orts, an dem der Bedürftige die letzten 2 Jahre

gewohnt, d. h. seinen „ünterstützungswohusitz" erworben hat Für Per-

sonen ohne Unterstützungswohnsitz, ferner für bedürftige Irre, ßlode, Taub-

stumme und Blinde sorgt der betrefiende Landarmenverband. — In Bayern

gilt das sogen, üeimalsrechl , d. h. für jeden hilfsbedürftigen Bayern ist

der Geburtsort zahlungspflichtig. — Ein Gesetz vom Jahre 1876 bestimmt

über die Kosten dieser Armenpflege: für übernommene Verpflegung Hilts-

bedürftifer bezahlt der zahlungspflichtige dem pflegepflichtigen Ortsarmen-

verbande täglich 60—80 Pfennige, für gleichzeitige Krankenpflege (Arznei,

Armenarzt u. s. w.) täglich 20 Pfennige mehr.
. ,

3. Das ßeichsgesetz über die Krankenversiclieruug der Arbeiter

vom Jahre 1883 bestimmt: Arbeiter, Arbeiterinnen oder Beamte in Fabriken,

Bergwerken, Salinen, Steinbrüchen, Gruben, Hütten, bei Bauten, auf Werf-

ten, beim Post-, Schiliahrts- oder Eisenbahnbetrieb, in Mühlen. Gewerben

und Handwerken müssen gegen Krankheitsfälle (einschliefslich Unfälle) ver-

sichert werden, wenn sie länger als eine Woche in demselben Betriebe

arbeiten und weniger als 6^3 Mark täglich (2000 Mark jährlich) verdienen.

Die Versicherungspflicht erstreckt sich auch auf Ausländer (s. Anm. auf

Seite 410). Die Versicherung geschieht durch sogen. Krankenkassen (Fabrik-

kassen, Knappschaftskasseti, Poslkassen, Baukassen, Lmimgskassen oder

durch freie (sogen, eingeschriebene) Hilfskassen. Die gärtnerischen, die

land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter, die Arbeiter der Hausindustrie,

endlich die Handlungsgehilfen sind nach denselben Grundsätzen durch

sogen. Orlskrankenkassen oder Gemeindekrankenkassen zu versichern. Zwei
Drittel der Unkosten steuern bei diesen Kassen die Arbeiter, ein Drittel

die Arbeitgeber. Die Gemeindekassen werden durch die Ortsvorstände,

alle übrigen Kassen durch selbstgewählte Vorstände (unter Aufsicht der

Kegierung) verwaltet. Die Kraukenkassen gewähren: vom Tage der Er-
krankung an: freie ärztliche Behandlung, Arznei, Brillen, Bruchbänder
u. s. w. , vom dritten Tage der Erkrankung an: eine tägliche Geldunter-
stützung, welche dem halben oder ganzen ortsüblichen Tagelohn entspricht

(nicht über 3 Mark täglich). Die Geldunterstützung wird ISlVochen lang am
Schlüsse einer jeden Woche vom Kassenvorstande ausgezahlt (jedoch nicht
bei selbstverschuldeten Krankheiten, z. B. durch Schlägerei, Ausschweifung
u. dergl.) Alleinstehende Kranke müssen sich in einem Hospital unter-
bringen lassen, ebenso diejenigen kranken Familienernährer, für deren
Leiden nach ärztlichem Ausspruch Hospitalpflege erforderlich ist. An die
hilfsbedürftigen Angehörigen im Hospital untergebrachter Ernährer zahlen
die Kassen ebenfalls ein ünterstützuugsgeld (13 Wochen lang die Hälfte des
ortsüblichen Tagelohns). Ebenso erhalten die Wöchnerinnen der Kassen-
mitglieder 3 Wochen lang Unterstützung. In Todesfällen wird der 20 fache
Betrag des ortsüblichen Tagelohns als Beerdigungsgeld ausgezahlt.

4. Das Unfallyersicherungsgesetz (Keichsgesetz vom Jahre 1884) be-
stimmt: dafs alle jene Personen, welche dem Krankenversicherungszwange
unterliegen (siehe unter 3), auch für die üblen Folgen erlittener Unfälle Ent-
schädigung erhalten sollen, wenn der Unfall durch den „Betrieb'' und nicht
etwa durch Zufall, Schlägerei oder gar vorsätzlich herbeigeführt wurde. Die
Kosten für diese Unfallversicherung tragen die Arbeitgeber (Betriebsunter-
nehmer)

, welche zu diesem Zwecke sogen. Berufsgenossenschaflen bilden
müssen. In den Vorständen der Berufsgenossenschaften, sowie in den
sogen. Schiedsgerichten (über denen das ..Reichsversicherungsamf in Berlin
steht) haben auch die Arbeiter Sitz und Stimme, damit sie sich überzeugen
können, dafs die gesetzlichen Ansprüche der Geschädigten richtig gewür-
digt werden. Jeder vorkommende Unglücksfall ist vom Arbeitgeber binnen
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PrRt?n""i^'f\v^l^'^'P''^i^^i^^^°'*'^^
schriftlich anzumelden. Während der

tnitLl
dem Unfall erhält der Betroffene seine Unter-stützung aus der Ärankexk&sse (siehe unter 3) Ist er dann no^hgeheüt oder bleibt ein dauernder Schaden zurück, so erhl e? Jon der14. Woche an durch seine Berufsgenossenschaft : 1. freie ärztliche BeLndlung, freie Arznei u. s. w., 2. im Falle völliger ErwerbsuSiffkeit für dtDauer derselben des früheren Arbeitsverdienstes ar ogeS rJ^^^^^^^^^

3. im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer Selben einen

(? b"^ mr' d^.' T'' ^«rbliebenen ErTerbsu'nS"
9no/ ^1?'

f"»^^ den Verlust eines Fingers 6-10%, des linken Daumens200o, des rechten Daumens SO-Söo/o, eines Fufses 50%, eines Armes60% beider Arme oder beider Augen 100%') der Vollrente u. s. w.) DieKente erhalt der Verunglückte allmonatlich im voraus durch die PostDurch die Berufsgenossenschaft können die Rentenempfänger gezwungenwerden, sich von Zeit zu Zeit auf ihre Erwerbsfähigkeit untersuchen oder
sich in einem Krankenhause behufs Besserung ihres Zustandes behandelnzu lassen. Die Hinterbliebenen eines durch einen Unfall Getöteten er-
halten von der Berufsgenossenschaft: 1. zur Beerdigung das Zwanzigfache
eines Tagelohnes (mindestens 30 Mark), 2. die Witwe für die Dauer ihres
Witwenstandes eine Rente von 20%, jedes Kind bis zum 15. Lebensjahre
eine Kente von 15% des Arbeitsverdienstes, den der Getötete hatte

0. Für diejenigen Personen, welche nicht unter das Unfallversicherunas-
gesetz (siehe unter 4.) fallen, bestimmt das sogen. Ilaftpflichtgesetz (Reichs-
gesetz vom Juni 1871) Folgendes: - wenn auf Eisenbahnen, in Bergwerken
Gruben, Steinbrüchen oder Fabriken ein Mensch getötet oder verletzt wird
so haftet der Betriebsunternehmer für den entstandenen Schaden, sofern
er nicht beweist, dafs der Unfall durch höhere Gewalt entstand oder selbst-
verschuldet war. Im Falle der Tötung sind zu ersetzen: die Kosten der
versuchten Heilung, der Beerdigung und des während der Krankheit er-
littenen Vermögensnachteils; auch sind diejenigen zu entschädigen, denen
der Getötete zur Zeit seines Todes Unterhalt gewähren mufste. Im Falle
einer Verletzung sind zu ersetzen: die Heilungskosten und der für die
Dauer der (ganzen oder teilweisen) Erwerbsunfähigkeit entstehende Ver-
mögensnachteil. Ob der Ersatz durch Abfindungssumme oder Rente und
in welcher Höhe er zu gewähren sei, entscheidet das Gericht. Nachträg-
liche Verminderung oder Erhöhung des Ersatzes kann unter veränderten
Umständen auf Antrag des Verpflichteten oder des Berechtigten eintreten.
Die Forderung auf Schadenersatz verjährt in zwei Jahren vom Unfalls-
tage an.

6. Für diejenigen über 16 Jahre alten Arbeiter, Arbeiterinnen, Ge-
hilfen, Lehrlinge, Dienstboten, Gewerbtreibende, Fuhrleute, Seeleute, Be-
amte u. s. w. mit Jabresverdienst unter 2000 Mark, welche nicht infolge
eines Unfalles, sondern infolge einer Erkrankung oder durch Alter er-
werbsunfähig werden

,
sorgt das sogen. Invaiiditäts- und Altersversiche-

rungsgesetz vom Jahre 1S89. Die Kosten dieser Versicherung bringen zur
Hälfte die Arbeitgeber, zur Hälfte die Versicherten selbst auf. Aufserdem
zahlt das deutsche Reich-) zu jeder Rente jährlich 50 Mark. Die Ge-
schäfte werden geführt durch die sogen. Landesversicherungsanstalten.
Etwaige Streitigkeiten werden geordnet durch Schiedsgerichte, nötigenfalls

durch das Berliner Reichsversicherungsamt. In den Schiedsgerichten hat

ein Ausschufs von je 5 Arbeitern und Arbeitgebern Mitwirkungsrecht. Wer
Invalidenrente beansprucht, mufs 5 Jahre, wer Altersrente, mufs 30 Jahre

1) Diese Entschädigungen sind gebräuchlich, nicht gesetzlich.

2) Auch für in deutschem Betriebe erwerbsunfähig gewordene AuS'

länder.
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den vorgeschriebenen Beitrug an die Versicherungsanstalt bezahlt haben.

Die Beiträge der Versicherten werden je nach der Höhe ihres Jahresver-

dienstes verschieden bemessen. Als Beitrag sind zu zahlen: in der I. Lohn-

klasse (bei bis 300 Mark Jahresverdienst) wöchentlich 14 Pfennige, in der

II. Lohnklasse (bei bis 500 Mark Jahresverdienst) wöchentlich 20 Pfennige,

in der III. Lohnklasse (bei bis 720 Mark Jahresverdienst) wöchentlich

24 Pfennige, in der IV. Lohnklasse (bei über 960 Mark Jahresverdienst)

wöchentlich 30 Pfennige. Die Abführung der Beiträge an die Landesver-

sicherungsanstalten geschieht durch allwöchentliches Einkleben gewisser

Marken in die sogen. Quittungskarte. Die vorgeschriebenen Marken kauft

man von der Post oder von bestimmten Verkaufsstellen. Vollgeklebte Quit-

tungskarten sind an die Verwaltungsbehörde des Wohnortes abzuliefern,

welche dafür von der betreffenden Versicherungsanstalt neue besorgt. Will
jemand Anspruch auf Invaliden- oder Altersrente erheben, so meldet er

diesen Anspruch bei seiner Ortsbehörde unter Vorlegung der letzten Quit-

tungskarte und der sonstigen Beweisstücke an. Wird sein Anspruch an-
erkannt, so beginnt die Invalidenrente mit demjenigen Tage, an welchem
die Erwerbsunfähigkeit glaubhaft nachgewiesen wurde, die Altersrente mit
dem 1. Tage des 71. Lebensjahres. Die Auszahlung der Rente geschieht
allmonatlich im voraus durch die Post. Die Höhe der Eente beträgt das
Dreihundertfache des früheren durchschnittlichen Tagesverdienstes. Sie
schwankt je nach der Lohnklasse zwischen 350 und 850 Mark jährlich
oder mehr.

Dafs diese Reichsgesetze für die öffentliche Kraukenpflege
in Deutschland in hohem Mafse segensreich sind, hedarf eines

Hinweises nicht. Wir verdanken sie') unserem unvergefslichen
Kaiser Wilhelm I.

B. Die grofsen (freiwilligen) Vereine für öffentliche Armen-
und Krankenpflege im deutschen Reiche sind folgende:

1. Katholische Vereine. Aufser den kirchlichen Kongregationen
der harmherzigen Brüder (Seite 401) und der barmherzigen Sch?vestern
(Seite iOO), aufser den Adelsgenossenschaften der Malteser- und der St.
Georgsritter (Seite 404) sind zu erwähnen: a) der Vincentiusverein. Dieser
katholische Männerverein wurde 1830 zu Paris gegründet, woselbst der
Generalsitz sämtlicher Vincentiusvereine der Welt sich befindet. Er trägt
seinen Namen vom heiligen Vincenz von Paul, Grofsalmosenier von Frank-
reich, dem Stifter der Vincentinerinnen (vergl. Seite 400). Wie in allen
gröfseren Orten der katholischen Welt, so giebt es auch in fast allen
gröfseren Städten Deutschlands sogen. Vincentius - Zweigvereine , welche
Armen und Kranken Unterstützung gewähren, Waisenasyle, Volksküchen
unterhalten u. s. w. Die Mittel werden durch freiwillige Beiträge der Ver-
einsmitgheder, die zum Teil den höchsten Ständen angehören, aufgebracht
iLine ähnliche Thätigkeit entwickelt b) der sogen. -S;. Johannisverein für
freiwiUige Armenpflege (Vorstand in Bayern: S. Excellenz der Königliche
btaatsminister v. Feilitzsch).

TT ,
evang:elische Vereine sind zu nennen: a) die Vereine zur

.V^^^Üao u^.,?^"^
evangel. Diakonen- und Diakonissenanstalten (Seite 401und 402), b) die evangel. Adelsgenossenschaft der Johaimiter (Seite 403).

3. Von weltlichen Vereinen sind für die öffentliche Armen- undKrankenpflege m Deutschland von Bedeutung: a) die Männer- und Frauen-

rfTrVür '•^f^"/'-^"^ (Seite 404), b) dil Samarita-ve7-eine (Seite Jo?),c der F^;m« für Armenpflege und Wohlthätigkeit. Dieser Verein bestehaus zahlreichen Stadtverwaltungen, Wohlthätigkeitsvereinen und aSs leiten-

1) Mit Ausnahme der Gesindeordnung (Seite 410).
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den Persönlichkeiten der „freiwilligen" sowie der „gesetzlichen" Armcn-
ptiege. Er bezweckt Meinungsaustausch und möglichstes Hand-in-Hand-
arbeiten der „freien Liebesthätigkeit" mit der „gesetzlichen" Armen- und
Krankenpflege. Zu diesem Zwecke werden Wanderversammlungen abge-
halten und Schriften herausgegeben durch Geheimrat Dr. Victob Böhmert
Direktor des statistischen Bureaus in Dresden.

'

C. Eine grofsartige Thätigkeit entfaltet im deutschen Reiche
die gesetzliche Krankenpflege.

Die Gesindelcrankenkassen, die Arheiterkrankenkassen, die Unfallent-
schadigungskassen (siebe unter A) geben jährlich viele Millionen aus für
viele Tausende von erkrankten oder verletzten Personen. Die Behörden
des Reichs, der Einzelstaaten, der Provinzen und Bezirke, der bürgerlichen
Gemeinden, sie alle besolden Tausende von Armenärzten und Anstalts-
ärzten, von öffentlichen Pflegern und Pflegerinnen; sie unterhalten weitaus
die gröfste Zahl der im deutschen Reiche vorhandenen Heil- und Pflege-
anstalten (Seite 397 und 398, Anmerkung).

D. Krankenhäuser gieht es zur Zeit im deutschen Reiche
3638 (vergl. Börner's Reichsmedizinalkalender 1890. II. Teil.

Seite 481 u. £).

Davon befinden sich 1500 in Preufsen, 400 in Bayern, 200 in Würt-
temberg, 100 in Sachsen, 100 in Elsafs-Lothringen u. s. w. — In den 2638
deutschen Krankenhäusern stehen zusammen 136 000 Krankenbetten. —
Von den 1500 preufsischen Krankenhäusern dienen 600 als Heilanstalten,

900 lediglich als Pflegeansialten (Sieebenhäuser). In letzteren werden jähr-

lich 50 000 altersschwache oder unheilbare kranke Personen gepflegt und
zwar mehr Frauen als Männer, auffallend wenige Kinder (vergl. Guttstadt,
Krankenhauslexikon, II. Teil, Seite 253).

Bei der Zahl 2638 sind nicht mitgerechnet die Irren-, Blöden-,

Blinden- und Taubstummenanstalten.
In Preufsen. giebt es zur Zeit 155 Irrenanstalten (zur Hälfte vom Staat,

zur Hälfte von Ärzten unterhalten); ferner 28 Blödenhäuser, 20 Blinden-

anstalten, 50 Taubstummenanstalten. Die Blödenhäuser werden gröfsten-

teils durch freie Liebesthätigkeit, die Blinden- und Taubstummenanstalten

gröfstenteils durch Behörden unterhalten (vergl. Guttstadt a. a. 0. Seite 247,

256 und 257).

E. Pfleger- oder Pflegerinnenschulen finden sich im

deutschen Reiche an folgenden Orten:

1. Katholische.') — Die Klöster der barmherzigen Brüder (Seite 399)

finden sich: zu Algasing und Attl im Bistum München; zu Straubing im Bis-

tum Regensburg; zu Neuburg a. d. Donau im Bistum Augsburg; zu Dorsten

(Kloster Maria-Lindenhof) im Bistum Münster; zu Montabaur im Bistum

Limburg; zu Trier; zu Breslau im Dreifaltigkeitskloster; endlich zu Neu-

stadt, Pilchowitz, Frankenstein, Steinau und Leogutschütz (sämtlich in

Schlesien). — Die Klöster der llexianerbrüder (Seite 400) finden sich zu

Aachen, Köln a/Rh., Neufs; im Haus Canne bei Münster. — Die Mutter-

klöster der harmherzigen Schwestern sind zahlreich. Die der Franzis-

kanerinnen (Seite 395) finden sich : zu Mallersdorf im Bistum München, zu

Aiterhofen bei Straubing im Bistum Regensburg, zu Augsburg, zu Dillingen

in Franken, zu Aachen, zu St. Mauritz bei Münster, zu Thuine im Bistum

Osnabrück, zu Waldbreitbach in Schlesien. - Die der grauen Schwestern

oder der Elisabethinerinnen (Seite 401) finden sich: zu Neuburg a. d. Donau

1) Vergl. Schematismus der römisch-katholischen Kirche des deutschen

Reiches. Freiburg im Breisgau 1888.
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im Bistum Augsburg, zu Azlburg bei Straubing im Bistum Regensburg, zu

Aachen. Essen, Posen, Neifse und Breslau. - Die der Vmcentinennncn

(Seite 400) finden sich: zu Augsburg im Kloster Mariastern, zu Regens-

burg, zu Bamberg, zu Passau, zu Gmünd bei Rottenburg, zu Freiburg im

Breisgau, zu Strafsburg, zu Köln a/Rh., zu Fulda, Hildesheim und Pader-

born, zu Culm in Schlesien. — Die der Borromäerinnen (Seite 400) ünden

sich zu Trier a. d. Mosel und zu Trebnitz in Schlesien. — Die der Kle-

mensschwestern (Seite 400) finden sich zu Münster in Westphalen und zu

Coblenz a/Rh. — Das Mutterkloster der armen Dienstmägde Christi ist das

Kloster Mariahilf zu Dernbach bei Limburg. — Mutterklöster bestehen

aufserdem: für die Schwestern vom heilicien Augustin in Neufs; für die

Schwestern vom heiligen Geist in Coblenz ; für die Schwestern vo7n heiligen

Ji'reuz zu Düsseldorf und zu Aspel bei Nees im Bistum Köln; für die

Schwestern vom guten Hirten zu Müngersdorf (Bistum Köln) und zu Aachen;

für die Cellitinnen im Gertrudkloster zu Düren, im Elisabeth- und im Maria-

kloster zu Köln a/Rh., für die Schwestern vom heiligsten Herzen Jesu und
Maria zu Salzkotten im Bistum Köln ; für die Schwestern vom allerheilig-

sten Erlöser zu Oberbronn im Elsafs; für die Schwestern de la Maternite

zu Metz; für die Schwestern von St. Blandine ebenda; für die petites soeurs

des pauvres zu Plantieres bei Metz.
2. Evangelische Pfleger- und Pflegerinnenschulen.') — Die Brüder-

hänser oder eyangelischeii Diakoneuanstalten (Seite 401) finden sich,

1. im „rauhen Hause" zu Horn bei Hamburg, 2. zu Duisburg a;Rh., 3. zu
Züllichow bei Stettin, 4. im Lindenhof zu Neinstedt am Harz, 5. im Johan-
nesstift zu Plötzensee bei Berlin, 6. im Stephansstift bei Hannover, 7. zu
Ober-Gorbitz bei Dresden^), 8. zu Karlshöhe bei Ludwigsburg in Württem-
berg, 9. in Nazareth bei Bielefeld, 10. zu Brecklum bei Bredstedt in Schles-
wig, 11. zu Karlshof bei Rastenburg in Ostpreufsen, 12. zu Kraschnitz bei
Militsch in Schlesien. — Die eTangelischen Diakonissenaiistalten (Seite 402)
finden sich: 1. zu Kaiserswerth am Niederrhein, 2.-5. zu Berlin (Bethanien,
Elisabethkrankenhaus. Lazaruskrankenhaus, Paul Gerhardtstift), 6. zu No-
wawes bei Potsdam, 7. zu Halle a/S., 8. zu Dresden, 9. zu Frankenstein
und 10. zn Kraschnitz in Schlesien, 11. zu Breslau (Bethanien), 12. zu
Posen, 13. zu Königsberg (Barmherzigkeitskrankenhaus), 14. zu Danzig,
15. zu Stettin, 16. zu Neu-Torney bei Stettin (Bethanien), 17. zu Ludwigs-
lust in Mecklenburg, 18. zu Flensburg in Schleswig, 19. zu Altona. 20. zu
Hamburg (Bethesda), 21. zu Bremen, 22. zu Bielefeld in Westphalen, 23. zu
Hannover (Henriettenstift), 24. zu Braunschweig (Marienstift), 25. zu Wehl-
heiden bei Kassel, 26. zu Frankfurt a/M., 27. zu Darmstadt, 28. zu Karls-
ruhe in Baden, 29. zu Stuttgart, 30. zu Strafsburg, 31. zu Speyer in der
Pfalz, 32. zu Neudettelsau in Franken, 33. zu Augsburg. =") — Aufserdem
giebt es in Deutschland noch sieben evangelische Diakonissenanstalten,
welche dem Kaiserswertber Verbände nicht angehören: 34. Bethlehem in

u. s. w.
1) Vergl. P. ScHÄFFER (Altona) im „Daheim-Kalender" 1888. Seite 161
w.

2) Lediglich Erziehungsanstalt; Krankenpfleger werden hier nicht
ausgebildet.

3) Aufserhalb des deutschen Reiches finden sich Diakonissen-Mutter-
hauser: m Holland (Utrecht, Haag); in Schweiz (BQvn, Zürich, Riehen
bei Basel

;
in Österreich (Gallneukirchen bei Wien, Budapest); in Skan-

dinavien (Kopenhagen, Christiania, Stockholm, Helsingfors und Wieborgm YmiümAy, m England (-Diöcesan-Diakonissenanstalf und „Tottenham"
in London); in iVorär«»,m/w (Philadelphia und Rochester); in Frankreich

'S Pofl h -^^S
Chartres); in Rufsland (Riga, Reval, Mitau,

bt. Petersburg und Saratow im Süden).
'
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Hamburg 35 Stift Salem bei Stettin, 36. Kückenmühle bei Stettin, 37. Mann-heim, ö8. Schwabisch Hall, a9. Ingweiler im Elsafs, 40. Helsen. - Die
separierte lutherische Kirche Preufsens besitzt: 41. das Diakonissenhaus in
(xuben bei Kottbus. - Die Brüdergemeinde hat: 42. das Diakonissenhaus
zu JNiesky in Schlesien. — Die Methodistenkirche unterhält drei Diako-
nissenhauser: 43. zu Frankfurt a/M., 44. zu Berlin und 45. zu Hamburg.

V i^ä*^gerinnenschulen für die Schwestern des roten Kreuzes
(beite 405) m Deutschland sind') folgende: 1. Das Helenenstift in Altona,
J.. das Viktoriahaus in Berlin, 3. das Augustaho spital in Berlin-'), 4. das
Vereinshospital in Bremen, 5. das Augusta-Asyl in Breslau, 6. das AUce-
Mospital in Darmstadt, 7. das Carolahaus in Dresden, S. die deutsche Heil-
statte m LoschWitz bei Dresden, 9. das Kinderspital in Düsseldorf, 10. das
^rauenvereinsspital in Elberfeld, 11. das Julienhospital in Eutin, 12. das
Ptiegerinnen-lnstitut zu Frankfurt a/M., 13. das Clementinenhaus in Han-
nover 14. das Vereinshospital in Hamburg, 15. das Ansgar-Vereins-Mutterhaus
für Pflegerinnen in Kiel, 16. die Kaiserin-Augustastiftung in Kassel, 17. die
Kahlenberg - Stiftung in Magdeburg, 18. das städtische Krankenhaus in
Schönebeck, 19. das Krankenpflegerinnen-Institut in Wiesbaden, 20. das
Sophienhaus in Weimar, 21.—25. die Vereinskrankenhäuser in Karlsruhe.
Mannheim, Stuttgart, München und Metz.

4. Als Lohnwärterschulen (Seite 409) dienen gegenwärtig: a) in
Preufsen ^)

: die siäcUischen Krankenhäuser zu Königsberg, Danzig, Elbing.
Berlin-Friedrichshain, Frankfurt a/0., Guben, Stettin; Glogau, Goldberg.
Hainau; Grünberg, Liegnitz, Löwenberg, Beuthen und Gleiwitz in Schlesien;
zu Halberstadt, Magdeburg, Nordhausen; zu Celle, Dannenberg, Gifhorn,
Harburg, Lüchow, Soltau, Ülzen und Stade in Hannover; zu Bielefeld,
Frankfurt aM., Wiesbaden, Elberfeld, Krefeld, Mühlheim a;Rh., ferner
das Johanniterki-ankenhaus zu Jüterbog; die Kreislazarelte zu Bergen auf
Rügen, zu Inowrazlaw (Bromherg), zu Baumgarten und zu Jauer in Schlesien,
zu Herford in Westphalen; das Knappschafislazarett zu Waldenburg in

Schlesien ; das evangelische Krankenhaus zu Schweidnitz in Schlesien ; das
V. SiOLZENBERG'sche Privalkraukenliaiis zu Walsrode im Lüneburgischen;
das Allerheiligensintal zu Breslau; das Heilige Geist Spital zu Frankfurt a/M.,

das Bürgerhospital zu Köln a/Rh. ; das Dreikönigen-Hospital zu Mühlheim
a,/Rh.; das Vincenzspital, das Mariahilf-Spital und das Luisenstift in Aachen;
die Universiläiskliniken zu Bonn ; die Kgl. Charite und das Augustahospital
zu Berlin. — b) im Königreich Hachsen besteht eine Lohnwärterschule im
Landeskrankenhaus zu Hubertusburg.

Die Zahl der berufsmäfsigen Krankenpfleger und Kranken-

pflegerinnen in Deutschland konnte ich mit Sicherheit nicht fest-

stellen. Sie beträgt wahrscheinlich etwa 20000!
In Preufsen allein betrug im Jahre 1885 (nach Dr. Guttstadt, a. a. 0.

Seite 169 u. f.) die Zahl der berufsmäfsigen männlichen Krankenpfleger 3162.

Davon waren 12*'/o katholische Ordensbrüder, 6"/o evangelische Diakonen,

81"/o sonstige Krankenwärter. — Die Zahl der berufsmäfsigen Kranken-
pflegerinnen betrug 11403. Davon waren öo^/o katholische Ordensschwestern,

250/0 selbständige Krankenpflegerinnen, 2270 evangelische Diakonissen und

3°/o Schwestern vom roten Kreuz.

1) Vergl. Dr. Guttstadt, a.a.O. S. 90u. 91.

2) Vergl. über dessen besondere Stellung Seite 405.

3) Guttstadt, a.a.O. S. 178—180, Tabelle llc.
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Wir sind am Schlüsse. Wer dieses Buch gelesen hat der

wird erkannt haben, ein wie grolses, notwendiges und dankbares

Arbeitsfeld die Krankenpflege ist. Nicht nur den Kranken bringt

sie Nutzen und Segen, auch den Pflegern und Pflegerinnen. Sie

erfüllt ihnen das Herz mit stillem Glück und den Geist mit

hoher Befriedigung, sie gewährt ihnen auch aufserlich eine ge-

sicherte und geachtete Lebensstellung. Ihr mögen fort und fort

aus hohem und niederem Stande die Edelsten und Besten unseres

Volkes sich weihen!

NACHTRÄGE.

Zu Seite 133: In einem Operationssaal ist heute unentbehrlich

ein sogen, ßterilisationsofen, in welchem durch Entwickelung

von Wasserdampf alle Bedarfsgegenstände unmittelbar vor

ihrem Gebrauch „keimfrei" zu machen sind, z. B. Polster-

watte, Binden, Verbandstoffe, Instrumente, Operationsröcke,

Handtücher u. s. w.

Zu Seite 155: Auskochen kleiner, namentlich röhrenförmiger In-

strumente (Trokarts, Spritzen), geschieht vor jedem Gebrauch

am besten in einem Reagenzglas (Fig. 360) über einer Spiritus-

flamme.

Zu Seite 157, Zeile 3: Spliller unter dem Fingernagel, die man
nicht mehr fassen und herausziehen kann, entfernt man mit

einiger Geduld ganz schmerzlos, wenn man den Nagel über

dem Splitter mittelst eines Glasscherben durchschabt. Da-

nach kann man den Splitter leicht herausheben.

Zu Seite 177: Um gute „Krafibrühe" {beef-iea) zu machen, soll

man das zerkleinerte Fleisch nicht mit Wasser kochen, son-

dern es ohne Wasser in einem verschlossenen Gefäfse (welches

in Wasser steht) 2 Stunden lang so erwärmen, dafs die Tem-
peratur des umgebenden Wassers niemals 60" R. (den Gerin-

nungspunkt des Eiweifses) erreicht.

Zu Seite 205: Die Zerkleinerung des Eises geschieht mühelos
und geräuschlos am besten mit einer gewöhnlichen Stopf-

nadel oder Pfrieme.

Zu Seite 234 (§ 100): Beltscheren sind grofse Zirkel aus Holz,
die man zwischen Bettwand und Matratze klemmt, um das
Herabfallen der Bettdecke aus dem Bett zu verhindern.
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Eisenbahntransport 19. 360— 362.
Eiterbecken 117. [384. 386.
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Elastischer Spitzfufsverband 41. 213
Elektrizität 188.

Elendshäuser 393.

Elisabethinerinnen 395. 401.

Empfangsabteilung 353.

Englische Krankheit 284.
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—
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Erstickungsgefahr 219.
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Faltenlosigkeit des Lagers 35.
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Farsreifen am Krankenbett 40. 205,
Faulbaumrinden-Thee 181.
Faullenzer (Fufsschemel) 41.
Federkissen zurVerhütung des Wund-
liegens 36.

Feldbettstellen 356.
Felddiakonen 402.

Feldlazarettdirektoren 357.
Feldlazarette 355.

Feldprediger 369.
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dies. 336.

Fieber 163. 266. 274. — bei Kin-
dern 285.
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Fieberkranke, Pflege ders. 274.
Fieberthermometer 266.
Filtrieren des Harns 263.
Finger und Zehen an verbundenen
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S. 417).

Flecktyphus, Natur dess. 299. —

,

Pflege dabei 301. — , Schutzmafs-
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Franzbranntwein 86.

Franziskaner 395.
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Frauenvereine, vaterländische, deut-

sche 371. 405. — , französische 377.
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,

Kriegsthätigkeit ders. 387.
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349. 362. 366. 370.
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Nase, Ohr u. s. w. 220.

Früchte 245.

Fruchtessig 246.

Fruchtsyrup 246.

Führen, das, der Kranken 20. 214.
Fuhrpark, s. Wagenkolonnen.
Furunkel, s. Blutschwär.
Fufsspitze, Herabsinken ders. beim
Liegen 39. 212.

Fufsstütze 39.

Fufspolster 234.

Fufswaschungen 237.
Füttern der Kranken 175.

Galgen zum Aufhängen kranker
Glieder 42. 81.
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Gazebausch oder Gazeballen 115.
Gazebinden 49.

Gazeplatten 115.
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bei zu fest angelegtem Verband 57.65.
Gehübungen, Gehversuche 215.
Geisteskranke, Pflege ders. 320. —

,

ruhige 320. —
, tobsüchtige 317.

Geisteskrankheiten 160.

Geistige Getränke 174.

Geistlicher Beistand für Kranke 262.
Gelübde der evang. Johanniter 403.
Gemeindekrankenpflege der ersten
Christen 389. — in Dörfern 347.— in Städten 345.

Gemeindespittel 398.

Gemüse (grüne u. trockene) 248. 249.
Generalarzt, stellvertretender 365.

Generalinspekteur des Etappen- und
Eisenbahnwesens 356.

Genesungshäuser 323. 324.

Genfer Vertrag 354. 404.

Genossenschaft freiwilliger Kranken-
pfleger im Kriege 348. 375. 376.

Genufsmittel 171.

St. Georgshöfe 394.

Georgsritter 366. 372. 404.

Geradehalter 211.

Geräte zur Erleichterung des Gehens
214.

Gerätschaften zur Lazarettpflege 367.

Gerbsäure 194. [368.

Gerstenwasser 177.

Geschichte der öffentlichen Kranken-
pflege 388.

Geschwür 87.

Gesetze betr. die Alters- u. Invaliditäts-

versicherung der Arbeiter 412. —

,

betr. die Haftpflicht bei Krankheiten

u. Unglücksfällen 412. — , betr. die

Krankenversicherung der Arbeiter

411. — betr. die ünfaiiversicherung

der Arbeiter 411. — betr. die Pflege
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ansteckender Kranker in Kranken-

häusern 343. — betr. die Leichen

von ansteckenden Kranken 294. —
betr. krankes Gesinde 410.

Gesetzliche Krankenpflege in Deutsch-

land 413.

Gesindeordnung 410.

Gespaltene Tücher zum Verband 58.

Gesundheit, Zeichen ders. 160.

Gesundheitslehre 157.

Gesundheitspflege, öffentliche 168.

—
,
persönliche 169.

Gewebe des menschl. Körpers 159.

Gewichtsschnur 73. 75.

Gichtbrüchige 328.

Giefskanne 121. 204.

Gift, belebtes und unbelebtes 167.

Gipsverbände 61—67.
Glasgefäfse für den Harn 262. — für

Catgut u. Seide 107. — Glasstäbchen
183. — Glastrichter 176. 263.

Glühwein 177.

Glycerin 192. 193.

Graue Schwestern 401.

Grüne Seife 305.

Grund'sches System 361.

Gummibett 33.

Gummibinden 57. 91.

Gummigebläse 120.

Gummikissen, kranzförmiges 36.

Gummipapier 113.

Gummiplatten unter den Bettpfosten
Gummischlauch 91. [344.

Gummistrumpf 57.

Gummiunterlage 33. 255.

Gummiwärmtiasche 208.

Gurgelungen 182.

Gurken 245.

Güterdepots 367.

Gütersammelstationeu 367.

Guteleuthäuser 393.

Guttaperchaschienen 47.

Gymnastik 212.

Haarnadel 186.

Häckselbett 34.

Häckselkissen 39.

Haferschleim zur Kindernahrung 283.
Halbsitzende Lage 32.

Halfterbinde 53. 54.

Halsentzündung 285.
Hamburger System 361.
Handbret 43.

Handgelenkschiene 43. 44.

Handgriffe beim Halten der Glieder
zum Verband 9. — beim Heben der
Kranken 21. 27. — , um widerspen-

stigen Kindern in den Mund zu

sehen 287.

Handschuhfinger als Verband 61.

Handtasche für Pflegerinnen im Frie-

den 100. — im Kriege 380.

Hängefufs 41. 212. 213.

Hängematte 125. 199.

Hängeübung 212.

Harn, Menge 160. — , Beschaffenheit

164. —
,
Drängen 164. Entlee-

rung, unwillkürliche 164. 254. —
-Fänger 253. 254. Untersuchung
262. — -Verhaltung 164. 220.

Häufigkeit des Verbandwechsels 1 22.

Hauptkrankenliste 338.

Hauptverbandplatz 351.

Hausmittel 181.

Hausordnung in Krankenhäusern 337.

342.

Hausseife 193.

Hautabschürfung 124.

Hautreize 186.

Head-nurse 406.

Heben der Kranken 17. 28. 352.

Heberahmen 25. 34. 253.

Heberschlauch als Wunddusche 120.

Heftpflastereinwickelung 55. — -re-

zept 55. streifen 55.

Heftverband 47.

Heilanstalten 398.

Heilberuf 172.

Heilgehilfe 409.

Heiligegeistspitäler 393.

Heilmittel 172.

Heilungsstörung der Wunden 164.
Heimatsrecht 411.

Hektisches Fieber, s. Zehrfieber,
Helferinnen der Diakonissen 377. 403.
Hemden für Schwerkranke 240.
Herabheben Verwundeter vom Pferde
351.

Herabrutschen im Bett 24.

Herbergen 390. 392.

Herstellung der Wundwässer 103.
Hilfsdepots 386.

Hilfskrankenträger im Kriege 349.
Hilfslazarettzüge 360. 361.
Hilfswärterinnen 341.
Himmelbetten 233.
Hitzegefühl 274.
Hitzschlag 221.

Hobelbinde 50.

Hochlagerung der kranken Glieder
39. 88.

Hofmann'sche Tropfen 181.
Hohlschere 1 18. 153.
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Höllenstein 105.
Holzkeil zum Öffnen des Mundes 239
Holzwolle 113.

Hörrohr (Stethoskop) für den Arzt 1 43.— lür Schwerhörige 330.
Hosenträger zur Umschnürung blu-
tender Glieder 91.

Hospitäler des Altertums 390. — des
Mittelalters393.— derneuenZeit397.

Hospitalarii 392.
Hospitaiiter u. Hospitaliterinnen 391.
Hospitaliter von Burgos 395.
Hospitalkrankheiten 398.
Hospize 391. 392.
Hüftleiden, Schwierigkeit der Pflege
bei dens. 82.

Hühneraugen 183.
Husten 163.

Hypochondrie 316.
Hysterie 316.

Immunität, d. h. Sicherheit gegen
Ansteckung 313.

Impfgesetz 303.

Impfung 283. 303.

Impfschein 284. 303.

Improvisationstechnik 375. 381.
Incubationszeit der ansteckenden
Krankheiten 313.

Induktionsstrom 188.

Infirmarii 392.

Insektenstich, giftiger 220.

Institute für Krankentransport 20.

Instrumente, ärztliche u. chirurgische
147— 156. 368. —

, Instandhaltung
ders. 155.

Instrumentenschrank 134. — , -tisch
134. tasche 380.

Invaliditätsversicherung, s. Gesetze.

Inventarverzeichnis in Krankenhäu-
sern 339.

Irrenhäuser 318. 321. 414.

Irrenkolonieen, offene 322.

Irrereden 161.

Irrigator, s. Spülkanne.

.lodflecke 187.

Jodoform 105.

Jodoformgaze 112.

Jodpinselungen 187.

Jodtinktur 187.

Johannisverein 413.

Johanniter, evangelische 403. — im
Kriege 372. — , mittelalterliche 395.

— , dienende Schwestern des Johan-
niterordens 377. 404. — -spital zu
Jerusalem 395.

Jury-Mast 71,
Jute 47. 112.

Kaffee 244.

Kaiserlicher Kommissar 371. 381
Kaiserswerth 402. 403.
Kalbfieischbrühe 283.
Kalbsmilch 248.
Kali, chlorsaures 182. 306. — , koh-
lensaures 182. —

, übermanmnsaures
33. 103. 104. 182. 254.

Kälte als Blutstillungsmittel 88
Kältegefühl 274.
Kalte Waschungen, tägliche bei lan-
gem Krankenlager 243.

Kaltwasserkuren 202.
Kämmen, tägliches der Kranken 238.
Kamillenthee 181.

Kantonnementslazarette 365.
Kapseln zum Einhüllen der Arznei-
mittel 180.

Kartoffelspeisen 249.
Kastenbett 3 t. 233. 254.
Kassen (Krankenkassen) 411.
Kataplasma, s. Breiumschlag.
Kataplasmawärmer, s. Wärmofen.
Katheter 191.

Katholische Krankenpflegerorden 366.
Katholische Pfleger und Pflegerinnen
399. 401. 416.

Keilkissen, Keilmatratze, .Keilpolster

33. 39. 234.

Keilpolster für den Schulterverband 52.

Kesseln, das, der Kleider und Betten
294. 305—309.

Keuchhusten 307.

Kindbettfieber 277. 310.

Kinderpflege 277.

Kinderernährung 279.

Kinderkrankheiten 282.

Kindermilch 280.

Kindermilchkocher,Soxhlet'scher2S0.
Kirchendienerinnen 390.

Kirchenspitäler, mittelalterliche 393.

394.

Kirchliche Krankenpflegergenossen-

schaften im Kriege 372.

Kissen zur Lagerung 31. 33. 39. 40.

234.

Kleider der Kranken 239. — , Ordnen
ders. über Verbänden 8. — , Ver-

wendung zu Verbänden 6—60. —

,

Lockern ders. bei Verwundeten und
Verunglückten 14. 217. 349. 352.

Kleisterverband 69. 70.

Klemensschwestern 400.

Klemmpinzetten 93. 152.
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Klöster 392.

Kiystier, Klystierspritze 192.

Knetkur 84. 212.

Kniebewegungsmaschine 85.

Kniekehlenschiene 45.

Kniekappe 57.

Kniepolster 31. 234.

Knochenbruch 2. 4. 6.

KnochenfraCs 328.

Knochenvorsprünge 63.

Kochbuch 244—250.
Kochsalz 193. 194. 217.

Kohlenpulver 36.

Kolikanfall 220.

Kolikschmerzen 163.

Kölnerwasser 56. 97. 181. 182. 185.

217. 229.

Komitee der internationalen Hilfe 404.

Kommunale Krankenhäuser 397.

Kopfkranz 72.

Kopfkissen, Kopfpolster 31. 234.

Kopfschmerzen 259.

Kopftafel am Krankenbett 235. 341.

Kopftieflage 32. 33.

Kornährenbinde (Spika) 51.

Körpergewichtswägungen bei Neu-
geborenen 279.

Körperhaltung beim Tragen 28.

Körperwärme, Körpertemperatur 160.
— -Höhe 265. — ,

-Messung 2ö7.

—
,
-Störung 163.

Körperwaschungen 237.

Kostbuch 339.

Kostformen 173.

Kräfteverfall 161. 174. 218.

Krätze 309.

Krämpfe 162. — ,
hysterische 316.

— , bei Kindern 283. — ,
Hilfeleistung

bei dens. 220.

Krampfaderblutung 94.

Krampfhett 235.

Krankenbeaufsichtigung 272. 275.

Krankenbett 30. 231. 232. 379.

Krankendienst 261.

Kraukenentlassungsschein 338.

Krankenhäuser, allgemeine 398. —
für besondere Krankheiten oder Be-
völkerungsklassen 399. — der Tür-
ken, Juden u. Japanesen 399. 404.—

, die ältesten 390. — , die mittel-
alterlichen 393. —, die heutigen 397.—

, die preufsischen u. bayerischen
397. 398.

Krankenhausdienst 338. 369 — 370.
384—395.
Krankenhauspersonal 337. 341. 384.

Krankenhausräumlichkeiten 336.

Krankenheber 24—26.
Krankenkost 173. 251.

Krankenordnung 337.

Krankenpflege, Aufgaben ders. 227.

237. — ,
geschlossene u. offene 225.

— bei den Heiden 388. — im Kriege

348. —, männliche u. weibliche 227.

383. — , öffentliche 387.

Krankenpfleger, freiwillige im Kriege

375. 383. —
,
geprüfte 409. — , kirch-

liche 399. 401 . — , weltliche 407. 408.

Krankenpflegerinnen
,

freiwillige im
Kriege 376. 383. — kirchliche 400.

402. — , weltliche 405—407. 409.

Krankenstuben der Truppen 365.

Krankentisch 41.

Krankenträger der Sanitätsdetache-

ments 351. — , freiwillige im Kriege
374. 381.

Krankenträgerordnung 348.

Krankentransport aufLandwagen 363.

Krankentransport im Kriege 357. —

,

im Frieden 14.

Krankentransportkommission 357.

Krankentransportwagen, militärische

351. 361.

Krankenversicherung d. Arbeiter 411.
Krankenzimmer 227—231.

Krankeuzüge 360. 362.

Krankhafte Gefühle 315.

Krankheiten 161—168.
Krankheitserscheinungen 270.
Kranzkissen 36.

Kräutersäckchen 208.

Krebskrankheit 162. 260. 310. 327.
Kreistour 50.

Kreuzherren 395.

Kreuzhochlage 32. 33.

Kreuzpolster 31. 234.

Kreuzträgerinnen 395.
Kriegervereine 375.

Kriegslazarette, stehende 365.
Kriegslazarette i. Weifsenburg 1 870/71
384.

Kriegsminister 372. 373.

Kriegs-Sanitäts-Ordnung 348.
Krücken 216.

Krüllgaze 115.

Krusten auf den Köpfen kleiner Kin-
der 279.

Kühlschlange 206.
Künstliche Atmung 222.
Künstliche Schwämme 98.

Labe- u. Lebensmittel für Lazarette
368.
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Labetrunlf 16. 349. 351.
Lady Superintendent 406.
Lähmungen 162. 315.
Lagerung der Kranken 30. 241.
Lagerung Verwundeter auf der Trag-
bahre 352.

Lagerungsbret 41. 78.
Lagerungskissen 39—40.
Lagerungsschemel 41.
Lagerungsschienen 43.
Lakmuspapier 263.
Landarmenverbände 410.
Landesversicherungsanstalten für Ar-
beiter 412.

Landwagen, Einrichtung für den
Krankentransport 361. 363.

Latte, durchlöcherte, als Notstreck-
verband 82.

Lattenrost im Badezimmer 197.
am Operationstisch 135.

Latwerge 178.

Laufgeräte 214.

Lavement, s. Klystier.

Lazarettaufseher, s. Oberlazarett-
gehilfe.

Lazarettbedürfnisse 367.
Lazarettdienst 371.
Lazarette 355. 364. 365.
Lazarette der freiwilligen Kranken-
pflege 366. 371—373. 384—385.
Lazarettgehilfe 353. 355. 369.
Lazarettkommission 366.

Lazarettpersonal, militärisches 355.
365. 369. —

, freiwilliges 365. 375
bis 377. 380. 3S3.

Lazarettpfarrer 369.

Lazarettreserve-Depots 367.
Lazaretttragbahre 360.

Lazarettzüge 360. 361. —, freiwillige

386.

Lazaristen 394.

Lazarushäuser 394.

Lebensmittelwagen 351.

Lederschienen 47.

Lehrschwestern 402.

Leibbinde 210.

Leibesentleerung im Bette 31. 251.

Leibschmerzen 163.

Leibwäsche der Kranken 239.

Leichen 325. — , ansteckende 294.

Leichenfrau 325.

Leichenöffnung 325.

Leinöl 193.

Leinsamenthee 181.

Leinwandbinde 49.

Leinwandverbände 62.

Leistenbruchband 210.

Leiterbaumverschnürung an Land-
wagen für den Krankentran8port363.

Leproserien 394.

Lesekasten u. Lesetafel für Blinde 329.
Lichtschirme 230.
Lint 113.

Locheisenzange HO.
Lochmatratze 33. 254.
Löffelinhalt 179.

Lockern (Lüften) der Kleider bei
Verunglückten 14. 217, 349. 352.

Lohnwärter u. Lohnwärterinnen 408.
Longuetteu (von Gips) 67.

Löschpapier als Wundverband 100.
Luftkissen 36.

Luftröhrenschnitt (Tracheotomie),
Hilfe und Pflege dabei 289.

Lüftung des Krankenbettes 241. —
des Krankenzimmers 229. — der
Matratzen 236.

Luftverderbnis im Krankenzimmer
229.

Lungengyranastik 181.

Lungenschwindsucht 260. 306—307.

Männervereine des roten Kreuzes 371.
405.

Männliche Krankenpflege 227.

Magensonde 175.

Mahlzeiten der Kranken 243. 251.

Maladrerieen 394.

Malteser 366. 372. 404.
Mandelmilch 177.

Marienbrüder 396.

Marken, Beitragsm. zur Arbeiterver-
sicherung 412. —

, Milch-, Brot-,

Kohlenm. für Arme 347.

Maschine zum Bindenwickeln 48. —
zur Herstellung der Gipsbinden 64.

— zum Pflasterstreichen 56.

Masern, Natur ders. 299. — , Pflege

bei dens. 302. —
,
Schutzmafsregeln

304.

Massage 84. 212.

Matratzen 234 ; — , Desinfektion ders.

305. — ,
Instandhaltung ders. 23(3.

—
, geteilte 36.

Matratzenheber 34.

Medizinwagen der Truppen 349.

Mehlspeisen 246.

Meldepflicht bei ansteckenden Krank-
heiten 338.

Mefskanne 103.

Metallfäden 108.

Milch 245. 280.

Milchmehlspeisen 246. 282.
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Militärkraukenwärter 355. 369. 370.

Militärlazarette der Römer 388.

Ministri 391.

Mitella (Armstiitzverband) 5. 38. 62.

Mönche 391. [358.

Molken 177.

Moospappe 113.

Morphium 14. 25. 258. 259.

Morphiumeinspritzung 143, -lösung

105, -Vergiftung 222, -sucht 335.

Mullbinden 49.

Muudausspülen 182.

Mundpflege 170. 239. 282. 306.

Mundspiegel 145.

Mutterrohr 189.

Myrrhentinktur 182.

JX'abelbruchband 210.

Nabelverband bei Neugeborenen 279.

Nachrichtenvermittelung im Kriege
371. 387.

Nachtgeschirre 252.

Nachtlicht 230.

Nachtstiefel für Gelähmte 213.

Nachtstuhl 228. 254.

Nachtwachen 272. 345. 346.

Nachtwärterinnen in England 273.

Nackenpolster 31. 234.

Nadeln und Nadelhalter 108.

Nährklystier 176. 194.

Nährschlauch 175.

Nähverein 347.

Nahrungsmittel 170.

Nahrungsstoffe 170.

Nahrungsverweigerung bei Geistes-
kranken 322.

Narben 127.

Nasenbluten 94.

Natron, kohlensaures zur Kinder-
milch 280. — zum Mundspülen 182.

Nebenräume am Operationszimmer
136.

Nerven 314.

Nervenkranke 314.

Nestle'sches Kindermehl 283.
Neugeborene, Pflege ders. 278. 282.
Niederlegen der Kranken 17. 21. 29.
352.

Nightingalehome 406.
Nonnen 391.

Notbahren 17. 352. 359.

Notredame-Schwestern 395.
Notschienen 2—6.
Not-Stützverbände für den Transport
im Kriege 352. 359.

Notverband bei unblutiger Verletzung
4. 6. — bei blutiger Verletzung 99.

— auf dem Schlachtfelde 349, 350.

352. 359.

Nurses 406.

Nursing-associations und nursing-in-

Btitutions in England 406.

Oaknm 47.

Oberin 339.

Oberlazarettgehilfe 369.

Oberschwester (Oberwärterin) 339.

Oblaten 180.

Obregous 400.

Obst 245.

Öffentliche Krankenpflege 387.

Öfl'entl. Krankenpflege im deutschen
Reiche 410.

Offene Krankenpflege 226. 344. 399.

Ohnmacht 20. 137. 185. 213. 221. 315.

Ohrenverschlufs bei kalten Über-
giefsungen 203.

Ohrtropfen 183.

Ölpapier 113.

Ösen und Haken 213.

Olgaschwestern 372.
Olivenöl 100. 104. 184. 185. 207. 222.
255. 269.

Operation, aufmerksames Schweigen
dabei 319. — , Hilfe dabei 140. —

,

Verhalten nach einer Operat. 141.—

,

Vorbereit, zu einer Operat. 127. 136.
Operationsabteilung auf d. Schlacht-
felde 354.

Operationskompressen 134.—fackel
136. rock oder Schürze 132. —
-schwämme 107. — -Schwester 118.
-stuhl 130. — -tisch 134. 135. 137.

Zimmer 132. 142.
Opodeldoc 86.

Orangenwasser 245.
Ordnen des Krankenzimmers 231. —
des Krankenbettes 241.

Orthopädische Maschinen 210.
Ortsarmenverbände 410.

Panaritium s. Entzündung d. Fingers.
Papierschiene u 47.

Pappschienen 7. 8. 47.

Papp-Watteverband 69. 70.
Parabalanen 391.
Paste 106.

Pastille 178. 180.

Pastoralgehilfen 402,
Personal der Detachements 351. —
der Etappen 357. — der Feldlaza-
rette 355. — der freiwilligen Kran-
kenpflege im Kriege 377. — der
Güterdepots für Lazarettbedürfnisse
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367. — derKrankenhäuser 337—341.— der Krankentransportkommission
357. — der Kraukenzüge 362. — der
Lazarette 365 u. 366. — der Laza-
rettreserse-Depots 367. — der La-
zarettzüge 362. — der Truppenver-
bandplätze 349.

Pernbalsam 185.

Pfetferminzthee u. -Tinktur 181. 182.
Pflaster 54. 185. —

, englisches 185.
bret 57. kreuz 56. — -Strei-

cher 56. — -verbände 54 (s. auch
Heftpflaster). — , fleischfarbenes 185.

Pflegeanstalten 398.

Pflegebedürftigkeit 226. 325.
Pflege der Altersschwachen 328. —
bei ansteckenden Krankheiten 290.
305. 311. — der Armen 345. — der
Asthmakranken 327. — der aufge-
regten Kranken 260. — der Blinden
328. — der Blöden 331. — der Cho-
lerakranken 297. — der Diphtheri-
tiskinder 287. — der Epileptischen
334. — der Fieberkranken 274. —
der Flecktyphuskranken 301.— der
Geisteskranken 317. — der Ge-
nesenden 322. — der Gelähmten 212.

314. 328. — der Gichtbrüchigen 328.— der Hüftkranken 82. — der Hy-
sterischen 316. — der Irren 317. —
der Keuchhustenkinder 3U6. — der
Kinder 277. — der Knochenfrafs-
kranken 328. — der Krätzkranken
309. — der Krebskranken 310. 327.
— der Masernkranken 302. — der

Nervenkranken 314. — der Neuge-
borenen 278.— der Operierten 127 bis

147. — der Pockenkranken 300. —
der poliklinischen Kianken 343. —
der Privatkranken. 344. — der Re-
konvaleszenten 322. — bei Röteln
303. 304. — der ruhigen Irren 320.

— der Ruhrkranken 298. — der

Scharlachkranken 301. — der Schlaf-

losen 257. — der Schwachsinnigen
331. — der Schwindsüchtigen 260.

307. 308. 326. — der Siechen 325.

— der Sterbenden 324. — der Sy-

philitischen 309. — der Taubstum-
men 330. — der Tobsüchtigen 317.

— der Toten 324. — der Tracheoto-

mierten 289. — der Trichinenkran-

ken 310. — der Trunksüchtigen 335.

— der Typhuskranken 298. — der

Unheilbaren 325. — der Unrein-

lichen 253. — der Verkrüppelten

328. — der Verletzten 2-87. — der
Verunglückten 216—224.— der Ver-
wundeten 87—127. — der Verwun-
deten und Kranken im Kriege 348 bis
387. — bei Wasser- oder Wind-
pocken 300. 304. — der Wechsel-
fieberkranken 310. — der Wöch-
nerinnen 276.

Pflegepersonal im Kriege, militärisches
369. —

, freiwilliges 375-377.
Pfleger- und Pflegerinnen im Altertum
389. 391. — im Mittelalter 393 bis
397. — in der Gegenwart 399.

Pfleger- und Pflegerinnenbedarf in
Hospitälern 34 1 .— in Lazaretten 384.

Pflegeberuf 226. 227.
Pfleger- und Pflegerinnenschulen in
Deutschland 404—416. — in Eng-
land 406.

Pflegerorden d. Mittelalters 393- 397.
Pflegeschwestern 402.
Pförtnerin 338.

Pfründenanstalten 393.

Phantasieren, s. Irrereden.
Pilgerherbergen im Mittelalter 392.
Pillen 178. 180.

Pinsel 183.

Pinselungen (in Nase, Mund u. s. w.)

183. 184.

Pipette, s. Tropfröhrchen.
Plattennaht 109.

Plättstahl, s. Bügeleisen.

Plötzliche Unfälle 216.

Pocken, Wesen der Krankheit 299.
— Pflege dabei 300. — Schutzmafs-
regeln dagegen 303.

Pockennarben im Gesicht, deren Ver-
hütung 185. 301.

Poliklinik 343.

Polstern der Schienen 46.

Pottasche zum Gipsverband 64. —
zur Desinfektion 305.

Presbyter 389.

Priessnitzumschlag 206.

Privatpflege 344.

Privatpflegestätten im Kriege 366.

Probationers 406.

Probeschwestern 341.

Probierröhrchen (Reagenzglas) 263.

Prüfung der Atemzüge 222. — , des

Herzschlages 222.

Pulsaderstämme 89.

Pulsschlag 160. — ,
Störungen 162.

— bei Kindern 160.

Pulsuhr 264. Untersuchung 264.

zahl 265.
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Pulver 105. 178. 180.

Pulverbläser 106.

Quecksilberpflaster 185.

Quecksilbersalbe 185.

Quetschhahu 119. 120.

Quittungskarten 412.

Radiusscbiene 43. 44.

Räderbahre 16. 360.

Räucherung im Krankenzin.mer 229.

Räumlichkeitea in Krankenhäusern
336.

Rauhes Haus (Ruges Haus) 401.

Reagenzglas 188.

Reaktion des Harns 263.

Reh- oder Renntierhaut im Bett 36.

Reifenbahre 40.

Reinhaltung d. Kranken 237. 239. 240.

Reinigung der Hände und Finger-
nägel vor Berührung der Verwun-
deten 96. — bei der Pflege von
Wöchnerinnen 276. — verwundeter
Körperteile 97. — der Matratzen 236.

der Kopfhaut 238. — der Haut von
Höllensteinflecken 105.

Reinigungsbäder 237. bürsten 96.
tasche für den Krieg 379.

Reinlichkeit, chirurgische 95.

Reizmittel 174.

Rente für invalide und verunglückte
Arbeiter 412. 413.

Renverse, s. Umschlagsbinde.
Reservelazarett 365.

Reservelazarett- Direktoren 366.
Rezeptbuch 339.'

Ricinu&öl ISO. 193.

Rippenbruch, Verband dafür 56.
Ritterorden für Krankenpflege 372.
395. 396. 403. 404.

Rockschofs-Milella 358.
Rollenträger 76.

Rollspahn 67.

Rofshaarmatratze 31.
Röteln, Wesen ders. 299. —

, Pflege
303. —

, Schutzmafsregeln 304.
Rote Armbinde der Hilfskranken-
träger 349.
Rote Laterne an den Verbandplätzen
349. 351,

Rotes Kreuz, das 371. 404.
Rotes Kreuz auf der weifsen Aim-
bmde des 1 flegepersonals im Kriege

Rückenlage 32.

Rackenstütze 32.

Rückgratsverkrümmung 210.

Ruhe des verwundeten Körperteiles

125., — in und vor dem Kranken-
zimmer 230.

Ruhebett, fahrbares 41.—, tragbar. 1 7.

Ruhigstellender Verband 47.

Ruhr, Wesen ders. 291. — , Pflege

dabei 298. —
,
Schutzmafsregeln da-

gegen 293.

Runder Rücken 210.

Saal- oder Zimmerschwester (-Wär-
terin) 340.

Sackbahre 17.

Salbe, Salbenläppchen, Salbenmull
106. 178.

Salbenverband 114.

Salicylpaste 106. 255.

Salicylwasser 102. 103.— -Watte 112.
Salpetersäure 264.

Salzwasser 66. 188. 217.

Samariter, -schulen, -vereine 407.
Sammelkomitees f. Lazarettgüter 386.
Sammelstellen für Kranke und Ver-
wundete 354. 357. 365.

Sandrollen und Sandsäcke 39.
Sanduhr zum Pulszählen 264.
Sanitäts-Detachement 350.
Sanitäts-Kolonnen, S.-Korps 362. 374.
381.

Sanitätszüge 360.

San-Spirito-Hospital in Rom 393.
Säuferwahnsinn 319. 335.
Saughütchen 281.
Saugrohr 175.

Scarpa'scher Stiefel 213.
Scharlachfieber, Wesen 299.—

,
Pflege

dabei 301. Schutzmafsregeln da-
gegen 304.

Schaufel zur Verrichtung der Not-
duift 31.

Schellackfilz 47.

Schenkelbruchband 210.
Schenkelhalsbruch 82.

Schieberpinzette 93. 152.
Schienen 43.

Schienenpolster 45.

Schienenstiefel für Gelähmte 212. 213.
Schiffe für den Krankentransport 18
360.

^

Schildkrötenbinde 51.
Schlaflosigkeit 257.
Schlafstörungen 162.
Schlafatuhl für Kurzatmige 327.
Schlafsucht 258.
Schlagadern 89.

Schlangenbifs 221.
Schlangeutour 50.
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Schleife für den Krankentransport
19. 379.

Schleifendes Fufsbret 76.
Schleimsuppe 177.

Schleuderverband öS.
Schlitten zum Krankentransport 18,
Schlitten zum Streckverband 77.
Schluchzen 163.

Schluckbeschwerden 163.

Schlüsselbeinbruch-Verband 56.
Schlummerrollen 234. 387.
Schlund (hinterer Mund, Rachen) 286.
Schlundpinsel 184.

Schlundsonde 175.
Schmerzen 162. 258.
Schnabelkanne 175.

Schnallgurt (am Operationstisch) 130.

Schnapsglas zum Ansetzen der Blut-
egel 187.

Schnürende Kleidungsstücke 14. 217.
349. 352.

Schnürende Verbände 49. 57. 65.

Schraubzwinge 14. 76.

Schreibgeräte für Blinde 329.

Schreibstubenschwester (Expeditions-
schwester) 338.

Schröpfköpfe 186.

Schüttelfrost 174. 221. 268. 274.

Schulterverband 52.

Schulswuuden 349. 382.

Schutzdecken bei Operationen 129.

Schutztaffet 113.

Schusterspahn 67.

Schwachsinn 331,

Schwämme, Aufbewahrung und Zu-
bereitung 106. —

,
Darreichung bei

Operationen 140, — zum Auffangen
des Harns 254. — zum Waschen
nicht zu empfehlen 97. — bei Ver-
wundeten und Wöchnerinnen ver-

boten 95. 276.

Schwämmchen 35. 239. 275. 279.

Schwebe (Sayre'sche) 70.

Schweben für die Lagerung Verwun-
deter in Eisenbahnzügen 386.

Schwefeläther 56. 97. 185.

Schweigsamkeit der Pflegerinnen 260.

SchweiCsausbruch 256.

Schweifsfüfse, Mittel gegen 382.

Schwestern des Augustahospitales 405.

—
,
barmherzige 372. 377. 384. 400.

401. 414. 416. — des Deutschritter-

ordens 396. — , dienende des evang.

Johanniterordens 377. 404. — ,
eng-

lische (sisters) 406. — der evange-

lischen Diakouissenhäuser 372. 377.

384. 402. 415. 416. — des Viktoria-
hauses 407. — vom roten Kreuz 371
376. 405. 415. 416.

Schwindsucht 260. 307, 326.
Schwitzbäder 200,
Schwitzbett, -kästen, -mantel 201.
Schwitzende Kranke 256.
Schwitzkuren 199.

Seegrasmatratzen 385.
Seelenstimmung der Kranken 259.
Segeltuchheftpflaster 72.

Seidenfädeu 107.

Seifenzäpfchen 194.

Seitengalerie der Kinderbetten 235.
Seitenlage der Kranken 32. 36.

Seitenlage d. verletzten Beines 39. 40.
Sekidjudjisha 404,
Semnielsuppe 177.

Senfblättchen, -Spiritus, -teig 18fi.

Servietten- und Handtücher zum Ver-
band 58.

Seuchen, s. ansteckende Krankheiten.
Seuchenlazarette 358. 365.

Seucheutabeile 312.

Sicherheit gegen Ansteckung (Immu-
nität) 313.

Sicherheitsnadel (safety-pin) 5. 50.

62. 110.

Sicherheitswache in Krankenhäusern
Siechenhäuser 398. [312.

Siechkorb 16. 393.

Siedepunkt 266.

Silberdraht 109.

Silk protektive, s. Schutztafl'et.

Singultus, s. Schluchzen.
Sitzbadewanne 196.

Sitztrage 26. 27.

Skoliose, s. Rückgratsverkrümmung.
Skropheln 284.

Soldbuch der verstorbenen Soldaten

353. 355. 358.

Solferino 404.

Sonde 110. 148, 379,

Sondersiechenhäuser 394.

Sonderung der Verwundeten u. Kran-

ken auf den „Sammelstellen" 365.

Sonnenstich 221.

Spanische Fliegen 187.

Spanische Wand, s. Bettschirm.

Speibüchse, s. Auswurfschale.

Speichelflufs 255.

Speisen 170. 177. 245.

Spezifisches Gewicht des Harns 160.

265.

Spielbrett am Kinderbett 235.

Spikatour, s. Kornährenbiude.
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Spiraltour, s. Schlangentour,

Spiritus 56. 97. 184.

Spirituslampe beim Schröpfen 186.

— zur Harnuntersuchung 264.

Spittel 398.

Spittler 396.

Splitter unter einem Fingernagel, s.

Nachträge S. 417.

Spitzbuckel 210.

Spitzfufs 39. 41. 212.

Spitzpocken, s. Wasser- oder Wind-
pocken.
Sprachstörungen 162.

Spreizbret 72.

Spreukissen 39.

Spülkanne 118. 119. 189. 193.

Sprungfedermatratzen 31. 233.

Stäbchen, arzneihaltige 178. 181.

Stärkeklystier 193.

Staub und Schmutz 94. 231.

Staubwischen 231.

Stechbecken 31.

Steckbret 232.

Stehbett 34.

Steigbügelbinde 51.

Steinkrug, warmer 208.

Stellung der Bahre oder des Bettes

beim Umlagern 18. 29. 30.

Stellung der Tragen in den Kranken-
transportwagen 352, 364.

Stellvertretender Militärinspekteur

371. 381.

Stempelspritze 189. 190.

Steppdecke 234.

Sterihsieren der Kindermilch 280. —
der Verbandstoffe u. s. w. 387. —

,

8. Nachträge S. 417.

Stethoskop, s. Hörrohr.
Stopfende Kost 173.

Stopfnadel z. Zerkleinerung d. Eises,

s. Nachträge S. 417.

Streckbett 235. —
,
tragbares f. kleine

Kinder 81. — Streckverband 72—83.
Streupulver für Wunden 105. 124.

187, — für kleine Kinder 282. —
für SchweiCsfüfse 382.

Strohkranz zum Tragen 26. 27.

Strohmatten z. Notstützverband 382.
Stuhl für den Haustransport 26. 27.

StuhlentleeruDgen 164. 252. — , un-
willkürliche 254. — der kleinen Kin-
der 283.

Stuhlverstopfung 164, 181,— bei Kin-
dern 282.

Stuhlzäpfchen 178, 181, 194,
Stummheit 330. 331.

RuppBBOHT, Krankenpflege.

Sublimatgaze 112. holzwoUe 113,

— -lösung 102. 103. pastillen 103.

Supinationsschiene 44.

Suppe 249.

Suppe ä la reine 177.

Suppenteller als Hilfsmittel zur Be-
leuchtung 136.

Syphilis 309.

Tabelle der ansteckenden Krankhei-
ten 313.

Tafelwatte 46. 112.

Talg 184.

Tamponieren (ausstopfen) 93.

Tannin, s. Gerbsäure.
Taubheit, Taubstummenheit 330.

Taubstummenanstalten 330,

Taufe, heilige 277.

T-Binde 62.

Teerlösung 185.

Temperaturkurve 269. 274. — -mes-
sung 265. tabelle 269. 274,

Terpentin, Terpentinöl 56. 79, 222.

Teufelsklaue 361.

Thee, chinesischer 244.

Thermometer 266. 267.

Thomas'sche Schiene 81.

Thürklingeln, umwickelte 344.

Tobsucht 317.

Tobzimmer 319.

Tod, Merkmale und Ursachen 165,
Todesfälle 324. — auf Krankentrans-
porten 357.— in den Lazaretten 355.
Torfmoos 113.

Tornister der freiw. Krankenträger
u. s. w. im Kriege 380.

Totenbestattung auf dem Schlacht-
felde 353.

Tourniquet, s. Aderpresse,
Tracheotomie, s. Luftröhrenschnitt.
Tragbahren 16—18. 82. 359. 360.
Tragbinde für die weibl. Brust 52.
58. 62.

Tragen d. Kranken mit den Armen 28.
Transport ansteckender Kranker 358.— ansteckender Leichen 295.
Transport Kranker und Verletzter im
Frieden 14. — im Kriege 357.
Transport-Detachements 362.
Transportfähigkeit der Kranken und
Verwundeten 14. 358.

Transportmittel im Kriege 358. 367.
373.

Transportpersonal im Kriege 357. 362.
374.

Transport-Streckverband 82.

Transportverband, s. Notverband.

28
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Träufelflasche 179.

Treppentragstuhl 17.

TretBchlinge 68.

Trichinenkrankheit 310,
Trikotbinden 49. jacken 63. —
-schlauch 63.

Trillerpfeife auf dem Schlachtfelde
352.

Trinkerheilanstalten 335.
Trinkwasser 244. 382.
Tropfen-Einnehmeglas 179.
Tropfröhrchen 182. 263.
Trunksucht 335.

Truppenärzte 350.

Truppenbereich im Kriege 348.
Truppenverbandplätze 349.
T-Stütze an Beinschienen 45.

Tücher, dreieckige,zumVerband 8. 57.

Tupfer 98. 106.

Typhus, Wesen dess. 291. —
,
Pflege

298. —
,
Schutzmafsregeln 293.

Übelriechende Wunden u. Geschwüre
Übergiefsungen, kalte 203. [124.
Übernachtungsstationen 365.
Übertragbare Krankheiten 308.
Umbetten und Umlagern 18. 26. 30.
Umkleiden Schwerkranker 240.

Umkleiden unter der Bettdecke 256.
Umschläge, Brei-, 207. — , heifse 207.
—, kalte 204.

Umschlagsbinde (renvers^) 50.

Umschnürung blutender Glieder 91.

Umstechung blutender Pulsadern 93.

Umstechungsnadeln 109.

Unblutige Verletzungen 2. 3.

Unfallversicherung der Arbeiter 411.
Ungeziefer 35. 238.

Unglücksfälle beim Klystiergeben 193.

—, plötzliche 219.

Uniform des Personals der freiwilligen

Krankenpflege im Kriege 378.

Unreine Haut 97.

Unreinliche Kranke 32. 236. 254.

Unterbindung blutender Pulsadern 93.

Unterbindungsnadel 93.

Unterbaltungsdamen 385.

Unterlagen 31. 33.

Unterleibsbrüche 209.

Unterricht für kranke Kinder 286. —
für Pfleger u. Pflegerinnen 375. 376.

406—409.
Unterschenkelgeschwüre 124. 328.

Unterschieber 31. 252,

Unterschied zwischen Leicht- und
Schwerverwundeten u. -Kranken 358.

ünterstützungswohnsitz 410.
Unwillkürliche Entleerungen 32, 254.

Urinflasche 19. 31. 355.

Vaseline 84. 86. 184. 207. 255.
Verbände, verschiedene 47.
Verbandschwierigkeiten bei kleinen
Kindern 285.

Verbandabteilung auf dem Schlacht-
feld 354.

Verband gegen Spitzfufs 41. 213.
Verbandmittel für Lazarette 368.
Verbandmitteltasche der Kranken-
träger 351.

Verbandpäckchen der Soldaten 350.
Verbandpolster 113.

Verbandstationen 365.
Verbandschere 117.

Verbandschrauk 133.

Verbandtasche für Pfleger und Pflege-
rinnen lOü. 380.

Verbandwechsel 116.

Verbindezelt 351,

Verbrennung 221.
Verdaulichkeit 171.

Verein für Armenpflege und Wohl-
thätigkeit 413.
Vereine für Armen- und Kranken-
pflege in Deutschland 413.

Vereine vom roten Kreuz 366. 371,
404.

Vereins-Depots 367. 373. 386.
Vereins-Hauptdepots 386.

Vereinslazarette 366.

Vereinslazarette in Mannheim 1870/71
385.

Vergiftungen 222.

Vergiftung durch Einreibung von
Arzneien auf die Haut 184.

Verlorene Gaze 115.

Verlustlisten 353. 355.

Verkrümmung der Glieder durch
schlechte Lagerung 41.

Verkrümmung des Rückens 210.

Verwendung der antiseptischen Lö-
sungen 102.

Viktoriahaus in Berlin 407,

Viktoriaschwestern 372. 407,

Vincentinerinnen 400.

Vincentiusverein 413.

Volksmittel 181.

Vorbereitungen zu Bädern 197, — zu
Operationen 127, 130. — zu Ver-

bänden 62. 116.

Vorderarmschiene 43.

Vorschrift zur Bereitung von Heft-
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pflaster 55. — von Wundwässern

103. — von Verhandstoffen 112. —
von Operationsschwämmeu 106. —
von Nähmaterial 107. — von Zahn-

pulver 239. — von Kölnerwasser 182.

Vorschriften für den Gebrauch von

Pinseln, Glasstäbchen, Tropfröhr-

chen 183. 184. 305. — von Spritzen

190. 305.

Vorschriften für die Lieferung von

Lazarettgut im Kriege 386. 387.

Wachspapier 113.

Wärme, trockene 208.

Wärmflaschen 208. 209.

Wärmofen für Breiumschläge 207.

Wärmsteine 208.

Wärter- u. Wärterinnenschulen 408.

416.

Wärterinnenschule d. Augustahospi-

tals 409.

Wäschebedarf in Krankenhäusern
339.

Wäschebuch 340.

Wäschestempel 339.

Wagenführer der Krankentransport-

wagen 351. 352.

Wagenhalteplätze am Schlachtfeld

Wagenkolonnen 357. [351.

Wahl des Wundverbandes 123,

Wandschützer 344.

Wanzenvertilgung 238.

Warmbier 177.

Warme Tücher 208.

Waschlappen 97. 239.

Waschräume neben den Kranken-
zimmern 239.

Waschtische in Krankenzimmern 238.
— im Operationszimmer 133.

Wasser zur Arzneibereitung 104. —
zum Kochen der Speisen 244. —
zum Trinken 244. 382.

Wasserbad, immerwährendes 35. 36.

Wasserbett 236. [125.

Wasserdämpfe 182.

Wasserfässer der Krankentransport-
wagen 354.

Wasserglasverband 68.

Wasserkissen 36. 37.

Wasserpocken 300.

Wasserschneiden, s. Harndrängen.
Wasserwage 263.

Wattepolster, gesteppte 46.
Wattestreifen 46.

Wechselbett 236. 241.
Wechselfieber 310.

Wechselmatratze 236.

Wechseln des Betttuchs 37.

Wechseln der Unterlagen 38.

Weibliche Krankenpflege 227.

Weibliche Krankenpflege im Kriege

365. 383.

Weidenrutenschalen als Lager für

Unreinliche 34.

Weltl. Pflegergenossenschatten 404.

Wertsachen der Kranken und Ver-

storbenen beim Transport 14. — auf

dem Schlachtfelde 353. — im Laza-

rett 355. — im Krankenhaus 340.

Wiederbeiebungsmittel 174.

Wiederbelebungsversuche 222.

Wilde Krankenpflege 385.

Windeln, täglicher Verbrauch an 279.

Windpocken, s. Wasserpocken.
Winkelschienen f. den Ellbogen 43. 44.

Wirtschaftsschwester im Kranken-
haus 339.

Wittwen als bestellte Krankenpflege-

rinnen bei den ersten Christen 389.

Wochenbettfieber 277.

Wöchnerinnenpflege 276.

Wringmaschine zur Bereitung von
Verbandstoffen 112.

Wunddusche, s. Spülkanne.

Wunde Haut der Neugeborenen 282.

Wunden 87.

Wunden, verschiedenartige 124.

Wunden, Aussehen derselben 127.

Wundfieber 94. 126. 308.

Wundgelaufene Füfse 382.

WundHegen 35. 46.

Wundrose 308.

Wundtäfelchen im Kriege 353.

Wundverband 47. 114—124.
Wundwatte 113.

Xenodochien, s. Herbergen.

Zahl (Anzahl) der barmherzigen Brü-
der in Preufsen 416. — der barm-
herzigen Schwestern in Deutschland
und in Preufsen 401. 416. — der
berufsmäfsigen Pfleger und Pflege-

rinnen in Deutschland 416. — der
Diakonen in Deutschland 402. —
der Diakonenanstalten 401. 415. —
der Diakonissen 402. 416. — der
Diakonissenmutterhäuser 402. 415.— der evang. Johanniter in Deutsch-
land 403. — der Irren-, Blöden-,
Blinden-, Taubstummen- u. s.w. An-
stalten in Preufsen 414. — der Kran-
kenhäuser in Deutschland, Preufsen,
Bayern u. s. w. 397. 398. 413. 414.

28*
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— der Lohnwärter und Lohnwär-
terinnen in PreuTsen 408. 416. —
der Lohnwärterschulen in Preufsen
409. - der Schwestern des roten
Kreuzes in Deutschland 376. 405
416. — der Vereinsmutterhäuser für
Jschwestern des roten Kreuzes

416. — der katholischen, evangeli-
schen und weltlichen Pflegerinnen-
schulen in Deutschland 414—416— der Samariter in England 407
der in Preufsen alljährlich Verun-
glückten 407.

Zählkarten 387.
Zahnen der Kinder 157. 283.
Zahnpulver 239.
Zahnschmerzen 259.
Zäpfchen, s. Stuhlzäpfchen.
„Zarte Hand" der Pfleger und Pfleee-
rinnen 2. 258.

Zehntägiger Bericht an die General-
ärzte 355. 366.

Zehrtieber 274.
Zeichensprache d. Taubstummen 331
Zellen des menschl. Körpers 159

S 4lT
^''""^ des Eises, s. Nachträge

Zerstäuber 117. 182.
Zimmerthermometer 134.
Zinnrohr, dickes, zu Darmausspülun-
gen 194.

^

Zirkeltour 50.

Zubereitung der Speisen und Ge-
tränke 177. 244—250.

Zuckerplätzchen, s. Pastillen.
Zuganghchkeit des Krankenlagers 30.

Zugverband, s. Streckverband.
Zungenzange 145.
Zurückhaltung im Reden 261.
Zwangshandschuhe 333.
Zwangsjacke 319. 333.
Zwieback 246.

Zwischendepots 386.



Fehlerverzeichnis. 437

Während des Druckes sah ich mich veranlafst, eine kleine Zahl von

Abbildungen zu streichen. Indem der Herr Verleger von einer Unterbrechung
der Nummernreihe unter den Abbildungen abriet, wurde eine gröfsere Zahl

von Figuren-Hinweisen zu Druckfehlern. So erklärt sich das etwas lange

FEHLERVBRZBICHNIS.

Seite 1

= 3

= 3

= 14
= 14
:= 16
= 17

* 21
= 22
= 22
= 22
= 23
= 23
=: 25
= 32
= 32
= 34
= .34

= 35
= 36
= 36
= 40
= 41
= 41
= 42
= 43
= 44
= 45
= 47
= 97
= 108

sl33

= 157
= 157
= 164
= 177
= 197
= 224

= 234
= 258
= 267

= 350
= 367

Anmerkung lies: S. 413 statt § 138.

Zeile 28 von oben lies: 348 statt 357
34
9

3

8

10

9

13

6

4
2

12

12

4

11

4

6

10

18

19

unten

= oben

= unten

= oben

= unten
= oben

unten
oben

Brust statt Bust.
192 u. 198» statt 195 u. 204».

196, 196» u. 197 statt 201, 202 u. 203.

435 statt 442.

430 = 437.

239«= = 245«=.

369'' = 378''.

239'= = 245'=.

191,1 92, 198 u. 198« statt 194, 195, 204 u. 204«.

den Nacken statt beide Oberarme.
198 u. 198" statt 204 u. 204«.
412'' statt 419".

407 statt 416.

271

411
412''

251
237

251
376

278.

419.
419''.

258.

243.

258.

385.
= 11 = = = 391—393 statt 402.

unter Fig. 84» lies: 403 bei b statt 412.
unter Fig. 86 lies: 194 statt 260.
Zeile 4 von oben lies: 194 statt 200.
unter Fig. 91 lies: Gelenk statt Gelenke.

= 10 = = = 184 u. 185 statt 188 u. 201.
= i8 = = = 162-164 statt 163—165.
=

.
14 = = = Eeinigung statt Reinignng.

bezeichne unter Fig. 227 die gerade Nadel mit a, die darüber be-
tindliche mit b, die oberste mit c. — Vergl. S. 150 Z. 19 u. f
ZeUe 31 von oben lies: Kalt- und Warmwasserhahn statt kalter

und warmer Wasserhahn.
= 30 = = =: 27 statt 28.
= 32 = = = 104 = 108.
' 1 ' '' bandartig statt brandartig.
' ~^ ' ' ' Brotwasser statt Brodwasser.
= 4—

i von oben sind zu streichen,
unter Fig. 401» -401'' lies: a Ausatmung, h Einatmung statt um-

gekehrt.
= 1—2 von unten sind zu streichen.

7 von oben lies: 425 statt 426.
ist die über Fig. 418 links stehende Abbildung (Hülsendeckel) zu
, , . „ ,

streichen,
letzte Zeile lies: ist verboten statt empfiehlt sich nicht.
Zeile 25 von oben lies: der statt des
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Frey, Dr. A. u. Dr. F. Heiligenthal. Die heissen Luft- u. Dampf-
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Hoffmanu, Prof. Dr. F. A. (Leipzig). Vorlesungen über Allgemeine
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Hueter-Lossen's Grundriss der Chirurgie. Sechste umgearb.

Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen. 2 Bde. Lex. 8. 1890. 35 M.

Hünerfauth, Dr. G. (Homburg). Handbuch der Massage für Aerzte

und Studirende. Mit 33 Abbildungen im Text. gr. 8. 1887. 6 M.

Landerer, Dr. A. (Leipzig). Vorschriften für die Behandlung der
Rückgrats - Verkrümmungen mit Massage. Für Aerzte und
Laien. Zweite Auflage. Mit 10 Abbildungen, kl. 8. 1889. 50 Pf.

Uffelmann, Prof. J. Handbuch der privaten und öflfentl. Hygiene
des Kindes. Für Studirende, Aerzte, Sanitätsbeamte und Päda-
gogen, gr. 8. 10 M.

Dr. Hans V. "Wyss in Zürich.
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insbesondere für Frauen.
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8. 1887. Preis i Mark.
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